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Einleitung 

Betrachtet man das 20. Jahrhundert unter dem Blickwinkel des Übergangs von 
autoritären zu liberaldemokratischen politischen Systemen, lassen sich drei große 
Wellen erkennen. Eine erste lange Welle, die ihre Wurzeln in der französischen 
und amerikanischen Revolution hatte und sich langsam verstärkend über das ge-
samte 19. Jahrhundert hinzog, erreichte ihren Höhepunkt unmittelbar nach dem 
Ersten Weltkrieg. Zu Beginn der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts war in 
rund 30 Ländern mit den allgemeinen, gleichen und freien Wahlen das prozedura-
le Minimum (Dahl 1971) demokratischer Systeme installiert, wie Samuel Hun-
tington errechnet hat (Huntington 1991: 17). Mit Mussolinis Marsch auf Rom im 
Jahre 1922 wurde der erste lange Demokratisierungstrend der europäischen und 
amerikanischen Geschichte durch eine „autoritäre Gegenwelle“ gebrochen. Sie 
ließ in Europa und Lateinamerika eine Reihe faschistischer, autoritär-korpora-
tistischer, populistischer oder militärisch-diktatorischer Regime entstehen. 

Wie 1918 war es erneut das Ende eines Weltkrieges, das nun nach 1945 in einer 
zweiten Welle einen kurzen Demokratisierungsschub auslöste. Unter der Aufsicht 
der alliierten Siegermächte wurde die Demokratisierung der politischen Systeme 
in Westdeutschland, Österreich, Italien und Japan dekretiert und eingeleitet. In 
Lateinamerika traten sechs Länder in eine kurze Phase demokratischen Wandels 
ein, bevor dieser zu Beginn der 1950er und 1960er Jahre − wiederum in einer Ge-
genwelle − von Militärdiktaturen weggespült wurde.  

Die dritte Demokratisierungswelle begann 1974 paradoxerweise mit einem Mili-
tärputsch in Portugal, erfasste noch im selben Jahr Griechenland und kurz darauf 
Spanien (1975). Sie setzte sich zu Beginn der 1980er Jahre in Lateinamerika fort, 
als viele der Militärregime zusammenbrachen oder reformbereite Militärs die Li-
beralisierung und Demokratisierung ihrer Länder einleiteten. Gleichsam der Me-
chanik eines „regionalen Dominoeffekts“ folgend, ergriff die anhaltende dritte 
Demokratisierungswelle auch Ostasien. Das Einparteienregime Taiwans begann 
sich zu wandeln, der sultanistisch regierende Diktator Marcos wurde auf den Phi-
lippinen gestürzt und die Militärs in Südkorea und Thailand zogen sich wieder in 
die Kasernen zurück. Alle vier Länder machten sich auf den beschwerlichen Pfad 
der Demokratisierung. Ihren Kulminationspunkt fand „the third wave“ (Hunting-
ton 1991) aber zweifellos in dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime 
in Osteuropa. Spätestens mit diesem Epochenbruch der Jahre 1989-1991 ist die 
Transformation autoritärer und totalitärer politischer Systeme nicht nur zum be-
herrschenden Problem auf der politischen Agenda vieler Transformationsländer 
geworden, sondern avancierte auch zu einem der beherrschenden Themen im Be-
reich der ökonomischen, soziologischen und politikwissenschaftlichen Forschung. 
Aber noch vor der Ökonomie und der Soziologie ist es vor allem die Politische 
Wissenschaft, die sich herausgefordert fühlen muss, Ursachen und Verläufe der 
politischen Systemwechsel herauszuarbeiten und die Konsolidierungschancen und 
Konsolidierungsprobleme der entstehenden jungen Demokratien zu analysieren. 
Dies gilt auch für das Scheitern von Systemwechseln oder die auffallende Resis-
tenz ganzer Regionen, wie den arabisch-islamischen Ländern, gegenüber den 
weltweiten Demokratisierungstendenzen. 

Der Studienbrief ist in sechs Kapitel gegliedert. Das erste, einführende Kapitel 
beschäftigt sich mit den grundlegenden Begriffen, Konzepten und „Theorien“ der 
Transformationsforschung. Darin erfolgt zunächst eine knappe Erläuterung und 
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Abgrenzung des hier zugrunde gelegten Demokratiebegriffs. Ein zweiter Schritt 
gilt der notgedrungen kursorischen Behandlung relevanter Theoriestränge. Politi-
sche Regime und Systeme kollabieren und entstehen nicht, ohne dass politische 
Akteure handeln. Welche Bedeutung in solchen Transformationsprozessen den 
„Strukturen“ oder aber den jeweiligen „Akteuren“ zugeschrieben werden kann, 
lässt sich ohne theoretische Reflexion nicht erfassen. Ein Überblick über die wich-
tigsten sozialwissenschaftlichen Theorieangebote soll zeigen, dass Transformati-
onsanalysen schon lange nicht mehr zur bloßen Deskription verurteilt sind, son-
dern theoretisch anspruchsvoll analysiert werden können. Danach wird die Frage 
behandelt, in welchen Etappen „sich“ politische Systeme hin zur Demokratie 
transformieren, welche besonderen Probleme sich in den einzelnen Phasen erge-
ben und welche politischen Akteure aus welchen Gründen in der einen Phase eine 
einflussreiche Rolle spielen können, in der darauf folgenden Phase jedoch drama-
tisch an Bedeutung verlieren. Relevanz und Einfluss der jeweiligen politischen 
Akteure hängen nicht zuletzt von deren Strategien und den durch diese beeinfluss-
ten Ablauf eines Systemwechsels ab. Von besonderer Bedeutung sind dabei die 
jeweiligen konkreten Interaktionsformen zwischen den Eliten und Massen. Auch 
die Kontextangemessenheit des politischen Handelns spielt eine wichtige Rolle 
für die Nachhaltigkeit von Demokratisierungsprozessen. 

In den folgenden vier Kapiteln werden auf Grundlage der dargelegten begriffli-
chen und theoretischen Konzepte die besonderen Verläufe, Probleme, Erfolge und 
Misserfolge der „dritten Demokratisierungswelle“ seit 1974 in drei Weltregionen 
analysiert: Europa, Lateinamerika und Asien. Wir starten mit der Analyse jener 
drei Länder, die den Auftakt der Dritten Welle der Demokratisierung bildeten, 
nämlich Portugal, Griechenland und Spanien. Hier sollen vor allem die Gründe 
herausgearbeitet werden, die zum Zusammenbruch der letzten westeuropäischen 
Diktaturen und zu einer unerwartet raschen und erfolgreichen demokratischen 
Transformation geführt haben. Diese drei Länder waren es auch, die die Anfänge 
der neueren Systemwechselforschung stark prägten, da sie als Erfolgsfälle die 
Folie für die Analyse der nachfolgenden Transitionen abgaben. Dies führte fast 
zwangsläufig auch zu Diskussionen darüber, ob die zugrunde liegenden Konzepte 
nicht etwa „westlich“ dominiert waren oder eurozentristischen Charakter trugen. 
Wir werden im Verlauf der weiteren Analysen kursorisch darauf zurückkommen. 

Wenig problematisch schien dies für die Region zu sein, die im dritten Kapitel 
analysiert wird: Lateinamerika. Zwar gab es im Stichjahr 1977 nur drei Länder, 
die als Demokratie bezeichnet werden konnten: zweifelsfrei Costa Rica, mit Ab-
strichen schon Venezuela und Kolumbien. Doch Lateinamerika war schon seit 
dem 19. Jahrhundert der Kontinent, der auch demokratische Episoden kannte, und 
mit Uruguay und Chile sogar sehr erfolgreiche. Nicht von ungefähr inspirierten 
die politischen Entwicklungen seit den frühen 60er Jahren das vorhergehende Pa-
radigma der ‚alten’ Systemwechselforschung, nämlich den Zusammenbruch de-
mokratischer Regime.1 Dreißig Jahre später ist der Beobachter mit widersprüchli-
chen Phänomenen konfrontiert. Zum einen existiert auf dem amerikanischen 
Kontinent nur noch eine offene Autokratie: Kuba. Zum anderen haben 30 Jahre 
der Re-Demokratisierung nicht zu durchweg stabilen Demokratien geführt. Viel-
mehr zeigen sich Tendenzen zur klandestinen bis offenen Autokratisierung, die 
sich in einigen Ländern im Zuge der wirtschaftlichen Erholung verstärkt haben. 

_________________________________________________ 

1  Prägend zum Breakdown of Democratic Regimes Linz/Stepan (1978).  
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Vor allem die Andenländer – Venezuela, Bolivien, Ecuador und Peru – stellen 
auch die Konzeptualisierung von Demokratie auf die Probe.  

Im vierten Kapitel wenden wir uns mit Ost- und Südostasien einer Region zu, die 
– abgesehen von der islamisch geprägten Region Naher und Mittlerer Osten sowie 
Nordafrika – nicht gerade als demokratiefreundlich angesehen wurde. So konnte 
Japan, bis weit in die 60er Jahre die einzige Demokratie in Ost- und Südostasien, 
noch als Sonderfall gelten, da es seit der Niederlage im 2. Weltkrieg stark extern 
dominiert war. Dennoch haben hier Demokratisierungen stattgefunden, die im 
interregionalen Vergleich als sehr dauerhaft einzuschätzen sind. Sieht man von 
den kleinen Inselstaaten im Pazifik ab, ist gegenwärtig etwa die Hälfte der asiati-
schen Staaten als Demokratien zu bezeichnen, darunter mit Indien auch die bevöl-
kerungsreichste; und die andere Hälfte als Autokratien, darunter mit der Atom-
macht China ebenso die bevölkerungsreichste. Als „Kontinent der Zukunft“ wird 
gewiss viel davon abhängen, inwieweit Demokratie in Asien – und dies vor allem 
in China – weiter Fuß fassen kann.  

Im fünften Kapitel kehren wir nach Europa zurück, und zwar in das Osteuropa des 
post-sowjetischen Imperiums. Als historischer Nachzügler – nicht wenige spre-
chen aufgrund der historischen Besonderheit von der ‚vierten’ Welle der Demo-
kratisierung – überraschte die Entwicklung seit 1989 nicht nur Politiker, sondern 
gleichermaßen auch die Politikwissenschaft. Die Transformationsprozessen in 
Osteuropa werden zwar in der herrschenden Meinung der internationalen Trans-
formationsforschung (Huntington 1991; Przeworski 1991; Merkel 1994; 
Linz/Stepan 1996; Diamond et al. 1997)) der dritten Demokratisierungswelle zu-
gerechnet, aber die Besonderheit der Systemwechsel von geschlossenen kommu-
nistischen Diktaturen zu meist offenen demokratischen Systemen rechtfertigt die 
Behandlung in einem ausführlicheren Kapitel.2 Deshalb wird nach einer Ursa-
chenanalyse des Zusammenbruchs der kommunistischen Systeme vor allem die 
aus dem Charakter der vorangegangenen autoritären bzw. totalitären Systeme re-
sultierende besondere „Transformationsproblematik“ in Osteuropa herausgearbei-
tet. Danach folgt eine differenzierende Analyse der unterschiedlichen Transforma-
tionspfade und der jeweiligen institutionellen Formen der neuen „Demokratien“. 
Das übergreifende Erklärungsziel dieses Kapitels ist es, aus der jeweils spezifi-
schen Erblast, dem eingeschlagenen Transformationspfad, der Kontext angemes-
senen oder unangemessenen Institutionalisierung der Demokratie und den sozio-
ökonomischen Einflussfaktoren den Erfolg oder das Scheitern von 
Demokratisierungsprozessen zu erklären. Sieht man von Russland (defekte De-
mokratie) und Belarus (autoritäres Regime) ab, haben sich die neuen Demokratien 
in Mittel- und Osteuropa entgegen aller Theorie überraschend schnell konsoli-
diert. Auch dies gilt es zu erklären.  

Das Schlusskapitel schließlich widmet sich kondensiert zwei Fragestellungen: (1) 
Wie ist der Status quo der Demokratie nach drei Jahrzehnten ‚Tansition’ einzu-
schätzen, oder anders gewandt: Ist die Dritte Welle der Demokratisierung zu ih-
rem Ende gekommen? (2) Wie ist es um die Frage einer proaktiven Steuerung 
politischer Transformation bestellt? Ist interne und externe Demokratieförderung 

_________________________________________________ 

2 Einige Autoren sprechen mit guten systematischen Einwänden gar von einer eigenen, einer 
vierten Demokratisierungswelle (Beyme 1994; Offe 1994; Bunce 2003). Allerdings hat sich 
diese Bezeichnung in der herrschenden Meinung der Transformationsforschung gegen Hun-
tingtons (1991) frühe Begriffsbildung nicht durchsetzen können. 
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im Sinne einer gezielten Steuerung möglich oder gar die Regel? Oder muss man 
bescheidener davon ausgehen, dass auch Faktoren eine Rolle spielen, die für in-
terne wie externe Akteure nicht unmittelbar gestaltbar sind und deshalb vor allem 
‚windows of opportunity’ klug genutzt werden müssen? 

Der vorliegende Studienbrief zur „Systemtransformation“ soll somit einführen in: 

• die begrifflichen und theoretischen Grundlagen der Transformationsfor-
schung, 

• die Periodisierung und die Verlaufsformen von Systemtransformationen, 
• die empirische Untersuchung von Transformationsregimen, 
• die exemplarische Analyse ausgewählter Transformationsländer, 
• die Ursachen erfolgreicher und scheiternder Demokratisierungsprozesse so-

wie 
• die Deformierungsrisiken junger Demokratien zu hybriden Regimen. 
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Einleitung 


Betrachtet man das 20. Jahrhundert unter dem Blickwinkel des Übergangs von 
autoritären zu liberaldemokratischen politischen Systemen, lassen sich drei große 
Wellen erkennen. Eine erste lange Welle, die ihre Wurzeln in der französischen 
und amerikanischen Revolution hatte und sich langsam verstärkend über das ge-
samte 19. Jahrhundert hinzog, erreichte ihren Höhepunkt unmittelbar nach dem 
Ersten Weltkrieg. Zu Beginn der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts war in 
rund 30 Ländern mit den allgemeinen, gleichen und freien Wahlen das prozedura-
le Minimum (Dahl 1971) demokratischer Systeme installiert, wie Samuel Hun-
tington errechnet hat (Huntington 1991: 17). Mit Mussolinis Marsch auf Rom im 
Jahre 1922 wurde der erste lange Demokratisierungstrend der europäischen und 
amerikanischen Geschichte durch eine „autoritäre Gegenwelle“ gebrochen. Sie 
ließ in Europa und Lateinamerika eine Reihe faschistischer, autoritär-korpora-
tistischer, populistischer oder militärisch-diktatorischer Regime entstehen. 


Wie 1918 war es erneut das Ende eines Weltkrieges, das nun nach 1945 in einer 
zweiten Welle einen kurzen Demokratisierungsschub auslöste. Unter der Aufsicht 
der alliierten Siegermächte wurde die Demokratisierung der politischen Systeme 
in Westdeutschland, Österreich, Italien und Japan dekretiert und eingeleitet. In 
Lateinamerika traten sechs Länder in eine kurze Phase demokratischen Wandels 
ein, bevor dieser zu Beginn der 1950er und 1960er Jahre − wiederum in einer Ge-
genwelle − von Militärdiktaturen weggespült wurde.  


Die dritte Demokratisierungswelle begann 1974 paradoxerweise mit einem Mili-
tärputsch in Portugal, erfasste noch im selben Jahr Griechenland und kurz darauf 
Spanien (1975). Sie setzte sich zu Beginn der 1980er Jahre in Lateinamerika fort, 
als viele der Militärregime zusammenbrachen oder reformbereite Militärs die Li-
beralisierung und Demokratisierung ihrer Länder einleiteten. Gleichsam der Me-
chanik eines „regionalen Dominoeffekts“ folgend, ergriff die anhaltende dritte 
Demokratisierungswelle auch Ostasien. Das Einparteienregime Taiwans begann 
sich zu wandeln, der sultanistisch regierende Diktator Marcos wurde auf den Phi-
lippinen gestürzt und die Militärs in Südkorea und Thailand zogen sich wieder in 
die Kasernen zurück. Alle vier Länder machten sich auf den beschwerlichen Pfad 
der Demokratisierung. Ihren Kulminationspunkt fand „the third wave“ (Hunting-
ton 1991) aber zweifellos in dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime 
in Osteuropa. Spätestens mit diesem Epochenbruch der Jahre 1989-1991 ist die 
Transformation autoritärer und totalitärer politischer Systeme nicht nur zum be-
herrschenden Problem auf der politischen Agenda vieler Transformationsländer 
geworden, sondern avancierte auch zu einem der beherrschenden Themen im Be-
reich der ökonomischen, soziologischen und politikwissenschaftlichen Forschung. 
Aber noch vor der Ökonomie und der Soziologie ist es vor allem die Politische 
Wissenschaft, die sich herausgefordert fühlen muss, Ursachen und Verläufe der 
politischen Systemwechsel herauszuarbeiten und die Konsolidierungschancen und 
Konsolidierungsprobleme der entstehenden jungen Demokratien zu analysieren. 
Dies gilt auch für das Scheitern von Systemwechseln oder die auffallende Resis-
tenz ganzer Regionen, wie den arabisch-islamischen Ländern, gegenüber den 
weltweiten Demokratisierungstendenzen. 


Der Studienbrief ist in sechs Kapitel gegliedert. Das erste, einführende Kapitel 
beschäftigt sich mit den grundlegenden Begriffen, Konzepten und „Theorien“ der 
Transformationsforschung. Darin erfolgt zunächst eine knappe Erläuterung und 
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Abgrenzung des hier zugrunde gelegten Demokratiebegriffs. Ein zweiter Schritt 
gilt der notgedrungen kursorischen Behandlung relevanter Theoriestränge. Politi-
sche Regime und Systeme kollabieren und entstehen nicht, ohne dass politische 
Akteure handeln. Welche Bedeutung in solchen Transformationsprozessen den 
„Strukturen“ oder aber den jeweiligen „Akteuren“ zugeschrieben werden kann, 
lässt sich ohne theoretische Reflexion nicht erfassen. Ein Überblick über die wich-
tigsten sozialwissenschaftlichen Theorieangebote soll zeigen, dass Transformati-
onsanalysen schon lange nicht mehr zur bloßen Deskription verurteilt sind, son-
dern theoretisch anspruchsvoll analysiert werden können. Danach wird die Frage 
behandelt, in welchen Etappen „sich“ politische Systeme hin zur Demokratie 
transformieren, welche besonderen Probleme sich in den einzelnen Phasen erge-
ben und welche politischen Akteure aus welchen Gründen in der einen Phase eine 
einflussreiche Rolle spielen können, in der darauf folgenden Phase jedoch drama-
tisch an Bedeutung verlieren. Relevanz und Einfluss der jeweiligen politischen 
Akteure hängen nicht zuletzt von deren Strategien und den durch diese beeinfluss-
ten Ablauf eines Systemwechsels ab. Von besonderer Bedeutung sind dabei die 
jeweiligen konkreten Interaktionsformen zwischen den Eliten und Massen. Auch 
die Kontextangemessenheit des politischen Handelns spielt eine wichtige Rolle 
für die Nachhaltigkeit von Demokratisierungsprozessen. 


In den folgenden vier Kapiteln werden auf Grundlage der dargelegten begriffli-
chen und theoretischen Konzepte die besonderen Verläufe, Probleme, Erfolge und 
Misserfolge der „dritten Demokratisierungswelle“ seit 1974 in drei Weltregionen 
analysiert: Europa, Lateinamerika und Asien. Wir starten mit der Analyse jener 
drei Länder, die den Auftakt der Dritten Welle der Demokratisierung bildeten, 
nämlich Portugal, Griechenland und Spanien. Hier sollen vor allem die Gründe 
herausgearbeitet werden, die zum Zusammenbruch der letzten westeuropäischen 
Diktaturen und zu einer unerwartet raschen und erfolgreichen demokratischen 
Transformation geführt haben. Diese drei Länder waren es auch, die die Anfänge 
der neueren Systemwechselforschung stark prägten, da sie als Erfolgsfälle die 
Folie für die Analyse der nachfolgenden Transitionen abgaben. Dies führte fast 
zwangsläufig auch zu Diskussionen darüber, ob die zugrunde liegenden Konzepte 
nicht etwa „westlich“ dominiert waren oder eurozentristischen Charakter trugen. 
Wir werden im Verlauf der weiteren Analysen kursorisch darauf zurückkommen. 


Wenig problematisch schien dies für die Region zu sein, die im dritten Kapitel 
analysiert wird: Lateinamerika. Zwar gab es im Stichjahr 1977 nur drei Länder, 
die als Demokratie bezeichnet werden konnten: zweifelsfrei Costa Rica, mit Ab-
strichen schon Venezuela und Kolumbien. Doch Lateinamerika war schon seit 
dem 19. Jahrhundert der Kontinent, der auch demokratische Episoden kannte, und 
mit Uruguay und Chile sogar sehr erfolgreiche. Nicht von ungefähr inspirierten 
die politischen Entwicklungen seit den frühen 60er Jahren das vorhergehende Pa-
radigma der ‚alten’ Systemwechselforschung, nämlich den Zusammenbruch de-
mokratischer Regime.1 Dreißig Jahre später ist der Beobachter mit widersprüchli-
chen Phänomenen konfrontiert. Zum einen existiert auf dem amerikanischen 
Kontinent nur noch eine offene Autokratie: Kuba. Zum anderen haben 30 Jahre 
der Re-Demokratisierung nicht zu durchweg stabilen Demokratien geführt. Viel-
mehr zeigen sich Tendenzen zur klandestinen bis offenen Autokratisierung, die 
sich in einigen Ländern im Zuge der wirtschaftlichen Erholung verstärkt haben. 


_________________________________________________ 


1  Prägend zum Breakdown of Democratic Regimes Linz/Stepan (1978).  
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Vor allem die Andenländer – Venezuela, Bolivien, Ecuador und Peru – stellen 
auch die Konzeptualisierung von Demokratie auf die Probe.  


Im vierten Kapitel wenden wir uns mit Ost- und Südostasien einer Region zu, die 
– abgesehen von der islamisch geprägten Region Naher und Mittlerer Osten sowie 
Nordafrika – nicht gerade als demokratiefreundlich angesehen wurde. So konnte 
Japan, bis weit in die 60er Jahre die einzige Demokratie in Ost- und Südostasien, 
noch als Sonderfall gelten, da es seit der Niederlage im 2. Weltkrieg stark extern 
dominiert war. Dennoch haben hier Demokratisierungen stattgefunden, die im 
interregionalen Vergleich als sehr dauerhaft einzuschätzen sind. Sieht man von 
den kleinen Inselstaaten im Pazifik ab, ist gegenwärtig etwa die Hälfte der asiati-
schen Staaten als Demokratien zu bezeichnen, darunter mit Indien auch die bevöl-
kerungsreichste; und die andere Hälfte als Autokratien, darunter mit der Atom-
macht China ebenso die bevölkerungsreichste. Als „Kontinent der Zukunft“ wird 
gewiss viel davon abhängen, inwieweit Demokratie in Asien – und dies vor allem 
in China – weiter Fuß fassen kann.  


Im fünften Kapitel kehren wir nach Europa zurück, und zwar in das Osteuropa des 
post-sowjetischen Imperiums. Als historischer Nachzügler – nicht wenige spre-
chen aufgrund der historischen Besonderheit von der ‚vierten’ Welle der Demo-
kratisierung – überraschte die Entwicklung seit 1989 nicht nur Politiker, sondern 
gleichermaßen auch die Politikwissenschaft. Die Transformationsprozessen in 
Osteuropa werden zwar in der herrschenden Meinung der internationalen Trans-
formationsforschung (Huntington 1991; Przeworski 1991; Merkel 1994; 
Linz/Stepan 1996; Diamond et al. 1997)) der dritten Demokratisierungswelle zu-
gerechnet, aber die Besonderheit der Systemwechsel von geschlossenen kommu-
nistischen Diktaturen zu meist offenen demokratischen Systemen rechtfertigt die 
Behandlung in einem ausführlicheren Kapitel.2 Deshalb wird nach einer Ursa-
chenanalyse des Zusammenbruchs der kommunistischen Systeme vor allem die 
aus dem Charakter der vorangegangenen autoritären bzw. totalitären Systeme re-
sultierende besondere „Transformationsproblematik“ in Osteuropa herausgearbei-
tet. Danach folgt eine differenzierende Analyse der unterschiedlichen Transforma-
tionspfade und der jeweiligen institutionellen Formen der neuen „Demokratien“. 
Das übergreifende Erklärungsziel dieses Kapitels ist es, aus der jeweils spezifi-
schen Erblast, dem eingeschlagenen Transformationspfad, der Kontext angemes-
senen oder unangemessenen Institutionalisierung der Demokratie und den sozio-
ökonomischen Einflussfaktoren den Erfolg oder das Scheitern von 
Demokratisierungsprozessen zu erklären. Sieht man von Russland (defekte De-
mokratie) und Belarus (autoritäres Regime) ab, haben sich die neuen Demokratien 
in Mittel- und Osteuropa entgegen aller Theorie überraschend schnell konsoli-
diert. Auch dies gilt es zu erklären.  


Das Schlusskapitel schließlich widmet sich kondensiert zwei Fragestellungen: (1) 
Wie ist der Status quo der Demokratie nach drei Jahrzehnten ‚Tansition’ einzu-
schätzen, oder anders gewandt: Ist die Dritte Welle der Demokratisierung zu ih-
rem Ende gekommen? (2) Wie ist es um die Frage einer proaktiven Steuerung 
politischer Transformation bestellt? Ist interne und externe Demokratieförderung 


_________________________________________________ 


2 Einige Autoren sprechen mit guten systematischen Einwänden gar von einer eigenen, einer 
vierten Demokratisierungswelle (Beyme 1994; Offe 1994; Bunce 2003). Allerdings hat sich 
diese Bezeichnung in der herrschenden Meinung der Transformationsforschung gegen Hun-
tingtons (1991) frühe Begriffsbildung nicht durchsetzen können. 
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im Sinne einer gezielten Steuerung möglich oder gar die Regel? Oder muss man 
bescheidener davon ausgehen, dass auch Faktoren eine Rolle spielen, die für in-
terne wie externe Akteure nicht unmittelbar gestaltbar sind und deshalb vor allem 
‚windows of opportunity’ klug genutzt werden müssen? 


Der vorliegende Studienbrief zur „Systemtransformation“ soll somit einführen in: 


• die begrifflichen und theoretischen Grundlagen der Transformationsfor-
schung, 


• die Periodisierung und die Verlaufsformen von Systemtransformationen, 
• die empirische Untersuchung von Transformationsregimen, 
• die exemplarische Analyse ausgewählter Transformationsländer, 
• die Ursachen erfolgreicher und scheiternder Demokratisierungsprozesse so-


wie 
• die Deformierungsrisiken junger Demokratien zu hybriden Regimen. 


 


 


Wolfgang Merkel 


Unter Mitarbeit von Aurel Croissant (Ostasien) und Peter Thiery (Lateinamerika 
und redaktionelle Bearbeitung) 
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I.  Demokratie und demokratische Konsolidierung: Konzep-
te und Theorieansätze 


Das 20. Jahrhundert war nicht nur das Jahrhundert der Weltkriege und Massen-
vernichtungswaffen, sondern erlebte auch den Siegeszug der Demokratie, der sich 
in drei großen Wellen Bahn brach. Eine erste lange Welle, die ihre Wurzeln in der 
französischen und amerikanischen Revolution hatte und sich langsam verstärkend 
über das gesamte 19. Jahrhundert hinzog, erreichte ihren Höhepunkt unmittelbar 
nach dem 1. Weltkrieg. Knapp 30 Demokratien hatten sich zu diesem Zeitpunkt 
etabliert (Huntington 1991: 17). Das Ende des Zweiten Weltkrieges löste mit einer 
zweiten Welle einen kurzen Demokratisierungsschub aus, der Westdeutschland, 
Österreich, Italien, Japan, das postkoloniale Indien und einige Länder Lateiname-
rikas erfasste. Die dritte Demokratisierungswelle begann Mitte der 70er Jahre in 
Südeuropa und setzte sich ab Ende dieses Jahrzehnts in Lateinamerika fort. 
Gleichsam der Mechanik eines „regionalen Dominoeffekts“ folgend, griff sie auch 
auf die ostasiatischen Länder Taiwan, Philippinen, Südkorea und Thailand über. 
Ihren Kulminationspunkt fand diese Entwicklung in dem Zusammenbruch der 
kommunistischen Regime in Osteuropa zwischen 1989 und 1991. Fast gleichzei-
tig brachen auch im subsaharischen Afrika zahlreiche autoritäre Regime zusam-
men, wenngleich sich hier der Demokratisierungsprozess als erratischer und die 
jungen Demokratien als fragiler erweisen sollten. Resistent gegenüber der Demo-
kratisierung blieben damit lediglich die Länder des arabisch-asiatischen Gürtels 
von Nordafrika über Vorder- und Mittelasien bis nach China und Nordkorea.  


Spätestens mit dem Epochenbruch der Jahre 1989-1991 ist die Transformation 
autoritärer und totalitärer politischer Systeme nicht nur zum beherrschenden Prob-
lem auf der politischen Agenda vieler Transformationsländer geworden, sondern 
avancierte auch zu einem der beherrschenden Themen der politikwissenschaftli-
chen Forschung. Nachdem sich die Diskussion in den siebziger Jahren im Rahmen 
der Autoritarismusforschung verstärkt auf die Gründe für das Scheitern von De-
mokratien konzentrierte (Linz/Stepan 1978), führte die dritte Welle zu einem Pa-
radigmenwechsel in der sozialwissenschaftlichen Forschung, in dessen Gefolge 
eine bis heute anhaltende, intensive Auseinandersetzung über Ursachen, Verlaufs-
formen und Ergebnisse von Transformationsprozessen entstand.3 Während dabei 
zunächst der Auflösung und Ablösung autoritärer Regime das Hauptaugenmerk 
galt, wechselte mit dem vorläufigen Ende der dritten Welle (Diamond 1996) in 
den letzten Jahren zunehmend das Erkenntnisziel. Verstärkt rückten nun die Fra-
gen nach Bedingungen, Voraussetzungen und Möglichkeiten langfristiger Stabili-
sierung und Entwicklung, kurz: die Frage nach der Konsolidierung schon beste-
hender Demokratien, in den Vordergrund.4 


Mit den konkreten Untersuchungen der Transformationsprozesse in Südeuropa, 
Lateinamerika, Ostasien und Osteuropa differenzierte sich auch das begriffliche 
Instrumentarium dieses prosperierenden Forschungszweiges aus.5 Von System- 
bzw. Regimewandel kann gesprochen werden, wenn sich grundlegende Funkti-


_________________________________________________ 


3  O’Donnell/Whitehead 1986, DiPalma 1990, Przeworski 1991, Rueschemeyer et al. 1992.  
4  Pridham 1995, Linz/Stepan 1996, Gunther/Diamandouros/Puhle 1995,  Merkel 1996a. 
5  Zur Frage, was sich transformiert, ob Regierung, Regime, Staat oder politisches System, vgl. 


Lauth 2006; zu weiteren Begrifflichkeiten wie Liberalisierung, Konsolidierung s. die weiteren 
Ausführungen.  
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onsweisen und Strukturen eines Systems zu verändern beginnen. Ein solcher Ver-
änderungsprozess verläuft evolutionär, d.h. allmählich und nicht abrupt. Offen 
bleibt zunächst, ob dieser Prozess des Wandels zu einem anderen Systemtypus 
führt. Ist dies der Fall, können wir ex post dann von einem vollzogenen System-
wechsel sprechen. Denkbar ist aber auch, dass der Wandlungsprozess nach Aus-
schaltung externer und interner Störfaktoren wieder zu einem relativ stabilen 
Gleichgewicht desselben Systemtypus zurückführt. Die Begriffe System- bzw. 
Regimewechsel stehen für Transformationsprozesse, die definitiv zu einem ande-
ren System oder Regimetypus führen (Merkel 1999: 74ff.). Dabei können evoluti-
onäre oder reforminduzierte Wandlungstendenzen Vorboten eines Systemwech-
sels sein. Im überwiegenden Teil der Transformationsliteratur werden unter 
Systemwechsel aber vor allem „zeitlich dramatisierte“ Übergänge von einem zum 
anderen System verstanden. Der Begriff Transition etablierte sich Mitte der 80er 
Jahre (O'Donnell/Schmitter/Whitehead 1986) und wird fast ausschließlich benutzt, 
um den Übergang von autokratischen zu demokratischen Systemen zu bezeich-
nen. Der Begriff der Transformation schließlich besitzt keine spezifische Bedeu-
tung, sondern wird als Oberbegriff für alle Formen, Zeitstrukturen und Aspekte 
des Systemwandels und Systemwechsels benutzt (Sandschneider 1995: 38). Er 
schließt also System- und Regimewandel, System- und Regimewechsel oder 
Transition mit ein. 


Im Folgenden skizzieren wir nach (1) der Präzisierung des Demokratiebegriffs (2) 
die unterschiedlichen Sichtweisen der grundlegenden Transformationstheorien 
darüber, welche Faktoren zur Demokratisierung beitragen. Anschließend präsen-
tieren wir mit (3) den typischen Phasen eines Systemwechsels einige zentrale Er-
träge der empirischen Forschung.  


1 Demokratiebegriff  


Erstaunlicherweise hat in der neueren Transformationsforschung keine dezidierte 
Debatte über den Begriff der Demokratie selbst stattgefunden. Theoretische Re-
flexionen über einen geeigneten Demokratiebegriff fanden nur selten (Schmit-
ter/Karl 1991; Collier/Levitsky 1997) oder am Rande statt. Implizit ist jedoch ein 
Wandel insofern eingetreten, als der mainstream sich nicht mehr nur am Polyar-
chiebegriff von Robert Dahl (1971; 1989) orientiert, sondern zunehmend die Di-
mension des Rechts- und Verfassungsstaates einbezieht (stellvertretend: Merkel et 
al. 2003; Thiery 2001; O’Donnell 1998). 


Die vergleichende empirische Demokratieforschung hat sich zu Recht um einen 
Demokratiebegriff bemüht, der einerseits sparsam ist, andererseits aber den nor-
mativen Gehalt einer (liberalen) Demokratie zu bewahren sucht. Allerdings gibt 
es einen merklichen Bruch zwischen der amerikanischen und der kontinentaleuro-
päischen Demokratiekonzeption, die sich letztlich auch in den unterschiedlichen 
Strategien des „Demokratieexports“ niederschlägt. Die amerikanische Konzepti-
on, die lange Zeit auch den mainstream der Forschung prägte, verwendet einen 
prozeduralen, an institutionellen Minimalkriterien orientierten Demokratiebegriff, 
der mit dem Dahl’schen Polyarchie-Konzept identisch ist und sich im wesentli-
chen auf Wahlen und politische Freiheitsrechte konzentriert (Dahl 1971; 1989). 
Während Dahl und seine Nachfolger damit fast ausschließlich alleine die Dimen-
sion der vertikalen Herrschaftskontrolle und -legitimation politischer Herrschaft 
fokussieren, geht die konkurrierende Konzeption davon aus, dass zur Analyse von 
Demokratie als moderner Form politischer Ordnung zwei weitere Dimensionen – 
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die Dimension der politischen Agendakontrolle („effektive Regierungsgewalt“) 
sowie die Dimension des liberalen Rechts- und Verfassungsstaats in die Konzep-
tion von Demokratie einzuschließen sind (Lauth 1997; Merkel 1999; Crois-
sant/Thiery 2000; Merkel/Puhle et al. 2003).  


Die Begründung für einen solchen komplexeren Demokratiebegriff, der dennoch 
beansprucht, lediglich Minimalkriterien im Sinne Dahls festzulegen, zielt im we-
sentlichen auf eine angemessene Deutung von Demokratie als Selbstregierung des 
Volkes. Angemessen bedeutet hier, dass zum einen die moderne Herrschaftsarchi-
tektur – souveräner Territorialstaat, Repräsentationsprinzip, politische Öffentlich-
keit – als enabling constraint zu berücksichtigen ist, was unter anderem eine Di-
rektdemokratie athenischen Musters unmöglich macht. Aufgrund dieser Rahmen-
bedingungen werden politische Entscheidungsprozesse nicht nur tendenziell kom-
plexer, sondern sind auch von einer Vielzahl – zumindest potentieller – Macht-
quellen geprägt. Zum andern muss aber unter diesen Bedingungen die politische 
und private Selbstbestimmung (‘Freiheit’) aller Bürger (‘Gleichheit’) derart er-
möglicht werden, dass diese sich im Prinzip auch als Autoren jenes Rechts verste-
hen können, dessen Adressaten sie sind (Habermas 1996). Dies erfordert neben 
gesicherten Freiheits- und Gleichheitsrechten grundsätzlich ein bestimmtes Maß 
an institutionalisierter Kontrolle der – vom einzelnen Bürger gewöhnlich nicht 
selbst direkt autorisierten – Herrschaftsakte, und das heißt sowohl der faktischen 
Herrschaftsträger wie auch der -inhalte (Lauth 2004).  


Die rechtsstaatlichen Elemente stellen somit eine notwendige interne Einhegung 
jener Machtquellen dar, wie sie (potentiell) durch Polyarchie generiert werden. 
Aus dieser Sicht verkörpert Polyarchie gewissermaßen nur die Hälfte der Demo-
kratie, indem sie demokratische Herrschaft als bottom up-Prozess konstruiert, 
nämlich die Wahl – und gegebenenfalls Abwahl – der Herrschaftsträger durch das 
Volk. Sie vernachlässigt jedoch die top down-Perspektive, also die Frage, ob die 
von den gewählten Herrschaftsträgern – also den Regierungen – erlassenen Herr-
schaftsakte (Gesetze usw.) institutionell derart eingehegt und damit kontrollierbar 
sind, dass alle Bürger sich im Prinzip noch immer als Autoren des Rechts verste-
hen können, dessen Adressaten sie in der notwendigerweise repräsentativen De-
mokratie sind.  


Das bedeutet, dass Demokratie nur dann als politische Herrschaftsordnung tragfä-
hig ist, wenn (a) die ‘vertikale’ Dimension von Volkssouveränität und Autonomie 
verwirklicht ist, d.h. wenn periodische Wahlen als Partizipationsinstrument zur 
Bestimmung der Repräsentanten und Herrschaftsträger gegeben sind; (b) eine 
öffentliche Arena zur Beeinflussung der Repräsentanten und Entscheidungsträger 
sich ausbilden kann, wofür politische Freiheits- und Kommunikationsrechte er-
forderlich sind; (c) grundsätzliche inhaltliche Barrieren gegen den Herrschaftsan-
spruch des Staates in Form nicht-hintergehbarer ‘negativer’ Freiheitsrechte errich-
tet und rechtlich auch durchsetzbar sind; (d) die horizontale Dimension der 
Herrschaftskontrolle ausgeprägt ist, die einer Verselbständigung der arbeitsteilig 
organisierten Staatsgewalten entgegenwirkt und sie in ihrem Handeln an bestimm-
te Grundsätze bindet; (e) gewährleistet ist, dass die demokratisch gewählten Auto-
ritäten auch tatsächlich die effektive Regierungsgewalt innehaben und darin nicht 
durch sich selbst legitimierende Machtgruppen beschnitten werden. Mithin ist 
Demokratie von ihrer Logik her ein Kürzel für den demokratischen Rechtsstaat 
und in diesem Sinne ‘liberale’ Demokratie. Diese Konzeption, bezeichnet als  
embedded democracy mit den skizzierten fünf ‚Teilregimen’, liegt auch den nach-
folgenden empirischen Analysen zugrunde.  
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 Abbildung 1: Embedded democracy 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Auf zwei grundlegende Bedingungen, die ein solches ‚Regime’ erst funktionsfä-
hig machen, kann hier nur kursorisch eingegangen werden: grundlegende sozio-
ökonomische Rahmenbedingungen und Staatlichkeit. Mit grundlegenden sozio-
ökonomischen Rahmenbedingungen sind indes keine hohen Entwicklungsniveaus 
oder gar ausgefeilte sozialstaatliche Arrangements gemeint, wie wir sie aus Euro-
pa kennen. Länder wie Mali oder Bolivien zeigen, dass Demokratie auch ohne 
diese avancierten Rahmenbedingungen zumindest überleben kann, selbst wenn 
dieser Mangel ihre Qualität und Stabilität beeinträchtigt. Vielmehr ist damit ge-
meint, dass eine minimal differenzierte Wirtschafts- und Sozialstruktur vorliegen 
muss, die zumindest die Monopolisierung und Parallelisierung politischer und 
ökonomischer Machtverhältnisse obstruiert.  


Weitaus virulenter ist nach 1989 allerdings das Problem der Staatlichkeit gewor-
den. Als Paradebeispiel des Staatsversagens bzw. der ‚failing states’ gilt zwar jene 
Region, die hier nicht behandelt wird, nämlich das subsaharische Afrika (Somalia, 
DR Kongo). In unterschiedlicher Ausprägung ist jedoch die Mehrheit der Demo-
kratien der Dritten Welle davon betroffen – nicht nur Bürgerkriegsländer wie Ko-
lumbien oder Sri Lanka. Eine intakte Staatlichkeit, das heißt in erster Linie ein 
souveräner und funktionsfähiger Territorialstaat, ist ihrerseits als zentrale Funkti-
onsbedingung einer solchen Demokratie anzusehen (Habermas 1998: 96ff; 
Linz/Stepan 1996: 16ff). Sie ist deshalb von grundlegender Bedeutung, weil der 
Staat die Grundeinheit darstellt, auf die sich die demokratische Qualität eines poli-
tischen Regimes bezieht (Dahl 1989: 207). Wo die Herrschaftsstruktur als solche 
nicht durchgängig und institutionell gesichert ist, kann Demokratie nicht oder nur 
partiell bestehen. Dies gilt in besonderem Maße für die bereits genannten failed 
states und für Bürgerkriegsländer wie Kolumbien, in denen das staatliche Ge-
waltmonopol nicht mehr existiert oder von konkurrierenden Gruppierungen er-
folgreich angefochten wird. Weiter verbreitet ist allerdings das Phänomen der 
partiell ausgehöhlten Staatlichkeit in Ländern, in denen die Regierung Recht und 
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Gesetz nicht in allen Landesteilen oder gegenüber allen Bevölkerungsgruppen 
durchsetzen kann. Hierzu gehört auch die unzureichende Funktionalität und Kon-
trolle des Staatsapparates sowie insbesondere die Kapitulation vor organisierter 
Kriminalität. Im Verbund mit grassierender Korruption haben sich in zahlreichen 
Ländern dadurch Parallelstrukturen neben oder mit Teilen des Staatsapparates 
entwickelt, die zunehmend das Funktionieren der jungen Demokratien untergra-
ben haben.  


Die Transitionsforschung hat seit den 90er Jahren zunehmend auf die schon ange-
deuteten Entwicklungen reagiert, die in zahlreichen jungen Demokratien auf star-
ke Defizite in der Erfüllung der Demokratiekriterien hinwiesen. Mit Stichworten 
wie ‚Defekte Demokratien’, ‚hybride Regime’, ‚democracies with adjectives’ und 
anderen Begriffen wurde klarer zu fassen versucht, dass auf dem Kontinuum zwi-
schen ‘idealen’ totalitären und demokratischen Ordnungen Grauzonen vorkom-
men (Karl 1995; O’Donnell 1998; Puhle 1999; Bendel/Croissant/Rüb 2002).  


Ausgehend vom Konzept der embedded democracy werden solche Regime als 
defekte Demokratien behandelt und damit als ‚diminished subtypes‘ (Col-
lier/Levitsky 1997) von Demokratie6 Es handelt sich um politische Regime, in 
denen die wechselseitige Einbettung der genannten Teilregime und damit die Lo-
gik des demokratischen Spiels verzerrt ist. Sie erfüllen die oben skizzierten Krite-
rien nicht alle in hinreichendem Maße, ohne aber einer autoritären Regimelogik 
zu folgen. Defekte Demokratien werden von uns demnach definiert als Herr-
schaftssysteme, die sich durch das Vorhandensein eines weitgehend funktionie-
renden Wahlregimes zur Regelung des Herrschaftszugangs auszeichnen, aber 
durch Störungen in der Funktionslogik eines oder mehrerer der übrigen Teilre-
gime die komplementären Stützen verlieren, die in einer funktionierenden Demo-
kratie zur Sicherung von Freiheit, Gleichheit und Kontrolle unabdingbar sind. 


Anhand dieser Kriterien kann zunächst eine genauere Abgrenzung zu liberalen 
Demokratien vorgenommen werden. Defekte Demokratien sind demnach durch 
eines oder mehrere der folgenden Merkmale gekennzeichnet:  


1. Das Wahlregime ist in Teilen außer Kraft gesetzt, was die Prinzipien der 
Volkssouveränität, der Freiheit, Gleichheit und (vertikalen) Kontrolle verletzt. 
Wir gehen somit davon aus, dass ein ‘bedeutsames’ und ‘wirkungsvolles’ Wahl-
regime auch dann noch vorliegen kann, wenn ein Teil der Kriterien nicht voll-
ständig erfüllt ist. So erachten wir es als noch funktionsfähig, wenn einige (weni-
ge) Parteien von den Wahlen ausgeschlossen sind (wie früher oft kommunistische 
Parteien in einigen Ländern Lateinamerikas und Asiens), im übrigen aber ein 
kompetitiver und fairer Wahlprozess gewährleistet ist. Gleichwohl dürfen diese 
Einschränkungen – wie unten in Abgrenzung zu autoritären Regimen gezeigt wird 
– eine bestimmte Schwelle nicht unterschreiten, um nicht zu einer Spielart autori-
tärer Regime zu degenerieren (wie etwa Südafrika während der Apartheid). 
Gleichzeitig ist aber auch zu berücksichtigen, dass eine Fülle kleinerer Einschrän-
kungen zu einem großen Defekt des Teilregimes kumulieren kann, wie dies etwa 
im Umfeld der peruanischen Wahlen im April 2000 zu beobachten war. Ähnliches 


_________________________________________________ 


6 Als diminished subtypes stellen sie Demokratien niedriger oder auch sehr niedriger Qualität 
dar, in denen die Wirksamkeit der Institutionen eingeschränkt, aber nicht aufgehoben ist. Da 
sie gleichwohl auf dem polaren Kontinuum der Regimetypen zu verorten sind, ist es notwen-
dig, einigermaßen klare Schwellen (thresholds) zu bestimmen.  
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gilt selbstverständlich für die Qualität des Gesamtregimes: Ein defektes Wahlre-
gime wirkt sich um so gravierender aus, je weniger die Einbettung durch die übri-
gen Teilregime funktioniert; dies unterscheidet etwa das Südafrika der Apartheid 
von der Schweiz bis 1971.  


2. Die öffentliche Arena (Teilregime B) ist massiven Behinderungen seitens der 
Herrschaftsträger oder anderer Machtgruppen ausgesetzt, so dass der politische 
Prozess in deren Sinne ausgerichtet und deformiert wird. Wesentliche politische 
Freiheiten (Formulieren und Geltendmachen von Präferenzen) sowie die ‘wei-
chen’ Formen der Herrschaftskontrolle kommen so nicht unbehindert zum Zuge.  


3. Die bürgerlichen Freiheitsrechte werden absichtsvoll eingeschränkt bzw. nicht 
hinreichend um- oder durchgesetzt. Dies unterminiert den Kern persönlicher 
Selbstbestimmung und mit ihm die Grundlage politischer Selbstbestimmung, in-
dem die Reichweite der Herrschaft überdehnt wird, nicht klar definiert ist oder 
faktisch rechtliche Ungleichheit geschaffen wird. Daraus resultiert eine low inten-
sity citizenship (O’Donnell 1994).  


4. Die horizontale Verantwortlichkeit der Herrschaftsträger ist zugunsten einer der 
drei Gewalten – in der Regel der Exekutive – außer Kraft gesetzt. Das dadurch 
entstehende Machtpotential verlagert sich auf eine Gewalt und reißt die Kontroll-
kette auseinander, die in repräsentativen Systemen zur Sicherung von Volkssou-
veränität und Selbstbestimmung notwendig ist.  


5. Relevante politische Materien sind der Verfügungsgewalt der gewählten Amts-
träger entzogen – sei es faktisch oder per Verfassung. Dies bedeutet, dass demo-
kratisch nicht legitimierte Mächte die Kontrolle über diese Bereiche wirkungsvoll 
in Anspruch nehmen und so den (demokratischen) Regierungen die Grenzen poli-
tischen Handelns diktieren können.  


Eine hinreichend klare Abgrenzung zwischen defekten und funktionierenden De-
mokratien ist somit bereits dann möglich, wenn signifikante Defekte in nur einem 
der Teilregime nachgewiesen werden können. Je nach dem Grad der Beschädi-
gung der Teilsysteme unterscheiden wir vier7 Subtypen defekter Demokratie: 


Tabelle 1: Typen defekter Demokratien 


Beschädigtes  
Teilregime 


Beschädigte Dimension Typ 


A und B Vertikale Legitimations-  
und Kontrolldimension 


Exklusive Demokratie 


C Rechtsstaat Illiberale Demokratie 


D Horizontale Kontrolldimension Delegative Demokratie 


E Effektive Herrschaftsgewalt  Enklavendemokratie 


 
 


_________________________________________________ 
7  Damit modifizieren wir leicht die Dreiertypologie von Merkel/Croissant (2000), wo noch von drei 


Subtypen ausgegangen wurde, da dort die illiberale Demokratie noch einmal in die beiden Subtypen 
„delegative Demokratie“ und „antiliberale Demokratie“ unterteilt wurde. 
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Umgekehrt ist die Frage zu beantworten, wann die Defekte zu groß sind, so dass 
auch nicht mehr von defekter Demokratie geredet werden kann, ohne Idee und 
Begriff der Demokratie selbst ad absurdum zu führen. Entsprechend dem Konzept 
der embedded democracy sind hier zwei Basisvarianten möglich: Zum einen sind 
Regime dann nicht mehr demokratisch, wenn eines der Teilregime vollständig 
ausfällt, also z.B. keine Wahlen stattfinden, keine Pressefreiheit existiert oder die 
politischen Entscheidungen von Militärs oder Mullahs getroffen werden. Zum 
andern wird die Schwelle zur Autokratie auch dann überschritten, wenn die Teil-
regime zwar je für sich ‘nur’ defekt sind, diese Defekte aber kumulieren. Eine 
herausgehobene Rolle sprechen wir dabei zweifelsohne dem Wahlregime zu, da 
sich in ihm zentral die Elemente Inklusivität und Wettbewerb um Herrschaftsposi-
tionen bündeln. Nicht zuletzt sprechen dafür auch historische und pragmatische 
Gründe. Zu Recht nennt deshalb Lauth (1997) – mit Blick auf ein pragmatisches 
Kriterium, wenn es um Übergänge von der Dikatur zur Demokratie geht – allge-
mein anerkannte founding elections als ‘Eintrittskriterium’ in das Reich der (de-
fekten) Demokratien: Sie sollten zumindest auf universellem Wahlrecht beruhen 
und tatsächlich frei und fair sein. Ähnliches gilt auch für das Austrittskriterium: 
Wo Wahlen lediglich eine Fassade darstellen, um eine etablierte Regierung zu 
bestätigen, ist der Bereich der Demokratie verlassen. In der Regel ist als Minimal-
kriterium jedoch die wiederholte Abhaltung von relativ freien und fairen Wahlen 
anzusehen. Wahlen bzw. genauer: ein funktionsfähiges Wahlregime stellen somit 
den Kernbestand dar, den ein politisches System aufweisen muss, um wenigstens 
als defekte Demokratie gelten zu können. Etwaige Einschränkungen müssen ers-
tens derart minimal sein, dass sie nicht einer autoritären Herrschaftssicherung 
gleichkommen; und zweitens dürfen sie nicht zusätzlich durch Defekte der übri-
gen Teilregime verstärkt werden.  


Für die folgenden Ausführungen zu den Transformationstheorien und den Phasen 
der Demokratisierung ist es zunächst unerheblich, ob für ‚Demokratie’ der 
Dahl’sche Begriff der Polyarchie oder das Konzept der embedded democracy 
zugrunde gelegt wird. Wir kommen abschließend jedoch auf die Implikationen 
dieser Unterscheidung für die nachfolgenden empirischen Analysen zurück.    


2 Transformationstheorien 


Die theorieorientierte Transformationsforschung lässt sich bis in die fünfziger und 
sechziger Jahre datieren, als insbesondere makrosoziologisch-funktionalistische 
oder makrosoziologisch-strukturalistische Konzepte die Theoriebildung prägten. 
In den achtziger Jahren und zu Beginn der neunziger Jahre schoben sich zuneh-
mend mikropolitologisch-akteurstheoretische Überlegungen in den Vordergrund 
und wurden zur dominierenden konzeptionellen Referenz der empirischen Trans-
formationsforschung. Erst im weiteren Verlauf der neunziger Jahre kam es dann 
wieder zu einer gleichgewichtigeren Koexistenz der System-, Struktur- und Ak-
teursparadigmen.  


2.1 System- und Modernisierungstheorien 


Systemtheoretische Ansätze erhellen insbesondere den Zusammenhang von funk-
tionalen Erfordernissen sozioökonomischer Systeme und der Herausbildung von 
sozialen und politischen Strukturen, die diese Anforderungen erfüllen. Sie entwi-
ckeln ihre besondere Erklärungskraft dann, wenn die für die Transformation ur-
sächlichen Dysfunktionen des alten (autokratischen) Systems und die sozioöko-


Abgrenzung von 
Autokratien 
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nomischen Möglichkeitsbedingungen des neuen (demokratischen) Systems her-
auszuarbeiten sind. Das zentrale Argument von Systemtheoretikern wie Parsons 
oder später Luhmann lautet: Wird die funktionale Differenzierung der gesell-
schaftlichen Teilsysteme blockiert und verhindert, führt dies längerfristig zu Effi-
zienz- und Legitimationskrisen, die die Stabilität solcher Systeme untergraben. 
Wird die funktionale Differenzierung hingegen von den autokratischen Herr-
schaftseliten zugelassen oder gar gefördert, ergeben sich daraus aber ebenso sys-
temdestabilisierende Entwicklungen.  


Als entscheidende Aspekte der Stabilität politischer Systeme sah Parsons die 
funktionale Differenzierung der Gesellschaft und die ausreichende Legitimations-
zufuhr aus der Gesellschaft für die politische Herrschaft. Mit dem Theorem der 
funktionalen Differenzierung skizzierte er die Entwicklung von traditionalen zu 
modernen Gesellschaften als – unentrinnbaren – evolutionären Prozess, in dem 
sich die Differenzierung von Ökonomie und politischer Herrschaft, politischem 
System und ziviler Gesellschaft sowie die Ablösung sozialer Normen von religiö-
sen Begründungen in den westlichen Gesellschaften durchsetzte (Schimank 1996: 
8ff; 80ff). Um langfristig ihre Anpassungsfähigkeit und damit ihre eigene Exis-
tenz wahren zu können, müssen moderne funktional differenzierte Gesellschaften 
bestimmte „evolutionäre Universalien“ ausbilden, zu denen Parsons in erster Linie 
Bürokratie, Marktorganisation, universalistische Normen im Rechtssystem, de-
mokratisches Assoziationsrecht und allgemeine freie Wahlen zählte (Parsons 
1969b: 57). Fehlen diese Universalien, vermag das politische System nicht mehr 
die notwendige Selektionsleistung der Reduktion der ansteigenden Umweltkom-
plexität zu erbringen, es untergräbt seine Legitimität und wird instabil. Denn im 
Zuge ihrer Modernisierung lassen sich komplexe Gesellschaften nicht durch die 
rein autoritäre Oktroyierung sozialer Normen integrieren, sondern bedürfen viel-
mehr der Vermittlung von Konsens: „Keine Institution, die sich von den demokra-
tischen Institutionen grundlegend unterscheidet, ist zu dieser Leistung in der La-
ge“ (Parsons 1969a: 70). 


Die kommunistischen Herrschaftseliten der osteuropäischen Gesellschaften ver-
weigerten, behinderten oder revidierten aber die funktionale Ausdifferenzierung 
der gesellschaftlichen Teilsysteme und ersetzten die moderne „reflektierte Aner-
kennung der Werte“ durch den vormodernen Modus des Zwanges und eine kon-
kurrenzlos verordnete Ideologie. Wirtschaft, Kultur und soziale Gemeinschaft 
wurden dem Diktat der Politik unterstellt, da deren autonome Entwicklung zu 
einer Dezentralisierung der Informations- und Machtressourcen und längerfristig 
zu einem politischen Kontroll- und damit Herrschaftsverlust geführt hätte. Je stär-
ker aber autokratische Herrschaftsformen eine „totalitäre“ politische Durchdrin-
gung der Gesellschaft realisieren, um so stärker behindern sie die funktionale 
Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Teilsysteme. Die totalitäre Durchdrin-
gung der Gesellschaft erleichtert und perfektioniert zwar für eine bestimmte Zeit 
die Herrschaftskontrolle, führt dann aber bei deren partiellem Verlust nur zu ei-
nem um so fundamentaleren Zusammenbruch des autokratischen Systems.8  


Als einflussreichster Strang der systemorientierten Ansätze hat sich in der Trans-
formationsforschung die Modernisierungstheorie erwiesen. Ihr Kernsatz lautet: Je 
entwickelter Wirtschaft und Gesellschaft eines Landes, umso größer sind die 


_________________________________________________ 


8  Zu ähnlichen Schlüssen gelangt man mittels Luhmanns autopoietischer Systemtheorie (vgl. 
Merkel 1999: 80ff.; Pollack 1990). 
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Chancen, dass sich eine dauerhafte Demokratie herausbildet (Lipset 1959). Dieser 
enge Zusammenhang zwischen der sozioökonomischen Entwicklungsstufe und 
der Demokratiefähigkeit einer Gesellschaft lässt sich anhand eindrucksvoller sta-
tistischer Bestätigungen nicht mehr von der Hand weisen.9 Die zahlreichen Stu-
dien zeigen deutlich, dass das wirtschaftliche Entwicklungsniveau (gemessen am 
BIP/capita) als eine zentrale Variable zur Erklärung des Demokratisierungsgrades 
eines Landes oder der Demokratie-Diktatur-Differenz auf globaler Ebene angese-
hen werden muss. Das heißt, je entwickelter ein Land wirtschaftlich ist, desto ge-
ringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort eine Diktatur existiert oder längerfris-
tig Bestand haben kann10. Umgekehrt bedeutet es: Je reicher ein Land ist, um so 
wahrscheinlicher ist es, dass das politische System demokratisch ist und als De-
mokratie Bestand haben wird (vgl. auch: Schmidt 2000: 441). 


Hinter den Korrelationen scheint jedoch auch ein kausaler Zusammenhang durch, 
der sich verkürzt folgendermaßen darstellen lässt: Wirtschaftliche Entwicklung 
führt zu einem ansteigenden Bildungsniveau und zu einer demokratischeren poli-
tischen Kultur, d.h. die Bürger entwickeln tolerantere, gemäßigtere und rationalere 
Einstellungen, Verhaltensweisen und Werte, die zu einem rationaleren und zu-
rückhaltenderen Politikstil der Regierenden gegenüber oppositionellen Tendenzen 
führen. Die durch den Bildungsanstieg gewachsene Tendenz zur politischen Mä-
ßigung wird durch einen Wandel der Klassen- und Sozialstruktur verstärkt. Denn 
ein höheres Einkommen breiter Teile der Bevölkerung und die Ausdehnung wirt-
schaftlicher Existenzsicherung mäßigen den ökonomischen Verteilungskonflikt. 
Doch auch die Einstellungen der oberen Schichten „demokratisieren“ sich, indem 
sie die breite Bevölkerung immer weniger als unfähig zu einer „vernünftigen“ 
politischen Beteiligung ansehen (Lipset 1981: 39-51). Gestiegener gesellschaftli-
cher Wohlstand vermindert extreme ökonomische Ungleichheit, schwächt Stan-
des-, Klassen- und Statusunterschiede, mäßigt den politischen Extremismus der 
unteren wie der oberen Schichten und stärkt die Mittelschichten, die nach demo-
kratischer Mitsprache verlangen. Als ein Nebenprodukt erfolgreicher wirtschaftli-
cher Entwicklung sieht Lipset ganz im Sinne von Tocqueville die Neigung der 
Bürger wachsen, sich in unabhängigen zivilen Vereinigungen zu engagieren, die 
die politische Beteiligung erhöhen, demokratische Werte und politische Fähigkei-
ten stärken und den Staat oder andere dominierende Kräfte daran hindern, die po-
litischen Ressourcen zu monopolisieren und die bürgerlichen wie politischen 
Freiheiten einzuschränken. 


Modernisierungstheoretische Ansätze können gute Argumente und überzeugende 
empirisch-statistische Testergebnisse dafür aufbieten, dass längerfristig die 
marktwirtschaftliche Modernisierung der Wirtschaft und mit ihr der Gesellschaft 
die fundamentale Voraussetzung für die Entwicklung der Demokratie ist. Sie führt 
Länder in eine ökonomische „Transitionszone“, in der autokratische Regime de-


_________________________________________________ 


9  Diese Korrelation wurde in der Folge der klassischen Formulierung immer wieder an dem 
aggregierten ökonomischen Indikator des BIP per capita und der Anzahl minimalistisch defi-
nierter Demokratien statistisch überprüft und hat sich nun über mehr als drei Jahrzehnte als 
außerordentlich robust erwiesen (vgl. u.a.: Cutright 1963; Dahl 1971; Vanhanen 1984; 1990; 
Lipset et al. 1993; Welzel 1996; Przeworski/Limongi 1997). 


10  Es gibt nur wenige Ausnahmen, die diese allgemeine Regel nicht bestätigen: so z.B. Deutsch-
land 1933, Singapur, Argentinien 1930-1983 oder die erdölexportierenden Länder des Nahen 
Ostens. Letztere sind allerdings aufgrund ihrer „rentenkapitalistischen Form“ nicht als moderne 
Gesellschaften zu bezeichnen. 
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stabilisiert und Demokratisierungsprozesse provoziert werden. Wenn ein Land die 
Transitionsphase passiert hat, übt die jeweilige Höhe des wirtschaftlichen Moder-
nisierungsniveaus einen starken Einfluss auf die Konsolidierungschancen der 
Demokratie aus. Diesen wichtigen Einsichten stehen allerdings auch unübersehba-
re Mängel der klassischen Modernisierungstheorie11 gegenüber: Erstens vermag 
sie den Modernisierungsstand, bei dem der Übergang zur Demokratie mit hoher 
Wahrscheinlichkeit beginnt, nur sehr unzureichend anzugeben. Die Bandbreite 
von 1000 bis 6000 US$ Einkommen per capita ist zu groß und zeigt die Grenzen 
monokausaler Erklärungen klar auf. Zweitens vermag sie nicht die Einleitung und 
die Ursachen von Demokratisierungsprozessen in unterentwickelten Gesellschaf-
ten zu erklären12. Drittens liefert sie keine Erklärung für den Zusammenbruch 
demokratischer Systeme in sozioökonomisch relativ hoch entwickelten Gesell-
schaften (z.B. Deutschland und Österreich in der Zwischenkriegszeit; Argenti-
nien, Chile und Uruguay in den 70er Jahren). Schließlich kann die Modernisie-
rungstheorie auch keine fundierten Angaben über demokratiefördernde oder 
demokratiehinderliche kulturelle und religiöse Kontexte machen.13 


2.2 Strukturtheorien 


Die strukturalistische Transformationsforschung betont die sozialen und macht-
strukturellen Zwänge, denen politische Transformationsprozesse unterliegen. Der 
Erfolg oder Misserfolg von Demokratisierungs- und Konsolidierungsprozessen 
wird als Resultat langfristiger Verschiebungen in den Machtstrukturen einer Ge-
sellschaft angesehen. Entgegen den Annahmen der klassischen soziologischen 
Modernisierungstheorie wird betont, dass mehrere Pfade zur Modernisierung ei-
ner Gesellschaft führen können.  


Insbesondere für den neomarxistischen Strukturalismus (klassisch: Moore 1969) 
erscheint Demokratie nicht als zwangsläufiges, sondern nur als mögliches Ergeb-
nis von Veränderungen des Verhältnisses zwischen den sozialen Klassen einer 
Gesellschaft und der Durchsetzung ihrer Interessen. In der Perspektive von Rue-
schemeyer/Stephens/Stephens (1992) beeinflussen v.a. zwei Variablen die Chan-
cen zur Etablierung und Konsolidierung einer Demokratie: (1) Klassenstrukturen 
und –koalitionen: Kapitalistische Entwicklung fördere die Demokratie, da sie zum 
Entstehen und Anwachsen von Arbeiterschaft und Mittelschichten führt. Doch nur 
wenn die Klasse der Großgrundbesitzer eine politisch und ökonomisch nicht mehr 
dominierende Kraft darstellt, weder den Staatsapparat kontrolliert noch wirt-
schaftlich auf den kontinuierlichen Zustrom billiger Arbeitskräfte angewiesen ist, 
wird Demokratie möglich. Ist die Klassenstruktur durch eine schwache Arbeiter-
schicht gekennzeichnet, die nicht fähig ist, als relevante demokratiefordernde 
Kraft aufzutreten, können Mittelschichten und Kleinbürgertum diese Funktion 
ausüben – jedoch nur dann, wenn die Forderungen der Arbeiterschaft nach politi-
scher und ökonomischer Teilhabe nicht als Bedrohung des eigenen Status emp-


_________________________________________________ 


11 Wir lassen hier unberücksichtigt, dass es unterschiedliche Varianten der Moder-
nisierungstheorie gibt und beziehen uns auf Lipsets „klassische” Explikation. 


12  So lag das BIP/capita der neuen Demokratien der dritten Welle bei Demo-kratisierungsbeginn 
in einer Bandbreite von 340 US$ (Albanien 1993) und 6500 US$ (Slowenien); vgl. Schmidt 
(2000: 467f). 


13  Dies bedeutet jedoch nicht, daß einzelne der Modernisierungstheorie verpflichtete Politikwis-
senschaftler nicht auch auf religiöse und kulturelle Faktoren („civilizations“) verweisen (vgl. 
Huntington 1991: 294ff).  
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funden werden (ebd.: 282). (2) Machtverhältnis zwischen Staat und Zivilgesell-
schaft: Je mehr Ressourcen die Staatseliten unabhängig von den wirtschaftlichen 
Eliten kontrollieren und je mächtiger sie einen ideologisch geeinten und hierar-
chisch integrierten Staatsapparat repräsentieren, um so stärker sind Autonomie 
und Eigeninteressen des Staates und desto wahrscheinlicher ist die Herausbildung 
eines autoritären Regimes. Besondere Bedeutung hat die interne Organisation des 
staatlichen Gewaltmonopols. Hier stellt sich insbesondere die Frage, ob Sicher-
heitsorgane (Militär, Polizei, Geheimdienste) ziviler Kontrolle unterliegen oder 
als „Staat im Staate“ agieren. Im letzteren Falle sind sie mächtige Vetoakteure 
gegen die Demokratie. Sind in der Zivilgesellschaft dagegen autonome Organisa-
tionen wie Parteien und Verbände entstanden, bilden diese ein Gegengewicht zum 
Staat (ebd.: 275ff) und erhöhen dadurch die Chancen einer erfolgreichen Demo-
kratisierung des politischen Systems. Es kommt also auf eine gewisse Machtba-
lance zwischen Staat und Zivilgesellschaft an. 


Die auf Staat und soziale Klassentheorie fixierte Strukturtheorie lässt sich durch 
den quantitativ orientierten „Machtressourcen-“ bzw. „Machtdispersionsansatz“ 
ergänzen, wie ihn der Finne Tatu Vanhanen (1989; 1992) entwickelt hat. Vanha-
nen greift die grundsätzliche modernisierungstheoretische Überlegung der Plurali-
sierung und Differenzierung der sozioökonomischen Strukturen auf und ergänzt 
sie durch weitergehende Überlegungen im Hinblick auf die Machtverteilung. 
Doch anders als Moore, Rueschemeyer et al. versucht er die Machtverteilung in 
der Gesellschaft präziser zu erfassen als dies mit einer Klassen- und Staatstheorie 
geleistet werden kann. Sein Augenmerk hinsichtlich der Entwicklungschancen der 
Demokratie liegt auf der Streuung der Machtressourcen in Wirtschaft und Gesell-
schaft. In Fortführung eines Kerngedankens von Robert Dahls Polyarchie-
Konzept entwickelt Vanhanen folgende These: Je breiter die Streuung der Macht-
ressourcen in einer Gesellschaft, um so höher ist deren Demokratisierungsgrad. 
Anders formuliert: Je höher die Machtkonzentration in einer Gesellschaft, um so 
höher sind die Hindernisse auf dem Weg zur Demokratie. Die prinzipielle Idee 
hinter dieser These ist, dass Demokratisierungsprozesse in einer Gesellschaft dann 
erfolgversprechend sind, wenn die sozialen Machtressourcen so breit gestreut 
sind, dass keine Gruppe mehr in der Lage ist, ihre sozialen Konkurrenten oder 
andere Gruppen zu unterdrücken und ihre eigene soziale wie politische Hegemo-
nie aufrechtzuerhalten. Demokratie entsteht, so Vanhanen, vor allem als ein ratio-
naler Kompromiss zwischen den Eliten und Gruppen einer Gesellschaft. Je weni-
ger asymmetrisch die gesellschaftlichen Machtressourcen verteilt sind, um so eher 
ist ein solcher demokratischer Basiskompromiss wahrscheinlich.14 


Der Nutzen strukturalistischer Konzepte liegt in der Betonung der machtstruktu-
rellen Möglichkeitsbedingungen einer Demokratie. Dadurch brechen sie den öko-
nomisch determinierten Demokratisierungsoptimismus der Modernisierungstheo-
rien. Indem strukturalistische Konzepte nicht nur eine Schicht als besonderen 


_________________________________________________ 


14  Vgl. Vanhanen 1992: 21. Um die Streuung der Machtressourcen in einer Gesellschaft empi-
risch erfassen und für hohe Fallzahlen von Untersuchungsländern auch vergleichbar machen 
zu können, hat Vanhanen einen „Machtressourcenindex“ (index of power resources, IPR) 
entwickelt (vgl. ebd.: 23ff.). Vanhanens Korrelations- und Regressionsergebnisse sind hoch-
signifikant (Schmidt 2000: 442ff): Je breiter die Streuung der Machtressourcen, um so höher 
ist der Demokratisierungsgrad eines Landes und vice versa. Gegenüber dem in modernisie-
rungstheoretischen Analysen meist verwendeten Entwicklungsindikator BIP/capita, der über 
die Verteilungsfrage zunächst keine Aussagen zulässt, besitzt Vanhanens Machtressourcenin-
dex eine differenziertere Aussagekraft. 
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Träger der Demokratisierung ausmachen (Modernisierungstheorie: Mittelschich-
ten), sondern insbesondere auf die Machtbeziehungen zwischen den sozialen 
Klassen und dieser zum Staat hinweisen oder die generelle Verteilung von Macht-
ressourcen in einer Gesellschaft erfassen, vermögen sie soziale und politische 
Machtkonstellationen im Hinblick auf die Demokratisierungschancen genauer zu 
deuten. Trotz dieser Einsichten in die Machtstrukturen von Staat und Gesellschaft 
wird die Komplexität der Interessenlagen innerhalb sozialer Großklassen von den 
strukturalistischen Ansätzen unterschätzt. Denn soziale Klassen sind nicht auto-
matisch einheitlich handelnde kollektive Akteure, wie von manchen strukturalisti-
schen Autoren dargestellt. Sie sind weder immer in der Lage, sich kollektiv zu 
organisieren, noch stets einheitlich zu handeln. Für die Entfaltungschancen von 
Demokratisierungsprozessen werden weder das strategische Handeln von Eliten in 
Transformationsprozessen noch die kulturelle Einbettung von Klassenbeziehun-
gen, Staatshandeln und Machtverteilung angemessen berücksichtigt. 


2.3 Kulturtheorien 


Religiös-kulturelle Faktoren und ihre Wirkung auf die Entwicklung des Kapita-
lismus und bestimmter Staatsformen sind schon von Max Weber betont worden. 
Doch erst in jüngerer Zeit hat die Frage nach den kulturell-religiösen und zivilkul-
turellen Voraussetzungen auch verstärkt Eingang in die Transformationsforschung 
gefunden. Für die Analyse der Voraussetzungen und Hindernisse erfolgreicher 
Demokratisierung sind tief verwurzelte religiös-kulturelle Traditionsbestände des-
halb von Bedeutung, weil sie sich, anders als politische Institutionen und selbst 
Klassenbeziehungen, einer kurzfristigen intendierten Veränderung entziehen 
(Lipset 1993: 137). Ein weiterer „kultureller“ Aspekt, der jenseits der religiösen 
Prägung die Demokratiefähigkeit einer Gesellschaft beeinflusst, ist das in ihr ak-
kumulierte „soziale Kapital“ (Putnam 1993). 


Im Hinblick auf kulturell-religiöse Funktionsbedingungen lautet die übergreifende 
These: Eine dezidiert nicht säkularisierte religiöse Kultur behindert die Verbrei-
tung demokratiestützender Normen und Verhaltensweisen in der Gesellschaft. Sie 
versagt den demokratischen Institutionen die eigenständige Legitimität und be-
lastet deshalb die Demokratisierung von Staat und Gesellschaft. Dies bedeutet 
aber nicht, dass nur die „westliche Kultur“ eine förderliche Basis für die Demo-
kratie abgibt und die (liberale) Demokratie für nicht westliche Gesellschaften un-
tauglich ist,15 wie etwa die asiatischen Demokratien Japan, Südkorea und Taiwan 
belegen. Gewiss existieren einige religiöse Traditionen, die der Demokratie posi-
tiv, und andere, die ihr ausgesprochen skeptisch gegenüberstehen. Allerdings ist 
ein differenzierter Blick darauf notwendig, wie eine praktizierte Religion mit un-
gleichmäßigen oder blockierten Modernisierungsprozessen und Machtstrukturen 
verwoben ist.16  


Religiös-kulturelle Faktoren wirken dann als Hindernisse für die Demokratisie-
rung einer Gesellschaft, wenn sie den Vorrang vermeintlichen göttlichen Rechts 
über demokratisch konstituierte rechtstaatliche Ordnungen reklamieren. Dies ist 


_________________________________________________ 


15  Noch zu Beginn der dritten Demokratisierungswelle wurde diese These etwa von George F. 
Kennan vertreten (vgl. Huntington 1991: 298). Auch Huntington (ibid.: 6) beurteilte konfuziani-
sche Demokratie als „contradiction in terms“.  


16  Siehe etwa Fukuyamas (1995) Kritik an Huntingtons simplifizierender These der Demokra-
tieunverträglichkeit des Konfuzianismus. 
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insbesondere in den fundamentalistischen Varianten des Islam der Fall. Funda-
mentalistische Interpretationen des Islam weisen Frauen zudem eine Rolle in Staat 
und Gesellschaft zu, die mit dem politischen Gleichheitsprinzip nicht zu vereinba-
ren ist. Die Ungleichheit der Frauen kann sich dabei von der Behinderung in der 
politischen Partizipation über die partielle Vorenthaltung bürgerlicher Rechte bis 
hin zur Verletzung allgemeiner Menschenrechte erstrecken. Andererseits ist die 
absolute Trennung von Staat und Religion keine unabdingbare Voraussetzung für 
eine funktionierende Demokratie. Je mehr die Religionsträger jedoch glauben, 
gegen rechtsstaatlich und demokratisch zustande gekommene Entscheidungen ein 
religiös fundiertes Oppositions- oder Widerstandsrecht reklamieren zu können, 
um so mehr müssen sie als Störfaktoren der Demokratie bezeichnet werden. Ver-
allgemeinert heißt das: Je weniger Religionen sich mit ihrer partikularen Rolle in 
säkularisierten Gesellschaften abfinden und auf eine höhere Richterrolle gegen-
über demokratischen Entscheidungen pochen, um so größere Hindernisse stellen 
sie für die Demokratisierung von Staat und Gesellschaft dar.  


Neben den religiösen Kulturen, von diesen aber auch beeinflusst, spielen gesell-
schaftliche Werte, soziale Traditionen und die historischen Erfahrungen in der 
Gemeinschaft und Kooperation eine wichtige Rolle. Dahinter steht die Überle-
gung, dass die formalen politischen Institutionen allein instabil und nicht ausrei-
chend „institutionalisiert“ sind, wenn ihnen die angemessene gesellschaftliche 
Unterfütterung durch eine demokratiefreundliche Zivilkultur fehlt. Während Ver-
fassungen, politische Institutionen, Parteien und Verbände auch in kurzen Fristen 
konstruiert, gegründet und organisiert werden können, lassen sich demokratiestüt-
zende Werte und Verhaltensweisen der Gesellschaft nicht am Reißbrett von Sozi-
alingenieuren entwerfen. Sie müssen vielmehr in langfristigem zivilgesellschaftli-
chem Engagement gelernt, habitualisiert und historisch als „soziales Kapital“ 
akkumuliert werden (Putnam 1993). Wenn aber informelle Normen gemeinschaft-
licher Reziprozität und wechselseitigen Vertrauens, wenn bürgerliches Engage-
ment und zivile Selbstorganisation die soziale Kommunikation einer Gesellschaft 
geprägt haben, zivilisiert eine solche Gesellschaft ihrerseits nicht nur die Formen 
staatlicher Herrschaft, sondern stabilisiert in komplementärer Weise auch die poli-
tischen Institutionen der Demokratie und macht sie wirksam.  


Soziales Kapital hilft, das in vielen jungen Demokratien existierende „Hobbessche 
Equilibrium“ (Putnam 1993: 181) von Misstrauen und vertikaler sozialer Abhän-
gigkeit ohne den drohenden Rückgriff auf einen autoritären „Leviathan“ aufzulö-
sen. Denn „moralische Ressourcen“ (Hirschman) wie Vertrauen und gemein-
schaftliche Kooperation erschöpfen sich nicht durch ihren Gebrauch, sondern 
wachsen gerade durch diesen beständig. Je größer das gesellschaftliche Vertrauen 
ist, um so wahrscheinlicher kommt es zu sozialer Kooperation; Kooperation pro-
duziert aber ihrerseits wachsendes Vertrauen unter denen, die daran teilnehmen. 
Es existieren also zwei mögliche, sich wechselseitig verstärkende Quellen von 
sozialem Vertrauen: Normen der Reziprozität und Netzwerke kooperativen, zivi-
len Engagements. So wie diese gesellschaftlichen Institutionen die politischen 
Institutionen der Demokratie stärken, können jene helfen, diese zu erzeugen. 
Während ersteres jedoch ein kurzfristigerer Prozess ist, muss bei letzterem mit 
längeren Zeiträumen gerechnet werden. 


2.4 Akteurstheorien 


Im Unterschied zu sozioökonomischen, machtstrukturellen und kulturalistischen 
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Ansätzen setzen Akteurstheorien auf der Mikroebene der handelnden Akteure an 
und betonen die Kontingenz politischen Handelns und damit die prinzipielle Un-
bestimmtheit von Transformationsprozessen. Die Entscheidung für oder gegen die 
Demokratie wird letztlich als Ergebnis einer situationsgebundenen, kontinuierli-
chen Neudefinition wahrgenommener Präferenzen, Strategien und Handlungs-
möglichkeiten durch die relevanten Akteure angesehen (Przeworski 1986, 1991). 
Der Ausgang von Transformationsprozessen ist deshalb weniger von objektiven 
Umständen (Strukturen) oder Machtkonstellationen abhängig als vielmehr von 
den subjektiven Einschätzungen, Strategien und Handlungen der relevanten Ak-
teure. Sie prägen die Entscheidungen, die wechselnden Allianzen, Prozesse und 
Verlaufsmuster der Transformation. Akteurshandeln wird dabei primär als Eliten-
handeln verstanden: Massenbeteiligung ist nur ein kurzfristiges, vorübergehendes 
Phänomen zu Beginn der Transition. Sozioökonomische Strukturen, politische 
Institutionen, internationale Einflüsse und historische Erfahrungen bilden ledig-
lich den Handlungskorridor, innerhalb dessen demokratisch und autokratisch ge-
sinnte Eliten ihre politischen Ziele verfolgen.  


Akteurstheorien unterscheiden sich aufgrund ihrer Ausgangsprämissen und der 
Bedeutung, die sie den individuellen Kosten-Nutzen-Kalkülen handelnder Akteu-
re beimessen. Zwei Hauptströmungen lassen sich erkennen, die jede für sich neue 
Einblicke in die Wirkung von Elitenhandeln im Hinblick auf die Demokratisie-
rung erlauben: erstens die deskriptiv-empirische Strömung (O’Donnell/Schmitter 
1986; Di Palma 1990), zweitens der deduktiv vorgehende rational choice-Ansatz 
(u.a. Przeworski 1986, 1991; Colomer 1995). Deskriptiv-empirische Akteurstheo-
rien haben zunächst das Verdienst, dass sie unser Augenmerk auf die sich verän-
dernden Akteurskonstellationen innerhalb und zwischen den einzelnen Transfor-
mationsphasen richten. Denn in der Regel ist bereits die Liberalisierung das 
Produkt vielschichtiger Veränderungen innerhalb des Herrschaftsblocks. In ihrem 
Verlauf verringern sich die Bedrohungsperzeptionen der regimestützenden gesell-
schaftlichen Schichten gegenüber den oppositionellen Gruppierungen. Das Nach-
geben des Regimes und dessen Einwilligung zur Einleitung der Demokratisierung 
ist dann vor allem das Resultat rationaler Kostenkalküle aufseiten des Regimes: 
Die Regimeeliten entschließen sich, wenn sie nicht direkt gezwungen werden, 
dann zur Demokratisierung, wenn die von ihnen erwarteten sozialen und politi-
schen Repressionskosten, die bei der erneuten autoritären Schließung des Regimes 
anfallen würden, für höher gehalten werden als die angenommenen Kosten der 
Demokratisierung (Dahl 1971: 15f). Im weiteren Verlauf der Demokratisierung 
kommt es zum Wechsel der Akteure auf Seiten der Opposition. An die Stelle der 
Massenmobilisierung tritt meistens die durch Parteien dominierte Aushandlung 
und Institutionalisierung der demokratischen Verfahren.  


Transitionsphasen sind Momente großer politischer Ungewissheit: Die genauen 
Machtverhältnisse sind den Akteuren unbekannt, politische Spielregeln und Stra-
tegien verändern sich ständig. Demokratisierung bedeutet daher die Umwandlung 
dieser politisch-institutionellen „Ungewissheiten“ in „Gewissheiten“, indem häu-
fig - explizit oder implizit - konstitutive Pakte zwischen den relevanten Akteuren 
geschlossen werden, in denen die Demokratisierungsinhalte und -grenzen defi-
niert werden, insbesondere die Festschreibung allgemeiner bürgerlicher Rechte 
und Freiheiten sowie die Ausweitung von Partizipationsrechten in relevanten poli-


Theorie-Varianten  


Deskriptiv-empirische 
Ansätze  


„Ungewissheit“ und 
politische Pakte 







 
Transformationstheorien 


 
28 


tischen Bereichen und Institutionen.17 Pakte sind am wahrscheinlichsten, wenn 
weder die autoritären noch die oppositionellen Eliten über die Ressourcen verfü-
gen, einseitig ihre Interessen durchsetzen zu können. Trotz ihres häufig undemo-
kratischen Charakters werden sie in der akteurstheoretisch orientierten Transfor-
mationsforschung als wünschenswert angesehen, da sie durch die Beschränkung 
politischer Konflikte die Chancen der Konsolidierung erhöhen (O’Donnell/ 
Schmitter 1986: 38ff). In jedem Fall beeinflussen in dieser Phase das situations-
gebundene Handeln oder Nichthandeln der relevanten Akteure den weiteren De-
mokratisierungsverlauf stärker als langfristig wirkende sozioökonomische Moder-
nisierungsprozesse.  


Der rational choice-Ansatz lehnt die Beschreibung der Akteure allein nach ihren 
Interessen und Strategien als nicht ausreichend ab (Przeworski 1986: 52ff). Die 
Liberalisierung des autokratischen Systems wird vielmehr als Abfolge wechseln-
der strategischer Situationen gesehen. Jede von ihnen ist gekennzeichnet durch die 
Konfiguration bestimmter politischer Kräfte mit unterschiedlichen Interessen, die 
unter Bedingungen handeln, die wiederum Resultate vorhergehender Aktionen 
und exogenen Drucks sind (ebd.). Veränderungen von einer Situation zur nächsten 
sind das Ergebnis von Akteurshandlungen, an deren Ende Demokratie als kontin-
gentes Ergebnis politischer Konflikte stehen kann (Przeworski 1988: 60f; 1992: 
106).  


Eine erfolgreiche Transformation ist aus dieser Perspektive das Resultat rational 
handelnder Akteure, die allerdings mitunter - demokratiefördernden - Fehlwahr-
nehmungen ihrer eigenen Machterhaltungs- und Machtzugangschancen unterlie-
gen. Zumeist wird die Demokratisierung durch eine Liberalisierungsphase einge-
leitet. Zur Liberalisierung des autokratischen Systems und damit zum Auftakt 
demokratischer Systemwechsel kommt es vor allem dann, wenn die moderat ein-
gestellten Kräfte innerhalb des niedergehenden autokratischen Regimes der Fehl-
kalkulation erliegen, Transformation sei ein von oben kontrollierbares Projekt, das 
vor seinem finalen Ergebnis (Demokratie) ohne erhebliche politische Kosten dann 
angehalten werden kann, wenn die Interessen (oder gar die Existenz) der alten 
Regimeeliten substantiell bedroht sind.  


Verfügen sowohl die Herrschaftseliten des alten Regimes als auch die Akteure der 
demokratischen Opposition jeweils über relevante Machtressourcen, setzt eine 
erfolgreiche Demokratisierung häufig voraus, dass sich die gemäßigten Akteurs-
gruppen des alten Regimes und die moderaten Kräfte der demokratischen Opposi-
tion auf konstitutionelle und politische Pakte einigen, die die Ungewissheit der 
Transformationsentwicklung begrenzen und damit die riskante Transitionsphase 
entschärfen: Die entstehende Demokratie wird also paradoxerweise mit demokra-
tisch zweifelhaften Mitteln, nämlich über Pakte und Absprachen außerhalb demo-
kratischer Institutionen durch demokratisch meist nicht ausreichend legitimierte 
Eliten ermöglicht. 


Der Vorteil akteurstheoretischer Betrachtungen liegt zweifellos in ihrem Potential, 
auch bei häufig wechselnden Akteurskonstellationen die Erfolgsmöglichkeiten 
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17  Natürlich können Transitionen auch ohne Pakte erfolgreich verlaufen, vor allem dann, wenn 
die alten Machthaber abrupt die Machtbasis ihrer Herrschaft verlieren (Argentinien 1982, 
Tschechoslowakei 1989/90). Den Akteuren der Opposition kommt dann praktisch der Kont-
rahent abhanden, mit dem es sich lohnen würde, eine temporäre Herrschaftsteilung durch ei-
nen Pakt zu besiegeln. 
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und Gefährdungen von Demokratisierungsverläufen modellieren zu können. Mit 
spieltheoretischen Modellen können so die rationalen Kalküle, Kooperationen, 
Koalitionen, aber auch Konflikte der beteiligten Akteure bisweilen einsichtiger 
herausgearbeitet und erklärt werden, als dies allein über eine „dichte Beschrei-
bung“ (Geertz) der historischen Ereignisse möglich wäre. Insofern besitzen die 
dem „rational choice-Paradigma“ verpflichteten Akteurstheorien nicht nur ein 
Erklärungs-, sondern auch ein Prognosepotential (vgl. Przeworski 1986; Colomer 
1991). 


3 Transformationsphasen 


Zwischen dem autokratischen System und der konsolidierten Demokratie liegen 
die drei Phasen des eigentlichen Systemwechsels: Ende des autokratischen Re-
gimes,18 Institutionalisierung der Demokratie und demokratische Konsolidierung 
(Merkel 1999: 119ff.). Natürlich ist die klare Abtrennung der drei Phasen aus ana-
lytischen Gründen vorgenommen. In der Realität überlappen sich die drei Ab-
schnitte häufig. So können noch Teilbereiche des politischen Systems autoritär 
regiert werden, während andere Bereiche schon durch demokratische Institutionen 
und Normen reglementiert werden. Noch schwieriger ist die genaue Trennung 
zwischen der Institutionalisierung und der Konsolidierung der Demokratie. Auch 
hier kann die Konsolidierung der Beziehungen innerhalb des Regierungssystems 
schon begonnen haben, während andere Bereiche wie das Parteien- und Verbän-
desystem sich noch in der Institutionalisierungsphase befinden.  


3.1 Ende des autokratischen Systems 


In der Geschichte haben sich die Übergänge von der Autokratie zur Demokratie 
auf unterschiedliche Weise vollzogen, was auch für die Endphase der autokrati-
schen Systeme gilt. Dabei ist zu unterscheiden zwischen den Ursachen, die das 
Ende der autokratischen Systeme bewirken, und dessen Verlaufsformen. Beide 
prägen die nachfolgenden Phasen nachhaltig (Pfadabhängigkeit des Systemwech-
sels). Die Ursachen können in systemexterne und systeminterne Faktoren unter-
schieden werden. Zu den systemexternen Ursachen zählt erstens der Fall einer 
Niederlage in einem militärischen Konflikt mit demokratischen Staaten. Häufig 
sind es dann auch die demokratischen Siegermächte, die die Anfänge der (Re-
)Demokratisierung einleiten und überwachen (Deutschland, Japan 1945). Zwei-
tens kann der Wegfall externer Unterstützung den Zusammenbruch des autokrati-
schen Regimes herbeiführen oder beschleunigen, wie etwa am Zusammenbruch 
der kommunistischen Regime Osteuropas ersichtlich (Aufgabe der Prinzipien des 
„sozialistischen Internationalismus“ und der „Breschnew-Doktrin“; von Beyme 
1994: 54). Drittens schließlich ist auch ein Dominoeffekt zu berücksichtigen, wie 
er in Lateinamerika, Afrika und ganz besonders in Osteuropa erkennbar war.  


Die systeminternen Ursachen sind mit dem Versiegen der Legitimitätszufuhr für 
das autokratische System verbunden, das ohnehin mit einem ständigen, systembe-


_________________________________________________ 


18  In der Terminologie von O'Donnell und Schmitter (1986: 7 ff.) ist dies die Liberalisierungs-
phase (auch: Przeworski 1991: 51 ff.). Allerdings ging der Demokratisierung nicht immer 
zwingend eine Liberalisierung des autokratischen Systems voraus, wie Beispiele der zweiten 
(Deutschland, Italien, Österreich, Japan) und dritten Demokratisierungswelle (Griechenland, 
Portugal, Argentinien) zeigen. 
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dingten Legitimitätsdefizit behaftet ist. Die Strategien zum Ausgleich dieses Defi-
zits sind jedoch sämtlich mit Risiken behaftet. Zum einen kann der naheliegendste 
Versuch, die Bevölkerung über wirtschaftliche Modernisierung materiell für die 
politische Entmündigung zu entschädigen, scheitern und eine akute Legitimitäts-
krise erzeugen. Die in einer solchen Situation häufige Spaltung der herrschenden 
Eliten führt zu den Handlungsalternativen verstärkte Repression oder vorsichtige 
politische Liberalisierung, die beide mit neuerlichen Risiken für die autokratische 
Herrschaftssicherung verbunden sind.19 Zum andern kann aber auch der ökonomi-
sche Erfolg des alten Regimes in eine Legitimitätskrise münden (u.a. Lipset 1981: 
469 ff.). Denn gelingt die Modernisierungsstrategie, führt dies zu erheblichen 
Veränderungen der Sozialstruktur. Die gesellschaftlichen Stützen autoritärer Re-
gime werden sukzessive „wegmodernisiert“, aufstrebende, gut ausgebildete 
Schichten stellen politische und wirtschaftliche Partizipationsforderungen. Diese 
nicht-intendierten Effekte der Modernisierung können das Ende des Regimes be-
schleunigen (Spanien, Taiwan, Südkorea). Schließlich können solche Krisen 
schlagartig verschärft werden durch Schlüsselereignisse wie dem Tod eines Dikta-
tors (Spanien 1975), regimeinterne Elitenkonflikte (Südkorea), die Häufung von 
Skandalen (Endphase des Marcos-Regimes auf den Philippinen) oder das Be-
kanntwerden flagranter Menschenrechtsverletzungen (Argentinien, Namibia und 
Südafrika).  


Die Verlaufsformen für die Ablösung autokratischer Systeme lassen sich – neben 
dem Modus der lang andauernden Evolution innerhalb der ersten Welle und Fäl-
len von Staatszerfall und -neugründung (Habsburgische Monarchie, Sowjetunion, 
Jugoslawien) – in vier idealtypische Muster unterscheiden:  


Der gelenkte Systemwechsel wird von den alten autokratischen Regimeeliten initi-
iert und in seinem weiteren Verlauf auch weitgehend kontrolliert. Sie bestimmen 
also nicht nur, auf welche Weise das autokratische Regime abgelöst wird, sondern 
in einem erheblichen Maße auch über die Strukturen des neuen demokratischen 
Systems. In der Regel können deshalb die einstigen autokratischen Regimeeliten 
zumindest für einen kurzen Zeitraum ihre politische Macht teilweise von dem 
alten autokratischen in das neue demokratische System „mitnehmen“ (Chile, Bra-
silien, Paraguay, Taiwan, Thailand, Bulgarien, Rumänien).  


Von unten erzwungene Systemwechsel, die nicht in Verhandlungen zwischen Re-
gime- und Oppositionseliten münden, sind in der Regel durch einen raschen Ablö-
sungsprozess der autokratischen Machthaber gekennzeichnet. „Von unten“ kön-
nen Systemwechsel eingeleitet werden, wenn eine mobilisierte Öffentlichkeit den 
Antisystemprotest so machtvoll manifestiert, dass für die autokratischen Eliten die 
Unterdrückung der Opposition mit repressiver Gewalt wenig erfolgversprechend 
ist. In aller Regel folgt aus dieser Form des Systemwechsels keine Machtteilung, 
sondern die alten Herrschaftsträger werden politisch völlig entmachtet (Portugal, 
Argentinien, mit Abstrichen Philippinen). 


Ausgehandelte Systemwechsel finden statt, wenn sich zwischen Regimeeliten und 
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19  Vgl. Przeworski 1991: 62; Merkel 1996: 314 ff. Dies gilt für die Libera-lisierungsstrategie, 
wie die Beispiele Ungarn seit Ende der 60er Jahre, Polen und Russland in den 80er Jahren 
sowie Brasilien und Uruguay seit Ende der 70er Jahre verdeutlichen. Es trifft aber ebenso für 
die Repressionsstrategie zu, wie die Beispiele der DDR, der CSSR und Rumäniens zeigen, 
wo die kommunistischen Regime mit verstärkter Überwachung, Kontrolle und Unterdrü-
ckung reagierten. 
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Regimeopposition eine Pattsituation herauskristallisiert und keine Seite die Macht 
besitzt, einseitig die Modalitäten der zukünftigen politischen Herrschaft zu defi-
nieren. Es kommt - vorausgesetzt, beide Seiten agieren „rational“ - zu Verhand-
lungen über eine neue politische Herrschaftsform. Dabei ist keineswegs von An-
fang an klar, ob die Regimeopposition schrittweise ihr „demokratisches Projekt“ 
verwirklichen kann. Steht aber am Ende des ausgehandelten Systemwechsels tat-
sächlich die Demokratie, spiegelt sich das Ergebnis der verhandelten Machttei-
lung nicht selten auch in der besonderen Konfiguration der neuen demokratischen 
Institutionen wider (Rüb 2001; Thiery 2000), wie in Spanien, Uruguay, Südkorea, 
Polen oder Ungarn. 


Beim Regime-Kollaps sind es in der Regel nicht „interne Akteure“, sondern häu-
fig äußere Ursachen wie verlorene Kriege, die zu einem völligen Legitimitäts- und 
Machtverlust der herrschenden autokratischen Eliten führen. Nicht selten werden 
die alten Machthaber hingerichtet (Deutschland und Japan nach 1945), zu hohen 
Haftstrafen verurteilt (Griechenland nach dem Zypernkrieg 1974, Argentinien 
nach dem Falklandkrieg 1983) oder verschwinden völlig von der politischen Büh-
ne (Italien 1943/45, Deutschland 1945, Österreich 1945, Japan 1945; Griechen-
land 1974, Argentinien 1983). 


3.2 Demokratisierung 


Als entscheidender Schritt des Systemwechsels bezeichnet Demokratisierung den 
Übergang der politischen Herrschaft von einer Person oder einer Gruppe von Per-
sonen auf ein „Set“ institutionalisierter Regeln, die von allen anerkannt werden 
müssen und für alle, d.h. für Regierende und Regierte gleichermaßen gelten (Rüb 
2001; Przeworski 1991: 14). Die Demokratisierungsphase beginnt, wenn die Kon-
trolle der politischen Entscheidungen den alten autoritären Herrschaftseliten ent-
gleitet und demokratischen Verfahren überantwortet wird, deren substantielle Er-
gebnisse sich a priori nicht mehr bestimmen lassen (Rüb 1996: 114). Die 
Demokratisierungsphase endet, wenn die neue, demokratische Verfassung verab-
schiedet ist und diese den politischen Wettbewerb wie die politischen Entschei-
dungsverfahren verbindlich normiert. 


So verstanden ist die Demokratisierungsphase der Abschnitt innerhalb eines Sys-
temwechsels, in dem die neuen demokratischen Institutionen etabliert werden. 
Dies bedeutet, dass wir es bei der Demokratisierungsperiode mit einer Etappe zu 
tun haben, in der alte Normen und Institutionen nicht mehr oder nur noch zum 
Teil Geltung besitzen, während neue Regeln und Institutionen noch nicht oder erst 
teilweise etabliert worden sind. Die politischen Akteure besitzen deshalb einen 
Handlungsspielraum, der weit größer ist als in konsolidierten Demokratien, in 
denen bindende Normen, etablierte Institutionen und sozial verankerte Interessen 
den Manövrierraum der politischen Eliten erheblich einschränken. Da aber Nor-
men, Institutionen und Interessen noch nicht in eine akzeptierte Balance gebracht 
worden sind und dadurch die politischen Entscheidungen gleichermaßen begren-
zen wie legitimieren, ist die Demokratisierungsphase noch mit einem beachtlichen 
Risiko des Scheiterns konfrontiert. 


Eine besondere Problematik besteht darin, dass die politischen Akteure im Demo-
kratisierungsprozess Regeln entwerfen, unter denen sie direkt anschließend selber 
spielen. Diese Regeln sollen sich aber insbesondere als Normen etablieren, die als 
allgemein akzeptierte Verfahren für zukünftige politische Kräfte, Generationen 
und Konflikte Bestand haben können. Die Spannung zwischen eigenen partikula-
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ren und allgemeinen Interessen muss für eine erfolgreiche Demokratisierung so 
aufgelöst werden, dass eine Balance zwischen mächtigen Teilinteressen und dem 
„Allgemeinwohl“ gefunden wird. Denn werden die spezifischen Interessen mäch-
tiger politischer Akteure missachtet, können diese als Vetomächte die Demokrati-
sierung in Frage stellen und gefährden. Tragen sie aber nicht in einem ausreichen-
den Maße dem Allgemeininteresse und den zu bewältigenden Problemen 
Rechnung, wird ihnen keine Legitimität aus der breiten Bevölkerung zuwachsen. 
Sie werden dann instabil bleiben oder „defekte Demokratien“ (Merkel et al. 2002) 
ausbilden. 


Mit der Verabschiedung der Verfassung endet die Demokratisierungsphase. Da-
mit ist die Demokratie zwar keineswegs gesichert und ihre Regression in autokra-
tische Herrschaftsformen ausgeschlossen. Aber die Zeit der größten Unsicherheit 
ist nun vorbei. Der nun folgende Konsolidierungsprozess kann sich jetzt auf die 
relative Sicherheit eines mehrheitlich akzeptierten und sanktionsbewährten Insti-
tutionengefüges stützen. Die strategischen Optionen der politischen Akteure sind 
dadurch wieder erheblich eingeschränkt und ihre Handlungen werden wechselsei-
tig berechenbarer. Der im Verlauf des Demokratisierungsprozesses sich weitende 
Handlungskorridor hat sich nun wieder verengt.20 In der Phase der demokrati-
schen Konsolidierung müssen nun die demokratischen Institutionen innere Stabili-
tät gewinnen, um damit an das gesamte politische System wichtige Konsolidie-
rungsimpulse abzugeben. 


3.3 Konsolidierung 


Die Konsolidierung der Demokratie kann in einzelnen Teilbereichen des politi-
schen Systems schon beginnen, bevor alle wichtigen demokratischen Institutionen 
durch die Verfassung oder einfache Gesetze etabliert sind. Der Begriff der demo-
kratischen Konsolidierung ist in der Transformationsforschung allerdings umstrit-
ten, minimalistische (Di Palma 1990: 138 ff; Przeworski 1991: 26) konkurrieren 
mit anspruchsvolleren Konzepten (Pridham 1995; Gunther/Diamandouros/Puhle 
1995). Im Sinne einer anspruchsvolleren, ‚positiven’ Konsolidierung21 können 
vier analytische Ebenen unterschieden werden, auf denen sich die Konsolidie-
rungschancen des gesamten politischen Systems entscheiden. Sie geben zugleich 
auch eine zeitliche Stufenabfolge der demokratischen Konsolidierung insofern 
wieder, als Ebene 1 in aller Regel am frühesten konsolidiert ist, während die de-
mokratische Konsolidierung der 4. Ebene am längsten dauert (Merkel 1996a; 
1999: 143ff.). 


Die konstitutionelle Konsolidierung (Ebene 1) betrifft die zentralen politischen 
Verfassungsinstitutionen, wie Staatsoberhaupt, Regierung, Parlament, Judikative 


_________________________________________________ 


20  Aus diesen Gründen ist es auch sinnvoller, die Verabschiedung der Verfassung als Abschluss 
der Demokratisierung und Beginn der demokratischen Konsolidierung zu benennen und nicht 
die Gründungswahlen (founding elections), wie etwa bei O’Donnell/Schmitter (1986).  


21  Nach Pridham (1995: 168) sind Demokratien negativ konsolidiert, wenn kein relevanter poli-
tischer oder sozialer Akteur außerhalb der demokratischen Institutionen seine Interessen und 
Ziele verfolgt, weil keine attraktive Systemalternative zur Demokratie existiert. Positive Kon-
solidierung liegt vor, wenn das gesamte System nicht nur in den Augen der Eliten legitim und 
ohne Alternative ist, sondern wenn auch die Einstellungs-, Werte- und Verhaltensmuster der 
Bürger einen stabilen Legitimitätsglauben gegenüber der Demokratie reflektieren.  
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und das Wahlsystem22. Wenn es unter den Eliten zu einem Minimalkonsens hin-
sichtlich dieser fundamentalen demokratischen Spielregeln kommt, besitzt die 
Demokratie gute Konsolidierungschancen auf allen vier Ebenen. Voraussetzung 
ist aber, dass die politischen und gesellschaftlichen Eliten ihre Interessen und 
Konflikte innerhalb der Verfassungsinstitutionen verfolgen. Damit Verfassungs-
ordnungen diese verhaltenssteuernde Kraft gewinnen, müssen sie jedoch für die 
relevanten gesellschaftlichen Gruppen einen fairen und inklusiven Charakter be-
sitzen und gleichzeitig angemessene Lösungspotentiale für die anstehenden ge-
sellschaftlichen Konflikte und politischen Probleme bereitstellen. Postautokrati-
sche Verfassungen sollen also den jungen demokratischen Ordnungen Legitimität 
und Stabilität verleihen, die sie allerdings erst selbst gewinnen müssen.  


Förderlich hierfür sind ein ausreichendes Maß an formaler und empirischer Legi-
timation. Die formale Legitimation betrifft die Verfahren der Ausarbeitung und 
Verabschiedung der Verfassung, die in unterschiedlicher Qualität an den Willen 
des Volkes gekoppelt werden können.23 Die Demokratien der Dritten Welle haben 
sich in der Regel mit den weniger (zeit-)aufwendigen Verfahren beschieden. Im 
Hinblick auf die empirische Legitimation – also ein ausreichendes Maß an „Legi-
timitätsglauben“ (Max Weber) bzw. „spezifischer und diffuser Unterstützung“ 
(David Easton) – stehen die Chancen besonders gut, wenn in der Verfassung drei 
Prinzipien prägend eingelassen sind: (a) soziale und politische Inklusion, d.h. grö-
ßere politische und soziale Gruppen werden nicht beim institutionellen Zugang 
zur politischen Macht grob benachteiligt; (b) institutionelle Effizienz, d.h. die po-
litischen Institutionen müssen zügige Entscheidungen und Implementationen zu-
lassen; und (c) politische Effektivität, d.h. die politischen Entscheidungen müssen 
sichtbar zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen.  


Die empirische Forschung lieferte wiederholt Indizien, dass präsidentielle, v.a. 
aber semipräsidentielle Regierungssysteme Effizienz und Effektivität gerade an-
gesichts multipler Transformationsaufgaben nicht hinreichend meistern können. 
Denn erstens bergen präsidentielle Regierungssysteme häufig die Gefahr lähmen-
der Konflikte und Entscheidungsblockaden immer dann, wenn Exekutive und 
Legislative mehrheitlich unterschiedliche parteipolitische Präferenzen haben. Feh-
len – zweitens – dem Präsidenten in präsidentiellen Systemen die gesetzgebenden 
Mehrheiten, regiert er häufig am Parlament vorbei mit Dekreten, was die Gefahr 
der schleichenden Re-Autokratisierung der Demokratie von innen heraus birgt, 
wie die Beispiele Peru, Argentinien, Südkorea, Russland oder Weißrussland in 
den 90er Jahren zeigen. Werden – drittens – präsidentielle Regierungssysteme 
zeitgleich mit politischen Parteien etabliert, setzen sie anders als parlamentarische 
Regierungssysteme keine starken Anreize zur Konsolidierung starker, programm-
orientierter Parteien. Parlamentarische Systeme dagegen, die nur von einer gerin-
gen präsidialen Macht konterkariert werden, ein kombiniertes Wahlsystem wie 
etwa in Ungarn haben, das die Disproportionalitätseffekte begrenzt und gleichzei-
tig klare Regierungsmehrheiten ermöglicht, eine Parteiengesetzgebung und Par-


_________________________________________________ 


22  Wenngleich Wahlsysteme selten Verfassungsrang besitzen, sind sie infolge ihrer faktischen 
Bedeutung für die Zuteilung von politischen Repräsentationschancen von vergleichbarer 
Wichtigkeit für die Konsolidierung der Demokratie wie die Verfassungsorgane. 


23  Idealiter liegt eine dreistufige Legitimierung vor: Ein eigener Verfassungskonvent wird vom 
Volk gewählt, der einen Verfassungsentwurf ausarbeitet und verabschiedet, über den das 
Volk per Referendum entscheidet (zu den Verfahren und ihrer empirischen Verteilung vgl. 
Merkel et al. 1996).  
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lamentsordnung, die die programmatische Ausrichtung der Parteien fördert, 
kommen der für die demokratische Konsolidierung idealen Kombination zentraler 
politischer Institutionen sehr nahe.24  


Die repräsentative Konsolidierung (Ebene 2) beinhaltet die Herausbildung gefes-
tigter intermediärer Strukturen der Interessenrepräsentation durch Parteien und 
Interessenverbände, die zwischen Gesellschaft und Staat vermitteln. In der Regel 
erweist es sich als günstig, wenn sich ein moderates Vielparteiensystem heraus-
bildet, das nur gering fragmentiert, nicht polarisiert und von mäßiger Volatilität 
geprägt ist. Mit dem Verblassen des autoritären Regimes beeinflussen in erster 
Linie die gesellschaftlichen cleavages die Struktur und Wettbewerbsdynamik des 
Parteiensystems, doch kann ein angemessenes institutionelles Design zu deren 
Rationalisierung beitragen. So ist in der Regel ein kombiniertes Wahlsystem aus 
Mehrheits- und Verhältniswahl von Vorteil, das sowohl soziale Inklusion ermög-
licht als auch stabile Regierungsmehrheiten erlaubt.25 Das Verbändesystem, das 
(auch) in jungen Demokratien Funktion der Freiheits- und Autonomiesicherung 
sowie der Steuerungsentlastung des Staates erfüllt, ist in postautoritären Phasen 
oft notorisch unterentwickelt (Wiesenthal 1998). Ein schwaches Verbändesystem 
kann zur Überfrachtung der politischen Repräsentationsstrukturen führen und 
stellt so ein latentes Dekonsolidierungspotential dar. Es trägt dann am meisten zur 
demokratischen Konsolidierung bei, wenn es inklusiv und effizient ist. Inklusiv ist 
es, wenn es repräsentativ ist, was die Spannung zwischen partikularistischen Kal-
külen und dem Allgemeininteresse mildert. Effizient ist es, wenn kooperativ ge-
handelt wird, was die Reibungsverluste in wirtschafts- und sozialpolitischen Ent-
scheidungs- und Implementierungsabläufen verringert.  


Die Verhaltenskonsolidierung der informellen politischen Akteure (Ebene 3) zielt 
auf die potentiellen Veto-Mächte wie Militär, Großgrundbesitzer, Finanzkapital, 
Unternehmer, radikale Bewegungen und Gruppen. Allgemein lässt sich formulie-
ren: Je weniger die informellen Akteure Vertrauen in die offiziellen politischen 
Institutionen, kollektiven Akteure und politischen Eliten besitzen, je mehr sie ihre 
vitalen Interessen durch deren Entscheidungen oder Unterlassungen als bedroht 
ansehen, umso größer ist die Gefahr demokratiegefährdender Aktionen. Je stärker 
hingegen die Ebenen 1 und 2 konsolidiert sind, umso mehr verlieren die genann-
ten gesellschaftlichen oder militärischen Elitegruppen ihr Vetomotiv und Inter-
ventionspotential gegenüber neuen Demokratien. Und selbst wenn sie hinsichtlich 
ihrer Einstellungen und Wertemuster keine überzeugten Demokraten sein sollten, 
zwingt sie der konsolidierte politische Kontext insofern zu demokratiekonformem 
Verhalten, als die stabilen politischen und institutionellen Rahmenbedingungen 
keine erfolgversprechende Systemalternative zur Demokratie verheißen. Mit an-
haltender Stabilisierung des politisch-institutionellen Kontextes besteht im übri-
gen eine beachtliche Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses rationale Verhalten in 
eine einstellungs- und wertebasierte Zustimmung zur Demokratie verwandelt. 


Die Konsolidierung der Bürgergesellschaft (Ebene 4) als soziokulturellem Unter-
bau der Demokratie kann, wie aus der politischen Kulturforschung der zweiten 
Demokratisierungswelle (Italien, BRD, Österreich und Japan) bekannt, Jahrzehnte 
dauern (u.a. Almond/Verba 1963, 1980). Letztlich ist die endogene Stabilität de-
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24  Zur Debatte vgl. Merkel et al. 1996; Stepan/Skach 1993; Linz 1990; allgemein vgl. Croissant  
2006.  


25  Zu den unterschiedlichen Wahlsystemen vgl. Kasapovic/Nohlen 1996. 
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mokratischer Systeme davon abhängig, dass sie mit ausreichenden aktiven und 
passiven Unterstützungsleistungen aus der Bevölkerung versorgt wird. Eine sol-
che kontinuierliche und stabile Unterstützung kann, wie schon Tocqueville er-
kannte, nur in einer soliden Staatsbürgerkultur gründen, die das demokratische 
System zu einem erheblichen Teil auch unabhängig von der wirtschaftlichen und 
politischen Leistungsbilanz unterstützt und stabilisiert.  


Eine so verstandene, die Demokratie fundierende Staatsbürgerkultur lässt sich in 
zwei miteinander verflochtene Dimensionen unterteilen: civic culture und Zivilge-
sellschaft. Der von Almond und Verba (1963) als ideal angesehene Mischtyp poli-
tischer Kultur kann für junge Demokratien insofern als förderlich angesehen wer-
den, als demokratisch-partizipative durch parochiale und integriert-passive 
Orientierungen gebändigt werden und so die Gefahr gesellschaftlicher Polarisie-
rungen oder einer Erosion der noch fragilen demokratischen Institutionen mildern. 
Dasselbe gilt für die Zivilgesellschaft, deren Charakter sich in der Regel vom Pro-
tagonismus des Transitionsbeginns zu desencanto und Rückzug ins Private in der 
Konsolidierungsphase wandelt (Lauth/Merkel 1997). Auf Dauer ist allerdings eine 
Revitalisierung der Zivilgesellschaft für die partizipatorische Vertiefung der De-
mokratie erforderlich, um soziales Kapital anzuhäufen und als ‚Schule der Demo-
kratie’ (Tocqueville) zu fungieren, was letztlich die Legitimitätsgrundlagen der 
Demokratie stärkt.  


Von einer konsolidierten demokratischen Zivilkultur gehen immunisierende Wir-
kungen auf die Ebenen 1 bis 3 aus, wenn deren Stabilität oder Integration bedroht 
ist. Erst wenn alle vier Ebenen konsolidiert sind, kann von einer weitgehend kri-
senresistenten Demokratie gesprochen werden. Gewiss ist selbst ein solchermaßen 
„maximal“ konsolidiertes demokratisches System nicht gänzlich gegen potentielle 
Dekonsolidierungstendenzen immun. Allerdings birgt eine auf allen vier Ebenen 
konsolidierte Demokratie hohe Widerstandsreserven gegen exogene Destabilisie-
rungsschocks, wie sie durch dramatische ökonomische oder außenpolitische Kri-
sen entstehen können. Ein Dekonsolidierungsprozess müsste sich dann über län-
gere Zeitperioden hinziehen und alle vier Ebenen erfassen, bevor 
Autokratisierungstendenzen den demokratischen Systemcharakter erodieren oder 
gar zerstören können. 
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Die Umsetzung der Demokratievorstellungen, wie eingeschränkt dies auch immer 
geschehen ist, hat sich bis ins 19. Jahrhundert stets auf kleine Räume und exklusiv 
definierte Personenkreise, wie die antiken Stadtstaaten, die städtischen Republi-
ken der italienischen Renaissance oder die Adelsrepubliken Litauens und Polens, 
bezogen. So schreibt Samuel Huntington (1991: 14 f.): 
„In 1750 no democratic institutions at the national level existed in the Western World. In 
1900 such institutions existed in many countries. By the late twentieth century many more 
countries possessed democratic institutions. These institutions emerged in waves of de-
mocratization“. 


Huntington benennt abgrenzbare Zeitperioden, in denen sich autokratische Syste-
me vermehrt in Demokratien wandelten. Diese statistisch erfassbaren Perioden 
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nennt er Demokratisierungswellen. Dabei definiert er eine Demokratisierungswel-
le als 
„group of transitions from non-democratic to democratic regimes that occur within a 
specified period of time and that significantly outnumber transitions in the opposite direc-
tion during that period of time“ (ibid: 15). 


Huntington erkennt drei große Demokratisierungswellen, wobei auf die ersten 
beiden Wellen jeweils eine autoritäre Gegenwelle folgte, in der viele der neuen 
Demokratien zusammenbrachen und erneut autoritären oder totalitären Regimen 
weichen mussten. Eine sichtbare autoritäre Gegenwelle zur dritten Demokratisie-
rungsperiode vermag Huntington noch nicht zu erkennen. Allerdings hat sich die 
„dritte Welle“1 Mitte der 1990er Jahre erschöpft (Diamond 1996, 2001; Mer-
kel/Puhle 1999: 16 ff.) und viele der neuen „elektoralen“ Demokratien degenerier-
ten zu defekten Demokratien (Merkel/Puhle et al. 2003). Die Demokratisierungs- 
und Autokratisierungswellen periodisiert Huntington wie folgt (ibid.: 16): 


- die erste lange Demokratisierungswelle 1828 - 1922/26; 
- die erste autokratische Gegenwelle 1922/26  - 1942; 
- die zweite kurze Demokratisierungswelle 1943 - 1962; 
- die zweite autokratische Gegenwelle 1958/62 - 1974; 
- die dritte Demokratisierungswelle 1974 - (1995)2 


Die epochale Zunahme der „elektoralen“ Demokratien zwischen 1974 und 1995 
verdeutlicht Abbildung 2. Sie zeigt aber auch, dass die weitere Demokratisierung 
autokratischer Länder nach 1995 stagniert, d. h. die dritte Demokratisierungswelle 
sich erschöpft hat.  


Die dritte große Demokratisierungswelle des 20. Jahrhunderts nahm ihren Aus-
gang in Südeuropa. Als Mitte der 1970er Jahre Portugal, Griechenland und Spa-
nien ihre autoritären Herrschaftssysteme abzuschütteln begannen, war dies der 
Beginn einer lang anhaltenden Demokratisierungswelle, die von Südeuropa nach 
Lateinamerika brandete, das pazifische Ostasien erreichte und Afrika touchierte, 
um im annus mirabilis von 1989 im Osten Europas ihren Höhepunkt zu erreichen. 
Im Verlauf dieser Welle wechselten zwischen 1974 und 1995 nicht weniger als 78 
Staaten von diktatorischen zu demokratischen Herrschaftsformen (Huntington 
1991: 26; Diamond 1996: 28). Während aber viele dieser Demokratien auch nach 
2000 als noch nicht konsolidiert (Diamond 1997: 33) oder defekt (Merkel/Puhle et 
al. 2003, 2006) gelten müssen, besteht in der internationalen Demokratisierungs-
forschung Einigkeit, dass sich die südeuropäischen Länder rasch konsolidiert und 
ausreichend gegen mögliche Destabilisierungstendenzen und autoritäre Versu-
chungen immunisiert haben (vgl. u. a. Schmitter et al. 1986; Kraus 1990; Hunting-
ton 1991; Gunther et al. 1995; Linz/Stepan 1996; Diamandouros 1997; Morlino 


_________________________________________________ 


1 Huntingtons Subsumierung so unterschiedlicher Demokratisierungsprozesse wie jene in Süd-
europa (1970er Jahre), Lateinamerika und Ostasien (1980er und 1990er Jahre), Afrika oder in 
Osteuropa nach 1989 ist umstritten (Beyme 1994; Schmitter/ Schneider 2004). Wir teilen die 
inhaltlichen Bedenken, folgen aus Gründen der Konvention hier dennoch der rein statisti-
schen Periodisierung Huntingtons. 


2 Huntington, dessen Buch „The Third Wave“ 1991 erschien, lässt das Ende der dritten Demo-
kratisierungswelle noch offen. Die Darstellung zeigt jedoch, dass die dritte Demokratisie-
rungswelle nach 1995 zum Stillstand gekommen ist (Diamond 1996: 28; Merkel/Puhle et al. 
2003: 11). 
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1998). Aber auch wenn die Regimewechsel von 1974/75 bis 1981/82 auffallend 
synchron verliefen, führten doch sehr unterschiedliche Pfade zur konsolidierten 
Demokratie. Diese unterschiedlichen Wege sollen im Folgenden über vier Etap-
pen nachgezeichnet werden: dem alten autoritären Regime, dem Verlauf des Re-
gimeübergangs, der Institutionalisierung und Konsolidierung der Demokratie. 


Abbildung 2: „Elektorale“ Demokratien von 1800 bis 2004 
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Quellen: Freedom House (2003); Diamond (1997); eigene Berechnungen. 


1 Die Typen der autoritären Regime 


Alle drei Länder verfügten nur über geringe eigene Demokratieerfahrungen vor 
der Etablierung der autoritären Regime. Diese lagen im Falle Portugals und Spa-
niens lange zurück und waren zudem durch Konflikte und Instabilität der ersten 
demokratischen Systeme gekennzeichnet. Auch Griechenlands Versuche mit pre-
kären, liberalen, parlamentarischen und demokratischen Ordnungsformen wurden 
im 20. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre hinein immer wieder von autoritären 
Herrschaftsperioden, innenpolitischen Turbulenzen und Destabilisierungen ge-
kennzeichnet. 


1.1 Portugal: Der korporatistische Estado Novo 


Am längsten lagen die demokratischen Erfahrungen in Portugal zurück. Von 
1910-1926 bestand in Portugal formal-konstitutionell eine semidemokratische 
parlamentarische Republik, in der 1911 das allgemeine Männerwahlrecht einge-
führt wurde. In diesen 16 Jahren erlebte die Republik eine Militärdiktatur (1917-
1918), 20 Putschversuche und Aufstände, acht Staatspräsidenten, 42 Regierungs-
kabinette, 158 große Streiks und 325 Bombenanschläge (Bieber 1975: 66). Nicht 
positive Demokratieerfahrungen prägten das kollektiv-historische Gedächtnis des 
Landes, sondern desordem, das politische Chaos wurde aus dieser Periode in die 
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portugiesische Geschichte des 20. Jahrhunderts tradiert. Als Gegenstück zu den 
chaotischen Turbulenzen einer mobilisierten, polarisierten und gewaltreichen poli-
tischen Kultur erwies sich das autoritäre Regime des António de Oliveira Salazar. 
Dem 1932 nach sechs Jahren unterschiedlicher Militärdiktaturen an die Macht 
gelangten Finanzwissenschaftler Salazar gelang es, die Bürger des Landes weit-
gehend von der politischen Partizipation auszuschließen, die Gesellschaft zu de-
mobilisieren und dem autoritär-korporatistischen Regime mit der Verfassung des 
Estado Novo eine stabile institutionelle Grundlage zu geben. Dies trug dazu bei, 
Portugal mit 48 Jahren zur dauerhaftesten Rechtsdiktatur Europas des 20. Jahr-
hunderts zu machen. 


Salazars neuer Staat war ein Staat ohne Parteien. Die Portugiesen waren nicht als 
mündige Staatsbürger integriert, sondern blieben passive Zuschauer. Politische 
Opposition war nur gering ausgeprägt und wurde, wenn sie auftrat, schnell ver-
folgt und wirksam unterdrückt (Puhle 1995: 203). Die traditionale, ständische und 
vorindustrielle Gesellschaftsstruktur sollte erhalten werden, indem die gesell-
schaftlichen Konflikte über einen Zwangskorporatismus unterdrückt und unter die 
autoritäre Aufsicht des Staates gestellt wurden (Pinto 1992: 91). In der politikwis-
senschaftlichen Literatur wird der salazarismo häufig als „korporativer Autorita-
rismus“ (Linz 1991), mitunter gar als Faschismus oder „Faschismus ohne Partei“ 
(Lucena 1976) bezeichnet. Präziser ist es jedoch, vom Estado Novo als korporati-
vem Staat ohne Korporationen zu sprechen. Denn der Zwangskorporatismus blieb 
in der revidierten alten republikanischen Verfassung (1933) weitgehend bloßer 
Verfassungsbuchstabe. Nur eine Minderheit der Bevölkerung war tatsächlich in 
Korporationen organisiert. Wichtiger als die korporative Einbindung der Bürger 
erwies sich deren politische Demobilisierung für die Stabilität des autoritären Sys-
tems. Vom Faschismus unterschied sich der Autoritarismus in Portugal nicht zu-
letzt durch das Fehlen eines Führerkults und der Gewaltverherrlichung, die De-
mobilisierung der Gesellschaft und die nicht vorhandene Doppelstruktur von 
Parteiregime und Staatsapparat (Bruneau/MacLeod 1986: 1; Puhle 1995: 203). 
Der Estado Novo muss deshalb als ein personalistisch-autoritäres Regime be-
schrieben werden, das im antiliberalen, antimodernistischen und autoritär-
korporatistischen Gedankengut des katholischen Integralismus seine ideologi-
schen Wurzeln hatte (Pinto 1992: 127). 


Das autoritäre Regime überlebte seinen Gründer Salazar nur um sechs Jahre 
(1968-1974). In diesen sechs Jahren siechte das Regime unter Marcello Caetano, 
nur kurz von einer halbherzigen Liberalisierungsphase unterbrochen, weiter dahin. 
Es wurde weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich modernisiert. Der Krieg in 
den afrikanischen Kolonien ruinierte zunehmend die Staatsfinanzen. Die Bevölke-
rung blieb weitgehend demobilisiert. Das Regime war zwar zu Beginn der 1970er 
Jahre anachronistisch und morbide geworden, wurde aber von der politisch weit-
gehend apathisch-parochialen Bevölkerung kaum herausgefordert. Deshalb ist es 
nicht verwunderlich, dass das Regime „von außen“ durch Offiziere gestürzt wur-
de, die im Krieg in den portugiesischen Kolonien Afrikas ihre letzten Illusionen 
über das alte Regime verloren hatten. Aufgrund der politischen Demobilisierung, 
der niedrigen Ideologisierung und der anachronistisch gewordenen staatlichen 
Strukturen hat das alte Regime keine drückenden politischen, wohl aber sozio-
ökonomische Erblasten, für die Demokratisierung hinterlassen. 
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1.2 Griechenland: Das „nichthierarchische“ Militärregime 


Auch Griechenland konnte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur begrenzt 
demokratische Erfahrungen sammeln. Von „der“ nationalen Katastrophe im Jahre 
1922, als nach der Niederlage im griechisch-türkischen Krieg (1919-1922) 1,5 
Millionen Griechen aus Kleinasien vertrieben wurden, bis ins Jahr 1940 wurde 
das Land wechselweise von Militär- und Königsdiktaturen oder schwachen, insta-
bilen, liberalen, semidemokratischen Kabinetten regiert.3 Danach wurde es im 
Zweiten Weltkrieg von den Achsenmächten Deutschland und Italien besetzt. Ein 
Jahr nach Kriegsende brach in Griechenland ein Bürgerkrieg (1946-1949) zwi-
schen rechtsgerichteten Kräften und Kommunisten aus, der zu Zehntausenden von 
Toten und Massenverhaftungen führte. Hunderttausende wurden ins Exil getrie-
ben. Die traumatischen Erfahrungen des Bürgerkriegs prägten die Politik, Gesell-
schaft und Kultur des Landes bis in die 1970er Jahre und spalteten das Land in 
zwei Lager: Auf der einen Seite befand sich das Machtkartell aus politischer 
Rechte, dem Militär, der Krone und zeitweise auch der liberalen Zentrumsunion. 
Auf der anderen Seite stand die sozialistische und kommunistische Linke, die ver-
boten, verfolgt, und flächendeckend bespitzelt wurde. Legale politische Beteili-
gungsrechte wurden ihr weitgehend vorenthalten (Ganslandt 1990: 50 f.). 


Griechenland war zwischen 1949 und dem Putsch der griechischen Obristen im 
Jahre 1967 zwar formal eine Demokratie. Sie war aber durch das diskriminierende 
Verbot und die Verfolgung der Linken schon de jure auf undemokratische Art und 
Weise eingeschränkt. De facto intervenierten zudem die „parastaatlichen Macht-
zentren Hof und Militär beständig in die zivile Politik und hatten sich extrakonsti-
tutionelle Enklaven geschaffen. Parteienverbote, Dekrete der nationalkonservati-
ven Exekutive und demokratiefeindliche Entscheidungen der Judikatur etablierten 
in Griechenland nach 1949 eine einflussreiche „Nebenverfassung“ (Diamandouros 
1986: 143). Sie unterlief immer dann die offizielle demokratische Verfassung von 
1952, wenn Bereiche der extrem weit ausgelegten „nationalen Sicherheit“ tangiert 
schienen. Dies führte zu einer erheblichen Einschränkung rechtsstaatlicher Garan-
tien und politischer Partizipationsrechte. Zu Recht wurde diese erste zusammen-
hängende demokratische Periode in der modernen Geschichte Griechenlands des-
halb als „restriktive“, „exklusive“, „gelenkte“ oder „kontrollierte“ Demokratie 
bezeichnet (ibid.; Ganslandt 1990: 35). Auseinandersetzungen zwischen der in 
den 1960er Jahren gestärkten Zentrumsunion um Georgios Papandreou, der radi-
kalsozialistischen Linken um seinen Sohn Andreas Papandreou mit dem national-
konservativen Lager und der Krone führten nach 1965 zu innenpolitischen Krisen 
und Turbulenzen. Die politische Triarchie von Parlament, Monarchie und Militär 
geriet in eine wechselseitige Blockade, die 1967 durch den Putsch der Obristen im 
Jahre 1967 einseitig aufgelöst wurde (Mouzelis 1978: 115 ff.). Die undemokrati-
sche „Nebenverfassung“, die die Nachkriegsperiode Griechenlands erheblich be-
einflusst hatte, wurde damit zur offiziellen Herrschaftsnorm der Militärdiktatur 
von 1967-1973. 


Das Obristenregime war jedoch von Anfang an mit fünf Problemen konfrontiert, 
die seine Legitimierung, Institutionalisierung und Konsolidierung verhinderten 


_________________________________________________ 


3 Diese kurzen Perioden sind nach unseren Kriterien als semidemokratisch zu bezeichnen, da es 
nur ein allgemeines Männerwahlrecht gab, die Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber 
dem Parlament schwach ausgeprägt war und König wie Militär als Vetoakteure aus dem Hin-
tergrund auf den demokratischen Prozess einwirkten (Legg 1969). 
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(Diamandouros 1986: 146 ff.; Linz/Stepan 1996: 130 f.): 


1. Zerfall der internen Kohäsion der konservativen Allianz: Die Krone distan-
zierte sich von dem Staatsstreich der Obristen und opponierte gegen das Mili-
tärregime. Die traditionelle antikommunistische Rechte spaltete sich in Par-
laments- und Regimebefürworter. 


2. Spaltung des Militärs: Bedeutende Teile der Luftwaffe und Marine versagten 
als traditionalistische Royalisten den Putschisten des Heeres ihre Unterstüt-
zung; hohe Generäle, die die Befehlshierarchie der Streitkräfte durch die Ob-
risten verletzt sahen und von diesen aus den Streitkräften gesäubert wurden, 
wandelten sich zu Gegnern der Militärjunta. 


3. Scheitern der ideologischen Legitimation: Der Versuch der Obristen um Pa-
padopoulos, ihre autoritäre Herrschaft über die Wiederbelebung eines militan-
ten Antikommunismus und Antiparlamentarismus sowie einem hellenischen 
Mythos ideologisch zu legitimieren, blieb ohne Resonanz. Dem Regime ge-
lang es nicht, eine legitimationsstützende Herrschaftsideologie zu etablieren. 


4. Wirtschaftswachstum: Die forciert fortschreitende sozioökonomische Moder-
nisierung führte zu einem weiteren Anwachsen der Industriearbeiterschaft und 
der neuen Mittelschichten. Beide waren in ihrer überwältigenden Mehrheit 
gegen das Regime eingestellt. 


5. Internationale Ächtung: Das Obristenregime fiel in eine historische Phase, in 
der in Europa diktatoriale Regime keine politische, ideologische und kulturel-
le Unterstützung mehr fanden, wie dies in den 1920er und 1930er Jahren in 
Portugal und Spanien noch der Fall war. Die Assoziationsabkommen zwi-
schen Griechenland und der EG wurden von der Gemeinschaft eingefroren. 


Aus diesen fünf Punkten wird deutlich, dass das Regime nur über eine außeror-
dentlich schmale eigene Herrschaftsbasis verfügte, keine überzeugende Herr-
schaftsideologie besaß und gleichzeitig mit mächtigen politischen und gesell-
schaftlichen Gegnern konfrontiert war. Versuche, das Regime über zwei 
Verfassungen (1968, 1973) zu institutionalisieren und legalisieren, scheiterten. Im 
Vergleich zu den autoritären Regimes Spaniens und Portugals konnte die Militär-
diktatur der griechischen Obristen sich zu keinem Zeitpunkt auf eine vergleichba-
re institutionelle, machtpolitische und ideologische Infrastruktur stützen. Zudem 
gelang es den Militärmachthabern nie, die Bevölkerung politisch zu demobilisie-
ren, wie dies etwa Salazar in Portugal gelang. Die mobilisierten und mächtigen 
Gegner der Obristendiktatur bleiben eine ständige Herausforderung des Regimes. 
Aus herrschaftstheoretischer Perspektive betrachtet, ergab sich die kurze Lebens-
dauer der griechischen Militärdiktatur schon aus der nur schmalen sozialen und 
politischen Unterstützungsbasis fast zwingend. 


1.3 Spanien: das institutionalisierte Führerregime Francos 


Die Geschichte des 19. Jahrhunderts war in Spanien vom Widerstreit zwischen 
liberalen Konstitutionalisten und monarchistischen Traditionalisten geprägt. Re-
form und Gegenreform, Revolution und Militärputsch bestimmten in dieser Perio-
de die politische Entwicklung des Landes. Auch die 1876 von den Bourbonen 
erlassene konservative Verfassung vermochte den Staat und die Gesellschaft Spa-
niens nur vorübergehend zu stabilisieren. So ließ sie zwar den Wechsel von kon-
servativen und liberalen Parteien in der Regierungsverantwortung zu, doch basier-
te diese, wie die Zusammensetzung des Parlaments, auf Wahlen, die von Zensus, 
Ausschluss der Frauen und massiver Manipulation bestimmt waren (Noh-
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len/Hildenbrand 1992: 268). In den Wirren wirtschaftlicher, politischer und mili-
tärischer Krisen der ersten beiden Dekaden dieses Jahrhunderts ging die restaura-
tive Phase der konstitutionellen Monarchie mit dem Putsch von Miquel Primo de 
Rivera, dem Generalkapitän von Katalonien, 1923 zu Ende. Aber auch das Staats-
konzept Primo de Riveras konnte die sich im Aufbruch befindliche spanische Ge-
sellschaft nicht „verfassen“. Der Ausbau eines autoritären Ständestaates mit fa-
schistischen Elementen scheiterte schon in den Anfängen. Unter der wachsenden 
Opposition von Arbeitern, Gewerkschaften, Intellektuellen und schließlich sogar 
von maßgeblichen Teilen der Armee brach das fragile autoritäre System Primo de 
Riveras zusammen. 


1931 wurde die zweite spanische Republik (1931-1936/39) gegründet. Der Über-
gang zur Demokratie verlief friedlich. Er gründete auf Wahlerfolgen der republi-
kanischen Parteien und wurde durch konservative, liberale und sozialistische Eli-
ten kooperativ gesteuert (Linz 1978a: 143). Dagegen waren die knapp sechs Jahre 
(insbes. nach 1933) der ersten spanischen Demokratie nicht von Kooperation, 
sondern von weltanschaulichen Konflikten, unüberbrückbaren interessenpoliti-
schen Gegensätzen und einer Proliferation der politischen Gewalt geprägt. Tiefe 
Konfliktlinien verliefen zwischen Kirche und Laizismus, anarchosyndikalistisch 
organisierten Arbeitern und reformfeindlichen Kapitalisten, Landarbeitern und 
Großgrundbesitzern, nationalistischen Zentralstaatsbefürwortern und regionalisti-
schen Sezessionisten sowie den politisch organisierten Parteien der Linken und 
Rechten (ibid.: 145 ff.). Trotz dieses Konfliktreichtums prägte die kurze demokra-
tische Reformphase das Bewusstsein vieler Bürger auch in positiver Hinsicht stär-
ker als dies die Demokratieerfahrungen bei der griechischen und portugiesischen 
Bevölkerung vermochten. 


Die zweite spanische Republik scheiterte an der extremen Kumulation ihrer Prob-
leme und der starken Polarisierung und Mobilisierung der politischen und gesell-
schaftlichen Organisationen, Klassen und Gruppen. Diese führten zwar nicht zum 
Zusammenbruch der Demokratie, motivierten aber bedeutende Teile der Armee 
unter General Francisco Franco zum bewaffneten Angriff auf die Republik, der in 
einen langen Bürgerkrieg (1936-1939) mit Zehntausenden von Todesopfern mün-
dete (Broué/Témime 1975). Die Opfer dieses Krieges, den Franco als cruzada 
(Kreuzzug) des „guten“ gegen das „böse“ Spanien begriff, prägten und spalteten 
das Land bis in die 1970er Jahre. Sie waren das traumatische Erlebnis Spaniens 
des 20. Jahrhunderts. 


Der Kern der frankistischen Revolte war zunächst militärisch. Abgestützt wurde 
er jedoch von einer breiten Allianz des traditionellen, monarchistischen, konserva-
tiven und katholischen Spaniens (Puhle 1995: 195). Nach drei Jahren Bürgerkrieg 
wurde die Diktatur Francos 1939 nur durch ein einfaches Gesetz etabliert. Ihr In-
stitutionalisierungsgrad blieb auch später geringer als der autoritär-
korporatistische Anspruch dies zunächst vermuten lässt. Der Historiker und Poli-
tikwissenschaftler Hans-Jürgen Puhle (1995: 197 f.) fasst den Kern des frankisti-
schen Regimes wie folgt zusammen: 
„Franco verstand sich als ‚Caudillo por la gracia de dios’, verantwortlich nur vor der 
Geschichte. [...] Die frankistische Herrschaft war eine katholische, militärische, semifa-
schistische (aber nicht klerikal-faschistische), autoritäre Diktatur, in der monarchische 
Elemente mit der Zeit zunahmen und später insbesondere auch solche einer gelenkten 
Diktatur.“ 


Das Regime war auf die Person Francos zugeschnitten. Aber die Unterstützungs-
koalition des Regimes aus Militär, Polizei, Großgrundbesitz, reaktionärem Indust-
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riekapital, katholischer Kirche und konservativem Staatsapparat blieb über Fran-
cos Tod hinaus eine machtpolitische und kulturelle Erblast für jede Demokratisie-
rung. Das nicht bewältigte Bürgerkriegstrauma und die unterdrückte Linke boten 
mit der latenten Gefahr einer erneuten Polarisierung überdies ein erhebliches Ri-
sikopotenzial für jeden demokratischen Regimewechsel. Da zudem das alte Fran-
co-Regime weit mehr Zustimmung in der Bevölkerung genoss als die autoritären 
Regime Portugals und Griechenlands, hinterließ es für die Etablierung der Demo-
kratie das schwierigste politische Erbe der drei Länder. 


2 Die Regimeübergänge 


Die historische Koinzidenz des Endes der letzten autoritären Regime West- und 
Südeuropas 1974/75 bis hin zur Konsolidierung der jungen Demokratien in den 
Jahren 1981/82 provoziert den Vergleich (vgl. u. a. Pridham 1984; Schmitter et al. 
1986; Kraus 1990; Gunther et al. 1995). In einem solchen Vergleich zeigen sich 
sehr bald unter der Oberfläche gleichzeitiger Entwicklung auch unterschiedliche 
Verläufe, Konflikte, Akteure, Verhandlungen, Schlichtungsmuster und Ergebnisse 
der Regimeübergänge. 


Der internationale Kontext Mitte der 1970er Jahre begünstigte zweifellos Re-
gimewandel und Demokratisierung in Südeuropa. Griechenland, Portugal und 
Spanien waren zu dieser Zeit in Westeuropa ausschließlich von konsolidierten 
Demokratien umgeben. Die Europäische Gemeinschaft (EG) hatte unzweideutig 
die Herstellung der Demokratie als Vorbedingung eines Beitritts der drei Länder 
gestellt. Die dynamischen Teile der Unternehmerschaft befürworteten die Mit-
gliedschaft in der EG. Auch die USA, die im südamerikanischen Kontext gegen-
über Diktaturen bis weit in die 1970er Jahre hinein häufig eine außenpolitischen 
Interessen untergeordnete, ambivalente Haltung einnahmen, sprachen sich für 
demokratische Verhältnisse in Südeuropa aus. 


Bedeutsamer für das Ende der letzten Diktaturen Westeuropas, als diese externen 
Rahmenbedingungen, waren allerdings interne sozioökonomische Modernisie-
rungsprozesse. Sie unterspülten seit Ende der 1950er Jahre insbesondere in Spa-
nien, und etwas später auch in Griechenland und Portugal, die Legitimations-
grundlagen und soziale Basis der autoritären Regime. Es waren also nicht 
wirtschaftspolitische Misserfolge, sondern im Gegenteil Modernisierungserfolge, 
die die autoritären politischen Systeme herausforderten. So wiesen die Volkswirt-
schaften der drei Länder zwischen 1960-1973 deutlich höhere Wachstumsraten 
auf als das übrige Westeuropa (Williams 1984). Während in Spanien die von 
Franco gerufenen Technokraten des Opus Dei die Wirtschaft schon Ende der 
1950er Jahre zu öffnen und modernisieren begannen, setzten in Portugal reform-
willige Technokraten die außenwirtschaftliche Öffnung durch (1960 EFTA-
Beitritt), liberalisierten vorsichtig die gewerkschaftlichen Vertretungsrechte und 
begannen mit der Modernisierung des Estado Novo Salazars (Dauderstädt 1988). 
Doch die von den reformoffeneren Kräften der Regime zur Stabilisierung und 
Legitimierung ihrer politischen Macht gewollten und forcierten Modernisierungs-
prozesse erzeugten letztendlich nicht beabsichtigte Effekte, die zu einer Destabili-
sierung der autoritären Herrschaft führten. Zum einen machten die Internationali-
sierung von Kapital und Produktion, die Ausbreitung von „westlichen“ 
Konsumgewohnheiten und die durch Tourismus und Arbeitsemigranten importier-
ten modernen Lebensformen die funktionale Diskrepanz zwischen einer sich öff-
nenden Ökonomie und den geschlossenen, autoritären politischen Herrschafts-
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strukturen offensichtlich. Zum anderen entstanden durch den beschleunigten sekt-
oralen Wandel von der Landwirtschaft zu Industrie- und Dienstleistungsbereichen 
ein ausgedehntes Industrieproletariat und neue städtische Mittelschichten. Die 
einer parochialen politischen Kultur verhaftete Landbevölkerung, die zu den sozi-
alen Stützen der autoritären Regime insbesondere in Portugal und Spanien gehör-
ten, wurden sukzessive „wegmodernisiert“. Die expandierenden neuen Mittel-
schichten und die Industriearbeiterschaft forderten dagegen mehr politische 
Mitsprache und eine gerechtere Mitbeteiligung am wirtschaftlichen Wohlstand. 
Die passiv-resignative Loyalität gegenüber dem autoritären Regime wich in den 
1960er Jahren zunehmend politischen und wirtschaftlichen Partizipationsforde-
rungen. Allerdings entfalteten diese nicht intendierten sozialen Begleiteffekte der 
wirtschaftlichen Modernisierung erst dann ihre volle systemdestabilisierende 
Wirkung, als in der Wirtschaftskrise von 1973 die lange Prosperitätsphase ab-
brach und die im Boom geweckten materiellen Erwartungen und Karrierehoff-
nungen sich nicht mehr hinreichend erfüllten. 


Diese langfristigen sozioökonomischen Modernisierungsprozesse bildeten wichti-
ge materielle und soziale Grundlagen für den Regimewechsel. Erklären können 
sie ihn alleine jedoch nicht. Gerade an den drei südeuropäischen Ländern lässt 
sich zeigen, welch bedeutsame Rolle Akteure beim konkreten Übergang zur De-
mokratie spielen können. 


2.1 Portugal: Militärputsch und ruptura 


In Portugal erwiesen sich die alten Regimeeliten als unfähig, den Regimewandel 
selbst einzuleiten und damit Einfluss auf den Ablauf des Demokratisierungspro-
zesses zu behalten. Der Impuls zum Wandel kam deshalb nicht aus dem Regime 
heraus, sondern aus den mittleren Offiziersrängen der Armee. In den afrikani-
schen Kolonien hatten schon im September 1973 beruflich unzufriedene und mili-
tärisch desillusionierte Offiziere der portugiesischen Armee die oppositionelle 
„Bewegung der Streitkräfte“ gegründet. Spätestens ab Dezember desselben Jahres 
hatte sie sich gemeinsam auf den Sturz des unfähigen Caetano-Regime verpflich-
tet (Maxwell 1986: 114). Fünf Monate später, am 25. April 1974, wurde dann das 
Regime durch einen Militärputsch gestürzt. Mehrere Faktoren ermöglichten den 
raschen Sturz des Regimes: 


• die eklatante Handlungsschwäche des alten Regimes, während die konspirati-
ven Gruppen der Armee über eine effiziente Handlungsstruktur und große 
Handlungsentschlossenheit verfügten; 


• das Caetano-Regime konnte sich selbst im Staatsapparat nur auf Teile der Si-
cherheitspolizei stützen; 


• das Regime besaß keinen gesellschaftlichen Rückhalt. Seit 1973 deuteten hin-
gegen massive Streiks, zunächst in der Industrie und dann auch im Dienstleis-
tungsbereich, den wachsenden aktiven Protest gegen das Regime an; 


• im Untergrund hatten sich insbesondere die Kommunistische Partei und ihre 
Gewerkschaftsorganisation (Intersindical) gut organisiert. Sie waren bereit, ei-
nen Regimesturz durch aktive Mobilisierung von unten zu unterstützen. 


So war 1974 die paradoxe Situation entstanden, dass dem Regime alle Machtmit-
tel entglitten waren, während sie sich auf der Seite der Regimeopposition konzent-
riert hatten. Diese Situation fasst Kenneth Maxwell (1986: 115) treffend zusam-
men: „The Portuguese Revolution, therefore, occurred as much because of the 
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collapse of the old political system as because of the strength of the forces of 
change“. 


Doch bald nach der Machtübernahme des Militärs brach die Handlungseinigkeit 
der Streitkräfte auseinander. Der Konflikt entzündete sich innerhalb der Streitkräf-
te an der Entkolonisierungsfrage von Angola, Guinea-Bissau und Mozambique. 
Während die linksgerichtete Bewegung der Streitkräfte (MFA) die sofortige Un-
abhängigkeit verlangte, lehnte dies der provisorische Staatspräsident General 
Spínola ab. Als beide Seiten ihre Anhänger mobilisierten, zeigte sich, dass die 
MFA im informellen Bündnis mit den kommunistischen Organisationen schon 
das eigentliche Machtzentrum des Landes bildeten. Spínola wurde im September 
1974 zum Rücktritt gezwungen. Die spätere Involvierung des Generals in Putsch-
vorbereitungen im März 1975 benutzte die MFA, die Staatsführung und die Re-
gierung von gemäßigten Offizieren zu säubern. Der „Revolutionsrat“ wurde als 
höchste Führungsinstitution ins Leben gerufen und von der MFA kontrolliert (i-
bid.: 121). 


Schon unmittelbar nach dem April 1974 kam es zu einer explosionsartigen sozia-
len und sozialrevolutionären Mobilisierung im Lande. Erklärt werden kann der 
revolutionäre Aufbruch zunächst aus dem staatlichen Führungsvakuum, das in der 
zweiten Jahreshälfte von 1974 entstanden war. Das Militär war unfähig, nach dem 
April 1974 weiter einheitlich zu handeln. Dadurch öffneten sich gesellschaftliche 
und politische Räume für sozial-revolutionäre Mobilisierungen (Fishman 1990: 
433). Dies und die Verbindung, die einzelne Teile der Streitkäfte mit den ortho-
doxen Kommunisten oder Gruppen der extremen Linken eingegangen waren, 
führten zu einer 18 Monate anhaltenden „revolutionären“ Mobilisierung breiter 
Teile der Bevölkerung. Während in Spanien die reformorientierten Eurokommu-
nisten unter Santiago Carillo sich in politischen und sozialen Pakten als pazifizie-
render und konsensbereiter Partner in prekären Phasen des demokratischen Über-
gangs erwiesen, spielte der Partido Comunista Portugues (PCP) eine demokratie-
gefährdende Rolle in der revolutionären Mobilisierung während des frühen politi-
schen, sozialen und ökonomischen Regimewandel Portugals. Es ist auf die 
sofortige Ausschaltung der alten Regimeeliten und die Konstellation von linken 
Militärs, einer sich revolutionär verstehenden KP und die Massenmobilisierung 
zurückzuführen, dass im Unterschied zu Spanien und Griechenland wirtschaftli-
che Reformen wie die Kollektivierung der Latifundien (v. a. im südlichen Alente-
jo), die Nationalisierung von Banken und Industrien parallel zur politischen De-
mokratisierung durchgeführt wurden. Anders auch als in dem von frankistischen 
Eliten initiierten Demokratisierungsprozess in Spanien, wurden in Portugal weite 
Teile des Staatsapparats und der Geheimpolizei PIDE von den alten Regimean-
hängern gesäubert. 


In Portugal vollzog sich die Ablösung des alten Regimes durch einen radikalen 
Bruch (ruptura), der mit einem militärischen Staatsstreich begann und dann von 
einer revolutionär mobilisierten Bevölkerung weitergetrieben wurde. Der alte 
Staatsapparat desintegrierte in kürzester Zeit. Es ist dieser besonderen politischen 
Konstellation zuzuschreiben, dass sich in Portugal der Regimewechsel nicht nur 
auf die politische, sondern auch auf die wirtschaftliche Sphäre erstreckte. 


2.2 Griechenland: Kollaps durch militärische Niederlage 


Wir haben das griechische Obristenregime mit Diamandouros (1986) und 
Linz/Stepan (1996) als ein „non-hierarchical military regime“ beschrieben, also 
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als eine Militärdiktatur, die die traditionellen militärischen Befehlshierarchien 
partiell außer Kraft gesetzt hatte. Dieser besondere Charakter der griechischen 
Obristendiktatur sollte sich als eine Schwäche des Regimes erweisen, als es in 
eine schwere Krise geriet, die im Sommer 1973 begann. Der starke Mann des Re-
gimes, Georgios Papadopoulos, versuchte über die konstitutionelle Einführung 
eines Präsidialsystems, der eigenen Herrschaft die dringend erforderliche Legiti-
mität zu beschaffen. Der Präsident sollte zwar mit umfangreichen Kompetenzen 
ausgestattet werden, aber immerhin in allgemeinen demokratischen Wahlen auf 
sieben Jahren bestellt werden. Um diesen Plänen auch politische Glaubwürdigkeit 
zu verleihen, wurde eine Amnestie für politische Häftlinge erlassen, bürgerliche 
Freiheiten de jure wieder hergestellt, ein ziviles Kabinett unter dem Konservati-
ven Markezinis eingesetzt und binnen Jahresfrist freie Parlamentswahlen in Aus-
sicht gestellt (Diamandouros 1986: 152). Wie in vielen anderen Fällen (Philippi-
nen 1986; Taiwan und Südkorea in den 1980er Jahren, Ungarn 1988, Polen 1989 
oder die Sowjetunion unter Gorbatschow) erwies sich auch in Griechenland die 
Erschließung neuer Legitimitätsquellen für das autoritäre Regime als riskant: Der 
Legitimationsversuch des griechischen Militärregimes kam erstens zu spät, öffne-
te zweitens für oppositionelle Aktivitäten neue Entfaltungsräume und führte drit-
tens zu einer weiteren Spaltung im herrschenden Militär. Die Studenten des Athe-
ner Politechnikums nutzten die Liberalisierungsmaßnahmen, besetzten die 
Universität und forderten unter der Sympathie breiter Bevölkerungsteile die sofor-
tige Wiederherstellung der Demokratie. Die studentische Revolte wurde blutig 
niedergeschlagen und führte zu einem Junta-internen Putsch, der die Softliner 
ausschaltete und die Hardliner um den Brigadegeneral und Chef der militärischen 
Sicherheitspolizei, Ioannides, an die Macht brachte. Die Armeespitze selbst wurde 
erneut Säuberungen unterzogen. Die Trennungslinien in den Streitkräften wurden 
tiefer und die „nicht hierarchische Basis“ des Militärregimes noch stärker akzen-
tuiert (Linz/Stepan 1996: 131). Das Land wurde erneut verschärfter Repression 
unterzogen. Der erste Versuch der Militärs, dem Regime ein Minimum an Legiti-
mität zu verschaffen, war gescheitert. 


Noch riskanter erwies sich dann der zweite Versuch, dem Regime Legitimität 
zuzuführen. Er führte direkt zum Ende der Militärdiktatur. In geradezu klassischer 
Manier versuchten die Militärmachthaber, das innere Legitimitätsdefizit durch 
außenpolitische Erfolge zu kompensieren.4 Die konspirativen Machenschaften der 
Militärjunta, ganz Zypern unter griechische Kontrolle zu bringen, scheiterten je-
doch an der türkischen Invasion auf der Insel. Angesichts des militärischen Desas-
ters und der drohenden Desintegration handelte nun das „Militär als Institution“ 
gegen das „Militär als Regierung“ (Stepan 1986: 72 f.). Um der Kriegsgefahr zu 
entgehen, stellte der Generalstab die hierarchische Befehlskette der Streitkräfte 
wieder her, setzte Ioannides ab und General Ghizikis als Interimspräsidenten ein. 
Damit distanzierten sich die griechischen Spitzen des Militärs von dem in Auflö-
sung befindlichen Regime, um die Integrität des Militärs als Institution nicht zu 
gefährden (Diamandouros 1986: 157). Doch das Militär war insgesamt zu diskre-
ditiert und genoss zu wenig politische und gesellschaftliche Unterstützung, um 
das Land aus dieser prekären Situation zu führen. Die Militärführung rief deshalb 
den konservativen Ex-Premier Karamanlis aus dem Exil zurück. Sein enthusiasti-
scher Empfang durch die griechische Bevölkerung und das offenbar gewordene 
Versagen des Militärs gegenüber der türkischen Kriegsdrohung entzog dem Mili-


_________________________________________________ 


4 Vergleiche dazu dieselben Motive und das identische Ergebnis des Falkland-Abenteuers der 
argentinischen Generalsjunta 1982, das in deren Sturz mündete. 
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tär unmittelbar jeden weiteren Einfluss auf die folgende Transition zur Demokra-
tie (Linz/Stepan 1996: 132). Das Militär kehrte in die Kasernen zurück und ver-
schwand als Vetoakteur aus der griechischen Politik. 


Die Diktatur der Obristen fand ihr beschleunigtes Ende durch eine für autoritäre 
Regime nicht untypische strategische Fehlkalkulation. Um das Legitimitätsdefizit 
zu verringern, ließen sich die Machthaber auf eine Telliberalisierung des Regimes 
ein. Die vorsichtige Liberalisierung entwickelte eine Dynamik, deren nicht inten-
dierter, systemdestabilisierender Wirkung die Obristen mit verstärkter Repression 
begegneten. Das Legitimitätsproblem verschärfte sich. Der erneute risikoreiche 
Versuch, es mit einem außenpolitischen Annexionsversuch zu entschärfen, erwies 
sich dann als eine fatale Fehleinschätzung, die direkt zum Kollaps des Obristenre-
gimes führte.  


2.3 Spanien: Die von oben gelenkte reforma pactada 


Schon vor Francos Tod im November 1975 war die Herrschaftsbasis des autoritä-
ren Regimes brüchig geworden. Die Kirche hatte ihre aktive Unterstützung des 
Franco-Regimes zurückgezogen, die neue Industrieelite betrachtete die Diktatur 
als hinderlich für die weitere wirtschaftliche Expansion, die staatlichen Institutio-
nen hatten in der Bevölkerung zunehmend an Unterstützung verloren und auch die 
traditionellen Werte des katholisch-autoritären Spanien korrespondierten immer 
weniger mit der Modernität der weitgehend säkularisierten Gesellschaft (Mara-
vall/Santamaría 1986: 80). Allerdings war das faktische Monopol des staatlichen 
Zwangsapparates (Armee, Polizei, Sicherheitsdienste, politische Justiz, Verwal-
tung) weiterhin in den Händen der frankistischen Regimeeliten. Vor allem aus 
diesem prekären Equilibrium zwischen staatlicher und gesellschaftlicher Macht 
kann der Verhandlungscharakter des Regimewechsels in Spanien erklärt werden. 


In Portugal und Griechenland hatte sich das Ende der autoritären Regime unter 
der massiven Einwirkung externer Einflüsse und aufgrund des völligen Versagens 
der führenden Regimeeliten als abrupter Bruch vollzogen (ruptura). In Spanien 
brachte dagegen der Tod des Diktators Francisco Franco kein jähes Ende der auto-
ritären Ordnung mit sich. Aber auch die ungebrochene Kontinuität des frankisti-
schen Herrschaftssystems ohne den „Caudillo“ oder einen charismatischen Nach-
folger war in der Mitte der 1970er Jahre kaum noch denkbar. Unter diesen 
Umständen verlief der Übergangsprozess in Spanien nicht als rascher Regime-
wechsel, sondern als langsamer Regimewandel (Maravall/Santamaría 1986; Teza-
nos et al. 1989; Kraus 1990; Linz/Stepan 1996: 88). Die Regimeeliten wurden 
nicht sofort abgesetzt, verhaftet oder ins Exil verbannt, sondern blieben zunächst 
an der Macht. Während aber die alten frankistischen Herrschaftseliten den Über-
gang zunächst als eine exklusiv von oben gesteuerte reforma gestalten wollten, 
wurde in der Regimeopposition eine eindeutige und rasche Abkehr vom Autorita-
rismus bevorzugt. Die Softliner des alten Regimes konnten deshalb den Regime-
wandel nicht unilateral von oben steuern, sondern mussten in einen Dialog mit 
den erstarkten Kräften der Opposition eintreten (Maravall/Santamaría 1986: 83 f.). 
Als Resultat des Tauziehens zwischen den Reformfrankisten und der Opposition 
kam schließlich ein Kompromiss zustande: die transición pactada − die ausge-
handelte Transition. Der Regimewechsel in Spanien wurde in der politikwissen-
schaftlichen Transformationsforschung rasch zu dem paradigmatischen Fall einer 
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„paktierten Transition“5 (Maravall/Santamaría 1986: 85 ff.; Linz/Stepan 1996: 
90), in der der Kurs einer „von oben“ eingeleiteten Transformation durch den 
„Druck von unten“ mitbestimmt und beschleunigt wurde. 


Schon zu Lebzeiten hatte Franco Prinz Juan Carlos ausgewählt, um als sein Nach-
folger an der dann monarchischen Spitze des Staates zu stehen. Allerdings sollte 
der König nicht die Machtfülle des „Caudillos“ besitzen, sondern durch die alten 
Herrschaftsinstitutionen des Regimes (z. B. dem Consejo del Reino und den Cor-
tes6) unterstützt und regimetreu eingerahmt werden. Es war zu Beginn der Transi-
tion also noch unklar, ob der neue König sich stärker der Demokratie oder einer 
monarchisch-autoritären Herrschaftsform zuwenden würde. Für letzteres sprach 
zunächst die Bestellung des Alt-Frankisten Arias Navarro zum Ministerpräsiden-
ten und die Dominanz der regimetreuen Frankisten in den Cortes. Die Strategie 
von Arias Navarro eine regimegelenkte „eingeschränkte Demokratie“ (Mara-
vall/Santamaría 1986: 82) zu etablieren, scheiterte an der Regimeopposition und 
dem König. Die unterschiedlichen Gruppen der Opposition hatten inzwischen die 
Liberalisierung des alten Regimes genutzt und sich in der Coordinación Democ-
rática (CD) zusammengeschlossen. Unter diesem organisatorischen Dach gelang 
es, die oppositionellen Aktivitäten von Christdemokraten, Liberalen, Sozialdemo-
kraten, Sozialisten, Kommunisten, Maoisten und den illegalen Gewerkschaften zu 
koordinieren und die restaurative Politik von Arias Navarro durch Streiks und 
soziale Mobilisierung zu verhindern. Als klar wurde, dass die Regierung Navarro 
keine weiterführenden Verhandlungen mit der Opposition aufnehmen wollte, ver-
anlassten eine Abstimmungsniederlage im Parlament durch die frankistischen 
Hardliner (des sogenannten Bunkers) sowie der Druck des Königs Arias Navarro 
zum Rücktritt (ibid.). Mit der Ernennung von Adolfo Suárez7 zum neuen Minis-
terpräsidenten stellte der König die Weichen für die weitere Demokratisierung. 
Nach Francos Tod war damit die zweite wichtige Etappe der Ablösung des alten 
Regimes durchschritten. 


Die dritte Phase von Juni 1976 bis Dezember 1978 war von Verhandlungen zwi-
schen den reformorientierten postfrankistischen Eliten einerseits und der Regime-
opposition andererseits bestimmt. In den Verhandlungen ging es nicht mehr um 
die Frage Demokratie oder Autokratie, sondern um die konkreten Modi und Tem-
pi des Übergangsprozesses und der demokratischen Regierungsform. Vereinbart 
wurden das grundlegende „Gesetz über die politische Reform“ (1976), der Modus 


_________________________________________________ 


5 Über die Politikwissenschaft hinaus strahlte der Erfolg des ausgehandelten und paktierten 
Regimewechsels auch bis in die reale Politik hinein. So orientierten sich später bei den Sys-
temwechseln in Polen und Ungarn zentrale Transformationsakteure auch an dem erfolgrei-
chen „spanischen Modell“. 


6 Die Cortes entstanden im 12. Jahrhundert als königlicher Hofrat mit beachtlichen Kompeten-
zen bei der Steuer-, Haushalts- und allgemeinen Gesetzgebung. Sie wurden im 16. Jahrhun-
dert durch den Absolutismus entmachtet und mit der Liberalisierung von 1810 erneut einge-
führt. Danach fungierten sie bis ins 20. Jahrhundert meist als parlamentarisches Organ der 
konstitutionellen Monarchie. 1942 wurden die Cortes unter Franco als Gesetzgebungsorgan 
formal verankert. Die Abgeordneten wurden entweder ernannt oder von ständischen Gruppen 
der Gesellschaft „gewählt“. In den Cortes von 1975/76 dominierten noch die überzeugten 
Anhänger des Franco-Regimes. 


7 Adolfo Suárez gehörte zum reformoffenen Flügel der frankistischen Herrschaftskoalition. 
Noch zu Lebzeiten Francos war er Generalsekretär des Movimiento, der institutionalisierten 
Einheitsbewegung des Franco-Regimes, und zuletzt für die Informationspolitik des (staatli-
chen) Fernsehens verantwortlich. 
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der ersten freien Parlamentswahlen (1977) und der Inhalt der demokratischen Ver-
fassung (1978). Die Institutionalisierung der Demokratie hatte begonnen. 


Tabelle 2: Institutioneller Charakter der autoritären Regime in Südeuropa 
und ihre Ablösung  


Land Typ des autoritären 
Regimes 


Institutionalisie-
rungsgrad des Re-
gimes 


Grad des vom aut. 
Regime geduldeten 
polit. und gesellsch. 
Pluralismus 


Ablösung des auto-
ritären Regimes 


Portugal korporatistische 
Rechtsdikatur 


mittel-hoch polit.: niedrig-mittel, 
gesell.: mittel 


Militärputsch  


Griechen-
land 


nicht hierarchische, 
rechte Militärdiktatur 


niedrig polit.: niedrig 
gesell.: niedrig-mittel 


Kollaps  


Spanien 1939-1960: katholisch-
traditionalistische, 
semifaschistische Mili-
tärdiktatur; 
1960-1975: zivil-
militärisch gemischte 
Modernisierungsdikta-
tur 


mittel-hoch 1939-1960: polit.: 
niedrig, gesell.: nied-
rig 
 
1960-1975: polit.: 
niedrig, gesell.: mit-
tel-hoch 


von oben durch 
Regimeeliten ein-
geleitet, dann zwi-
schen Regime und 
Opposition ausge-
handelt 


 


3 Die Institutionalisierung der Demokratien 


Durch die Art der Ablösung des alten Regimes wird bis zu einem bestimmten 
Grad auch Dauer, Modus und Inhalt der Institutionalisierung der Demokratie ge-
prägt. In Griechenland vollzog sich der Institutionalisierungsprozess (Juli-
Dezember 1974) kürzer als in den beiden iberischen Ländern, da er allein von 
Zivilisten ohne Mitwirkung des alten Regimes vollzogen wurde. In Spanien muss-
te zwischen den reformorientierten Eliten des alten Regimes und der Regimeop-
position der prekäre Demokratisierungsprozess Etappe für Etappe verhandelt wer-
den (November 1975 bis Dezember 1978) und dauerte deshalb erheblich länger. 
In Portugal schien der radikale Bruch mit der Regimevergangenheit durch die 
Nelkenrevolution vom 25. April 1974 zunächst eine rasche Institutionalisierung 
der Demokratie zu verheißen. Doch die aktivistische Rolle des Militärs in der Po-
litik verzögerte lange den Abschluss der demokratischen Institutionalisierung. 
Nicht zu Unrecht sprechen Linz/Stepan (1996: 120) deshalb im Falle Portugals 
von einer gleichzeitigen Beendigung der Transition und demokratischen Konsoli-
dierung im August 1982, als die letzten militärischen Enklaven in der zivilen Poli-
tik durch eine Verfassungsänderung beseitigt wurden. 


3.1 Portugal: Der lange Institutionalisierungsprozess 


Die Institutionalisierung der Demokratie in Portugal begann mit den Wahlen zur 
verfassungsgebenden Versammlung am 25. April 1975 und endete mit der ersten 
Verfassungsrevision vom August 1982, als der von Militärs besetzte Revolutions-
rat aufgelöst und die Streitkräfte ziviler Kontrolle unterstellt wurden (Mer-
kel/Stiehl 1997: 592). Die achtjährige Periode der Institutionalisierung der De-
mokratie lässt sich in zwei Phasen aufteilen: (1) von der Wahl zur verfassungsge-
benden Versammlung am 25. April 1975 bis zum Inkrafttreten der Verfassung am 
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25. November 1976; (2) vom Inkrafttreten der Verfassung im November 1976 bis 
zur Verfassungsrevision von 1982. 


1. Phase: Die Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung im April 1975 
können in Portugal als die eigentlichen demokratischen Gründungswahlen be-
zeichnet werden. Sie waren in einem dreifachen Sinne bedeutsam für den weiteren 
Verlauf der Demokratisierung Portugals: 


Erstens schufen sie über das zentrale liberaldemokratische Verfahren der allge-
meinen, freien und fairen Wahlen ein Jahr nach der ruptura von 1974 eine demo-
kratisch legitimierte parlamentarische Versammlung und damit die Kerninstituti-
on eines parlamentarisch-demokratischen Systems. Erstmals trat neben die MFA 
und den Revolutionsrat, die ihre politisch-revolutionäre Legitimation aus dem 
Sturz des autoritären Regimes bezogen, eine über demokratische Verfahren be-
stellte und legitimierte demokratische Institution. Seit diesem Zeitpunkt begann 
sich in Portugal, eine zwischen gewählten politischen Parteien und der revolutio-
nären MFA „geteilte Legitimität“ (Maxwell 1996: 124) zu etablieren, die die Ver-
fassungswirklichkeit des Landes bis 1982 prägte. 


Zweitens wirkten die ersten demokratischen Wahlen als Katalysator für die Kon-
solidierung der demokratischen politischen Akteure. Sie füllten den entstandenen 
offenen politischen Raum mit Parteien, die vom Zuspruch der Bürger abhängig 
und damit diesen gegenüber verantwortlich waren. 


Die dritte Bedeutung der Wahlen lag in ihrem Ergebnis. Zu einer Zeit, als in der 
MFA die radikalen Kräfte die Oberhand bekamen und die Kommunisten den Hö-
hepunkt ihrer sozialen Mobilisierung erreichten, gelang den gemäßigt sozialde-
mokratisch orientierten Sozialisten unter Mário Soares mit 37,9 Prozent ein über-
zeugender Wahlsieg. Die Kommunisten wurden mit 12,5 Prozent nur die 
drittstärkste Partei des Landes. Ebenso abgeschlagen blieb mit 7,6 Prozent der 
Wählerstimmen das reaktionäre Centro Democrático Social (CDS), in dem sich 
die verbliebenen Reste des Salazarismus organisiert hatten. Die vierte Partei, die 
neoliberale PSD (Partido Social-Democrata), konnte 26,4 Prozent der Wähler-
stimmen für sich gewinnen. Damit haben die beiden eindeutig demokratischen 
Parteien PS und PDS zusammen zwei Drittel aller Wählerstimmen auf sich verei-
nigen können, während die gegenüber der Demokratie nur semiloyalen Parteien 
PCP und CDS nur 20 Prozent des Wählerzuspruchs erhielten (vgl. Merkel/Stiehl 
1997: 603). Mit diesem Ergebnis hatte die portugiesische Wählerschaft für ein 
demokratisches System nach westeuropäischem Standard optiert. 


2. Phase: Mit dem Wahlergebnis zur verfassungsgebenden Versammlung im Ap-
ril 1975 und der Ausschaltung putschbereiter linksradikaler Militärs im November 
1975 wurden die Systemalternativen des Kommunismus oder eines progressiven 
Militärregimes unwahrscheinlich. Die Verfassung (April 1976) setzte in Portugal 
das demokratische Modell durch. Allerdings trug sie auch die Handschrift der 
Kommunisten und progressiven Militärs. Der asymmetrische Kompromiss zwi-
schen den Parteien der Mitte (stärkster Einfluss) auf der einen sowie der PCP und 
der MFA auf der anderen Seite fand seinen Niederschlag in vielen substantialisti-
schen Verfassungsvorschriften, die tief in die kapitalistische Wirtschaftsordnung 
eingriffen. Die Produktionsmittel sollten sozialisiert und eine radikale Landreform 
durchgeführt werden, um dem erklärten „Ziel“ einer „klassenlosen Gesellschaft“ 
näher zu kommen. Die liberaldemokratischen Aspekte der Verfassung, wie Frei-
heits- und Bürgerrechte, politischer Pluralismus und Parlamentarismus waren vor 
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allem von den Sozialisten und den neoliberalen Sozialdemokraten wirkungsvoll 
betont und in die Verfassung eingeschrieben worden. Verstaatlichung, Kollekti-
vierung und etatistische Wirtschaftssteuerung wurden auf Druck der Kommunis-
ten, des linken Flügels der Sozialisten und führender Militärs in die Verfassung 
aufgenommen. Durch diese auf dem Verhandlungswege entstandene Kompro-
missformel konnten sich sowohl die drei wichtigsten Parteien als auch das Militär 
mit der Verfassung identifizieren. 


Mit der Verfassung von 1976 entstand zunächst ein parlamentarisch-präsi-
dentielles Regierungssystem. Dies war vor allem auf drei Faktoren zurückzufüh-
ren: 


• die negativen Erfahrungen mit der schwachen und instabilen parlamentarischen 
Republik von 1910-1926; sie dienten als Argument gegen ein reines parlamen-
tarisches Regierungssystem; 


• die extrem starke Exekutive des Salazar-Regimes; sie diente als Argument ge-
gen ein präsidentielles Regierungssystem, das die stete Gefahr eines autoritären 
Präsidialregimes in sich berge; 


• der machtpolitische Kompromiss zwischen progressiven Militärs, die eine prä-
sidentielle Präferenz besaßen und den demokratietragenden Parteien der politi-
schen Mitte, die ein parlamentarisches Regierungssystem bevorzugten. 


Das parlamentarisch-präsidentielle Regierungssystem Portugals hatte bis 1982 
Bestand. Zu diesem Zeitpunkt war der militärische Einfluss auf die zivile Politik 
de facto weitgehend zurückgedrängt. Die revolutionäre Legitimation des Militärs 
war verbraucht. Der faktischen Machtverschiebung folgte dann auch die konstitu-
tionelle Korrektur. Mit der Verfassungsrevision von 1982 wurde nicht nur der 
Revolutionsrat aufgelöst und ein (ziviles) Verfassungsgericht etabliert, sondern 
auch die präsidentiellen Prärogativen zugunsten des Parlaments und des Regie-
rungskabinetts beschnitten. Damit hatte sich in Portugal acht Jahre nach der Nel-
kenrevolution ein parlamentarisches Regierungssystem durchgesetzt (Mer-
kel/Stiehl 1997: 591 f.). 


3.2 Griechenland: Der kurze Institutionalisierungsprozess 


Die griechische Transition „strictu sensu“ (Diamandouros 1986: 155) erstreckte 
sich vom 20. Juli 1974 (Abdankung des Militärs) bis zum Tag der ersten demo-
kratischen Parlamentswahlen (Gründungswahlen) am 17. November 1974. Es 
dauerte also nur 116 Tage, bis eine über demokratische Verfahren bestellte Regie-
rung das Land regierte. Dies ist nicht nur für Südeuropa die eindeutig kürzeste 
Phase, sondern muss auch im internationalen Vergleich innerhalb der dritten De-
mokratisierungswelle insgesamt als außerordentlich kurz gelten. Die Gründe für 
diesen schnellen Transitionserfolg lagen vor allem in der Art des Zusammen-
bruchs des alten Regimes und der politischen Strategie von Konstantin Karaman-
lis als der herausragenden Führungsfigur des Regimewechsels. Damit kann Grie-
chenland als ein überzeugendes Beispiel dafür gelten, welch bedeutende Rolle 
politisches Handeln in Transformationsprozessen spielen kann. Allerdings war 
auch für Karamanlis der Handlungsraum von Faktoren und Ereignissen abgesteckt 
worden, die der griechische Staatsmann nicht beeinflussen konnte. 


Zunächst begünstigte vor allem die Tatsache den raschen Regimewechsel, dass 
das Regime aufgrund innen- wie vor allem auch außenpolitischen Versagens völ-
lig diskreditiert war. Das von allen drei südeuropäischen Diktaturen von Anbe-
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ginn geringste Legitimitätspolster für das Obristenregime (Linz/Stepan 1996: 135) 
hatte durch die Niederschlagung der Studentenrevolte im November 1973 und das 
gescheiterte Zypern-Abenteuer die letzten Legitimitätsreserven verbraucht. In 
dieser Situation einer offenen Kriegsgefahr schien die außenpolitische und militä-
rische Handlungsfähigkeit des Landes in Frage gestellt. Sicherheit der Nation und 
militärische Operationsfähigkeit sind jedoch die höchsten Güter professioneller 
Militärs. Um diese wiederherzustellen, sah sich das „Militär als Institution“ ge-
zwungen, das „Militär als Regime“ abzusetzen und sich in die Kasernen zurück-
ziehen. Nur auf diese Weise schien die Integrität der Streitkräfte noch zu retten zu 
sein (Diamandouros 1986: 156). Durch den raschen Rückzug der griechischen 
Militärs aus der politischen Macht fehlte den regimeoppositionellen „Demokrati-
sierern“ (Huntington 1991) ein echter Widersacher und Verhandlungspartner. A-
ber auch innerhalb der Regimeopposition waren zu diesem Zeitpunkt − anders als 
in Portugal − die radikalen Kräfte nur eine kleine Minderheit. Das Risiko, dass 
ihre radikalen Transformationsstrategien den Vetoakteur „Militär“ erneut auf den 
politischen Plan rufen könnten, war deshalb geringer als in den beiden anderen 
südeuropäischen Ländern. 


Karamanlis entschärfte zudem die „Restrisiken“ Militär, militant linke Regimeop-
position, nicht militärische reaktionäre Rechte und Problem der Monarchie, indem 
er eine gradualistische Strategie einschlug, die vor allem den Zeitfaktor in der 
Sequenzierung der Transformationsschritte mit geradezu machiavellistischer virtú 
berücksichtigte. Karamanlis’ Ziele waren: die situationsbedingte Schwäche des 
Militärs rasch zu nutzen, die große und heterogene Demokratisierungskoalition 
zusammenzuhalten, sich sukzessive von der nationalen und semidemokratischen 
Rechten zu distanzieren, die radikalen Kräfte der Opposition zu mäßigen und so-
wohl das Problem der in der Vergangenheit gegenüber der Demokratie meist se-
miloyalen Krone zu lösen als auch die Bestrafung der Regimeverbrechen ohne 
Destabilisierungsrisiken zu bewerkstelligen (Diamandouros 1986: 159). 


Eine der ersten Entscheidungen von Karamanlis war die vorübergehende Wieder-
einsetzung der alten Verfassung von 1952, bis eine legitimierte Konstituante die 
notwendigen Revisionen der Verfassung vorgenommen hatte. Die Monarchie 
wurde bis zu einem Referendum über die Staatsform suspendiert. Es wurden un-
mittelbar konstitutionelle Dekrete erlassen, die die Junta-Vorschriften und auto-
kratischen Relikte in Justiz, Verwaltung und im Bildungswesen beseitigten. 
Gleichzeitig wurde eine Amnestie für die politischen Gefangenen verkündet. Alle 
politischen Parteien, auch die Kommunistische Partei (KKE) wurden legalisiert.  


Der konservative Politiker Karamanlis verfolgte in der noch prekären Transiti-
onsphase eine „inklusive Legitimationsstrategie“, die im Unterschied zum Illibe-
ralismus der vorautoritären Nachkriegsdemokratie (1949-1967) alle relevanten 
politischen Kräfte in das neue demokratische System einbinden sollte. Gleichzei-
tig setzte Karamanlis rund 75 Prozent jener höheren Offiziere wieder ein, die den 
Säuberungen der Obristen-Junta zum Opfer gefallen waren (Linz/Stepan 1996: 
133). Eine Maßnahme, die zweifellos zur Loyalitätssicherung der Armee gegen-
über dem Demokratisierungsprozess beitrug. 


Am 8. Dezember 1974 entschieden sich die Griechen für die Abschaffung der 
Monarchie und wählten gleichzeitig das erste demokratische Parlament ohne illi-
berale Restriktionen, wie dies noch vor 1967 der Fall gewesen war. Linz und Ste-
pan (ibid.: 132) sehen spätestens zu diesem Zeitpunkt (142 Tage) die Transition 
als erfolgreich beendet an. 
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Anders als in Spanien und Portugal wurden die Spitzen der Junta und die direkt an 
Folterung und Regimeverbrechen beteiligten Militärs und Sicherheitspolizisten 
schon 1975 vor Gericht gestellt. Die drei Putschführer Papadopoulos, Pattakos 
und Makarezos erhielten eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. In mehr als 100 Ge-
richtsverfahren wurden Regimeverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und 
Hochverrat angeklagt und verurteilt. Damit ist Griechenland eines der wenigen 
Länder der dritten Demokratisierungswelle, die eine rechtsstaatliche und umfang-
reiche Verurteilung und Bestrafung der eklatanten Regimeverbrechen durchführte. 
Am 9. Juni 1975 trat dann die neue demokratische Verfassung der III. Griechi-
schen Republik in Kraft.8 Spätestens zu diesem Zeitpunkt war der Institutionali-
sierungsprozess der Demokratie in Griechenland erfolgreich abgeschlossen. 


3.3 Spanien: Der ausgehandelte Institutionalisierungsprozess 


Von allen drei südeuropäischen Ländern erwies sich die Institutionalisierung der 
Demokratie in Spanien am schwierigsten. Anders als in Portugal und Griechen-
land konnten weder die Institutionen noch die Herrschaftseliten des frankistischen 
Regimes durch einen radikalen Bruch beseitigt oder entmachtet werden. Dafür 
0war die Opposition zu schwach und der Vetoakteur Militär zu mächtig. Dennoch 
waren die Regimeopposition stark und die Risse im frankistischen Herrschafts-
block tief genug, dass beide Seiten nach Francos Tod einander benötigten. Das 
sich nach und nach durchsetzende Bewusstsein, aufeinander angewiesen zu sein, 
führte die politischen Führer beider Lager zu Gesprächen, die bald den Charakter 
von Verhandlungen annahmen. Das Ergebnis war ein von Eliten beider Seiten 
ausgehandelter Institutionalisierungsprozess, der über vier Etappen verlief und an 
dessen Ende 1978 ein konstitutionell voll entwickeltes liberaldemokratisches Sys-
tem stand (Maravall/Santamaría 1986: 82 ff.; Arias-Salgado 1988: 315; Kraus 
1996: 271 ff.; Linz/Stepan 1996: 92 ff.): 


1. Das Gesetz zur politischen Reform. Nach seiner Ernennung zum Ministerprä-
sidenten gelang es Adolfo Suárez, die Spitze des Movimiento und die noch 
frankistisch besetzten Cortes zur Zustimmung zu einem Gesetz zu bewegen, 
das mit der Volkssouveränität, der Einführung des allgemeinen Wahlrechts 
und den Verfahren für eine Verfassungsreform den Grundstein für die Institu-
tionalisierung des politischen Systems legte (Arias-Salgado 1988: 318). Das 
Gesetz wurde von den frankistischen Cortes mit 426 Stimmen (59 Gegen-
stimmen, 13 Enthaltungen) angenommen und am 15. Dezember 1975 in ei-
nem Referendum mit 94 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 78 Prozent 
angenommen (Maravall/Santamaría 1986: 83). Mit dem Ley para la Reforma 
Política gelang es Suárez, die Verfahrenslegalität des frankistischen Grundge-
setzes zu wahren, die Zustimmung des größten Teils der alten Regimeeliten 
zu erhalten und dennoch eindeutig den Weg zur Demokratie zu beschreiten. 
Die hohe Zustimmung der Bürger im Referendum vom 15. Dezember 1976 
(95,1 Prozent Ja-Stimmen) sicherte diesen Weg noch legitimatorisch ab. 


2. Legalisierung der Kommunistischen Partei. Im April wagte Suárez den 
Schritt zur Legalisierung der Kommunistischen Partei, gegen die das Militär 
und die Hardliner des frankistischen Bunkers auch nach dem Bürgerkrieg 
vierzig Jahre lang einen regelrechten Kreuzzug geführt hatten (Arias-Salgado 


_________________________________________________ 


8 Zu einzelnen Regelungen der Staatsorganisation in der Verfassung, vgl. Zervakis (1988, 
1997). 
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1988: 319). Trotz der Kritik von dieser Seite kam es nicht zu einem politi-
schen Veto. Mit der Zulassung der Kommunistischen Partei zu den anstehen-
den Parlamentswahlen hatte Suárez nicht nur eine illiberale Restriktion für 
das demokratische System beseitigt, sondern auch die Voraussetzung dafür 
geschaffen, dass sich die Kommunisten, die über eine beachtliche Mobilisie-
rungsfähigkeit in der Industriearbeiterschaft verfügten, in eine Serie von Ab-
sprachen und Pakten in das demokratische Institutionalisierungsprojekt ein-
bauen ließen (Linz/Stepan 1996: 98). 


3. Die Gründungswahlen von 1977. Im Juni 1977 wurden die ersten freien und 
unbeschränkt kompetitiven Wahlen in Spanien durchgeführt. Die bürgerliche 
Zentrumsunion (UCD) von Adolfo Suárez erhielt die relative Mehrheit (34,6 
Prozent). Die Sozialisten (PSOE) wurden zweitstärkste Partei (29,4 Prozent). 
Die rechtsgerichtete Allianza Popular (AP) und die Kommunistische Partei 
(PCE) schnitten mit 8,4 bzw. 9,4 Prozent deutlich schwächer ab (Barrios 
1997: 567). Das Wahlergebnis brachte für den weiteren Demokratisierungs-
prozess zwei positive Effekte mit sich. Erstens gewannen die beiden gemäßig-
ten Parteien der Mitte zwei Drittel der Wählerstimmen und aufgrund des ver-
stärkten Verhältniswahlsystems drei Viertel der Parlamentssitze (vgl. Nohlen 
1990: 218). Zweitens schälten sich zwischen der Linken und Rechten zwei 
etwa gleichgroße Lager heraus, die einer zentripetalen Wettbewerbslogik 
folgten. 


4. Ausarbeitung und Verabschiedung der Verfassung. Alle vier im Parlament 
vertretenen gesamtspanischen Parteien (AP, UCD, PSOE, PCE) sowie die ka-
talanischen Nationalisten (CiU) waren aktiv an den Arbeiten zur demokrati-
schen Verfassung beteiligt, wobei die Schlüsselentscheidungen nur von den 
Parteispitzen getroffen wurden (Arias-Salgado 1988: 320). Auch hier gaben 
die beiden größten Parteien UCD und PSOE den Ton an. So wie die Verhand-
lungen zwischen Regime und Opposition in der frühen Institutionalisierungs-
phase der Demokratie von den politischen Top-Eliten getragen wurden, wurde 
auch die Verfassungsgebung von den Parteiführern bestimmt. Beide Phasen 
waren also eindeutig elitengesteuert (Kraus 1996: 272). Während der außer-
parlamentarische Druck durch Streik, Streikdrohungen und Demonstrationen 
die Verhandlungsposition der demokratischen Kräfte stärkte, wirkte die bloße 
Existenz des Militärs stets als Restriktion und Risiko für den gesamten De-
mokratisierungsprozess. 


Der Kompromiss- und Konsenscharakter der Verfassungsausarbeitung wurde von 
nahezu allen Mitgliedern des Parlaments getragen. Dies wurde deutlich, als der 
Verfassungsentwurf bis auf ganz wenige Gegenstimmen des rechtsextremen Flü-
gels der AP von den nun demokratisch legitimierten Cortes fast einmütig ange-
nommen wurde (Maravall/Santamaría 1986: 88). Die Annahme der Verfassung 
durch das Referendum im Dezember 1978 mit 87,7 Prozent der Stimmen zeigte 
die breite Zustimmung der spanischen Bürger. Damit wurde die zunächst prekär 
scheinende Institutionalisierung der Demokratie in Spanien in einem mehrstufigen 
Verfahren weitgehend abgeschlossen. Sowohl dem „Gesetz zur politischen Re-
form“ (1976) als auch der Verfassung wurden durch das Parlament und durch ein 
Referendum mit überwältigenden Mehrheiten zugestimmt. Von den drei neuen 
demokratischen Verfassungen Südeuropas verfügt deshalb die spanische constitu-
ción zweifellos über die demokratischste Verfahrenslegitimität. 


Im weiteren Sinne hielt die Institutionalisierung der Demokratie jedoch noch bis 
zum 31. Oktober 1979 an. Denn dann wurde in einem Vorgriff auf die spätere 
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verfassungsrechtliche Regelung das letzte der siebzehn Autonomieregimes der 
spanischen Regionen (Autonome Gemeinschaften) eingerichtet (Thiery 1989; 
Kraus 1996). Da in dieser Frage keine konsensfähige Kompromisslösung zwi-
schen der Rechten und der Linken, den Zentralstaatsbefürwortern und den regio-
nalen Nationalisten in der Verfassung gefunden werden konnte, wurde die präzise 
Regelung der regionalen Autonomien durch einen dilatorischen Formelkompro-
miss in die Zukunft verschoben. Dadurch wurde das Risiko vermieden, das Mili-
tär als selbsternannten Hüter der Integrität des gesamtspanischen Territorialstaates 
auf den Plan zu rufen. Zum anderen wurden gemeinsame destruktive Protestakti-
onen der regionalen Nationalisten verhindert, die dem Terror der baskischen ETA 
zusätzlichen Auftrieb gegeben hätten. Mit Recht lässt sich deshalb die vorläufige 
„Entscheidung für die Nichtentscheidung“ (ibid.: 274) in Hinblick auf die Auto-
nomiefrage als ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung der Transitionsagenda be-
greifen. 


Das „Problem der Staatlichkeit“ (Linz/Stepan 1996), das in Osteuropa (Jugosla-
wien, Russland und im Kaukasus) zu Bürgerkriegen führte und den Demokratisie-
rungsprozess dort nach wie vor gefährdet, konnte in Spanien durch eine kluge 
Politik des timing and sequencing erheblich entschärft werden. Zu dieser politisch 
klugen Sequenzierung der Transitionsschritte gehört auch die Terminierung der 
Wahlen. Mit Bedacht wurden zuerst die Wahlen auf nationaler Ebene 1977 und 
danach erst schrittweise die Wahlen in den „Autonomen Gemeinschaften“ durch-
geführt. Dadurch wurden zuerst für den gesamtspanischen Staat politische Agen-
den, Organisationen, Institutionen, autorisierte Macht und demokratische Legiti-
mität kreiert und stabilisiert (Linz/Stepan 1996: 100). Erst danach konnten die 
comunidades autónomas über Wahlen und die Etablierung regionaler Organe po-
litische Macht und Legitimität erwerben. In Staaten, die aufgrund starker regiona-
listisch-nationalistischer Autonomieforderungen ein virulentes Staatlichkeitsprob-
lem besitzen, kann also die Reihenfolge der Wahlen − erst national, dann regional 
− die Gefahr sezessionistischer Desintegration entschärfen.9 


Ein Faktor, der zweifellos zum Gelingen der demokratischen Institutionalisierung 
wesentlich beitrug, soll abschließend erwähnt werden: Es waren die Person und 
das konkrete politische Handeln von König Juan Carlos. Als Monarch repräsen-
tierte er die Einheit und territoriale Integrität des Staates. Als von Franco desig-
nierter Nachfolger schien er zunächst die Kontinuität des alten Regimes zu ver-
körpern. Beides war eine Voraussetzung dafür, dass er von den Streitkräften als 
Oberbefehlshaber akzeptiert und von Militär und frankistischem Bunker als Ga-
rant ihrer Interessen und Werte betrachtet werden konnte. Gleichzeitig erwies sich 
der König in seinen politischen Entscheidungen als reformaufgeschlossen. Die 
Wahl von Adolfo Suárez zum Ministerpräsidenten durch Juan Carlos muss als 
eine der frühen Schlüsselentscheidungen für die Demokratisierung angesehen 
werden. Denn die Legitimation königlicher Ernennung gab Suárez zusätzlichen 
Handlungsspielraum, den dieser durch eine demokratische Wahl gegenüber den 
autoritären Vetokräften nie hätte erhalten können. 


Die Übersicht in Tabelle 3 soll noch einmal die Charakteristika der Institutionali-


_________________________________________________ 


9 Linz/Stepan (1996: 106) weisen auf die umgekehrte Wahlfolge in Jugoslawien und der Sow-
jetunion hin. Dort habe die vorzeitige Abhaltung regionaler Wahlen zu einer Verstärkung der 
Nationalismus-Problematik geführt. Dies führte zur Verschärfung sezessionistischer Bestre-
bungen bis hin zu nationaler Unabhängigkeit ehemaliger Teilrepubliken und Bürgerkrieg. 
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sierung der drei Demokratien im Vergleich verdeutlichen. 


Tabelle 3: Die Institutionalisierung der Demokratie in Südeuropa 


Land Dauer der demo-
kratischen Institu-
tionalisierung 


Art der Institutio-
nalisierung 


Verfahren der 
Verfassungsge-
bung 


Typ des demokra-
tischen Regie-
rungssystems 


Portugal im weiten Sinne: 
Apr. 1974 − Aug. 
1982 (8 Jahre, 3 
Mon.)a 


im engen Sinne: 
Apr. 1974 − Apr. 
1976 (2 Jahre)b 


ruptura: ohne alte 
Regimeeliten zwi-
schen linken Mili-
tärs und demokra-
tischen Parteien 
ausgehandelt 


Verfassungsge-
bung durch amtie-
rendes Parlament, 
kein Referendum 


parlamentarisch-
präsidentielles 
Regierungssystem 
bis 1982; ab 1982 
parlamentarisches 
Regierungssystem 


Griechenland im weiten Sinne: 
Juli 1974 − Juni 
1975 (23 Mon.)c 


im engen Sinne: 
Juli 1974 − Dez. 
1974 (4 Mon.)d 


unilateral von der 
(weitgehend kon-
servativen) Re-
gimeopposition 
gelenkt 


Verfassungsge-
bung durch amtie-
rendes Parlament, 
kein Referendum 
(Referendum nur 
zur Frage der 
Staatsform) 


parlamentarisch-
präsidentielles 
Regierungssystem 
bis 1986; ab 1986 
parlamentarisches 
Regierungssystem 


Spanien im weiten Sinne: 
Nov. 1975 − Okt. 
1979 (47 Mon.)e 


im engen Sinne: 
Nov. 1975 − Jan. 
1978 (20 Mon.)f 


reforma pactada: 
zwischen Regime-
eliten und Opposi-
tion ausgehandelt 


Gesetz zur politi-
schen Reform 
(Referendum 
1976); Verfas-
sungsgebung 
durch amtierendes 
Parlament, (Refe-
rendum 1978) 


parlamentarisches 
Regierungssystem 
mit König als 
Staatsoberhaupt 


a Die weite Periode erstreckt sich von der Absetzung des Salazar-Regimes 1974 bis zum Ver-
schwinden der letzten konstitutionellen Enklaven für das Militär in der ersten Verfassungsrevi-
sion. 


b Die enge Periode erstreckt sich von der Absetzung des Salazar-Regimes 1974 bis zum Inkraft-
treten der Verfassung 1976.  


c Die weite Periode erstreckt sich vom Sturz der Junta 1974 bis zum Inkrafttreten der Verfassung 
1975. 


d die enge Periode erstreckt sich vom Sturz der Junta bis zum 9. Dezember 1994, als das gewähl-
te griechische Parlament zusammentrat und der Ministerpräsident dem Parlament gegenüber 
verantwortlich wurde.  


e Die weite Periode erstreckt sich vom Tode Francos 1975 bis zur Etablierung der autonomen 
Gemeinschaften 1979. 


f die enge Periode erstreckt sich vom Tode Francos bis zum Inkrafttreten der Verfassung am 1. 
Januar 1979. 
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4 Die erfolgreiche Konsolidierung der Demokratien 


Es ist vor allem auf den unterschiedlichen Charakter der Diktaturen zurückzufüh-
ren, dass sich die Transitionspfade in Südeuropa trennten. Dennoch versuchten die 
drei jungen Demokratien Griechenlands, Portugals und Spaniens zu Beginn der 
1980er Jahre, sich fast gleichzeitig zu konsolidieren (vgl. u. a. Gunther et al. 1995: 
389 ff.; Linz/Stepan 1996: 87 ff.; Morlino 1998).  


4.1 Die konstitutionelle Konsolidierung: Regierungssysteme 


Von den drei Verfassungen schrieb allein die spanische von Anfang an ein rein 
parlamentarisches Regierungssystem vor. Die spanische Regierung ist dem Par-
lament verantwortlich und kann von diesem durch ein konstruktives Misstrauens-
votum abgesetzt werden (Art. 113 und Art. 175). Der Ministerpräsident kann das 
Parlament in Zusammenwirkung mit dem Staatsoberhaupt nach präzise festgeleg-
ten Regeln auflösen (Art. 115). Die Kompetenzen zwischen Parlament und Regie-
rung sowie zwischen Staatsoberhaupt und Kabinett sind eindeutig abgegrenzt und 
geben der Regierung und dem Ministerpräsidenten eine starke Stellung. Das kon-
struktive Element des Misstrauensvotums stärkt zusätzlich die Stabilität des Kabi-
netts. Die Auflösung des Parlamentes durch den Regierungschef ist weniger vor-
aussetzungsvoll als im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland geregelt. 
Beides stärkt die Regierung und insbesondere den Ministerpräsidenten, der nach 
dem Verfassungsbuchstaben eine noch bedeutendere Position innehat als der 
deutsche Bundeskanzler (Barrios 1997: 560). Das Verhältnis von Parlament-
Regierung-Staatsoberhaupt ist im spanischen Falle in einer Weise geregelt, dass 
es die Konsolidierungsimperative der Regierungsstabilität, Entscheidungseffizienz 
und Entscheidungskontrolle optimal erfüllen kann. 


Tabelle 4: Typus und Amtsdauer der Regierungen in Spanien 1977-2004 


Ministerpräsident Partei Regierungstyp Amtszeit Amtsdauer 
Adolfo Suárez UCD Minderheitsregierung Juli 1977 – April 1979 21 Monate 
Adolfo Suárez UCD Minderheitsregierung April 1979 – Febr. 1981 22 Monate 
Leopoldo Calvo-Sotelo UCD Minderheitsregierung Febr. 1981 – Dez. 1982 22 Monate 
Felipe Gonzáles PSOE Einparteiregierung Dez. 1982 – Juli 1986 43 Monate 
Felipe Gonzáles PSOE Einparteiregierung Juli 1986 – Dez. 1989 41 Monate 
Felipe Gonzáles PSOE Minderheitsregierung Dez. 1989 – Juli 1993 43 Monate 
Felipe Gonzáles PSOE Minderheitsregierung Juli 1993 – Mai 1996 34 Monate 
José María Aznar PP Minderheitsregierung Mai 1996 – März 2000 46 Monate 
José María Aznar PP Minderheitsregierung März 2000 – März 2004 48 Monate 
José Luis R. Zapatero  PSOE Koalitionsregierung März 2004a –  


    durchschn. 
35,5 Monate 


a Der Beobachtungszeitraum endet 2004. Zu diesem Zeitpunkt war die Regierung Zapatero noch 
im Amt. 
Quelle: Barrios (1997: 560), ergänzt anhand der Datenbasis von electionworld.org. 


Unklarer, prekärer und konfliktreicher als die horizontale ist die vertikale Gewal-
tenteilung in Spanien geregelt (Kraus 1996a). So wie die mangelnde Präzision der 
konstitutionellen Beziehungen zwischen Zentralstaat und Regionen die Institutio-
nalisierung der Demokratie entlastet hat, so belastete sie die demokratische Kon-
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solidierung. Allerdings hat sich in den Konflikten zwischen dem Zentralstaat und 
den Autonomen Gemeinschaften das Verfassungsgericht als Schiedsrichter be-
währt. Sieht man von der terroristischen ETA und der linksnationalistischen Herri 
Batasuna im Baskenland ab, wurde die Schiedsrichterrolle des Tribunal Constitu-
cional von den politischen Kontrahenten akzeptiert. Das Verfassungsgericht spiel-
te in Spanien eine weitaus wichtigere Rolle bei der Konsolidierung des Institutio-
nengefüges als in Griechenland und Portugal (Kraus 1996a: 274). 


Weniger eindeutig als in Spanien wurden die Beziehungen innerhalb der Exekuti-
ve sowie zwischen Exekutive und Legislative in der griechischen Verfassung der 
III. Republik geregelt. Nach Art. 26 II bilden Staatspräsident und Regierung ge-
meinsam eine doppelte Exekutive. Art. 38 II befugte den Staatspräsidenten, die 
Regierung jederzeit − auch gegen den Willen des Parlaments − zu entlassen35 
(Zervakis 1988: 398). Die Regierung benötigt das Vertrauen sowohl des Parla-
ments wie auch des Staatspräsidenten, kann aber nicht die Auflösung des Parla-
ments gegen den Willen des Staatspräsidenten durchsetzen. Das Parlament kann 
dagegen die Regierung mit absoluter Mehrheit stürzen, muss aber keine konstruk-
tive Mehrheit für die Wahl eines neuen Regierungschefs aufbringen (Zervakis 
1997: 630). Die Verfassungskonstruktion erinnert in wesentlichen Teilen an die 
parlamentarisch-präsidentiellen Regierungssysteme der V. Französischen Repu-
blik und der Republik Polen nach 1989. Die Kompetenzabgrenzung zwischen 
Legislative und Exekutive sowie die Macht zwischen Staatspräsident und Regie-
rungschef ist nicht präzise gezogen. Die Kooperations- und Entscheidungsfähig-
keit der Regierung ist in hohem Maße von den parteipolitischen Konstellationen 
zwischen Präsident, Ministerpräsident und Parlamentsmehrheit abhängig. Damit 
waren theoretisch die Voraussetzungen für institutionelle Konflikte in der Verfas-
sung angelegt, wie sie sich auch tatsächlich in der politischen Realität Polens zwi-
schen 1990-1995 konsolidierungshemmend entfaltet haben.  


Griechenland blieben solche institutionellen Konflikte in der Konsolidierungspha-
se von 1975-1981 erspart. Die überragende Figur des Ministerpräsidenten Kara-
manlis dominierte die aktuelle Politik, während der Staatspräsident (Konstantin 
Tsatsos) sich weitgehend auf die zeremoniellen Pflichten beschränkte. Als Kara-
manlis dann 1980 ins Amt des Staatspräsidenten wechselte, hielt er sich seiner-
seits aus der Tagespolitik heraus. Sein Nachfolger im Amt des Ministerpräsiden-
ten, der Sozialist Andreas Papandreou, führte seit 1981 mit dem gleichen 
Charisma und noch verstärkter Autorität die Regierungsgeschäfte. De facto funk-
tionierte Griechenlands politisches System von Anfang an nach den Regeln eines 
parlamentarischen Regierungssystems. Mit der Verfassungsrevision von 1986 
wurde es auch de jure als solches in der Verfassung festgeschrieben. Lähmende 
Verfassungskonflikte, wie sie in semipräsidentiellen Regierungssystemen struktu-
rell angelegt sind und sich später in Polen und Russland manifestierten, blieben 
der jungen griechischen Demokratie erspart. 


_________________________________________________ 


35 Mit der Verfassungsrevision von 1986 wurden die Kompetenzen des Staatspräsidenten erheb-
lich eingeschränkt. Er kann nun das Parlament nur unter erheblich erschwerten Bedingungen 
auflösen (zu Details vgl. Zervakis 1997: 622). Mit der Verfassungsrevision von 1986 wandel-
te sich das präsidentiell-parlamentarische zu einem rein parlamentarischen Regierungssystem. 
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Tabelle 5: Typ und Amtsdauer der Regierungen in Griechenland 1974-2003 


Ministerpräsident Regierungs-
partei(en) 


Regierungstyp Amtszeit Amtsdauer 


Konstantin Karamanlis ND Einparteiregierung 1974-1977 30 Monate 
Konstantin Karamanlis ND Einparteiregierung 1977-1980 36 Monate 
Georgios Rallis ND Einparteiregierung 1980-1981 12 Monate 
Andreas Papandreou PASOK Einparteiregierung 1981-1985 48 Monate 
Andreas Papandreou PASOK Einparteiregierung 1985-1989 48 Monate 
Tzannis Tzannetakis ND Einparteiregierung 18.06.-04.11.1989 5 Monate 
Xenófos Zolótas Allparteien-


regierung 
Allparteienregierung 05.11.1989 – 


07.04.1990 
5 Monate 


Konstantinos Mitsotakis NP Einparteiregierung 1990-1993 36 Monate 
Andreas Papandreou PASOK Einparteiregierung 1993-1996 36 Monate 
Kostas Simitis PASOK Einparteiregierung 1996-2000 6 Monate 
Kostas Simitis PASOK Einparteiregierung April 2000a 48 Monate 


    durchschn. 
28,1 Monate 


a Der Beobachtungszeitraum endet 2004 mit dem Ende der Regierung Simitis. 
Quelle: Zervakis (1997: 623); ergänzt anhand der Datenbasis von electionworld.org. 


Anders als in Spanien und Griechenland dauerte es in Portugal erheblich länger, 
bis sich die Verfassungsgewalten konsolidiert hatten. Auch die Transitionseliten 
in Portugal entschieden sich aus den schon angeführten Gründen zunächst für ein 
parlamentarisch-präsidentielles System. Da der erste Staatspräsident António Ra-
malho Eanes (1976-1986) ein − vom Volke gewählter – Militär war, wurde ihm 
zumindest bis zur Verfassungsrevision von 1982 eine doppelte dominierende Rol-
le zugeschrieben. Bis 1982 hatte es der Staatspräsident mit sechs unterschiedli-
chen Ministerpräsidenten zu tun. Einige von ihnen, wie der Sozialist Mário Soares 
(1976-1978), waren ebenfalls starke politische Führungspersönlichkeiten, die ihr 
Amt als Regierungschef selbstbewusst und extensiv interpretierten. Als Folge 
durchzogen beide Amtsperioden von Eanes immer wieder Kompetenzkonflikte 
zwischen dem Staatsoberhaupt und dem Regierungschef (Bruneau/Mac Leod 
1986: 4), die insbesondere bis zur Verfassungsänderung von 1982 die demokrati-
sche Konsolidierung belasteten. In Portugal aktualisierte sich auch faktisch jene 
Gefahr, die in semipräsidentiellen Regierungssystemen latent angelegt ist: Es kam 
zu Kompetenzkonflikten innerhalb der doppelköpfigen Exekutive sowie zwischen 
Staatsoberhaupt und Parlament, die zur Ineffizienz bei politischen Entscheidungen 
und zur Instabilität der Regierungen bis 1983 beitrugen. 


Zwar ist die Regierungsstabilität keineswegs allein vom Typus des Regierungs-
systems abhängig, sondern wird insbesondere auch von der Struktur der Parteien-
landschaft und dem Modus des Wahlsystems determiniert. Allgemein kann jedoch 
die These gelten, dass gerade in jungen, postautokratischen Demokratien stabile 
Regierungen die politische Handlungs- und Reformfähigkeit stärken, zur Legiti-
mität der politischen Institutionen und damit zur Konsolidierung der Demokratie 
beitragen. 


 


Portugal 
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Tabelle 6: Typus und Amtsdauer der Regierungen in Portugal 1976-2005 


Ministerpräsident Partei Regierungstyp Amtszeit Amtsdauer 
Mário Soares PS Minderheitsregierung  


(1 Partei) 
Juli 1976 – Dez. 1977 18 Monate 


Mário Soares PS „inoffizielle“ Zweipar-
teienkoalition 


Jan. 1978 – Aug. 1978 8 Monate 


Alfredo Nobre da Costa unabh. präsidentielle Initiative 28.08.1978 – 
15.09.1978 


1 Monat 
(19 Tage) 


Carlos da Mota Pinto unabh. 
(PSD) 


präsidentielle Initiative Nov. 1978 – Juni 1979 8 Monate 


Maria de Lurdes Pintas-
silgo 


unabh. präsidentielle Initiative Juli 1979 – Dez. 1979 6 Monate 


Francisco Sá Carneiro PSD Dreiparteienkoalition Jan. 1980 – Dez. 1980 12 Monate 
Francisco Pinto Balse-
mao 


PSD Dreiparteienkoalition Jan. 1981 – Aug. 1981 8 Monate 


Francisco Pinto  
Balsemao 


PSD Dreiparteienkoalition Sept. 1981 – Dez. 1982 16 Monate 


Mário Soares PS Zweiparteienkoalition Juni 1983 – Okt. 1985 29 Monate 
Anibal Cavaco Silva PSD Minderheitsregierung 


(1 Partei) 
Nov. 1985 – Aug. 1987 21,5 Monate 


Anibal Cavaco Silva PSD Minderheitsregierung 
(1 Partei) 


Aug. 1987 – Okt. 1991 50,5 Monate 


Anibal Cavaco Silva PSD Minderheitsregierung 
(1 Partei) 


Nov. 1991 – Okt. 1995 48 Monate 


António Guterres PS Minderheitsregierung 
(1 Partei) 


Nov. 1995 – Okt. 1999 47 Monate 


António Guterres PS Minderheitsregierunga
(1 Partei) 


Okt. 1999 – März 2002 29 Monate 


José Barroso PSD/PS Zweiparteienkoalition März 2002 – Juli 2004 29 Monate 
Pedro Santana Lopez PSD/PS  Juli 2004 – März 2005 8 Monate 
    durchsch. 


21,2 Monate 
a Ein Sitz fehlte zur Mehrheit. Ausgeglichene Sitzverteilung zwischen Sozialisten und der Oppo-


sition. 
Quelle: Merkel/Stiehl (1997: 599); ergänzt anhand der Datenbasis von electionworld.org. 


Drei Jahrzehnte nach dem Regimewechsel haben die Regierungen der drei neuen 
südeuropäischen Demokratien hinsichtlich ihrer Amtsdauer (Stabilität) mit leich-
ten Unterschieden westeuropäische Standards erreicht. Die spanischen Regierun-
gen hatten von 1977-2004 eine durchschnittliche Amtszeit von 35,5, die griechi-
schen von 28,1 (1974-2005) und die portugiesischen von 21,2 Monaten (1976-
2005). Damit lag die Regierungsstabilität in allen drei Ländern über dem westeu-
ropäischen Durchschnitt. In Portugal haben sich die großen Verfassungsorgane 
des Regierungssystems deutlich später als in Griechenland und Spanien konsoli-
diert. Während in diesen beiden Ländern konsolidierende Impulse von den zentra-
len Verfassungsinstitutionen auf die anderen Ebenen des politischen Systems aus-
gingen, waren es in Portugal umgekehrt Impulse, die sich von der Ebene des 
Parteiensystems und durch das Verschwinden des Militärs als Vetoakteur konso-
lidierend auf die institutionelle Ebene des Regierungssystems auswirkten. 
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4.2 Die repräsentative Konsolidierung: Parteiensysteme und 
Verbände 


Parteiensysteme 


In der Transitionsforschung zu Südeuropa gibt es weitgehend Konsens, dass die 
rasche Konsolidierung der Parteiensysteme wesentlich zur erfolgreichen Konsoli-
dierung der Demokratien beigetragen hat (Merkel 1990: 6; Morlino 1995: 324 f.; 
Morlino/Montero 1995: 257; Puhle 1997: 151). Diese These soll anhand von vier 
für die Konsolidierung besonders relevanten Dimensionen der Parteiensysteme 
expliziert werden: der Fragmentierung, Polarisierung, Volatilität und den soge-
nannten „kritischen Wahlen“. 


Fragmentierung: Die Fragmentierung des Parteiensystems war in keinem der 
Länder ein Konsolidierungsproblem gewesen. Sie bewegte sich von Anfang an im 
westeuropäischen Durchschnitt (Merkel 1990: 6). In Griechenland dominierten 
die beiden großen Parteien, die konservative „Neue Demokratie“ (ND) und die 
„Panhellenistische Sozialistische Partei“ (PASOK). Der Stimmenanteil beider 
Parteien betrug 1974 schon 68 Prozent, um seit den Wahlen von 1981 stets deut-
lich über 80 Prozent zu liegen (Zervakis 1997: 636). Auf der Parlamentsebene und 
bei der Regierungsbildung folgte deshalb die politische Interaktion den Regeln 
eines Zweiparteiensystems. In Portugal entwickelte sich seit den ersten Parla-
mentswahlen 1975 ein Vierparteiensystem in dem die rechte (CDS) und die linke 
Flügelpartei (PCP) zwar relevant waren, das Gravitationszentrum des Parteiensys-
tems aber immer bei den zwei Parteien der linken (PS) und rechten (PSD) Mitte 
lag.36 Sie erhielten in den letzten Jahren zwischen 60 und 80 Prozent der Wähler-
stimmen (Merkel/Stiehl 1997: 621). Eine ähnliche Struktur bildete sich im spani-
schen Parteiensystem heraus. Bis 1981 dominierten ebenfalls die Mitte-Rechts-
Partei UCD und die Mitte-Links-Partei PSOE in der Wählergunst mit zusammen 
ca. 65 Prozent der Wählerstimmen. Der Rest ging an die Kommunisten (ca. 10 
Prozent) und die reaktionäre Allianza Popular (ca. 7 Prozent später: Partido Popu-
lar, PP). Nach dem Zerfall der Regierungspartei UCD dominierte die sozialdemo-
kratische PSOE die 1980er Jahre. Mit der Reform der PP zu einer modernen kon-
servativen Partei, funktioniert das spanische Parteiensystem fast nach dem Muster 
eines Zweiparteiensystems. Die kommunistisch dominierte Wahlallianz Izquierda 
Unida und die kleineren Regionalparteien dienten bisweilen als informelle Mehr-
heitsbeschaffer sowohl der regierenden Sozialisten (1989-1996, seit 2004) als 
auch der Volkspartei (1996-2004).  


Die moderate Fragmentierung der Parteiensysteme stellte für keine der drei südeu-
ropäischen Demokratien ein Konsolidierungsproblem dar. Dies kann noch einmal 
durch zwei Fragmentierungsindices verdeutlicht werden, wie sie in der Parteien-
forschung verwendet werden. So lag die Zahl der effektiven Parteien (vgl. Laak-
so/Taagepera 1979) sowohl in den 1970er als auch in den 1980er Jahren in allen 
drei Ländern stets zwischen 3 und 4 (Merkel 1997a: 369). Auch die Messung mit 
dem Fragmentierungsindex (vgl. Rae 1968) zeigt, dass Griechenland und Portugal 
leicht unter und Spanien nur geringfügig über dem westeuropäischen Durchschnitt 
lagen (Morlino 1995: 324). 


_________________________________________________ 


36 DS = Centro Democrático Social; PCP = Partido Comunista Portugues; PS = Partido 
Socialista; PSD = Partido Social Democrata. 
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Polarisierung und Antisystemparteien. Die Polarisierung eines Parteiensystems 
lässt sich als die ideologische Distanz zwischen den relevanten linken und rechten 
Flügelparteien des Parteiensystems messen (Sartori 1976). Dafür liegen jedoch für 
die drei südeuropäischen Länder keine vergleichbaren Surveydaten vor. Deshalb 
soll an dieser Stelle die Polarisierung über die Einschätzung festgestellt werden, 
ob sich in den Parteiensystemen am linken oder rechten Rand relevante Antisys-
temparteien etablieren konnten. Die extreme Rechte konnte in keinem der drei 
Länder nennenswerte Parteien ausbilden. Sie bleibt hier deutlich unter ihrem 
Wählerzuspruch in den meisten etablierten Demokratien Westeuropas (vgl. u. a. 
Frankreich, Italien, Österreich, Belgien). Dies ist zum einen auf die Diskreditie-
rung durch die gerade überwundenen Rechtsdiktaturen zurückzuführen; zum an-
deren vermochten die rechtskonservativen Parteien ND (Griechenland), PP (Spa-
nien) und CDS (Portugal) das rechtsextreme Wählerpotenzial ihrer Länder nahezu 
völlig in das Spektrum der demokratischen Systemparteien einzubinden (Puhle 
1997: 158). 


Auch die kommunistische Linke entfaltete in der Phase der demokratischen Kon-
solidierung, mit der anfänglichen Ausnahme der portugiesischen KP, keine desta-
bilisierende Wirkung. Die in den 1970er Jahren gemäßigte, eurokommunistische 
Partei Spaniens (PCE) ließ sich insbesondere nach 1977 in die Politik des demo-
kratischen Konsenses einbinden (u. a. Moncloa-Pakte 1977) und leistete damit 
einen wichtigen aktiven Beitrag zur Stabilisierung der spanischen Demokratie 
(Kraus/Merkel 1993: 204). In Portugal und Griechenland konnten sich die ortho-
doxen kommunistischen Parteien unter den Altstalinisten Cunhal und Florakis ein 
größeres und stabileres Segment in der Wählerschaft ihrer Länder sichern. Doch 
beide Parteien galten und gelten auf nationaler Ebene als nicht koalitionsfähig. 
Die KP Portugals war die einzige kommunistische Partei der drei südeuropäischen 
Länder, die zeitweise, nämlich in den ersten 20 Monaten nach der Nelkenrevolu-
tion (25. April 1974), einen erheblichen destabilisierenden Einfluss auf die De-
mokratisierung des Landes ausübte. Nach Inkrafttreten der Verfassung von 1976 
verlor die KP jedoch an Einfluss und ihre einst negative Wirkung auf die Konso-
lidierung der Demokratie wurde schwächer. Seit Ende der 1970er Jahre nahmen 
die Kommunisten mehr die Position einer Antiregierungs- denn Antisystempartei 
ein. Sie übten zudem, der französischen KP nicht unähnlich, eine wichtige Tribu-
nenfunktion aus, indem sie sich im offiziellen politischen Prozess zum Sprachrohr 
der sozial marginalisierten und politisch radikalisierten Gruppen machten und 
damit deren systemdestabilisierendes Potenzial innerhalb des demokratischen 
Systems banden (Bruneau/MacLeod 1986: 56). 


Die von Antisystemparteien konkret erzeugten Destabilisierungstendenzen kön-
nen jedoch erst dann angemessen erfasst werden, wenn sie im Zusammenhang mit 
der Wettbewerbsdynamik des Parteiensystems betrachtet werden. Lösen Antisys-
temparteien eine zentrifugale Dynamik aus, die wie im Falle der späten Weimarer 
Republik die Wähler auf beide extreme Pole des Parteienspektrums zieht, werden 
sie zu einem virulenten Demokratierisiko. Bleiben Antisystemparteien isoliert auf 
den Flügeln und konzentriert sich der Wählerwettbewerb maßgeblich auf die 
Wähler der politischen Mitte, dann stellen sie kaum eine Gefahr für die Konsoli-
dierung der Demokratie dar. Sowohl in Spanien als auch in Portugal entwickelten 
sich von Anfang an starke zentripetale Wettbewerbstendenzen (Morlino 1995: 
325). Allein in Griechenland kam es zu einer gemäßigt zentrifugalen Tendenz, die 
allerdings nicht von Antisystemparteien, sondern von den beiden konkurrierenden 
Regierungsparteien, der konservativen „Neuen Demokratie“ und der expressiv-
sozialistischen PASOK, ausgelöst wurde. Dies trug zwar zur Polarisierung der 
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politischen Kultur Griechenlands bei, überschritt aber auf der Parteienebene nicht 
die demokratischen Grenzziehungen. 


Volatilität. Mit dem Konzept der volatility wird die Summe der Netto-
Wählergewinne und Netto-Verluste der relevanten Parteien von Wahl zu Wahl 
gemessen. Eine niedrige Wählerfluktuation gibt Hinweise auf den Grad der Kon-
solidierung des Parteiensystems. Die durchschnittliche Volatilitätsrate der westeu-
ropäischen Staaten betrug in den 1980er Jahren 9,6 Prozent37 (Morlino 1995: 
319). Demgegenüber weisen die drei südeuropäischen Länder von den ersten frei-
en Wahlen Mitte der 1970er bis zur Mitte der 1990er Jahre (1994) eine höhere 
Wählerfluktuation auf. Dies gilt insbesondere für Spanien mit 16,9 Prozent, aber 
auch für Portugal mit 13,3 Prozent und Griechenland mit 12,5 Prozent (Morlino 
1995: 318). Zwar ist die Stabilität der Wählerbindung insbesondere in Spanien 
geringer als im Durchschnitt der etablierten westeuropäischen Demokratien aus-
geprägt, doch die Unterschiede sind keineswegs dramatisch und haben sich in der 
letzten Dekade noch weiter verringert. Auch die Entwicklung der Wählerfluktua-
tion zeigt für Südeuropa keine destabilisierenden Anomalien gegenüber den etab-
lierten Demokratien Westeuropas. 


Kritische Wahlen. Die über zwei Jahrzehnte gemessenen Durchschnittswerte der 
volatility verbergen mögliche Zäsuren oder dramatische Wählerverschiebungen 
anlässlich einer bestimmten Parlamentswahl. Treten solche erheblichen Verschie-
bungen auf, kann man von „kritischen Wahlen“ sprechen (Morlino 1995: 319). 
Sie sind in Hinblick auf die demokratische Konsolidierung deshalb „kritisch“, 
weil es zunächst offen ist, ob ein solches dekonsolidierendes dealignment38 in ein 
konsolidierendes realignment einer erneuten Wähler-Partei-Bindung mündet. Tritt 
eine erneute Anbindung der Wähler an die Parteien nicht ein, bleibt die Konfigu-
ration des Parteiensystems instabil. Ein solch instabiles Parteiensystem kann in 
noch nicht konsolidierten Demokratien erhebliche destabilisierende Wirkungen 
entfalten. Dies ist dann insbesondere der Fall, wenn es in raschen Abständen zu 
dramatischen Wählerverschiebungen zwischen den „Parteilagern“ kommt (in-
terbloc volatility), Regierungsinstabilitäten induziert werden und diese zu wieder-
holten U-turns in der Regierungspolitik führen. Dadurch kann die notwendige 
Kontinuität der Reformpolitik nicht durchgehalten werden. Stattdessen könnte 
eine anhaltende Volatilität in eine Parteiverdrossenheit münden (bzw. diese aus-
drücken), die im schlechtesten Fall in Demokratieverdrossenheit umzuschlagen 
droht. Folgt jedoch ein rasches realignment auf eine kritische Wahl, kann diese 
möglicherweise die entscheidende Zäsur zwischen einem noch nicht gefestigten 
transitorischen hin zu einem stabilen Parteiensystem darstellen. 


Kritische Wahlen fanden in Griechenland 1981 und in Spanien 1982 statt (ibid.: 
318 f.). In beiden Ländern stabilisierte sich nach den Wahlen das Parteiensystem 
wieder. Später kam es zu keinen wesentlichen Strukturveränderungen mehr. In 
gewissem Sinne wurden die Parteiensysteme „eingefroren“, wie es in der Begriff-


_________________________________________________ 


37 Von 1945-1984 betrug die Rate für 16 westeuropäische Länder durchschnittlich 10,6 Prozent 
(vgl. Lane/Ersson 1987: 165). 


38 Von einem klassischen dealignment kann bei solchen kritischen Wahlen in der frühen Konso-
lidierungsphase nur bedingt gesprochen werden, da sich in aller Regel überhaupt noch keine 
stabilen Wähler-Partei-Bindungen herausbilden konnten. Dennoch werden in kritischen Wah-
len anfänglich entstandene Parteipräferenzen in großem Umfang bei den Wählern neu geord-
net. 
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lichkeit von Lipset und Rokkan (1967) heißt. In Portugal fanden die kritischen 
Wahlen erst später statt. 1987 stieg die volatility noch einmal auf 23,3 Prozent 
(Morlino 1995: 318), um danach auf ein mittleres Niveau abzusinken. Seit 1987 
kann auch das portugiesische Parteiensystem als konsolidiert gelten. Während in 
Spanien und Griechenland die früh konsolidierten Parteiensysteme einen wichti-
gen Beitrag zur Konsolidierung der jungen Demokratien leisteten, kann in Portu-
gal eher von einer umgekehrten Kausalbeziehung ausgegangen werden: Dort wa-
ren es andere Teilsysteme der sich konsolidierenden Demokratie, die das 
Parteiensystem stabilisieren halfen. 


Verbände in den industriellen Beziehungen 


Wie in den meisten Transformationsländern dauerte auch in Portugal, Griechen-
land und Spanien die Konsolidierung der funktionalen Interessenrepräsentation 
bei den beiden großen Verbänden von Kapital und Arbeit länger als die rasche 
erste Konsolidierung der Parteien und Parteiensysteme (Schmitter 1995: 287). 
Insbesondere die Herausbildung stabiler Verhandlungsmuster zwischen den Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbänden erwies sich zunächst als schwierig und 
von vielfältigen Konflikten durchsetzt. Die industriellen Beziehungen sind in den 
drei Ländern weder dem syndikalistischen noch dem korporatistischen Typ 
(Beyme 1984: 211 ff.) zuzuordnen. Von der Organisationsstruktur ähneln die spa-
nischen und portugiesischen eher dem ersten, in ihrer Verhaltensweise haben sie 
sich jedoch überraschenderweise zeitweise dem zweiten Typus angenähert. Die 
griechischen Arbeitsbeziehungen sind wie schon vor 1967 auch nach 1974 durch 
einen etatistischen Korporatismus geprägt. 


Portugal 


In Portugal gab es seit 1978 zwei scharf miteinander konkurrierende Gewerk-
schaftsverbände, von denen die größere CGTP-IS (1,15 Mio. Mitglieder) eng mit 
der Kommunistischen Partei verbunden ist, während die UGT (1 Mio. Mitglieder) 
vor allem den Sozialisten, zu kleineren Teilen auch den Sozialdemokraten nahe 
steht. Beide Verbände sind zudem uneinheitlich nach dem Branchen- und dem 
Berufsprinzip organisiert. Lokale und regionale „Gewerkschaftsunionen“ schwä-
chen die Handlungs- und Kooperationsfähigkeit der Gewerkschaften zusätzlich. 
Zu Beginn der 1980er Jahre waren in der CGPT-IS 348 und in der UGT 207 Ein-
zelgewerkschaften organisiert (Mathée 1983: 283). Auch bei den Arbeitgebern 
gibt es regionale (Lissabon, Porto) und sektorale Differenzierungen (Industrie, 
Handel, Landwirtschaft), die sich von den Basisorganisationen bis in die Dach-
verbände durchziehen (Dauderstädt 1988: 447). Als Folge der fragmentierten 
Verbändelandschaft sind auch die Tarifverhandlungen stets auf unterschiedlichen 
Ebenen geführt worden. Es gab und gibt in Portugal tarifliche Vereinbarungen 
sowohl auf Branchenebene als auch auf Unternehmens- oder gar Betriebsebene 
(Pinto 1990: 255). 


Die organisatorische Zersplitterung der Verbände und die daraus resultierende 
Binnenkonkurrenz unter den Gewerkschaften und zwischen den Arbeitgeberorga-
nisationen bieten ungünstige Voraussetzungen für eine kooperative Interessenaus-
handlung. Konfliktreiche Arbeitsbeziehungen sind aber wiederum ungünstig für 
gesamtwirtschaftlich rationale Tarifvereinbarungen. Eine ungünstige wirtschaftli-
che Entwicklung kann den Aufbau von spezifischer Legitimität (Easton 1965) 
verzögern. Tatsächlich übte der kommunistisch dominierte Gewerkschaftsverband 
von 1974-1977 (GTP-IS) keinerlei Streikzurückhaltung oder Lohnmäßigung, son-


Zersplitterung der Ver-
bände 







 
Die erfolgreiche Konsolidierung der Demokratien 


 
64 


dern verschärfte an der Seite der KP die Klassenauseinandersetzungen in Portu-
gal. Arbeitskonflikte und inflationstreibende hohe Tarifabschlüsse hielten bis An-
fang der 1980er Jahre an. Seit Mitte der 1980er Jahre jedoch kommen im Kontext 
der nunmehr relativ konsolidierten Demokratie immer wieder konzertierte Aktio-
nen zwischen den Gewerkschaften (CGPT-IS, UGT), den Unternehmerverbänden 
und der Regierung zustande, so dass Transformations- und Gewerkschaftsforscher 
vom Neokorporatismus in Portugal sprachen (Dauderstädt 1988: 447; Pinto 1990: 
252; Schmitter 1995: 331). Allerdings kam es zu diesen kooperativen Arbeitsbe-
ziehungen erst, nachdem wichtige Teilbereiche (Regierungssystem, Parteiensys-
tem, Wirtschaft) der portugiesischen Demokratie schon konsolidiert waren.  


Griechenland 


Die Interessengruppen und Verbände waren in Griechenland stets organisatorisch 
unterentwickelt, institutionell schwach und eng am parteipolitischen Dualismus 
von Nea Demokratia (ND) und PASOK ausgerichtet (Zervakis 1997: 641). Dies 
gilt besonders für die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Zwar wurden in 
der Verfassung von 1975 erstmals das gewerkschaftliche Streikrecht und das kol-
lektive Tarifvertragsrecht explizit verankert. Aber insbesondere in der Konsolidie-
rungsphase von 1975-1980 wurde dieses Recht von der konservativen Regierung 
Karamanlis restriktiv ausgelegt und die alte Tradition der etatistischen Kontrolle 
der Gewerkschaften durch die Regierung fortgesetzt. Der sozialistische Minister-
präsident Papandreou stellte zwar mit der Novellierung der Arbeitsgesetzgebung 
eine rechtliche „Waffengleichheit“ zwischen Unternehmern und Gewerkschaften 
her, mochte aber nach 1981 selbst nicht von der etatistisch-paternalistischen Kon-
trolle ablassen. 


Die griechischen Gewerkschaften sind organisatorisch zersplittert, von parteipoli-
tischen Konflikten durchzogen. Zwar sind die Gewerkschaften nach dem Prinzip 
der Einheitsgewerkschaft organisiert, doch diese Einheit wird gleich mehrfach 
gebrochen: durch die Konkurrenz von berufsständischen Organisationen und 
Branchengewerkschaften, durch rund 4 000 Einzelgewerkschaften sowie durch die 
richtungspolitische Konkurrenz innerhalb des größten gewerkschaftlichen Dach-
verbandes GSEE (Katsanevas 1984; Fakiolas 1987).  


Den Gewerkschaften stehen schwache Arbeitgeberverbände gegenüber. Bis 1985 
fanden sie kaum Gehör bei der Regierung. Der „Verband der griechischen Indust-
rie“ (SEV) vertritt nur ein Drittel aller industriellen Arbeitgeber. Gegenüber sei-
nen Mitgliedern besitzt er nur wenig Verpflichtungsfähigkeit, weshalb der Ver-
band weder für Gewerkschaften noch für die Regierung ein attraktiver 
Verhandlungspartner war. Mehr als 90 Prozent aller Betriebe haben nur zehn oder 
weniger Angestellte. Ihre heterogenen Interessen sind nur schwer in einer gemein-
samen Verbandspolitik zu bündeln (Zervakis 1997: 642). 


Die organisatorische Fragmentierung der Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite, die 
Reformverschlossenheit der Unternehmerverbände bis weit in die 1980er Jahre 
hinein und die steten Instrumentalisierungsversuche der Gewerkschaften durch die 
Regierung haben in Griechenland während der Phase der demokratischen Konso-
lidierung keine kooperativen Arbeitsbeziehungen entstehen lassen. Die Folge war, 
dass die Gewerkschaften häufig zum Streik als Mittel der Interessendurchsetzung 
griffen. Griechenland gehörte in den 1970er und 1980er Jahren zu den westeuro-
päischen Ländern mit den höchsten Streikraten (Axt 1994: 89). Dies hat zwar 
nicht die Konsolidierung der Demokratie gefährdet, aber aus liberaldemokrati-
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scher Sicht in der Gesellschaft Bereiche geschaffen, die nicht von den gesell-
schaftlichen Kräften selbstverantwortlich organisiert wurden, sondern nach eta-
tistisch-paternalistischem Muster von den griechischen Regierungen obrigkeits-
staatlich reguliert und kontrolliert wurden. 


Spanien 


Die kollektive Selbstorganisation sozioökonomischer Interessen und ihre Aktions- 
wie Kooperationsfähigkeit waren zu Beginn der Demokratisierung in den 1970er 
Jahren im Allgemeinen nur gering ausgebildet (Pérez Díaz 1987: 66). Die Unter-
nehmer, die unter Franco ihre kollektive Interessenvertretung weitgehend dem 
Staat überlassen hatten, sahen aufgrund fehlender freier Gewerkschaften und der 
Wahrnehmung ihrer Interessen durch einen autoritär-dominanten Staat keine 
zwingenden Gründe zum Aufbau eigener starker Interessenverbände. In der Tran-
sitionsphase entstand deshalb erst 1977 mit der Fusion von drei Einzelverbänden 
in der Dachorganisation CEOE (Confederación Española de Organizaciones 
Empreseriales) ein zentraler Unternehmerverband. Dieser wurde aber sehr rasch 
mit einem Organisationsgrad von fast 80 Prozent zur quasi-monopolistischen Inte-
ressenorganisation der Unternehmer (Merkel 1989: 637). Dies waren zunächst 
von der Arbeitgeberseite günstige organisatorische Voraussetzungen für eine kon-
zertierte Wirtschaftspolitik.  


Die spanischen Gewerkschaften waren zwar zu Beginn der Demokratisierung re-
lativ gut organisiert, da sie auf die stabilen Organisationskerne der schon in der 
Endphase des Franco-Regimes geduldeten Comisiones Obreras (CCOO)39 zu-
rückgreifen konnten. Doch kam es in der spanischen Gewerkschaftsbewegung 
nach 1975 nie zu einer vergleichbaren Konzentration wie auf der Arbeitgeberseite. 
Denn die Gewerkschaften waren und sind in Spanien wie in ganz Südeuropa rich-
tungspolitisch in kommunistische (CCOO), sozialistische (UGT) und regionalis-
tisch-autonomistische (u. a. ELA-STV) Gewerkschaften gespalten. Ihre Repräsen-
tativität ist bei einem Organisationsgrad von ca. 10 Prozent (1990)40 seit über 
einem Jahrzehnt die niedrigste in ganz Westeuropa. Es bestanden also seit den 
späten 1970er Jahren auf der Arbeitnehmerseite ungünstige organisatorische Vor-
aussetzungen für eine neokorporatistische Kooperation in den industriellen Bezie-
hungen. 


Aber trotz der schlechten organisatorischen Ausgangsbedingungen und entgegen 
der zentralen Theoreme der Neokorporatismusforschung wurden in Spanien in 
einer entscheidenden Phase der Transition und der demokratischen Konsolidie-
rung zwischen 1977 und 1986 eine Reihe von Wirtschafts- und Sozialpakten zwi-
schen den Gewerkschaften, der CEOE und dem Staat geschlossen. Die Inhalte der 
Abkommen betrafen politische, wirtschaftliche und soziale Fragen. Trotz ihres 
niedrigen Repräsentationsgrades und ihrer organisatorischen Fragmentierung hiel-
ten die Gewerkschaften ihre Verpflichtung zur Lohnzurückhaltung weitgehend 
ein. Doch konnte weder der Unternehmerverband die Investitionsversprechen ge-
genüber der eigenen Verbandsklientel durchsetzen, noch lösten die Regierungen 
nach 1980 ihre wirtschafts- und sozialpolitischen Verpflichtungen hinreichend 


_________________________________________________ 


39 Die Arbeiterkommissionen (CCOO) hatten sich unter kommunistischer Dominanz innerhalb 
des staatlichen Zwangssyndikats gebildet. Sie waren illegal, wurden aber seit den 1960er Jah-
ren weitgehend geduldet (Bernecker 1985). 


40 Schmitter (1995: 294) gibt für die portugiesischen 28,6 Prozent und die griechischen Gewerk-
schaften 35,0 Prozent als Repräsentationsquote an. 
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ein. 1986 wurden die sozioökonomischen Pakte deshalb durch die Gewerkschaf-
ten aufgekündigt und nicht mehr fortgesetzt. Es kam zu einem Bruch zwischen 
der sozialistischen Regierung und den Gewerkschaften, der allerdings weder die 
mittlerweile konsolidierte Demokratie noch den wirtschaftlichen Aufschwung 
gefährden konnte. 


Der eigentliche Effekt der Pakte bestand weniger in ihren Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Situation des Landes. Eine weit wichtigere Auswirkung der Über-
einkünfte war vielmehr die Stabilisierung der Demokratie in einer noch frühen 
und prekären Phase der Transition durch die Pakte von Moncloa 1977 (Maravall 
1995: 223). Hier wurden wichtige wirtschaftliche und politische Reformmaßnah-
men zwischen der Regierung, den politischen Parteien und den Gewerkschaften 
vereinbart. Die politischen Reformabsprachen wurden eingehalten und unter ande-
rem in der Verfassung von 1978 verwirklicht (Bernecker 1990: 51). Die Bedeu-
tung der Pakte bestand deshalb vor allem in der Erzeugung eines politischen Kli-
mas des Kompromisses und des Konsenses zwischen den wichtigsten politischen 
und gesellschaftlichen Kräften. 


Von allen drei Ländern Südeuropas trugen allein in Spanien politische und sozio-
ökonomische Pakte zwischen Staat, Parteien und Gewerkschaften, bzw. − seltener 
− zwischen Staat, Gewerkschaften und Arbeitgebern, zur erfolgreichen Institutio-
nalisierung und Konsolidierung der Demokratie bei. Insbesondere die linken Par-
teien und Gewerkschaften leisteten dafür in der Phase von 1977-1981 einen wert-
vollen Beitrag, indem sie ihre politischen Ziele und Mittel mäßigten und damit der 
Verletzlichkeit der jungen Demokratie diszipliniert Rechnung trugen 
(Kraus/Merkel 1993: 210). 


4.3 Die Integration der Vetoakteure 


Es ist kennzeichnend für die Periode postautoritärer Umbrüche, dass vor allem 
Akteure (Elitengruppen, Organisationen, Institutionen) des alten Regimes, die 
noch über relevante Machtmittel verfügen, eine extrakonstitutionelle Vetorolle 
gegenüber der zivilen, demokratischen Politik beanspruchen. Der mächtigste und 
deshalb für die Konsolidierung der Demokratie bedrohlichste dieser Vetoakteure 
ist das Militär. Es wird insbesondere dann zu einem Demokratierisiko, wenn es 
mit dem vorhergehenden autoritären Regime eng verbunden war oder gar dessen 
Herrschaftskern gebildet hat. Dies war bei den drei südeuropäischen Ländern vor 
allem in Griechenland und Spanien der Fall. Portugal unterschied sich von diesem 
Muster, da es dort das Militär selbst war, das das alte autoritäre Regime stürzte. 
Doch gerade aus diesem Sturz reklamierten die Streitkräfte eine revolutionäre 
Legitimation für die Wächterrolle zur Wahrung der Errungenschaften der Nelken-
revolution vom 25. April 1974. 


In Griechenland und Spanien mussten die rechten Militärs in ihrem eigenen Inte-
resse verhindern, dass sie für die Verbrechen während der Regimezeit zur Ver-
antwortung gezogen werden. Gleichzeitig begriffen sie sich auch in der Demokra-
tie als Hüter der traditionalen Werte wie Nation, Vaterland und territoriale 
Integrität. Den linken portugiesischen Militärs ging es vor allem um die Sicherung 
der progressiven sozioökonomischen Reformen von 1974 und 1975. Allein in 
Griechenland spielten die Militärs in der Phase der demokratischen Konsolidie-
rung keine politische Rolle mehr. Die Gründe, die vor allem in der völligen Dis-
kreditierung der Militärjunta liegen, wurden oben schon erläutert. 
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Auch für Portugal wurde die Rolle der Militärs in der Institutionalisierungsphase 
der Demokratie von 1974-1982 schon beschrieben. Da ihre politische Position 
durch die Verfassung legalisiert wurde, waren die portugiesischen Militärs jedoch 
kein klassischer Vetoakteur, der als „faktische Macht“ jenseits der konstitutionel-
len Normen seinen extralegalen Einfluss auf die Politik nimmt. Denn die Streit-
kräfte waren in den ersten acht Jahren nach dem Regimewechsel ein durch die 
Verfassung von 1975 über den Revolutionsrat legitimierter und institutionalisier-
ter politischer Akteur. Ihre Rolle schränkte zwar die demokratische Qualität der 
portugiesischen Demokratie ein, eine Putschgefahr gegen die Demokratie, bestand 
aber, wenn überhaupt, nur in der ersten revolutionären Periode, d. h. im Jahre 
1975. Das erste Mal tauchten Putschgerüchte auf, als eine dubiose Verschwörung 
konservativer Militärs General Spínola im Frühjahr 1975 an die Macht bringen 
wollte. Die Putschpläne wurden, sofern sie bestanden, von linksgerichteten Mili-
tärs, die die Führung innerhalb der „Bewegungung der Streitkräfte“ (MFA) inne-
hatten, vereitelt. Der zweite Putschversuch ereignete sich wenige Monate später 
im November 1975. Nun versuchten linksradikale Militärs der von Otelo de Ca-
valho41 geführten Eliteeinheit COPCON in Lissabon, sich durch einen Putsch ge-
gen gemäßigte Strömungen innerhalb der Streitkräfte durchzusetzen. Der Putsch-
versuch scheiterte an seiner schlechten Vorbereitung und der mangelnden 
Unterstützung in der Armee. Danach übernahmen gemäßigtere Kräfte in den 
Streitkräften die militärische Kontrolle über den Fortgang der portugiesischen 
Transition und stellten die hierarchische Befehlskette in der Armee wieder her 
(Agüero 1995: 162; Linz/Stepan 1996: 122 f.). Damit war zwar noch lange nicht 
die politische Rolle des Militärs beendet, aber es bestand keine revolutionäre 
Putschgefahr mehr. Das Militär war von 1976 bis zur Verfassungsrevision von 
1982 ein konstitutionell legitimierter Akteur der portugiesischen Politik und res-
pektierte die Grundregeln der pluralistischen Demokratie, wie sie in der Verfas-
sung festgelegt waren. 


Ein gleiches Grundverständnis gegenüber der Demokratie kann dem spanischen 
Militär nicht attestiert werden. Es war zweifellos der gefährlichste Vetoakteur und 
das herausragende Beispiel eines poder factico, also einer faktischen Vetomacht 
gegenüber den Demokratisierungsprozessen der drei südeuropäischen Länder. Das 
Franco-Regime war zwar zu keinem Zeitpunkt, und insbesondere in seiner Spät-
phase, keine echte Militärdiktatur (vgl. Linz 1978a; Puhle 1995). Doch übten Mi-
litärs bis zu Francos Tod bedeutende regimeinterne Kontrollfunktionen aus und 
besetzten regelmäßig wichtige Spitzenämter in Regierung, Justiz und Verwaltung. 
Auch nach Francos Tod signalisierten maßgebliche Teile der Armeeführung ihr 
Misstrauen gegenüber den Reformen. Sie ließen wenig Zweifel an ihrer Interven-
tionsbereitschaft gegenüber zu weitgehenden Liberalisierungs-, Demokratisie-
rungs- und Föderalisierungsreformen. Einige Generäle äußerten offen ihren Un-
mut über die von der Regierung Suárez veranlasste Legalisierung der 
Kommunistischen Partei im April 1977. Noch deutlicher wurden die Militärs ge-
genüber dem Reformprojekt der politischen Dezentralisierung. Hier befürchteten 
sie nicht nur den Verrat an Francos Erbe, sondern auch an der sakrosankten terri-
torialen Einheit des „spanischen Vaterlandes“. Die nach 1975 anwachsende Zahl 
der Militärs, die den Terroranschlägen der ETA zum Opfer fielen, verstärkte die 
Skepsis in den Streitkräften gegenüber der Demokratisierung (Agüero 1995: 158). 


_________________________________________________ 


41 Der Major Otelo de Cavallo war der militärische Organisator der Nelkenrevolution in Lissa-
bon und zählte rasch zum linksradikalen Flügel der MFA. 
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Unter diesen politischen Umständen gelang es keiner der UCD-Regierungen, die 
Armee zur politischen Zurückhaltung zu bewegen. Die Regierungspolitik hatte 
sich deshalb stets an expliziten wie impliziten Interventionsdrohungen des Mili-
tärs auszurichten. Trotzdem mehrten sich in der Regierungszeit der UCD (1977-
1982) mit dem Fortschritt der demokratischen Reformen auch die Zeichen offenen 
militärischen Widerstands gegen den weiteren Reformprozess. So wurden in die-
ser Phase wiederholt Putschpläne des Militärs enthüllt. Doch die in die Staats-
streichpläne verwickelten Offiziere konnten bis 1981 stets mit der Nachsicht der 
für sie zuständigen Militärgerichte rechnen (Morales/Calada 1981). Tatsächlich 
kam es im Februar zu einem offenen Putsch, als Einheiten der paramilitärischen 
Guardia Civil die Cortes besetzten und Panzereinheiten in Valencia die Kasernen 
verließen. Es war vor allem dem persönlichen Einsatz des Königs zu verdanken, 
dass sich nicht weitere Militäreinheiten am Putsch beteiligten und dieser schließ-
lich scheiterte. 


Die Versuche der Militärspitze, auf die politische Entwicklung in Spanien weiter-
hin Einfluss auszuüben, verloren erst nach dem triumphalen Wahlsieg der Sozia-
listen im Herbst 1982 ihren bedrohlichen Charakter. Die sozialistische Regierung 
unter Felipe Gonzáles leitete einschneidende Reformmaßnahmen des Militärs ein. 
Dabei wurde besonders auf die Modernisierung und Professionalisierung der 
Streitkräfte gesetzt. Der Eintritt in die NATO half dabei, die Professionalisierung 
des Militärs und seine Verpflichtung auf die äußere Sicherheit des Landes voran-
zutreiben. Aber erst als strategische Schlüsselpositionen auf der militärischen 
Kommandoebene mit demokratieloyalen Offizieren besetzt wurden und korpora-
tive Privilegien der Armee durch ein Gesetzespaket 1984 abgeschafft wurden, 
kann von einer erfolgreichen Integration der Streitkräfte in die neue spanische 
Demokratie die Rede sein (Agüero 1995: 132 f.). So waren das Scheitern des Mili-
tärputsches von 1981, der Regierungsantritt der Sozialisten von 1982 und die von 
ihnen durchgeführten Reformmaßnahmen von 1984 die entscheidenden Schritte, 
den Rückzug der Streitkräfte aus der spanischen Politik zu erreichen 
(Kraus/Merkel 1998: 56). 


Neben den Streitkräften erwies sich die terroristische Untergrundorganisation 
ETA als die größte Bedrohung für die Demokratie. Der „bewaffnete Arm“ des 
baskischen Nationalismus versuchte immer wieder, durch spektakuläre Attentate 
den Demokratisierungsprozess zu destabilisieren und die Unabhängigkeit des 
Baskenlandes zu erzwingen. Auch wenn die ETA nicht die mehrheitliche Position 
der Basken vertrat, war sie insbesondere in der ersten Konsolidierungsphase noch 
stark im radikal-nationalistischen Bewegungsmilieu des Baskenlandes verankert 
(Waldmann 1989: 132 f.). Über die links-nationalistische Partei Herri Batasuna 
reichte ihr Einfluss bis in die offiziellen politischen Institutionen des Baskenlan-
des. Ihre Terroraktionen forderten bis 1982 immer wieder das Militär, aber bis-
weilen auch die demokratische Liberalität der Justiz und des Staatsapparates her-
aus. Nicht immer reagierte letztere mit rechtsstaatlichen Maßnahmen. Allerdings 
muss bezweifelt werden, dass die ETA und ihr soziopolitisches Unterstützungs-
umfeld je über die Machtressourcen eines echten Vetoakteurs verfügten. Zudem 
zeigen Umfragedaten, dass die Sympathie und Unterstützung der ETA in den 
1980er Jahren beständig zurückgegangen ist (Linz/Stepan 1996: 104 ff.). Spätes-
tens seit Mitte der 1980er Jahre wurde dann auch die spanische Demokratie nicht 
mehr von Vetoakteuren bedroht. 
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4.4 Demokratische Legitimität und Bürgergesellschaft 


Eine junge Demokratie ist erst dann wirklich konsolidiert ist, wenn sich in der 
Gesellschaft demokratische Einstellungen und Werte mehrheitlich herausgebildet 
haben. Die Bürger müssen das demokratische System mit ihren Werthaltungen 
und Handlungen unterstützen. Geschieht dies, verfügt die Demokratie über Legi-
timität und wird durch eine solide civic culture (Almond/Verba 1963) oder gar 
eine aktive civil society (Merkel/Lauth 1998; Merkel 2000) stabilisiert. Eine stabi-
le Legitimität ist die Immunitätsreserve, die Demokratien benötigen, damit sie 
auch interne und externe, wirtschaftliche und politische Krisen als Herrschafts-
ordnung ohne große Schäden überstehen. 


In aller Regel benötigt die Bürgergesellschaft für ihre Konsolidierung einen länge-
ren Zeitraum als die Verfassungsinstitutionen, Parteien und die demokratischen 
Integration der Vetoakteure. Zudem weisen u. a. Morlino und Montero (1995: 
232) darauf hin, dass ein politisches System niemals in allen Teilen von allen 
Gruppen und Individuen einer Gesellschaft als vollkommen legitim angesehen 
wird. Sie plädieren deshalb für einen „relativen Legitimitätsbegriff“ (ibid.), der 
die Intensität und Qualität des „Legitimitätsglaubens“ (Max Weber) einer Gesell-
schaft widerspiegelt.  


Der Befund von Morlino und Montero (1995: 259) für Südeuropa ist eindeutig: 


„… in all four42 countries we find a realistic political culture, where support for democ-
racy is high, where there are no viable alternatives to democracy, and where the authori-
tarian past is regarded with nostalgia only by small minorities. [...] From this perspec-
tive, the democratic regimes of Southern Europe were legitimate and consolidated in the 
mid-1980s“. 


Diese Feststellung wird durch andere vergleichende oder singuläre Länderstu-
dien43 gestützt. Sie gilt auch im Vergleich zu den anderen Mitgliedstaaten der eu-
ropäischen Gemeinschaft (Morlino/Montero 1995: 238 f.; Gabriel 1992: 104) so-
wie hinsichtlich aller sozialen Schichten und Gruppen in den drei südeuropäischen 
Gesellschaften (Morlino/Montero 1995: 245). 


Im Anschluss an theoretische Konzeptualisierungen von Easton (1965), Lipset 
(1981) und Linz (1988) orientieren sich auch Morlino und Montero (1995: 237) 
an zwei grundsätzlichen Dimensionen der politischen Legitimität: der diffuse legi-
timacy und der perceived efficacy. Sie entsprechen weitgehend dem diffuse sup-
port und specific support bei David Easton. Aus diesen beiden Legitimitätsdimen-
sionen konstruieren Morlino und Montero vier Idealtypen von Bürgern in ihren 
Einstellungen gegenüber der Demokratie. Die vier Typen sind (ibid.): 


• full democrats sind „überzeugte Demokraten“, die die demokratische Legitimi-
tät bedingungslos anerkennen und Demokratien als effiziente Systeme betrach-
ten; 


• critics sind „kritische Demokraten“, die die Demokratie der Autokratie vorzie-
hen, aber ihr eigenes demokratisches System als ineffizient wahrnehmen; 


_________________________________________________ 


42 Morlino und Montero sprechen deshalb von „vier“ Ländern, weil sie neben Griechenland, 
Portugal und Spanien auch Italien mit in ihre Analyse einbezogen haben. 


43 Zum westeuropäischen Vergleich siehe u. a. Gabriel (1992); zu Portugal Bruneau (1983); zu 
Spanien McDonough/Barnes/Pina (1986); zu Griechenland Dimitrias (1987). 
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• satisfied sind „Schönwetterdemokraten“, die zwar ihr demokratisches System 
als effizient wahrnehmen, aber unter Umständen (etwa bei abnehmender Effi-
zienz) auch ein autoritäres System akzeptieren würden; 


• anti-democrats lehnen die Demokratie als Herrschaftsordnung ab. 


Aus Tabelle 7 lassen sich drei wichtige Erkenntnisse gewinnen. Erstens ist im 
Jahre 1985 die überwältigende Mehrheit aller Bürger als überzeugte Demokraten 
und nur eine sehr kleine Minderheit als Antidemokraten zu klassifizieren. 


Tabelle 7: Legitimität und wahrgenommene Effizienz der Demokratien in 
Südeuropa (Angaben aller Befragten in %) 


   Wahrgenommene Effizienz 
   + - 
   überzeugte Demokra-


ten 
kritische Demokraten 


  Portugal 77 9 
 + Spanien 75 12 
  Italien 65 19 
Diffuse  Griechenland 84 11 
Legitimität   „Schönwetter- 


demokraten“ 
Anti 
demokraten 


  Portugal 10 5 
 - Spanien 7 6 
  Italien 7 9 
  Griechenland 3 2 
 


Zweitens weist Griechenland sowohl bei den überzeugten Demokraten wie bei 
den Antidemokraten die demokratiefreundlichsten Werte auf; drittens gibt es in 
allen drei neuen Demokratien sichtbar mehr überzeugte Demokraten und weniger 
Antidemokraten als in Italien, immerhin eine Demokratie der zweiten Welle. 


Tabelle 8: Präferenz für Demokratie gegenüber Autokratie (diffuse Legiti-
mität) 1992 (Angaben in %) 


Land Demokratie Autokratie „Sie sind alle 
gleich“ 


„Ich weiß nicht“,
keine Antwort 


Dänemark 92 4 2 1 
Griechenland 90 4 3 2 
Portugal 83 9 4 4 
Luxemburg 82 2 6 9 
Deutschland (West) 81 8 7 3 
Niederlande 81 9 5 5 
Spanien 78 9 7 6 
Frankreich 78 7 11 5 
Großbritannien 76 6 11 6 
Italien 73 14 6 7 
Belgien 70 10 10 10 
Irland 63 10 21 6 
EG-Durchschnitt 78 9 8 5 
Quelle: Morlino/Montero (1995: 238); Daten wurden dem Eurobarometer 37/1992 entnommen. 
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Aber nicht nur gegenüber Italien sondern auch im Vergleich zu Staaten der Euro-
päischen Gemeinschaft zeigten die drei südeuropäischen Länder demokratie-
freundlichere Einstellungen als der EG-Durchschnitt. So antworteten auf die Fra-
ge, ob Demokratien autoritären Regimen vorzuziehen seien, 90 Prozent der 
Griechen, 83 Prozent der Portugiesen und 78 Prozent der Spanier mit „Ja“. Der 
Durchschnitt aller Bürger der europäischen Gemeinschaft zu dieser Frage lag 
1992 bei 78 Prozent (Morlino/Montero 1995: 238). 


Tabelle 9: Beurteilung der eigenen autoritären Regime in Griechenland, 
Spanien und Portugal (1985) 


Meinung Griechenland 
% 


Spanien 
% 


Portugal 
% 


Nur schlecht 59 28 30 
Teils gut / teils schlecht 31 44 42 
Gut 6 17 13 
Weiß nicht / keine Antwort 4 11 15 
N 1.998 2.488 2.000 
Quelle: Linz/Stepan (1996: 135); Daten aus Morlino/Montero (1995: 236). 


Auch hier zeigen sich wieder die besten Werte für Griechenland, das unter allen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 1992 an zweiter Stelle lag. Morlino und 
Montero geben dafür zwei plausible Gründe an. Erstens hat Griechenland die „am 
stärksten politisierte Gesellschaft“ aller drei Länder (ibid.: 251; ähnlich auch: Di-
mitras 1987: 64 ff.; Zervakis 1997: 643). Die griechischen Bürger besitzen deut-
lich mehr Interesse, Leidenschaft, Enthusiasmus und positive Einstellungen ge-
genüber der Politik im Allgemeinen als die Bevölkerung in Spanien und Portugal. 
Zweitens zeigt sich in Griechenland die mit Abstand stärkste Ablehnung der Dik-
taturen der eigenen unmittelbaren Vergangenheit. Dies ist vor allem auf die kurze 
Herrschaftsdauer des autoritären Regimes (1967-1974), seine geringe soziale Ver-
ankerung, die extrem schmale Herrschaftskoalition, die kaum vorhandene Institu-
tionalisierung der Militärdiktatur, seine außenpolitischen Misserfolge und sein 
schmachvolles Ende zurückzuführen. 


Die Daten zur Ablehnung autoritärer Herrschaftssysteme ergänzen, bestätigen und 
erklären teilweise die Unterstützungswerte für die Demokratie. Wenngleich auch 
hier die große Mehrheit der Bürger ohne Vorbehalte für die Demokratie stimmt, 
gibt es doch erhebliche Unterschiede zwischen Griechenland und Portugal. Die 
positiven Werte für Griechenland erklären sich zu einem großen Teil aus der strik-
ten Ablehnung der vorherigen Militärdiktatur. Erklärungsbedürftig sind jedoch die 
vergleichsweise deutlich niedrigeren Zustimmungswerte zur Demokratie in Por-
tugal. Morlino und Montero (1995: 240) begründen diese mit dem niedrigeren 
soziokulturellen Modernisierungsgrad, den starken Relikten parochialer politi-
scher Kultur, die mit geringem Interesse an politischer Information und Partizipa-
tion einhergehen. Bei allen Unterschieden sollte jedoch nicht vergessen werden, 
dass sich die Zustimmungswerte für die Demokratie und die Ablehnung autoritä-
rer Regimeformen in den drei südeuropäischen Ländern im Durchschnittsbereich 
der anderen westeuropäischen Staaten bewegen und deutlich über den Werten in 
Osteuropa liegen (vgl. Kap. V). 
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Tabelle 10: Unterstützung für die Demokratie in Griechenland, Spanien und      
Portugal (1985) 


Meinung Griechenland 
% 


Spanien 
% 


Portugal
% 


„Demokratie ist jedem anderen Regime vorzuziehen.“ 87 70 61 


„In einigen Fällen ist ein autoritäres Regime vorzuziehen.“ 5 10 9 


„Für Leute wie mich macht es keinen Unterschied.“ 6 9 7 


„Ich weiß nicht.“ / keine Antwort 2 11 23 


Quelle: Daten aus Morlino/Montero (1995: 236). 


Die mehrheitliche Zustimmung zur Demokratie im Sinne der diffusen Legitimität 
kann für die neuen Demokratien nicht bestritten werden. Wie verteilt sich aber 
diese Unterstützung auf zentrale Institutionen und Organisationen der Demokra-
tie? 


Tabelle 11: Durchschnittliche Sympathiewerte für politische Institutionen 
und Organisationen (1985) 


Institution Portugal Spanien Griechenland 
Kirche 7,0 5,4 7,3 
Militär 6,3 5,2 6,7 
Verfassungsorgane 6,0 5,4 6,9 
Justiz 5,8 4,9 7,1 
Polizei 5,8 6,1 - 
Interessengruppen 5,3 5,7 5,4 
Gewerkschaften 4,5 4,3 7,9 
Parteien 4,4 4,2 4,9 


Quelle: Morlino/Montero (1995: 258); Die niedrigste Punktzahl ist 1 (sie gibt die extreme Ableh-
nung an), die höchste Punktzahl ist 10 (sie gibt die höchste denkbare Sympathie an). 


Gemeinsam ist allen drei Ländern, dass die politischen Parteien an letzter Stelle 
des Vertrauens stehen. Dies erscheint zunächst paradox, weil es gerade die Partei-
en waren, die eine überragende Rolle bei der Institutionalisierung und der frühen 
Konsolidierung der Demokratie in den drei Ländern gespielt haben. Doch es gibt 
dafür Erklärungen, die das Paradox zumindest teilweise auflösen: 


• die starke Durchdringung aller staatlichen Institutionen und vieler gesellschaft-
licher Bereiche mit Parteien; 


• häufige Involvierung von Parteimitgliedern in Korruption, Patronage und 
Klientelismus; 


• besondere Herausstellung der „Parteienskandale“ in den Massenmedien; 
• die negative Wahrnehmung des Konfliktverhaltens der Parteien seitens der 


Bürger; 
• die Glaubwürdigkeitslücke zwischen Parteiprogrammen und Regierungspolitik. 


Die Auflistung dieser Punkte zeigt, dass sie nicht spezifisch für Südeuropa sind, 
sondern auch für die meisten westlichen Demokratien gelten. Umfragen in West- 
und Osteuropa zeigen, dass politische Parteien in nahezu allen Ländern am Ende 
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der politischen Sympathie- und Vertrauensskala der Bürger plaziert sind (vgl. u. a. 
Plasser et al. 1997).44 


Die große Unterstützung für die Demokratie in den drei südeuropäischen Gesell-
schaften ist weitgehend gleichmäßig über alle sozialen Schichten und Berufsgrup-
pen verteilt ist. Dies trifft jedoch nicht auf die Wähler und Sympathisanten der 
unterschiedlichen Parteien zu. Morlino und Montero (1995: 248 f.) haben für alle 
drei Länder folgende signifikanten Unterschiede festgestellt: Wähler der rechten 
Parteien ließen gegenüber der diffusen Legitimität die geringste Unterstützung 
erkennen und bewerteten die autoritäre Vergangenheit am günstigsten; Wähler 
linker Parteien, insbesondere der Kommunisten, zeigen konsistent signifikant hö-
here Unterstützungswerte für die Demokratie als Wähler von Rechtsparteien. 
„[…] the opposition status of the Portuguese, Spanish, and Greek communists, their sup-
porters expressed more strongly the diffuse legitimacy than did socialists, whose party 
was either the only or the dominant party in government. In general, respondents on the 
left were significantly and consistently more supportive than those of the right“ (Mor-
lino/Montero 1995: 248 f.). 


Dies unterstützt unsere These, dass die im westeuropäischen Vergleich relativ 
großen kommunistischen Parteien Südeuropas, weniger „Antisystemparteien“ als 
„Antiregierungsparteien“ sind. Es hinterfragt aber auch die selbst in der Politik-
wissenschaft nicht unpopuläre Gleichsetzung von dezidiert rechten und linken 
Parteien sowie ihren Wählern als gleichermaßen demokratiefeindlich. Für Südeu-
ropa wurde diese These jedenfalls eindeutig falsifiziert. 


Generell lässt sich abschließend festhalten, dass die demokratiestützenden Einstel-
lungen und Werte in den drei südeuropäischen Ländern Mitte der 1980er Jahre 
westeuropäische Standards erreicht, wenn nicht gar übertroffen haben. Ab diesem 
Zeitraum können wir, von bestimmten Unterschieden und Schwächen in einigen 
Teilbereichen abgesehen, von einer abgeschlossenen Konsolidierung der Demo-
kratie in allen drei Ländern ausgehen. Die Konsolidierung einer demokratiestüt-
zenden Staatsbürgerkultur hat im Vergleich zu den Demokratien der zweiten Wel-
le (Bundesrepublik Deutschland, Italien, Japan) in Griechenland, Portugal und 
Spanien sichtbar schneller stattgefunden. Dies ist gegenüber den Demokratien der 
zweiten Welle umso bemerkenswerter, weil sich die Konsolidierung der Demo-
kratien Südeuropas in einer Dekade wirtschaftlicher Probleme (1974-1985) und 
nicht wie nach 1945 in einer Phase weltweiter Prosperität vollzogen hat. Es gibt 
deutliche Hinweise darauf, dass auch die Abfolge der Legitimitätsakkumulation 
sich in Südeuropa phasenverkehrt ereignet hat: Während sich in Deutschland, Ita-
lien und Japan die Zustimmung der Demokratie in hohem Maß zunächst über den 
specific support aufgrund der sozioökonomischen Leistungskraft aufbaute, hat 
sich in Südeuropa unmittelbar nach 1974 vor allem der diffuse support herausge-
bildet, während die spezifische Unterstützung sich erst zeitverzögert und in gerin-
gerem Maße einstellte. 


_________________________________________________ 


44 Es kann vermutet werden, dass daran vor allem die modernen Massenmedien ursächlich be-
teiligt sind, die nach den Gesetzen des Nachrichtenmarktes besonders mit Nachfrage und 
Umsätzen rechnen können, wenn sie die Komplexität der politischen Probleme auf Personen, 
Skandale und Korruption reduzieren. 
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Übungsaufgaben (Kap. II)  


1. Welche Typen von autoritären Regimen gingen in Griechenland, Portugal und 
Spanien Mitte der siebziger Jahre zu Ende? Nennen sie die herausragenden 
Merkmale dieser Regime.   


2. Welche Formen nahmen die Regimewechsel in Südeuropa an? Nennen sie die 
relevanten Akteure, die an den drei Regimewechseln beteiligt waren?  


3. Welche Gründe ließen die Institutionalisierung der Demokratie in Griechenland 
rasch und relativ unproblematisch verlaufen?  


4. Wie lange dauerte die Institutionalisierung der Demokratie in Portugal? Erläu-
tern sie die Ursachen für die lange Dauer.  


5. Welche besonderen Risiken belasteten den Demokratisierungsprozess in Spa-
nien von 1975-1982?  


6. Nennen sie die wichtigsten Schlüsselentscheidungen des Demokratisierungs-
prozesses in Spanien zwischen 1975 und 1981.  


7. Spielte die Entwicklung der Parteiensysteme in den drei südeuropäischen Län-
dern eine positive oder negative Rolle für die Konsolidierung der Demokratie? 
Begründen Sie Ihre Antwort.  


8. Welchen Beitrag leisteten die spanischen Linksparteien und Gewerkschaften 
für die Konsolidierung der Demokratie?  


9. Nennen Sie drei wichtige Indikatoren aus der politischen Kultur jedes der drei 
südeuropäischen Länder, die belegen, dass sich bis Mitte der 80er Jahre eine de-
mokratiestützende Staatsbürgerkultur entwickelt hatte? 
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III.  Die dritte Demokratisierungswelle: Lateinamerika 


In Lateinamerika hat die Demokratie mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem 
Beginn der „dritten Demokratisierungswelle“, die 1978 in Ecuador einsetzte und 
im Wesentlichen 1990 abgeschlossen war, eine früher nicht erwartete Stabilität 
erreicht. Noch 1977 befanden sich außer Costa Rica, Venezuela und Kolumbien 
alle Länder unter einer Form autoritärer, zumeist militärischer Herrschaft. Heute 
dagegen werden die Staaten des Subkontinents südlich des Río Grande ausnahms-
los demokratisch regiert. Nur die beiden karibischen Staaten Haiti und Kuba 
schwimmen gegen diese starke Strömung der Demokratisierung. Lateinamerika 
kann damit nach Osteuropa als die demokratischste der Transformationsregionen 
gelten. 


Im Unterschied zu den „neuen“ Demokratien in Süd- und Osteuropa bzw. in Ost-
asien ist hervorzuheben, dass Lateinamerika mit dem Etikett der „dritten Welle“ 
nur unzureichend erfasst würde. Denn zum einen zählen drei Länder (Costa Rica, 
Kolumbien und Venezuela) zu den Demokratien der zweiten Welle, wobei Costa 
Rica zudem auch als lange konsolidierte Demokratie zu bezeichnen ist. Zum an-
dern verfügten die meisten Länder schon über Erfahrungen mit demokratischen 
Regierungen, die über ein kurzes Intermezzo – wie etwa in Spanien 1931-1936 – 
hinausgingen. Dies gilt vor allem vor allem für Uruguay und Chile, die als Demo-
kratien der ersten wie der dritten Welle bezeichnet werden müssen. Doch auch 
Argentinien, Brasilien oder Peru konnten trotz der häufigen autoritären Pendelbe-
wegungen auf eine gewisse demokratische Tradition verweisen (Mainwa-
ring/Hagopian 2005; Peeler 1998: 25 ff.). 


Tabelle 12: Demokratien und Autokratien in Lateinamerika (1. 1.2005) 


 Cono Sur/ 
Brasilien 


Andenregion Mittelamerika Karibika 


Demokratien Brasilien (1985) Venezuela (1958) Mexiko (1997) Dominikanische 
Republik (1978) 


 Paraguay (1989) Kolumbien (1958) Guatemala (1985) Haiti (1994)b 
 Uruguay (1984) Ecuador (1979) Honduras (1981)  
 Argentinien (1983) Bolivien (1982) El Salvador (1984)  
 Chile (1990) Peru (1980, 2000)b Nicaragua (1990)  
   Costa Rica (1949)  
   Panama (1990)  
Autokratien  Peru (1997-2000)b  Kuba 
    Haiti (1997-2004)b 


a Nur ausgewählte Länder; die übrigen, allesamt kleine Inselstaaten wie Grenada, werden aus-
nahmslos demokratisch regiert. 
b Peru fiel unter Präsident Fujimori in ein autokratisches System zurück; Haiti erlebte dasselbe 
unter Präsident Aristide, der nach Unruhen im Frühjahr 2004 unter internationalem Druck der 
USA und Frankreichs zum Abdanken gezwungen wurde. Bis zu den Wahlen 2006 regierte eine 
fragile und isolierte Interimsregierung unter Premierminister Latortue. 
Anmerkung: (19xx) = Jahr der ersten demokratischen Wahl (nur „zweite“ und „dritte“ Demokrati-
sierungswelle). 
Quelle: Eigene Zusammenstellung. 


Mit einer Ausnahme (Venezuela) stehen hier gleichwohl die Dritte-Welle-
Demokratien im Vordergrund. Die große Anzahl der Demokratien macht es erfor-
derlich, eine Länderauswahl vorzunehmen, die eine Darstellung sowohl der typi-


„Dritte“ Welle? 


Fallauswahl 
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schen Demokratieprobleme als auch der Einflussfaktoren erlaubt. Hierzu wurden 
jeweils zwei Länder aus den großen Teilregionen Lateinamerikas ausgewählt, 
nämlich dem Cono Sur, dem Andenraum und Mittelamerika. Diese Teilregionen 
stehen für charakteristische ökonomische, soziale und kulturelle Unterschiede 
innerhalb des Kontinents, die sich auch auf die Demokratieentwicklung auswir-
ken: 


Argentinien und Chile werden als Vertreter des Cono Sur analysiert, also der am 
höchsten entwickelten Region, zu der neben Uruguay allerdings auch das weniger 
fortschrittliche Paraguay gezählt wird. Während Argentinien trotz günstiger Vor-
aussetzungen seit 20 Jahren wiederholt von Krisen geschüttelt wird, hat sich Chile 
15 Jahre nach der Pinochet-Diktatur als das Land etabliert, das trotz bestehender 
Defizite als Maßstab für politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in 
Lateinamerika anzusehen ist. Argentinien und Chile stehen zudem für demokrati-
sche und soziale Problemlagen (Rolle des Militärs, Regieren per Dekret, soziale 
Ungleichheit u. a.), die auch für das hier nicht behandelte Brasilien charakteris-
tisch sind.  


Peru und Venezuela wurden aus dem Andenraum ausgewählt, zu dem auch Ko-
lumbien, Bolivien und Ecuador gehören. Der Andenraum ist durch eine weitaus 
disparatere Entwicklung, geringeren Industrialisierungsrad, größere ethnische 
Heterogenität und nicht zuletzt größere Armut als der Cono Sur gekennzeichnet. 
Dabei bündelt Peru am besten die Problemlagen der übrigen Andenländer, d. h. 
neben den zuvor genannten Profilen auch Kokaanbau und -handel, Guerillagrup-
pen, schwache politische Institutionen bis hin zum großen Gewicht des Militärs. 
Als zweiter Fall wird hier die Zweite-Welle-Demokratie Venezuela behandelt, die 
unter den Andenländern als abweichender Fall hätte dienen können, da sie über 
Jahrzehnte hinweg eine zwar defekte, aber stabile Demokratie war. Venezuela 
wurde ausgewählt, um erstens den Dekonsolidierungsprozess zu veranschauli-
chen, der das Land von einer lateinamerikanischen ‚Vorzeigedemokratie’ zu einer 
der üblichen defekten Demokratien machte; und zweitens, um die Frage der Re-
formfähigkeit der lateinamerikanischen Staaten zu problematisieren.  


Nicaragua und Mexiko repräsentieren die Region Mittelamerika, zu der noch die 
übrigen Länder am Isthmus zählen (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras und Panama). Nicaragua steht par excellence für die Probleme der zentralame-
rikanischen Länder, wie z. B. die bis weit in die 1990er Jahre hinein geltenden 
archaischen Herrschaftsstrukturen, gesellschaftliche Rückständigkeit, Bürgerkrie-
ge, den übermächtigen Einfluss der USA, die Zentralamerika lange Zeit als ihren 
„Hinterhof“ betrachteten. Demgegenüber wurde Mexiko, der unmittelbare latein-
amerikanische Nachbar der USA, aufgrund seiner relativen Machtposition weitaus 
respektvoller behandelt. So duldeten die USA über Jahrzehnte hinweg ein Re-
gime, das etwa vom peruanischen Schriftsteller Mario Vargas Llosa noch Anfang 
der 1990er Jahre als „perfekte Diktatur“ bezeichnet wurde. Allerdings gestattete 
das autoritäre, aber zivile Einparteienregime Mexikos durchweg auch Freiheiten, 
die keine andere der lateinamerikanischen Diktaturen gewährte. Während die au-
toritären Staaten Zentralamerikas in den 1980er Jahren eine erstaunlich rasche 
politische Transformation durchliefen, erwies sich die mexikanische Transition 
als weitaus langwieriger.  
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1 Typen autoritärer Regime 


Außer Mexiko waren alle der seit 1978 abgelösten autoritären Regime von den 
Streitkräften regiert oder von diesen gestützt. Auch wenn Lateinamerika so zu 
Recht als Kontinent der Militärdiktaturen gilt, repräsentieren die hier vorgestellten 
Regime eine große Bandbreite autoritärer Systeme, die vom stark repressiven, 
bürokratisch-militärischen Regime in Argentinien über die personalisierte, sulta-
nistische Herrschaft des Somoza-Clans in Nicaragua bis zum zivilen Einparteien-
regime Mexikos reicht (Linz/Stepan 1996: 149 ff.). Sie unterscheiden sich nicht 
nur in ihrer Herrschaftsstruktur, ihrem Institutionalisierungsgrad, ihrer Legitima-
tionsbasis und ihrer Überlebensfähigkeit, sondern auch hinsichtlich ihrer Leis-
tungsbilanz recht deutlich – allesamt Faktoren, die die Transition und die weitere 
demokratische Entwicklung nachhaltig beeinflussten.  


1.1 Argentinien: Die reformunfähige bürokratische Militär-
diktatur (1976-1983) 


Argentiniens aufkeimende Demokratieentwicklung, die an eine lange Phase ver-
fassungsmäßiger Regierungen anknüpfte und mit dem Sieg der liberalen Partei 
UCR im Jahr 1916 begann, wurde im Jahr 1930 abrupt durch das Eingreifen der 
Militärs zugunsten konservativer Kreise unterbunden. Damit setzte ein Wechsel-
spiel zwischen Militärregimen und demokratisch gewählten Zivilregierungen ein, 
das bis 1983 anhielt (Cavarozzi 1987). Auf die „infame Dekade“ der 1930er Jahre 
mit massiver Korruption und anhaltendem Wahlbetrug folgte Anfang der 1940er 
Jahre mit dem Aufstieg Peróns und des Peronismus ein Phänomen, das das Land 
bis heute entscheidend prägen sollte. Das Land, das 1930 zu den entwickeltsten 
Ländern der Welt gehörte, begann seit Ende der 1940er Jahre sukzessive seinen 
langsamen Abstieg, der von immer neuen tiefen Krisen begleitet wurde. Zivile 
wie Militärregierungen traten jeweils mit dem Anspruch an, die Entwicklungs-
probleme des Landes definitiv zu lösen, scheiterten jedoch wiederholt (Carreras 
2002).  


Nach dem Militärputsch gegen den 1952 wiedergewählten Perón im Jahr 1955 
etablierte sich das „unmögliche Spiel“ (O’Donnell 1973b), das keinen Sieger ha-
ben konnte und das die folgenden Jahrzehnte prägte: Da die Militärs die peronisti-
schen politischen Kräfte aus der Politik des Landes fernhalten wollten, ließen sie 
deren politische Beteiligung nicht zu. Die kurzlebigen zivilen Regierungen besa-
ßen so aber nicht genügend Legitimation, um politisch handlungsfähig zu sein, 
etwa um sich gegen die erstarkenden peronistischen Gewerkschaften durchzuset-
zen. Dies provozierte wiederholt das erneute Eingreifen der Militärs. Hinzu kam, 
dass die politische Entwicklung seit den 1960er Jahren von einer Eskalation der 
Gewalt (Linksterrorismus, Todesschwadronen, Sicherheitskräfte) geprägt war.  


Die Militärdiktatur von 1976-1983 war die bis dato letzte in der Kette der „De-
facto“-Regierungen seit 1930. Anders als in den vorhergehenden Phasen traten die 
Militärs mit einem eigenen politischen Projekt an, das sie den „Prozess der natio-
nalen Reorganisation“ (kurz: proceso) nannten (Palermo/Novaro 1996: 50 ff.). Mit 
dem proceso zielten sie auf die Zerschlagung der „populistischen politischen Ge-
sellschaft“ aus Peronismus, Gewerkschaften, Parteiendemokratie und Etatismus, 
die sie als Ursache für den anhaltenden Niedergang Argentiniens verantwortlich 
machten (ibid.). Zu ihrem Programm zählte nicht nur der Versuch einer weit rei-
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chenden Institutionalisierung des politischen Regimes, sondern auch die Reform 
des staatslastigen Wirtschaftssystems. Zur einschneidendsten Maßnahme wurde 
allerdings die Ausbreitung des Staatsterrors, mit dem die Militärs die strukturellen 
Grundlagen der von ihnen ausgemachten Fehlentwicklungen eliminieren wollten. 
Die Regierungen der Generäle (Videla 1976-1981; Viola 1981; Galtieri 1981/82; 
Bignone 1982/83) zählten mit über 30 000 Toten zu den repressivsten, die der 
lateinamerikanische Kontinent kennt.  


Dennoch gelang es den Militärs in keiner Phase, das Land nachhaltig zu stabilisie-
ren. Nach einer ersten Phase der Herrschaftssicherung, in die neben einer wirt-
schaftlichen Erholung auch die Fußballweltmeisterschaft 1978 mit dem Sieg Ar-
gentiniens fiel, löste die massive Repression zunehmend Protest und Ablehnung 
aus. Ab 1979 zeichneten sich auch die Folgen ihrer inkohärenten Wirtschaftspoli-
tik ab (Birle 1995: 145 ff.). Denn obwohl die Militärs mit einer marktorientierten 
Reformpolitik antraten, blieben ihre Reformmaßnahmen wenig stringent. Die 
schwindende Legitimations- und Gestaltungskraft, die sich u. a. in der Zunahme 
(illegaler) Streiks äußerte, verleitete die Militärs schließlich zum Abenteuer des 
Falklandkrieges (Guerra de las Malvinas), das zwar anfänglich nationalistisch 
grundierte Zustimmung weckte, schließlich aber ins militärische Desaster und zu 
ihrem politischen Rückzug führte (O’Donnell 1999: 72 ff.).  


1.2 Chile: Die modernisierende bürokratische Militärdiktatur 
(1973-1990) 


Chile hatte seit der Republikgründung 1830 nur kurze Phasen nichtkonstitutionel-
ler Regierungen gezählt (1890; 1924-1932). Ohne eine voll ausgebildete liberale 
Demokratie zu sein, entfaltete sich seit den 1930er Jahren eine zunehmend stabile 
demokratische Ordnung, in der gleichwohl konservative Sektoren sich starke Vor-
rechte sichern konnte (wie u. a. das Verbot gewerkschaftlicher und politischer 
Organisationen im Hacienda-Sektor). Dieses Spiel, das von drei politischen La-
gern geprägt war, begann im Laufe der 1950er Jahre unmerklich, in den 1960er 
Jahren dafür umso schneller zu zerbrechen (Huneeus 1981). Vor dem Hintergrund 
wachsender sozioökonomischer Probleme prägten zunehmende Ideologisierung 
und die Erosion etablierter Kompromisslinien die politische Entwicklung. Nach-
einander traten Konservative (Alessandri 1958-1964), Christdemokraten (Frei 
1964-1970) und Linke (ab 1970) mit ihren Reformprojekten an, ohne aber die 
wachsenden politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen nachhaltig abbauen 
zu können. In einem Klima intern und extern geschürter politischer Zuspitzung 
gelang es der Regierung des Sozialisten Salvador Allende schließlich nicht mehr, 
für die eskalierenden Spannungen noch politische Lösungen zu finden (Tagle 
1992; Thiery 2000: 64 ff.).  


Der Putsch des Generals Pinochet am 11. September 1973 bedeutete für Chile 
nicht nur eine ungewöhnlich lange Zäsur ziviler Herrschaftstradition, sondern 
auch das Ende einer kontinuierlichen, demokratisch-politischen Entwicklung. An-
ders als den meisten Militärregierungen gelang es Pinochet, seine Herrschaft zu-
nächst repressiv abzusichern, dann – auch mithilfe ziviler Politiker – zu stabilisie-
ren und mit der Verfassung von 1981 zu institutionalisieren. Die repressive 
Absicherung mit über 3 000 Toten und Verschwundenen war bis 1978 vollzogen, 
wofür symbolhaft das 1979 erlassene Amnestiegesetz steht, das den an Menschen-
rechtsverletzungen beteiligten Militärs Straffreiheit gewährte. Im selben Zeitraum 
hatte sich Pinochet als unangefochtene Spitze der Junta durchgesetzt und befehlig-
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te ein loyales, streng hierarchisiertes Militär. Die Konsolidierung des Regimes bis 
1981 war zum einen geprägt vom Prozess der Verfassungsausarbeitung, der mit 
einem – gleichwohl zweifelhaften – Referendum 1980 und dem Inkrafttreten der 
Verfassung 1981 endete (Loveman 1988; Garretón 1989; Thiery 2000: 72 ff.). 
Zum andern war dies auch die Phase des „chilenischen Wirtschaftswunders“, 
denn die neoliberalen Wirtschaftsreformen, die ab 1976 von der ersten Generation 
der Chicago Boys1 eingeleitet wurden, führten bis 1981 sowohl zu makroökono-
mischer Stabilität als auch zu hohem Wachstum in neuen dynamischen Sektoren. 
Anders als in Argentinien erstreckten sich die Reformen stringent und systema-
tisch auf die Kernprobleme der Wirtschafts- und Sozialordnung (Privatisierung, 
Liberalisierung, Rentenreform, Gesundheitswesen, Arbeits- und Gewerkschafts-
recht). Die anfänglichen Erfolge befestigten die Zustimmung zum Regime bei der 
Oberschicht und vor allem bei den neuen und Teilen der alten Mittelschichten 
(Imbusch 1995).  


Mit dieser Mischung aus – nach wie vor praktizierter – Repression, gelungener 
Institutionalisierung und ökonomischer Legitimation gelang es Pinochet, selbst 
die nach der Weltwirtschaftsdepression der 1930er Jahre tiefste Wirtschaftskrise 
Chiles sowie die massiven sozialen Protesten in den Jahren 1982/83 zu überste-
hen. Dies gelang auch deshalb, weil die Opposition aus Linken und Mitte-Links-
Kräften sich auf die Maximalforderung einer Ablösung Pinochets versteifte, was 
dieser machtstrategisch zu nutzen wusste (Thiery 2000: 136 ff.). Mit einer prag-
matischeren Wirtschaftspolitik gelang es der Regierung ab 1984, Chiles Wirt-
schaft wieder auf einen dynamischen Wachstumskurs zurückzuführen und das 
Regime so trotz einer besser organisierten Opposition erneut zu stabilisieren. Vor 
diesem Hintergrund akzeptierte schließlich die gemäßigte Opposition den politi-
schen Fahrplan, den Pinochet in der Verfassung hatte festschreiben lassen, d.h. 
zunächst das für 1988 vorgesehene Plebiszit über eine weitere Amtszeit des Dik-
tators als Präsident Chiles (Garretón 1991).  


1.3 Peru: Die sozialreformerische Militärdiktatur (1968-1980) 


Anders als die rechten, repressiven Militärdiktaturen im Cono Sur muss das peru-
anische Militärregime als „weiche“, sozialreformerische Militärdiktatur angesehen 
werden (Stepan 1978). Sie unterteilt sich in die Ära des Putsch-Generals Velasco 
Alvarado (bis 1975) und die des politisch konservativeren Generals Morales 
Bermúdez, der schließlich den Rückzug der Militärs in die Kasernen einleitete. 
Die Machtübernahme der Militärs im Jahr 1968 beendete abrupt die Amtszeit des 
1963 gewählten Präsidenten Fernando Belaúnde Terry. Die Ursachen für den Mi-
litärputsch sind vor allem in politischen und sozioökonomischen Faktoren zu se-
hen (Cotler 1994: 112 ff.). Zu den tiefer reichenden Ursachen zählten dabei die 
sozioökonomischen Entwicklungen, die zwar partielle Modernisierungen, jedoch 
keine Überwindung der tiefen sozialen und regionalen Spaltungen Perus beinhal-


_________________________________________________ 


1 Die Chicago Boys bildeten eine Gruppe von ca. 100 chilenischen Ökonomen, die ihre Studien 
mit dem Diplom der Universität Chicago abgeschlossen hatten und nach ihrer Rückkehr in 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik wichtige Positionen einnahmen. Sie bildeten auch wei-
terhin eine Art ideological community, die schließlich der Anti-Allende-Koalition program-
matischen Rückhalt gab. Zwar gab es unter ihnen auch wirtschaftsprogrammatische Softliner, 
in der Mehrheit jedoch waren sie parteiungebundene Hardliner, die die neoliberale Lehre 
dogmatisch vertraten und in Verbindung mit den mächtigsten Wirtschaftskonglomeraten Chi-
les standen (vgl. Valdés 1993; Silva 1991; Imbusch 1995: 281 ff.).  
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teten. Auf politischer Ebene übersetzten sich diese Schieflagen schließlich in eine 
akteursgetriebene Dynamik hin zum Putsch. Präsident Belaúnde war zwar mit 
einer Reformagenda angetreten, doch blieben seine Reformansätze Stückwerk. 
Ungünstige parteipolitische Konstellationen und vor allem die institutionellen 
Blockaden des peruanischen Präsidialsystems engten seine Handlungsspielräume 
zusätzlich ein. Hinzu kam schließlich die gewandelte Rolle des peruanischen Mi-
litärs zu einer „strategischen Staatselite“ (Stepan 1978: 117 ff.). Das Unbehagen 
professioneller Führungsschichten im Militär über die wachsenden zentrifugalen 
Tendenzen (Guerillagruppen, Landflucht, soziale Spannungen) führte dazu, ein 
eigenständiges politisches Reformprojekt zu entwickeln, für das sie die zivilen 
Politiker als unfähig ansahen. Als Kaderschmiede fungierte dabei die Militäraka-
demie CAEM, in der auch Werke wie die des Marxisten José Carlos Mariátegui – 
Initiator der KP Perus – rezipiert wurden. Umfassende Reformen standen durch-
aus auch im korporativen Interesse der Militärs, denn sie sahen die sozialen Miss-
stände als wesentliche Ursache für die mangelnde nationale Integration, die für sie 
ein entscheidender Nachteil bei etwaigen militärischen Auseinandersetzungen 
(mit Chile) bedeutete (Klein 1983).  


Die Machtübernahme brachte auch insofern eine Neuerung für Peru, als die Mili-
tärs nicht wie früher als Erfüllungsgehilfe der Oligarchie handelten, um Recht und 
Ordnung zu garantieren, sondern erstmals als Institution und mit eigenem politi-
schen Interesse – nunmehr u. a., um die Macht der traditionellen Oligarchie zu 
brechen (Cotler 1994: 114 ff.). Die Regierung Velasco strebte ein autoritär-
korporatistisches Politik- und Gesellschaftsmodell zur Modernisierung Perus an 
und setzte ihre Reformagenda anfangs recht zügig um, doch zeichneten sich Mitte 
der 1970er Jahre bereits das Scheitern ihrer Entwicklungsstrategie ab. Bis dahin 
hatte die Militärregierung zahlreiche Wirtschafts- und Sozialreformen durchge-
führt, wie u. a. die Nationalisierung der Schlüsselindustrien (Erdöl, Kupfer) oder 
eine umfassende Landreform. Für die weitere politische Entwicklung Perus war 
ebenso von Bedeutung, dass die Militärs im Sinne ihres korporatistischen Modells 
versuchten, die bis dahin unorganisierten Gesellschaftsschichten gewissermaßen 
von oben her zu mobilisieren, wobei sie durchaus an autonome Organisationen 
dachten (Stepan 1978: 190 ff.). Dieser Widerspruch zwischen Kontrolle und Mo-
bilisierung brach auf, als die Reformen – auch aufgrund der gescheiterten Wirt-
schaftspolitik unter widrigen internationalen Bedingungen – ins Stocken gerieten 
(Cotler 1994: 120 ff.). Insbesondere die Landreform blieb hinter den Erwartungen 
zurück und führte nicht zu einer tatsächlich neuen Agrarstruktur, da den Klein-
bauern und Genossenschaften zumeist die notwendigen Kredite fehlten. Die an-
fängliche Legitimation des Regimes bei weiten Teilen der Unterschichten, die 
nicht zur Institutionalisierung genutzt wurde, schwand mit den zunehmenden Kri-
sentendenzen. Zusammen mit den traditionellen Segmenten der peruanischen Ge-
sellschaft – Mittel- und Oberschicht – regten sich so zunehmend Proteste gegen 
die Militärregierung. Das Scheitern der Reformstrategie führte 1975 zunächst zur 
Ablösung des erkrankten Velasco Alvarado durch Morales Bermúdez, der zahlrei-
che Reformen wieder zurückdrehte und dann den graduellen Rückzug der Militärs 
einleitete (Verfassung 1979, Wahlen 1980). Mit dem neuerlichen Amtsantritt von 
Präsident Belaúnde Terry endete das Experiment, das aber im Vergleich zu den 
übrigen Militärdiktaturen auf dem Kontinent mit vergleichsweise gemäßigter Re-
pression auskam (Vásquez 1996).  


Widersprüchliche Re-
formstrategie: Inklusion 
und Kontrolle 







 
III.  Die dritte Demokratisierungswelle: Lateinamerika 81


1.4 Venezuela: das anachronistische Militärregime (1948-1958) 


Wie erwähnt, wird Venezuela hier als Sonderfall analysiert, da es zwar als Demo-
kratie der zweiten Welle gilt, diese jedoch ihre Stabilität der 1960er und 1970er 
Jahre sukzessive verlor. Als die übrigen Länder Lateinamerikas in den 1980er 
Jahren zur Demokratie zurückkehrten, schlitterte die vormalige „Vorzeigedemo-
kratie“ Lateinamerikas immer weiter in die Krise (Sonntag 2001). Da diese Krise 
und ihre „Lösung“ durch Hugo Chávez im Vordergrund der Analyse stehen, wird 
auf die übrigen Transitionsetappen hier nur kursorisch eingegangen.  


Auch die Geburt der venezolanischen Zweite-Welle-Demokratie wurde entschei-
dend vom vorangehenden Militärregime (1948-1958) geprägt, indem es zur Eini-
gung der vormals verfeindeten zivilen Lager beitrug (Levine 1978). Die Anfänge 
der venezolanischen Demokratie reichen in die 1930er und 1940er Jahre zurück, 
nachdem die Ära des seit 1908 regierenden Präsidenten Gómez zu Ende gegangen 
war, in der Venezuela – gestützt auf die boomende Ölindustrie – eine ökonomi-
sche, gesellschaftliche und teilweise auch politische Modernisierungsphase durch-
lief (Hellinger 1991: 30 ff.). Die anschließende Liberalisierungsphase (1936-1948) 
war geprägt von der politischen Konkurrenz zwischen der nationalen Bourgeoisie 
und den aufstrebenden Mittelschichten und ihren Parteien, während Venezuela 
sich zu einem „typischen Erdölland“ mit sprunghafter Ausweitung des Binnen-
konsums, von den Öleinkünften determinierter Wirtschaftsstruktur und Überbe-
wertung der Währung zu entwickeln begann (Boeckh/Hörmann 1992: 515). Zum 
ersten Mal genuin demokratisch regiert wurde Venezuela in der Phase des trienio 
(1945-1948) unter der populistischen Mittelschichtspartei Acción Democrática 
(AD), die als damals einzige Massenpartei schnell das politische Geschehen do-
minierte und die übrigen Gruppen an den Rand zu drängen drohte. Ihr Projekt, das 
neben einer demokratischen Verfassung auch zur Wahl eines AD-Präsidenten im 
Jahr 1947 führte, wurde 1948 durch das Eingreifen der Militärs zugunsten der 
Oberschicht und der Opposition unterbunden. Zum starken Mann der Junta entwi-
ckelte sich General Pérez Jiménez, der 1952 die Präsidentschaft übernahm (Levi-
ne 1989: 252 ff.).  


Die Diktatur von Pérez Jiménez war gleichwohl nur von begrenzter Haltbarkeit. 
Gemessen am mittlerweile erreichten Entwicklungsstand des Öllandes, seiner re-
lativ differenzierten Sozialstruktur und dem Organisationsgrad gesellschaftlicher 
Interessengruppen wurde die Regierungspraxis der Militärdiktatur für die anhal-
tend dynamische Wirtschaftsentwicklung zunehmend dysfunktional (Hillmann 
1994: 36 ff.). Für die sich abzeichnenden Strukturprobleme des vom Erdölexport 
abhängigen Landes fand sie keine politische Strategie. Die politische Opposition 
wurde gezielt bekämpft, und populistische Maßnahmen wie die Ausweitung der 
staatlichen Bautätigkeit verfehlten jedoch ihre Wirkung. Gegen das zunehmend 
autokratisch, repressiv und korrupt agierende Regime begannen die zuvor ver-
feindeten gesellschaftlichen und politischen Oppositionsgruppen eine gemeinsame 
Strategie zu entwickeln, die schließlich im Januar 1958 zur Ablösung von Pérez 
Jiménez führte (Levine 1978).  


1.5 Nicaragua: die sultanistische Somoza-Diktatur 


Wie seine zentralamerikanischen Nachbarstaaten ist die Geschichte Nicaraguas im 
20. Jahrhundert entscheidend von der Hegemonialrolle der USA geprägt, die den 
Isthmus unverhohlen als ihren „Hinterhof“ betrachteten. Zentrale außen- und in-
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nenpolitische Entscheidungen wurden häufig in der US-Botschaft der jeweiligen 
Ländern getroffen, sowohl Diktaturen wie Demokratien besaßen nur einen einge-
schränkten Entscheidungsradius. Lediglich Costa Rica konnte sich durch seine 
demokratische Sonderentwicklung halbwegs aus diesem Bannkreis lösen (Pearce 
1981).  


Demokratie konnte in Nicaragua, dem ärmsten Land der Region, nie richtig Fuß 
fassen. Lediglich zwischen 1928 und 1932 fanden unter Aufsicht der USA relativ 
korrekte Wahlen statt. Nach dem Abzug der US-Truppen im Jahr 1933 begann der 
Aufstieg von Anastasio Somoza, der 1936 die Macht endgültig eroberte und bis 
zu seiner Ermordung 1956 faktisch der Machthaber war; danach wurde diese 
Funktion bis 1979 von seinen Söhnen ausgeübt. Wahlen, die in diesem Zeitraum 
durchgeführt wurden, dienten der Scheinlegitimation des Regimes, waren aber nie 
demokratischer Natur. Auch die hohe Anzahl der Verfassungen bzw. grundlegen-
den Verfassungsreformen dienten eher dem Zweck der Machtbefestigung als der 
Modernisierung des politischen Systems (Bulmer-Thomas 1990). 


Faktisch beruhte die Diktatur des Somoza-Clans auf anderen, internen wie exter-
nen Faktoren (Krennerich 1992: 207): (1) der Sicherung des staatlichen Gewalt-
monopols über die Kontrolle und Loyalitätssicherung der Nationalgarde, die Mili-
tär, Polizei und Geheimdienst in einem war; (2) der Kontrolle des korrupten 
Staatsapparates, inkl. der Regimepartei; (3) der Kontrolle über die wirtschaftli-
chen Machtmittel, die u. a. zur Pflege des weit verzweigten Klientelsystems dien-
ten; (4) der Komplizenschaft der alteingesessenen Oligarchiefamilien, die von der 
Politik der Somozas profitierten; (5) und last but not least der Unterstützung durch 
die USA, deren Wohlwollen der Somoza-Clan auch über Krisenzeiten hinweg 
bewahren konnte. Damit gelang es der Familie Somoza, sich über 40 Jahre lang 
an der Macht zu halten und das Land in schamloser Weise auszuplündern. Die 
dünne Substanz dieser sultanistischen Herrschaft, der an Institutionalisierung we-
nig gelegen war und die zunehmend auch ihre letzten Legitimationsressourcen 
verspielte, war neben dem Entzug der US-Unterstützung seitens der Carter-
Administration einer der Hauptfaktoren ihres relativ raschen Untergangs Ende der 
1970er Jahre (Booth 1998).  


1.6 Mexiko: Das institutionalisierte Einparteienregime 
(1917-1997) 


Mexikos verzögerte Transition führt zu einer gewissen Verlegenheit, das Ende des 
autoritären Regimes und den eindeutigen Beginn der demokratischen Ära festzu-
legen. Wie unten näher erläutert wird, datieren wir den Beginn der Transition auf 
das Jahr 1977, ihr Ende und damit das Ende des Einparteienregimes auf das Jahr 
1997. Fraglos ist gleichwohl, dass es sich bei der langwährenden Herrschaft des 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) um ein Unikum handelt (Mols/Tobler 
1976): Nach der Konsolidierung des Regimes in den 1930er Jahren wurde im 
Sechsjahresrhythmus (sexenio) ein neuer ziviler Präsident gewählt. Dieses Präsi-
dialregime stellte eine zivile Autokratie dar, die zwar die gesellschaftliche Organi-
sation und Partizipation von oben her organisierte, aber auch über eine relativ 
breite Verankerung in der Gesellschaft verfügte und wenig von einzelnen Füh-
rungspersönlichkeiten abhängig war (Lauth/Horn 1995; Faust 2001).  


Drei Faktoren prägten den (letztlich autoritären) mexikanischen Präsidentialismus, 
der von den formalen Bestimmungen der Verfassung her nicht außergewöhnlich 
stark konfiguriert ist (Weldon 1997). Erstens sorgte die faktische Ausschaltung 


Das sultanistische Re-
gime der Somozas 


Faktoren der Regime-
stabilität 


Langlebige zivile Auto-
kratie 


Faktoren der Regime-
stabilität 







 
III.  Die dritte Demokratisierungswelle: Lateinamerika 83


einer effektiven Parteienkonkurrenz für garantierte Mehrheiten des PRI im Parla-
ment und damit auch für den jeweiligen Präsidenten. Die Möglichkeit eines divi-
ded government war bis zu den ernsthaften Wahlrechtsreformen Ende der 1980er 
Jahre und in den 1990er Jahren damit ausgeschlossen (Lujambio 2000). Zweitens 
wurden bereits in der Frühphase des Regimes (Maximato 1928-1935) institutio-
nelle Mechanismen geschaffen, um eine strikte Parteidisziplin zu gewährleisten, 
wie das Verbot der unmittelbaren Wiederwahl von Abgeordneten (1933) und 
nachfolgend die Konzentration der Nominierungspolitik im Zentralrat der Partei 
und damit beim jeweiligen Präsidenten. Hinzu kam unter Cárdenas (1934-1940) 
die sektorale Organisation der Partei und nicht zuletzt die zentrale Organisation 
von Wahlen, die dem PRI die Hegemonie einbrachten (Mols 1983). Drittens be-
stand ebenso seit Cárdenas die Ämterunion von Präsident und Parteichef, was die 
Regulierungsmöglichkeiten des Präsidenten hinsichtlich Ämtervergabe und Dis-
ziplinkontrolle entscheidend erhöhte. Zusammen wurde so aus den formal wenig 
spektakulären Kompetenzen des Präsidenten eine metakonstitutionelle Machtbe-
fugnis, die das Amt einem imperialen Hyperpräsidentialismus gleichkommen ließ, 
in dem Gewaltenteilung nie wirklich eine Rolle spielte (Weldon 1997). Auch die 
Justiz passte sich zwangsläufig in dieses Machtgefüge ein, indem sie zwar eine 
gewisse organisatorische Unabhängigkeit wahren konnte, ihre Ressourcen aber 
genauso begrenzt waren wie ihre Kompetenzen in harten politischen Materien 
(López-Ayllón/Fix-Fierro 2000: 169 ff.).  


Die seit den 1930er Jahren von oben betriebene Organisation und Förderung der 
sogenannten „Sektoren des PRI“ (Arbeiterschaft, Landbevölkerung, sector popu-
lar)2 bedeutete durchaus ein auf Wechselseitigkeit beruhendes nationales Ent-
wicklungsprojekt, das zusätzlich durch den Revolutionsmythos unterfüttert wer-
den konnte. Der Staat wurde, hierin durchaus dem lateinamerikanischen Trend der 
1930er Jahre im Zuge der Weltwirtschaftskrise folgend, zum zentralen Entwick-
lungsmotor. Er sorgte nicht nur für den nationalen Fortschritt – immerhin wuchs 
die mexikanische Wirtschaft zwischen 1940 und 1970 im Durchschnitt um 6 Pro-
zent jährlich –, sondern auch für die Umverteilung des gesellschaftlichen 
Wohlstands (Lauth 1991). Daraus entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten 
ein korporatistisch-klientelistisches Herrschaftssystem, in dem Kontrolle und I-
deologie immer notwendiger wurden, um die Legitimation auch bei knappen Res-
sourcen aufrechterhalten zu können. Klientelismus und Korruption wurden als 
informale und regimekonforme Verteilungsstrukturen stabilisierend für das Sys-
tem, in dem Partei und Staat zunehmend miteinander verschmolzen (Bizberg 
1999).  


Den zweiten zentralen Bestandteil dieses korporatistisch-klientelistischen Systems 
bildete die spezifische Organisations- und Funktionsweise des Staatsapparates 
selbst. Die starke Stellung des Staates im Entwicklungsprozess und gegenüber der 
Gesellschaft war an einen umfangreichen öffentlichen Sektor sowie einen aufge-
blähten Staatsapparat gekoppelt, der immense finanzielle und personelle Ressour-
cen verschlang (Faust 2001). Charakteristisch für sein Funktionieren wurde die 
eigentümliche Koexistenz stabiler formaler und informaler Institutionen einer-


_________________________________________________ 


2 Der sector popular umfasste im großen und ganzen Mittelschichtgruppen wie Angestellte, 
Dienstleistungsberufe, kleine und mittlere Unternehmer und Staatsbedienstete. Ende der 
1970er Jahre waren über 13 Millionen Mexikaner über diese Sektoren in den PRI integriert 
(58 Prozent im sector campesino, 25 Prozent im sector obrero und 17 Prozent im sector po-
pular) (vgl. Cansino 2000: 93 ff.).  
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seits, die stark zentralistisch auf den Präsidenten ausgerichtet waren, und eines 
hohen, von oben kaum kontrollierbaren Personalismus im politisch-
administrativen System andererseits (Morris 1991: 21 ff.). Dieser Personalismus 
prägte nicht nur die Beziehungen zwischen Eliten und Bevölkerung, sondern vor 
allem auch die Beziehungsmuster zwischen den Eliten, die sich in einer unüber-
schaubaren Fülle von Zirkeln, Netzwerken und Seilschaften (grupos, camarillas, 
etc.) äußerten. Aufgrund der relativ komplexen Struktur des mexikanischen Staa-
tes waren so zwar die höheren Ämterebenen in das mehr formale, zentralistische 
und autoritär-korporative Arrangement eingebunden. Die weiteren Ebenen der 
Staatsbürokratie bis hin zur einzelstaatlichen und lokalen Ebene stellten jedoch 
mehr ein dezentrales und wenig kontrollierbares Geflecht dar, das von partikula-
ristischen Interessen geprägt und zur wirklichen Politikimplementierung wenig 
fähig war.  


Der Zusammenhalt dieses Systems konnte solange gewährleistet werden, als (1) 
die wesentlichen Entscheidungen über die politischen Ämter bis hin zu den Bür-
germeistern im Präsidialamt gefällt wurden; (2) der PRI seine hegemoniale Stel-
lung in Politik und Staat bewahren konnte und somit als „politischer Filter“ der 
korrupten Klientelbeziehungen diente; (3) die Legitimationsideologie in Ansätzen 
Bestand hatte und insbesondere der Präsident als unantastbare Institution galt; 
sowie (4) die staatlichen Ressourcen zur Bedienung der Klientele ausreichend 
waren. Die Festigkeit der „mexikanischen Pyramide“ begann in den 1970er Jah-
ren zu zerbröckeln, als wachsende soziale und ökonomische Probleme das Re-
gime zur Ausweitung seiner Legitimationsbasis zwangen (Weldon 2002; Lujam-
bio 2001). Die ersten grundlegenden Wahlrechtsreformen unter Präsident López 
Portillo im Jahr 1977, die in klassischer Manier als kontrollierbare Öffnung zur 
Inklusion vor allem der Linksdissidenten gedacht waren, markierten schließlich 
den – zunächst unmerklichen – Transitionsbeginn (Whitehead 2001: 74 ff.).  


2 Regimeübergänge 


Entsprechend der Natur der autoritären Systeme und der damit verbundenen Ak-
teurskonstellationen waren die Regimeübergänge in Lateinamerika sehr verschie-
den und auch von unterschiedlicher Dauer. Den stärksten Einfluss eines autoritä-
ren Regimes auf den Transitionsverlauf hatte zweifellos Pinochet in Chile, den 
Gegenpol bildet die Revolution in Nicaragua im Jahr 1979. Die langwierigste 
Transition stellt die zähe Ablösung des PRI-Regimes in Mexiko dar, während die 
Übergänge in Argentinien und Chile3 relativ rasch über die Bühne gingen.  


Tabelle 13: Regimeübergänge in Lateinamerika 


Land  Zeitraum Typus 
Chile 1988-1990 gelenkt  
Argentinien 1982-1983 Kollaps 
Peru 1978-1980 Druck von unten, Lenkung, Verhandlung  
Venezuela 1958 Umsturz (Putsch) 
Nicaragua 1979-1990  Umsturz (Revolution) 
Mexiko 1977-1997 stark verzögert: gelenkt mit Verhandlungen  
 


_________________________________________________ 


3 Dies gilt auch für den Regimeübergang in Venezeuela 1958. 
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2.1 Argentinien: Der Kollaps der Militärdiktatur (1982/83) 


Die argentinische Transition wurde vom Kollaps der Militärregierung im Gefolge 
des verlorenen Falklandkrieges geprägt. Zum Verlauf der Transition trug jedoch 
auch die neu formierte politische Opposition des Landes bei (Pion-Berlin 1985). 
Zu Beginn der 1980er Jahre hatten die Legitimationsprobleme der Militärjunta 
zusammen mit den wachsenden Performanzproblemen in den zentralen Politikbe-
reichen bereits zu einem merklichen Regierbarkeitsverlust geführt. Die Stabilität 
des Regimes zehrte bis dahin vor allem davon, dass die Opposition sich entweder 
passiv verhielt oder mit repressiven Maßnahmen ausgeschaltet wurde. Mit dem 
turnusgemäßen Wechsel innerhalb der Junta von General Videla zu General Viola 
im März 1981 wurden vorsichtige Liberalisierungsschritte eingeleitet, die die 
Duldung „informeller“ Parteiaktivitäten und das Versprechen von Wahlen für das 
Jahr 1984 beinhalteten (Cavarozzi 1987). Die Parteien nutzten den Freiraum zu 
ersten Absprachen über eine gemeinsame politische Strategie, während Gewerk-
schaften, zivilgesellschaftliche Organisationen und Presse zunehmend kritischere 
Töne anschlugen. Bereits im Dezember 1981 wurde Viola allerdings durch die 
Hardliner im Regime gestürzt und durch General Galtieri ersetzt, der die Liberali-
sierungstendenzen wieder zu unterbinden versuchte (Birle 1995: 145 ff.).  


Angesichts der dennoch anhaltenden Proteste, einen erfolgreichen Generalstreik 
eingeschlossen, spielten die Militärs ihre letzte Karte, wieder eine höhere Legiti-
mation zu gewinnen. Im April 1982 besetzten sie die seit dem 19. Jahrhundert 
britischen Falklandinseln (Falkland Islands / Islas Malvinas), um mit einem au-
ßenpolitischen „Erfolg“ die internen Schwierigkeiten zu überspielen und wieder 
ein breiteres Maß an nationaler Zustimmung zu ihrer Regierung zu erzeugen. Dies 
gelang ihnen anfangs auch, doch bereits im Juni hatten die argentinischen Militärs 
den Krieg verloren. Selbst in ihrem eigenen Metier waren sie kläglich gescheitert. 
Der Niederlage folgte zum einen das Aufflammen massiver politischer Proteste 
mit Forderungen nach Rücktritt, zum andern einer Spaltung innerhalb des Mili-
tärs. Fortan führte die Armee alleine unter Führung des Generals Bignone die Re-
gierungsgeschäfte (Linz/Stepan 1996: 190 ff.). 


Bignone kündigte den Rückzug der Militärs und Neuwahlen für 1983 an und ver-
suchte, in der Zwischenzeit Bedingungen für den Übergang auszuhandeln. So 
forderten die Militärs u. a. eine weitgehende Straffreiheit sowohl für die massiven 
Menschenrechtsverletzungen als auch für das ökonomische Missmanagement, das 
unter anderem zu einer explosiv angestiegenen Schuldenlast des argentinischen 
Staates geführt hatte. Anders als in den Jahrzehnten zuvor waren die Militärs je-
doch in ihrer Machtposition derart geschwächt, dass sie keine ihrer Forderungen 
durchsetzen konnten. Die Übergangsphase war dadurch weniger von zivil-
militärischen Auseinandersetzungen bestimmt, sondern von Debatten über Men-
schenrechte, Pluralismus, Frieden und Demokratie (ibid.: 189). Im Oktober 1983 
fanden die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt, die mit einem deutlichen 
Sieg der radikalen Partei UCR endeten. Neben der Schwächung der Militärs be-
deutete dies einen zweiten historischen Einschnitt, denn erstmals konnten die Pe-
ronisten – entgegen einem lange gepflegten Mythos – bei demokratischen Wahlen 
besiegt werden. Mit dem Amtsantritt von Präsident Raúl Alfonsín (UCR) im De-
zember 1983 endete die kurze argentinische Transition (Palermo/Novaro 1996: 
48 ff.).  
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2.2 Chile: Die gelenkte Transition (1988-1990) 


Im engeren Sinne beginnt die chilenische Transition mit dem Referendum im Ok-
tober 1988, das über den Verbleib Pinochets im Präsidentenamt bis 1997 ent-
scheiden sollte. Anders als von der Militärregierung gedacht, siegte die Oppositi-
on mit ihrer Kampagne des „Nein“, was schließlich zu den Gründungswahlen im 
Dezember 1989 und – nach dem Wahlsieg der Opposition – zum Amtsantritt des 
christdemokratischen Präsidenten Aylwin im März 1990 führte (Huneeus 1990). 
Cum grano salis muss die chilenische Transition als von den alten Regimeeliten 
gelenkt bezeichnet werden. Im Kern folgte sie dem Weg und den Verfahren, die 
die autoritäre Verfassung Pinochets aus dem Jahr 1981 vorgezeichnet hatte. Darin 
war vorgesehen, dass gegen Ende der – konstitutionell – ersten Amtszeit Pino-
chets (1981-1989) ein Referendum über eine mögliche zweite Amtszeit Pinochets 
bzw. eines Regimekandidaten bis 1997 stattzufinden hätte. Im Fall eines „Nein“ 
zu diesem Vorschlag bestimmte die Verfassung, dass Präsidentschafts- und Par-
lamentswahlen abzuhalten waren und Pinochet bis zum Amtsantritt des neu ge-
wählten Präsidenten im März 1990 im Amt bleiben sollte. Dieser Fahrplan wurde 
letztlich nahezu akribisch eingehalten (Krumwiede 2004).  


Der chilenische Transitionsverlauf spiegelt letztlich die Stärke der Militärregie-
rung und umgekehrt die relative Schwäche der Opposition wider (Thiery 2000: 
136 ff.). Nach dem Überstehen der Wirtschaftskrise 1982/83 und der nachfolgen-
den massiven sozialen Proteste konnte die Regierung ihre Position Mitte der 
1980er Jahre wieder festigen und sich die Unterstützung weiter Teile der Gesell-
schaft und der relevanten Machtgruppen sichern. Während die radikaleren linken 
Oppositionsgruppen über die 1980er Jahre hinweg die maximalistische Strategie 
eines Rückzugs der Militärs verfolgten, schwenkte die gemäßigte Opposition aus 
Christdemokraten, Liberalen und gemäßigten Sozialisten zunehmend auf die Stra-
tegie um, dem Fahrplan der Verfassung zu folgen und möglichst das Regime mit 
den eigenen Mitteln zu schlagen. Im Gegensatz zu Argentinien war die chileni-
sche Militärregierung dadurch in der Lage, ihre Interessen weitgehend zu wahren 
und eine Vielzahl von Besitzständen abzusichern. Dass sie überhaupt ein solches 
Procedere wählte und auch einhielt, hängt sowohl mit ihrer Legitimationsstrategie 
als auch der legalistischen Haltung des chilenischen Militärs zusammen (Garretón 
1989). Wie oben gezeigt, zeichnete sich Chiles Militärregierung durch ihre relativ 
erfolgreiche Reformtätigkeit aus, die eine zwar umstrittene, in ihren und ihrer An-
hänger Augen aber dennoch gelungene „Neugründung“ Chiles bewirkte. Die Ver-
fassung und die in ihr begründeten Institutionen bildeten neben ihrer Rolle als 
„Retter Chiles“ den Grundpfeiler ihrer Legitimation. Alles andere als das Einhal-
ten ihrer eigenen Verfassung hätte die Militärregierung nicht nur im rechten La-
ger, sondern auch innerhalb der Streitkräfte diskreditiert und sie um die „Früchte“ 
ihrer eigenen Arbeit gebracht. Gewiss wurde dieses Vorgehen den Militärs auch 
dadurch erleichtert, dass sie mit einem Sieg im Referendum rechneten. Doch 
selbst aus dieser Sicht war es strategisch geboten, anschließend nicht mit dem 
Vorwurf eines manipulierten Referendums belastet zu sein. 


Die Strategie der Opposition war zwar in mehrerlei Hinsicht riskant (Krumwiede 
2004: 255 ff.), führte letztlich aber zum Erfolg. Nach dem verlorenen Referendum 
waren die Regimeeliten bemüht, ihre Spielräume innerhalb des worst case scena-
rio auszunutzen. Die erwähnten Verhandlungen zwischen Regime und Opposition 
erstreckten sich im Wesentlichen auf eine Abmilderung der autoritären Verfas-
sung, die eine „geschützte“ Demokratie unter der Tutelage der Militärs vorsah. 
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Dies führte zur Aufweichung einiger Bestimmungen der Verfassung (Erhöhung 
der Zahl der gewählten Senatoren, die Aufhebung des Verbots der Kommunisti-
schen Partei, die Erleichterung von Verfassungsreformen und die Stärkung der 
zivilen Komponente im Nationalen Sicherheitsrat). Diese Änderungen wurden per 
Referendum im Juli 1989 von der chilenischen Bevölkerung angenommen. Da-
durch erfuhr die autoritäre Verfassung wenigstens eine Teillegitimation, während 
die maßgebenden Oppositionsparteien die Verfassung trotz ihrer normativen und 
politischen Kritik als Grundlage der weiteren politischen Entwicklung akzeptier-
ten (Thiery 2000: 160 ff.).  


In den verbleibenden neun Monaten fanden jedoch nicht nur die Gründungswah-
len im Dezember 1989 statt. Vielmehr nutzte Pinochet die ihm gegebene Hand-
lungsvollmacht und die geringen Einspruchmöglichkeiten der Opposition, um die 
in der Verfassung angelegten autoritären Enklaven mittels ausführender Gesetze, 
Statuten und Personalentscheidungen in die Praxis umzusetzen (leyes de amarre). 
Dies sicherte dem rechten Lager auch nach der Wahlniederlage 1989 bis weit in 
die 1990er Jahre hinein ein dichtes Netz faktischer Sperrminoritäten, das den de-
mokratischen Regierungen eine nur eingeschränkte Regierungsgewalt erlaubte 
(Garretón 1995). 


2.3 Peru: Druck von unten, Lenkung und Verhandlung (1978-
1980) 


Anders als der Kollaps in Argentinien und die eng geführte Transition Chiles fand 
die peruanische Rückkehr zur Demokratie in einer Mischung aus Druck von un-
ten, Rückzug der Militärs, versuchter Lenkung dieses Prozesses und Verhand-
lungselementen statt (Cotler 1994: 105 ff.). Mitte der 1970er Jahre waren die 
Früchte der umfassenden Reformstrategie spärlich und damit ihre Dynamik er-
lahmt. Es stellte sich als Defizit heraus, dass die Militärs die Schaffung einer ei-
genen politischen Basis versäumt und auch keine eigene Parteigründung vorge-
nommen hatten (Lynch 1999: 109 ff.). Auch hatten die Militärs zwar ein relativ 
klares Basisprogramm, aber weder eine stringente politische Agenda noch eine 
kohärente Strategie zu seiner Umsetzung. So strebten sie eine Restrukturierung 
des Pressewesens an, faktisch führte dies aber zur eigentlich nicht erwünschten 
Einebnung der Pressevielfalt. Die Widersprüche zwischen dem Anspruch einer 
partizipatorischen und sozialen Demokratie einerseits und korporatistischen Or-
ganisationsvorstellungen andererseits traten so nur noch offener zutage. Zusätz-
lich wurden die Handlungsspielräume durch die wachsenden makroökonomischen 
Probleme, insbesondere die immer stärker defizitären öffentlichen Finanzen ein-
geengt. Unklarheit über die weitere politische Strategie führte zunehmend auch zu 
Spaltungen innerhalb der Militärs selbst (Stepan 1978).  


Erster einschneidender Schritt hin zur peruanischen Transition war bereits die 
Ablösung von General Velasco durch Morales Bermúdez im Jahr 1975, die einem 
Palastputsch gleichkam (Huhle 1998: 78 ff.). Morales, der als der politisch gemä-
ßigten Kopf in der Junta galt, unternahm nichts weniger als eine Umkehr der Pro-
grammatik der peruanischen Revolution. Angesichts der zunehmenden sozioöko-
nomischen Krisentendenzen versuchte er eine orthodoxe Stabilisierung der 
Wirtschaft, die jedoch nur magere makroökonomische und widrige soziale Ergeb-
nisse zeitigte. Allerdings behielt er die starke Rolle des Staates in der Wirtschaft 
bei. Ebenso blieb die Landreform in weiten Teilen unangetastet. Das Jahr 1977 
leitete schließlich die Wende hin zur Redemokratisierung ein. Wachsende soziale 
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Unruhe und Proteste bis hin zu mehreren Generalstreiks ab 1977 sowie externer 
Druck der internationalen Finanzinstitutionen brachten die Regierung an zwei 
Fronten in Verlegenheit. Die anfangs mehr ökonomisch motivierten sozialen Pro-
teste schlugen angesichts der Reaktion der Militärs – Verhaftungen von Gewerk-
schaftsmitgliedern, massive Entlassungen – in politische Demonstrationen um. 
Diese Situation stellte die Junta schließlich vor die Wahl zwischen politischer 
Öffnung mit Rückzug oder Verschärfung der Repression, wie sie in Argentinien 
und Chile praktiziert wurde. Angesichts des hohen internen wie externen Drucks 
verkündete Morales am Nationalfeiertag 1977 die Rückkehr zur Demokratie. Sie 
sollte über die Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung 1978 und die Ver-
abschiedung einer neuen Verfassung 1979 schließlich zu den „Gründungswahlen“ 
1980 führen (Lynch 1999: 114 ff.).  


Diese Öffnung veränderte die Kräftekonstellation nachhaltig. Zwar weigerte sich 
Ex-Präsident Belaúnde, mit den Militärs zu kooperieren oder gar an den Wahlen 
zur verfassunggebenden Versammlung teilzunehmen, doch nahmen die beiden 
anderen traditionellen Parteien – die gemäßigt linksorientierte APRA unter ihrem 
charismatischen Führer Haya de la Torre und der christlich-konservative PPC – 
das Angebot der Militärs an. Ihre Allianz führte nicht nur zum Ende der Isolation 
der Militärjunta, sondern auch zur Duldung der von der Militärregierung in den 
letzten Monaten durchgeführten Politik (z. B. die orthodoxe makroökonomische 
Anpassungspolitik, aber auch die wieder repressiveren Maßnahmen gegen die 
vorwiegend von linksrevolutionären Gruppen organisierten Proteste). Dies schuf 
die Bedingungen, damit die Militärregierung ihre Amtsgeschäfte bis zur vorgese-
henen Machtübergabe an den neu gewählten Präsidenten in einer relativ stabilen 
Position zu Ende führen konnte.  


In dieser engeren Phase der Transition war die Militärjunta in der Lage, die Zügel 
trotz der anhaltenden Proteste in der Hand zu behalten und auch die Interessen des 
Militärs in die zukünftige politische Ordnung einzubringen. Insbesondere die enge 
Zusammenarbeit mit dem APRA-Führer Haya de la Torre, der die verfassungge-
bende Versammlung leitete und den die Militärs als zivilen Präsidenten favorisier-
ten, erlaubte es ihnen, als impliziter Verhandlungspartner bei der Verfassungsge-
bung aufzutreten (Cotler 1994: 125 ff.). Auch erließ Morales Bermúdez in der 
Übergangsphase ein Immunitätsgesetz, um Verfahren wegen Menschenrechtsver-
letzungen gegen Militärs zu verhindern, sowie ein Dekret, das die Mobilmachung 
des Militärs bei „interner Subversion“ ermöglichte (Vásquez 1996: 351 f.). Trotz 
der prekären demokratischen Vorerfahrungen waren in Peru somit wesentliche 
Konfliktquellen nicht vorhanden, die andere Transitionen belasteten. Die Präsi-
dentschaftswahlen 1980 endeten mit dem klaren Wahlsieg von Fernando Belaún-
de, also genau jenes Politikers, den die Militärs 1968 aus dem Amt geputscht hat-
ten. Die Rückkehr zur Demokratie nach 12 Jahren brachte somit die alten 
politischen Eliten wieder an die Macht. Auch das Parteiensystem begann sich mit 
den zuvor präsenten Parteien zu re-etablieren. Die mittlerweile ausgeweiteten po-
litischen Partizipationsmöglichkeiten – erstmals galt das universelle Wahlrecht – 
schien deren politische Rolle eher bekräftigt zu haben (McClintock 1989).  


2.4 Venezuela 1958: Bruch mit dem militärischen caudillismo 


In Venezuela hatte die korrupte Regierungspraxis von Pérez Jiménez zu wachsen-
der Unzufriedenheit mit dem Militärregime auch unter den vormaligen Putschbe-
fürwortern geführt, eingeschlossen die katholische Kirche, die zunehmend zu ei-
nem Sprachrohr der breiter werdenden Opposition wurde. Die wachsende 
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Isolation des Regimes wurde weiter geschürt, als Pérez Jiménez für Dezember 
1957 zwar zunächst Wahlen ankündigte, diese aber über Nacht zu einem Plebiszit 
umfunktionierte (Levine 1989: 255). Die Opposition, deren führenden Politiker 
seit Mitte der 1950er Jahre Gespräche über die zukünftige Gestaltung des Landes 
begonnen hatten, wurde dadurch weiter geeint. Schließlich wuchs auch die Unzu-
friedenheit innerhalb des Militärs über die Politik des Regimes, was mit zum – 
letztlich gescheiterten – Militärputsch am Neujahrstag 1958 beitrug. Unter anhal-
tenden Protesten und wachsenden Unruhen fiel das Regime jedoch innerhalb kür-
zester Zeit zusammen, Pérez Jiménez floh noch im Januar 1958 außer Landes. 
Eine provisorische Regierung aus Militärs und Zivilisten übernahm bis zur Wahl 
eines neuen Präsidenten Ende 1958 die Regierung. Diese Übergangszeit war ge-
prägt durch eine Reihe von Pakten unter den politischen Gruppierungen sowie 
relevanten gesellschaftlichen Gruppen, die für die politische Entwicklung Vene-
zuelas in den folgenden Jahrzehnten eine prägende Rolle spielten (Werz 1983).  


2.5 Nicaragua: Die „sandinistische“ Transition (1979-1990) 


Nicaraguas Transition ist gegenüber den anderen fünf Ländern durch drei Beson-
derheiten geprägt: Erstens handelte es sich bei der Ablösung des autoritären So-
moza-Regimes um eine Revolution, indem die alte Ordnung gestürzt und durch 
eine neue ersetzt wurde (Torres Rivas 2001: 100 ff.). Zweitens brachte diese Re-
volution mit der sandinistischen Befreiungsfront Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) linke Gruppierungen mit eigener Vorstellung von Demokratie 
an die Macht, die nicht gänzlich mit liberaler Demokratie vereinbar waren. Drit-
tens ist die Demokratisierung Nicaraguas – wie in den übrigen Transitionen Zent-
ralamerikas – vom Bürgerkrieg und dessen Zuspitzung Mitte der 1980er Jahre 
geprägt. Dieser Bürgerkrieg machte die Ära der Sandinisten noch mehr zur Tran-
sitionsphase, in der internationale Akteure eine zentrale Rolle spielten, die teils 
konstruktiv (Contadora, Esquipulas, Europa), teils auch destruktiv (USA) war 
(Krennerich 1996).   


Im Falle Nicaraguas darf darüber gestritten werden, ob es sich bei der Ära der 
Sandinisten um eine Transitionsphase zur Demokratie oder um ein autoritäres 
Regime sui generis handelte. Während zeitgenössische Analysen und Akteure, die 
nicht politisch mit den Sandinisten sympathisierten, das Regime als Linksdiktatur 
ansahen, wird die Phase mit zunehmendem zeitlichen Abstand mehr als Über-
gangsphase interpretiert und im regionalen Rahmen betrachtet (Torres Rivas 
2001). Auch wir fassen die Ära der Sandinisten als Transitionsphase, die mit dem 
Sturz Somozas beginnt und mit den „Gründungswahlen“ 1990 – und der Abwahl 
der Sandinisten – endet. Denn trotz der phasenweise autoritären Züge insbesonde-
re zwischen 1982 und 1986 war die Regierung der Sandinisten nicht in der Lage, 
wirklich ein autoritäres Regime zu institutionalisieren oder gar zu konsolidieren. 
Wesentliche Grundsteine für eine demokratische Entwicklung (Parteien- und 
Wahlgesetze, unabhängige Wahlbehörde, Parteigründungen, Oppositionsbildung) 
wurden in ihrer Ära gelegt. Auch die Verfassung von 1987 war im Kern als 
Grundlage der nicaraguanischen Demokratie geeignet. Zudem standen einige der 
repressiven Maßnahmen in Zusammenhang mit dem extern geschürten Bürger-
krieg. Insgesamt ist das sandinistische Nicaragua somit eher als Hybridregime zu 
charakterisieren, das zwischen autoritären und demokratischen Tendenzen 
schwankte (Krennerich 1992: 209).  


Die Transition Nicaraguas lässt sich in vier Phasen unterteilen: (1) vom Sturz der 
Somoza-Diktatur durch die sandinistische Revolution im Jahr 1979 bis zur Etab-
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lierung der postrevolutionären Übergangsordnung im Jahr 1980 (inkl. Agrarre-
form, Basis-Statut, Staatsrat, Aufbau von Armee, Polizei und Massenorganisatio-
nen); (2) die versuchte Stabilisierung und Legitimierung einer sozialen, partizipa-
torischen Demokratie unter Führung des FSLN bei gleichzeitigem Anwachsen der 
zivilen wie der militärischen Opposition, abgeschlossen mit den korrekt durchge-
führten, wenngleich nur eingeschränkt kompetitiven Präsidentschafts- und Parla-
mentswahlen 1984; (3) die Phase der Ausarbeitung einer neuen Verfassung durch 
das gewählte Parlament, die 1987 in Kraft trat und mit einigen größeren Reformen 
bis heute gültig ist; in dieser Phase erreichte der Guerillakrieg seinen Höhepunkt, 
gleichfalls aber auch die Friedensbemühungen in Zentralamerika (Abkommen von 
Esquipulas 1987); und (4) schließlich die definitive Öffnung des Regimes, die 
unter starker internationaler Begleitung zu den Wahlen 1990 – und zum eher über-
raschenden Wahlsieg der Opposition – führte (Bendel/Krennerich 1996: 316).  


Entscheidend für den Verlauf der „sandinistischen“ Transition waren also sowohl 
die internen wie die externen Machtverschiebungen. Nach dem Zerfall der hetero-
genen Revolutionskoalition und dem Aufstieg des FSLN zur Hegemonialkraft 
begann sich die interne Opposition aus bürgerlichen Kräften und katholischer 
Amtskirche zu formieren, die dauerhaft auf die Einhaltung liberaler Grundrechte 
drang. Auch der internationale Druck auf die FSLN-Regierung begann schon bald 
nach ihrer Machtübernahme stärker zu werden. Während US-Präsident Carter 
noch um Kooperation bemüht war, begann mit der Revitalisierung des Kalten 
Krieges (Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan 1979) und dem Amtsantritt 
von US-Präsidenten Ronald Reagan 1981 eine stark antisandinistische Politik, die 
zu Aufbau und Förderung der sogenannten Contra-Rebellen führte (Krennerich 
1992: 229 ff.).  


In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre geriet das FSLN-Regime bei zudem anhal-
tender Wirtschaftskrise immer stärker unter internen und externen Druck (Herrera 
Zúniga 1996: 290 ff.). Eingebettet in den zentralamerikanischen Friedensprozess 
konnte ab 1987 zwar die Contra-Problematik entschärft werden, doch zwang die 
Wirtschaftsentwicklung zu einer drastischen Anpassungspolitik, die die Unzufrie-
denheit in der Bevölkerung weiter schürte. Anders als 1984 wurden die Wahlen 
im Februar 1990 trotz einiger Bedenken nicht von der vereinten Opposition 
(UNO) boykottiert, deren Kandidatin – Violeta Chamorro – überraschend ge-
wann. Die Regierung erkannte das Wahlergebnis an, zeigte aber auch in der Ü-
bergangszeit ihre Licht- und Schattenseiten. So kooperierte sie einerseits mit der 
Opposition im Hinblick auf eine reibungslose Regierungsübergabe, doch agierte 
sie andererseits auf korrupte Weise nahezu im Stile Somozas, indem sie per Dek-
ret im großen Stil Staatseigentum an FSLN-Eliten transferierte. Mit dem Regie-
rungsantritt Chamorros im April 1990 kam die „sandinistische“ Transition zum 
Abschluss (Williams 1994). 


2.6 Mexiko: Die stark verzögerte Transition  


Der Beginn der verzögerten mexikanischen Transition (Eisenstadt 2000) wird in 
der Forschung ebenso unterschiedlich datiert wie ihr Abschluss. Als frühester 
Startpunkt wird 1968 genannt, als Studenten und Gruppen der urbanen Mittel-
schicht mit dem Regime in offenen Konflikt gerieten, der mit dem Massaker von 
Tlatelolco einen traurigen Höhepunkt fand und die geschwundene Integrations-
kraft des Herrschaftssystems offen legte. In der Folgezeit wurde unter Präsident 
Echeverría (1970-1976) der Versuch unternommen, über eine kostenreiche Koop-
tationspolitik die verloren gegangene Kontrollkraft wieder zu stabilisieren, was 
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jedoch die ökonomische Leistungsfähigkeit beeinträchtigte und zu neuen Konflik-
ten führte. Sein Nachfolger López Portillo versuchte, diese „instabile Persistenz“ 
(Cansino 2000: 87 ff.) durch orthodoxere Stabilisierungspolitiken bei gleichzeiti-
ger politischer Liberalisierung zu überwinden. Mit den Wahlreformen von 1977, 
die wir als eigentlichen Transitionsbeginn ansehen, sollten vor allem die „inoffi-
ziellen“ Parteien des linken Spektrums in das politische System integriert werden, 
ohne gleichwohl den Hegemonieanspruch des PRI zu gefährden (Nohlen 1993).  


Zusammen mit dem einsetzenden Ölboom, der eine Rückkehr zu ressourceninten-
sivem Wachstum und Umverteilung erlaubte, konnte das System vorübergehend 
stabilisiert werden (Lauth 1991: 96 ff.). Im Gefolge der Schuldenkrise 1982 bra-
chen jedoch die gesellschaftlichen Gegensätze erneut auf, so dass sich die zu-
nächst herrschaftsstabilisierende funktionale Liberalisierung in eine dysfunktiona-
le zu wandeln begann, die der PRI zunehmend nur noch durch Wahlmanipulation 
zu beherrschen verstand. Erstmals wurden auch die deutlichen Risse innerhalb der 
Partei sichtbar, die letztlich zur Formierung einer Mitte-Links-Bewegung außer-
halb des PRI führten und so – zusätzlich zum schon lange geduldeten rechtskon-
servativen PAN4 und unterfüttert mit einer weiteren Lockerung der Wahlgesetze 
im Jahr 1987 – die Parteienkonkurrenz weiter belebten. Vorläufiger Höhepunkt 
dieser Entwicklung hin zur Krise des autoritären Systems war die Fälschung der 
Präsidentschaftswahlen 1988, die Carlos Salinas den Weg ins Präsidentenamt eb-
neten (Lauth/Wagner 1993).  


Salinas startete zwei grundlegende Modernisierungsvorhaben, die bis 1993 erfolg-
reich zu einer Rekonsolidierung des Regimes zu führen schienen. Mittels neolibe-
ral inspirierter Reformen der Wirtschaftsordnung (Außenöffnung, Privatisierung, 
Deregulierung) versuchte er, über die ökonomische Performanz einen der wesent-
lichen Legitimationspfeiler des Regimes wieder zu stärken. Im Zuge der Absiche-
rung seines Reformprojektes sah sich Salinas zweitens dazu veranlasst, der Oppo-
sition – insbesondere dem PAN – politische Zugeständnisse zu machen. Die 
beabsichtigte Rekonsolidierung erwies sich jedoch mit Beginn des Jahres 1994 als 
Schimäre. Zeitgleich mit dem Inkrafttreten des NAFTA-Vertrages erklärten in 
Chiapas die Zapatisten dem mexikanischen Staat den offenen Aufstand, womit 
auch der letzte Legitimationspfeiler des Regimes – die Wahrung des sozialen 
Friedens – ins Wanken geriet. Die politischen Morde im Verlauf desselben Jahres 
– vor allem das Attentat auf den designierten Salinas-Nachfolger Colossio – ver-
stärkten den Eindruck schwindender staatlicher Stabilität (Mols 1996a: 256 ff.).  


Unter diesen Bedingungen wurden 1994 die bis dahin freiesten und fairsten Wah-
len auf Bundesebene durchgeführt. Dass diese dennoch nicht die Qualität von 
demokratischen Gründungswahlen besaßen, lag sowohl im instrumentellen Cha-
rakter begründet, die der PRI und die Staatselite dem gesamten Demokratisie-
rungsprozess beimaßen, als auch in den besonderen historischen Umständen. Ab-
gesehen von den ungleichen Chancen im Wahlkampf5, den zwar geringfügigeren, 
nach wie vor aber praktizierten Methoden des Wahlbetrugs und anderen Unre-


_________________________________________________ 


4 Der PAN (Partido de Acción Nacional) legte schon seit 1939 einen langen Weg zwischen 
Alibifunktion, loyaler Opposition und Protestpartei zurück (vgl. Loaeza 1999).  


5 Zur Dominanz in den Medien kam die ungleiche Verteilung der Wahlkampfmittel, von denen 
73 Prozent auf den PRI entfielen (vgl. Becerra et al. 2000: 426).  
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gelmäßigkeiten6 erzeugte die Serie politischer Gewalttaten, die 1993 mit der Er-
mordung von Kardinal Posadas begann und nach den Wahlen mit dem Mord an 
PRI-Generalsekretär Ruiz Massieu spektakulär fortgeführt wurde, ein Klima der 
Angst, das der PRI mit der Warnung vor weiterer Instabilität durch politischen 
Wechsel für sich zu nutzen wusste (Cansino 2000: 248 ff.). Dieses Klima trug 
auch zur Unsicherheit darüber bei, ob und inwieweit der PRI eine eventuelle 
Wahlniederlage in allen Konsequenzen akzeptiert hätte. Dies erscheint eher un-
wahrscheinlich, da zum einen die Verschmelzung von Partei und Staatsapparat die 
Grundlage der Machtressourcen des immensen PRI-Imperiums darstellte und 
kaum kampflos aufgegeben worden wäre, und zum andern der Opposition kaum 
Möglichkeiten zur Durchsetzung eines Wahlsieges zur Verfügung standen. Weder 
war die Bundeswahlbehörde IFE zu diesem Zeitpunkt schon wirklich unabhängig, 
noch gab es eine unparteiische Wahlgerichtsbarkeit.  


Salinas Nachfolger Zedillo war durch die vergleichsweise fairen Wahlen dennoch 
mit einem beträchtlichen Maß an Legitimation ausgestattet, die er aber mit dem 
misslungenen Management der Peso-Abwertung Ende 1994 rasch wieder ver-
spielte (Faust 2000). Die folgende Währungs- und Wirtschaftskrise und die wach-
senden sozialen Spannungen hatten ihre Ursache zwar in der inkohärenten Re-
formpolitik Salinas, wurden jedoch der neuen Regierung und dem PRI insgesamt 
angelastet. Nicht zuletzt zehrte dieser rapide Legitimationsverlust auch an der bis 
dato zentralen politischen Institution Mexikos selbst, nämlich der des Staatspräsi-
denten (Rubio 1998). Im Zusammenspiel von zunehmend selbstbewusster Partei-
enkonkurrenz, zugestandener Demokratisierung des Wahlregimes sowie der Ero-
sion der metakonstitutionellen Machtbefugnisse des Präsidenten und damit des 
PRI blieb Zedillo letztlich kaum eine andere Wahl, als die Ergebnisse der Kon-
gresswahlen 1997 und damit das divided government anzuerkennen, das der in-
formellen politischen Ordnung Mexikos den Todesstoß versetzte (Caril-
lo/Lujambio 1998). Der Sieg von Vicente Fox bei den Präsidentschaftswahlen 
2000 bedeutete das Ende der über 70-jährigen PRI-Ära. 


3 Institutionalisierung 


Die Frage der Institutionalisierung der lateinamerikanischen Demokratien ist inso-
fern nicht leicht zu beantworten, als sie allesamt entweder als defekte Demokra-
tien starteten oder sich zu solchen entwickelten. Dies wirft insbesondere beim Fall 
Chiles die Frage auf, ob die Institutionalisierung mit den Verfassungsreformen 
und anschließenden Gründungswahlen 1989 abgeschlossen war oder erst 2006 mit 
der Beseitigung der autoritären Enklaven. Aus analytischen Gründen wird im fol-
genden der Institutionalisierungsprozess eng auf den Transitionsprozess bezogen, 
also auf die Phase der Ablösung des autoritären Regimes bis hin zu allgemein 
akzeptierten Gründungswahlen, und so in einem engeren Sinne verstanden, wäh-
rend die Frage der „defekten Demokratien“ der Analyse der Konsolidierungsphase 
zugeordnet wird. Am Beispiel Chile wird dies unten näher erläutert.  


_________________________________________________ 


6 Zur ausführlichen Analyse der Wahlen 1994 vgl. Calderón Alzati/Cazés 1996, insbesondere 
das Kapitel über die Wahlbeobachtung (145 ff.), das auch den Abschlussbericht von Alianza 
Cívica enthält, der profiliertesten NGO in dieser Materie. Dieser kritische Schlussbericht 
wurde auch von den zivilgesellschaftlichen Mitgliedern der Obersten Wahlbehörde IFE (In-
stituto Federal Electoral) in vielen Punkten geteilt. Der offizielle Standpunkt des IFE-
Generalrats, geleitet von Regierungsmitglied Carpizo, ging dagegen von nahezu perfekten 
Wahlen aus (ibid.: 168).  
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Tabelle 14: Verfassungen im Transitionsprozess  


Beginn der  
Demokratie (Jahr) 


Verfassungs-
verhandlungen in 
Transition 


Gültige Verfas-
sung bei Demo-
kratiebeginn 


Verfassungs 
diskurs nach der 
Transition 


Gültige  
Verfassung 2005 


Argentinien 
(1983) 


Nein 1853 Handlungsfähig-
keit der Exekutive


1994  
Referendum 


Chile (1990)  Ja 
Reformen 1989 
Referendum 1989 


1981 Beseitigung auto-
ritärer Enklaven 
(2004/05) 


1981 
mit sukzessiven 
Änderungen 


Peru (1980) Ja 
Verfassung 1979 


1979 Handlungsfähig-
keit der Exekutive


1993 
Referendum 


Venezuela (1958) Nein 
Elitenpakt 


1947 
neue Verfassung 
1962 


„Bolivarianische 
Republik“ 


1999 
Referendum 


Nicaragua  
(1979-1990) 


anfangs: Nein 
(Revolution) 


1987 Grundlegende 
liberale Reformen 


1987 
mit sukzessiven 
Änderungen 
(v. a. 1995, 2000) 


Mexiko (1997)  Nein 1917 punktuelle Refor-
men 


1917 


Mit dieser – gewichtigen – Einschränkung ist festzuhalten, dass die Institutionali-
sierung der Demokratien Lateinamerikas im Vergleich zu den übrigen Transfor-
mationsregionen relativ schnell vonstatten ging.7 Dies liegt zum einen daran, 
dass über die Grundkonfiguration der politischen Systeme in der Regel kaum Dis-
sens bestand. Denn in fast allen Ländern existierten Vorbilder in den seit dem 19. 
Jahrhundert etablierten republikanischen Verfassungen, die im Lauf der Jahrzehn-
te zumeist an die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst wurden – jedenfalls 
vom konstitutionellen Design her. Bis heute haben alle lateinamerikanischen Län-
der das präsidentielle Regierungssystem beibehalten, wenngleich die Designs 
durchaus voneinander abweichen. Zum andern existierten in vielen Ländern be-
reits Erfahrungen mit demokratischem Regieren, die – selbst wenn sie negativ 
waren – in die Phase der Institutionalisierung eingebracht werden konnten (Peeler 
1998: 25 ff.). Das schwierigste Grundproblem der lateinamerikanischen Staaten – 
ausgenommen Uruguay, Costa Rica und Chile – war demgegenüber die Kluft 
zwischen Verfassungsnorm und Verfassungsrealität, auf die wir bei der Frage der 
defekten Demokratien eingehen werden. 


3.1 Argentinien: Wiederherstellung des Präsidentialismus  


Der Kollaps des Militärregimes nach dem Falkland-Krieg führte zwar nicht zum 
sofortigen Rückzug der Militärs, doch spielten diese bis zur Machtübergabe keine 
nennenswerte Rolle mehr in der Transition (Linz/Stepan 1996: 190 ff.). Zwischen 
den etablierten Parteien der Peronisten (PJ) und Radikalen (UCR) bestand kein 
Dissens über die institutionellen Grundlagen der wiedergewonnenen Demokratie. 
Vielmehr kehrte Argentinien zu der schon vor dem Putsch gültigen Verfassung 
von 1853 zurück, die im Lauf der Jahrzehnte zwar mehrfach modifiziert, in ihrem 
Grundgerüst jedoch unverändert geblieben war. Hierzu gehörte neben dem poin-
tierten Präsidentialismus vor allem die föderale Struktur des Landes, die historisch 
gewachsen war und ein reales politisches Gewicht im Land darstellte – sowohl in 


_________________________________________________ 


7 Ausnahmen bilden zwei der hier behandelten Fälle, nämlich die sandinistische Transition und 
die verzögerte Transition Mexikos. 
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Form der Zweiten Kammer als auch über die politische Rolle einiger Provinzgou-
verneure. Mit den Gründungswahlen 1983 wurde die Verfassungsstruktur implizit 
wieder neu legitimiert und die Institutionalisierungsphase vorerst abgeschlossen 
(Waldmann 1992: 170 f.). 1994 wurde gleichwohl eine einschneidende Verfas-
sungsreform durchgeführt, die unten als Aspekt der Konsolidierungsprobleme 
behandelt wird, da sie nicht im engeren Zusammenhang mit der Transition steht.  


Alfonsín errang bei den Präsidentschaftswahlen mit 52 Prozent der Stimmen einen 
klaren Sieg gegen den Kandidaten der Peronisten (40 Prozent), die erstmals eine 
Niederlage einstecken mussten. Im Parlament waren die Mehrheitsverhältnisse 
jedoch weniger deutlich. Die Radikale Partei erhielt mit 47,4 Prozent der gültigen 
Stimmen 50,8 Prozent der Sitze im Unterhaus und damit eine knappe Mehrheit; 
die Peronisten als maßgebliche Oppositionspartei errangen mit 33,5 Prozent der 
Stimmen 43,7 Prozent der Mandate (Molinelli et al. 1999). Im Senat konnten sich 
jedoch die Peronisten eine relative Mehrheit (43,7 Prozent der Sitze) sichern, die 
UCR erhielt 39,1 Prozent der Sitze, doch bestand die Möglichkeit, mithilfe ein-
zelner Provinzsenatoren Mehrheiten zu bilden (Birle 1995: 191 ff.).  


Offen blieben – jedenfalls von 1983 aus betrachtet – im Wesentlichen zwei Prob-
leme der Demokratisierung. Erstens war zwar das Militär in seiner historisch 
schwächsten Position, doch ließ die Frage der Aufarbeitung der Menschenrechts-
verletzungen Konflikte erwarten. Während Alfonsín wie die Mehrheit der Argen-
tinier eine Anklage und Verurteilung befürworteten, zeigten die Amnestieversu-
che der Militärregierung während der Transition, dass die Streitkräfte dies nicht 
umstandslos hinnehmen würden (Heinz 2001a: 81 ff.). Fraglich war zum zweiten, 
ob sich die Haltung der politischen Akteure hinsichtlich der Verfassungsnormen 
geändert hatte. Denn in der Praxis waren auch die gewählten Regierungen geneigt, 
sich im Zweifelsfall über die Verfassung hinwegzusetzen, weshalb auch vom 
„Verfassungsbruch als politischer Konstante“ (Carreras 2002: 32) gesprochen 
wird. Diese Problematik betraf etwa die Umgehung des Kongresses aus Gründen 
der Regierbarkeit und vor allem auch die zwar konstitutionell verbriefte, faktisch 
aber mangelnde Unabhängigkeit der Justiz. Im Kern musste sich letztlich erst 
noch zeigen, ob die maßgeblichen politischen Akteure sich tatsächlich auf allge-
mein verbindliche Spielregeln geeinigt hatten.  


3.2 Chile: Modifikation und Korrektur der autoritären 
Verfassung  


Völlig anders stellte sich die Lage in Chile dar, wo aufgrund der spezifisch ge-
lenkten Transition zwischen zwei Prozessen der Institutionalisierung unterschie-
den werden muss (Garretón 2004). Im engeren Sinne gelang den beteiligten Ak-
teuren – Regimeeliten aus Militärs und zivilen Regimeanhängern einerseits, den 
Parteien der Mitte-Links-Opposition andererseits – zwischen dem Referendum im 
Oktober 1988 und dem Amtsantritt von Präsident Aylwin eine Demokratie zu 
institutionalisieren, die aufgrund der „autoritären Enklaven“ allerdings als defekte 
Demokratie eingerichtet wurde. Davon muss eine Institutionalisierung im weite-
ren Sinne unterschieden werden, die im Wesentlichen die Eliminierung dieser 
autoritären Vorkehrungen betraf und bis ins Jahr 2005 andauerte. 


Die Institutionalisierung im engeren Sinne war Ausdruck der spezifischen Macht-
verhältnisse vor und während der Transition, die der Opposition nur die Modifika-
tion, keineswegs aber die Totalrevision der Verfassung von 1981 erlaubte 
(Krumwiede 2004). Die Verfassungsänderungen folgten ursprünglich zwar einem 
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strengen Kalkül zur Machtsicherung der autoritären Regimekoalition, indem eine 
„geschützte“ Demokratie unter der Tutelage des Militärs vorgesehen war, doch 
waren sie in weiten Teilen auch so gestaltet, dass sie Grundlagen für ein demokra-
tisches System mit einem starken Präsidialregime schufen. Die Verfassungsre-
formen des Jahres 1989 konnten jedoch nur einen Teil der autoritären Bestim-
mungen beseitigen. Um die riskante Transition und die Ablösung des 
Militärregimes nicht zu gefährden, akzeptierte die Opposition nicht nur den Fahr-
plan der Verfassung, sondern auch die ihr für die folgenden Jahre angelegten poli-
tischen Fesseln.  


Grundlegender Baustein der „geschützten“ Demokratie (Loveman 1994) wurde 
die konstitutionell abgesicherte Rolle des Militärs. Es wurde mit starken Eigen-
kompetenzen ausgestattet (Budget, Personal, Doktrin) und zudem als Wächter 
über die Verfassungsordnung eingesetzt. Darüber hinaus sicherten sich die Mili-
tärs auch auf formalem Wege politischen Einfluss, indem sie die Hälfte des Nati-
onalen Sicherheitsrats bestimmten, der u. a. über den Ausnahmezustand mit ent-
scheiden und einen Teil der Senatoren ernennen konnte (Thiery 2000: 163 ff.). 
Die Enklavendemokratie strahlte somit auch auf den elektoralen Wettbewerb und 
damit auf den Kernbereich jeglicher Demokratie aus. Das Regierungssystem – ein 
starkes Präsidialregime mit einem symmetrischen Zweikammer-Parlament – wur-
de dadurch verzerrt, dass das Oberhaus zu knapp einem Fünftel aus ernannten 
Senatoren bestand. Da diese zunächst noch von Pinochet selbst bzw. durch von 
ihm beeinflusste Organe (Oberster Gerichtshof) ernannt wurden, war es für eine 
zukünftige Regierung anderer politischer Couleur nahezu unmöglich, gegen das 
rechte Lager zu regieren. Insbesondere Verfassungsänderungen waren so trotz 
ausreichender Wählermehrheiten nur in Übereinstimmung mit wenigstens einem 
Teil der rechten Opposition möglich. Festgezurrt wurden diese Machtverstrebun-
gen durch das Wahlsystem, das faktisch dem rechten Lager die Sperrminorität 
sicherte und gleichzeitig die kleinen Parteien links von der Concertación – v. a. 
die Kommunisten – vom Parlament fernhielt. Wie beabsichtigt, waren damit im 
Parlament zwei politische Lager vertreten und als Opposition in einer privilegier-
ten Position auch das rechte Lager (Siavelis/Valenzuela 1996). 


Die demokratische Opposition der Mitte-Links-Koalition war sich zwar der sie 
beschränkenden Verfassungsbestimmungen bewusst, besaß aber nicht hinreichend 
Macht, an der Verfassung weitere Korrekturen vorzunehmen noch die weiteren 
politischen Schachzüge Pinochets zu Ende der Transitionsphase (v. a. Personal-
entscheidungen, leyes de amarre) zu verhindern. In Bezug auf die Institutionen 
dieser (defekten) Demokratie muss dennoch von einem starken „negativen“ Kon-
sens unter den politischen Eliten Chiles ausgegangen werden. Denn zum einen 
war zwar allen Akteuren, und d.h. letztlich allen Chilenen klar, dass die nunmehr 
regierende Mitte-Links-Koalition aus Christdemokraten (PDC), gemäßigten Sozi-
alisten (PS, PPD) und kleineren Parteien die autoritären Elemente der politischen 
Ordnung sowohl in ihrem normativen Gehalt ablehnte als auch politisch bekämp-
fen würde, wie sie von Beginn an in ihrem Programm deutlich machte. Zum an-
dern aber wusste sie der rechten Opposition und dem Militär glaubhaft zu versi-
chern, dass dies ausschließlich auf Grundlage der Verfassung selbst – und damit 
letztlich nur in Übereinkünften mit der Opposition – angegangen würde (Thiery 
2000: 304 ff.). Mit dem Amtsantritt von Präsident Aylwin im April 1990 begann 
somit eine Institutionalisierung im weiteren Sinne, deren Dynamik unten als As-
pekt der Konsolidierungsprobleme behandelt wird. Sie bestimmte nicht aus-
schließlich, aber doch latent das politische Spiel der 1990er Jahre in Chile. Dieser 
Prozess der „zweiten Institutionalisierung“ der chilenischen Demokratie zog sich 
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über fast 15 Jahre hin, bis die autoritären Enklaven schließlich im Jahr 2004 – 
zunächst im Senat – im Konsens der politischen Parteien aufgehoben wurden.  


3.3 Peru: Die prekäre Institutionalisierung 


Das skizzierte Problem der Institutionalisierung in defekten Demokratien trifft 
noch mehr auf Peru zu, wo die Demokratie im Lauf der 1980er Jahre zunehmend 
in Turbulenzen geriet bis hin zum sogenannten autogolpe von Präsident Fujimori 
im Jahr 1992. Im engeren Sinne war die Institutionalisierung der Demokratie in 
Peru relativ rasch abgeschlossen: Auf die Einberufung der Verfassunggebenden 
Versammlung im Jahr 1978 folgte die Verabschiedung der neuen Verfassung im 
Jahr 1979 und schließlich die Gründungswahlen im Jahr 1980 (McClintock 1989). 
Auch in Peru gehörte somit die Verfassung zu einem zentralen Thema der Transi-
tion. Anders als in Chile bildete sie jedoch nicht den Fokus einer Auseinanderset-
zung zwischen autoritären Eliten und demokratischer Opposition, auch wenn die 
„revolutionäre Linke“ versuchte, die verfassunggebende Versammlung zur „legi-
timen“ Regierung gegen das Militärregime auszurufen. Dies konnten die Militärs 
jedoch im Einklang mit den gemäßigten Parteien APRA und PPC verhindern 
(Cotler 1994: 120 ff.). Insgesamt waren sich die politischen Eliten über die politi-
schen Lager hinweg bis hinein ins Militär aber einig, dass die veränderte soziale 
und politische Realität des Landes auch einer neuen konstitutionellen Grundlage 
bedurfte – nicht zuletzt auch deshalb, um ein deutliches Zeichen für den demokra-
tischen Neuanfang zu setzen. 


Die 1978 gewählte Verfassunggebende Versammlung repräsentierte alle politi-
schen Kräfte des Landes – mit Ausnahme von der Acción Popular Belaúndes, der 
die Einberufung als illegitim ansah und den Wahlen ferngeblieben war (Lynch 
1999: 116 ff.). Dennoch hatte die Verfassung unbestritten eine umfassende Legi-
timität – höher auch als die noch heute gültige Verfassung des Jahres 1993, die 
unter der Regie Fujimoris zustandekam und auf dessen Machtambitionen zuge-
schnitten war. Zu ihren Errungenschaften gehörten u. a., dass erstmals auch Anal-
phabeten das aktive und passive Wahlrecht erhielten. Gleichwohl gab es auch 
Streitpunkte zwischen den zivilen Eliten und den Militärs, die als impliziter Ver-
handlungspartner bei der Verfassungsgebung auftraten. So konnten sie relativ 
problemlos das Verfassungskapitel über Militärangelegenheiten ausarbeiten und 
durchsetzen, in dem ihnen ihre institutionelle Autonomie garantiert und ihre Rolle 
als Tutelarmacht respektiert wurde (Cotler 1994: 125 ff.). Insgesamt stärkte die 
Verfassung von 1979 die Stellung des Präsidenten. So war es ihm nunmehr gestat-
tet, präsidentielle Dekrete in Anspruch zu nehmen sowie einmal in seiner Amts-
zeit das Parlament aufzulösen, wenn seiner Regierung dreimal das Misstrauen 
ausgesprochen wurde (Schmidt 1998: 109 ff.). Damit sollten Situationen vermie-
den werden, die den damaligen Präsidenten Belaúnde 1967/68 weiter in die Hand-
lungsunfähigkeit manövriert hatten. Die Verfassungsdebatten und -verhandlungen 
in Peru 1978/79 ließen teilweise alte Gegnerschaften aufleben und gerieten – auch 
wegen der bisweilen harten Verhandlungsposition der Militärs – mitunter in eine 
Sackgasse, weckten aber auch Hoffnungen auf eine insgesamt höhere politische 
Stabilität – ein Versprechen, das die Eliten in den nachfolgenden Jahren jedoch 
nicht einlösen konnten (Lynch 1999: 173 ff.). 


Mit den Wahlen 1980 und dem Amtsantritt von Belaúnde war diese „erste“ Insti-
tutionalisierung der Demokratie abgeschlossen. Nachdem 1979 mit Haya de la 
Torre der aussichtsreichste Kandidat gestorben war, konnte die APRA keinen 
ähnlich starken Kandidaten präsentieren. Vielmehr wurde bereits im ersten Wahl-
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gang Fernando Belaúnde mit 45 Prozent der Stimmen mit weitem Vorsprung zum 
Präsidenten gewählt. Auch im Zweikammerparlament verfügte der neue Präsident 
über eine deutliche Mehrheit: Im Abgeordnetenhaus erzielte AP die absolute 
Mehrheit, im Senat konnte sich Belaúnde die Kooperation des christlich-sozialen 
PPC sichern, wodurch er auch hier auf eine absolute Mehrheit bauen konnte. 
Schon seine Amtszeit sollte aber zeigen, dass die institutionellen Fundamente der 
Demokratie alles andere als stabil waren: Delegative Regierungspraktiken, die 
wieder wachsende Rolle des Militärs, der aufflammende Guerillakrieg und nicht 
zuletzt massive Menschenrechtsverletzungen lassen im Rückblick nur das Urteil 
zu, dass die Institutionalisierung der Demokratie in Peru schon lange vor dem 
autogolpe im Jahr 1992 gescheitert war (Tanaka 2005). 


3.4 Venezuela: Die gelungene Institutionalisierung durch 
Elitenpakte  


Auch in Venezuela gelang eine relativ rasche Institutionalisierung der Demokra-
tie, auf die eine lange anhaltende Phase politischer Stabilität folgte (Werz 1983). 
Gemessen an der geringen demokratischen Vorerfahrung, die sich auf das trienio 
1945-1948 beschränkte, ist sowohl diese Institutionalisierung als auch die folgen-
de Stabilisierung der Demokratie bemerkenswert. Verantwortlich dafür war der 
Lernprozess, den die politischen Eliten – eingeschlossen Teile der Militärs – in 
den 1950er Jahren durchmachten. Sowohl die politischen Kräfte, die den Putsch 
1948 unterstützt hatten, als auch Acción Democrática sahen nunmehr Überein-
künfte, Kompromiss, politische Mäßigung und (gleichwohl „kanalisierte“) Parti-
zipation als notwendig an, um den Parteienkonflikt zu entschärfen und eine dau-
erhafte politische Ordnung zu etablieren (Levine 1989: 256 ff.). Dies führte 
schließlich zu einer Reihe von Pakten im Jahr 1958, die den Grundstein für die 
weitere politische Entwicklung legten. 


Insbesondere im Pacto de Punto Fijo, noch vor den Wahlen 1958 von den drei 
großen Parteien unterzeichnet, vereinbarten AD, die christdemokratische COPEI 
und die liberale URD, Wahlergebnisse unabhängig vom Ausgang zu respektieren, 
die politische Auseinandersetzung zu versachlichen, in Streitfragen Kompromisse 
zu suchen sowie die organisierte Interessenvertretung zu garantieren (Köster 
2002: 32 ff.). Gemeinsam mit den Vereinbarungen über politische Leitlinien und 
der Interessenaussöhnung von Kapital und Arbeit wurde so die potenzielle Sys-
temopposition der relevanten Machtgruppen neutralisiert (Levine/Crisp 1999: 
378 ff.; Karl 1986). Allerdings wurde neben der geteilten Verantwortlichkeit auch 
der Anteil der Parteien an der Ämterbesetzung und damit an Einfluss- und Patro-
nagemöglichkeiten festgeschrieben. Im Unterschied zum trienio partizipierten die 
beiden größten Parteien (AD und COPEI) gleichermaßen an den Pfründen, die der 
Staatsapparat zu vergeben hatte. Aus der Einbindung der wichtigsten Oppositi-
onspartei in das Patronagesystem, ergab sich ein wesentlicher systemstabilisieren-
der Effekt aus dem Pakt von Punto Fijo (Werz 1983: 103 f.). Um diese Pakte zu 
ermöglichen, war hingegen die kommunistische Partei PCV aus den Überein-
kommen ausgeschlossen worden. 


Die Wahlen im Dezember 1958 legten schließlich den ersten Grundstein der de-
mokratischen Institutionalisierung. Die Parlamentswahlen gewann wenig überra-
schend die noch immer am besten organisierte AD mit fast 49,5 Prozent der 
Stimmen deutlich vor URD (26,8 Prozent) und COPEI (15,2 Prozent). Präsident 
wurde mit 49,2 Prozent der Stimmen der AD-Vorsitzende Rómulo Betancourt 
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(1959-1964). Im Geist der Elitenpakte von 1958 wurde auch die neue Verfassung 
diskutiert und 1961 verabschiedet, die eine liberale Demokratie mit einem starken 
Präsidialregime vorsah (Crisp 1997). Die Institutionalisierung war damit zu einem 
vorläufigen Abschluss gekommen. Ungelöst war jedoch das Problem, dass der 
Ausschluss der Linken aus den Pakten auch zur Marginalisierung ihrer politischen 
Interessen in der venezolanischen Politik führte. Dies beschwor im Gegenzug die 
weitere (Selbst-)Exklusion der Linken herauf: Ab 1960 – und unter dem Eindruck 
der erfolgreichen kubanischen Revolution – unterstützte die KP Venezuelas eine 
linke Guerillabewegung, die jedoch nie Fuß fassen konnte. Die Re-Integration der 
Kommunistischen Partei gelang schließlich mit den Wahlen 1968 und der Amnes-
tie 1969, womit diese Anfangsphase der venezolanischen Demokratie abgeschlos-
sen war (Levine 1989). 


3.5 Nicaragua: Die umkämpfte Institutionalisierung  


Den schwierigsten Institutionalisierungsprozess durchlebte zweifellos Nicaragua, 
das als einziges der sechs Länder auch nicht an institutionelle Vorbilder aus der 
eigenen Geschichte anknüpfen konnte (Williams 1994). Die Revolution 1979 be-
deutete einen politisch-institutionellen Bruch in der Geschichte des Landes, das 
sich zu Beginn der Transition zudem in einer desolaten ökonomischen Lage be-
fand.8 Der Institutionalisierungsprozess wurde so quasi in einer „Stunde Null“ 
begonnen und durchlief – die autoritären Ausschläge der FSLN-Regierung und 
bürgerkriegsbedingte Ausnahmezustände eingeschlossen – unruhige und oszillie-
rende Phasen, die bis weit in die 1990er Jahre reichten. Entscheidende Etappen 
waren das Basis-Statut 1979, die Wahlen 1984, die Verfassung von 1987, die 
„Gründungswahlen“ 1990 sowie die beiden Verfassungsreformen von 1995 und 
2000. Dies deutet bereits darauf hin, dass die Institutionalisierung der nicaragua-
nischen Demokratie auf unsicheren Fundamenten steht (Walker 2003: 139 ff.).  


Das Basis-Statut von 1979 bedeutete nach dem Zusammenbruch des Somoza-
Regimes eine Art provisorischer Verfassung, die jedoch mehr der Wiederherstel-
lung einer staatlichen Ordnung diente (Williams 1994). Die politische Macht war 
in der Regierungsjunta der FSLN konzentriert, die faktisch neben der Exekutiv- 
auch die Legislativgewalt ausübte. Die eigentliche Phase der demokratischen In-
stitutionalisierung fällt schon mit heftigen Auseinandersetzungen mit der sich 
formierenden Opposition über Wahl- und Parteiengesetze zusammen, was sich 
neben dem Wahlboykott 1984 insbesondere in den Auseinandersetzungen über 
die Verfassung zeigte. Mit den Wahlen 1984 wurde erstmals neben dem Präsiden-
ten auch eine Nationalversammlung gewählt, die anders als der zuvor existierende 
Staatsrat (1980-1984) ein reines Parteienparlament liberal-repräsentativen Zu-
schnitts darstellte. Sie übte – ebenso umstritten – zudem die Funktion einer Ver-
fassunggebenden Versammlung aus, die mit der Ausarbeitung der Verfassung von 
1987 die nächste Etappe der Institutionalisierung einleitete. Die Verfassung, die 
mit zwei größeren Reformen bis heute in Kraft ist, entsprach trotz einiger revolu-
tionärer Rhetorik überwiegend einer bürgerlich-liberalen Verfassung und begrün-
dete eine unitarische Republik mit präsidentiellem Regierungssystem (Krennerich 
1992: 230).  


_________________________________________________ 


8 Das Wirtschaft war 1978 um 8 Prozent, 1979 um 26 Prozent geschrumpft; das BIP/per capita 
sank zwischen 1976 und 1979 von US$1.018 auf US$681 (World Development Indicators 
2001). 
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Auf diesen institutionellen Grundlagen, die in der Praxis gleichwohl deutlich von 
der hegemonialen Rolle der FSLN imprägniert waren, wurden schließlich die 
Wahlen 1990 durchgeführt, die der Opposition den Sieg bescherten (Ander-
son/Dodd 2005). Die Institutionalisierung der Demokratie endete in Nicaragua 
allerdings nicht mit diesen Gründungswahlen. Die zunehmende Spaltung der poli-
tischen Gesellschaft in Sandinisten und Anti-Sandinisten, die auch die Hand-
lungskapazität der Regierung Chamorro stark einschränkte, führte im Lauf der 
1990er Jahre zu scharfen Konfrontationen zwischen den Lagern und auch zu hef-
tigen Debatten über Verfassungsänderungen. Nach monatelangen zähen Verhand-
lungen wurden 1995 schließlich 65 Verfassungsänderungen beschlossen, die 
wichtige Veränderungen im Zusammenspiel der Staatsgewalten ergaben. So wur-
de die Rolle der Nationalversammlung gegenüber dem Präsidenten deutlich ge-
stärkt, u. a. indem ihr das Recht zugesprochen wurde, ein Veto des Präsidenten 
mit einfacher Mehrheit zu Fall zu bringen; auch wurde dem Präsidenten das Recht 
eines aufschiebenden Veto entzogen und das Parlament wurde in seinen Kontroll-
rechten (Budgetrecht, Steuern) gestärkt. Eine Kompetenzstärkung erfuhr ebenso 
der Oberste Gerichtshof (Herrera Zúniga 1996). 


Die Wahlen 1996 und 2001 ergaben jeweils Wahlsiege der liberalen Allianz Par-
tido Liberal Constitucionalista (PLC) über die Sandinisten, die die politische 
Spaltung des Landes bestätigten (Anderson/Dodd 2005). Unter der Regierung von 
Arnoldo Alemán (1997-2002) kam es gleichwohl zu Machtabsprachen zwischen 
dem Präsidenten und dem FSLN-Vorsitzenden, Daniel Ortega, die neben der Si-
cherung persönlicher Pfründe letztlich zu einer Politisierung zentraler politischer 
Institutionen (Oberster Gerichtshof, Wahlbehörde, Rechnungshof) führten. Diese 
Tendenz zur Aushöhlung bzw. Instrumentalisierung der Institutionen setzte sich 
auch unter der Regierung von Enrique Bolaños (seit 2002) fort und zeigt die an-
haltenden Konsolidierungsprobleme in Nicaragua an (Krennerich 2003).  


3.6 Mexiko: Inkrementale Institutionalisierung durch 
Reformen  


Aussagen über die Institutionalisierung der mexikanischen Demokratie müssen 
mit dem Paradox leben, dass sich die neue mexikanische Demokratie über dem-
selben Fundament erhebt wie die „perfekte Diktatur“ des PRI – nämlich die Ver-
fassung von 1917. Die Skizze des alten Regimes wie der verzögerten mexikani-
schen Transition zeigte jedoch bereits, dass die Verfassung – die trotz einiger 
Reformdebatten weiterhin gültig ist – ein hinreichendes Gerüst für die Errichtung 
der Demokratie abgab. Notwendig waren dafür allerdings zum einen ausführende 
Verfassungsorgangesetze, die vor allem den Aspekt freier und fairer Wahlen be-
trafen, und zum andern die Auflösung jener informellen Regeln, die aus dem me-
xikanischen Präsidenten eine Art „Wahlkaiser“ gemacht hatten (Domínguez 
1999).  


Die Institutionalisierung der mexikanischen Demokratie war – parallel zur Transi-
tion – im Wesentlichen auf das Wahlregime bezogen (Cansino 2000). Hier fanden 
die grundlegenden gesetzlichen Änderungen statt – sowohl was die Normen als 
auch deren Einhaltung anbetrifft. Dieser Prozess gipfelte in der Etablierung unab-
hängiger Wahlbehörden und den nachfolgenden freien und fairen Wahlen auf 
Bundesebene 1997 und 2000. Er war überdies begleitet von Fortschritten in den 
politischen Freiheitsrechten, wenngleich die volle Entfaltung der Meinungs- und 
Pressefreiheit der Entwicklung eines demokratischen Wahlregimes deutlich hin-
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terherhinkte. Postelektorale Konflikte, die vor allem bei den Wahlsiegen der Op-
position zwischen 1989 und 1994 nicht selten in Verhandlungen zwischen den 
Parteien und dem Präsidenten beigelegt wurden, werden nunmehr rechtsstaatlich 
kanalisiert (Eisenstadt 1999). 


Der seit Ende der 1980er Jahre steigende parteipolitische Wettbewerbsgrad führte 
schon unter Salinas zu mehreren Reformen des Wahlsystems (Becerra et al. 
2000). Wie die Wahlreformen von 1977 und 1987 entsprangen sie zwar den Legi-
timationsnöten des Regimes, doch führten sie aufgrund der bereits erreichten 
Wettbewerbsdynamik und vor allem aufgrund der Eigendynamik der geschaffe-
nen Institutionen zur sukzessive steigenden Qualität der Wahlen. Die Reformen 
dieser Jahre (1990, 1993, 1994, 1996) drehten sich um zwei zentrale Themen: die 
Unabhängigkeit der für die Wahlorganisation zuständigen Behörde sowie die Ver-
fahren zur Beilegung von Wahlstreitigkeiten. Das 1990 geschaffene Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), das für die Durchführung der Wahlen, Wählerregister und 
Wahlausweise zuständig wurde, war zwar eine Institutionengründung von oben, 
doch entwickelte es sich zu einer von PRI und Regierung zunehmend unabhängi-
gen Wahlbehörde. Durch den wachsenden Einfluss des IFE konnten auch die Re-
gelung der Parteienfinanzierung und der Zugang zu den Medien, die jahrzehnte-
lang vom PRI kontrolliert wurden und noch 1994 zu seinen Gunsten wirkten, für 
alle Parteien wesentlich verbessert werden. Die Wahlgerichtsbarkeit, die bis 1987 
dem Kongress zukam und danach zwischen Legislative und Judikative geteilt war, 
obliegt seit der Reform 1996 dem Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial. 
Endergebnis waren somit sowohl die vollständige Autonomie der Wahlbehörde 
als auch die vollständige Übertragung von Wahlstreitigkeiten an die Judikative 
(Thiery 2005).  


Vorläufig abgeschlossen wurde die Institutionalisierung der Demokratie in Mexi-
ko am 2. Juli 2000 mit der Wahl von Vicente Fox zum Staatspräsidenten, der mit 
seinem Amtsantritt im Dezember 2000 die 70-jährige Herrschaft des Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) beendete. Erst nach diesem Machtwechsel ist es 
möglich geworden, die vom PRI aufgebauten bzw. hinterlassenen Defekte der 
mexikanischen Demokratie zu beseitigen, die in erster Linie in den Bereichen 
Staatlichkeit und Rechtsstaatlichkeit liegen und Mexiko zu einer illiberalen De-
mokratie mit teilweise eingeschränkter Regierungsgewalt haben werden lassen 
(Hernández Rodríguez 2004). Die heftigen monatelangen Proteste der knapp un-
terlegenen Opposition bei den Präsidentschaftswahlen im Jahre 2006 zeigten je-
doch, dass die demokratische Kultur, Wahlniederlagen zu akzeptieren, auch eine 
Dekade nach den Gründungswahlen noch wenig entwickelt ist. 


4 Konsolidierungsprobleme defekter Demokratien  


Die relativ rasche, zumindest vordergründig erfolgreiche Institutionalisierung der 
Demokratien in Lateinamerika kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie nahe-
zu allesamt als defekte Demokratien gelten müssen. Lediglich Costa Rica, Urugu-
ay und neuerdings Chile können im Jahr 2005 als institutionell intakte Demokra-
tien angesehen werden, d. h., sie erfüllen die Minimalkriterien, die zur Beurteilung 
eines politischen Regimes als Demokratie herangezogen werden müssen. Dies 
spiegeln auch die Daten des Bertelsmann Transformation Index (BTI) wider, die 
im Wesentlichen auf das in diesem Band vorgestellte Demokratiekonzept rekur-
rieren. Alle anderen Länder – neben den Autokratien Kuba und Haiti – müssen 
hingegen als defekte Demokratien eingestuft werden. Sie erfüllen die als Mini-
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malanforderungen konzipierten Demokratiekriterien nicht hinreichend, wenn-
gleich auch unter ihnen noch deutliche Performanzunterschiede zu konstatieren 
sind (s. Tab. 15).  


Da als Faustregel gelten muss, dass sich defekte Demokratien zwar stabilisieren, 
aber nicht als Demokratien konsolidieren können, werden in den folgenden Län-
deranalysen auch die jeweiligen Defektsyndrome analysiert. Sie zeigen an, in 
welchen Teilregimen die politischen Systeme grundlegende Probleme der konsti-
tutionellen Konsolidierung aufweisen. Schon dabei ist unschwer zu erkennen, 
dass auch die übrigen Faktoren, die die Konsolidierung einer Demokratie ausma-
chen – Parteien- und Verbändesystem, Kontrolle antidemokratischer Vetoakteure 
und Zivilkultur – in der Regel schwach ausgeprägt sind und in engem Zusammen-
hang mit der Entwicklung der defekten Demokratien stehen. Auf der Grundlage 
der Demokratiedaten des Bertelsmann Transformation Index ließen sich die Staa-
ten Lateinamerikas 2005 in folgende Regimetypen einteilen: 


Tabelle 15: Regimetypen in Lateinamerika/Karibik (2005) 


Konsolidierte oder 
nahezu konsoli-
dierte Demokra-
tien 


Defekte Demokratien mit  
eingeschränkter Stabilität 


Stark defekte De-
mokratien mit 
geringer  
Stabilität 


Autokratien 


10,0−8,1 8,0−7,1 7,0−6,1 6,0−4,1 < 4,1 


Uruguay 
Costa Rica 
 
Chile 


Brasilien 
Argentinien 
 
Mexiko 
Panama 
 
El Salvador 
Dominikanische 
Republik 


Peru 
Honduras 
Bolivien 
Nicaragua 
Paraguay 
 
Ecuador 
Venezuela 


Kolumbien 
Guatemala 


Kuba 
Haiti 


Anmerkung: Die Einteilung der Länder erfolgte nach den Daten des Status-Index Demokratie des 
BTI 2006 (Stichdatum: Januar 2005), die auch daten zur demokratischen Konsolidierung und 
zur Staatlichkeit umfassen. Die Gruppe der defekten Demokratien wurde für Lateinamerika in 
zwei Untergruppen differenziert. Die Rangfolge der Länder innerhalb der Spalten folgt abstei-
genden Indexwerten. 


Quelle: Bertelsmann Stiftung (2005). 


Nicht ausführlich kann dabei auf eines der grundlegenden politischen Gestal-
tungsprobleme eingegangen werden, das die Entwicklung der Demokratien – ein-
geschlossen die Ölnation Venezuela – nachhaltig beeinflusste, nämlich die neoli-
beralen Strukturreformen des Washington Consensus (Williamson 1990), die 
unter dem Druck nachlassender Wirtschaftskraft, hoher staatlicher und privater 
Verschuldung sowie den Reformkonzepten des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) und der Weltbank dramatische sozioökonomische Umwälzungen heraus-
forderten. Lediglich Chile und partiell Mexiko hatten diese Reformen bereits un-
ter dem autoritären Regime weitgehend bewältigt. In allen anderen Ländern waren 
demokratische Regierungen damit konfrontiert, sowohl etablierte gesellschaftliche 
Machtstrukturen antasten als auch gravierende soziale Einschnitte vornehmen zu 
müssen. In fast allen Ländern Lateinamerikas führte dies zu politischen Krisen, 
die von den Regierungen gleichwohl unterschiedlich bewältigt wurden. Gleich-
wohl fiel keines der Länder in ein autokratisches Regime zurück. 
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Abbildung 3: Demokratieniveaus in Lateinamerika (2003-2005)  
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Anmerkung: Die Balken geben für jedes Land den Mittelwert aus fünf Demokratie-Kriterien an, 
die den Teilregimen der embedded democracy entsprechen; die Indikatoren des BTI 2006 wur-
den hierfür neu gruppiert bzw. aggregiert. Die Skala reicht von 1 (nicht gegeben) bis 10 (voll-
ständig erfüllt). 


Quelle: Bertelsmann Stiftung (2005). 


Die Schwächen der lateinamerikanischen Demokratien liegen demgegenüber ohne 
Zweifel im Bereich des Rechtsstaates: Seine beiden Dimensionen, die Geltung der 
bürgerlichen Freiheitsrechte und die horizontal accountability, sind in Lateiname-
rika nur unzureichend verwirklicht. Die Daten des Bertelsmann Transformation 
Index weisen hier auf eine deutliche Kluft zwischen den Polyarchie-Elementen 
und dem Rechtsstaatskomponenten hin. Dies bedeutet, dass die politische Macht 
zwar weitgehend gemäß demokratischer Spielregeln generiert wird, ihre Kontrolle 
jedoch weder zwischen den Staatsgewalten noch im Hinblick auf die elementaren 
Rechte der Bürgerinnen und Bürger funktioniert. Diese Entkoppelung der demo-
kratisch legitimierten politischen Macht von den institutionellen Sicherungen ge-
gen ihren Missbrauch hat sich in allen defekten Demokratien Lateinamerikas so 
weit etabliert, dass sie nicht mehr nur als vorübergehendes Phänomen bezeichnet 
werden kann. 
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Abbildung 4: Die Kluft zwischen „Polyarchie“ und Rechtsstaat 
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Anmerkung: Die Säulen geben für jedes Land den Mittelwert der neu aggregierten Rechtsstaatskri-
terien im Status-Index des BTI 2006 an; die Punkte repräsentieren jeweils den Mittelwert der 
Polyarchiekriterien.  Quelle: Bertelsmann Stiftung 2005). 


 


4.1 Argentinien: Konsolidierungsprobleme einer delegativen 
Demokratie  


Trotz günstiger Konsolidierungschancen wurde Argentinien in den letzten 20 Jah-
ren wiederholt von tiefgreifenden Krisen erschüttert, die auch die Konsolidierung 
der demokratischen Institutionen in Mitleidenschaft zogen (Levitsky 2005). Posi-
tiv ist im historischen Vergleich zu vermerken, dass die Regierungen seit 1983 
ausnahmslos in freien und fairen Wahlen ins Amt kamen sowie 1989 und 1999 
zweimal ein demokratischer Machtwechsel zwischen Regierungen unterschiedli-
cher Couleur stattfand. Lediglich das turbulente Ende von Präsident De la Rúa im 
Dezember 2001 und die anschließende Interimsphase unter Präsident Duhalde 
bilden hier eine Ausnahme. Allerdings hat sich in Argentinien eine delegative 
Demokratie herausgebildet, in der die Präsidenten nach wie vor am Rande der 
Verfassung operieren und die Kompetenzen der beiden anderen Staatsgewalten 
wiederholt negieren (Merkel/Puhle et al. 2006: 84 ff.). 


Schon unter Präsident Alfonsín (1983-1989), der mit einem dezidierten Bekennt-
nis zur Festigung der Demokratie angetreten war, erzielte die konstitutionelle 
Konsolidierung kaum Fortschritte. Hinsichtlich der beiden wichtigsten politischen 
Herausforderungen – Wirtschaftsentwicklung und zivile Kontrolle des Militärs – 
muss seine Amtszeit trotz anfänglicher Erfolge insgesamt als gescheitert angese-
hen werden. Ab 1987 torpedierten die aufkommende Hyperinflation, drei Militär-
erhebungen und Konflikte mit den Gewerkschaften die demokratische Entwick-
lung. Nacheinander verloren die Radikalen sämtliche Wahlen gegen die 
Peronisten, nicht zuletzt auch die Präsidentschaftswahl 1989. Als klar war, dass 
Alfonsín nicht mehr effektiv regieren konnte, übergab er sein Amt im Juli 1989 
vorzeitig an Carlos Menem (Palermo/Novaro 1996: 35 ff.).  
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Menems Strategie der Krisenlösung – neoliberal inspirierte Wirtschafts- und 
Staatsreformen, Schlussstrichpolitik in Fragen der Militärs und der Menschen-
rechtsproblematik – war in institutioneller Hinsicht von der Herausbildung eines 
Hyperpräsidentialismus und der Domestizierung der Justiz flankiert. Am Rande 
der Verfassung operierend, schaltete Menem den Großteil der horizontalen Kon-
trollinstanzen aus oder brachte sie auf seine Linie (Thiery 2002; Nino 1992; Ver-
bitsky 1993: 77 ff.). Diese Regierungspraxis trug insofern Früchte, als die akuten 
Krisentendenzen gemeistert und die Strukturreformen auch gegen Widerstände 
des eigenen Lagers durchgesetzt werden konnten. Mittels rechtlich und ethisch 
fragwürdiger Arrangements konnte er auch die zivile Suprematie über das Militär 
sichern. Die krisengeschüttelten Argentinier waren bereit, Menems Machtarron-
dierung zugunsten der Exekutive zu befürworten bzw. zu dulden – eine Geduld 
allerdings, die mit Abflauen der akuten Krise nach 1993 einer wachsenden Kritik 
wich (Levitsky 2000). 


Die im Krisenkontext entstandene delegative Regierungspraxis verstetigte sich 
während der beiden Amtszeiten Menems (1989-1995; 1995-1999). Sie erstreckte 
sich auf die formal und informell gestärkte Rolle des Präsidenten, sein Verhältnis 
zur Legislative sowie die Eingriffe in die Rechtsprechung (Thiery 2001). Ein Teil 
dieser Veränderungen wurde durch die neue Verfassung von 1994 verankert. Die 
zuvor zwischen Menem und Alfonsín im „Pakt von Olivos“ informell ausgehan-
delten Grundzüge zielten zunächst auf die Ermöglichung der Wiederwahl des Prä-
sidenten (d. h. Menems), wobei im Gegenzug dessen Amtsperiode auf vier Jahre 
reduziert wurde. Desweiteren wurden seine Legislativkompetenzen über Not-
standsdekrete nunmehr formalisiert. Die Absicht, diese Kompetenzen durch eine 
kontrollierende Kongresskommission in ein strikteres Kontrollnetz einzubinden, 
ist jedoch bis heute gescheitert.  


Ähnlich gravierend waren Menems Eingriffe in die Justiz, die ohnehin in der ar-
gentinischen Geschichte gewöhnlich den beiden anderen Gewalten nachgeordnet 
war (Carrió 1996). Allerdings hat sich diese Abhängigkeitssituation seit 1989 gra-
duell verschlechtert, was insbesondere den Obersten Gerichtshof betraf, dessen 
traditionell ohnehin eher regierungsfreundliche Rechtsprechung sich unter Menem 
zu einer regierungsstützenden Haltung wandelte und für die ominöse „automati-
sche Mehrheit“ (mayoría automática) im Gericht sorgte (Gargarella 1996: 
228 ff.). Solche Funktionsmängel setzten sich auch in nachgeordneten Ebenen der 
Rechtsprechung fort und sind Ausdruck einer insgesamt prekären Funktionsweise 
des Rechtsstaates, die ein Klima der Rechtsunsicherheit hervorgerufen hat und 
auch zum stetig schwindenden Ansehen der Justiz bei den Bürgern beitrug. Diese 
Legate der Ära Menem konnten auch nach 1999 nicht beseitigt werden. Weder der 
schwache Präsident De la Rúa (1999-2001), noch Interimspräsident Duhalde 
(2002/03) oder sein Nachfolger Kirchner verzichteten auf delegatives Regieren 
noch konnten sie – abgesehen von einigen symbolischen Handlungen – die argen-
tinische Justiz stärken (Bertelsmann Stiftung 2005). Der Grund hierfür liegt letzt-
lich in der unveränderten Haltung der politischen Klasse Argentiniens, die effek-
tive konstitutionelle Bindungen für das politische Geschäft als lästig ansieht und 
von schwachen politischen und rechtlichen Kontrollinstanzen profitiert (Thiery 
2005). 


Diese Probleme der institutionellen Konsolidierung stehen in engem Zusammen-
hang mit den Mustern politischer und gesellschaftlicher Repräsentation, die histo-
risch gewachsene, sowohl förderliche wie behindernde Potenziale für die demo-
kratische Konsolidierung beinhalten (Berensztein 2004). Anders als in 
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europäischen Ländern fanden die komplexen gesellschaftlichen Konfliktlinien, die 
sich im Laufe des 19. und des 20. Jahrhunderts herausgebildet hatten, keine Ent-
sprechung im Parteiensystem. Beide maßgeblichen politischen Kräfte – die in den 
Mittelschichten verankerte Bürgerpartei UCR wie auch der PJ als organizistische 
Bewegung mit massivem Rückhalt bei den Arbeiter- und Unterschichten – vertra-
ten unterschiedliche gesellschaftspolitische Konzeptionen, die nur schwer in das 
Rechts-Links-Schema einzuordnen sind; auch konnte sich eine rechte, die konser-
vativen Sektoren vertretende Partei in Argentinien nie etablieren (Birle 2002: 
214 ff.). In beiden Parteien ist die interne Fraktionierung sehr hoch und instabil, 
beide sind dezentral strukturiert, ihre ideologische Kohäsion und parteiinterne 
Disziplin gering. Dies erschwert auch die Konsensbildung über Parteigrenzen 
hinweg. Stattdessen überwiegt zwischen beiden Parteien eine Kultur der Konfron-
tation, die etwa auch zum Sturz von De la Rúa beitrug. Obwohl somit die effekti-
ve Zahl der Parteien (1983: 2,22; 1989: 2,80; 1995: 2,96; 1999: 3,39) und der 
Fragmentierungsgrad niedrig sind, wurde dieser positive Konsolidierungseffekt 
durch die geringe Kohäsionskraft der Parteien und die internen Spaltungen kon-
terkariert. Auch die geringe ideologische Polarisierung führte nicht zu einer Mä-
ßigung der politischen Konfrontation (ibid.: 235 ff.). Bis zum erneuten Scheitern 
der UCR im Jahr 2001 schien sich in Argentinien gleichwohl ein stabiles Partei-
ensystem unter der Ägide von PJ und UCR herauszubilden, das mit einigen Kon-
junkturschwankungen von geringer Volatilität geprägt war. Der seither anhaltende 
Restrukturierungsprozess hat zu einem moderat fragmentierten Parteiensystem 
geführt mit einer bis dato dominanten Mehrheitspartei (PJ), den geschwächten 
UCR und FREPASO sowie kleinen Regionalparteien. Die stark gestiegenen Ent-
haltungsraten bei Wahlen deuten jedoch ebenso wie die offene Ablehnung der 
politischen Klasse durch die Bürger auf eine Repräsentationskrise und den Man-
gel politischer Alternativen hin (Jackisch 2000; Bernsztein 2004: 40 ff.). Anders 
als in Peru hat diese Vertrauenskrise aber bislang nicht zu einem Zusammenbruch 
des etablierten Parteiensystems geführt.  


Auch die Ebene der funktionalen Repräsentation bietet lediglich ein ambivalentes 
Potenzial zur Stärkung der argentinischen Demokratie. Spätestens seit den 1950er 
Jahren verfügte das Land über ein ausdifferenziertes Netz korporatistischer Akteu-
re, wobei die Unternehmerverbände und die (peronistischen) Gewerkschaften 
deutlich dominierten. Typische Merkmale waren eine starke Politisierung und 
Handlungsstrategien, die sich im Rahmen des staatsgetragenen Entwicklungsmo-
dells in der Regel direkt an staatliche Entscheidungsträger richteten (Palomino 
2002). Mit der Wirtschaftskrise der späten 1980er Jahre und den neoliberalen Re-
formen unter Menem schwanden jedoch Integrationspotenzial, Kooperationsfä-
higkeit und Vermittlungsleistungen der argentinischen Verbände. Das Gewerk-
schaftssystem wurde nicht nur durch die Reformen (u. a. größere Tarifautonomie 
statt politischer Vermittlung, Dezentralisierung von Tarifverhandlungen), sondern 
auch durch zunehmende Spaltungen (z. B. konkurrierende Dachverbände), 
schwindende Mitgliederzahl, wachsende Mobilisierungsschwierigkeiten und das 
geringe Ansehen ihrer Führungsspitzen zusehends geschwächt. An Stelle der tra-
ditionell engen Verzahnung zwischen Gewerkschaften und Peronismus trat mehr 
und mehr eine Pluralisierung der Gewerkschaftslandschaft (Catalano/Novick 
1997). Anders als die Gewerkschaften konnte zumindest ein Teil die Unterneh-
mer(verbände) unter Menem seine Forderungen durchsetzen, doch veränderte sich 
auch die argentinische Unternehmerlandschaft im Zuge von Außenöffnung und 
De-Industrialisierung dramatisch (Birle 1995). Insgesamt ist dadurch die politi-
sche Bedeutung der Interessengruppen in den 1990er Jahren spürbar schwächer 
geworden. Als Pendant zur Krise der politischen Repräsentation ist so auch die 
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funktionale Repräsentation nach der Auflösung des korporatistischen Modells nur 
eingeschränkt funktionsfähig. Wenigstens vorübergehend ist eine Tendenz zur 
Fragmentierung und Partikularisierung der Interessenlandschaft zu erkennen, die 
nur über schwache Aggregationskanäle zum politischen System verfügt und kein 
konzertierungsfähiges System der industriellen Arbeitsbeziehungen darstellt (Pa-
lomino 2002).  


Das paradox anmutende Bild der Konsolidierungschancen der argentinischen 
Demokratie wird dadurch untermauert, dass sie auf der Ebene der Zivilkultur und 
Zivilgesellschaft vermutlich ihr stärkstes Fundament besitzt. Trotz der bescheide-
nen Handlungskapazität der politischen Eliten und der als dramatisch zu bezeich-
nenden wirtschaftlichen und sozialen Krisen ist die Zustimmung zu demokrati-
schen Normen und Verfahren seitens der Bevölkerung nach wie vor hoch. Auch 
das kritische Bewusstsein gegenüber Korruption und Regelverletzungen ist ge-
stiegen. Ausdruck der Performanz- und Repräsentationskrise ist allerdings, dass 
das Vertrauen in die staatlichen Institutionen, in Regierung, Parlament, Justiz, 
Parteien und Verbände in den letzten Jahren weiter gesunken ist und sich bei le-
diglich 15-30 Prozent Zustimmung bewegt. Dennoch ist die Zustimmung zur De-
mokratie als einer jedem anderen System vorzuziehenden politischen Ordnung 
nach dem Krisenjahr 2000/01 (58 Prozent) mit 68 Prozent bzw. 64 Prozent in den 
Jahren 2003 und 2004 wieder ähnlich hoch wie Mitte der 1990er Jahre (Latinoba-
rómetro 2004). Das Überleben der argentinischen Demokratie in der dramatischen 
Wirtschaftskrise nach 2000 zeigt, dass sich die demokratischen Grundnormen 
stabilisiert haben. 


4.2 Chile: Die fortschreitende Konsolidierung  


Zu Beginn der 1990er Jahre hatte Chile bereits jene Wirtschaftsreformen hinter 
sich, die die Konsolidierung in den übrigen Ländern stark erschwerten (En-
signia/Nolte 1992). Im Kontext einer günstigen Wirtschaftsentwicklung, die ledig-
lich im Gefolge der Asienkrise zwischen 1998 und 2000 gedämpft wurde, konnten 
die Demokratiedefekte sukzessive abgebaut werden. 15 Jahre nach der Transition 
ist die Konsolidierung der chilenischen Demokratie weit fortgeschritten. Die De-
mokratieentwicklung der 1990er Jahre war einerseits geprägt von der durchgängi-
gen, aber zumeist moderat geführten Auseinandersetzung um die Beseitigung der 
autoritären Enklaven. Andererseits waren die Regierungen der Concertación, die 
bis dato alle nationalen Wahlen gewannen, primär um die Festigung der demokra-
tischen Ordnung und deshalb letztlich um Konsens mit den rechten Parteien be-
müht (Fernández 1998). Dies prägte sowohl die Amtszeit von Patricio Aylwin 
(1990-1994) wie die seiner Nachfolger Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) und 
Ricardo Lagos (2000-2006), so dass im politischen Bereich nur geringe Turbulen-
zen zu verzeichnen waren. Trotz der anfänglich noch zu vernehmenden Drohge-
bärden Pinochets stabilisierte sich das demokratische Spiel zusehends und führte 
punktuell zu blockübergreifenden Vereinbarungen (Thiery 2000: 159 ff.). 


Der eher reibungslos verlaufende politische Prozess und das vergleichsweise ge-
ringe Konfliktniveau ergaben zusammen mit der hohen institutionellen Stabilität 
wiederum günstige Aussichten, die ökonomischen und sozialen Herausforderun-
gen Schritt für Schritt abzuarbeiten. Sorgte die Regierung Aylwin hierbei für die 
notwendige Stabilisierung der Rahmenbedingungen, so stellte sich unter Präsident 
Frei ein nahezu „gewöhnlicher“ politischer Ablauf ein, so dass trotz der noch e-
xistierenden, gleichwohl aber abschmelzenden autoritären Enklaven ein bereits 
fortgeschrittener Konsolidierungsstand erreicht wurde (ibid.: 270 ff.). Diese Ent-
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wicklung wurde durch die Verhaftung Pinochets in London im Oktober 1998 und 
ihre Folgen – Anklage wegen Menschenrechtsverletzungen, Verhandlungsunfä-
higkeit wegen „Altersdemenz“, Verlust des Senatssitzes – weiter akzentuiert und 
führte zum einen zu einer vertieften rechtlichen und politischen Aufarbeitung der 
Menschenrechtsverletzungen. Zum andern fanden – auch verknüpft mit dem Ge-
nerationswandel – im chilenischen Militär Lernprozesse statt, die auf eine Norma-
lisierung der zivil-militärischen Beziehungen hinwirkten. Auch die chilenische 
Rechte ging zunehmend zum alten Regime und insbesondere zu Pinochet auf Dis-
tanz und versuchte, ihre politische Zukunft jenseits des autoritären Erbes als kon-
servative Kraft Chiles zu suchen (Garretón 2004).   


Die Ende 2004 vom chilenischen Senat beschlossenen und 2005 vom Abgeordne-
tenhaus bestätigten Verfassungsreformen führten schließlich zur Eliminierung der 
autoritären Enklaven. Umstritten blieb lediglich das binominale Wahlsystem, das 
jedoch keinen Verfassungsrang mehr besitzt und somit einer eigenen Reformde-
batte vorbehalten bleibt. In diesem Prozess der allmählichen Auflösung der autori-
tären Enklaven hat sich – in scharfem Kontrast zum restlichen Lateinamerika – 
die Rolle der Rechtsstaatlichkeit als positivster Faktor der Demokratieentwicklung 
erwiesen. Sie stand in diesen Jahren immer dann im Brennpunkt der Öffentlich-
keit, wenn es um die Vergangenheitsbewältigung der Militärdiktatur ging. Beson-
ders prominent war dabei implizit oder explizit die Frage, ob oder inwieweit die 
chilenische Justiz unabhängig und damit in der Lage ist, hochrangige Regimever-
treter wie nicht zuletzt Pinochet selbst zur Verantwortung zu ziehen (Matus 1999; 
Zalaquett 1999). Hier zeigte sich, dass sich die chilenische Justiz zunehmend aus 
ihrer anfänglich passiven Rolle löste und eine eigenständige Position einnahm. 


Die Einhaltung der konstitutionell vorgegebenen Prozeduren zeigt sich auch dar-
an, dass delegative Praktiken wie in Argentinien oder in Brasilien unter Collor 
sowie in Chile bislang unbekannt sind. Gekennzeichnet ist das Zusammenspiel 
der Gewalten durch einen prononcierten Präsidentialismus, der jedoch durch ein 
funktionierendes Zweikammerparlament und weitere autonome Organe gezähmt 
ist (Fernández 1998: 41 ff.). Insbesondere durch die Mehrheitsverhältnisse im Se-
nat hat sich der Kongress zu einem Vetospieler herausgebildet, der prinzipiell eine 
Blockadekapazität gegenüber Gesetzesinitiativen der Exekutive besitzt. Komplet-
tiert wird die Zähmung der Repräsentativorgane durch eine Reihe autonomer Ver-
fassungsorgane, die deren Handlungskompetenzen in spezifischen Materien kon-
trollieren und beschränken wie insbesondere die Zentralbank (Thiery 2000: 
160 ff.). Diese Spielregeln haben die politischen Eliten Chiles in den letzten 15 
Jahren ausnahmslos eingehalten. Ihr Gegenstück findet diese zunächst als Eliten-
konsens zu fassende „Rechtskultur“ in einer entsprechenden Erwartungshaltung 
der chilenischen Bevölkerung, die diesen Legalismus teilt und von den politischen 
Eliten die strikte Wahrung der Rechtsförmigkeit des politischen Prozesses erwar-
tet (Fernández 1998: 34 f.).  


Dies bedeutet allerdings nicht, dass darüber hinausgehend ein fester Konsens über 
fundamentale gesellschaftspolitische Fragen wie z. B. das Entwicklungsmodell 
besteht (Garretón 1999: 153 ff.; Krumwiede 2004: 270). Vielmehr dürfte die poli-
tische Szenerie weiter in Bewegung geraten, wenn sich der disziplinierende „ne-
gative“ Konsens – Abwehr autoritärer Gefahren – einmal aufzulösen beginnt (Ti-
roni/Agüero 1999). Allerdings zeigt die jüngere politische Diskussion in Chile, 
dass die Regierungskoalition eher eine Aufweichung des binominalen Wahlsys-
tems anstrebt und damit den definitiven Bruch mit der Pinochet-Ära anvisiert. Seit 
der Verfassungsreform von 2004/05 besitzt die Regelung des Wahlsystems keinen 
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Verfassungsrang mehr; es reicht eine Dreifünftelmehrheit in beiden Kammern des 
Parlaments. Verhandlungen zwischen der Regierung und der gemäßigten Rechten 
wurden nach dem Amtsantritt von Michelle Bachelet im März 2006 begonnen. 


Neben der allmählichen konstitutionellen Konsolidierung, die die sukzessive Un-
terordnung des Militärs als einzigem Vetoakteur einschloss, bieten sich auch auf 
den übrigen Ebenen günstige Konsolidierungschancen. So hängt die politische 
Stabilität Chiles zu einem großen Teil mit den stabilen Organisationsmustern der 
politischen Repräsentation zusammen (Bodemer/Carreras 1997). Zwar ist die ef-
fektive Zahl der im Parlament vertretenen Parteien scheinbar hoch (6,25). Da die 
Parteien beim gegebenen Wahlsystem allerdings in Listenverbindungen zur Wahl 
antreten (müssen), existiert in Chile gegenwärtig faktisch ein Zweiparteiensystem 
(effektive Zahl der Parteien 2,03). Neben den Parteien der Concertación – Christ-
demokraten (PDC) und Sozialdemokraten (PS, PPD, PRSD) – ist dies das Bünd-
nis der beiden rechten Parteien (die gemäßigte RN sowie die den alten Regime-
kräften lange Zeit am nächsten stehende UDI). Zwar gab es bei den letzten 
Parlamentswahlen im Dezember 2001 bedeutende Verschiebungen innerhalb der 
Blöcke, jedoch nicht zwischen ihnen. Insgesamt ist das Parteiensystem organisa-
torisch stabil und gesellschaftlich hinreichend verankert mit gewachsenen Verbin-
dungen zur Zivilgesellschaft (Alcántara Sáez/Luna 2004). Der Polarisierungsgrad 
ist insgesamt – rechnet man auch die im Parlament nicht vertretenen Parteien wie 
die Kommunistische Partei ein – eher gemäßigt, in Einzelfragen wie z. B. der 
Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen war sie aber lange Zeit hoch. Auch 
ist der Grad der Wählervolatilität – gemessen an den beiden politisch relevanten 
Blöcken – eher gering (Wehr 2004).  


Zudem verfügt Chile über eine ausdifferenzierte Interessengruppenlandschaft, in 
der neben der katholischen Kirche vor allem die Verbände von Kapital und Arbeit 
sowie Menschenrechtsorganisationen eine starke Rolle spielen. Die einflussreichs-
te Rolle spielen gleichwohl die Unternehmerverbände, deren Struktur sich bereits 
im Zuge der neoliberalen Reformen unter Pinochet konsolidierte und die ihre 
starke Position auch unter den demokratischen Regierungen bewahren konnten 
(Imbusch 1995, 2004). Gerade in der Anfangsphase unter Präsident Aylwin waren 
sie neben den rechten Parteien der maßgebliche Machtfaktor für die Beibehaltung 
der liberalen Wirtschaftsordnung. Umgekehrt hatten jedoch die maßgeblichen 
Wirtschaftspolitiker der Concertación frühzeitig signalisiert, dass sie keinen 
grundlegenden Kurswechsel anstrebten. Als Gegenpart konnte sich das nach der 
Diktatur stark geschwächte Gewerkschaftswesen unter den demokratischen Regie-
rungen organisatorisch wieder stabilisieren, was durch mehrere Reformen des 
Arbeits- und Gewerkschaftsrechts gestützt wurde (Thiery 1997). Die Gewerk-
schaften besitzen allerdings nicht mehr die Stärke, über die sie vor der Diktatur 
verfügten, was neben dem insgesamt liberaleren Arbeits- und Gewerkschaftsrecht 
– das u. a. zur Zersplitterung der Gewerkschaften führte – auch an der generell 
geschwundenen Bindungskraft gesellschaftlicher Großorganisationen liegt (En-
signia 2004). Die schmerzhaften Lernprozesse seit 1973 führten auch dazu, dass 
trotz des nach wie vor bestehenden Einflusses der Parteien die Gewerkschaftspo-
sitionen weniger ideologisch fixiert und mehr pragmatisch orientiert sind. Trotz 
der anfänglichen starken Diskrepanzen zwischen den Verbänden, die v.a. das 
Streikrecht und den Kündigungsschutz betrafen, konnten die demokratischen Re-
gierungen mit ihrer Konzertierungspolitik beide Interessengruppen einbinden, 
wenngleich die Kompromisse weit hinter den Erwartungen der Gewerkschaften 
zurückblieben.  
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Die Zustimmung zu demokratischen Normen und Verfahren ist in Chile mittel bis 
hoch (50-60 Prozent), doch sorgt seit dem Wiederbestehen der Demokratie für 
Verwunderung, dass trotz des Erfolges von Demokratie und Marktwirtschaft und 
der hohen Anerkennung der Regierungsarbeit keine höhere Zustimmung existiert 
(Bodemer/Carreras 1997: 195 ff.). Etwa ein Drittel der Bevölkerung bekundet 
auch im Jahr 2004 zu Demokratie oder Autokratie eine indifferente Haltung, die 
besonders stark bei den unteren Schichten ausgeprägt ist, während die Befürwor-
tung der Autokratie nach wie vor bei den Mittelschichten – den Gewinnern der 
Pinochet-Diktatur – mit 25 Prozent am stärksten ist (Latinobarómetro 2004). Die-
se Einstellungsmuster bedeuten in der politischen Praxis allerdings keine Infrage-
stellung des konstitutionellen Rahmens der Demokratie, wenngleich die politische 
Klasse Chiles – mit deutlicher Ausnahme des Staatspräsidenten – kein hohes An-
sehen genießt.  


4.3 Peru: Aufstieg und Zerfall einer defekten Demokratie  


Perus demokratischer Neubeginn im Jahr 1980 stand nach der Ablösung des Mili-
tärregimes unter eher positiven Vorzeichen. Zu ihnen zählten u. a. die geschwäch-
te Position des Militärs, die Etablierung eines ausgefeilten Katalogs von Grund-
rechten mit Garantieinstrumenten, die Anzeichen eines sich konstituierenden, 
repräsentativen Parteiensystems sowie nicht zuletzt die Akzeptanz freier und fai-
rer Wahlen – seit 1980 auf Grundlage des universellen Wahlrechts – als alleiniger 
Modus des Herrschaftszugangs. Diese Chance konnte von den politischen Eliten 
jedoch nicht genutzt werden. Stattdessen durchlebte Peru in den letzten 25 Jahren 
eine turbulente politische Entwicklung (Tanaka 2005). Während sich in den 
1980er Jahren zunächst eine delegative Demokratie mit deutlich antiliberalen Zü-
gen und wachsenden Enklaven des Militärs herausbildete, oszillierte Peru in den 
90er Jahren zwischen stark defekter Demokratie und weichem Autoritarismus. 
Das plötzliche Ende des Fujimori-Regimes im November 2000 bedeutete zwar die 
neuerliche Rückkehr zur Demokratie, doch hat sich diese unter der Regierung von 
Alejandro Toledo (seit 2001) noch nicht hinreichend stabilisieren können (Conag-
han 2005).  


Schon die Regierung Belaúnde (1980-1985) versäumte es, die ökonomischen und 
politischen Herausforderungen (Verschuldungskrise, Wirtschaftsstrukturreformen, 
Ausbreitung des Terrors der maoistischen Guerilla Sendero Luminoso) effektiv 
anzugehen. Diese Tendenzen verschärften sich dramatisch unter Präsident Alan 
García (1985-1990). Ab 1988 schlugen diese Negativtendenzen in eine grundle-
gende Staatskrise um. Der Eskalation des Bürgerkrieges und dem Bankrott des 
Entwicklungsmodells konnte Alan Garcías erratischer, populistisch-delegativer 
Regierungsstil nicht mehr effektiv begegnen. Garcías Amtszeit endete in einem 
Chaos aus Wirtschaftskrise, Hyperinflation und Staatszerfall und provozierte ein 
Trauma, das lange in der peruanischen Bevölkerung nachwirkte (McClintock 
1994).9 Dieses Krisenszenario stellte den Hintergrund für den rasanten Aufstieg 
Fujimoris dar, der mit dem ebenso raschen Zerfall des alten Parteiensystems ein-
herging (Tanaka 1998; Lynch 1999). Die Wahl Fujimoris gegen Vargas Llosa 
bedeutete eine Art Revolution per Stimmzettel gegen die etablierten Parteien und 
politischen Eliten, was Fujimori insbesondere im Zuge des sogenannten „Selbst-


_________________________________________________ 


9 Fünfzehn Jahre später schien es allerdings vergessen bzw. nicht mehr eng mit Alan García 
verknüpft, als dieser erneut die Präsidentschaftswahlen gewann. 
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putsches“ (autogolpe 1992) weiter ausnutzen konnte. Die Mehrheit der peruani-
schen Bevölkerung nahm die autoritäre Politik in Kauf und honorierte sowohl bei 
den Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung 1992 als auch bei den Wah-
len 1995 Fujimoris politische Handlungsfähigkeit (weitgehende Ausschaltung des 
Terrorismus, Restabilisierung der Wirtschaft sowie die Wiedereingliederung in 
das internationale Wirtschaftssystem) (Peetz 2001; Conaghan 2005). 


Die regressiven Tendenzen blieben jedoch nicht auf die Krisenzeit beschränkt und 
betrafen zunehmend alle demokratischen Institutionen. So wurde Peru im südame-
rikanischen Vergleich das einzige Land, in dem die gesellschaftliche, ökonomi-
sche und vor allem politische Bedeutung des Militärs nach der Demokratisierung 
rasant zugenommen hat (Obando 1999). Insbesondere die Fehlperzeption der Ter-
rorismusdynamik durch Belaúnde und Alan García hatte die Militärs eigene (Anti-
)Terror-Strategien entwickeln lassen. Im Umfeld der Wahlen 1990 besaßen sie gar 
einen ausgefeilten Putschplan. Die überraschende Wahl Fujimoris ließ jedoch die 
Option einer engen Kooperation zwischen Militärführung und Staatspräsident 
ratsamer erscheinen. Insgesamt entwickelte sich das Militär – dem 1996 eine Ge-
neralamnestie für Menschenrechtsverletzungen sowie 1998 erweiterte Kompeten-
zen in der Kriminalitätsbekämpfung zugesichert wurde – zu einem weitgehend 
unkontrollierten Komplex, in dem auch Drogenhandel, Schmuggel, Waffenschie-
bereien und Geldwäsche gängig waren (Rospigliosi 2000).  


Auch die peruanische Rechtsstaatlichkeit wurde vor allem in den 1990er Jahren in 
ihrer Funktion ausgehöhlt. Seit jeher chronisch schwach und den faktischen 
Mächten untergeordnet, wurde sie von Fujimori und Geheimdienstchef Montesi-
nos unterminiert bzw. abgebaut, zuerst aus Gründen der „Regierbarkeit“, dann aus 
Gründen des Machterhalts (Hammergren 1998). Formell wurden mit der Verfas-
sung von 1993 die ohnehin starken Kompetenzen des Präsidenten weiter gestärkt 
(Wiederwahl, Budgetrechte, Dekretmacht, Ernennung der obersten Militärpositio-
nen). Die strukturelle Dominanz der Exekutive über die Legislative wurde weiter 
akzentuiert durch die Errichtung eines simultan gewählten Einkammer-
Parlamentes. Trotz eigener Mehrheit steigerte Fujimori das schon von Belaúnde 
und Alan García umfangreich genutzte Regieren per Dekret (Bernales 1996). 
Auch die Justiz wurde systematisch domestiziert und instrumentalisiert. Im Jahre 
1992 wurden 60 Prozent der als „korrupt“ geltenden Richter durch provisorische 
Richter ersetzt, 1999 zog sich Peru aus dem Interamerikanischen Gerichtshof für 
Menschenrechte zurück (Hammergren 1998: 150 ff.). Die faktische Auflösung des 
Verfassungsgerichtes, das sich 1997 gegen die Möglichkeit der erneuten Wieder-
wahl Fujimoris aussprach, ist als Umschlagspunkt dieser „hyperdelegativen“ De-
mokratie in ein autoritäres Regime anzusehen, da der letzt institutionelle Veto-
spieler gegen die Regierung ausgeschaltet wurde. Die Schwäche der Justiz, die 
durch die Kompetenzexpansion der Militärgerichtsbarkeit weiter akzentuiert wur-
de, übersetzte sich auch in eine prekäre Realisierung der individuellen Freiheits-
rechte (wie Ausnahmezustände, erweiterte Militärgerichtsbarkeit, Straflosigkeit 
von Vergehen der Sicherheitskräfte, Folter) (Burt 2004).  


Nach dem turbulenten Ende des Fujimori-Regimes im Jahr 2000 startete die peru-
anische Demokratie unter nunmehr weitaus ungünstigeren Bedingungen als 1980. 
Zwar konnte die Enklavenmacht von Militär und Geheimdienst weitgehend ein-
gedämmt werden, doch sind die Institutionen des demokratischen Staates nach 
dem Verfall der achtziger Jahre und der sukzessiven Demontage in den Neunzi-
gern noch nicht wieder gefestigt. Neben der Frage einer neuen Verfassung betrifft 
dies insbesondere die rechtsstaatlichen Institutionen, die erst am Anfang eines 
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notwendigen Reformprozesses stehen, sowie die 2002 übereilt begonnene Dezent-
ralisierung. Während die Übergangsregierung unter Valentín Paniagua (2000/01) 
noch positive Akzente setzen konnte, zeichnete sich die Amtszeit von Alejandro 
Toledo durch einen stetigen Verfall der staatlichen Handlungskapazität aus, die 
zusammen mit zahlreichen Korruptionsskandalen einen deutlichen Legitimations-
verlust der demokratischen Institutionen bewirkt hat (Barr 2003).  


Tabelle 16: Stimmenanteil von Parteien und Unabhängigen 1978-1995 (in %) 


 1978 (V) 1980 (P) 1985 (P) 1990 (P) 1992 (V) 1995 (P) 


Altparteien (A)  88,5 96,5 97,0 68,0 33,3 6,3 


Unabhängige + 
Neuparteien (U) 


11,5 3,2 3,0 31,7 84,8 93,7 


Ungültig 
Enthaltung 


15,8 
16,0 


22,2 
21,0 


13,8 
9,0 


15,2 
22,0 


23,7 
29,0 


17,9 
26,1 


Anmerkungen: V = Verfassunggebende Versammlung; (P) = Präsidentschaftswahlen; (A) = Alt-
parteien: AP, PPC, APRA und die (zersplitterte) Linke; (U) = Unabhängige und Neuparteien: 
Cambio 90 / Nueva Mayoría (Fujimori) u. a.  


Quelle: Tanaka (1998: 55). 


Eines der größten Hindernisse auf dem Weg zu einer stabileren Demokratie bildet 
die Schwäche von Parteien und Zivilgesellschaft, die unmittelbar auch die institu-
tionelle Stabilität und Effizienz beeinträchtigen (Tanaka 1998; Lynch 1999). Peru 
verfügt über nur labile Strukturen der politischen Repräsentation, die nicht hinrei-
chend zwischen einer stark heterogenen und segmentierten Gesellschaft und dem 
Staat vermitteln können. Dabei schien sich nach 1980 ein Parteiensystem zu for-
mieren, das das politische Spektrum breit abdeckte und besonders auf Seiten der 
Linken über ein beachtliches Mobilisierungspotenzial verfügte. Die desaströsen 
Regierungsleistungen sowohl der Konservativen als auch der (sozialdemokratisch 
orientierten) APRA führten zusammen mit der Staats- und Wirtschaftskrise, der 
wachsenden Informalisierung der Gesellschaft und dem sich polarisierenden Par-
teienstreit jedoch zum zunehmenden Vertrauensverlust der Parteien bei den Bür-
gern. Den am Aufstieg der Unabhängigen erkennbaren Auflösungserscheinungen 
wussten die etablierten Parteien weder programmatisch noch strategisch zu be-
gegnen. Tabelle 16 verdeutlicht, dass diese Krisensymptome, die sich bereits bei 
den Kommunalwahlen 1989 abzuzeichnen begannen, bei den Wahlen 1990 die 
nationale Ebene erfassten. Umgekehrt nutzte der Outsider Fujimori zwischen 
1990 und 1992 die Gelegenheit und wand sich mangels anderer politischer Res-
sourcen mit seinem (rechts-)populistischen Diskurs direkt an die peruanische Öf-
fentlichkeit, der Effizienz der Regierungsarbeit versprach und bei jeder Gelegen-
heit die obstruktive Rolle der Parteien bzw. der traditionellen politischen Elite 
geißelte (Peetz 2001: 69 ff.). Der Erfolg seiner Strategie zeigte sich auch darin, 
dass 70 Prozent der Bevölkerung dem autogolpe im April 1992 zustimmten.  


Nach dem Zusammenbruch der etablierten Parteien konnte sich bis heute noch 
kein organisatorisch stabiles, gesellschaftlich verankertes Parteiensystem erneut 
etablieren. Vielmehr ist es durch starke Fragmentierung, geringe programmatische 
Kapazitäten, stark personalistische und klientelistische Tendenzen sowie einen 
sehr hohen Grad der Wählervolatilität charakterisiert. Lediglich die Traditionspar-
tei APRA konnte sich sukzessive restabilisieren und verfügt als einzige Gruppie-
rung über eine landesweite organisatorische Stärke. Die konservativen Parteien 
Unidad Nacional bzw. Unión por el Perú und mehr noch die Wahlplattformen der 
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newcomer (Fujimori, Toledo) steigen und fallen zumeist mit ihren Leitfiguren und 
stellen kein stabilisierendes Element der politischen Vermittlung und Gestaltung 
dar (Barr 2003).  


Ähnliche Defizite kennzeichnen auch die Ebene der funktionalen Interessenreprä-
sentation. Peru verfügt über ein relativ breit gefächertes, aber gleichzeitig hoch 
zersplittertes Spektrum zivilgesellschaftlicher Interessenartikulation (Tanaka 
1999). Schon der Bereich der Arbeitsbeziehungen zeigt allerdings, dass das Sys-
tem der Interessenvermittlung innerhalb der Gesellschaft wie zwischen Zivilge-
sellschaft und politischem System nur schwach funktioniert. Den größten politi-
schen Einfluss besitzen die Unternehmerverbände, die insbesondere über den 
Dachverband CONFIEP maßgeblich auch die Reformpolitik unter Fujimori beein-
flussten und von ihr profitierten (Cotler 1998a, 1998b). Dagegen verfügen die 
Gewerkschaften, die ohnehin in den letzten 50 Jahren eine eher marginale Rolle 
spielten, nach jahrzehntelanger Investitions- und Wachstumskrise, massiver Ver-
elendung seit Ende der 1970er Jahre und den neoliberalen Arbeits- und Tarif-
rechtsreformen kaum noch über politisches oder tarifverhandlungsrelevantes Ge-
wicht (Balbi 1997). Durch die immense Informalisierung der Arbeitswelt arbeitet 
etwa die Hälfte der Beschäftigten in einem vom Arbeitsrecht völlig abgekoppelten 
Arbeitsmarkt. Berechnungen zufolge ging der gewerkschaftliche Organisations-
grad im Privatsektor von etwa 33 Prozent im Jahr 1982 über 15 Prozent (1990) 
auf nur noch 3 Prozent im Jahr 1997 zurück (Bernedo Alvarado 1998: 279). Eine 
ähnliche Tendenz zeigt der Rückgang der abgeschlossenen Tarifverträge und ins-
besondere der Streiks im Privatsektor (1980: 739; 1997: 66). Lediglich im öffent-
lichen Sektor konnten sich einige Organisationen wie die Lehrergewerkschaft 
SUTEP stärker behaupten.  


Die Bereitschaft zivilgesellschaftlicher Organisationen zu kooperativem und stra-
tegischem Handeln ist aufgrund der geringen Kapazität intermediärer Organisati-
onen und nachfolgender Zersplitterung wenig ausgeprägt. Insgesamt mangelt es 
so auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene an Kapazitäten zur Kanalisierung der 
Vielzahl partikularer Forderungen. Dies führt wiederholt – wie etwa im Zuge der 
geplanten Privatisierung einzelner Versorgungsunternehmen im Jahr 2002, des 
Lehrerstreiks 2004 oder der wiederholten Proteste der Kokabauern – zu eruptiven 
politischem Protest mit nachfolgenden Regierungskrisen (Cotler 2005). Während 
die zivilgesellschaftliche Organisationsdynamik alles in allem – auch aufgrund 
des hohen Grades an Selbstorganisation – eher progressiv verläuft, war in den 
letzten Jahren ein Rückgang der Demokratiezufriedenheit und des Vertrauens der 
Bürger in die demokratietragenden Institutionen zu verzeichnen. Die Zustimmung 
zur Demokratie ist trotz der Erfahrungen mit dem autoritären Fujimori-Regime 
rückläufig. Zwischen 1996 und 2004 sank die Zustimmung von 63 Prozent auf 45 
Prozent, eine der niedrigsten Zustimmungsraten in Lateinamerika (Latinobaró-
metro 2004). Mit der Performanz der Demokratie sind nur knapp ein Fünftel zu-
frieden, also weniger als mit der Leistung der Fujimori-Regierung. Wenngleich 
noch weit vor den Wahlen 2006 und somit wenig aussagekräftig als Prognose, 
führte Fujimori bei Umfragen Ende 2004 die Konkurrenz möglicher Präsident-
schaftskandidaten kurioserweise mit 20 Prozent an. 


4.4 Venezuela: De-Konsolidierung einer „Vorzeigedemokratie“ 


Venezuela konnte nach der Phase der Institutionalisierung der Demokratie spätes-
tens mit der Integration der linken Gruppierungen in das politische System wäh-
rend der 1960er Jahre als stabile Demokratie gelten. Diese Stabilität, die Venezue-
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la im Rahmen der autoritären Regressionen auf dem Kontinent in den 1960er und 
1970er Jahren zu einer „Vorzeigedemokratie“ machten, beruhte jedoch auf prekä-
ren Grundlagen, die durch die Ölrente zusammengehalten wurden (Crisp 1997). 
Im Licht der neueren, differenzierteren Transitionsforschung ist festzuhalten, dass 
sich in Venezuela keine vollständige liberale Demokratie herausbildete, sondern 
eine defekte Demokratie, in der regelmäßige freie und faire Wahlen stattfanden, 
jedoch die konstitutionell vorgesehenen Mechanismen der accountability durch 
die paktierte partidocracia der beiden großen Parteien weitgehend funktionslos 
waren (Zimmerling 2004). Zusammen mit der geringen Bindewirkung der politi-
schen Institutionen allgemein entwickelte sich so eine defekte Demokratie mit 
einer eigentümlichen Mischung aus delegativen, illiberalen und exklusiven Zügen, 
die ihren eigenen Untergang provozierte und fast zwangsläufig in die Ära Chávez 
(seit 1998) mündete (Coppedge 1994a). Die Etappen der Demokratieentwicklung 
in Venezuela lassen sich demnach in drei größere Phasen unterteilen: (1) die er-
folgreiche Errichtung und Festigung der Demokratie zwischen 1958 und Ende der 
1970er Jahre; (2) die Krise des Modells in den 1980er Jahren mit erfolglosen Sta-
bilisierungsversuchen bis weit in die 1990er Jahre; und (3) die Auflösung der al-
ten Ordnung und Errichtung der „Bolivarianischen Republik“ unter Hugo Chávez 
seit 1998.  


Tabelle 17: Präsidenten Venezuelas 1958-2005 und BIP/capita 


Amtszeit Präsident Partei BIP/per capitaa 


1959-1964 Rómulo Betancourt AD 4.145 


1964-1969 Raúl Leoni AD 4.133  


1969-1974 Rafael Caldera COPEI 4.219 


1974-1979 Carlos Andrés Pérez AD 4.305 


1979-1984 Luis Herrera Campíns COPEI 3.426 


1984-1989 Jaime Lusinchi AD 3.241 


1989-1993 Carlos Andrés Pérez AD 3.645 


1993-1994 Ramón Velásquez 


(Interimspräsident) 


unabhängig 3.482 


1994-1999 Rafael Caldera unabhängig 3.213 


1999-2005  Hugo Chávez unabhängig n.a. 


2005- Hugo Chávez unabhängig n.a. 


a In US$ von 1995, jeweils für das letzte Amtsjahr. 


Quelle: World Development Indicators (2001). 


1. Stabilisierung der Demokratie (1958-1983): Die anhaltende Stabilität der vene-
zolanischen Demokratie war das Ergebnis des erfolgreichen Elitenbündnisses, das 
die beiden wichtigsten Parteien, also die sozialdemokratisch ausgerichtete AD und 
der christlich-soziale COPEI, im Lauf der 1960er Jahre konstruierten und das zu 
einer anhaltenden populistischen Verteilungskoalition führte, die die gesamte Ge-
sellschaft durchdrang (Coppedge 1994b). Die in den Pakten von 1958 festgelegten 
Ziele – neben der Verfassung (1961) auch langfristige Entwicklungspläne, eine 
Agrar- und Steuerreform, Sozialgesetzgebung, die Verbesserung des Erziehungs-
systems und die Modernisierung der Streitkräfte – konnten mithilfe der Ölein-
künfte umgesetzt werden und führten zu einem wachsenden Klientel- und Sub-
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ventionssystem als integrierendem und systemstabilisierendem Faktor (Levi-
ne/Crisp 1999). Boeckh beschreibt diese populistische Verteilungskoalition tref-
fend:  


„Durch eine Vielzahl direkter und indirekter staatlicher Transfers, von denen die direk-
ten, d.h. über den Staatshaushalt laufenden, meist von der jeweiligen Regierungspartei 
auch zur Schaffung parteipolitischer Loyalitäten (Klientelismus) instrumentalisiert wur-
den, den geschickten Einsatz politischer Symbole, welche die ‚Erlösung der Massen’ zum 
Thema hatten, und durch vergleichsweise offene Karrierepfade für die Funktionäre der 
Gewerkschaften und Bauernverbände in den beiden großen Parteien gelang es, die orga-
nisationsfähigen Teile der Gesellschaft politisch zu integrieren und gegenüber dem politi-
schen System stabile und stabilitätsfördernde Loyalitäten zu schaffen“ (Boeckh 1988: 
643).  


Diese Politik führte auch zu einer immensen Ausweitung des Staatsapparates, 
dessen Pfründe sich die beiden Parteien schiedlich friedlich teilten. Höhepunkt 
dieser Entwicklung war die erste Amtszeit von Carlos Andrés Pérez in den 1970er 
Jahren, als in der Folge des dramatischen Preisanstiegs für Rohöl 1973/74 sich die 
Staatseinnahmen verdreifachten und eine nochmals verstärkte Tendenz zum 
„Staatskapitalismus“ bewirkten. Zusätzlich wurde 1975/76 die Öl- und Eisenerz-
industrie verstaatlicht (Boeckh/Hörmann 1992: 516 ff.). Während ein großer Teil 
der in den 1970er Jahren fließenden Petrodollar unproduktiv versandete bzw. in 
privaten Taschen und auf Auslandskonten landete, wurden Entwicklungsprojekte, 
die von Träumen eines Gran Venezuela getragen waren, zumeist aus kurzfristigen 
Krediten finanziert (Muno 2004: 15 ff.).  


Unter diesem „Regime“ der partidocracia, die von informellen Machtabsprachen 
zwischen den beiden Parteien und weniger von einer Festigung der demokrati-
schen Institutionen als solchen geprägt war, blieb fast zwangsläufig zuerst die 
responsiveness der venezolanischen Politik und nachfolgend auch die horizontal 
accountability auf der Strecke. Die Parteien begannen zunehmend die ohnehin 
schwache politische Willensbildung von unten durch umfangreiche Absprachen 
von oben zu ersetzen, Wahlen kamen so mehr einem Plebiszit über umverteilende 
Parteieliten gleich (Hellinger 1991: 155 ff.). Diese Entkoppelung von längerfristi-
gen gesellschaftlichen Interessenlagen kann zwar nicht als exklusive Demokratie 
im engeren Sinne bezeichnet werden, doch trug sie zunehmend Züge eines Eliten-
kartells, das – in Dahl’schen Worten – für die Präferenzen der Bürger zunehmend 
blind wurde.10 


2. Destabilisierung der Demokratie (1983-1998): Die schwindende Stabilität der 
venezolanischen partidocracia in den 1980er Jahren hängt direkt mit der stark 
gewachsenen Abhängigkeit vom Erdöl und dem schlechten Management der poli-
tischen Eliten zusammen. Anstatt eine ausgewogenere Wirtschaftsstruktur des 
Landes zu fördern, wurden mit der Staatszentrierung, der Ölfixierung und der 
Schwächung der Institutionen auch die mittelfristigen Grundlagen dafür beseitigt. 
Schließlich beendeten Misswirtschaft, der Rückgang der Erdöleinnahmen und der 
Beginn der Schuldenkrise Anfang der 1980er Jahre unter der Regierung von Her-
rera Campíns die überzeichneten Entwicklungsvorstellungen der venezolanischen 


_________________________________________________ 


10 Bekannterweise kann Freedom House solche Defekte nicht erfassen. Seit Beginn der Daten-
reihe 1973/74 war Venezuela bei politischen bzw. bürgerlichen Freiheiten mit jeweils 2 be-
wertet, ab 1976/77 sogar mit 1/2. Zwischen 1978 und 1989 war es damit genau gleich bewer-
tet wie die alte Bundesrepublik Deutschland. 
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Eliten (Carrasquero 2004: 397 ff.). Das Jahr 1983 leitete mit der Zahlungsunfä-
higkeit und der Währungsabwertung um 300 Prozent das Ende des Entwick-
lungsmodells ein, das auch Präsident Lusinchi mit einer populistisch ausgerichte-
ten, nachfrageorientierte Politik nicht aufhalten konnte. Vielmehr hinterließ er 
1989 ein Land am Rande des Bankrotts, das sich durch eine deutlich negative So-
zialbilanz mit gestiegener Armut, erhöhter Kindersterblichkeit und Einkommens-
verlusten auszeichnete (Muno 2004: 17 f.). 


Letztlich blieb auch den Präsidenten Carlos Andrés Pérez (1989-1993) bzw. dem 
als Unabhängigen angetretenen Rafael Caldera (1994-1998) nur das Krisenmana-
gement übrig. Die von Andrés Pérez 1989 schlagartig initiierte neoliberale Struk-
turanpassungspolitik führte jedoch umgehend zur sozialen Explosion. Die bluti-
gen Unruhen 1989 in Caracas (bekannt als Caracazo) legten die 
Legitimationskrise des politischen Systems vollends offen, die die Entwicklung 
der 1990er Jahre prägen sollte – eingeschlossen die beiden gescheiterten Militär-
putsche des Jahres 1992 (Welsch/Carrasquero 2000). Während Andrés Pérez 1993 
unter dem Vorwurf der Korruption aus dem Amt gedrängt wurde, versuchte Cal-
dera zunächst wieder eine heterodoxe Wirtschaftspolitik, musste aber nach deren 
Scheitern wieder zu einem orthodoxen Stabilitätsprogramm zurückkehren. Beide 
Präsidenten vertieften die delegative Regierungspraxis weiter, indem sie vom 
Kongress autorisiert wurden, Dekrete mit Gesetzeskraft zu erlassen. Insgesamt 
führten diese Widersprüche und Unstimmigkeiten im Krisenmanagement sowie 
die mangelnde politische Unterstützung zur weiteren Abkehr der Bevölkerung 
von den politischen Eliten (Muno 1997, Faust/Muno 1998).  


3. Die Ära Chávez (1999-2006 ff.): Seit dem Amtsantritt von Hugo Chávez 1999 
hat sich das politische System Venezuelas drastisch verändert. Diese Veränderun-
gen beruhen im Wesentlichen auf der Institutionalisierung einer stark delegativen 
Demokratie mit hoher Machtkonzentration beim Präsidenten, Inklusion der Unter-
schichten, der bewusst vorangetriebenen politischen Polarisierung, der Rolle des 
Militärs als Herrschaftsstütze und Ordnungsfaktor sowie dem – auch grenzüber-
greifenden – Linkspopulismus des Präsidenten (Shifter 2006). Allerdings sind 
auch starke Kontinuitäten zur „alten Ordnung“ auszumachen, die Zweifel auf-
kommen lassen, ob es sich bei der „Bolivarianischen Republik“ trotz vehement 
vorgetragener Revolutionsrhetorik tatsächlich um eine neue Ära der venezolani-
schen Demokratie handelt (Zimmerling 2004). 


Die Wahlen vom Dezember 1998 bedeuteten einen Erdrutsch in der venezolani-
schen Politik. Chávez konnte mit seiner Bewegung Movimiento Quinta Republica 
(MVR) die andauernde Stimmung gegen das politische Establishment ausnutzen 
und erreichte mit 56 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit bei den Präsi-
dentschaftswahlen. Das ehemals stabile Zweiparteiensystem Venezuelas, das 
schon seit Beginn der 1990er Jahre durch steigende Fragmentierung, Instabilität 
der Parteien und hohe Volatilität der Wählerstimmen gekennzeichnet war (McCoy 
1999), brach dadurch endgültig zusammen. Bei den von Chávez durchgesetzten 
Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung im Jahr 1999 gewann seine MVR 
121 der 131 Sitze, die traditionellen Parteien nur noch fünf.  


Chávez nutzte die Gunst der Stunde und die anhaltende Zustimmung weiter Teile 
der Bevölkerung, um anfangs mittels delegativer Regierungspraxis, dann abgesi-
chert durch die neue Verfassung und gesicherte parlamentarische Mehrheiten die 
Machtkonzentration beim Präsidenten und so seinen Entscheidungsradius auszu-
weiten (Muno/Thiery 2002). Schon die Verfassunggebende Versammlung schalte-
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te den gewählten Kongress und die Judikative („Justiznotstand“) aus. Im Dezem-
ber 1999 wurde die neue venezolanische Verfassung bei einer Volksabstimmung 
mit 71 Prozent Zustimmung angenommen. Sie verlängert das präsidentielle Man-
dat von fünf auf sechs Jahre und erlaubt die einmalige, unmittelbare Wieder-
wahl.11 Der Senat wurde abgeschafft, der Kongress also auf eine Kammer (Natio-
nalversammlung) reduziert und somit ein potentieller Vetospieler ausgeschaltet. 
Die auf Chávez zugeschnittene Verfassung stärkte in erheblichem Maße die 
Kompetenzen des Präsidenten, insbesondere das Recht, die Nationalversammlung 
aufzulösen und Neuwahlen anzusetzen, was die Machtbalance weiter verschob 
(Bodemer/Nolte 1999). Die Machtfülle von Chávez basierte allerdings mehr noch 
darauf, dass es kein staatliches Organ mehr gibt, das nicht von seinen Anhängern 
kontrolliert wird (Oberster Gerichtshof, Ombudsmann, Generalstaatsanwalt, nicht 
zuletzt auch die nationale Wahlbehörde). Auch die Zentralbank verlor ihre Auto-
nomie und untersteht nunmehr der Exekutive (Shifter 2006). 


Die verfassungsgemäß vorgesehenen Neuwahlen im Jahr 2000 bestätigten Chávez 
mit noch größerer Mehrheit als 1998 (60 Prozent gegenüber 56 Prozent). Gleich-
wohl führten seine aktive Polarisierungsstrategie, die umstrittenen politischen 
Eingriffe (in den staatlichen Ölkonzern PDVSA; Gewerkschaftswahlen) wie auch 
die geringen wirtschaftlichen und sozialen Erfolge (Burchardt 2004) zu dramati-
schen Zustimmungsverlusten. Das seither zugespitzte innenpolitische Klima, in 
dem das Chávez-Lager, das vorwiegend die immens angewachsenen Unterschich-
ten repräsentiert, einer heterogenen Koalition aus Ober- und Mittelschichten, Un-
ternehmern und Gewerkschaften, Politikern der Altparteien sowie der mächtigen 
Presse des Landes gegenübersteht, führte neben mehreren Streiks auch zu einem 
zunächst geglückten, dann aber durch treue Militärs vereitelten Putsch im Früh-
jahr 2002 sowie zu der sich lange hinziehenden Auseinandersetzung um das Refe-
rendum über die Abberufung von Chávez (Carrasquero 2004). Das Referendum 
endete wiederum mit dem deutlichen Sieg von Hugo Chávez (58,25 Prozent vs. 
41,75 Prozent), der die Uneinigkeit sowie die geringe Glaubwürdigkeit der Oppo-
sition ausnutzen konnte. Damit scheint sich Chávez’ „Fünfte Republik“ allmäh-
lich zu stabilisieren, größere politische Projekte wie die Agrarreform werden zü-
giger umgesetzt, und die Chancen sind gestiegen, dass er wie geplant bis 2012 
Präsident bleibt (Diehl/Muno 2004). Im Übrigen zeigen die Umfragedaten, dass 
die Zustimmung zur „Demokratie“ seit 2001 zunehmend deutlich über dem la-
teinamerikanischen Durchschnitt liegt. 


Tabelle 18: Zustimmung zur Demokratie als Regierungsform (in % der 
Wahlberechtigten) 


 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 


Venezuela 62 64 60 61 57 75 67 74 76 


Lateinamerika  61 62 62 60 48 56 53 53 53 


Quelle: Latinobarómetro (2004). 


Die Veränderungen seit dem Amtsantritt von Chávez muten wie eine grundlegen-
de Umwälzung an, auch weil es sich um einen linkspopulistischen caudillo han-


_________________________________________________ 


11 Dabei geht Chávez wie schon Fujimori im Peru der 1990er Jahre davon aus, dass seine der-
zeitige Amtszeit (2000-2006) seine erste unter der neuen Verfassung ist und er somit wieder-
gewählt werden kann.  
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delt, der die etablierte Ordnung und deren Träger bekämpft (Shifter 2006). Den-
noch besteht auch ein sehr hohes Maß an Kontinuität, wenn man die letzten Jahre 
aus dem Blickwinkel einer funktionierenden Demokratie betrachtet. Denn unge-
achtet seiner Abgrenzungsrhetorik hat Chávez den patrimonialen Staat wieder 
belebt, dessen Klientele und Profiteure gleichwohl nunmehr die verarmten Mas-
sen, die bisweilen auf 80 Prozent der Bevölkerung geschätzt werden, und nicht 
mehr die Mittel- und Oberschichten sind. Auch der Typus der defekten Demokra-
tie hat sich letztlich nur graduell gewandelt, wenngleich die Defekte nun stärker 
ausgeprägt und z. T. konstitutionell verankert sind. Weder die ökonomischen und 
schon gar nicht die defizitären politischen Muster wurden realiter durchbrochen 
(Zimmerling 2004).  


In diesem Szenario der anhaltenden Turbulenzen sind Aussagen über die übrigen 
Konsolidierungsebenen von eher begrenzter Haltbarkeit. Dies betrifft insbesonde-
re das Repräsentationssystem, das sich – wie schon skizziert – dramatisch gewan-
delt hat von einem konsolidierten Zweiparteiensystem über das fragmentierte 
Mehrparteiensystem der 1990er Jahre bis zum Parteiensystem mit Hegemonial-
partei unter Chávez (Boeckh 2001). Die traditionellen Parteien haben ihren Ein-
fluss nahezu völlig verloren, an ihre Stelle ist auf Seiten der Opposition gegen 
Chávez bis dato keine neue politische Kraft entstanden. In die polarisierte politi-
sche Landschaft ist auch das System der Verbände und Interessengruppen einbe-
zogen, das dadurch bislang wenig mediatisierend gewirkt hat noch für ein funkti-
onales System der Interessenvermittlung sorgen konnte (Crisp 2000). Da in das 
alte klientelistische System der venezolanischen partidocracia auch die Interes-
senverbände eingebunden und weitgehend kontrolliert waren, zählen sie unter 
dem Chavismus mit zur verfeindeten „Oligarchie“ (Sánchez López 2001). Nach 
dem Niedergang der Altparteien AD und COPEI haben Unternehmerverbände 
und teilweise auch die Gewerkschaften die Rolle übernommen, neben den starken, 
Chávez-kritischen Massenmedien in die Interessen der Opposition zu artikulieren. 
Umgekehrt ließ Chávez viele intermediäre Organisationen, von denen er einen 
Teil mit dem Ziel einer Ersetzung der alten Organisationen neu geschaffen hat, 
mit Gefolgsleuten besetzen. Die in den 1980er Jahren gegründeten Organisationen 
der Zivilgesellschaft haben ihren bisherigen Charakter verloren oder artikulieren 
sich im Zuge der gesellschaftlichen Polarisierung vor allem im Lager der Chávez-
Gegner. Als Hoffnungsschimmer für Venezuelas Demokratie ist dennoch zu wer-
ten, dass erstens trotz einiger zugespitzter Situationen die politische Entwicklung 
seit 1998 zwar turbulent, aber relativ friedlich verlief, und zweitens die Zustim-
mung der Bürger Venezuelas zur Demokratie als Regierungsform nach wie vor 
hoch ist. 


4.5 Nicaragua: Die schwierige Stabilisierung einer illiberalen 
Demokratie  


In Nicaragua mündeten die schwierige Transition und die umkämpfte Institutiona-
lisierung in eine mehr als belastete Phase der Konsolidierung, die bis heute nicht 
abgeschlossen ist. Die anfangs noch unbewältigten Folgen des Bürgerkrieges, eine 
instabile Wirtschaftsentwicklung in einem ohnehin armen Land, eine staatslastige 
Wirtschaftsordnung, ein mit sandinistischen Gefolgsleuten durchsetzter Staatsap-
parat, eine organisatorisch starke sandinistische Opposition und eine nur im „An-
ti-Sandinismus“ geeinte Koalition stellten einige der kumulierten Probleme dar, 
mit denen die Demokratie Nicaraguas nach 1990 konfrontiert war (Nuzzi 
O’Shaughnessy/Dodson 1999: 111 ff.).  
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Unter diesen Bedingungen ist es als großer Fortschritt anzusehen, dass sich die 
Regierungswechsel bis heute in den konstitutionell vorgesehenen Bahnen abspiel-
ten (Anderson/Dodd 2005). Hierzu trug bei, dass auch die sozialrevolutionären 
Fraktionen der Sandinisten mittlerweile das demokratische Procedere im Prinzip 
als legitim ansehen. Hervorgegangen aus den freien und fairen Wahlen der Jahre 
1990, 1996 und 2001 regierten bis 2007 „bürgerliche“ Präsidenten: Violeta Barri-
os de Chamorro (1990-1997), gewählt als Kandidatin des Oppositionsbündnisses 
Unión Nacional Opositora (UNO), gefolgt von Arnoldo Alemán (1997-2002) und 
Enrique Bolaños (2002-2007), beide vom Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC). Bestätigt wurde die Akzeptanz von Wahlen durch die Rückkehr Daniel 
Ortegas in das Präsidentenamt im Jahr 2007.  


Im Rückblick konnte jedoch lediglich die als apolitisch und unerfahren geltende 
Chamorro die nicaraguanische Demokratie stärken und ein wenigstens partiell 
erfolgreiches politisches Management aufweisen, wozu insbesondere die schwie-
rige Reintegration der über 20 000 Contra-Rebellen zählte (Nuzzi O’Shaughnessy/ 
Dodson 1999: 111 ff.). Ein mindestens ebenso schwieriges Erbe stellte die desola-
te Wirtschaftslage dar. Das sandinistische Regime hatte nach der Revolution von 
1979 das riesige Vermögen des Diktators Somozas, die inländischen Banken und 
den Außenhandel verstaatlicht und von 1978 bis 1980 die Staatsquote von 15 Pro-
zent auf 41 Prozent erhöht. Nachdem die Sandinisten angesichts der Wirtschafts-
krise (Hyperinflation 1988: 33 603 Prozent, Auslandsverschuldung: 700 Prozent 
des BIP) Ende der 1980er Jahre bereits drastische Sparmaßnahmen und Anpas-
sungsprogramme einleiten mussten, führte die Chamorro-Regierung auf der Basis 
eines streng marktwirtschaftlichen und exportorientierten Entwicklungsmodells 
ein rigoroses Stabilisierungs- und Strukturanpassungsprogramm durch, hob die 
meisten Preisbindun-gen und das Außenhandelsmonopol auf, öffnete den Banken-
sektor und privatisierte rund 350 staatliche Betriebe. Erkauft wurden diese Maß-
nahmen jedoch mit einer Stabilität ohne Wachstum, was die ohnehin gravierenden 
sozialen Probleme des Landes weiter verschärfte (Krennerich 1992: 210 ff.; Willi-
ams 1994). 


Bereits unter Chamorro zeigten sich aber auch die bis heute anhaltenden Probleme 
der institutionellen Konsolidierung, sowohl was den Staatsapparat, inkl. Militär 
und Polizei, als auch das Zusammenspiel zwischen Exekutive und Legislative 
sowie das Funktionieren der Justiz anbetrifft (Torres Rivas 2001; Krennerich 
2003). Hintergrund dieser Konsolidierungsprobleme ist die starke politische Pola-
risierung des Landes, die die Institutionen mehr zum Spielball der machtpoliti-
schen Interessen werden ließen als dass sie in eigener normativer Qualität das 
demokratische Spiel prägten. Dabei spielte vor allem das Legat der sandinisti-
schen Herrschaft eine prägende Rolle, die nicht nur eine starke, gesellschaftlich 
gut verankerte FSLN-Opposition mit einem gewissen Obstruktionspotenzial er-
gab, sondern auch einen mit sandinistischen Parteigängern durchsetzten Staatsap-
parat hinterließ. So konnten vor allem die Streit- und Sicherheitskräften nur ver-
zögert depolitisiert und politisch neutralisiert werden, ein Prozess, der sich bis 
weit in die Mitte der 1990er Jahre zog (Nuzzi O’Shaughnessy/Dodson 1999: 
123 ff.). Die starke Rolle der sandinistischen Opposition innerhalb und außerhalb 
des Parlamentes führte dazu, dass Chamorro punktuell zur Zusammenarbeit mit 
der FSLN gezwungen war. Aufgrund ihres Kurses gegenüber den Sandinisten 
hatte die Präsidentin jedoch schnell die parlamentarische Unterstützung eines gro-
ßen Teils ihres eigenen Regierungsbündnisses UNO verloren, das bald nach Cha-
morros Amtsübernahme auseinanderfiel. Die Folge waren anhaltende Konflikte 
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mit dem Parlament sowie erhebliche Regierbarkeitsprobleme (Bendel 1997: 
224 ff.).  


Die nachfolgende, rechtsliberale Regierung von Arnoldo Alemán verfügte anders 
als Chamorro wieder über eine sichere Parlamentsmehrheit (51 von 90 Parla-
mentssitzen). Doch Alemáns autokratisch-populistischer Regierungsstil, die aus-
ufernde Korruption und Machtabsprachen mit den Sandinisten untergruben die 
Gewaltenteilung und beeinträchtigten weiterhin die Funktionsweise der staatli-
chen Institutionen (Nuzzi O’Shaughnessy/Dodson 1999: 124 ff.). Einen markan-
ten Rückschritt stellten hier die interelitären Absprachen dar, die die Regierung 
Alemán 1999 mit den eigentlich verfeindeten Sandinisten traf. Die auch als „ob-
skurer Pakt“ bezeichneten und nachfolgend per Verfassung abgesegneten Abspra-
chen zur personellen Aufstockung von Rechnungshof, Oberster Wahlbehörde und 
Oberstem Gerichtshof dienten dazu, den Einfluss beider Parteien in diesen staatli-
chen Schlüsselinstitutionen zu sichern. Zusätzlich verschafften sich die beiden 
caudillos Alemán und Ortega garantierte Parlamentssitze – sowohl zur Absiche-
rung von Positionen und Pfründen als auch zum Schutz vor strafrechtlicher Ver-
folgung qua parlamentarischer Immunität (Torres Rivas 2001: 114).  


In diesem Kontext verwundert es schließlich nicht, dass die massive Korruption 
ein weiteres Problem für das Funktionieren der demokratischen Institutionen dar-
stellt (Dávila 2000). So war das erste Jahr der ebenfalls liberalen Regierung Bola-
ños (seit Januar 2002) geprägt durch eine Antikorruptionskampagne gegen Ale-
mán, der jedoch inzwischen im Parlament eine Hausmacht aufgebaut hatte. Im 
Laufe der strafrechtlichen Ermittlungen des Jahres 2002 wurde deutlich, dass die 
Regierung Alemán ein weit gespanntes Korruptionsnetzwerk errichtet und einen 
regelrechten „Beutezug“ durch staatliche und halbstaatliche Unternehmen und 
Institutionen unternommen hatte. Im Dezember 2002 wurde Alemán, den 
Transparency International in der Hitliste der zehn korruptesten (ehemaligen) 
Staatschefs führt, wegen Unterschlagung und Geldwäsche von insgesamt US$11,5 
Mio. verurteilt: Gemeinsam mit weiteren Helfern, darunter dem ehemaligen Chef 
der Finanzbehörde, soll der Ex-Präsident insgesamt knapp US$100 Mio. unter-
schlagen haben, das entspricht rund 4 Prozent des BIP von 2001 (Krennerich 
2003: 4).  


Personalismus, Klientelismus und Korruption sind Bestandteil der politischen 
Kultur des Landes, die Mechanismen zu ihrer Kontrolle sind hingegen schwach 
ausgeprägt. Zudem legte der Machtkampf zwischen dem alten und dem neuen 
Präsidenten zeitweise das Parlament lahm, Bolaños büßte seine Parlamentsmehr-
heit ein und war – wie zuvor bereits Chamorro – im Parlament auf die Unterstüt-
zung der Sandinisten angewiesen, womit sich weiterhin anhaltende Konflikte zwi-
schen Regierung und Parlament abzeichnen. Zudem belastet noch immer die 
mangelnde Funktionsfähigkeit der Justiz eine Stabilisierung der demokratischen 
Institutionen. Neben den „typischen“ lateinamerikanischen Defekten mangelnder 
Rechtstradition und Professionalität ist die nicaraguanische Justiz noch immer zu 
weiten Teilen von Parteigängern der Sandinisten durchsetzt. Parteipolitische Kon-
flikte werden so wiederholt in die Justiz hineingetragen, wie etwa im Fall Alemán, 
dessen Anhänger nunmehr die sandinistischen Richter der „politischen Justiz“ 
bezichtigten. Die Ansätze zu notwendigen Reformen, wie sie in den letzten Jahren 
initiiert wurden, leiden so unter der permanenten Politisierung und führen zu wei-
teren heftigen Konflikten (Krennerich 2003).   
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Die skizzierten Probleme der konstitutionellen Konsolidierung verwiesen bereits 
auf die Defizite des Systems der politischen Repräsentation, die gleichfalls die 
Konsolidierungschancen der nicaraguanischen Demokratie beeinträchtigen. Die 
Parteienlandschaft Nicaraguas ist auch 15 Jahre nach der Transition noch hoch-
gradig polarisiert und weist, durch das Wahlrecht verstärkt (hohe Zulassungshür-
den für Kleinparteien zu Wahlen), Charakteristika eines „falschen Zweiparteien-
systems“ (Torres Rivas 2001: 114) auf. Es wird im Wesentlichen durch die 
Gegenüberstellung zwischen Sandinisten und Anti-Sandinisten konfiguriert, wo-
bei das Lager der Anti-Sandinisten eine Ansammlung äußerst heterogener Grup-
pierungen darstellt. Obwohl die Parteien stark an Personen orientiert sind, verfü-
gen die unterschiedlichen politischen Lager, d. h. Liberale und vor allem die 
Sandinisten, über eine für zentralamerikanische Verhältnisse beachtliche gesell-
schaftliche Verankerung. Befördert wird dies zum Teil durch klientelistische 
Strukturen und die parteipolitische Durchdringung von Verbänden und Interes-
senorganisationen, die im Fall der Sandinisten noch von ihrer früheren Organisa-
tionsstärke und der dadurch teilweise erzeugten Legitimation herrührt. Persönli-
che Machtambitionen und innerparteiliche Konflikte führen jedoch mitunter zu 
Parteiabspaltungen, welche die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse verän-
dern können – so geschehen 2002 durch die Spaltung der liberalen Partei in An-
hänger des neuen und des alten Präsidenten (bolañistas versus alemanistas) sowie 
bereits zuvor während der Regierungszeit Violeta Chamorros durch das Ausei-
nanderfallen des Parteienbündnisses UNO (Bendel 1997; Krennerich 2003). 


Tabelle 19: Zustimmung zur Demokratie als Regierungsform (in %) 


 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 


Nicaragua 59 68 72 64 43 63 51 39 57 


Lateinamerika  61 62 62 60 48 56 53 53 53 


Quelle: Latinobarómetro (2004). 


Nur verhalten stabilitätsförderlich sind auch die übrigen Ebenen der Konsolidie-
rung. Das Verbändesystem Nicaraguas ist – wiederum im Vergleich zum übrigen 
Zentralamerika – zwar relativ breit organisiert, doch ist es durch den teilweise 
großen Einfluss parteipolitischer Akteure nur wenig vermittlungsfähig (Bendel 
2000: 131 ff.). Auch die autonome Selbstorganisation der Bevölkerung stößt auf 
sozioökonomische Barrieren und ist insgesamt schwach, findet aber immer wieder 
in Streiks, Protesten, Straßenblockaden und Landbesetzungen ihren Ausdruck, 
wie insgesamt das Partizipationsniveau im Vergleich relativ hoch ist (Torres Ri-
vas 2001: 114). Die Zustimmung zur Demokratie ist seit 1998 zwar zurückgegan-
gen, war aber im Durchschnitt mit knapp 60 Prozent noch immer mittel bis hoch 
und wich mit Ausnahme der Jahre 1998 und 2004 nicht signifikant vom latein-
amerikanischen Durchschnitt ab.   


4.6 Mexiko: Illiberale Demokratie und Reformblockaden 


Mexikos Demokratie hat seit dem Amtsantritt von Vicente Fox im Dezember 
2000 noch keinen langen Weg hinter sich, weshalb Aussagen über die demokrati-
sche Konsolidierung Mexikos eher tentativer Natur sein müssen. Dies wird durch 
die langanhaltenden Proteste der Anhänger des in den Präsidentschaftswahlen von 
2006 unterlegenen sozialistischen Kandidaten Andrés Manuel López Obrador 
gegen das Wahlergebnis auch sechs Jahre später noch bestätigt. Die Proteste zei-
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gen, dass die demokratische Kultur, Wahlniederlagen zu akzeptieren, in Mexiko 
noch unzureichend ausgeprägt ist. Am 7. August 2006 erklärte das Oberste Ge-
richt Felipe Calderón endgültig zum rechtmäßigen Sieger. Wie die meisten ande-
ren Länder Lateinamerikas hat Mexiko mit den Strukturproblemen einer defekten 
Demokratie zu kämpfen, die auch die Konsolidierung noch längere Zeit ungünstig 
beeinflussen werden. Die Grundmuster der mexikanischen Konsolidierungsprob-
leme sind aber trotz der kurzen Zeit deutlich erkennbar und stellen in gewisser 
Weise eine Verlängerung der Transitionsgeschichte dar: Während Wahlen, politi-
scher Wettbewerb und politische Freiheitsrechte uneingeschränkt und die Gewal-
tenteilung wenigstens partiell etabliert sind, stellen die poröse Staatlichkeit, 
Rechtsstaatsdefizite, die Ungesichertheit der bürgerlichen Freiheitsrechte und die 
verwurzelte Korruption ein schweres Erbe dar. Stützend dürfte wiederum das Par-
teiensystem wirken, während Zivilgesellschaft und Zivilkultur aufgrund der im-
mensen sozialen Heterogenität der mexikanischen Gesellschaft dazu nur sehr be-
grenzt in der Lage sind.   


Tabelle 20: Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vom 2. Juli 2006 


Kandidat Partei Anzahl der Stimmen % 


Felipe Calderón PAN 15.000.284 35,89 


Andrés Manuel López Obrador PRD 14.756.350 35,31 


Roberto Madrazo PRI 9,301.441 22,26 


Anmerkung: Zugrundegelegt wurde das erste amtliche Wahlergebnis vom 6. Juli 2006, das 375 
Einsprüche und wochenlange Proteste seitens des PRD nach sich zog. Am 6. September 2006 
erklärte das Wahlgericht die Wahl für gültig und Calderón zum Wahlsieger. Die Wahlbeteili-
gung lag bei 58,55 Prozent. 


Aufgrund der Spezifika der Transition ist die konstitutionelle Konsolidierung ins-
besondere im Bereich des Regierungssystems weiter vorangeschritten als auf den 
anderen Ebenen (Hernández Rodríguez 2004. Die schon unter Zedillo fast vollen-
dete Entthronung des metakonstitutionellen Hyperpräsidentialismus und damit der 
Übergang zu dem in der Verfassung vorgezeichneten präsidentiellen Regierungs-
system ist unter Fox weitgehend abgeschlossen worden. Wie schon sein Vorgän-
ger musste Fox unter den Bedingungen einer divided government regieren, da 
seine Partei weder im Abgeordnetenhaus noch im Senat eine Mehrheit besitzt. 
Zwar votierten 42,52 Prozent der Wähler für Fox als Präsidenten, jedoch nur 
38,23 Prozent für das aus PAN und PVEM (Grüne Partei) bestehende Wahlbünd-
nis Alianza por el Cambio (der PVEM verließ das Bündnis 2001 und koalierte 
fortan mit dem PRI). Seine Partei war schon 2000-2003 mit weniger Abgeordne-
ten (207) vertreten als der PRI (210) und verfügte auch im Senat über keine 
Mehrheit; diese Relation verschlechterte sich für den PAN bei den Zwischenwah-
len 2003 weiter (151 vs. 222) (Maihold 2003).  


Im Vergleich zu den meisten seiner lateinamerikanischen Kollegen ist der mexi-
kanische Präsident mit den geringsten Machtbefugnissen ausgestattet (Weldon 
1997). Seine gesetzgeberischen Kompetenzen liegen neben dem Gesetzesinitiativ-
recht vor allem im Bereich der reaktiven Rechte (Total- und Partialvetorecht). 
Sein Veto kann nur mit der Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Parla-
mentes zurückgewiesen werden. Allerdings verfügt er weder über proaktive Ge-
setzgebungskompetenzen (konstitutionelle Dekretmacht) noch über delegierte 
Dekretmacht. Zudem liegt das Budgetrecht ausschließlich beim Parlament, wäh-
rend gleichzeitig die Ambiguitäten der Verfassung für Unsicherheit darüber sor-
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gen, ob der Präsident überhaupt ein Veto dagegen einlegen kann (Carril-
lo/Lujambio 1998).12 Die Entfaltung dieses divided government wird weiter ak-
zentuiert durch die politische Machtdiversifizierung auf einzelstaatlicher und lo-
kaler Ebene (Lujambio 2000), die gegenwärtig etwa zur Hälfte vom PRI regiert 
werden, ein Drittel vom PAN und der Rest vom PRD (Partido de la Revolución 
Democrática). Diese Konstellation, die zum ersten Mal sowohl dem Parlament 
eine zentrale Bedeutung gegenüber der Exekutive und dem Präsidenten einräumt, 
als auch den Einzelstaaten und vor allem ihren Gouverneuren gegenüber den 
Zentralbehörden und einem bislang mächtigen Präsidententialismus neue Hand-
lungsmöglichkeiten eröffnen, hat sowohl Parlamentarismus als auch Föderalismus 
strukturell gestärkt.  


Umgekehrt zeigten sich aber auch rasch die Schattenseiten des divided govern-
ment, nämlich die oft eingeschränkte Effizienz des Regierungssystems bis hin zur 
Politikblockade, die die von den Mexikanern von der neuen Ära erwarteten ra-
schen Entscheidungen und spürbaren Veränderungen oft verhinderten (Hernández 
Rodríguez 2004). So blieben etwa der Chiapaskonflikt ungelöst und die Steuerre-
form, sein zentrales ökonomisches Reformprojekt, stecken (Maihold 2003). Den-
noch hat diese Reformblockade unter Konsolidierungsaspekten auch positive 
Auswirkungen. Denn Fox, dem durch die Verfassung ein formelles Einfallstor in 
delegatives Regieren verschlossen war, wandelte sich nicht wie anfangs befürchtet 
zu einem Foximori, um über populistische Maßnahmen und Regieren per Dekret 
politische Fortschritte zu erzielen. Vielmehr hielt er sich an die langwierigen Ver-
fahren des Verfassungsstaates, wenngleich er erst spät auch stärker Kompromisse 
mit der Opposition suchte. Die Funktionsfähigkeit dieses Arrangements wird 
gleichwohl stark davon abhängig sein, ob sich das institutionelle Lernen, das die 
letzten Jahre prägte, fortsetzt, oder ob die anhaltende politische Stagnation zu De-
konsolidierungseffekten führt (ibid.).  


Gravierend sind hingegen nach wie vor die Probleme der Staatlichkeit und vor 
allem des Rechtsstaats (Thiery 2001). Zwar ist das Land nicht mit einer grundle-
genden Krise des staatlichen Gewaltmonopols konfrontiert, doch ist die Reichwei-
te des Staates teils stark begrenzt. Die Liste der Defizite reicht von Drogenhandel 
und -mafia, der „Feudalisierung“ der früher beim Präsidenten konzentrierten 
Macht insbesondere auf lokaler Ebene (Kaziken), verschiedenen Guerillagruppen 
bis hin zu Waffen- und Menschenschmuggel. Die Beeinträchtigungen der bürger-
lichen Rechte in Mexiko ist dadurch nach wie vor hoch und zudem struktureller 
Natur, d. h., es bedarf eines immensen Reformansatzes, um sie zu beheben (Hu-
man Rights Watch 2006a). Diese Missstände betreffen sowohl die aktive Rolle 
einzelner staatlicher Akteure bei Rechtsverletzungen als auch die passive Duldung 
der von Dritten begangenen Übergriffe und nicht zuletzt die oft geringe Bereit-
schaft der Rechtsgewährung seitens der Justiz. Willkürliche Verhaftungen, Folter, 
Tötungsdelikte, mafiöse Strukturen bzw. Verbindungen zum organisierten 
Verbrechen stellen endemische Probleme dar, die nicht selten von übergeordneten 
Behörden gedeckt oder gar instruiert werden. Die Strafverfolgungsbehörden nut-
zen gelegentlich erzwungene Geständnisse, sind in kriminelle Machenschaften 
wie etwa den Drogenhandel verwickelt und werden ebenso für Tötungsdelikte 
oder das Verschwindenlassen von Personen verantwortlich gemacht. Die Aufsicht 
funktioniert mehr als mangelhaft, so dass in der Regel kaum strafrechtliche Kon-


_________________________________________________ 


12 Haushaltbeschlüsse werden vom Abgeordnetenhaus getroffen (Art. 74), Vetorecht besitzt der  
Präsident aber laut Art. 72 nur gegenüber Beschlüssen beider Kammern.  
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sequenzen drohen (López Portillo 2000). Hinzu kommen der geringe staatliche 
und rechtliche Schutz gegen alltägliche und organisierte Gewalt, Kriminalität und 
organisierte Entführungen. Die Justiz ist wie in vielen anderen Ländern Latein-
amerikas nicht nur überlastet, ineffizient und – im rechtsstaatlichen Sinne – un-
professionell, sondern auch manipulierbar. Nicht zuletzt bedarf es guter Bezie-
hungen oder einiger finanzieller Mittel, um in juristischen Streitfällen gewappnet 
zu sein. Insbesondere in einigen städtischen Zonen sowie in ländlichen Gebieten, 
in denen Paramilitärs und Guerillas operieren, versagen rechtsstaatliche Mecha-
nismen völlig (Salinas Torre 2000). Die Kehrseite dieser Medaille einer insgesamt 
mangelnden (Rechts-)Staatlichkeit ist die Veralltäglichung von Gewalt und 
Rechtsanmaßung bis hin zur Selbstjustiz.  


 


Tabelle 21: Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus 1991-2003 (in %) 


 1991 1994 1997 2000 2003 


PRI 61,5 50,2 39,1 36,9 36,5 


PAN 17,7 25,8 26,6 38,3 30,7 


PRD 8,3 16,7 25,7 18,7 17,7 


PVEM - 1,4 3,8 mit PAN 4,0 


PT 1,1 2,7 2,6 mit PRD 2,4 


PRI+PAN+PRD 87,5 92,7 91,4 93,9 84,9 


Quelle: Grayson (2003: 4 f.). 


Günstiger sind Mexikos Konsolidierungschancen im Bereich der repräsentativen 
Konsolidierung, wenngleich auch hier noch die Legate der langen PRI-Herrschaft 
nachwirken. Durch die verzögerte Transition konnte sich allmählich ein gering 
fragmentiertes, nur mäßig polarisiertes und von eher geringer Volatilität geprägtes 
Parteiensystem herausbilden. Wenngleich der Umstrukturierungsprozess der me-
xikanischen Parteien und des Parteiensystems noch nicht abgeschlossen ist, 
scheint sich auf mittlere Sicht ein Dreiparteiensystem herausgebildet zu haben, 
dessen Interaktion von der Konkurrenz der alten Staatspartei PRI, dem 2000 sieg-
reichen PAN und dem vor den Wahlen 1988 als Opposition zum PRI formierten 
PRD (Partido de la Revolución Democrática) geprägt ist (Eisenstadt 2004: 
162 ff.). Ihr Anteil an den Parlamentsitzen beträgt zusammen über 90 Prozent und 
hat sich seit den Wahlen 1997 genauso wenig verändert wie die Anteile der drei 
Parteien an den Wählerstimmen, auch wenn die Präsidentschaftswahlen 2000 zum 
Machtwechsel führten (s. Tab. 21). Alle drei Parteien verfügen über eine beträcht-
liche Bindungskraft bei den Wählern, wie ihre Wahlergebnisse in den Einzelstaa-
ten und auf lokaler Ebene zeigen. Im lateinamerikanischen Vergleich verfügen sie 
auch über eine breite gesellschaftliche Verankerung, wenngleich diese – gerade 
im Fall des PRI – auf stark klientelistischen Mustern beruht (Lujambio 2001). 


Auch die Ebene der funktionalen Interessenrepräsentation ist durch das nur all-
mähliche Lösen der korporatistischen Verklammerung gekennzeichnet, die eine 
der Säulen der lang anhaltenden Stabilität des PRI-Regimes war (Lauth 1996). 
Nach dessen Ende haben sich unter der demokratischen Regierung noch keine 
signifikanten neuen Funktionsmuster ausgebildet, obwohl eine raschere Entwick-
lung hin zu autonomeren Organisationen und eine Schwächung der korporatisti-
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schen Verbände des PRI erwartet worden war. Ein Grund für diese Stagnation 
wird darin gesehen, dass die Regierung Fox dem sozialen Frieden in Mexiko eine 
größere Priorität gegenüber rascheren soziopolitischen Veränderungen einräumt 
(Bizberg 2003). Im Bereich der Arbeitsbeziehungen betrifft dies allerdings in ers-
ter Linie den Gewerkschaftssektor, denn die Unternehmer konnten sich bereits in 
den 1970er Jahren aus der staatlichen Umklammerung befreien und in eine auto-
nome, zunehmend auch regimekritische Rolle hineinwachsen (Lauth 1991). Ver-
stärkt wurde ihr Einfluss durch die Krise des staatsgetragenen Entwicklungsmo-
dells 1982 und die nachfolgenden neoliberalen Reformen, die ihre Verbände 
maßgeblich mit beeinflussen konnten. Ihr politisches Standbein wurde nach dem 
Aufbau eines Unternehmerflügels der PAN, über den sie nach dem Wahlsieg 2000 
auch die Regierungsequipe von Präsident Fox dominierten. Demgegenüber ist das 
mexikanische Gewerkschaftswesen – und damit letztlich auch die industriellen 
Arbeitsbeziehungen – noch stark im Umbruch begriffen. Durch das Ende des PRI-
Regimes beginnen die alten Systemgewerkschaften an Bedeutung zu verlieren, 
unabhängige Gewerkschaften hingegen an Gewicht zu gewinnen. Die Säulen des 
alten korporatistischen Systems bildeten die Staatsgewerkschaften des Congreso 
del Trabajo, der als Koordinationsplattform immer noch die größte Organisation 
darstellt; seine Mitgliederzahl ist jedoch von einst 5-8 Mio. auf etwa 1 Mio. zu-
rückgegangen. Der wichtigste unabhängige Dachverband, die Union Nacional de 
Trabajadores (UNT), verzeichnete in den letzen Jahren einen schnellen Zuwachs 
an Mitgliedern, deren Zahl auf eine halbe bis eine Million geschätzt wird (Bizberg 
2003: 41 f.). Hält dieser Trend an, könnte sich das Gewerkschaftswesen sukzessi-
ve demokratisieren und aus der Umklammerung der Parteien und womöglich aus 
ihrer alles in allem marginalen Rolle in der Wirtschafts- und Sozialpolitik befrei-
en.  


Durch die weiter im Umbruch befindliche mexikanische Gesellschaft ist schließ-
lich auch die demokratieförderliche Zivilkultur Mexikos sehr heterogen ausge-
prägt (Otero 2004). Das Gefälle zwischen den Metropolen und der Peripherie – 
oft auch innerhalb der Metropolen – sowie zwischen dem dynamischeren Norden 
an der Grenze zur USA und dem nach wie vor rückständigen, „zentralamerikani-
schen“ Süden ist hier beträchtlich, nicht zuletzt auch aufgrund der stark divergie-
renden sozialen und politischen Rahmenbedingungen. Das Netzwerk und die 
Stärke eines autonomen zivilgesellschaftlichen Unterbaus ist deshalb – und darin 
der Situation der Zivilgesellschaft in Lateinamerika insgesamt sehr ähnlich – noch 
mehr ein patchwork zwischen existentieller Selbstorganisation und profiliertem 
Interessendiskurs (Bizberg 2003). Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwun-
derlich, dass nach den aggregierten Daten des Latinobárometro (2004) die Zu-
stimmung zur Demokratie als Regierungsform nicht als hoch einzuschätzen ist: 
Im Schnitt der letzen zehn Jahre betrug sie – bei nur geringen Schwankungen, 
lediglich 52 Prozent und lag damit leicht unter dem lateinamerikanischen Durch-
schnitt. Dabei spielen gleichwohl die konjunkturellen Einflüsse eine starke Rolle, 
denn die Zufriedenheit mit der Performanz der mexikanischen Demokratie ist mit 
nur 17 Prozent sehr gering und wie in vielen anderen Ländern Ausdruck der ent-
täuschten Erwartungen über die Regierungsleistungen der politischen Eliten.  
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5 Fazit und Ausblick  


Die Ablösung der autoritären Regime in Lateinamerika war deutlich von deren 
Stabilitätsressourcen beeinflusst, die in einer Kombination aus Institutionalisie-
rungsgrad, Legitimation und Machtressourcen bestehen. Wo diese Stabilitätsres-
sourcen groß waren, konnten die alten Machthaber den Transitionsverlauf 
bestimmen oder verzögern, wie die Beispiele Chile und Mexiko zeigen. Gleich-
wohl zeigen die Triebkräfte der Transitionen, dass auch – und gerade – diese bei-
den Regime sensibel in punkto Legitimation waren. Denn beide waren für ihren 
weiteren Bestand mehr auf die Zustimmung relevanter Gruppen der Gesellschaft 
angewiesen denn auf Gewalt, was am deutlichsten für das zivile Regime Mexikos 
gilt. Doch auch in Chile wiederum war die Militärregierung zur Fortführung „ih-
res“ Modernisierungsprojektes, das mit von der Wirtschaftsöffnung nach außen 
lebte, gerade auf die Abkehr von der Gewaltherrschaft angewiesen. In Mexiko 
führte die notwendige Legitimationszufuhr zur letztlich dysfunktionalen und nicht 
mehr völlig kontrollierbaren Liberalisierung, während in Chile die Militärregie-
rung mit dem Referendum letztlich in ihre eigene Legitimationsfalle lief. Den 
Regimen in den übrigen vier Ländern fehlten diese Stabilitätsressourcen nahezu 
völlig. Am krassesten war dies in Nicaragua der Fall, wo die Herrschaft Somozas 
sich letztlich – nach dem Wegfall der US-Unterstützung – nur noch auf den Ge-
waltapparat stützte, in keinem Fall aber auf Legitimation und Institutionalisierung. 
Wenngleich weniger ausgeprägt, war dieser Mangel an Stabilitätsressourcen in 
Argentinien, Peru und dem Venezuela von Pérez Jiménez, wo die Regime ihre 
Schwäche unterschiedlich zu kompensieren suchten. Während unter Pérez Jimé-
nez ein verstärkter Zugriff auf Gewaltmaßnahen erfolgte, versuchten die Militärs 
in Argentinien13 und Peru sich letztlich über umfassende Reformprojekte und 
somit über ihre Performanz zu legitimieren – beide scheiterten damit, während 
umgekehrt gerade die Regime in Chile und Mexiko mit umfassenden Reformen 
erfolgreich waren. Entsprechend dieser Stärke der autoritären Regime variierten 
auch die Handlungsspielräume der politischen und zivilgesellschaftlichen Opposi-
tion, auf Liberalisierung und Demokratisierung zu drängen bzw. deren Kurs zu 
bestimmen.  


Neben diesen Spezifika der autoritären Regime, die mehr auf die Akteurskonstel-
lationen der Transition zielen, spielten jedoch noch weitere, strukturelle Faktoren 
eine Rolle bei der Demokratisierung, die gerade in ihrer historischen Dimension 
zu beleuchten sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die autoritären Regime in 
den meisten Fällen – ausgenommen Mexiko und Nicaragua – ihrerseits demokra-
tische oder semi-demokratische Regime abgelöst hatten, also demokratische Vor-
erfahrungen und teilweise auch demokratische Substrukturen existierten. Am 
deutlichsten ist das von der Modernisierungstheorie benannte Bündel struktureller 
Ursachen trotz der verzögerten Transition in Mexiko zu erkennen, wo der PRI-
Staat jene sozioökonomische Modernisierung vorantrieb, die zu neuer Gesell-
schaftsdynamik, Anfängen autonomer Organisation, gemäßigtem Pluralismus etc. 
führten und nach 1968 die Liberalisierungsspirale auslösten. Auch im weiter ent-
wickelten und teilindustrialisierten Cono Sur bestanden schon länger die struktu-
rellen Voraussetzungen für die Demokratisierung, die in Chile und Uruguay bis in 
die 1970er Jahre auch Bestand hatte. Dass sie sich nicht in dauerhaft stabile De-


_________________________________________________ 


13 Gleichwohl war die Militärdiktatur von 1976-1983 mit rund 30 000 Todesopfern eines der 
repressivsten autoritären Regime im Lateinamerika des 20. Jahrhunderts. 
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mokratien übersetzten, sprich die Demokratien zusammenbrachen oder – wie in 
Argentinien – nie richtig Fuß fassten, lag u. a. an der strukturellen Heterogenität 
dieser Gesellschaften, die mit der faktischen Blockademacht einiger Eliten (u. a. 
der Großgrundbesitzer) einhergingen. Letzteres trifft noch mehr für Peru zu, wo 
im Kern bis in die 1960er Jahre eine oligarchische Republik existierte. Lediglich 
in Nicaragua waren 1979 keinerlei günstige strukturelle Voraussetzungen vorhan-
den, doch spielten hier vor allem die internationalen Faktoren eine starke Rolle.  


Das internationale Umfeld spielt auch eine Rolle für die Beantwortung der Frage, 
weshalb sich die lateinamerikanischen Länder – unsere Sonderfälle Mexiko und 
natürlich Venezuela ausgenommen – in einem Zeitraum von etwa zehn Jahren 
(1979-1990) demokratisierten. Neben einem gewissen regionalen Dominoeffekt 
wirkte sich hier auch das weitere internationale Umfeld aus, insbesondere die Hal-
tung der USA und Europas, die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre im Zuge 
der neuen Entspannungspolitik zunehmend prodemokratischer wurde und sich 
insbesondere im Friedensprozess in Zentralamerika durchsetzte.  


Hinzu trat allerdings ein weiterer Faktor, der sich über recht unterschiedliche 
Wirkungsmuster auf die relativ synchrone Demokratisierung auswirkte, nämlich 
die Erschöpfung des lateinamerikanischen Entwicklungsmodells der keynesia-
nisch inspirierten importsubstituierenden Industrialisierung (ISI). Seit den 1930er 
Jahren praktiziert und später unter der Ägide der UNO-Wirtschaftskommission 
für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) vorangetrieben, um das Wegbrechen 
der Exportmärkte nach der Weltwirtschaftskrise zu kompensieren, entwickelte 
sich daraus eine vorübergehend erfolgreiche Wirtschaftsdynamik, die bis in die 
1950er Jahre hohe Wachstumsraten bewirkte. Die Erschöpfung des Modells – u. a. 
sinkende Wettbewerbsfähigkeit, Währungsprobleme, sektorale Verzerrungen, 
hohe Staatsquote, aufgeblähte Staatsapparate – konnte zwar wiederholt kaschiert 
werden, sorgte jedoch in den 1970er Jahren zunehmend für Wirtschaftskrisen bis 
hin zum Ausbruch der Verschuldungskrise 1982. Diese Krisensyndrome waren in 
den einzelnen Ländern aufgrund der etablierten Verteilungskoalitionen zwar sehr 
unterschiedlich ausgeprägt, doch stehen sie und die Versuche ihrer Bewältigung 
in engem Zusammenhang mit der Demokratisierung der 1980er Jahre. So bildete 
in Chile gerade der relative Erfolg der neoliberalen Wirtschafts- und Sozialrefor-
men den Kern des Legitimationsmusters, der die Militärs akribisch den Transiti-
onsfahrplan einhalten ließ. In Argentinien war umgekehrt gerade das Scheitern der 
Reformen des proceso und die mangelnde Handlungsfähigkeit der Militärregie-
rung der Beginn ihres desaströsen Endes. In Peru trugen die – verspätete – Kom-
plettierung des ISI-Modells unter den Militärs und sein gleichwohl dürrer Erfolg 
zuerst zum Scheitern Velascos und schließlich zum Rückzug der Militärs bei. 
Auch im Sonderfall Mexiko bedeuteten die im Gefolge der Verschuldungskrise 
unter Miguel de la Madrid (1982-1988) durchgeführten neoliberale Reformen 
einen entscheidenden Schritt zur Demokratisierung, denn sie bewirkte neben der 
Öffnung der mexikanischen Wirtschaft auch die Stärkung eines zunehmend priva-
ten Unternehmenssektors, der einer der treibenden demokratischen Kräfte wurde.  


In den Ländern, in denen die Militärs mit notwendigen grundlegenden Reformen 
scheiterten, hinterließen sie diese Aufgabe allerdings den zivilen Regierungen, die 
sich in ihrer (demokratischen) Regierbarkeit oft überfordert sahen. In diesen Steu-
erungsproblemen ist zugleich ein wesentlicher Faktor für das Entstehen defekter, 
insbesondere delegativer Demokratien zu sehen. Nichts könnte dies plastischer 
illustrieren als die Entwicklung der Zweite-Welle-Demokratie Venezuela, wo die 
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an- und aufgekündigten Reformen in den 1990er Jahren letztlich ein wesentlicher 
Baustein der Dekonsolidierung waren.  


Auch die Probleme der Demokratieentwicklung nach den Gründungswahlen bzw. 
der demokratischen Institutionalisierung sind somit in einem Mix aus strukturel-
len und akteursspezifischen Faktoren zu verorten.14 Die divergierenden Schwie-
rigkeiten der institutionellen Konsolidierung in den sechs Ländern zeigen sich am 
Vorliegen unterschiedlicher Typen, Tiefen und Progressionsverläufe der defekten 
Demokratien. Im Cono Sur konnte Chiles Enklavendemokratie Schritt für Schritt 
entzurrt und damit „eingebettet“ werden, während sich in Argentinien eine delega-
tive Demokratie herausbildete und im Kern auch befestigte. Im Andenraum ist 
Perus defekte Demokratie unter Fujimori vorübergehend zu einem autoritären 
Regime regrediert, während in Venezuela die „Vorzeigedemokratie“ zu einer 
linkspopulistisch gefärbten delegativen Demokratie mutierte. In Mittelamerika 
schließlich dominieren sowohl in Nicaragua als auch in Mexiko die illiberalen 
Defekte. Diese Muster sind letztlich auch repräsentativ für ganz Lateinamerika 
(Tab. 22).  


Tabelle 22:  Autokratien, defekte und liberale Demokratien der „dritten 
Welle“ in Lateinamerika  


Autokratie Defekte Demokratien Liberale  
Demokratie 


  Exklusive De-
mokratie 


Illiberale De-
mokratie 


Delegative 
Demokratie 


Enklaven-
demokratie 


 


Kuba 


Haiti  


Peru  


(1997-2000)a 


Brasilien (1, 2) 


Guatemala (1, 
2) 


Brasilien (2) 


Bolivien (1, 2) 


Guatemala (1, 
2) 


El Salvador (2)


Honduras (2) 


Mexiko (1,2) 


Nicaragua (2) 


Panama (2) 


Paraguay (2) 


Peru (2)a 


Argentinien (2)


Peru (1) 


Brasilien (1) 


Chile (1) 


Ecuador (1, 2) 


El Salvador  


(1) 


Honduras (1) 


Nicaragua (1) 


Panama (1) 


Paraguay (1) 


Argentinien (1) 


Uruguay (1, 2) 


Chile (2)  


a Peru wird für die Jahre 1997-2000 als autokratisch eingestuft, seither wieder als defekte De-
mokratie (founding elections im Frühjahr 2001) mit allerdings unklarem Defektprofil. 


Anmerkungen: (1) = erstes Jahr nach den founding elections; (2) = Jahresende 2004; kursiv = 
defekte Demokratien mit gemischtem Defektprofil. Sie lassen sich keinem Typ eindeutig zu-
ordnen. 


Quelle: Merkel/Puhle et al. (2003: 121, 2006). 


Im Vergleich lassen sich trotz der aufgezeigten Unterschiede einige Gemeinsam-
keiten erkennen, die wiederum auch für Lateinamerika insgesamt gelten. So zäh-
len die Polyarchieelemente eindeutig zu den starken Seiten der neuen Demokra-


_________________________________________________ 


14 Ausführlich zur Wirkungsweise solcher Faktoren auf die Demokratieentwicklung, vgl. auch 
Merkel/Puhle/Croissant/Eicher/Thiery (2005).  
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tien. Auch die öffentliche Arena bildet mit Abstrichen eher eine Bastion der de-
mokratischen Entwicklung, systematische Okkupationsstrategien insbesondere der 
Medienlandschaft waren nur in Peru zu verzeichnen. Letzteres bedeutet hingegen 
nicht, dass sich auch jener pluralistische soziopolitische Unterbau entfaltet hat, der 
eine demokratische öffentliche Arena charakterisiert. Vielmehr existieren teils 
prekäre, mit sozioökonomischen und politisch-kulturellen Faktoren verknüpften 
Strukturen von politischer und ziviler Gesellschaft v. a. in Peru, Venezuela, Nica-
ragua und z. T. in Mexiko, die sich negativ auf die öffentliche Meinungs- und 
Willensbildung auswirken.  


Die Schwächen der lateinamerikanischen Demokratien liegen aber vor allem im 
Bereich des Rechsstaats: Seine beiden Dimensionen, die Geltung der bürgerlichen 
Freiheitsrechte und die horizontal accountability, sind in Lateinamerika nur unzu-
reichend verwirklicht. Die Daten des Bertelsmann Transformation Index weisen 
hier auf eine deutliche Kluft zwischen den Polyarchie-Elementen und den 
Rechsstaatskomponenten hin. Dies bedeutet, dass die politische Macht zwar weit-
gehend gemäß demokratischer Spielregeln generiert wird, ihre Kontrolle jedoch 
weder zwischen den Staatsgewalten noch im Hinblick auf die elementaren Rechte 
der Bürgerinnen und Bürger funktioniert. Diese Entkoppelung der demokratisch 
legitimierten politischen Macht von den institutionellen Sicherungen gegen ihren 
Missbrauch hat sich in allen defekten Demokratien Lateinamerikas so weit etab-
liert, dass sie nicht mehr nur als vorübergehendes Phänomen bezeichnet werden 
kann. 


Delegative Demokratie vs. institutionelle und Verhaltenskonsolidierung 


Die in unterschiedlichen Kombinationen anzutreffenden Defektsyndrome sind 
ihrerseits mit grundlegenden Konsolidierungsproblemen verknüpft. Die Proble-
matik der delegativen Demokratien ist dabei im Schnittpunkt von institutioneller 
Konsolidierung und Verhaltenskonsolidierung anzusiedeln. Betroffen waren bzw. 
sind davon Argentinien, Peru, Venezuela und z. T. Nicaragua, während Chile und 
bislang auch Mexiko davon nicht betroffen sind. In Peru hat sich die delegative 
Praxis unter den politischen Bedingungen der Ära nach Fujimori bislang nicht 
wieder eingestellt, doch bleibt hier angesichts der Dauerkrise des Landes Skepsis 
angebracht. Insgesamt ist die Rolle der Gewaltenteilung in allen Ländern Latein-
amerikas außer Chile, Uruguay und Costa Rica eher als prekär einzustufen. Selbst 
wo keine delegativen Syndrome vorliegen wie in Mexiko, ist die Judikative zu 
wenig funktionsfähig, um eine aktive Rolle im Zusammenspiel der Gewalten aus-
zufüllen. Zudem sind mit Ausnahme Chiles bislang keinem Land Fortschritte bei 
der Korruptionsbekämpfung gelungen. Durch die erfolgreichen Medienberichte ist 
überdies auch die Perzeption der Korruption gewachsen, was zunehmend Auswir-
kungen auf die Akzeptanz der politischen Institutionen und damit auf die Demo-
kratie hat.  


Generell kann der ausgeprägte lateinamerikanische Präsidentialismus als instituti-
onelle Anreizstruktur für die delegative Demokratie angesehen werden. Trotz län-
derspezifischer Variationen ist eine auch konstitutionell betonte Machtposition der 
präsidialen Exekutive bei relativ schwacher Stellung kontrollierender Organe fest-
zustellen. Dies gilt für Argentinien und Chile, in stärkerem Maße noch für Peru 
und Venezuela nach den Verfassungsreformen. Allerdings haben erst die spezifi-
schen Akteurskonstellationen im Verbund mit tiefgreifenden gesellschaftlichen 
Strukturkrisen der delegativen Demokratie zum Durchbruch verholfen. In Argen-
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tinien förderten die Geschlossenheit des „Sektors Menem“, die zur Degradierung 
des Kongresses wie des Obersten Gerichtshofes von Vetospielern zu „Juniorpart-
nern“ führte, sowie die Einbindung der Unternehmer in Menems Reformkoalition 
das Entstehen der delegativen Demokratie. In Peru und Venezuela förderte die 
Schwäche bzw. der Quasi-Zusammenbruch der alten Eliten die Machtergreifung 
der neuen populistischen Caudillos Fujimori und Chávez, die die Anti-
Establishment-Stimmung besonders der ärmeren Bevölkerung instrumentalisier-
ten. In allen drei Fällen waren die Regierungen mit der (von den Eliten so perzi-
pierten) Notwendigkeit eines radikalen sozioökonomischen Umbruchs im Zuge 
akuter Regierbarkeits- oder gar Staatskrisen konfrontiert, die sich u. a. aus den 
Folgeproblemen des alten Entwicklungsmodells ergaben.  


Verhaltenskonsoliderung und Enklavendemokratie  


Zum Bereich der Verhaltenskonsolidierung sind weiter die Probleme der Enkla-
vendemokratien zu zählen, d. h. die Integration potentieller Vetoakteure gegen die 
demokratischen Spielregeln. In Lateinamerika betrifft dies im Wesentlichen die 
Militärs, teils aber auch bestimmte Wirtschaftseliten wie die Großgrundbesitzer 
im Norden Brasiliens. In unseren sechs Ländern spielten bzw. spielen diese Fra-
gen eine recht unterschiedliche Rolle. So hat Chile, in den 1990er Jahren die En-
klavendemokratie par excellence, dieses Problem mit der sukzessiven Suprematie 
der zivilen Politik über die Militärs vermutlich ebenso dauerhaft gelöst wie Ar-
gentinien, wo gleichwohl noch die ethischen und juristischen Folgeprobleme der 
Regimeverbrechen aufzuarbeiten sind. Auch in Nicaragua ist es gelungen, durch 
die sukzessive Entpolitisierung der ehemals „sandinistischen“ Sicherheitskräfte 
die Gefahr eines gefährlichen Vetoakteurs auszuschalten. Im Andenraum hinge-
gen spielen die Militärs noch eine wichtigere Rolle, da es nach wie vor eine Stüt-
zungs- bzw. Reservemacht für die Regierungen darstellt, wobei in Venezuela die 
offenkundigen Spaltungen innerhalb der Streitkräfte die Lage noch ungewisser 
machen. In Peru bleibt abzuwarten, ob es der schwachen zivilen Regierung ge-
lingt, die Säuberung des Militärs nach dem Jahr 2000 aufrechtzuerhalten. Zieht 
man das Beispiel Brasilien hinzu, wo die ehemals starke Position des Militärs 
rasch auf ein demokratieverträgliches Maß reduziert werden konnte, zeigt sich, 
dass nicht alleine der Modus einer stark kontrollierten Transition mit der Etablie-
rung von Sonderrechten für das Syndrom der Enklavendemokratie verantwortlich 
gemacht werden kann. Chile unterscheidet sich hier dadurch, dass es sich nicht 
nur um eine Elitenkonstellation handelte, sondern vielmehr um eine Konstellation 
zweier gesellschaftlicher Lager, die für die relative Festigkeit der Enklaven sorgte. 
Ein weiterer Faktor, der unabhängig vom Transitionsmodus Gewicht hat, besteht 
darin, dass in einigen Gesellschaften – vor allem im Andenraum und Mittelameri-
ka – das Militär sowohl eine (relativ) funktionsfähige Institution wie auch eine 
Quelle der Rekrutierung politischer Eliten geblieben ist. Beide Aspekte erhalten 
umso größeres Gewicht, je mehr Regierbarkeitsprobleme, latente Dauerkrisen und 
die Erosion überkommener Repräsentationsstrukturen diese gesellschaftlichen 
Funktionen ziviler Instanzen lahmlegen. 


Repräsentationsebene 


Die divergierenden Entwicklungen der Demokratiequalität und damit auch der 
Konsolidierung in den sechs Ländern stehen in auffällig engem Zusammenhang 
mit den Funktionsweisen der politischen und funktionalen Repräsentationsstruktu-
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ren. Nur in Chile sind sowohl Parteien- und Verbändesystem wie auch die Zivil-
gesellschaft relativ stark ausgeprägt und funktionieren als Vermittlungskanäle 
gesellschaftlicher Interessenartikulation. Insbesondere verfügen die Parteien über 
eine gewachsene gesellschaftliche Verankerung, sind im Vergleich mehr pro-
grammorientiert und wenig nach personalistisch-klientelistischen Mustern organi-
siert, auch wenn auf Seiten der Rechten seit einigen Jahren populistischer agiert 
wird. Dagegen ist Argentinien trotz starker Zivilgesellschaft und einem vorder-
gründig konsolidierungsfreundlichen Parteiensystem mit deutlichen Anzeichen 
einer Repräsentationskrise belastet, deren Ausgang bis dato ungewiss ist. In Me-
xiko steht aufgrund der stark auf das Wahlregime konzentrierten Transition ein 
relativ funktionsfähiges Parteiensystem einer schwachen, noch weitgehend von 
korporatistischen und klientelistischen Mustern durchzogenen Zivilgesellschaft 
gegenüber. Dies ist ähnlich in Nicaragua, wo allerdings das Parteiensystem zu-
sätzlich durch die Konfrontation von Sandinisten und Anti-Sandinisten befrachtet 
ist. Dagegen sind die Parteiensysteme in Peru und Venezuela völlig bzw. nahezu 
zusammengebrochen und die Zivilgesellschaften entweder atomisiert oder koop-
tiert. Während die gefestigteren und im Prinzip pluralistischen Repräsentations-
systeme in Argentinien und Chile ebenso wie das mexikanische Parteiensystem in 
der Lage waren, den gesellschaftlichen Strukturwandel inhaltlich wie organisato-
risch zu verarbeiten, zeigten sich die mehr elitistischen bzw. klientelistischen Par-
teien Perus und Venezuelas hierzu unfähig.  


Zivilkulturelle Ebene  


Auf der zivilkulturellen Ebene schließlich ist ein deutliches Süd-Nord-Gefälle zu 
konstatieren, das den Ländern recht unterschiedliche Konsolidierungschancen 
gibt. So verfügen Argentinien und Chile gegenüber den anderen vier Ländern über 
weitaus vitalere Zivilgesellschaften sowie eine stärker gefestigte Zivilkultur, die 
zusammen auf gemäßigte politische Einstellungen und Verhaltensweisen hinwir-
ken. Sowohl die politisch polarisierten Gesellschaften Venezuelas und Nicaraguas 
als auch die atomisierte und partiell anomische Gesellschaft Perus sowie das teils 
noch traditionell geprägte Mexiko sind dagegen noch deutlich von antiliberalen, 
autoritären oder patrimonialen Beziehungsgeflechten durchzogen. Diese defizitä-
ren Gesellschaftsmuster haben ihre Grundlage in den heterogenen, sektoral un-
gleichzeitigen und stockenden Modernisierungsprozessen, die sich für weite Teile 
der Bevölkerung als eine permanente sozioökonomische Dauerkrise präsentieren. 
Die Daten des Latinobarómetro weisen darauf hin, dass dies auf Dauer die Gefahr 
einer Präferenzverschiebung provoziert, indem die Wertschätzung der „gelebten“ 
Demokratie der Lösung dringlicherer Probleme nachgeordnet wird. Dies deutet 
auf eine Art Teufelskreis hin: Zum einen sind die jungen Demokratien nicht in der 
Lage, einen ausreichenden sozioökonomischen Strukturwandel herbeizuführen, 
der dann auch Synergieeffekte für ihre gesellschaftliche Anbindung und Stabili-
sierung erzeugen könnte. Vielmehr bleiben die Modernisierungen ungleichmäßig 
und auf die Interessen weniger Segmente der Gesellschaften konzentriert. Zum 
andern führen diese ungelösten Entwicklungsprobleme zur Vertiefung der gesell-
schaftlichen Spaltungen und Segmentierungen und zu einem „Überschuss“ an 
Gleichheitsforderungen, die mit populistischen Kanalisierungen vorübergehend, 
aber kaum auf Dauer befriedigt werden können. 
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Übungsaufgaben (Kap. III)  


1. Welche politischen Systeme in Lateinamerika können als Demokratien, welche 
als defekte Demokratien bezeichnet werden?  


2. Nennen Sie die maßgeblichen politischen Akteure für die Einleitung des De-
mokratisierungsprozesses in den sechs analysierten Ländern.  


3. Welche Rolle spielten interne und externe Faktoren bei den Transitionen in 
Lateinamerika?  


4. Charakterisieren Sie die unterschiedliche Rolle des Militärs in den Transiti-
onsprozessen in Chile, Peru und Argentinien.  


5. Welche sind die wesentlichen Faktoren der verzögerten Transition in Mexiko? 


6. Erläutern Sie am Beispiel Argentiniens Funktionsweise und Folgeprobleme 
einer delegativen Demokratie.  


7. Erläutern Sie den Verlauf der Demokratieentwicklung in Venezuela und die 
wesentlichen Ursachen dafür.  


8. Welche Probleme belasten den Konsolidierungsprozess der Demokratie in Ni-
caragua? 


9. Welchen positiven und/oder negativen Beitrag leisten die politischen Parteien 
für die demokratische Konsolidierung der sechs Länder?  


10. Charakterisieren Sie vergleichend die unterschiedlichen Chancen der Konsoli-
dierung in den sechs Ländern.  
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IV.  Demokratisierung in Ost- und Südostasien 


Untersuchungen zur Demokratieentwicklung in Asien zeigen, dass demokratische 
Herrschaftsordnungen im asiatisch-pazifischen Raum auch zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts Ausnahmen sind (vgl. Tab. 23 und Abb. 5). Ungeachtet dessen hat 
die „dritte Demokratisierungswelle“ aber auch in Ost- und Südostasien ihre Spu-
ren hinterlassen. So können von den insgesamt sieben Demokratien im asiatisch-
pazifischen Raum Indonesien, Taiwan, Südkorea, Thailand und die Philippinen 
der dritten Demokratisierungswelle zugeordnet werden. Ausgehend vom Sturz des 
Regimes von Präsident Ferdinand Marcos auf den Philippinen im Februar 1986 
gaben in Taiwan (1986-1992), Südkorea (1987/88), Thailand (1992) und schließ-
lich auch in Indonesien (1998/99) die autoritären Regime den gesellschaftlichen 
Demokratisierungsforderungen nach. Sie sind damit in der zweiten Hälfte der drit-
ten Demokratisierungswelle zu verorten. Südkorea, Thailand und Taiwan lassen 
sich als ausgehandelte bzw. von den alten Regimeeliten gelenkte Transitionen 
einordnen; die Philippinen repräsentieren dagegen einen der wenigen Fälle einer 
„von unten erzwungenen Transition“ innerhalb der „dritten Welle“ (vgl. Merkel et 
al. 1996: 17), während in Indonesien die Transition „von unten erzwungen“ und 
dann „von oben“ kontrolliert wurde, um schließlich in eine Phase der Aushand-
lung zwischen alten und neuen Eliten überzugleiten. Gemeinsam mit Japan und 
dem 2002 in die Unabhängigkeit entlassenen Osttimor komplettieren diese Länder 
die Gruppe der Demokratien in Ost- und Südostasien. 


Tabelle 23:  Demokratien und Autokratien im pazifischen Asien (2005)a 


Land Kriterien 
 Politische 


Rechte 
Bürger-
rechte 


Politischer Status  
nach Freedom House


Regimetyp 


Brunei 6 5 Not free Dynastisch-autoritär 
Burma 7 7 Not free Militärisch-autoritär 
Kambodscha 6 5 Not free Militärisch-autoritär 
VR China 7 6 Not free Kommunistisch-autoritär 
Indonesien 3 4 Partly free Defekte Demokratie 
Japan 1 2 Free Liberale Demokratie 
Korea, Nord 7 7 Not free Totalitär 
Korea, Süd 1 2 Free Defekte Demokratie 
Laos 7 6 Not free Kommunistisch-autoritär 
Malaysia 4 4 Partly free Autoritäres Modernisierungsregime 
Osttimor 3 3 Partly free Defekte Demokratie 
Philippinen 2 3 Free Defekte Demokratie 
Singapur 5 4 Partly free Autoritäres Modernisierungsregime 
Taiwan 2 1 Free Liberale Demokratie 
Thailand 2 3 Free Defekte Demokratie 
Vietnam 7 6 Not free Kommunistisch-autoritär 


a Die Indizes für die Verwirklichung politischer Rechte (Abhaltung freier und fairer Wahlen, 
Verantwortlichkeit der Regierenden gegenüber Wählern, Umsetzung politischer Freiheits-, 
Partizipations- und Minderheitenrechte) und bürgerlicher Rechte (z. B. Meinungs-, Glaubens-, 
Organisations-, Rede- und Pressefreiheit) reichen von 1 (höchst möglicher Grad an Verwirkli-
chung) bis 7 (vollständiges Fehlen dieser Rechte aufgrund staatlicher Unterdrückung).  


Quelle: Freedom House (2006); Kategorisierung der Herrschaftsordnung durch die Autoren. 


Während in Indonesien und auf den Philippinen der Systemwechsel unter ökono-
mischen und gesellschaftlichen Krisenbedingungen verlief, vollzog er sich in 
Taiwan und Thailand in einer Phase lang anhaltender ökonomischer Prosperität, 
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Minderheit 
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welche erst Ende der letzten Dekade durch die sogenannte Asienkrise unterbro-
chen wurde (vgl. Tab. 24).1 Alle fünf politischen Systeme weisen jedoch eine 
bedeutsame Gemeinsamkeit auf: Sie entstanden aus autoritären, aber marktwirt-
schaftlich orientierten Regimen, die über lange Phasen ihrer autokratischen Exis-
tenz ein gewisses Maß an legaler, und mit Ausnahme Taiwans, auch in Parteien-
form organisierter, politischer Opposition innerhalb kontrollierter gesellschaftli-
cher und politischer Freiräume duldeten. Obgleich diese Spurenelemente demo-
kratischer Erfahrungen in ihrer Bedeutung für die Transformationsprozesse nicht 
überbewertet werden dürfen − lediglich die Philippinen verfügten bereits vor dem 
letzten Systemwechsel über eine lange Erfahrung mit der Abhaltung freier und 
fairer Wahlen sowie geregelter demokratischer Regierungswechsel − könnten die 
Erfahrungen mit den Formen legaler politischer Konkurrenz und kollektive Erin-
nerungen sowie institutionelle Traditionen die Konsolidierungschancen der De-
mokratie beeinflussen.  


Abbildung 5: Ost- und Südostasien: Demokratiequalität und Öffnungsgrad 
der Autokratien 
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Anmerkung: Die Balken zeigen für jedes Land den Mittelwert aus fünf Demokratiewerten, die den 
Teilregimen der embedded democracy entsprechen; die Daten des BTI 2006 wurden hierfür 
neu gruppiert bzw. aggregiert. Die Skala reicht von 1 (nicht gegeben) bis 10 (vollständig er-
füllt). Die Rangfolge ist nach dem Gesamtwert für „Demokratie“ im BTI geordnet. Myanmar 
(Burma) erreicht nur den Minimalwert von 1,0.  


Quelle: Bertelsmann Stiftung (2005). 


Aus modernisierungstheoretischer Sicht verfügen zumindest Taiwan und Südko-
rea über ungleich bessere Konsolidierungschancen als die anderen asiatischen, 
aber auch als die meisten Demokratien Lateinamerikas, da sie wirtschaftlich höher 
entwickelt sind und die Verteilung von Einkommen, Vermögen und der Zugang 
zur Bildung auch für breite Schichten weit geöffnet ist. Die Transformationsbe-
dingungen auf den Philippinen und besonders in Indonesien sind hingegen we-


_________________________________________________ 


1 Zur Asienkrise und den Auswirkungen auf die hier behandelten Länder vgl. die Länderkapitel 
in Dosch/Faust (2000). 
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sentlich unvorteilhafter für die demokratische Konsolidierung, da der System-
wechsel hier von ökonomischen Krisenerscheinungen, einer Krise der Staatlich-
keit sowie kommunalistischer Gewalt begleitet wurde. 


Tabelle 24: Sozioökonomische Rahmenbedingungen demokratischer Trans-
formation in Ost- und Südostasien 


 Indonesien Philippi-
nen 


Südkorea Taiwan Thailand 


Durchsch. Wachstum des BIP pro Kopf 
(1993-2002) 


2,0 1,2  
(‛93-‛01) 


4,9 4,9 3,4 


BIP pro Kopf in Dollars (PPP, 1999) 2 439 3 815 14 637 14 216 5 599 
Durchsch. Inflationsrate (1993-2002) 13,9 7,3 4,1 2,1 4,0 
Schuldendienstquote (1999) 33,4 15,4 n.a. n.a. 14,8 
Arbeitslosigkeit (1990-2000) 4,7 8,6 3,2 2,6  


(‛95-‛00) 
1,9 


Alphabetisierungsgrad (1992-1996) 86,3 95,1 97,6 n.a. 95,3 
Studentenanteil pro 100 000 Einwohner 
(1992-1996) 


1 157 2 958 6 106 n.a. 2 252 


Einkommensverteilung  
(Gini-Index, 1990-2000) 


0,31 0,49 0,32 0,30 0,44 


Einkommensverteilung  
(Reiche/Arme, 1990-2000) 


4,0 12,7 5,3 5,4 9,3 


Anmerkungen: n.a. = nicht verfügbar; BIP = Bruttoinlandsprodukt; PPP = Kaufkraftpriorität. 


Quellen: Angaben zusammengestellt nach Croissant et al. (2001: 132 f.); Sandschneider (2001: 
360 f.); Merkel (2002). 


In diesem Kapitel sollen die Besonderheiten der ost- und südostasiatischen Trans-
formationsprozesse analysiert werden. Dabei geben – wie in den anderen Regio-
nalkapiteln − drei übergreifende Fragestellungen der Analyse die Struktur: 


1. Wie und aufgrund welcher Ursachen scheiterten die autoritären Regime? 
2. Wie und mit welchen Ergebnissen vollzog sich die Institutionalisierung der 


Demokratie in den einzelnen Transformationsländern? 
3. Welche systematischen Aussagen lassen sich über den Konsolidierungsstand 


und die weiteren Konsolidierungschancen der ost- und südostasiatischen De-
mokratien treffen? 


Abschließend soll vor dem Hintergrund der in den 1990er Jahren geführten De-
batte um die asiatische Demokratie diskutiert werden, ob in den fünf Untersu-
chungsländern eine genuin asiatische Form der Demokratie (u. a. Neher 1994; 
Bell et al. 1995; Neher/Marlay 1995) entstanden ist. 


1 Typen autoritärer Regime 


Die fünf jungen Demokratien gingen aus unterschiedlichen autoritären Regimen 
hervor. Es lassen sich drei unterschiedliche Typen erkennen, die jeweils spezifi-
sche Erblasten hinterlassen haben. 


1.1 Philippinen: Das sultanistische Marcos-Regime 


Von den hier untersuchten Ländern können die Philippinen auf den größten Fun-
dus demokratischer Erfahrungen zurückgreifen. Bereits unter der amerikanischen 
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Kolonialverwaltung (1899-1946) entwickelten sich erste Strukturen, auf die die 
philippinische Demokratie nach der Unabhängigkeit des Landes zurückgreifen 
konnte: so eine unabhängige Justiz nach amerikanischem Vorbild (ab 1901), poli-
tische Parteien (ab 1907), eine semi-demokratische Verfassung (1935) sowie eine 
unter der Schirmherrschaft der USA stehende, zivile Regierung und die Verwal-
tung durch einheimische Eliten (Buendia 1994: 85-88; Celoza 1997). Im Unter-
schied zu den meisten anderen asiatischen Demokratien der zweiten Welle und 
ungeachtet tief greifender sozialer Ungleichheit und der Abschottung der politi-
schen Strukturen gegenüber der breiten Masse der Bevölkerung gelang es der 
stark elitenzentrierten Demokratie zunächst, die verschiedenen sozialen Gruppen 
und Elitenfraktionen erfolgreich in das politische System einzubinden.  


Auch Präsident Ferdinand Marcos war 1965 durch demokratische Wahlen an die 
Macht gelangt. Als einzigem Präsidenten in der Geschichte der Philippinen gelang 
ihm 1969 die Wiederwahl. Mit der Verkündung des Kriegsrechts 1972, dem Ver-
bot politischer Parteien sowie der Verabschiedung einer auf seine Person zuge-
schnittenen Verfassung beendete Marcos dann jedoch die Demokratie. Damit rea-
gierte er auf die zunehmende Kritik der alten herrschenden Eliten an seiner 
Amtsführung, die das fragile Machtgleichgewicht der philippinischen Eliten- und 
Klienteldemokratie zusehends zugunsten von Marcos und seinen persönlichen 
Gefolgsleuten verschoben hatte (Pei 1998b: 61). Obwohl es in der Anfangszeit 
des Regimes Versuche gab, die autokratische Herrschaft über den Rekurs auf 
Werte wie nationale Entwicklung und soziale Gerechtigkeit ideologisch zu legiti-
mieren, trat dieser unter dem programmatischen Anspruch einer „neuen Gesell-
schaft” zusammengefasste ideologische Anspruch mit zunehmender Herrschafts-
dauer in den Hintergrund. Stattdessen „degenerierte” das autoritäre 
Modernisierungsregime immer stärker zu einem personalistischen und patrimo-
nialistischen Führerregime mit stark „sultanistischen“ (Max Weber) Zügen. 
Schließlich existierten kaum mehr staatliche Institutionen, die nicht durch Marcos, 
dessen Familie sowie den cronies (Kumpanen) des Präsidenten kolonialisiert wa-
ren. Neben Marcos und seiner persönlichen Camarilla besetzten das philippinische 
Militär und die Regierungspartei Kilusang Bagong Lipunan (Bewegung für eine 
neue Gesellschaft) die Rolle von Juniorpartnern des Präsidenten, ohne jedoch be-
deutungsvoll die Herrschaftsausübung zu beeinflussen (Celoza 1997). So diente 
das autoritäre Regime in erster Linie der Bereicherung von Marcos und seiner 
Unterstützungsclique, ohne dabei die patrimoniale Struktur der philippinischen 
Sozialordnung und die soziale und wirtschaftliche Stellung der politisch margina-
lisierten alten Oligarchie wesentlich zu beeinträchtigen. 


1.2 Südkorea: Das bürokratisch-militärische Regime 


Im Unterschied zu den Philippinen kann Südkorea nur auf sehr kurze demokrati-
sche Erfahrungen zurückblicken. Seit der Unabhängigkeit der Republik Korea am 
15. August 1948 erlebte das Land insgesamt sechs unterschiedliche politische 
Regime. Mit Ausnahme der kurzlebigen Zweiten Republik (1960/61) sowie der 
Sechsten Republik (seit 1988) handelte es sich um autoritäre Regime. Die Episode 
„quasi-ziviler“ Regime2 aus Militärs und zivilen Bürokraten begann nach dem 


_________________________________________________ 


2 „Quasi-zivile Regime“ sind Militärregime, ie formal zivilen Charakter tragen (ziviler Präsi-
dent, Verfassung, scheindemokratische Wahlen), tatsächlich aber durch die Streitkräfte domi-
niert werden. Typischerweise steht ein ehemaliger Offizier an der Regimespitze (vgl. Finer 
1962). 


Sultanistisches Regime 
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Putsch junger Offiziere um Brigadegeneral Park Chun-hee im Mai 1961 und dau-
erte bis zum Februar 1988. Das vorerst letzte autoritäre Regime entstand nach 
dem Tod des autokratischen Präsidenten Park Chun-hee. Unter bis heute nicht 
gänzlich geklärten Umständen wurde Park am 26. Oktober 1979 von seinem eige-
nen Geheimdienstchef erschossen. Nach seiner Ermordung wurde vom Regime 
zunächst eine begrenzte politische Liberalisierung eingeleitet. Innerhalb weniger 
Monate gelang es jedoch den Militärs unter Führung der Generäle Chun Doo-
hwan und Roh Tae-woo, in einem schleichenden Staatsstreich den eingeleiteten 
Liberalisierungsprozess gewaltsam zu beenden. Sehr schnell kristallisierte sich 
Chun Doo-hwan als militärische und politische Führungsperson heraus. In schein-
demokratischen Wahlen3 ließ sich Chun 1981 zum Präsidenten küren.  


Die institutionelle Architektur der Fünften Republik unter Präsident Chun Doo-
hwan (1980-1988)4 erlaubte einen vergleichsweise hohen Grad an politischen und 
bürgerlichen Freiheiten. Oppositionsparteien wurden geduldet und begrenzte poli-
tische Partizipationsmöglichkeiten bestanden im Rahmen semikompetitiver Wah-
len. Die exekutive Kontrolle der Legislative und die Begrenzung der politischen 
Konkurrenz durch Manipulation der Sicherheitsgesetze, der Parteien- und Wahl-
gesetzgebung sowie der Verfassung selbst bildeten jedoch formelle und informel-
le Schranken, die die Opposition von der politischen Entscheidungsfindung fak-
tisch dauerhaft ausschlossen. Tragende Säulen des Regimes waren die zivile 
Bürokratie, das Militär und die Unternehmerschaft. Die Betonung allgemeiner 
Werte wie Patriotismus und Modernisierung sowie der formal-legalen Grundlagen 
der Herrschaftsausübung in einer auf die Bedürfnisse der Militärs zugeschnittenen 
Verfassung kann als Versuch der legalistischen Legitimierung des Systems gedeu-
tet werden. Die Manipulation formaldemokratischer Institutionen, die das Regime 
explizit mit der Notwendigkeit wirtschaftlicher Entwicklung und der Bedrohung 
der nationalen Sicherheit durch Nordkorea begründete, war nur begrenzt erfolg-
reich. Die wirtschaftliche Effizienz verlieh dem Regime jedoch ein hohes Maß an 
empirischer Legitimität, so dass die Stabilität des politischen Systems auf einem 
relativ niedrigen Repressionsniveau gehalten werden konnte (vgl. Croissant 
1998b). 


1.3 Taiwan: Das Einparteienregime der Kuomintang 


Das autoritäre Regime in Taiwan hat unter den Diktaturen des westlich-kapita-
listischen Lagers eine Sonderstellung eingenommen. Mit der Ausnahme Mexikos 
handelte es sich um die einzige dauerhafte Einparteiendiktatur in der Gruppe der 
marktwirtschaftlich-autoritären Modernisierungsregime nach dem Zweiten Welt-
krieg. Träger der autoritären Herrschaft war die häufig fälschlicherweise als leni-
nistische Staatspartei5 bezeichnete Kuomintang (Nationalpartei, KMT) unter Füh-


_________________________________________________ 


3 Scheindemokratisch, da Chun durch ein nicht demokratisch zustande gekommenes Wahl-
männerkollegium gewählt wurde. 


4 Nach französischem Vorbild wird in Südkorea die Einführung einer neuen Verfassung als 
Wechsel von einer Republik zur anderen bezeichnet. So lässt sich die Erste Republik (1948-
1960) unter dem Gründerpräsidenten Syngman Rhee als sultanistisches Regime charakterisie-
ren; die Zweite Republik (1960/61) als parlamentarische Demokratie und die Dritte (1963-
1973) und Vierte Republik (1973-1979) jeweils als bürokratisch-militärisches Regime (vgl. 
Croissant 1998b). 


5 Die 1912 offiziell gegründete und 1924 unter sowjetischer Mithilfe reorganisierte KMT zwar 
in ihrem organisatorischen Aufbau einer leninistischen Kaderpartei. Ihr fehlte aber die für 
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rung der charismatischen Staatspräsidenten Chiang Kai-shek (1949-1975) sowie 
seines Sohnes Chiang Ching-kuo (1975-1987). Nach der Niederlage im chinesi-
schen Bürgerkrieg auf die Insel Taiwan geflohen (1949), bezog das autoritäre na-
tionalchinesische Regime seine Legitimität im Wesentlichen aus drei Quellen 
(Chao/Myers 1998: 19-101): 


• der ideologischen Legitimität, die unter Rückgriff auf die nationale Ideologie 
der drei Volksprinzipien Sun Yat-sens6 erfolgen sollte; damit verbunden war 
der Anspruch, die einzige legitime Regierung und völkerrechtliche Vertretung 
Gesamtchinas zu repräsentieren; 


• der Bedrohung der Sicherheit Taiwans durch die VR China, die insbesondere 
unter den mehr als 2 000 000 mit der Regierung nach Taiwan geflohenen Ge-
folgsleuten der KMT Wirkung zeigte; 


• dem großen wirtschaftlichen Modernisierungserfolg insbesondere in den ersten 
drei Jahrzehnten der KMT-Herrschaft. 


Die Herrschaft der Staatspartei KMT gründete sich dabei auf sechs Sicherungs-
mechanismen (Tien 1992: 5 ff.; Pei 1998a): 


1. die Durchdringung des gesamten Staatsapparats durch Parteikader sowie der 
Gesellschaft durch die Massenorganisationen der Partei; 


2. die Hegemonialisierung des Parteiensystems durch die KMT;7 
3. ein inklusiver Staatskorporatismus, der die großen Kapitalverbände, Gewerk-


schaften und andere Interessengruppen einer strikten und effektiven Kontrolle 
des Regimes unterstellte; 


4. die Übertragung des Regierungssystems der Republik China (1911-1949) auf 
das politische System der Insel Taiwan unter Wahrung der personellen und in-
stitutionellen Kontinuität des Festlandregimes; 


5. die Aushöhlung der demokratischen Nanking-Verfassung von 1947 durch ein 
dichtes Geflecht von Ausnahme- und Notstandsbestimmungen; 


6. die Monopolisierung politischer Führungs- und Entscheidungskompetenzen 
durch einen charismatischen politischen Führer. 


Obwohl die Regimepartei eng mit den nationalchinesischen Streitkräften verwo-
ben war und mit Chiang Kai-shek bis zu seinem Tod 1975 ein General an der 
Spitze des Regimes stand, steht außer Zweifel, dass das autoritäre Regime der 


                                                                                                                                      
diesen Typ von Partei charakteristische strikte Entscheidungshierarchie („demokratischer 
Zentralismus”), die rigide Parteidisziplin sowie eine Partei-Ideologie als geschlossenes Glau-
bens- und Wertesystem (Lu Ya-li 1991: 111 f.).  


6 Die drei Volksprinzipien sind: (1) Volksstaat, d. h. nationale Unabhängigkeit; (2) Volksherr-
schaft, d. h. Verwirklichung einer chinesischen Demokratie mit Bürgerrechten für alle Chine-
sen; sowie (3) Volkswohl, d. h. soziale Wohlfahrt und ein gerechtes Wirtschaftssystem mit 
Privateigentum und staatlicher Planung im Rahmen einer gemischten Wirtschaftsordnung 
(vgl. Müller 1997: 67-79). 


7 Hegemoniale Parteiensysteme sind nach Satori (1976: 230 ff.) dadurch charakterisiert, dass 
neben der regierenden „hegemonialen Partei“, die die politische Macht monopolisiert, keine 
anderen politischen Parteien existieren; sofern sie doch existieren, sind sie auf den Status von 
„Satelliten-“ oder „Blockparteien“ beschränkt. Die freie politische Konkurrenz um Wähler-
stimmen ist nicht gegeben. So existierten in Taiwan neben der KMT noch die Jugendpartei 
sowie die Demokratisch-Sozialistische Partei, die jedoch durch Infiltration von KMT-Kadern 
faktisch in den Herrschaftsapparat kooptiert waren (Jacobs 1981: 24 f.). 
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KMT-Zeit ein autoritäres Modernisierungsregime unter der zivilen Führung einer 
politischen Partei war.  


1.4 Thailand: Das bürokratisch-militärische Regime 


Das autokratische Herrschaftssystem Thailands kann eindeutig der Gruppe der 
bürokratisch-militärischen Regime zugeordnet werden. Dabei wechselten sich 
immer wieder offene Militärregime mit „quasi-zivilen Regimen“ ab, die zwar 
formal von zivilen Politikern oder ehemaligen Militärs geführt wurden, faktisch 
aber unter Aufsicht der Streitkräfte standen. Das zentrale Instrument der Herr-
schaftslegitimation war die Berufung auf die Prinzipien der nationalen Entwick-
lung (Modernisierung), der nationalen Souveränität sowie des Buddhismus und 
der Monarchie, die bereits beim Putsch reformorientierter Militärs gegen die abso-
lutistische Monarchie Siams (1932) als Rechtfertigung dienten. Als Herrschafts-
träger fungierten die zivile Bürokratie und das thailändische Militär. Im Unter-
schied zu vergleichbaren Regimen etwa in Lateinamerika herrschte in Thailand 
meist keine Junta und der Repressionsgrad der Herrschaftsausübung war überwie-
gend gering. Ähnlich jedoch wie in Südamerika wechselten sich demokratische 
Phasen immer wieder mit autokratischen Herrschaftsperioden ab.8 


Die autoritären Regime Thailands lassen sich seit den frühen 1970er Jahren, als es 
zu einer vorsichtigen Öffnung und Liberalisierung der „bureaucratic polity“ 
(Riggs 1966) kam, am treffendsten als „Semidemokratien“ (Chai-anan 1995) be-
zeichnen: Eine starke Exekutive mit einem nicht gewählten Premier an der Spitze, 
zumeist ein Ex-Militär, kontrollierte den politischen Entscheidungsprozess. Das 
aus freien Wahlen hervorgegangene Repräsentantenhaus musste sich seine Kom-
petenzen mit einem nicht demokratisch legitimierten Senat teilen, der seinerseits 
mehrheitlich aus zivilen Bürokraten und Militärs bestand. Restriktive Medien-, 
Parteien- und Vereinigungsgesetze sicherten die konstitutionellen Prärogativen 
der militärischen und zivilen Bürokratie ab (ibid.: 341). 


1.5 Indonesien: Zwischen bürokratisch-militärischer Herr-
schaft und Sultanismus 


Mit etwa 210 Millionen Einwohnern, verteilt auf 13 000 Inseln und über 500 
Volks- und Sprachgruppen, hat Indonesien von den hier untersuchten Ländern 
nicht nur die größte, sondern auch die ethnisch und religiös heterogenste Gesell-
schaft. Zudem ist Indonesien mit einem moslemischen Bevölkerungsanteil von 
etwa 85 Prozent (ca. 180 Millionen) der weltweit größte islamische Staat. 
Daneben gibt es Bevölkerungsgruppen katholischen, protestantischen, hinduisti-
schen und buddhistischen Glaubens sowie Anhänger von traditionellen Religio-
nen. Die ehemaligen Kolonialgebiete von „Holländisch Ostindien“ erlangten 1949 
als „Vereinigte Staaten von Indonesien“ die nationale Unabhängigkeit. Vorange-
gangen war dem ein mehrjähriger Unabhängigkeitskampf gegen die niederländi-
schen Kolonialtruppen, die nach dem Abzug der japanischen Besatzungstruppen 
im Zweiten Weltkrieg (1942-1945) vergeblich versucht hatten, ihre Kontrolle über 
den indonesischen Archipel wiederherzustellen. 


_________________________________________________ 


8 Demokratische Regime existierten in Thailand von 1974-1976 und von 1988-1991 (Hewi-
son/Brown 1994). 
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Bereits 1945 verabschiedete der indonesische Nationalkongress eine Verfassung 
für eine föderale indonesische Republik mit Präsidialsystem. Der Führer der Un-
abhängigkeitsbewegung, Sukarno, wurde Präsident. Obwohl die Verfassung ein 
gewähltes Repräsentantenhaus (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR), die Wahl des 
Präsidenten durch eine ihrerseits demokratisch legitimierte sogenannte Beratende 
Volksversammlung (Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR) und weitreichende 
Rechte der einzelnen Föderationssubjekte gegenüber der Zentralregierung in Ja-
karta vorsah, begann die Erosion des Verfassungsgefüges der indonesischen De-
mokratie bereits unmittelbar nach Erlangung der Unabhängigkeit. Mehrere Präsi-
dialdekrete beseitigten innerhalb weniger Monate die bundesstaatliche Ordnung, 
an deren Stelle die Republik Indonesien als Einheitsstaat mit Sukarno als Präsi-
dent trat. Die 1950 verabschiedete provisorische Verfassung institutionalisierte 
ein parlamentarisches Regierungssystem, indem es jedoch erst 1955 erstmals zu 
allgemeinen Wahlen kam. Obwohl die Nationalwahlen von 1955 − gefolgt von 
Lokalwahlen 1957 − frei und fair verliefen, trugen sie nicht zur Lösung der chro-
nischen politischen Krise bei. Der Kampf zwischen säkularen Nationalisten, isla-
mischen Parteien und der kommunistischen Linken sowie der Ausbruch kommu-
nalistischer Gewalt intensivierten in der Folge die politische Instabilität noch.  


Mit Unterstützung des Militärs beendete Präsident Sukarno 1957 durch die Pro-
klamation des Kriegsrechts die erste indonesische Demokratie. An ihre Stelle trat 
die sogenannte „Gelenkte Demokratie“ (guided democracy), ein Euphemismus, 
hinter dem sich ein personalisiertes autoritäres Regime versteckte (Feith 1962). 
Das gewählte Parlament wurde von einer durch Sukarno handverlesenen Ver-
sammlung abgelöst. Die Verfassung von 1945 wurde erneut inkraft gesetzt, ein 
Präsidialsystem anstelle des parlamentarischen Regierungssystems eingeführt und 
die meisten politischen Parteien verboten. 


Die innenpolitischen Spannungen gipfelten 1965 in einem angeblich von der 
kommunistischen Partei geplanten Staatsstreich, dem die sechs ranghöchsten Of-
fiziere der ABRI9 zum Opfer fielen. Unter Führung des ranghöchsten überleben-
den Offiziers der Armee, Generalmajor Suharto, wurde der Coup von den Streit-
kräften mit Unterstützung islamischer Milizen blutig niedergeschlagen.10 Auf 
Initiative Suhartos, der de facto bereits seit 1965 die politische Macht in Händen 
hielt, wurde Sukarno 1967 von der Beratenden Volksversammlung seines Amtes 
enthoben und unter Hausarrest gestellt, wo er 1970 starb. An seiner Stelle wurde 
Suharto 1968 zum Präsidenten gewählt (Sulistyo 2002: 76). Das in der Folge er-
richtete autoritäre Regime der sogenannten „Neuen Ordnung“ lässt sich für die 
ersten beiden Jahrzehnte seines Bestehens als militärisch-bürokratisches Regime 
in quasi-zivilem Gewand bezeichnen. Formal auf der Verfassung von 1945 auf-
bauend war das Regime tatsächlich eine Präsidialdiktatur unter Führung des Ex-
Generals Suharto, das wesentlich von drei Akteursgruppen getragen wurde (vgl. 
Sundhausen 1982; Malley 2000; Ufen 2002b):  


• die Streitkräfte und die staatliche Bürokratie, zwischen denen eine enge Ver-
flechtung bestand; 


• die Regimepartei Golkar (Partai Golongan Karya). Sie war streng genommen 


_________________________________________________ 


9 Angkatan Besenjata Republik Idonesia, Streitkräfte der Republik Indonesien. 
10 Die Jagd auf tatsächliche oder angebliche Kommunisten führte zu mehreren Hunderttausend 


Opfern, wobei manche Schätzungen die Zahl von bis zu eineinhalb Millionen Toten nennen. 
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keine politische Partei, sondern eine Dachorganisation verschiedener gesell-
schaftlicher Gruppierungen, die in den frühen 1960er Jahren als Frontorganisa-
tion im Kampf gegen die Kommunisten gegründet wurde, unter Suharto de fac-
to aber die Rolle einer Regimepartei spielte. Die führenden Parteikader 
rekrutierten sich fast ausschließlich aus dem Offizierskorps und der Bürokratie; 


• die nationale Unternehmerschaft sowie die sino-indonesische Geschäftswelt. 


Politische Parteien außerhalb der Golkar waren entweder verboten wie die beiden 
größten Parteien der 1950er Jahre, die islamische Masyumi und die Kommunisti-
sche Partei Indonesiens, oder sie mussten sich zwangsweise zur Vereinigten Ent-
wicklungspartei (PPP) und der Indonesischen Demokratischen Partei (PDI) zu-
sammenschließen. Ähnlich wie in den bürokratisch-militärischen Regimen in 
Südkorea wurden Parlamentswahlen durchgeführt (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 
1997). Die Wahlen zum Repräsentantenhaus waren jedoch weder kompetitiv noch 
frei und fair. Die Bedeutung des gewählten Parlaments blieb zudem gegenüber 
dem Präsidenten marginal.  


Obwohl es an ideologischen Versuchen der Legitimation der „Neuen Ordnung“ 
nicht mangelte − hier ist vor allem die von Sukarno formulierte, in der Verfas-
sungspräambel verankerte Ideologie der Pansacila11 zu nennen − fußte die empi-
rische Legitimität des Regimes wesentlich auf seiner ökonomischen Leistungsfä-
higkeit sowie seinem antikommunistischen Anspruch (Liddle 1999: 100-103; 
Emmerson 1999: 39). ABRI begründete seine politisch dominante Stellung mit 
der Rolle der Streitkräfte im Unabhängigkeitskampf gegen die Niederlande und 
als Bewahrer der Nation gegen die kommunistische Bedrohung 1965 sowie mit 
seiner Bedeutung für den Entwicklungsprozess des Landes (Harymurti 1999: 72-
75; Robinson 2001: 230-234). Bis in die 1980er Jahre war das indonesische Mili-
tär die dominierende politische Kraft. Als Folge der wirtschaftlichen Krisenanpas-
sungspolitik zu Beginn der 1980er Jahre nahm der Einfluss der Streitkräfte inner-
halb des Regimes jedoch ab. Die Position ziviler Bürokraten und Technokraten 
wurde gestärkt.  


Auf diese Weise entstand ein neues Beziehungsmuster aus dem Präsidenten und 
Politbürokraten, die sich aus Wissenschaftlern, Technokraten und Militärs zu-
sammensetzte; ihr gehörten auch islamische Intellektuelle und die Führer der sino-
indonesischen Wirtschaftskonglomerate an (Dosch 2000: 221). Einhergehend mit 
der zunehmenden Patrimonialisierung des Regimes kam es zu einer Verdichtung 
klientelistischer Elitenarrangements, in deren Zentrum der Präsident und dessen 
Familie sowie eine kleine Gruppe von cronies der Präsidentenfamilie standen. 
Zugespitzt lässt sich die Entwicklung der „Neuen Ordnung“ von der Mitte der 
1960er Jahre bis zum Ende der 1990er Jahre als Entwicklung charakterisieren, die 
von der bürokratisch-militärischen Entwicklungsdiktatur hin zu einem Regime mit 
sultanistischen Merkmalen verlief. Allerdings entsprach die Intensität der Patri-
monialisierung der Herrschaftsstrukturen in Indonesien selbst am Ende der Suhar-
to-Herrschaft nicht jener von Marcos auf den Philippinen. Bis zum Ende der 
„neuen Ordnung“ 1998 blieb ABRI die zentrale Stütze des Regimes. Auch die 


_________________________________________________ 


11 Pansacilla beinhaltet fünf Leitprinzipien des indonesischen Staates: (1) nationale Einheit; (2) 
Menschlichkeit; (3) auf Einmütigkeit und Konsens beruhende Demokratie; (4) soziale Ge-
rechtigkeit; (5) Glaube an einen Gott. „Die Idee [der Pansacilla] bestand zunächst in nicht viel 
mehr als dem bloßen Entwurf einer fiktiven Konstruktion, die als einigende Plattform ‚aller 
Indonesier’ religiöse und ethnische Spannungen aufheben sollte“ (Arenhövel 2003).  
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Regimepartei Golkar war organisatorisch stärker institutionalisiert und tiefer in 
der Gesellschaft verankert als die ein politisches Schattendasein führende KBL 
von Marcos. 


2 Regimeübergänge 


Die Regimeübergänge sind in drei der fünf Länder rasch verlaufen. In Südkorea 
(1985-1987), auf den Philippinen (1986/87) und in Thailand 1992 sind das Ende 
der Transition und der Beginn der Phase demokratischer Konsolidierung deutlich 
zu bestimmen, da hier die demokratischen Gründungswahlen und die Verfas-
sungsgebung weitgehend synchron verliefen und innerhalb weniger Monate abge-
schlossen waren. Schwieriger ist die genaue Phasenabgrenzung in Taiwan. Sie 
unterscheidet sich, je nachdem, ob die ersten freien Parlamentswahlen (1992), die 
ersten freien und direkten Präsidentschaftswahlen (1996) oder das (vorläufige) 
Ende der demokratischen Institutionalisierung in Form der Verfassungsrevision 
(1997) als Trennlinie zwischen Transition und Konsolidierung gewählt werden. In 
Indonesien kann vom Ende der Transition gesprochen werden, wenn als Endpunkt 
des Regimeübergangs freie Parlamentswahlen und die freie (indirekte) Wahl des 
Präsidenten durch das Parlament benannt werden (1999). Wird jedoch das Ende 
der Einführung (Institutionalisierung) demokratischer Verfassungsregeln als Ab-
schluss der Transition gewählt, so war die Transition in Indonesien erst im Jahre 
2003 abgeschlossen. 


2.1 Philippinen: Regimekollaps und Demokratisierung „von 
unten“ 


Die Philippinen bildeten den Auftakt der „dritten Welle“ im pazifischen Asien. 
Das durch den „Selbstputsch“ des demokratisch gewählten Staatspräsidenten Fer-
dinand Marcos 1972 institutionalisierte „sultanistische Regime“ wurde Anfang 
der 1980er Jahre durch eine sich zunehmend verschärfende ökonomische und − 
im Kampf gegen kommunistische bzw. muslimisch-sezessionistische Aufstands-
bewegungen − auch militärische Leistungskrise geschwächt. Die philippinische 
Mittelschicht, die Unternehmerschaft, die Gewerkschaften und Teile der einfluss-
reichen katholischen Kirche wurden hierdurch dem Regime immer stärker ent-
fremdet. Mit dem Regime und seiner unzureichenden Politik der Aufstandsbe-
kämpfung unzufriedene Teile des Militärs begannen sich vom Regime zu 
distanzieren. Die Ineffizienz der staatlichen Verwaltung, die endemischen Aus-
maße der Korruption des Marcos-Clan und der ihm nahe stehenden cronies sowie 
der Nepotismus bei der Besetzung staatlicher und wirtschaftlicher Entscheidungs-
positionen stimulierten die Gründung einer Vielzahl von Menschen- und Bürger-
rechtsgruppen, die teilweise klandestin, teilweise aber auch offen das autoritäre 
Regime herausforderten (Lane 1990; Kunz 1995).  


Machtpolitische „Fehler” wie die Ermordung des aus US-amerikanischem Exil 
zurückkehrenden Oppositionspolitikers Benigno Aquino (1983), politisierten die 
philippinischen Ober- und Mittelschichten und verschärften die Legitimitätskrise 
des autoritären Regimes. Auch die USA als wichtigster Partner und außenpoliti-
scher Mentor von Präsident Marcos gingen auf Distanz zu ihrem Verbündeten. 
Obwohl die Oppositionsparteien zu diesem Zeitpunkt schon wieder legalisiert 


Verschärfte 
Legitimationskrise 







 
Regimeübergänge 


 
142 142 


waren,12 stellten sie aufgrund mannigfaltiger Repressionen, der Zerschlagung 
alter politischer Strukturen, der Rivalität zwischen verschiedenen politischen 
Gruppierungen und nicht zuletzt auch der teilweisen Kooptation in das Regime 
keine effektive Herausforderung für Marcos’ Bewegung für eine neue Gesell-
schaft dar (Hernandez 1991: 175; Thompson 1995: 53 u. 182). Dagegen über-
nahmen zivilgesellschaftliche Akteure wie Unternehmervereinigungen, linksori-
entierte Gewerkschaften oder Basisorganisationen der katholischen Kirche in der 
Spätphase des autoritären Regimes erfolgreich Schlüsselfunktionen im Wider-
stand gegen das Regime (Clarke 1998). 


In Anbetracht der erodierenden Machtbasis des Regimes erlag Marcos der unter 
autoritären Eliten verbreiteten Fehleinschätzung (Przeworski 1991: 55 ff.), durch 
die Abhaltung pseudodemokratischer Wahlen Legitimität gewinnen und damit die 
eigene Herrschaft stabilisieren zu können. In völliger Verkennung seiner tatsäch-
lichen Unterstützung unter den Wählern wurden kurzfristig für den Februar 1986 
Präsidentschaftswahlen anberaumt. Überraschend gelang es der fragmentierten 
Opposition, sich auf Corazon Aquino (der Witwe von Benigno Aquino) als ge-
meinsame Kandidatin zu einigen. Damit stand der Opposition eine politische 
Symbolfigur zur Verfügung, die einerseits über die Sympathien breiter Wähler-
schichten verfügte und auch die Unterstützung der oppositionellen Dachorganisa-
tion Namfrel (Nationale Bürgerbewegung für freie Wahlen), unternehmernahen 
Gruppen (Makati Businnes Club) und vor allem der katholischen Kirche genoss. 
Andererseits verfügte Corazon Aquino über keine eigene politische Hausmacht 
und stellte somit in der Wahrnehmung anderer gemäßigter Oppositionspolitiker 
keine Bedrohung für deren eigenen politischen Führungsanspruch dar. 


Die Wahlen fanden am 7. Februar 1986 statt. Sie führten zu dem Ergebnis, dass 
beide Kandidaten den Sieg für sich beanspruchten. Obwohl auch die Angaben der 
Opposition teilweise nicht nachprüfbar waren, stand für große Teile der Öffent-
lichkeit außer Frage, dass der Sieg Marcos in erster Linie das Resultat umfangrei-
cher Manipulationen bei der Stimmauszählung war. In der kurzzeitig verworrenen 
politischen Lage, als beide Kandidaten den Sieg für sich reklamierten, kam es am 
14. Februar zu einem Putschversuch von Teilen des Militärs um den damaligen 
Vize-Generalstabschef Fidel V. Ramos, Verteidigungsminister Juan Ponce Enrile 
und einer sich selbst RAM (Reform the Armed Forces Movement) nennenden 
Gruppe junger Offiziere (vgl. McCoy 2000). Der Putschversuch scheiterte, bildete 
aber den Auslöser für die als People Power bezeichneten Massenproteste, welche 
zum Sturz des Regimes führten. Angesichts des rasanten Abbröckelns der eigenen 
Unterstützungsbasis und der kritischen Haltung der amerikanischen Regierung sah 
Marcos sich in die politische Isolation getrieben. Auf Druck der USA begab er 
sich schließlich ins Exil nach Hawaii, ohne jedoch offiziell das Präsidentenamt 
aufzugeben.  


Zusammenfassend lassen sich für das Ende des autoritär-sultanistischen Marcos-
Regimes folgende Ursachen und Verlaufsform festhalten: 


Ursachen: Der Sturz des Marcos-Regimes ist − geradezu klassisch − auf das In-
einandergreifen von systeminternen und externen Ursachen sowie auf strukturelle 
Faktoren und politisches Handeln zurückzuführen. Intern führten die Wirtschafts-
krise und die dysfunktional gewordene Korruption und Klientelwirtschaft zu ei-


_________________________________________________ 


12 Die im Zuge der Machtergreifung von Marcos zunächst verbotenen Parteien wurden ab 1978 
wieder offiziell zugelassen. 
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nem bestandsgefährdenden Legitimitätsverfall unter wichtigen Unterstützungs-
gruppen des Regimes. In der Regimekrise beging Ferdinand Marcos zwei ver-
hängnisvolle Fehler, die zum Machtverlust führten. Erstens ließ er die Ermordung 
des Oppositionspolitikers Aquino nicht verhindern und unterschätzte die Reaktion 
der USA. Nachdem diese dem Regime zumindest teilweise die Unterstützung ent-
zogen hatten, geriet dieses auch außenpolitisch unter Druck. Um dem internen 
und externen Druck zu begegnen und dem Regime die bestandsnotwendige neue 
Legitimität zuzuführen, ließ Marcos Wahlen zu. Dies war der zweite strategische 
Fehler. Marcos erlitt eine Wahlniederlage. Danach verfügte er nicht mehr über die 
manipulativen und repressiven Ressourcen, um gegen die erwachte und mobili-
sierte Zivilgesellschaft seinen autoritären Herrschaftsanspruch durchsetzen zu 
können. 


Verlauf: Das Ende des Marcos-Regimes war eine Mischung aus selbstverschulde-
tem Regimekollaps und von unten erzwungener Transition. Selbstverschuldet war 
der Regimekollaps aufgrund der ineffizienten Wirtschafts- und Innenpolitik („Le-
gitimitätskrise“ aufgrund ökonomischer und militärischer Ineffizienz) und grober 
machtpolitischer Fehleinschätzungen. Von unten erzwungen war er, weil eine 
mittlerweile mobilisierte Gesellschaft dem Diktator nach seinen Liberalisie-
rungsmaßnahmen die Rückkehr zur alten autoritären Herrschaft versperrte. 


2.2 Südkorea: Ausgehandelter Regimewechsel 


In Südkorea zeigte der Sturz des autoritären Regimes trotz unterschiedlicher 
struktureller Rahmenbedingungen einige Ähnlichkeit mit den Philippinen. Der 
traditionell starke südkoreanische Staat verlor im Zuge seiner eigenen erfolgrei-
chen sozioökonomischen Modernisierung in immer stärkerem Maße an Autono-
mie gegenüber der Gesellschaft. Zunehmend konfrontierten unterschiedliche ge-
sellschaftliche Schichten und Gruppen das bürokratisch-militärische Regime mit 
neuen ökonomischen, sozialen und politischen Partizipationsforderungen. Zwar 
gelang es der seit dem Putsch der Militärs um General Park Chun-hee 1961 herr-
schenden Koalition aus Staatsbeamten, Politikern, Großunternehmern und Mili-
tärs noch Ende der 1970er Jahre, den demokratischen Widerstand blutig zu unter-
drücken. Doch die gewaltsame Niederschlagung der Opposition („Kwangju-
Massaker”)13 verschärfte die „permanente Legitimitätskrise“ (Yang 1994b: 18) 
des Regimes unter Führung des seit 1980 als Präsidenten amtierenden Ex-
Generals Chun Doo-hwan. Gleichzeitig führte die rigide wirtschaftliche Moderni-
sierung in den frühen 1980er Jahren zu einer wachsenden Entfremdung großer 
Bevölkerungsschichten vom Regime. Studenten, Bürgerrechtsgruppen und Kir-
chen forderten verstärkt den autokratischen Herrschaftsanspruch der alten Eliten 
heraus. Die Opposition verstärkte sich, während die Unterstützung für das büro-
kratisch-militärische Regime schwand. Das zwang die Regimeeliten zu einer An-
passungsreaktion. Im Frühjahr 1985 wurden fast freie Wahlen zur Nationalver-
sammlung zugelassen. 


_________________________________________________ 


13 Im Mai 1980 war es in der südwestlichen Metropole Kwangju zu oppositionellen Massenpro-
testen gegen den Putsch der Generäle Chun Doo-hwan und Roh Tae-woo gekommen, in de-
ren Verlauf es den Demonstranten gelang, die Kontrolle über die Stadt zu übernehmen. Nur 
wenige Tage später ließen die Putschisten Kwangju von Eliteeinheiten stürmen. Bis heute ist 
die wirkliche Zahl der Opfer nicht bekannt: Während offizielle Angaben von 189 Toten spra-
chen, berichteten Dissidentenkreise von über 2 000 Opfern (vgl. Cummings 1997: 377 f.). 
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Die mit der Absicht der Neutralisierung oppositionellen Protestpotenzials anbe-
raumten Wahlen läuteten eine zunächst kontrollierte, dann jedoch zunehmend 
eigendynamisch verlaufende Liberalisierung ein. Die Opposition nutzte im Vor-
feld der Wahlen die erweiterten politischen Entfaltungsräume zur Gründung der 
Neuen Koreanischen Demokratischen Partei (NKDP). Die oppositionelle Samm-
lungspartei verwandelte die Wahlen von einer kontrollierten Abstimmung über 
die Leistungsbilanz der Chun-Regierung in ein Referendum über das Regime 
selbst (Croissant 1997b: 297). Im Bündnis mit unterschiedlichen zivilgesellschaft-
lichen Gruppen gelang es der NKDP mittels einer geschickten Verhandlungs- und 
Mobilisierungsstrategie, das Regime immer stärker herauszufordern. Unter zu-
sätzlichen Reaktionsdruck gerieten die autoritären Herrschaftseliten durch die für 
Dezember 1987 bevorstehenden Präsidentschaftswahlen. Diese waren ursprüng-
lich als Instrument formaldemokratischer Legitimation des Regimes gedacht und 
sollten eine friedliche Nachfolge im Präsidentenamt von Chun Doo-hwan zu sei-
nem Mitputschisten Roh Tae-woo sicherstellen, schränkten nun jedoch den Hand-
lungsspielraum der Regimeeliten erheblich ein. 


Anders als auf den Philippinen bestimmten in Südkorea Verhandlungen den Tran-
sitionsprozess. Zunächst gelang es dem autoritären Regime, durch das Angebot 
von Verfassungsgesprächen die moderat eingestellte parlamentarische Opposition 
in die politischen Institutionen einzubinden. Aufgrund mangelnder Kompromiss-
bereitschaft der Akteure scheiterten die Verhandlungen bereits nach wenigen Mo-
naten. Die Opposition interpretierte die Verhandlungsposition des Regimes als so 
geschwächt, dass sie glaubte, die eigenen Vorstellungen unilateral durchsetzen zu 
können. Die verhandlungsbereiten Eliten des Regimes unterschätzten wiederum 
die Entschlossenheit der NKDP-Führung und deren Rückhalt in der radikalen Op-
position. Durch Konzessionen an einzelne Gruppen innerhalb der fragmentierten 
NKDP versuchten die Regimeeliten wie in den Jahrzehnten zuvor, verschiedene 
oppositionelle Gruppierungen zu kooptieren, ohne dass diese Akteure jedoch in 
der Demokratiebewegung über breiten Rückhalt verfügten (Croissant 1998b). 


Das Ergebnis war eine Machtverschiebung innerhalb des Regimes zugunsten der 
Hardliner um Chun Doo-hwan. Der Abbruch der Verhandlungen zwischen Regie-
rung und Opposition im April 1987, also der Versuch der erneuten Schließung des 
autoritären Regimes, erzeugte jedoch einen nicht intendierten Effekt − nämlich die 
oppositionelle Mobilisierung breiter Teile der städtischen Bevölkerung. In der 
eskalierenden Situation in Mai/Juni 1987 demonstrierten Millionen Südkoreaner 
gegen das Chun-Regime. Das Militär sah sich vor die Entscheidung gestellt, ent-
weder durch den Einsatz von Truppen die Proteste blutig zu unterdrücken oder 
den Forderungen der Demokratiebewegung nachzugeben.  


Wie auf den Philippinen schränkten „externe Einflussfaktoren” die Handlungsop-
tionen der autoritären Machthaber ein. Der vom Sturz des Marcos-Regimes aus-
gehende „Demonstrationseffekt“, ein Jahr zuvor, musste den südkoreanischen 
Militärs als eindeutiges Zeichen dafür dienen, dass die USA als wichtigster Ver-
bündeter des Landes nicht mehr länger gewillt waren, autoritäre Regierungen auch 
gegen den starken Widerstand von deren eigenen Gesellschaften zu stützen. Zu-
sätzlich stand das Land aufgrund der bevorstehenden Olympischen Sommerspiele 
im folgenden Sommer im Rampenlicht der internationalen Medien. Eine Ver-
schiebung oder gar Absage der Spiele, die unter den gegebenen Umständen wohl 
kaum hätten abgehalten werden können, hätte das Land international isoliert. An-
gesichts der hohen innen- und außenpolitischen Kosten einer repressiven Lösung 
konnten schließlich die Softliner um Roh Tae-woo, dem Präsidentschaftskandida-
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ten des Regimes, die regimeinterne Machtfrage für sich entscheiden (Croissant 
1998b). Mit seiner Erklärung vom 29. Juni des Jahres („6/29-Declaration“) ging 
Roh auf die meisten Forderungen der Demokratiebewegung ein und gab somit 
den Weg für die Demokratisierung frei. 


Zusammenfassend lässt sich für das Ende des bürokratisch-militärischen Regimes 
Südkoreas folgendes festhalten: 


Ursachen: Auch in Südkorea lässt sich eine Verstärkungswirkung von ineinander 
greifenden internen und externen Faktoren als ursächlich für das Ende des autori-
tären Regimes erkennen. Wie auf den Philippinen zwangen sozioökonomische 
Strukturveränderungen und die dadurch verursachte Verschärfung der Legitimi-
tätskrise die Regimeeliten zum politischen Handeln. Und auch in Südkorea unter-
lagen die herrschenden Eliten Fehleinschätzungen. Allerdings gibt es auch einige 
Abweichungen zum Ende des Marcos-Regimes auf den Philippinen. Der heraus-
ragende Unterschied zwischen beiden Ländern war, dass in Südkorea nicht öko-
nomische Ineffizienz, sondern ein ausgesprochener wirtschaftlicher Modernisie-
rungserfolg zu einer verschärften Legitimitätskrise der autokratischen Herrschaft 
führte. Geradezu klassisch dem Paradigma der Modernisierungstheorie folgend, 
erhoben die neu entstandenen Mittelschichten, die radikalisierten Studenten und 
Teile der Arbeiterschaft verstärkt die Forderung nach politischer Partizipation. 
Gleichzeitig machten die USA als lebenswichtiger Verbündeter Südkoreas deut-
lich, dass sie eine erneute Repression der gesellschaftlichen Opposition durch das 
Militär nicht mehr mittragen würden. Dies engte die Handlungsoptionen der Herr-
schaftseliten soweit ein, dass die Öffnung des Regimes als rationalste Lösung zur 
partiellen Herrschaftssicherung erschien. Die entscheidende Fehlwahrnehmung 
der Militärs war jedoch, dass die Liberalisierung begrenzt und von oben kontrol-
liert werden könnte. Denn durch die mobilisierte Zivilgesellschaft entglitt den 
militärischen Machthabern bald die Kontrolle über die Ereignisse, an deren Ende 
die Demokratisierung stand. 


Verlauf: In Südkorea handelte es sich hinsichtlich des Regimewechsels um eine 
Mischung von „ausgehandelter“ und „von unten erzwungener“ Transition. Wäh-
rend am Anfang vom Ende der Militärdiktatur der Druck „von unten“ stand, war 
die mittlere Phase (1985-1987) von Verhandlungen geprägt. In der Endphase des 
autoritären Regimes (April-Juni 1987) bestimmte dann wieder stärker der opposi-
tionelle Druck „von unten“ die Dynamik der Demokratisierung. 


2.3 Taiwan: Von oben gelenkter Systemwechsel 


Viel stärker als auf den Philippinen oder in Südkorea war das Ende des autoritären 
Regimes in Taiwan durch das Handeln der Regimeeliten geprägt. Nach ihrer 
Flucht vor den siegreichen Kommunisten 1949 vom Festland auf die Insel Taiwan 
war es der nationalchinesischen Regierung unter dem bis 1975 amtierenden 
Staatspräsidenten Chiang Kai-shek gelungen, ein stabiles und institutionell ausdif-
ferenziertes autoritäres Regime zu etablieren. Unter der Führung der Kuomintang 
gelang es den autoritären Eliten, durch eine Mischung aus staatskorporatistischer 
Kontrolle der Verbände, Einbindung unterschiedlicher sozialer Gruppen in die 
Massenorganisationen der Partei sowie die faktische Suspendierung der noch auf 
dem Festland eingeführten demokratischen „Nanking“-Verfassung von 1947 
durch ein Notstandsregime ihre Einparteienherrschaft abzusichern und den politi-
schen Raum gegenüber organisierten gesellschaftlichen Protest zu schließen 
(Chao/Myers 1998: 47 ff.). 
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Erst in den 1970er Jahren begann sich als Reaktion auf die extern ausgelöste und 
durch interne Faktoren verschärfte Legitimitätskrise des Regimes eine über die 
lokale Ebene und individuelle Dissidenz hinausreichende nationale Oppositions-
bewegung zu formieren (Schubert 1994: 46 ff.). Mit zunehmender Urbanisierung, 
Anhebung des Bildungsniveaus und Abnahme der Bedeutung territorialer und 
ethnischer cleavages (vor allem zwischen den Ende der 1940er Jahre nach Taiwan 
geflohenen Festlandschinesen und einheimischen Taiwanesen) zugunsten funktio-
naler Konfliktlinien forderte insbesondere die Mittelschicht und junge Intellektu-
elle (Lo 1992: 384 f.) mehr politische, wirtschaftliche und soziale Mitspracherech-
te ein. Innerhalb der Gesellschaft entstand ein oppositionelles Potenzial, das sich 
schließlich im Vorfeld der Ergänzungswahlen zum Legislativyuan (Gesetzgeben-
de Kammer) und zur Nationalversammlung im Dezember 1978 als sogenannte 
„Dangwai-Bewegung“ formierte.14 Die Dangwai („Außerhalb-der-Partei“)-
Bewegung war keine Organisation oder Partei mit festen Strukturen und klaren 
Mitgliedschaftskriterien, sondern vielmehr ein Sammelbecken für Gegner der 
Einparteiendiktatur der KMT, jugendliche Reformer und Befürworter einer sozia-
len, wirtschaftlichen und vor allem politischen Gleichstellung der einheimischen 
taiwanesischen Bevölkerungsmehrheit gegenüber den vom Festland geflohenen 
Chinesen (Halbeisen 1982: 209). 


Die Dangwai zielte von Beginn an auf die Besetzung politischer Ämter. Die Soft-
liner des Regimes um Chiang Ching-kuo, den Sohn Chiang Kai-sheks und seit 
Mitte der 1970er Jahre amtierenden Staatspräsidenten, entschieden sich angesichts 
der virulenten innen- und außenpolitischen Unterstützungskrise des Regimes15 zur 
faktischen Duldung der illegalen Opposition und ließen diese im Rahmen einer 
vorsichtigen politischen Liberalisierung zu Wahlen auf lokaler und nationaler E-
bene zu (Wu 1995: 34 ff.). Aus der Dangwai ging 1986 schließlich mit der Demo-
kratischen Fortschrittspartei (DFP) die erste eigenständige Oppositionspartei Tai-
wans hervor. Deren faktischer Anerkennung durch das Regime folgte 1987 die 
Aufhebung des seit 1949 geltenden „Belagerungszustands” und die Zulassung 
politischer Parteien. Gleichzeitig ließ die KMT ihre Bereitschaft erkennen, über 
die weitere Demokratisierung der Verfassung sowie der zentralen politischen In-
stitutionen mit der DFP zu verhandeln. Auf den Druck der politischen Opposition 
und verschiedener zivilgesellschaftlicher Akteure reagierten die Regimeeliten mit 
der politischen Überlebensstrategie, die bereits in den 1970er Jahren begonnene 
lange Liberalisierungsphase in eine von oben gelenkte Demokratisierung überzu-
leiten. 


Ursachen und Verlauf des Untergangs der autoritären Kuomintang-Herrschaft 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: 


Ursachen: Im Unterschied zu den Philippinen und Südkorea wurde das Ende des 
autoritären Regimes Taiwans wesentlich stärker durch externe Ursachen mit ein-
geleitet. Aufgrund der außenpolitischen Öffnung der USA gegenüber der Volks-
republik China unter Richard Nixon (1971) und der damit verbundenen internati-
onalen Isolierung der Republik Taiwan (verschärft nach 1979) begann das KMT-


_________________________________________________ 


14 Angesichts der zunehmenden Vergreisung der Nationalversammlung und des Legislativyuan 
wurden seit den 1960er Jahren sogenannte „Ergänzungswahlen” durchgeführt, um die vakan-
ten Sitze neu zu besetzen. 


15 1971 wurden die nationalchinesischen Vertreter zugunsten der Vertreter der VR China aus 
den Vereinten Nationen ausgeschlossen.  
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Regime auch innenpolitisch an Legitimität zu verlieren. Verstärkt wurden diese 
Legitimitätsprobleme durch die Erfolge der taiwanesischen Modernisierungspoli-
tik, die, wie im Falle Südkoreas, mit den gut ausgebildeten modernen Mittel-
schichten zugleich auch politische Partizipationsforderungen hervorbrachten. Der 
doppelte Druck der außenpolitischen Isolierung einerseits und der innenpoliti-
schen Forderungen andererseits, veranlasste das Regime zu Liberalisierungsschrit-
ten, um das existenznotwendige Legitimationsniveau des Systems wieder zu er-
reichen (Pei 1998a: 9-12). Doch anders als auf den Philippinen und in Südkorea 
basierte die Öffnung des Regimes nicht auf einer Fehlkalkulation der herrschen-
den Eliten hinsichtlich ihrer Machterhaltungschancen. Denn aufgrund ihrer star-
ken gesellschaftlichen Verwurzelung und der kontrolliert-korporatistischen Integ-
ration der Bevölkerung in die Regimestrukturen konnte die Kuomintang hoffen, 
auch unter demokratischen Herrschaftsstrukturen weiter an der Macht zu bleiben. 
Der außenpolitische Druck durch die latente Bedrohung seitens der VR China 
wirkte zusätzlich als Stabilisator für die erprobten außenpolitischen Sicherheits-
strukturen des Regimes und damit für die Überlebenschancen der Regimepartei 
auch unter Transformationsbedingungen. 


Verlauf: Im Falle Taiwans handelt es sich um den klassischen Fall eines von den 
alten Regimeeliten gelenkten Systemwechsels. Die innenpolitische Opposition 
und ihre Mobilisierungsmacht reichten weder aus, um das Regime „von unten” 
zur Abdankung zu zwingen, noch um als gleichberechtigter Verhandlungspartner 
mit den Regimeeliten die Bedingungen des Systemwechsels auszuhandeln. Die 
Regimepartei KMT verlor in keiner Phase die Kontrolle über den Verlauf der 
Demokratisierung. 


2.4 Thailand: Von oben eingeleiteter Regimewechsel 


In Thailand gelang es der herrschenden Koalition aus reformorientierten Militärs 
und zivilen Bürokraten nach dem unblutigen Putsch gegen die absolutistisch re-
gierende Monarchie 1932, das politische System gegenüber anderen gesellschaft-
lichen Gruppen über eine lange Zeitperiode hinweg abzuschotten (Reinecke 1994: 
216). Im Unterschied zu den vier anderen Transformationsländern fehlte hier je-
doch eine kontinuierliche Phase autoritärer Herrschaft. Vielmehr wechselten sich 
liberalere Regierungen mit teilweise stark repressiven Regimes ab (Hewison 
1996: 75-80). Das eigentliche politische Machtzentrum des Landes bildete stets 
die zivile und militärische Bürokratie. Gleichzeitig konnte die mangelnde institu-
tionelle Kontinuität des politischen Systems nicht die faktische Institutionalisie-
rung des Staatsstreichs als Instrument des Machtwechsels alternierender militäri-
scher Eliten (Sukhumbhand 1993: 880) verhindern.16 


Politische Parteien und gesellschaftliche Organisationen vermochten sich in die-
sem „bürokratisierten“ politischen Raum kaum zu verankern, zumal sie teilweise 
ihrerseits durch Militärs kooptiert waren (Hewison 1997). Die durch ökonomi-
schen und sozialen Wandel bedingte Schwächung staatlicher Autonomie, deutlich 
hervortretend in den politischen Erschütterungen der frühen 1970er Jahre,17 führte 


_________________________________________________ 


16 Thailand erlebte zwischen 1932 und 1992 15 verschiedene Verfassungen, 16 Militärputsche 
(neun waren erfolgreich) sowie insgesamt 50 Regierungen (Chai-anan 1995: 340). 


17 Gemeint sind die studentische Revolte vom Oktober 1973, die ein kurzes demokratisches 
Intermezzo einläutete, der blutige Putsch der Militärs 1976 und der kommunistische Wider-
stand in den 1970er Jahren. 
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zu einer vorsichtigen Öffnung und Liberalisierung der „bureaucratic polity”. Der 
sozioökonomische Wandel wirkte auch zersetzend auf die korporative Geschlos-
senheit des Militärs, was zu verstärkten Fragmentierungstendenzen innerhalb der 
Streitkräfte führte (ibid.: 147 ff.). Als Reaktion auf die Verschiebung der Macht-
verhältnisse in Politik und Gesellschaft zugunsten ziviler Akteure kam es zu Be-
ginn der 1980er Jahre zur Institutionalisierung eines „weichen“ autoritären Sys-
tems, das in der Literatur als „demi“- oder „semi-democracy“ (Likhit 1992; Chai-
anan 1995) bezeichnet wird. Eine starke Exekutive mit einem nicht gewählten 
Premier an der Spitze, zumeist ein Ex-Militär, kontrollierte den politischen Ent-
scheidungsprozess. Das aus freien Wahlen hervorgegangene Repräsentantenhaus 
musste sich seine Kompetenzen mit einem ernannten Senat teilen, der mehrheit-
lich aus zivilen Bürokraten und Militärs bestand. 


Obwohl in Militär und Verwaltung selbst umstritten, mündete die Öffnung der 
„bureaucratic polity“ mit den Parlamentswahlen von 1988 und der Bildung einer 
vom Vertrauen des Parlaments abhängigen Regierung zunächst in eine kurze de-
mokratische Phase. Sie wurde aber schon im Frühjahr 1991 durch den Putsch un-
zufriedener Militärs um General Suchinda beendet. 


Die Nominierung Suchindas zum Premier durch die pro-militärischen Parteien im 
Parlament − entgegen seinem vorher gegebenen Versprechen, bei der Regierungs-
bildung abseits zu stehen − wurde von den städtischen Mittelschichten in der 
Hauptstadt Bangkok als eklatanter Bruch der politischen Vereinbarungen wahrge-
nommen (Murray 1996: 119-167). Als Reaktion mobilisierten zivilgesellschaftli-
che Akteure im Bündnis mit anti-militärischen Parteien tagelange Massenproteste 
in der Hauptstadt. Versuche, die Unruhen mit Gewalt zu unterdrücken, beraubten 
die Militärs ihrer letzten Legitimitätsreserven. Schließlich ging auch der König 
auf Distanz zu den Putschisten. Suchindas Position wurde damit unhaltbar. Er trat 
im Mai 1992 als Premier zurück. Wie bereits nach dem Putsch im Februar 1991 
wurde eine Interimsregierung eingesetzt, die den Übergang managte. Für Thailand 
kann folgendes zusammengefasst werden: 


Ursachen: Im Unterschied zu den Philippinen, zu Südkorea und Taiwan spielten 
in dem immer wieder unterbrochenen Demokratisierungsprozess Thailands exter-
ne Faktoren kaum eine Rolle. Zwar hatte das Ende der Konfrontation zwischen 
den kommunistischen Staaten Indochinas und dem „Frontstaat“ Thailand durch-
aus Einfluss auf die thailändische Innenpolitik, da hierdurch die Ausgrenzung der 
politischen Opposition als „pro-kommunistische Subversion“ erschwert wurde. 
Für den Sturz des Militärregimes sind aber ausschließlich interne Ursachen der 
Grund. Sie sind in erster Linie in strategischen Fehlentscheidungen der regieren-
den Generäle zu finden. So unterschätzte die Militärjunta die Stärke der Oppositi-
on, als Suchinda die implizite Vereinbarung brach, das Amt des Premiers nicht zu 
übernehmen. Als er die aus seiner Fehlentscheidung resultierenden Proteste mit 
offener Repression (mit über 50 Todesopfern) zu unterdrücken suchte, unterlief 
den Putschisten die zweite Fehlkalkulation. Diese Repression hatte zur Konse-
quenz, dass sich die Opposition enger zusammenschloss und sich innerhalb der 
Pro-Suchinda-Koalition die Unterstützung für Suchinda abschwächte. Die Schwä-
chung seiner Unterstützungsbasis und die Stärkung der Opposition als Folgen 
fehlkalkulierter Entscheidungen sind die eigentlichen Ursachen für das Ende des 
bislang letzten bürokratisch-militärischen Regimes Thailands. 


Verlauf: Der politische Systemwechsel in Thailand ist eine Mischform zwischen 
einer „von oben“ eingeleiteten und „von unten erzwungenen“ Transition. So wur-
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de mit den Wahlen von 1992 der Transformationsprozess „von oben“ eingeleitet. 
Danach aber versperrte der „Druck von unten“ den Militärs die Fortsetzung ihrer 
Herrschaft unter formaldemokratischen Bedingungen. 


2.5 Indonesien: „Von unten“ erzwungene und „von oben“ ein-
geleitete Demokratisierung 


Der Transitionsverlauf in Indonesien lässt sich in vier Phasen einteilen (vgl. Mal-
ley 2000). Die ersten beiden Phasen der Destablisierung des autoritären Regimes 
(1997/98) sowie des unmittelbaren Zusammenbruchs der Suharto-Herrschaft (Mai 
1998) markieren den Regimeübergang im eigentlichen Sinne. Die dritte und die 
vierte Phase der Aushandlung des demokratischen Übergangs unter der provisori-
schen Regierung von Präsident Habibie (1998/99) sowie die Fortführung der 
Transition unter den demokratischen Regierungen der Präsidenten Abdurrahman 
Wahid (1999-2001) und Megawati Sukarnoputri (2001-2004) umfassen den Pro-
zess der demokratischen Institutionalisierung. 


Erste Anzeichen für Risse in der autoritären Regimekoalition aus Militärs, Golkar 
und dem Clan um Präsident Suharto zeigten sich nach mehr als zwei Jahrzehnten 
autoritärer Herrschaft in den späten 1980er Jahren, als es zur Rekonfiguration der 
Regimeelite zugunsten ziviler Akteure und zu Lasten des Militärs kam. Innerhalb 
der Streitkräfte wurde der Ruf nach Reformen laut, so 1989, als Armeeabgeordne-
te im Repräsentantenhaus eine Reihe von Anhörungen zum Thema „Offenheit des 
Regimes“ unterstützten (Robinson 2001). Die erfolgreiche Entwicklungspolitik 
des Suharto-Regimes hatte in der indonesischen Gesellschaft einen tiefgreifenden 
sozialen Wandel angestoßen, der zum Entstehen einer neuen Mittelschicht in den 
großstädtischen Zentren sowie einer neuen einheimischen Unternehmerschaft 
führte (Emmerson 1999: 44; Harymurti 1999: 72 f.). Wenngleich die sozialen Se-
kundäreffekte des ökonomischen Modernisierungsprozesses schwächer ausge-
prägt waren als etwa in Taiwan und Südkorea, hatten sie doch eine Steigerung des 
oppositionellen Potenzials in der Gesellschaft zur Folge.  


Suharto reagierte mit einer Öffnung des politischen Systems, die aber schon Mitte 
der 1990er Jahre zurückgenommen wurde. Mitte der 1990er Jahre existierte weder 
innerhalb noch außerhalb des Regimes eine ernsthafte politische Konkurrenz zu 
Suharto und seiner „neuen Ordnung“. Dem nach außen hin monolitisch erschein-
denen Regime stand eine machtlose Opposition gegenüber, deren Parteien und 
Gruppierungen es an Einigkeit, Durchschlagskraft und sozialem Rückhalt fehlte, 
um eine ähnliche Protestbewegung wie in Südkorea und den Philippinen ab Mitte 
der 1980er Jahre zu initiieren. 


Das Ende der Herrschaft Suhartos nach 32 Jahren kam deshalb für die Regimeeli-
ten wie für die Opposition gleichermaßen überraschend. Im Sommer 1997 er-
reichten die Ausläufer der sogenannten Asienkrise Indonesien. Die indonesische 
Rupiah wurde stark abgewertet und der nationale Finanzsektor geriet unter massi-
ven Druck. Über die Frage, wie wirtschaftspolitisch auf die drohende Währungs- 
und Finanzkrise zu reagieren sei, kam es innerhalb des Regimes zu scharfen Aus-
einandersetzungen. Als die wirtschaftlichen Probleme eskalierten, kam es zu sozi-
alen Unruhen. Sie erreichten im April 1998 einen herrschaftsgefährdenden Um-
fang, als sich die studentischen Proteste auf andere Gesellschaftssektoren 
ausweiteten. Dem Regime gelang es jedoch zunächst, sich zu stabilisieren. Zum 
einen lag dies daran, dass die Oppositionsführer nicht in der Lage waren, ihre per-
sönlichen Rivalitäten beizulegen und eine gemeinsame Strategie zu verfolgen 
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(Mietzner 1999: 70 f.). Zum anderen verliefen die Demonstrationen gegen das 
Regime bis zum Mai 1998 praktisch führungslos, wurden jedoch durch Fehlent-
scheidungen der Regimeeliten und inner-autoritären Auseinandersetzungen immer 
wieder neu belebt. 


Anfang Mai 1998, nach einer Reihe halbherziger wirtschaftspolitischer Reaktio-
nen der Regierung und nachdem die Regierung die Treibstoffpreise erhöht hatte, 
eskalierten die Unruhen gegen das Regime jedoch. Es kam zu massiver politischer 
Gewalt, der etwa 1 200 Menschen zum Opfer fielen. Dies führte zum Auseinan-
derbrechen der autoritären Regimekoalition. Politiker der Golkar, Vizepräsident 
Habibie sowie Teile des Militärs um den Oberkommandierenden der Streitkräfte, 
General Wiranto, rückten von Suharto ab. Zum Rücktritt von Suharto kam es 
schließlich, als führende Mitglieder des Regimes sich gegen den erst wenige Mo-
nate zuvor erneut im Amt bestätigten Präsidenten wandten: Die Führung des Par-
laments forderte Suharto öffentlich zum Rücktritt auf; andernfalls drohte man mit 
der Amtsenthebung. Am 21. Mai erklärte Suharto nach einer letzten Unterredung 
mit General Wiranto seinen Rücktritt. Das Militär, das in den letzten Jahren der 
Suharto-Herrschaft vollständig unter der persönlichen Kontrolle des Präsidenten 
und intern gespalten war, sah sich nicht in der Lage, selbst die Macht zu über-
nehmen (Walters 1999: 61; Liddle 1999).  


An Suhartos Stelle wurde Vizepräsident B. J. Habibie als Staatschef vereidigt. 
Innerhalb des Regimes selbst stark umstritten und unter Druck der Opposition 
sowie des Auslands erklärte Habibie bereits kurz nach seiner Amtsübernahme die 
Bereitschaft, im Rahmen der konstitutionellen Verfahren die politische Öffnung 
und Demokratisierung einzuleiten. Damit wechselte der Transitionsprozess in die 
Phase der im Wesentlichen von den verschiedenen Elitengruppen des Suharto-
Regimes dominierten Aushandlung demokratischer Verfahren und Institutionen 
über.  


Die Ursachen und der Verlauf des Übergangs zur Demokratie lassen sich folgen-
dermaßen zusammenfassen: 


Ursachen: Von den hier untersuchten Demokratien hatten externe Entwicklungen 
in Indonesien den größten Einfluss auf das Ende des autoritären Regimes, wäh-
rend strukturelle Veränderungen im Sinne des modernisierungsinduzierten sozia-
len Wandels eine geringere Rolle spielten. Die extern ausgelöste Wirtschaftskrise, 
für deren Anfälligkeit jedoch vor allem die dysfunktional gewordene Crony-
Wirtschaft des Regimes verantwortlich war, führte zu einem bestandsgefährden-
den Legitimitätsverfall des Regimes. Die Legitimationskrise führte zur Regime-
krise. Die fehlende Flexibilität des Regimes und die mangelnde Bereitschaft von 
Suharto, notwendige Reformen einzuleiten um den Forderungen der studentischen 
Opposition schrittweise entgegen zu kommen und so den Druck auf das Regime 
zu verringern, engten den innenpolitischen Spielraum des Regimes gegenüber 
seinen Kritikern ein und verstärkten den Druck der internationalen Kapitalgeber 
(IWF, USA, EU). Die Abhängigkeit des Regimes von internationaler Unterstüt-
zung angesichts der Währungs- und Finanzkrise setzten den Repressionsmöglich-
keiten des Regimes enge Grenzen. In dieser Situation kam es zur Spaltung des 
Regimes in Softliner, die für eine Ablösung Suhartos eintraten, und Hardliner, die 
einen Rücktritt des Präsidenten ablehnten. Die Softliner konnten sich mit der Op-
tion einer zivilen Übergangsregierung unter neuer Führung gegen die Hardliner 
und die radikale Studentenopposition durchsetzen. Letztere war zu schwach, um 
einen sofortigen Machtwechsel (wie auf den Philippinen) zu erzwingen. Die 
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Streitkräfte waren aufgrund der Politik Suhartos zu geschwächt, um als eigenstän-
diger politischer Akteur Einfluss auf die Transition gewinnen zu können. 


Verlauf: Auf den ersten Blick verlief der Regimeübergang in Indonesien ähnlich 
wie auf den Philippinen als Revolution von unten, welche zum raschen Kollaps 
der patrimonialen Herrschaft von Präsident Suharto führte. Eine Liberalisierungs-
phase im eigentlichen Sinne war nicht erkennbar. Anders aber als auf den Philip-
pinen zeigte der autoritäre Herrschaftsblock erst sehr spät und auf dem Höhepunkt 
der Regimekrise Risse. Ähnlich wie in Südkorea wurde eine regimeinterne Nach-
folgeregelung für den autoritären Herrscher gefunden. Unter Führung der im Zuge 
der internen Nachfolgeregelung ins Amt gelangte Übergangsregierung von Präsi-
dent Habibie wurden, ähnlich wie in Thailand unter die Übergangsregierung von 
Premier Anand, notwendige Reformen für die Abhaltung von freien und fairen 
Wahlen durchgeführt. Der institutionelle Revisionsprozess endete nach 18 Mona-
ten mit den ersten demokratischen Wahlen seit 1955 und der Wahl einer neuen 
Regierung unter Präsident Wahid im Dezember 1999. Die Parallelen zum Transi-
tionsverlauf in Taiwan sind darin zu sehen, dass die alten Eliten des autoritären 
Regimes die politische Kontrolle über die erste Phase der Institutionalisierung der 
Demokratie behielten. Die Verhandlungen über den Rücktritt von Suharto fanden 
fast ausschließlich zwischen den Softlinern und Hardlinern im autoritären Regime 
statt, auf die die Opposition kaum Einfluss hatte. Als Ergebnis blieben grundle-
gende Elemente des autoritären Regimes zunächst erhalten. 


2.6 Fazit 


Welche spezifischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede lassen sich in den ein-
zelnen ostasiatischen Transformationsfällen erkennen? Was unterscheidet sie von 
der Entwicklung in den anderen Transformationsregionen der Dritten Demokrati-
sierungswelle? Als durchgängiges Muster lässt sich erkennen, dass die Demokra-
tisierung der autoritären Regime auf ein Zusammenwirken von strukturellen Fak-
toren und politischem Handeln zurückzuführen ist. In Thailand, Taiwan und 
Südkorea waren es der durch eine erfolgreiche sozioökonomische Modernisierung 
ausgelöste soziale Wandel und die soziale Mobilisierung, welche die sozialstruk-
turelle Basis der autoritären Herrschaft unterspülten und so mittel- und langfristig 
die Machtbalance zwischen Staat und Gesellschaft zugunsten der letzteren verän-
derten. Die Modernisierungstheorie kann hier grundsätzlich Ursachen von Sys-
temwechseln erklären. Auf den Philippinen war es vor allem das Nichteinlösen 
der Modernisierungsversprechen der autoritären Herrschaftseliten, die die Legiti-
mitätsbasis des autoritären Regimes zersetzte. In Indonesien war es der strukturel-
le Wandel und die Asienkrise, welche die Stabilität des autoritären Regimes er-
schütterten. Die ostasiatischen Erfahrungen mit der Transformation bestätigen die 
These, dass autoritäre Systeme, die ihren Herrschaftsanspruch mit der Notwen-
digkeit wirtschaftlicher Entwicklung rechtfertigen, mit einem besonderen Dilem-
ma konfrontiert sind. Denn Modernisierungserfolge erhöhen mit der fortschrei-
tenden Differenzierung, Pluralisierung und Organisierung der Gesellschaft auch 
den Demokratisierungsdruck auf das autokratische Regime. Hierdurch besteht 
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Regime langfristig vor die Alternative der 
demokratischen Öffnung oder verstärkter Repression gestellt wird.  


Diese zunächst überzeugende modernisierungstheoretische Argumentation erklärt 
zwar die grundsätzliche Anfälligkeit autoritärer (nicht totalitärer) Regime für In-
stabilitätskrisen, nicht jedoch, warum zu einem konkreten Zeitpunkt die politische 
Demokratisierung einsetzt, noch wie sie verläuft oder zu welchen Ergebnissen sie 
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führt. Zu diesen Fragen hat unsere Analyse gezeigt, dass die Einleitung, die Ver-
laufsform und der Erfolg von Demokratisierungsprozessen in hohem Maße durch 
die Wahrnehmung, die Interessen und Handlungen der Akteure beeinflusst wur-
den. So waren Fehleinschätzungen der autoritären Herrschaftseliten in Thailand, 
Südkorea, Indonesien und auf den Philippinen in hohem Maße dafür verantwort-
lich, dass sich der Opposition politische Räume öffneten, die gegen das Regime 
genutzt werden konnten. Allein in Taiwan gelang es den autoritären Eliten, die 
Eigendynamik politischer Reformen über den Systemwechsel hinweg zu kontrol-
lieren. 


Die Kontingenz des strategischen Handelns von Hardlinern und Softlinern der 
autokratischen Regime sowie der moderaten und radikalen Opposition wird in 
Demokratisierungsprozessen jedoch durch institutionelle und internationale Hand-
lungsrestriktionen begrenzt. Der außenpolitische Druck der USA auf das Chun-
Regime in Südkorea, Ferdinand Marcos auf den Philippinen sowie auf die Staats- 
und Parteiführung in Taiwan und das Angewiesensein der Staatsführung in Indo-
nesien auf die Finanzhilfen der internationalen Kapitalgeber zur Stützung der ei-
genen Wirtschaft drängte die jeweiligen autoritären Eliten zur Einleitung bzw. 
Forcierung politischer Liberalisierung und erhöhte die potentiellen Kosten einer 
repressiven Lösung der innenpolitischen Legitimitätskrisen erheblich. 


Die konkreten Verlaufsformen und Ergebnisse politischer Liberalisierungs- und 
Demokratisierungsprozesse in Ostasien wurden aber auch durch den Charakter 
und die institutionelle Struktur der autoritären Regime geprägt. Es kann gelten: Je 
stärker die autoritären Regime institutionalisiert und je enger die Grenzen des ge-
sellschaftlichen und politischen Pluralismus gezogen waren, desto geringer war 
der Einfluss der zivilgesellschaftlichen und politischen Opposition auf die Einlei-
tung der Transformation und den Transformationsverlauf. Dort, wo die institutio-
nelle Kohärenz und Dauerhaftigkeit des Regimes (allgemein: Linz 1975; Eck-
stein/Gurr 1975) besonders niedrig war, dort, wo die sozialen und politischen 
Freiräume unter dem Regime besonders groß waren und ein schwacher Staat 
kaum über Autonomie und Autorität gegenüber den gesellschaftlichen Akteuren 
verfügte, war der Einfluss der Zivilgesellschaft und der Opposition auf die Transi-
tion besonders hoch. Dies gilt in erster Linie für die Philippinen. Am schwächsten 
war der Einfluss der Opposition in Taiwan, dem Regime mit dem höchsten Grad 
an institutioneller Kohärenz und Dauerhaftigkeit sowie dem geringsten gesell-
schaftlichen und politischen Pluralismus. 


3 Die Institutionalisierung der Demokratien 


Sowie sich das Ende der autokratischen Regime auf unterschiedliche Weise voll-
zog, so unterschiedlich verlief auch die Institutionalisierung der Demokratie in 
den ost- und südostasiatischen Ländern. Aber nicht nur die Verfahren und Zeit-
räume der Konstitutionalisierung der Demokratien unterschieden sich. Auch die 
Ergebnisse wichen erheblich voneinander ab: In den fünf Staaten entstanden in 
vier unterschiedlichen Verfahren der Verfassungsgebung drei unterschiedliche 
Typen von demokratischen Regierungssystemen mit einer großen Variationsbreite 
verfassungsrechtlicher „Feinjustierungen“ im Machtgefüge von Exekutive, Legis-
lative und Judikative. 
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3.1 Philippinen: Wiederherstellung des präsidentiellen Regie-
rungssystems 


Der Wahlsieg Corazon Aquinos und das Auseinanderbrechen der auf die Person 
Marcos zugeschnittenen autoritären Herrschaftskoalition machten den Weg frei 
für die demokratische Rückeroberung der politischen Institutionen durch die Op-
position. Die provisorische „Revolutionsregierung“ unter Corazon Aquino sah 
sich aber nicht nur dem heftigem Widerstand der Anhänger des alten Regimes, 
abtrünniger Militärs und verschiedener Guerillaorganisationen ausgesetzt, sondern 
war aufgrund ihrer zweifelhaften demokratischen Legitimität auch im Lager der 
Marcos-Gegner umstritten.  


Bereits einen Monat nach Amtsantritt der neuen provisorischen Regierung wurde 
eine Interimsverfassung erlassen. Diese setzte die alte Marcos-Verfassung außer 
Kraft. Während der Interimsregelung wurde die Ausarbeitung der neuen Verfas-
sung einer Kommission übertragen, deren Mitglieder durch die Präsidentin er-
nannt worden waren. Innerhalb weniger Monate einigte sich die Verfassungs-
kommission auf die Kernpunkte dieser neuen, stark an die erste philippinische 
Verfassung von 1935 angelehnten Grundordnung (vgl. Croissant 2002a): (1) Die 
Stärkung des unter Marcos entmachteten Obersten Gerichtshof; (2) Wiederherstel-
lung des präsidentiellen Regierungssystems; (3) Wiederherstellung eines Zwei-
kammersystems aus Senat und Repräsentantenhaus. 


(1) Hinsichtlich der Kompetenzausstattung des Obersten Gerichts orientierten sich 
die Verfassungsgeber der zweiten philippinischen Demokratie (erneut) am US-
amerikanischen Modell (vgl. Tab. 35). Die unter Marcos suspendierte politische 
Unabhängigkeit des Obersten Gerichtshof der Philippinen wurde durch die Neu-
regelung des Verfahrens zur Besetzung der Richterposten erheblich gestärkt. In 
Verbindung mit dem Prinzip der Nichtabberufbarkeit der Obersten Richter soll 
dies verhindern, dass die Exekutive einseitig die Zusammensetzung des Gerichts 
beeinflussen kann. 


(2) Anstelle des unter Marcos formal eingeführten, faktisch aber nie umgesetzten 
semipräsidentiellen Regierungssystems wurde das präsidentielle Regierungssys-
tem der ersten philippinischen Demokratie wiederhergestellt. Gleichzeitig wurden 
die unter Marcos ausgreifend gefassten präsidentiellen Notstands- und Verord-
nungsrechte eingeschränkt. Nach der neuen Verfassung besitzt der philippinische 
Präsident die ausschließliche Zuständigkeit für Entwurf und Vorlage des Haus-
haltsgesetzes. Das Gesetzesinitiativrecht besitzt der Präsident jedoch nicht. Er hat 
das Recht, im Falle von Rebellion, Wirtschaftskrise sowie Epidemien und Natur-
katastrophen von nationalem Ausmaß den Notstand zu erklären. Die Proklamation 
des Ausnahme- oder Kriegszustands bedarf jedoch der Zustimmung des Kongres-
ses mit qualifizierter Mehrheit in beiden Häusern. Die Amtszeit des Präsidenten 
wurde auf sechs Jahre ohne die Möglichkeit einer Wiederwahl beschränkt. 


(3) Schließlich wurde das nach US-amerikanischem Vorbild 1946 etablierte 
symmetrische Zweikammersystem aus Repräsentantenhaus und Senat wiederein-
geführt. Beide Kammern sind weitgehend gleichberechtigt am Gesetzgebungsver-
fahren beteiligt. Ähnlich wie für das Präsidentenamt hat der philippinische Ge-
setzgeber auch für das Parlament Amtszeitbeschränkungen eingeführt. Sie 
betragen zwei konsekutive Amtszeiten für den Senat bzw. drei für das Repräsen-
tantenhaus, mit der Möglichkeit einer erneuten Kandidatur zu einem späteren 
Zeitpunkt. 
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Die Institutionalisierung der Demokratie wurde mit einem Verfassungsreferen-
dum im Februar 1987 mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen abge-
schlossen. Anschließend wurden im Mai 1987 freie Kongresswahlen abgehalten. 
Sie können als Gründungswahlen der Demokratie gelten. Obwohl bei der Ablö-
sung des Marcos-Regimes die Mobilisierung von unten eine wichtige Rolle ge-
spielt hatte, muss die Institutionalisierungsphase der Demokratie dennoch als das 
gesteuerte Projekt einer alten, seit Jahrzehnten im politischen System verwurzel-
ten politischen Elite gelten. Sie war lediglich zeitweise aus den politischen Ent-
scheidungspositionen vertrieben, kehrte nun aber in diese zurück (Rüland 1996: 
288).  


3.2 Südkorea: Präsidentiell-parlamentarisches System und die 
Logik der Machtteilung 


Im Gegensatz zu den Philippinen waren die Machtverhältnisse zwischen Regime 
und Opposition in Südkorea wesentlich ausgeglichener. Keine der beiden Seiten 
konnte die Entscheidung über die neuen Institutionen der Demokratie diktieren. 
Schon wenige Wochen nach Einleitung der Demokratisierung trat ein verfas-
sungsgebender Parlamentsausschuss zusammen, in dem die Regierungs- und Op-
positionsparteien paritätisch vertreten waren. Gesellschaftliche Gruppen wie Juris-
tenvereinigungen, Bürgerrechtskomittees oder Studentenorganisationen wurden 
allerdings ebenso wenig gehört wie kleinere Oppositionsparteien. Die neue demo-
kratische Verfassung repräsentierte im Wesentlichen die Interessen der beiden 
politischen Parteien mit den größten Machtressourcen: der regierenden Demokra-
tischen Gerechtigkeitspartei (DJP) sowie der Demokratischen Wiedervereini-
gungspartei (RDP), die aus der wenige Monate zuvor auseinander gebrochenen 
NKDP hervorging. Die Aushandlung der politischen Institutionen des neuen de-
mokratischen Regierungssystems vollzog sich als exklusiver und parteienzentrier-
ter Prozess zwischen den beiden großen Parteien. Das amtierende Parlament dien-
te als Entscheidungsarena. 


Die bedeutendsten Verfassungsänderungen wurden für die horizontale Gewalten-
teilung, die Gewährung politischer und bürgerlicher Rechte, die Entpolitisierung 
des Militärs sowie die Einführung der lokalen Selbstverwaltung ausgehandelt, 
wobei die präsidentiell geprägte Verfassungstradition des Landes bewahrt wurde 
(Croissant 2002a). Ähnlich den Vorläuferverfassungen nimmt die Institution des 
Staatspräsidenten eine herausragende Stellung im Regierungssystem ein. Ihm ste-
hen ein Premierminister und das Kabinett zur Seite. Sie bilden gemeinsam die 
Exekutive. Ihr gegenüber steht die Legislative, bestehend aus einem Einkammer-
parlament (Nationalversammlung), sowie die Judikative (u. a. ein Verfassungsge-
richt). Die Machtbalance zwischen den drei Gewalten hat sich mit der neuen Ver-
fassung zugunsten der Legislative und Judikative verschoben, so dass von einem 
institutionellen Wandel vom autokratischen „Neo-Präsidentialismus“ (Löwenstein 
2000) zum konstitutionell gebändigten demokratischen Präsidentialismus gespro-
chen werden kann. 


Der Staatspräsident als Regierungschef wird nun mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen von den Wählern direkt gewählt. Seine Amtszeit wurde auf 
vier Jahre verkürzt, ohne die Möglichkeit einer Wiederwahl auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt. Für die politische Machtstellung des Präsidenten und sein Verhält-
nis zur Legislative sind seine Mitwirkungsrechte im Gesetzgebungsprozess und 
bei der Kabinettsbildung besonders bedeutsam (vgl. Shugart/ Carey 1992).  
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Der südkoreanische Präsident verfügt über das Packetveto. Dieses kann jedoch 
vom Parlament mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder aufgehoben werden. Ein 
Teilveto, mit dem der Präsident einzelne Passagen eines Gesetzes blockieren 
kann, verbietet die Verfassung. Der Präsident verfügt über die Gesetzesinitiative, 
die Referendumsinitiative und legt den Haushalt vor. Am stärksten sind die Mit-
wirkungsrechte des Präsidenten bei der Ausarbeitung des Staatshaushaltes. Das 
Parlament kann in der Vorlage des Präsidenten die Zahl der Haushaltstitel nur 
begrenzen, nicht aber erhöhen. Bei Bedrohung der nationalen Sicherheit und öf-
fentlichen Ordnung sowie bei Naturkatastrophen oder finanziellen und wirtschaft-
lichen Krisen kann er Notverordnungen erlassen, muss dafür aber ex post die Zu-
stimmung der Nationalversammlung einholen. Außer im Notstand kann er nur 
Dekrete erlassen, wenn die Nationalversammlung ihn hierzu zuvor durch ein Par-
lamentsgesetz bevollmächtigt hat. 


Der Präsident ernennt die Kabinettsminister sowie mit Zustimmung der National-
versammlung den Premierminister. Der Premierminister assistiert dem Präsiden-
ten bei der Leitung der Regierung und übt auf Anweisung des Präsidenten die 
Aufsicht über die Ministerien aus. Der Präsident entlässt die Minister und den 
Ministerpräsidenten ohne Mitspracherechte der Nationalversammlung. Bei der 
Entlassung des Kabinetts spielt also der Präsident und nicht das Parlament die 
entscheidende Rolle. 


Das Gegenstück zur Nichtabberufbarkeit der Regierungsmitglieder ist die Unab-
hängigkeit des Parlaments vom Staatspräsidenten; diesem wurde mit der Verfas-
sungsreform das Recht zur Parlamentsauflösung genommen. Die legislative Ge-
walt liegt alleine beim Parlament, das für eine vierjährige Legislaturperiode in 
allgemeiner, gleicher, direkter und geheimer Wahl gewählt wird. Die Nationalver-
sammlung verfügt über das Budgetrecht sowie die üblichen parlamentarischen 
Kontrollrechte (Interpellation, Haushaltskontrolle, Verwaltungskontrolle, Unter-
suchungsausschusswesen). Zwischen Ministeramt und Parlamentsmandat besteht 
Inkompatibilität. Die größte institutionelle Neuerung im Verfassungsprozess von 
1987 betraf das 1988 erstmals eingerichtete Verfassungsgericht. Es besteht aus 
neun Richtern, von denen jeweils drei vom Staatspräsidenten, dem Vorsitzenden 
des Obersten Gerichtshofs sowie von der Nationalversammlung vorgeschlagen 
und vom Staatspräsidenten ernannt werden. Die Amtszeit der Richter beträgt 
sechs Jahre, mit der Möglichkeit der Wiederwahl (außer im Falle des Gerichtsprä-
sidenten). Das Verfassungsgericht wird auf Antrag bei der konkreten Normenkon-
trolle, im Organstreitverfahren, bei Kompetenzstreitigkeiten zwischen örtlichen 
Selbstverwaltungsorganen und übergeordneten Organen, im Parteien- und Organi-
sationsverbotsverfahren sowie im Amtsenthebungsverfahren tätig (vgl. Tab. 35). 


Die Wiedereinführung der Demokratie führte in Südkorea nicht zu einem völligen 
institutionellen Neubeginn. Vielmehr knüpfte der südkoreanische Verfassungsge-
ber in weiten Bereichen an die Verfassungstradition des Landes an. Die machtpo-
litisch orientierte Konzentration der politischen Auseinandersetzung auf die Frage 
des Bestallungsmodus des Staatspräsidenten sowie die gleichzeitige Ablehnung 
eines parlamentarischen Regierungssystems durch die maßgebliche Opposition 
reduzierte die verfügbaren institutionellen Optionen sehr rasch auf ein präsiden-
tielles oder ein semipräsidentielles Regierungssystem. Es handelt sich bei der Ver-
fassung also nicht um einen Entwurf „aus einem Guss“, sondern vielmehr um ei-
nen Verbund verschiedener Strukturelemente des Präsidentialismus und 
Parlamentarismus, die stärker durch das demokratische Mehrheitsprinzip als das 
Konsensprinzip geprägt sind (Croissant 2002d). Insbesondere die Machtverteilung 
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zwischen Exekutive und Legislative sowie die innerexekutive Machtteilung zwi-
schen Staatspräsident und Premier spiegeln die Kompromissbereitschaft der Ak-
teure während der Verfassungsaushandlung wider. Der Charakter der demokrati-
schen Institutionen war geprägt von den unterschiedlichen Perzeptionen, 
Verhandlungen und den Kompromissen der Akteure in der Demokratisierungs-
phase (Croissant 1998b). Die Annahme der Verfassung durch ein Referendum mit 
der Zustimmungsquote von 93,1 Prozent verlieh dieser ihre „Legitimität von un-
ten“ (Elster 1994: 43) und bildete gemeinsam mit den Präsidentschaftswahlen 
vom Dezember 1987 sowie den Parlamentswahlen im April 1988 den Endpunkt 
der Transition.  


3.3 Taiwan: Der langsame Institutionalisierungsprozess der 
Demokratie 


Die Verfassungsgebung erstreckte sich in Taiwan über mehr als fünf Jahre in ins-
gesamt vier voneinander abgrenzbaren Etappen. Sie vollzog sich nicht wie auf den 
Philippinen als klarer Bruch mit der autoritären Vergangenheit oder als ausgehan-
delter Neubeginn wie in Südkorea. Vielmehr handelte es sich bei der Institutiona-
lisierung der Demokratie auf Taiwan um einen inkrementellen Revisionsprozess 
(Tränkmann 1997; Wu 1998), an dessen Ende nicht eine neue demokratische Ver-
fassung, sondern ein durch Zusatzartikel ergänztes und demokratisiertes Grundge-
setz stand. 


Die Demokratisierung verlief als Abfolge konsensorientierter Verhandlungen 
zwischen der KMT und der DFP. Als durchgehendes Muster war erkennbar, dass 
die von der Opposition thematisierten politischen Reformvorhaben durch die 
KMT aufgegriffen und implementiert wurden. Allerdings waren die spezifischen 
institutionellen Ergebnisse der Demokratisierung, wie sie sich in den vier Verfas-
sungsergänzungen (1991, 1992, 1994, 1997) niederschlugen, dann vor allem das 
Resultat von Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen ideologischen Flü-
geln innerhalb der KMT (Leng/Lin 1993: 808-818; Schneider 1996: 32). 


In der ersten Phase der Institutionalisierung von 1989-1991 musste insbesondere 
die Frage nach dem rechtlichen Status der alten demokratisch nicht legitimierten 
Staatsorgane beantwortet werden. Mit der Verabschiedung des Ersten Verfas-
sungszusatzes durch die alte Nationalversammlung wurden die konstitutionellen 
Rahmenbedingungen für die Auflösung der demokratisch nicht legitimierten ver-
fassungsgebenden Kammer (Nationalversammlung) sowie der gesetzgebenden 
Versammlung (Legislativyuan) geschaffen (Wu 1995: 121 ff.). Gleichzeitig wur-
den die meisten autoritären Einschränkungen der bürgerlichen und politischen 
Rechte aus der Zeit unmittelbar nach dem Bürgerkrieg aufgehoben. Mit den ersten 
freien Wahlen zur Nationalversammlung im Dezember 1991, die die KMT klar 
für sich entscheiden konnte, wechselte die Institutionalisierung der Demokratie in 
ihre zweite Phase. Von nun an erfolgten alle weiteren Schritte der Verfassungsge-
bung durch die mit einem demokratischen Mandat ausgestattete Nationalver-
sammlung. 


In dieser zweiten Phase drehte sich die politische Diskussion vor allem um die 
Frage nach der zukünftigen Gestalt des Regierungssystems. Erneut setzten sich 
die alten Regimeeliten mit ihren Vorstellungen gegenüber der Opposition durch. 
So scheiterte die DFP mit ihrer Forderung nach Abschaffung des 1949 auf Taiwan 
übertragenen, ursprünglich für Gesamtchina konzipierten „Fünf-Gewalten“-
Systems zugunsten einer klassischen „Drei-Gewalten“-Ordnung mit einem Präsi-
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denten als Kopf der Exekutive, einem Einkammerparlament und einem Verfas-
sungsgericht (Heuser 1993: 662, 672 ff.). Für die KMT wäre die Aufgabe des „ge-
samtchinesischen“ Staatsaufbaus gleichbedeutend mit der Anerkennung einer ei-
genständigen „Republik Taiwan“ gewesen. Zu diesem Schritt waren die Softliner 
des Regimes um den seit 1988 amtierenden Präsidenten Lee Teng-hui aber so-
wohl aus Gründen des eigenen politischen Selbstverständnisses und der realpoliti-
schen Rücksichtnahme auf mögliche Reaktionen der Pekinger Führung, als auch 
angesichts des Widerstands des konservativen gesamtchinesisch gesinnten Partei-
flügels nicht bereit (Lasars 1992). Mit dem zweiten Verfassungszusatz von 1992 
wurde vor allem die Kompetenzabgrenzung zwischen Staatspräsident und Premier 
sowie zwischen Legislativyuan und Nationalversammlung konkretisiert. Die 
komplette Neuwahl des Legislativyuan im Dezember 1992 markierte den Ab-
schluss dieser Etappe (Schubert/Thompson 1996: 387) und zugleich die Grün-
dungswahlen der Demokratie. 


Nachdem die politischen Grundstrukturen des neuen demokratischen Taiwans 
etabliert waren und die beiden vom Volk gewählten parlamentarischen Organe 
über eine demokratische Legitimation verfügten, rückte die Präsidentschaftsfrage 
in den Mittelpunkt. Die KMT stimmte der oppositionellen Forderung nach einer 
direkten Volkswahl des bislang durch die Nationalversammlung gewählten 
Staatspräsidenten zu. Die Präsidentschaftswahlen vom März 1996 bestätigten 
Amtsinhaber Lee Teng-hui (KMT) in seinem Amt und bildeten den letzten Akt 
dieser dritten Phase der demokratischen Institutionalisierung. Damit waren noch 
vor Abschluss der Verfassungsrevision der Zugang zu politischen Entscheidungs-
positionen de facto demokratisiert. Hier wird erneut deutlich, dass sich die Phasen 
der demokratischen Institutionalisierung und der Konsolidierung in Taiwan be-
sonders stark überlappten. Bestimmte Teilregime (Parteiensystem, Wahlregime) 
der Demokratie befanden sich bereits im Stadium der Konsolidierung, obwohl die 
Verfassungsgebung noch nicht völlig abgeschlossen war (Tien 1996: 23). 


Schließlich wurde mit dem vierten Verfassungszusatz vom 21. Juli 1997 die insti-
tutionelle Neuordnung des politischen Systems abgeschlossen. Das „Fünf-
Gewalten“-Regierungssystem der Republik China, wie es nach der Flucht der na-
tionalchinesischen Regierung auf Taiwan übertragen wurde, blieb in den Grund-
strukturen erhalten. Es basiert auf der Teilung der Staatsgewalt zwischen fünf 
Gewalten:  


• dem Exekutivyuan als oberstem Exekutivorgan des Staates. Er umfasst im We-
sentlichen den Premierminister sowie das Kabinett (Rat des Exekutivyuan);  


• dem Legislativyuan als oberstem Gesetzgebungsorgan des Staates;  
• dem Kontrollyuan als einer Art von oberstem Rechnungshof;  
• dem Judikativyuan als oberstem Rechtsprechungsorgan des Staates; sowie 
• dem Prüfungsyuan als oberster Behörde zur Beamtenauswahl.  


Innerhalb des präsidentiell-parlamentarischen Regierungssystems sind vor allem 
die Rechte des Staatspräsidenten und des Legislativyuan als gesetzgebende Ver-
sammlung gestärkt und die Stellung der Nationalversammlung sowie des Exekuti-
vyuans geschwächt worden. Innerhalb der doppelköpfigen Exekutive kann der für 
maximal zwei konsekutive Amtszeiten direkt gewählte Staatspräsident den Pre-
mier ohne Zustimmung des Parlaments ernennen bzw. entlassen. Ungeachtet des-
sen aber sind die Einflussmöglichkeiten des taiwanesischen Präsidenten auf den 
Gesetzgebungsprozessen von der Verfassungsgrundlage her im regionalen Ver-
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gleich ausgesprochen schwach (vgl. Tab. 34). Er hat weder das Gesetzesinitiativ-
recht, noch das Recht zur Vorlage des Haushaltsgesetzes. Beides liegt beim Exe-
kutivyuan. Sein Vetorecht kann er nur auf Antrag des Exekutivyuan nutzen. Der 
Präsident kann gegenüber dem Exekutivyuan nur dann dominieren, wenn Premier 
und Präsident derselben Partei angehören. In dem bislang nicht eingetretenen Fall 
einer cohabition jedoch stärkt die Verfassung die politische Gestaltungsmacht des 
Premierministers.  


Der Legislativyuan wiederum verfügt jetzt über das Instrument des Misstrauens-
votums gegenüber dem Premier sowie erweiterte Kontroll- und Haushaltsrechte. 
Der Staatspräsident kann im Falle eines erfolgreichen Misstrauensvotums gegen 
den Premierminister das Parlament auflösen. Die Nationalversammlung ist im 
Wesentlichen auf ihre Zuständigkeit in Verfassungsfragen und ihre Rolle beim 
Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident oder Vizepräsident beschränkt wor-
den. Die Verfassungsgerichtsbarkeit wurde beim „Hohen Rat der Richter“ am 
Justizyuan belassen. Seit der vierten Verfassungsreform von 1997 besteht der Rat 
aus 15 Richtern, die vom Staatspräsidenten mit Zustimmung der Nationalver-
sammlung für eine einmalige, achtjährige Amtszeit (seit 2003 vier Jahre) ernannt 
werden. 


Im August 2000 wurden in einer erneuten Runde der Verfassungsänderung die 
meisten der noch bei der Nationalversammlung verbliebenen Kompetenzen auf 
dem Legislativrat verlagert. Im Anschluss an die vollständige Abschaffung der 
Nationalversammlung im Mai 2005 wurde auch das Recht auf Verfassungsände-
rung dem Parlament übertragen, dessen Verkleinerung von gegenwärtig 225 auf 
dann noch 113 Sitze für die nächsten Wahlen im Dezember 2007 vorgesehen ist. 
Damit hat sich das Regierungssystem der „Republik China“ immer stärker von 
seinen festländischen Wurzeln in der Nanking-Verfassung von 1947 gelöst und 
einen genuin „taiwanesischen Charakter“ angenommen. Die Rationalisierung der 
Verfassungsstrukturen durch Bereinigung der ursprünglich für Gesamtchina aus-
gelegten und für den Inselstaat nicht angemessenen Institutionenordnung ist aus 
konsolidierungstheoretischer Sicht als vorteilhaft zu bewerten, hat jedoch zur Re-
duzierung der in den letzten Jahren verstärkt hervorgetretenen politischen Rei-
bungsverluste zwischen Parlament und Regierung nicht beitragen können. 


3.4 Thailand: Wiederherstellung des parlamentarischen Re-
gierungssystems 


Auch in Thailand wurde zunächst keine neue Verfassung ausgearbeitet, sondern 
die 1991 auf Betreiben der regierenden Militärjunta verkündete Verfassung nur in 
wesentlichen Punkten abgeändert (Pretzell 1994a: 64). Durch eine von der Inte-
rimsregierung eingesetzte Expertenkommission ausgearbeitet, traten diese Ände-
rungen im Spätjahr 1992 in Kraft. Die Grundstruktur des stark am britischen 
Westminster-Modell orientierten parlamentarischen Zweikammersystems im 
Rahmen der bestehenden konstitutionellen Monarchie blieb erhalten. Zentrale 
Bestimmungen, die in der Vergangenheit der Sicherung des Machteinflusses des 
Militärs gedient hatten, wurden jedoch revidiert. Die wichtigsten Regelungen 
diesbezüglich waren (Pretzell 1994a, 1994b): 


1. Schwächung des Senats zugunsten des Repräsentantenhauses: Der vom König 
ernannte Senat verfügt nurmehr über ein suspensives (aufschiebendes) Veto 
gegenüber Gesetzesbeschlüssen des Repräsentantenhauses und besitzt kein 
Gesetzesinitiativrecht. Seine Mitwirkungsrechte für zukünftige Verfassungs-
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änderungen blieben jedoch erhalten. Damit sicherte sich das Militär, dessen 
Sympathisanten in der Vergangenheit einen großen Teil der Senatsmitglieder 
stellten, eine indirekte Vetomöglichkeit bei Verfassungsfragen. 


2. Stärkung des Repräsentantenhauses gegenüber der Regierung. Der Minister-
präsident muss nun gewähltes Mitglied des Repräsentantenhauses sein. Damit 
wurde eine der wichtigsten Forderungen der Demokratiebewegung erfüllt und 
gleichzeitig der Einfluss extra-parlamentarischer Kräfte auf die Regierungs-
bildung eingeschränkt. Weiterhin verfügt das Haus über die Möglichkeit des 
einfachen Misstrauensvotums gegenüber der Regierung, dem das Auflösungs-
recht des Premiers entgegensteht. 


3. Stärkung der Stellung des Premiers gegenüber dem Militär und der zivilen 
Bürokratie. Das Vorschlagsrecht zur Ernennung der Senatsmitglieder liegt 
nicht mehr bei einem Militärrat wie noch 1991/92, sondern beim Ministerprä-
sidenten selbst. Die Möglichkeiten der autoritären Herrschaftseliten, den poli-
tischen Entscheidungsprozeß wie in der Vergangenheit über den Senat zu 
kontrollieren (Pretzell 1994a: 229), wurden damit weitgehend ausgeschaltet. 


Den Abschluss der demokratischen Institutionalisierung bildeten die Wahlen zum 
Repräsentantenhaus im September 1992. Aus diesen gingen die von der thailändi-
schen Presse als „Engel“-Parteien bezeichneten pro-demokratischen Gruppierun-
gen als Sieger hervor und gewannen 51,4 Prozent der Mandate. Die als „Teufel“-
Parteien bezeichneten pro-militärischen Parteien, die die Militärjunta unterstützt 
hatten, erlitten eine empfindliche Niederlage und erhielten zusammen nur 46,4 
Prozent der Mandate (Chai-anan 1995: 338). Ähnlich wie in Südkorea, insbeson-
dere aber in Taiwan, führten die im Zuge der demokratischen Institutionalisierung 
durchgeführten Wahlen nicht zu einem umfassenden Austausch der Führungseli-
ten des autoritären Regimes. Auch den autoritären Eliten in Thailand gelang es, 
über den Systemwechsel hinweg erhebliche Machtressourcen zu behalten, zumal 
das Militär seine institutionelle Autonomie und wichtige politische Vorrechte si-
chern konnte (Reinecke 1994: 248 f.).  


Allerdings begann eine zweite verspätete Phase der Verfassungsgebung bereits 
1994. Sie führte im September 1996 zur Einrichtung einer verfassungsgebenden 
Versammlung (Constitutional Draft Assembly, CDA), auf deren Zusammenset-
zung die etablierten politischen Kräfte nur geringen Einfluss hatten (vgl. Bor-
wornsak/Burns 1998). Der von der CDA ausgearbeitete Verfassungsentwurf wur-
de der gemeinsamen Versammlung beider Häuser des Parlaments 
(Nationalversammlung) zur Entscheidung vorgelegt. Obwohl der Entwurf klar 
gegen die etablierten Interessengruppen in der staatlichen Verwaltung, dem Mili-
tär und dem Repräsentantenhaus gerichtet war, stimmten die Abgeordneten mit 
großer Mehrheit für die Annahme der Verfassung. Die neue Verfassung trat 
schließlich im Oktober 1997 in Kraft. 


Das parlamentarische Regierungssystem im Rahmen einer konstitutionellen Mo-
narchie blieb in den Grundzügen erhalten, wobei das Schwergewicht der exekuti-
ven Befugnisse eindeutig bei der dem Parlament verantwortlichen Regierung lie-
gen, während der König verfassungsrechtlich auf eine kontrollierende und 
mäßigende Rolle gegenüber Parlament und Regierung beschränkt ist (Croissant 
2002a). Zudem hat das Eingreifen des Königs in den politischen Prozess in der 
Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass der Monarch seine politischen Ein-
flussmöglichkeiten nur zurückhaltend und vorsichtig eingesetzt hat (Vatikiotis 
1996: 52 f.). 
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Neben verschiedenen Änderungen, die auf eine Stärkung der politischen Rolle der 
Parteien, einen verbesserten Schutz der Bürgerrechte und eine effektivere Kon-
trolle des Wahlprozesses zielten, bildete die Einführung der Direktwahl des Se-
nats den Kernpunkt dieser zweiten Runde der Verfassungsgebung. Im thailändi-
schen Zweikammersystem sind die Kompetenzen zwischen beiden Häusern des 
Parlamentes (Nationalversammlung) asynchron verteilt. Der Senat verfügt weder 
über das Gesetzesinitiativrecht, noch hat er Einfluss auf das Zustandekommen 
oder die Abwahl der Regierung. Dafür besitzt er ein Vetorecht, das es ihm ermög-
licht, Gesetzesvorhaben bis zu 180 Tage zu blockieren. Im Amtsenthebungsver-
fahren gegen Mitglieder der Regierung, des Repräsentantenhauses, anderer Ver-
fassungsorgane sowie gegen hohe Beamte wirkt der Senat als Geschworenenbank. 


Weitere wichtige Verfassungsreformen waren die Stärkung der Stellung des Pre-
mierministers gegenüber dem Repräsentantenhaus durch Einführung eines kon-
struktiven Misstrauensvotums, die Übernahme eines auf der Verbindung von 
Mehrheitswahl in Einmannwahlkreisen und Listenwahl basierenden Wahlsystems 
mit Wahlpflicht, die Schaffung einer unabhängigen Wahlkommission sowie die 
Verbesserung des verfassungsrechtlichen Schutzes der Bürgerrechte und strengere 
Kontrollen öffentlicher Korruption. Neben der neu eingerichteten National Coun-
ter Corruption Commission ist hier insbesondere das neu eingerichtete Verfas-
sungsgericht zu nennen. Es setzt sich aus 15 Richtern zusammen, die auf Vor-
schlag des Senats durch den König ernannt werden. Die Dominanz einer einzigen 
politischen Kraft in der Verfassungsgerichtsbarkeit wird durch ein ausbalanciertes 
Berufungsverfahren verhindert. Der Einfluss der politischen Parteien auf die Zu-
sammensetzung des Gerichts ist dadurch weitgehend ausgeschaltet. Die Amtszeit 
beträgt neun Jahre, eine erneute Kandidatur ist nicht möglich. In seinen Zustän-
digkeitsbereich fallen das abstrakte und konkrete Normenkontrollverfahren, Or-
ganstreitigkeiten, die Verfassungsbeschwerde sowie die Entscheidungskompetenz 
im Parteienverbotsverfahren (vgl. Tab. 35). 


3.5 Indonesien: Reform des parlamentarischen 
Regierungssystems 


Ähnlich wie in Taiwan ist auch in Indonesien das zeitliche Ende der Transition 
nicht konkret zu benennen. Wie in Thailand und Taiwan wurde die alte Verfas-
sung des autoritären Regimes beibehalten und bedeutenden Änderungen unterzo-
gen. Auch in Indonesien dominierte die institutionelle Kontinuität zum autoritären 
Regime, die durch eine personale Kontinuitätskomponente ergänzt wurde. So 
vollzog sich die erste entscheidende Sequenz des konstitutionellen Reformprozes-
ses, welche die Demokratisierung institutionell erst ermöglichte, unter der Füh-
rung des vom Vizepräsidenten Suhartos zum Präsidenten des Landes aufgestiege-
nen Übergangspräsidenten B. J. Habibie. Die Änderungen der Verfassung sowie 
einiger, für den Übergang zur Demokratie besonders relevanter Gesetze, wurde in 
der Beratenden Volksversammlung (MPR) ausgehandelt, deren Mitglieder noch 
von Suharto ernannt worden waren. Während der ersten 11 Monate der Präsident-
schaft Habibies wurde der institutionelle Revisionsprozess fast ausschließlich von 
Personen und Gruppierungen durchgeführt, die ihre Einflusspositionen der Teil-
nahme am Suharto-Regime zu verdanken hatten (Malley 2000: 173). 


Neben ihrem wenig präzisen Inhalt war die Verfassung (1959) bis zur Transition 
durch die Zuschneidung des Regierungssystems auf den Präsidenten charakteri-
siert. Dieser war Staats- und Regierungschef sowie Oberbefehlshaber der Streit-
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kräfte, konnte den Notstand ausrufen, hatte weitreichende Dekretmacht und besaß 
das allgemeine Gesetzesinitiativrecht sowie ein allgemeines Vetorecht. Das Rep-
räsentantenhaus (DPR) hatte lediglich ein begrenztes Initiativrecht und musste 
Gesetzen sowie dem Haushalt formal zustimmen.  


Die bis einschließlich 2002 durchgeführten Änderungen haben die Grundstruktur 
des präsidentiellen Regierungssystems nachhaltig verändert. Bis 2002 standen 
dem Präsidenten das Repräsentantenhaus (DPR) sowie eine Beratende National-
versammlung (MPR) gegenüber. Die DPR ist eine klassische Legislative, wäh-
rend die MPR keine an der Gesetzgebung beteiligte zweite Kammer war, sondern 
auf Zuständigkeiten in Verfassungsfragen sowie – besonders – die Wahl des Prä-
sidenten beschränkt war. Zentrale Bestimmungen, die in der Vergangenheit die 
Sicherung der Macht von Präsident, Golkar und Militär gedient hatten, wurden 
jedoch mit der dritten und vierten Verfassungsänderung vom November 2001 und 
August 2002 revidiert. Die MPR hat ihr Recht zur Wahl von Präsident und Vize-
präsident eingebüßt. Beide wurden 2004 erstmals direkt vom Volk gewählt. Für 
die Wahl zur DPR wurde ein modifiziertes Verhältniswahlsystem eingeführt. Die 
insgesamt 500 Mitglieder des Repräsentantenhauses werden demnach für eine 
fünfjährige Legislaturperiode gewählt, wobei jede Provinz einen Wahlkreis mit 
vier bis 82 Abgeordneten bildet, je nach Bevölkerungsgröße. Die bis dato für Ver-
treter von Militär und Polizei reservierten Sitze wurden zu den Wahlen vom 
Sommer 2004 abgeschafft. Zudem wurde die Stellung des Parlaments gegenüber 
der Exekutive aufgewertet, indem die Legislativ-, Budget-, Kontroll- und Unter-
suchungsrechte der DPR erweitert wurden. Das Recht des Präsidenten, Notver-
ordnungen zu erlassen, wurde eingeschränkt und eine Beschränkung der Amtspe-
rioden auf maximal zwei eingeführt (vgl. Herberg 2002). Schließlich beschloss 
die MPR auch die Einführung einer unabhängigen Wahlkommission, eines eigen-
ständigen Verfassungsgerichts, einer unabhängigen Richterkommission zur Kon-
trolle des Ernennungsverfahrens am Obersten Gerichtshof sowie die Einführung 
einer zweiten Kammer der Provinzen, des sogenannten Regionalrats (DPD) mit 
128 direkt gewählten Mitgliedern (Hadiwinata 2006a). Das hieraus resultierende 
asymmetrische Zweikammersystem indonesischer Prägung ist dadurch charakteri-
siert, dass die laut Verfassung die Kompetenzen der zweiten Kammer auf Fragen 
der Regionalautonomie, der Beziehungen von Zentrum und lokalen Gebietskör-
perschaften, die Veränderung des Zuschnitts der Regionen, das Management na-
türlicher Ressourcen sowie die Fiskalbeziehungen zwischen Zentralregierung und 
Regionen beschränkt sind (Rüland et al. 2005: 71 f.). 


Als Gründungswahlen der Demokratie können die Wahlen zur DPR im Mai 1999 
gelten. Begünstigt durch das geltende Verhältniswahlrecht führten die Wahlen zu 
einer starken parteipolitischen Zersplitterung des Parlaments, indem insgesamt 20 
Parteien vertreten waren. Die Wahlen produzierten keinen klaren Sieger. Mit 33,8 
Prozent der Stimmen und 30,8 Prozent der Mandate stellte die PDI-P von Mega-
wati Sukarnoputri die stärkste Fraktion, gefolgt von der alten Regimepartei Gol-
kar, der moderat-traditionalistischen islamischen PKP (Partai Kebangkitan Bang-
sa) des Gelehrten Abdurahman Wahid, der PPP und der modernistisch-islamisch 
orientierten PAN (Partai Amanat Nasional) des Moslemführers Amian Rais. Das 
Wahlergebnis spiegelte die starke Zersplitterung der indonesischen Parteienland-
schaft wider. Dieses für junge Demokratien im Übergang, die bei ihren ersten 
Wahlen das Verhältniswahlrecht praktizieren, häufige Phänomen erhielt für Indo-
nesien deswegen eine besondere Bedeutung, da der erste Präsident durch die Be-
ratende Volksversammlung gewählt wurde. Die Zersplitterung des Parlaments 
wirkte sich so unmittelbar auf die Regierungsbildung im indonesischen Präsiden-
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tialismus aus. Die alte Regimepartei Golkar kam auf 22,5 Prozent der Wähler-
stimmen und verlor bereits bei den ersten freien Wahlen ihre dominierende Stel-
lung im Parteiensystem. Allerdings behielt Golkar als zweitstärkste Kraft im stark 
fragmentierten Parlament ein erhebliches Koalitionspotenzial, dass die Partei bei 
der Regierungsbildung ausspielen konnte. Wie bei den letzten freien Wahlen von 
1955 konnten die Parteien erneut in die zwei großen Gruppen der islamischen und 
der national-säkularen Parteien zusammengefasst werden. Nach mehr als 40 Jah-
ren knüpfte der politische Wettbewerb mit der Öffnung des politischen Regimes 
nahtlos an diese vorautoritäre Konfliktstruktur an (Sulistyo 2002: 82). Infolge der 
Wahlen kristallisierten sich innerhalb des national-säkularen Lagers PDI-P und 
Golkar als dominante Akteure heraus. Während sich PDI-P als Partei der städti-
schen Unterschichten profilierte und sich Megawati erfolgreich bemühte, an den 
Mythos ihres Vaters als Vertreter der Armen anzuknüpfen, gelang es Golkar, ihre 
starke Stellung auf den Äußeren Inseln und in den ländlichen Provinzen zu erhal-
ten, wo sich das Netzwerk zwischen Partei, Militär und lokaler Verwaltung wei-
terhin als wirksam erwies. Die islamischen Parteien konnten wiederum in zwei 
Gruppen unterschieden werden. Zum einen waren dies eher traditionalistische 
Gruppierungen im weiteren Umfeld der 34 Millionen Anhänger starken Moslem-
organisation Nahdlatul Ulama (NU). Für diese stand vor allem die PKB unter Ab-
durrahman Wahid, der politische Arm der NU. Zum anderen umfasste das Spekt-
rum der islamischen Parteien modernistische Gruppierungen im weiteren Umfeld 
der Muhammadiyah (Jamhari 1999: 184 ff.). 


3.6 Zusammenfassung 


In allen fünf ost- und südostasiatischen Transformationsländern markierten Wah-
len das Schlüsselelement des demokratischen Übergangs. Auf den Philippinen 
und Südkorea waren es Präsidentschaftswahlen; in Indonesien, Taiwan sowie 
Thailand hingegen Parlamentswahlen. Die Einführung demokratischer Verfahren 
verlief jedoch lediglich in zwei Fällen (Südkorea, Philippinen) zeitlich parallel mit 
diesen Wahlen. Während hier zwischen Verabschiedung einer neuen, demokrati-
schen Verfassung und den Gründungswahlen der Demokratie nur wenige Monate 
lagen, verlief die Verfassungsgebung in Taiwan inkrementell und war erst nach 
den ersten demokratischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgeschlos-
sen. In Indonesien war 2003 der Ausgang des Verfassungsgebungsprozesses noch 
offen. Während in Südkorea und auf den Philippinen eine formal genuin neue, 
inhaltlich gleichwohl tief in den konstitutionellen Traditionen beider Länder ver-
ankerte Verfassung ausgearbeitet wurde, behielten Indonesien, Taiwan und (zu-
nächst) Thailand ihre alte Verfassung in modifizierter und angepasster Form bei. 


In der Systematik von Jon Elster (1994) besaß die Verfassungsgebung in Taiwan 
(ab 1992) und in Indonesien (ab 2000) „Legitimität von oben“, da das verfas-
sungsgebende Organ über eine demokratische Legitimation verfügte. Während 
sich auf den Philippinen und in Südkorea die Verfassung aufgrund ihrer Annahme 
durch ein Referendum auf eine „Legitimation von unten” stützen kann, fehlte dem 
thailändischen Verfahren der Verfassungsgebung in der ersten Runde (1992) jeg-
liche demokratische Legitimität. Dagegen besaß der Prozess der Verfassungsge-
bung in Thailand 1997 zumindest die „Legitimität von oben“ sowie eine „interne 
Verfahrenslegitimität“. 


Hinsichtlich der institutionellen Ergebnisse der Transformationsprozesse ist zwei-
erlei festzuhalten: Erstens zeigen die ost- und südostasiatischen Systemwechsel, 
dass „institutionelle Revolutionen“ auch in Transitionsprozessen selten sind. In 
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keinem der fünf Länder ist die Umbruchsituation zu einem grundlegenden Wech-
sel des Regierungssystems von einem präsidentiell dominierten zu einem parla-
mentarischen System genutzt worden. Die eigenen Verfassungstraditionen wurden 
meist fortgeschrieben oder − wie auf den Philippinen − erneut aufgegriffen wur-
den und durch einen neuen institutionellen Feinschliff modifiziert. Auf der Ebene 
der Regierungssysteme berührte dieser Feinschliff in unterschiedlicher Gewich-
tung das Verhältnis der beiden Regierungsspitzen von Präsident und Premier in 
den „doppelköpfigen Exekutiven“ der präsidentiell-parlamentarischen Regie-
rungssysteme (Taiwan und Südkorea), das Verhältnis von Exekutive und Legisla-
tive sowie die Stellung der (Verfassungs-)Gerichtsbarkeit. Während Reformen im 
ersten Bereich zu einer verstärkten „Präsidentialisierung“ der gemischten Regie-
rungssysteme durch Einführung der Direktwahl des Präsidenten (Südkorea, Tai-
wan, voraussichtlich Indonesien) führten, wurden im zweiten Reformbereich die 
Kontrollrechte der Legislative gegenüber der Exekutive gestärkt und die Rechte 
der Präsidenten gegenüber der Legislative geschwächt. Auch im parlamentari-
schen Regierungssystem Thailands wurde die Verfassungsgebung dazu genutzt, 
das Verhältnis von Exekutive und Legislative besser auszubalancieren.  


Tabelle 25: Die Institutionalisierung der Demokratie in Ost- und Südostasien 


 Art der  
Institutionalisierung 


Verfahren der Verfas-
sungsgebung 


Typ des demokrati-
schen Regierungs-
systems 


Verfahrenslegitimität 


Indonesien 
(1999) 


von den alten Re-
gimeeliten dominiert 


Verfassungsrevision 
durch ein Staatsorgan 
und Annahme ohne 
Referendum 


präsidentiell keine 


Indonesien 
(ab 2000) 


ausgehandelt Verfassungsrevision 
durch ein demokratisch 
gewähltes Staatsorgan; 
Annahme ohne Referen-
dum 


präsidentiell Legitimität von oben 
und interne Verfah-
renslegitimität 


Philippinen 
(1987) 


unilateral durch die 
Opposition  


Verfassungsgebung 
durch eine eingesetzte 
Constitutante und An-
nahme durch Referen-
dum 


präsidentiell interne Verfahrensle-
gitimität und Legitimi-
tät von unten 


Taiwan 
(1991-1997) 


von den Regimeeliten 
dominiert 


Verfassungsrevision ab 
1992 durch ein demo-
kratisch gewähltes 
Staatsorgan und An-
nahme ohne Referen-
dum 


präsidentiell-
parlamentarisch 


ab 1992 Legitimität 
von oben und interne 
Verfahrenslegitimität 


Thailand 
(1992) 


ausgehandelt Verfassungsrevision 
durch ein Staatsorgan 
und Annahme ohne 
Referendum 


parlamentarisch keine 


Thailand 
(1997) 


- Verfassungsentwurf von 
demokratisch gewählter 
Constitutante; Annahme 
durch Nationalversamm-
lung ohne Referendum 


parlamentarisch Legitimität von oben 
und interne Verfah-
renslegitimität 


Südkorea 
(1987) 


ausgehandelt Verfassungsgebung 
durch ein Staatsorgan 
und Annahme durch 
Referendum 


präsidentiell-
parlamentarisch 


interne Verfahrensle-
gitimität und Legitimi-
tät von unten 


Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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Im Hinblick auf die Stellung der Judikative im Verfassungsgefüge ist die durch-
gängige Institutionalisierung einer Verfassungsgerichtsbarkeit hervorzuheben. 
Dies wurde entweder in Form eines eigenständigen Verfassungsgerichts wie in 
Thailand, Südkorea und in Indonesien, in Gestalt des amerikanischen Modells der 
funktionalen Verfassungsgerichtsbarkeit durch einen Obersten Gerichtshof (Phi-
lippinen) oder in einer Mischung aus beiden Modellen (Taiwan) etabliert. Unge-
achtet wichtiger Unterschiede in der Kompetenzausstattung der Gerichte erfüllen 
alle fünf Regierungssysteme die Grundvoraussetzungen der judicial review im 
demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat. 


4 Die Konsolidierung der Demokratien 


Das Ende der autoritären Regime und die Institutionalisierung der Demokratie in 
den ost- und südostasiatischen Transformationsländern hatten zu einer Neuord-
nung der politischen Organisation des Staates und seiner Beziehungen zur Gesell-
schaft geführt. Der Regimewechsel führte aber zunächst nicht (Taiwan, Südkorea) 
oder nur sehr begrenzt (Indonesien, Thailand, Philippinen) zum Austausch der 
alten politischen Eliten. Insbesondere die Gründungswahlen der Demokratie er-
wiesen sich nicht als ein effektives Instrument des Elitenaustauschs. In Südkorea 
gewann der Kandidat des autoritären Regimes, Roh Tae-woo, die ersten freien 
Präsidentschaftswahlen 1987. Erst mit dem Sieg von Kim Dae-jung bei den Präsi-
dentschaftswahlen im Dezember 1997 gelang der Machtwechsel zwischen Oppo-
sition und Regierung. In Taiwan war dies sogar erst mit dem Sieg des Kandidaten 
der oppositionellen Demokratischen Fortschrittspartei, Chen Shuibian, bei den 
Präsidentschaftswahlen im März 2000 der Fall. In Indonesien folgten dem Über-
gangspräsidenten B. J. Habibie zwar Oppositionspolitiker im höchsten Staatsamt. 
Die alten Regimeeliten sind jedoch in Parlament, Armee und Bürokratie weiterhin 
stark vertreten. Ähnliches galt auch in Thailand am Ende der Demokratisierung. 
Obwohl es auf den Philippinen noch am ehesten zu einem Elitenwechsel kam, 
erweist sich die Konsolidierung der Demokratie hier am stärksten von der recon-
quista der politischen Herrschaftspositionen durch die neuen („alten“) demokrati-
schen Eliten aus der Periode vor dem Marcos-Regime (1946-1972) belastet. 


4.1 Philippinen: Die blockierte Konsolidierung 


In den kritischen Anfangsjahren der Demokratie wurde die effektive Herrschafts-
gewalt der ersten demokratischen Regierung unter Corazon Aquino gleich von 
mehreren Seiten massiv in Frage gestellt. Am rechten Rand des ideologischen 
Spektrums waren dies die gewaltbereiten Anhänger des Marcos-Regimes (Loya-
listen) in Militär sowie rechtsextremen Gruppen junger, putschbereiter Militärs 
der mittleren Offiziershierarchie. Den ideologischen Gegenpart bildete die maois-
tisch orientierte Kommunistische Partei der Philippinen (CPP) mit ihrer Volks-
frontorganisation sowie der Nationalen Volksarmee (NPA). Zudem agierten ver-
schiedene sezessionistische moslemische Rebellenorganisationen auf der 
südlichen Inselgruppe Mindanao gegen die Zentralregierung in Manila. 


Diese Gruppierungen konfrontierten die junge Demokratie mit ihrem konkurrie-
renden Gewaltanspruch. Die seit den 1970er Jahren einen revolutionären Volks-
krieg führende kommunistische Guerilla kontrollierte auf dem Höhepunkt ihrer 
Erfolge Mitte der 1980er Jahre etwa 20 Prozent des Staatsgebiets und hatte 25 000 
Kämpfer unter Waffen. Im Süden des Landes operierten zeitweise mehr als 20 000 
moslemische Kämpfer. Vor allem jedoch sah sich die philippinische Demokratie 
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in den ersten vier Jahren einer regelrechten Belagerung durch Teile des eigenen 
Militärs ausgesetzt. Zwischen Februar 1986 und März 1990 kam es zu acht Mili-
tärerhebungen; Coups und Coupdrohungen dominierten in jenen Jahren die Poli-
tik, blockierten soziale Reformen und verlangsamten die ohnehin lahmende 
volkswirtschaftliche Entwicklung (McCoy 2000: 260). Obwohl die Umsturzver-
suche der aufständischen Militärs scheiterten, der kommunistische Aufstand nach 
einer Reihe militärischer und politischer Niederlagen in den 1990er Jahren nur 
noch kleine Gebiete kontrollierte und es der moslemischen Guerilla nicht gelang, 
stabile territoriale Enklaven im Süden des Landes zu errichten, waren die negati-
ven Auswirkungen auf die Konsolidierung der Demokratie erheblich. Es entstand 
in einzelnen Gebieten ein Autoritätsvakuum, das von nichtstaatlichen Akteuren 
zum Aufbau paralleler Machtstrukturen genutzt wurde. Vor allem jedoch behin-
derte der fortgesetzte Widerstand von Kommunisten und Sezessionisten die Insti-
tutionalisierung ziviler Kontrolle über die Streitkräfte, da diese die Bedrohung der 
territorialen Integrität als Vorwand für politische Interventionen gebrauchten. 


So hat sich das Militär zu einem der wichtigsten Akteure der philippinischen Poli-
tik entwickelt, der sich seine „Loyalität“ zu den gewählten Regierungen mit poli-
tischen Vorrechten vergüten lässt. Nach einer scheinbaren Normalisierung der 
Lage in der zweiten Hälfte der letzten Dekade wurde dies während der Auseinan-
dersetzung um die Amtsenthebung von Präsident Joseph Estrada im Januar 2001 
erneut offensichtlich. Wie im Februar 1986 gab erneut das Eingreifen der Streit-
kräfte für eine Seite, nämlich die neue Präsidentin Gloria Macapagal Arroyo, den 
Ausschlag (vgl. Landé 2001). Zum 20. Jahrestag der sogenannten EDSA-
Revolution gegen Präsident Marcos am 24. Februar 2006 verhängte die Präsiden-
tin nach Hinweisen der Sicherheitskräfte auf einen unmittelbar bevorstehenden 
Putschversuch einiger Spezialeinheiten der Streitkräfte den Ausnahmezustand. 


Die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit des Herrschafts- und Gewaltmonopols der 
gewählten Regierung ist nicht das einzige Konsolidierungsdefizit der philippini-
schen Demokratie. Zwar finden seit 1987 regelmäßig allgemeine und freie Wah-
len statt, diese sind jedoch durch gravierende Defizite bei der korrekten Durchfüh-
rung gekennzeichnet. Die größten Probleme sind politische Gewalt bei Wahlen 
sowie die Manipulation von Wählerregistern, Stimmzetteln und Stimmenauszäh-
lung. Stimmenkauf und Verstöße gegen die Wahlgesetze sind die Regel. Die poli-
tische Rechte sowie die Vertreter der wirtschaftlich dominierenden Oligarchie 
haben es bislang verstanden, Wahlen und demokratischen Institutionen zur Siche-
rung ihrer eigenen vested interests zu nutzen (vgl. auch Gills et al. 1993: 25). 


Obwohl organisatorische Verbesserungen bei der Durchführung von Wahlen, die 
Schwächung der kommunistischen Guerilla und Teilerfolge bei der Bekämpfung 
paramilitärischer Gruppen zu einem Rückgang des Niveaus und der Intensität 
politisch motivierter Gewalt geführt haben, kommt es weiterhin zur Einschüchte-
rung von Wählern und Kandidaten, bis hin zum politischen Mord. Der Wahlbe-
hörde ist es trotz ihrer weitreichenden Befugnisse zur Sicherung des korrekten 
Ablaufs der Wahlen bislang nicht gelungen, in allen Wahlbezirken die ordnungs-
gemäße Durchführung des Wahlverfahrens sicherzustellen (vgl. Linantud 1998: 
304). Die Wiederwahl von Präsidentin Gloria Macapagal Arroyo im Mai 2004 
war von massiven Vorwürfen des Wahlbetrugs begleitet, die einen (gescheiterten) 
Versuch der Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens sowie Massenproteste 
auslösten (vgl. Teehankee 2006). Unvermindert erreicht die politische Gewalt bei 
Wahlen ein Ausmaß, welches das der meisten anderen ost- und südostasiatischen 
Demokratien weit überschreitet. 
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Im Gegensatz zu diesen Konsolidierungsproblemen zeichneten sich die Philippi-
nen bis in die unmittelbare Vergangenheit durch eine nahezu strikte Einhaltung 
der konstitutionell vorgegebenen Kompetenzabgrenzungen und Verfahrensregeln 
im Bereich der horizontalen Gewaltenkontrolle aus. Insbesondere mit dem Senat 
hat sich ein kompetitiver Vetospieler herausgebildet, der eine hohe Blockadeka-
pazität gegenüber Politikvorhaben der Exekutive besitzt. Dies hat wiederholt dazu 
geführt, dass prominente Vorhaben der Regierung vom Kongress nicht behandelt 
oder angesichts ihres wahrscheinlichen Scheiterns von der Regierung fallen gelas-
sen wurden. Das parlamentarische Gegengewicht, das präsidentielle Machtan-
sprüche im Zaun zu halten vermag, hat allerdings auch Kosten: Langwierige Ge-
setzgebungsverfahren und Blockaden und Verwässerungen reformerischer 
Projekte durch den Kongress im Bereich der Wirtschafts- und Sozialgesetzgebung 
sind die Regel (Croissant 2000/01). 


Einen wichtigen Stützpfeiler der „funktionierenden“ Gewaltenkontrolle bildete 
bislang der Oberste Gerichtshof. In den zwei Dekaden seit der Demokratisierung 
hat es der Gerichtshof verstanden, seine institutionelle Autonomie gegenüber Re-
gierung und Kongress zu bewahren und an die Tradition eines selbstbewussten 
Gerichts der vorautoritären Zeit anzuknüpfen (Tate 1997: 282). Unterstützt wurde 
diese Entwicklung in den Anfangsjahren der Demokratie durch eine betont passi-
ve Haltung der Präsidentin Corazon Aquino gegenüber dem Gericht. Während der 
kritischen Phase der Institutionengründung trug dies ebenso wie ihre auf die breite 
Repräsentation unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und politischer Inte-
ressen in der Richterschaft zielende Ernennungspolitik dazu bei, dass es dem 
Supreme Court gelang, rasch ein hohes Maß an Zustimmung und institutionellem 
Vertrauen der Bürger anzuhäufen. 


Das am US-amerikanischen Präsidentialismus orientierte System von checks and 
balances zwischen Präsident, Kongress und Oberstem Gerichtshof erwies sich bis 
Ende der 1990er Jahre als widerstandsfähig, bewirkte jedoch, dass die notwendi-
gen Reformen in Staat, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bislang häufig blo-
ckiert wurden. Weitere Faktoren wie die politische Ökonomie philippinischer 
Wahlen, ein organisatorisch schwaches, fluides Parteiensystem und ein hohes Ni-
veau politischer Korruption erschwerten die Reformen zusätzlich. Zudem haben 
die Ereignisse um den Regierungswechsel von Joseph Estrada zu Gloria Macapa-
gal Arroyo (2001) Fragezeichen hinter den konstitutionellen Grundkonsens der 
philippinischen Demokratie gesetzt. Mit der Verlagerung der politischen Ausei-
nandersetzung auf die Straße kündigte die Opposition im Januar 2001 den mini-
malen Verfahrenskonsens, der in den Monaten zuvor die politische Stabilität gesi-
chert hatte (Landé 2001: 100). In der Folge zwang die Opposition den Präsidenten 
zum Rücktritt. An seiner Stelle wurde die zur Gallionsfigur der Proteste aufge-
stiegene Vizepräsidentin Gloria Macapagal Arroyo eingesetzt. Die konstitutionell 
vorgeschriebene Nachfolgeregel war zwar eingehalten worden, nachdem aller-
dings der Rücktritt von Estrade weitgehend an der Verfassung vorbei erzwungen 
wurde.  


Die gravierendsten Defekte der philippinischen Demokratie bestehen im Bereich 
der bürgerlichen Freiheitsrechte. Der seit jeher schwache und in besonderem Ma-
ße der faktischen Machtverteilung untergeordnete Rechtsstaat wurde in den letz-
ten 15 Jahren nicht gestärkt. Die Verfassung von 1987 garantiert zwar bürgerliche 
Freiheitsrechte, Prozessrechte des Einzelnen und besondere Rechte zum Schutz 
religiöser und ethnischer Minderheiten. Ihre Realisierung ist jedoch bestenfalls 
unvollständig. Für weite Teile der Bevölkerung besteht eine low intensity citi-
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zenship, die in einzelnen Gebieten einer no intensity citizenship entspricht. Aller-
dings sind über die letzten beiden Dekaden hinweg auch positive Tendenzen aus-
zumachen. Die Zahl der während der „harten“ Phase der Guerillabekämpfung 
Ende der 1980er Jahre begangenen Menschenrechtsverletzungen ist mittlerweile 
zurückgegangen. Fälle des politisch motivierten „Verschwindens“ von Personen, 
Verhaftungen aus politischen Gründen oder gar willkürliche Erschießungen sind 
aus dem Alltag der philippinischen Demokratie noch keineswegs verschwunden.  


4.2 Südkorea: Die verzögerte Konsolidierung 


Im Gegensatz zu den Philippinen konnte die südkoreanische Demokratie in der 
Anfangszeit der Konsolidierung von einem beispiellosen wirtschaftlichen Boom 
profitieren (s. oben Tab. 24). Das im Vergleich zu den Philippinen (sowie Indone-
sien und Thailand) hohe sozioökonomische Entwicklungsniveau und insbesondere 
der hohe Bildungsstand der südkoreanischen Gesellschaft sowie die niedrigere 
Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung bildeten ebenfalls relativ günstige Voraus-
setzungen für die weitere Konsolidierung der Demokratie. Eine militärische Auf-
standsbewegung wie auf den Philippinen gab es in Südkorea nicht. 


Neben diesen positiven Konsolidierungsbedingungen belastet die südkoreanische 
Demokratie aber eine Hypothek, die auf den Philippinen nicht besteht: das unge-
löste Staatlichkeitsproblem des südkoreanischen Teilstaates sowie die Bedrohung 
durch den feindlichen Bruderstaat im Norden. Die „koreanische Frage“ ist auch 
nach dem Ende des Kalten Krieges ungelöst. 


Angesichts dieser unterschiedlichen Ausgangsbedingungen erstaunt es nicht, dass 
die Konsolidierungsprobleme der südkoreanischen Demokratie anders als in den 
südostasiatischen Staaten gelagert sind. Dies betrifft zuallererst die Rolle des Mi-
litärs im demokratischen System. Zwar erlaubte der Wahlsieg des Ex-Putschisten 
und designierten Nachfolgers des autoritären Regimes Roh Tae-woo bei den Prä-
sidentschaftswahlen vom Dezember 1987 es den Streitkräften zunächst, ungeach-
tet der Demokratisierung auch nach 1987 die eigenen organisatorischen, finanziel-
len und personellen Interessen gegen zivile Eingriffe abzusichern. Auch mussten 
die südkoreanischen Militärs nicht fürchten, wegen der von ihnen begangenen 
Menschenrechtsverletzungen von der neuen, demokratischen Regierung zur Re-
chenschaft gezogen zu werden.  


Anders als sein Amtsvorgänger widmete Präsident Kim Young-sam (1993-1998) 
der Militärpolitik bereits zu einem frühen Zeitpunkt seiner Amtszeit große Auf-
merksamkeit. Unter Ausnutzung seiner verfassungsmäßigen Kompetenzen begann 
der neu gewählte Präsident schon kurz nach Amtsantritt damit, die Streitkräfte 
und Sicherheitsdienste der zivilen Kontrolle unterzuordnen. Eine überraschend 
konsequente Personalpolitik, die Aufdeckung mehrerer Korruptionsskandale in 
den Streitkräften, die strafrechtliche Verfolgung der verantwortlichen Offiziere 
sowie die Auflösung verschiedener militärischer Geheimbünde, die während des 
autoritären Regimes einen inneren Machtzirkel gebildet hatten, trugen dazu bei, 
den politischen Einfluss der Militärs wirkungsvoll zu verringern (vgl. Croissant 
2002b). Ihren Höhepunkt erreichte die Demontage des Militärs als Vetomacht im 
Prozess gegen die Verantwortlichen für den Putsch von 1979/80. Das unter der 
Bezeichnung Campaign to Rectify the Authoritarian Past initiierte Vorgehen der 
Regierung gegen hochrangige Ex-Militärs führte zu einem wenige Jahre zuvor 
kaum vorstellbaren Schritt juristischer Aufarbeitung des autoritären Regimes (i-
bid.). Die Reibungslosigkeit, mit der die Regierung ihre Reformen durchführen 
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konnte, zeigte deutlich die gewachsene Bereitschaft des Militärs zum Rückzug 
aus der Politik und ihren Wandel von der Vetomacht zum gleichwohl einflussrei-
chen sicherheitspolitischen Akteur. 


Problematischer verlief die vollständige Durchsetzung der konstitutiven Rechte 
politischer Organisation und Kommunikation. Die Gewährleistung der verfas-
sungsmäßigen Rechte auf freie Assoziation, Meinungsäußerung und Information 
sowie vor allem gewerkschaftliche Betätigung war bis weit in die 1990er Jahre 
eingeschränkt. Zahlreiche Ausschlussklauseln in den Wahl-, Parteien- und Ar-
beitsgesetzen hinderten gesellschaftliche Organisationen im Allgemeinen und 
Gewerkschaften im Besonderen daran, sich wirkungsvoll für ihre politischen Wer-
te und wirtschaftlichen Interessen einzusetzen. Erst zum Ende der letzten Dekade 
hat sich die Haltung von Regierung und Verwaltung in diesem Bereich substan-
tiell geändert, so dass die Situation nach 2000 weitgehend den Standards der libe-
ralen Demokratie entspricht. Allerdings bestehen noch immer Einschränkungen 
des Streikrechts sowie des gewerkschaftlichen Organisationsrechts im öffentli-
chen Sektor. Sie verstoßen gegen die Schutzkonventionen der International La-
bour Organization (ILO).  


Informations-, Meinungs- und Organisationsfreiheit der Bürger stoßen unvermin-
dert an Grenzen, wenn das Verhältnis zum feindlichen Bruderstaat im Norden 
berührt ist. Zu nennen ist hier in erster Linie das notorische Nationale Sicherheits-
gesetz (National Security Act, NSA). Das Gesetz erlaubt es der Regierung, repres-
siv gegen besonders kritische Teile der Gesellschaft vorzugehen. Problematisch 
ist nicht die Existenz des NSA selbst. Die Kritik am NSA gilt vielmehr seiner 
inhaltlichen Unbestimmtheit und der willkürlichen Interpretation durch Regie-
rung, Staatsanwaltschaft und Gerichte. Bemerkenswert ist, dass nach der Demo-
kratisierung (1988-1995) fast ebenso viele Verhaftungen auf der Grundlage des 
NSA zu verzeichnen waren, wie während der gesamten Dauer des autoritären Re-
gimes von Präsident Chun Doo-hwan (1980-1988). Die zugänglichen Angaben 
zeigen, dass sich die Situation auch nach dem Amtsantritt der Präsidenten Kim 
Young-sam und Kim Dae-jung (1993 bzw. 1998) nur graduell verbesserte (Crois-
sant 2002a). Gezielte Einsätze des Geheimdienstes, des militärischen Nachrich-
tendienstes, des Antikommunismusbüros der Nationalen Polizei sowie der Staats-
anwaltschaft gegen politische Gegner zeigen Defekte im Rechtsstaat. Die 
Initiierung von „Zieluntersuchungen“ der Steuerbehörde dienen mitunter eher der 
„Rache“ an politischen Gegnern als der Durchsetzung rechtlicher Normen (Han 
2000: 367 f.; Chong 2000: 19). Diese Beschädigungen des Rechtsstaats fügen sich 
in das breitere Defektsyndrom der „delegativen Demokratie“ ein (Merkel/Puhle et 
al. 2003, 2006).  


Im Verhältnis von Exekutive und Legislative zeigen sich unter den Bedingungen 
synchroner parteipolitischer Mehrheiten in Parlament und Regierung − die zwi-
schen 1990 und 1998 durchgängig geben waren − starke Züge einer delegativen 
Demokratie. In Zeiten des divided government (1988-1990; 1998; seit April 2000) 
tendiert der südkoreanische Präsidentialismus zu institutionellen Blockaden, für 
die das Verfassungsgefüge keine institutionellen Lösungsmechanismen bereithält. 
Das Verhältnis von Exekutive und Legislative während der ersten, langen Phase 
der Konfrontation von Staatspräsident und oppositionell dominiertem Parlament 
zwischen April 1988 bis Februar 1990 war durch wechselseitige Blockaden ge-
kennzeichnet. Im divided government der Jahre 1988-1990, 1998/99 und erneut 
seit April 2000 zeigt sich, dass der südkoreanische Präsident seine Stellung nur 
dann zur Monopolisierung der Legislativkompetenz nutzen kann, wenn synchrone 
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politische Mehrheiten gegeben sind. Während der langen Phase der Mehrheitsdo-
minanz (1990-1998; 1999-2000) war der koreanische Präsidentialismus jedoch 
durch eine ausgreifende Gesetzgebungstätigkeit der Regierung gekennzeichnet. 
Da die Regierung über ihre disziplinierte Parlamentsfraktion die Nationalver-
sammlung dominiert und sowohl Regierungslager als auch Opposition primär auf 
Konfrontation ausgelegte Strategien verfolgen, gleichen parlamentarische Ent-
scheidungsprozesse in der Regel unkooperativen Spielsituationen. Der „Mehr-
heitsterror“ der Regierungsparteien im Parlament äußert sich vor allem im Aus-
schluss der Opposition von relevanten Ausschussposten sowie in der 
Vorgehensweise, Gesetzesvorlagen der Regierung ohne vorherige Beratung, en 
bloc und innerhalb weniger Minuten durch das Plenum zu peitschen und der Op-
position die Chance auf Beratung ihrer eigenen Gesetzesvorlagen zu nehmen 
(Park 2000: 87; Shin 2000).  


Die gesetzgeberische Initiative liegt überwiegend bei der Exekutive; Gesetzesvor-
lagen aus der Mitte des Parlaments haben nur geringe Realisierungschancen. Der 
bereits im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren hohe Einfluss des Präsidenten 
auf die gesetzgeberischen Aktivitäten des Parlaments wird durch einen ausgepräg-
ten präsidentiellen Dekretismus flankiert. Eine substantielle Kontrolle dieser 
Rechtssetzungstätigkeit des Staatspräsidenten durch das Parlament findet nicht 
statt. Die materielle Politikproduktion wird dadurch zu einem signifikanten Teil 
faktisch aus der legislativen Arena in den exekutiven Handlungsraum verlagert. 


Die Beziehungen von Exekutive und Judikative sind differenzierter zu bewerten. 
Das Verfassungsgericht hat sich als unabhängige, mit zunehmender Tätigkeits-
dauer aktive Kontroll- und Prüfungsinstanz etabliert (West/Yoon 1996). So hat 
das südkoreanische Verfassungsgericht in einer Reihe von Urteilen gegen die Po-
sition der Regierung Stellung bezogen und damit wegweisend auf notwendige 
Verbesserungen zum Schutz bürgerlicher Freiheits- und politischer Partizipations-
rechte hingewiesen. Versuche der Kolonisierung des Obersten Gerichts durch 
Manipulation seiner personellen Zusammensetzung sind nicht zu erkennen. 


4.3 Taiwan: Die fortgeschrittene Konsolidierung 


Ähnlich wie in Südkorea konnte auch die Demokratie in Taiwan bis in die zweite 
Hälfte der 1990er Jahre von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung profitie-
ren (vgl. oben Tab. 24). Gemeinsam ist der taiwanesischen Demokratie allerdings 
auch die unmittelbare (außen-)politische Bedrohung. Auch in Taiwan ist die 
Staatlichkeitsfrage − unabhängige Republik Taiwan oder Republik China auf 
Taiwan − bislang nicht gelöst. Die VR China hat wiederholt deutlich gemacht, 
dass sie eine Lösung dieser Frage zugunsten der staatlichen Eigenständigkeit Tai-
wans nicht hinnehmen würde. Somit verläuft die Konsolidierung der Demokratie 
unter erheblichen externen Restriktionen, die eine latente Existenzbedrohung des 
taiwanesischen Staates und seiner Demokratie darstellen. 


Trotz und in mancher Hinsicht auch wegen dieser externen Bedrohung hat die 
taiwanesische Demokratie jedoch im Vergleich zu anderen Demokratien der drit-
ten Welle im pazifischen Asien einen erstaunlich hohen Konsolidierungsgrad er-
reicht. Die Bedrohung durch die VR China zwingt die internen Akteure zu einer 
Mäßigung ihrer politischen Konflikte und bildet ein einigendes, konsensschaffen-
des Element unter den politischen Eliten. Ohne dass ein Elitenkonsens über die 
staatliche Zukunft der Insel selbst besteht, sind sich doch alle relevanten Parteien 
darin einig, dass weder eine Rückkehr zur Parteiendiktatur der Vergangenheit 
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noch die Übernahme eines am Vorbild Festlandchinas orientierten kommunisti-
schen Regimes wünschenswerte Alternativen zur Demokratie darstellen. Im Falle 
Taiwans wirkt die ungelöste „Stateness-Frage“ förderlich auf die demokratische 
Konsolidierung, da sie das Motiv für ein erfolgreiches „elite settlement“ bildete 
(Higley et al. 1998). 


Das in den anderen asiatischen Demokratisierungsfällen der „dritten Welle“ neur-
algische und mit sehr unterschiedlichem Erfolg gelöste Problem der Unterordnung 
des Militärs unter die zivile Kontrolle entfaltete in Taiwan bislang keine konsoli-
dierungshemmende Wirkung. Als „Parteiarmee“ (Schubert 1994: 180) standen die 
nationalchinesischen Streitkräfte eindeutig im Dienste der Partei; Ansprüche auf 
eine politische Führungsrolle entwickelte das Militär als Organisation nicht (vgl. 
Lo 2001). Diese enge Verknüpfung von KMT und Armee bestand noch in den 
1990er Jahren, wurde jedoch durch die Reformpolitik des Präsidenten Lee Teng-
hui (1988-2000) sukzessive entflochten. Während seiner Amtszeit wurden Mili-
tärs aus den Führungspositionen von Regierung und Partei entfernt, die Kontroll-
möglichkeiten der zivilen Politik durch die Verabschiedung eines Nationalen Ver-
teidigungsgesetzes verbessert sowie die sicherheits- und verteidigungspolitischen 
Mitspracherechte des Parlaments ausgeweitet (Lo 2001: 143-149). In Anbetracht 
der jahrzehntelangen ideologischen Indoktrination durch die KMT und die ethni-
sche Zusammensetzung des Offizierskorps, das vorwiegend aus Festländern be-
stand, stellte sich die Frage, wie die Streitkräfte auf die Abwahl der KMT aus der 
Regierung oder auf einen klaren Unabhängigkeitskurs der politischen Führung 
reagieren würden (ibid.: 144). Mit dem Amtsantritt des im März 2000 gewählten 
Präsidenten Chen Shuibian haben die zivil-militärischen Beziehungen in Taiwan 
zumindest den ersten Turnover-Test erfolgreich bestanden. Weder während, noch 
nach der Regierungsübernahme durch die bisherige Opposition stellten die Streit-
kräfte den Primat der zivilen Suprematie in Frage.  


In Taiwan erfüllten die zentralen Institutionen des Regierungssystems bis Anfang 
dieser Dekade in höherem Maße die Konsolidierungsgebote der politischen Stabi-
lität, Effizienz und politischen Integration als in den anderen asiatischen Demo-
kratien. Mit der gestärkten Stellung des Staatspräsidenten sowie der eindeutigen 
Kompetenzabtretung an die zentralstaatlichen Organe wurde die Gefahr institutio-
neller Blockaden zwischen Präsident und Exekutivyuan sowie zwischen Zentral- 
und Provinzregierung verringert. Von wesentlicher Bedeutung für die Stabilität 
und Effizienz des demokratischen Systems erwies sich, dass sich die KMT auch 
über den Systemwechsel zur Demokratie hinweg in der Regierungsverantwortung 
halten konnte. Die hohe Regierungsstabilität in Taiwan trug aus konsolidierungs-
theoretischer Sicht einen Januskopf. Zum einen leistet sie einen Beitrag zur Kon-
tinuität der Regierungspolitik. Zum anderen wurde dies aber mit der kolonisieren-
den Durchdringung der öffentlichen Verwaltung, der Staatsunternehmen sowie 
des Militärs durch die alte und neue Staatspartei KMT „bezahlt“ (Xu 1997; Hsieh 
2001). Gerade im Bereich der Entflechtung von Staat und Partei zeigte die KMT 
lange Zeit kaum Bereitschaft, sich über kosmetische Korrekturen hinaus wirklich 
von der „Okkupation“ der staatlichen Strukturen zurückzuziehen (Chu 1996: 76).  


Von erheblicher Bedeutung für die weitere Konsolidierung der taiwanesischen 
Demokratie war daher, wann, wie und mit welchen Folgen sich der erste turnover 
test (Huntington 1991) in der Regierungsverantwortung vollziehen würde. Bei den 
Präsidentschaftswahlen vom März 2000 kam es zu diesem Machtwechsel von der 
KMT zur Opposition. Die innenpolitischen Turbulenzen haben in der Folge ge-
zeigt, dass auf der institutionellen Ebene eine Reihe von Konflikten bestehen, die 
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sich bei ungünstigen Mehrheitsverhältnissen in Exekutive und Legislative nur 
durch konsensorientierte Strategien der politischen Parteien, nicht aber durch in-
stitutionelle Mechanismen lösen lassen. Zunächst ist hier das Spannungsverhältnis 
zwischen Präsident und Parlament zu nennen. Die starke politische Stellung des 
Präsidenten stützte sich in der Vergangenheit weniger auf institutionelle Vorrech-
te gegenüber dem Premierminister oder dem Legislativyuan, sondern in erster 
Linie auf die Tatsache, dass der KMT-Präsident Lee Teng-hui (1988-2000) 
gleichzeitig über eine disziplinierte Mehrheit der eigenen Partei im Legislativyuan 
verfügte (Cheng/Haggard 2001: 193 f.). Mit der Auflösung des politischen Mono-
pols der KMT in den 1990er Jahren verlor diese parlamentarische Einparteien-
mehrheit bereits vor dem Machtwechsel an Kohärenz und Handlungsfähigkeit 
(Tien/Cheng 1999: 42 f.).  


Nach dem Regierungswechsel vom Frühjahr 2000 kam es auch in Taiwan zum 
divided government, d. h., der von der Demokratischen Fortschrittspartei gestellte 
Präsident sah sich im Parlament einer oppositionellen KMT-Mehrheit gegenüber. 
Diese war aus machtstrategischen Gründen nicht bereit, bei der Regierungsbil-
dung etwa durch cohabitation mit dem Präsidenten zu kooperieren. Zugleich ver-
hinderte die KMT aber aus wahlstrategischen Gründen, dass der Präsident den 
Legislativyuan auflösen konnte. Trotz der Wahlniederlage der KMT bei den Par-
lamentswahlen vom Dezember 2001 konnte diese für politische Blockaden anfäl-
lige Situation der asynchronen Mehrheitsverhältnisse in Regierung und Parlament 
nicht aufgelöst werden, da die DFP weiterhin über keine eigene Mehrheit verfügt. 
Auch die nachfolgenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen – zuletzt im 
Jahre 2004 – haben nicht zu einer Lösung dieses Problems der „konkurrierenden 
Mehrheiten“ geführt. Damit ähneln die Funktionsprobleme des präsidentiell-
parlamentarischen Regierungssystems auf Taiwan nach einer langen Phase der 
effizienten und stabilen Regierungsverhältnisse inzwischen der südkoreanischen 
Situation des divided government.  


Während der demokratietheoretisch wünschenswerte Machtwechsel zwischen den 
parteipolitischen Lagern die institutionellen Fallstricke für die weitere Konsolidie-
rung der Demokratie auf der Ebene des Regierungssystems in aller Deutlichkeit 
hervortreten ließ, sind in anderen Bereichen die Konsolidierungserfolge der De-
mokratie auf Taiwan unverkennbar. Menschenrechte, Minderheitenrechte, Mei-
nungs- und Informationsfreiheit und Wahlen haben einen qualitativen Stand er-
reicht, der mit dem anderer konsolidierter Demokratien in Süd- und 
Ostmitteleuropa vergleichbar ist. Dies gilt ausdrücklich auch für die „electoral 
quality“ der taiwanesischen Demokratie. Korruption und Stimmenkauf (money 
politics), die häufig als Begleiterscheinung des taiwanesischen Wahlsystems und 
des starken Parteienfaktionalismus genannt werden, kommen vor, erreichen aber 
nicht ein Niveau, welches die Bedeutsamkeit von Wahlen als Mechanismus politi-
scher Partizipation der Bürger einschränkt (Tien/Cheng 1999: 35).  


Eine besondere Rolle für die Entwicklung der liberalen Komponente der taiwane-
sischen Demokratie hatte in den 1990er Jahren das Verfassungsgericht. Die aktive 
und häufig gegen die Ansichten der Exekutive laufende Rechtsprechungspraxis 
des „Hohen Rats der Richter“ am Justizyuan kontrastiert auffällig mit der zurück-
haltenden Spruchpraxis des Verfassungsgerichts in Südkorea. Bereits zu Beginn 
der Transition unterstützte der Rat mit seinem Urteil zur notwendigen Neuwahl 
der Nationalversammlung und des Legislativyuans (1990) aktiv die Demokratisie-
rungspolitik der KMT-Reformer unter Führung von Präsident Lee Teng-hui 
(Ginsburg 2001: 13). Seitdem haben die vom deutschen Verfassungsrecht beein-
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flussten Richter am Hohen Rat mit einer Reihe von Entscheidungen die schritt-
weise Reform des autoritären Regimes gefördert. Zu nennen sind hier u. a. Urteile 
zur Einschränkung der Befugnisse von Polizei und Militär, zur gewerkschaftli-
chen Organisationsfreiheit, zur Demonstrations- und Meinungsfreiheit sowie zur 
Betätigungsfreiheit von politischen Parteien (ibid.).18 


Die Inanspruchnahme des politischen Herrschaftsmonopols durch die KMT ging 
bis in die 1970er Jahre mit einer eigentümlichen Herrschaftskonstruktion einher: 
Eingebunden in die formal-institutionelle Struktur des Staats- und Regierungsauf-
baus dominierte die Gruppe der 1949 nach Taiwan geflohenen Festlandschinesen 
das politische System, während die große Bevölkerungsmehrheit der einheimi-
schen „Taiwanesen“ das wirtschaftliche Leben der Insel (unter den Vorgaben ei-
ner stark dirigistischen Regierung) prägte. Diese subethnische Segmentierung der 
Gesellschaft überlagerte in der Vergangenheit die sozioökonomischen Konflik-
te.19 Mit dem Abbau der politischen Diskriminierung der „taiwanesischen” Be-
völkerungsmehrheit während der letzten 20 Jahre hat dieser Konflikt jedoch zu-
nehmend an Bedeutung verloren (Lin et al. 1996: 478 f.; Rigger 1996: 310 f.; 
Chu/Lin 2001). Bisher wurde er allerdings nicht durch die industriestaatliche 
Konfliktlinie zwischen Kapital und Arbeit ersetzt. Denn aufgrund der besonderen 
internationalen Stellung Taiwans und der ungelösten Frage nationaler Identität 
blieb auch in den 1990er Jahren die Klassifizierung der Parteien auf dem Rechts-
Links-Spektrum weitgehend unbedeutend für die Struktur des Parteiensystems. 
Dafür wurde in den 1990er Jahren eine neue Konfliktlinie erkennbar. Sie entsteht 
an der politischen und ethno-nationalen Identität der Bevölkerung Taiwans (Hu-
ang/Yu 1999; Liu 1999). Gegenwärtig wird diese Frage von den verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen unterschiedlich beantwortet. Wenngleich Umfragen zum 
nationalen Selbstverständnis der Inselbewohner kein einheitliches Bild zu ergeben 
scheinen, kann als unstrittig gelten, dass der Anteil der taiwanesischen Bürger, die 
sich als „Taiwanesen“ bezeichnen, seit Einleitung der Demokratisierung kontinu-
ierlich gestiegen ist, während nur eine kleine Minderheit der Befragten sich aus-
schließlich als chinesisch bezeichnen. Im Hinblick auf die Entwicklung der De-
mokratie birgt die „Verfestigung einer taiwanesischen nationalen Identität“ 
(Schubert 2006: 85) ein erhebliches innen- und außenpolitisches Konfliktpotenzial 
von einem die Demokratie womöglich gefährdendem Ausmaß, da sie sowohl die 
Polarisierung zwischen den innenpolitischen Lagern als auch die außenpolitische 
Konfrontation mit dem chinesischen Festland anzuheizen droht. 


Im Gegensatz zu Südkorea und den Philippinen existierte im autoritären Taiwan 
keine oppositionelle Arbeiterbewegung. Diese formierte sich erst ab 1988, also 


_________________________________________________ 


18 Der Einfluss des bundesdeutschen Verfassungsrechts zeigt sich zum einen in den das Verfas-
sungsgericht betreffenden Verfassungsreformen, insbesondere bei der Neuregelung des Par-
teienverbotsverfahrens, welches den Regelungen im deutschen Grundgesetz nachempfunden 
wurde (Ginsburg 2001: 16 f.). 


19 Es gibt vier Bevölkerungsgruppen in Taiwan: (1) Festländer, d. h. Gefolgsleute der national-
chinesischen Regierung, die 1949 vor den siegreichen Kommunisten auf die Insel Taiwan 
flohen sowie deren Nachkommen; (2) Chinesen aus der Provinz Fujan; (3) die einheimische 
Bevölkerung der „Taiwanesen“, die den Großteil der Bevölkerung ausmacht; (4) die als eth-
nische Minderheit anerkannten indigenen Bevölkerungsgruppen. Die ersten drei Gruppen 
sind Han-Chinesen, während die ursprünglichen Bewohner malayischer Herkunft sind. Es 
handelt sich bei dem Konflikt zwischen Festländern und Taiwanesen streng genommen also 
um eine subethnische Spaltung der Gesellschaft entlang verschiedener Provinz- und Sprach-
gruppenzugehörigkeiten (Hsieh 2001). 
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nach Einleitung der Demokratisierung (Chu Y. 1996). Ähnlich wie in Südkorea 
erlaubte die Abnahme der autoritären Repression die Gründung einer Vielzahl 
neuer Gewerkschaften außerhalb der staatskorporatistischen Chinese Federation 
of Labor (CFL). Allerdings hat sich der autoritäre Korporatismus des KMT-
Regimes noch nicht völlig zu einem liberalen Neokorporatismus wandeln können. 
Zwar kooperieren die Wirtschaftsverbände weiterhin sehr eng mit der staatlichen 
Administration. Doch die dritte Säule des neokorporatistischen Politikmanage-
ments, die organisierte Arbeiterschaft, ist bisher zu wenig berücksichtigt. Die 
Wirkung der vergleichsweise konfliktarmen Arbeitsbeziehungen (vgl. Tab. 40) 
auf die demokratische Konsolidierung Taiwans ist daher ambivalent.  


Wichtigstes Thema der meisten zivilgesellschaftlichen Akteure ist die direkt an 
das Regime gerichtete Forderung nach umfassenden sozialen und politischen Re-
formen sowie nach größerer Autonomie für die Zivilgesellschaft. Dabei bedienten 
sich die zivilgesellschaftlichen Assoziationen, Initiativen und Bürgerbewegungen 
überwiegend „unpolitischer“ Strategien und sind auf Distanz zu den politischen 
Parteien bedacht. Soziale Bewegungen werden mittlerweile von der Bevölkerung 
als unverzichtbare Elemente demokratischer Willensbildung anerkannt (Lo 1992: 
385; Shiau 1999). 


4.4 Thailand: Die stockende Konsolidierung 


Ähnlich wie Südkorea hat die thailändische Demokratie ihre größten Konsolidie-
rungserfolge bei der Zähmung des Militärs vorzuweisen. Die Fähigkeit des Mili-
tärs, als eigenständiger Akteur aufzutreten, hat nachgelassen. Dies gilt vor allem 
für die Präsenz eigener Vertreter in Regierung und Parlament sowie für ein dich-
tes Geflecht von Verfassungsbestimmungen, Gesetzen und ministeriellen Erlas-
sen, das die internen Belange des Militärs (Beförderungen, Kommandovergabe) 
und die Verwendung des Verteidigungshaushalts der Kontrolle von außen entzog. 
Dieser Pfeiler militärischer Vetomacht ist am weitesten abgetragen. Drei der vier 
Premierminister seit 1992 hatten keinen militärischen Karrierehintergrund; mit 
Chuan Leekpai hatte zwischen 1997 und 2000 erstmals seit Anfang der 1970er 
Jahre ein Zivilist das Amt des Verteidigungsministers aus. Bereits vor den Se-
natswahlen vom Frühjahr 2000 war ein Rückgang der Repräsentationsstärke des 
Militärs in der Legislative zu erkennen. 


Mit der Verfassungsreform von 1997 wurde den Streitkräften der Senat als In-
strument zur Beeinflussung der zivilen Politik aus der Hand genommen. Eines der 
zentralen Anliegen der Verfassungsreform von 1997 war es, die verbliebenen in-
stitutionellen Vetopositionen von Militär und Bürokratie durch die Neupositionie-
rung des Senats − traditionell die Kammer der ernannten Generäle und Bürokraten 
− im Gewaltengefüge des thailändischen Regierungssystem abzubauen und 
zugleich die Kontrollfunktion der Kammer gegenüber dem Repräsentantenhaus 
und den politischen Parteien zu stärken. In ihrer Konsequenz nimmt die neue Ver-
fassung eine Neubewertung des Senats vor, die sich als Entwicklung von einer 
klassischen Vetokammer zu einer „deliberativen“ zweiten Kammer der Demokra-
tie bezeichnen lässt. Ziel der verfassungsgebenden Versammlung war es, dem 
Senat den Status einer von politischen Parteien und Interessengruppen einerseits 
und vom Militär andererseits unabhängigen Kammer zuzuweisen. 


Hinsichtlich der Suprematie der zivilen Politik über das Militär kann bilanzierend 
von einer in den Grundzügen positiven Entwicklung gesprochen werden. Dies 
bedeutet keineswegs, dass die Streitkräfte mit der Demokratisierung als politische 
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Größe von der innenpolitischen Bühne verschwunden sind. Offensichtlich ist je-
doch ein politischer Einflussverlust der Militärs. Als organisierte Gruppe bilden 
die Streitkräfte weiterhin einen einflussreichen Akteur innerhalb der thailändi-
schen Demokratie, der die politischen Regeln mitbestimmt und dem es auch unter 
gewandelten Bedingungen gelungen ist, seine korporativen Interessen vortrefflich 
innerhalb der demokratischen Institutionen wahrzunehmen. Gleichwohl ist ein 
starker Trend zum Abbau reservierter Politikdomänen und formal institutionali-
sierter wie informaler Vorrechte gegenüber den demokratischen Institutionen un-
verkennbar. Anders als für Südkorea kann hier nicht von einer vollständigen Un-
terordnung der Streitkräfte unter die Autorität der zivilen Regierung gesprochen 
werden.  


Wie in den übrigen Demokratien, besitzt das allgemeine Wahlrecht auch in Thai-
land Verfassungsrang. Gleichwohl wurde in Thailand das passive Wahlrecht der 
Bürger Ende der 1990er Jahre massiv eingeschränkt. Mit der Verfassungsreform 
vom Oktober 1997 lässt sich eine erhebliche Verschlechterung der Situation er-
kennen. Die Verfassungsartikel 106, 107, 109 sowie 124 konstruieren eine stark 
exklusive Wahlbürgerschaft: Alle Personen ohne tertiären Bildungsabschluss, 
buddhistische Mönche sowie alle Staatsbediensteten sind von der Kandidatur zu 
beiden Häusern des Parlaments ausgeschlossen. Diese, mit dem erklärten Ziel der 
Steigerung der intellektuellen und moralischen Qualität von Mandatsträgern be-
gründeten Bestimmungen − paradoxerweise auf breite Zustimmung in der Bevöl-
kerung stoßend − berauben etwa 90 Prozent der Wahlberechtigten ihres passiven 
Wahlrechts. 


Im Unterschied zu den Philippinen ist politisch motivierte Gewalt, die die Wähler 
von der freien Ausübung ihres Wahlrechts abhalten könnte, nur in geringem Um-
fang virulent. Problematisch ist jedoch die Durchführung der Wahlen. Die Fäl-
schung von Wählerregistern und Stimmzetteln, das Austauschen von Wahlurnen 
und die Manipulation der Stimmenauszählung sind auf dem Lande, wo die Mehr-
zahl der Abgeordneten gewählt wird, an der Tagesordnung (Callahan 2000: 45-
61). Mit der Verfassungsreform von 1997 wurde jedoch die Schaffung einer un-
abhängigen Wahlbehörde beschlossen. Die Hoffnung des Verfassungsgebers, mit 
der Einführung einer unabhängigen Wahlkommission die Unregelmäßigkeiten im 
Vorfeld und während der Wahlen besser kontrollieren zu können, erfüllte sich nur 
bedingt. So wurden auch bei den Senatswahlen von 2000 Fälschungen von Wahl-
registern und Stimmzetteln, das Austauschen von Wahlurnen und die Manipulati-
on der Stimmenauszählung beobachtet. Wie bei allen Wahlgängen seit der Demo-
kratisierung war die korrekte Wahldurchführung am stärkstem im Nordosten des 
Landes beeinträchtigt (Croissant/Dosch 2001). In fast der Hälfte aller Provinzen 
beeinflussten Verstöße gegen das Wahlgesetz den Ausgang der Wahlen so stark, 
dass die Wahlkommission sich veranlasst sah, das Wahlergebnis vollständig oder 
teilweise zu annullieren. Bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus vom Januar 
2001 zeigte sich ein ähnliches Bild; erneut setzte die Wahlkommission wegen 
Irregularitäten in einigen Wahlkreisen Nachwahlen an (Orathai 2002). 


Die Einführung einer eigenständigen Verfassungsgerichtsbarkeit im Jahre 1997 
korrespondiert mit der gestärkten Stellung der bürgerlichen Rechte in der neuen 
Verfassung von 1997. Gleicher Zugang zum Recht und Schutz durch das Recht 
sowie Schutz vor Diskriminierung sind ebenso wie die üblichen Prozessrechte 
garantiert. Wie auch zahlreiche politische Rechte können diese Schutzrechte aber 
durch einfache Gesetze eingeschränkt werden. Zusätzlich zu diesen Einschrän-
kungen auf der formalrechtlichen Ebene gelten die individuellen Schutzrechte der 
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Bürger gegen staatliche und private Akteure aufgrund zahlreicher Übergriffe der 
Ordnungskräfte auch faktisch nur eingeschränkt. Jedoch sind Verstöße gegen bür-
gerliche Freiheiten nicht mehr das Ergebnis systematischer und politisch motivier-
ter Verletzungen durch den Staat. Vielmehr sind sie das „Nebenprodukt“ von 
nicht unterbundenen Handlungen von Polizei und Verwaltung, die die Missach-
tung der Rechte von Angehörigen der ländlichen Unterschicht, städtischen Ar-
men, Kinderarbeitern und Prostituierten insbesondere in Bangkok regelrecht habi-
tualisiert haben. Dies und die fehlende Transparenz von Verwaltung, Justiz und 
Polizei höhlen jedoch den Rechtsstaat im Alltag ebenso aus, wie die engen Ver-
flechtungen zwischen Verbrechen, Polizei und staatlicher Verwaltung.  


Wenngleich Thailand also im Vergleich zu seiner turbulenten Vergangenheit seit 
1992 ein erstaunliches Maß an Kontinuität erlebt hat – im Februar 2005 fanden 
zum fünften Mal demokratische Wahlen statt; erstmals in der demokratischen 
Geschichte des Landes stand eine Regierung die volle Legislaturperiode des Par-
laments durch und wurde mit einer Mehrheit von 75 Prozent der Parlamentssitze 
wiedergewählt – haben sich in den letzten Jahren die Zeichen gemehrt, dass der 
Demokratisierungsprozess Thailands ins Stocken geraten ist. Diese Entwicklung 
ist eng mit dem Wahlerfolg der von dem milliardenschweren Unternehmer Thak-
sin Shinawatra 1998 gegründeten Partei Thai Rak Thai (TRT) im Januar 2001 
verbunden. Die Regierung Thaksin hat in den letzten Jahren einen politischen 
Kurs eingeschlagen, der zwar die Zustimmung großer Teile der Bevölkerung ge-
nießt, aber die demokratische Konsolidierung bedroht. (Anm.: Am 19. September 
2006 setzten die Militärs Präsident Thaksin ab und übernahmen die Macht.)  


 Im Unterschied zu den instabilen Mehrparteienkoalitionen der Vergangenheit hat 
die Regierung Thaksin in den letzten Jahren Stabilität geboten und einige ihrer oft 
als linkspopulistisch charakterisierten Wahlversprechen eingelöst (Hewison 
2003). Wirtschaftliche Erfolge und die Implementierung sozialpolitischer Initiati-
ven gingen jedoch mit der Marginalisierung der parlamentarischen Opposition 
einher, die mehr und mehr an den Rand des politischen Geschehens gedrängt 
wurde. Zusätzlich gelang es der Regierung durch politische Nadelstiche, offene 
Missachtung und die Betonung ihrer demokratischen Legitimität die Stellung un-
abhängiger Staatsorgane wie Verfassungsgericht, Nationale Antikorruptionsbe-
hörde und Wahlkommission zu unterminieren. Als nützlich erwies sich hier, dass 
es der Regierung gelungen ist, unter den parteilosen Mitgliedern des Senats eine 
regierungsfreundliche Mehrheit zu organisieren, die in ihrem Sinne Einfluss auf 
die Zusammensetzung dieser Kontrollorgane nimmt. Zugleich hat die Regierung 
ihren Griff um Radio und Fernsehen verstärkt. Im Zusammenspiel mit der Me-
dienmacht des von Thaksin kontrollierten Firmenkonglomerats der Shin Corpora-
tion erlaubt dies der Regierung, die Medien zu reglementieren. 


Parallel hierzu erreichten „harte“ Menschenrechtsverletzungen phasenweise und 
in einzelnen Landesteilen ein alarmierendes Ausmaß. Ein im Februar 2003 von 
der Regierung verkündeter „Krieg gegen die Drogen“ hat in nur drei Monaten 
2 245 Menschen das Leben gekostet (vgl. amnesty international 2004). Bei der 
Bekämpfung der Aufstände in den drei moslemischen Südprovinzen des Landes 
ist es nach Angaben in- und ausländischer Organisationen zu massiven Mensch-
rechtsverletzungen gekommen (Croissant 2005). Die Unterstellung der Auf-
standsgebiete unter Kriegsrecht und das um sich greifende Klima der Straflosig-
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keit für Angehörige der Sicherheitskräfte haben ebenfalls zur Verschlechterung 
der Menschen- und Bürgerrechtssituation beigetragen.20 


Der Wahlsieg von Thaksins TRT-Partei im Februar 2005 war daher mit Blick auf 
die Entwicklung der Demokratie mit Sorge zu betrachten. Gleichwohl deuten ver-
schiedene Entwicklungen in den letzten Monten darauf hin, dass die gesellschaft-
lichen Gegenkräfte stark genug sein könnten, um dem Abdriften Thailands in ein 
dominantes Einparteiensystem Einhalt zu gebieten. Parallel zur nachlassenden 
Wirtschaftsentwicklung, der eskalierenden Krise im Süden und der Kritik zahlrei-
cher Akademiker, Intellektueller und Nichtregierungsorganisationen ist in den 
letzten Monaten die Unterstützung für die Politik und Person von Premierminister 
Thaksin auch innerhalb der Regierungspartei sowie unter Thaksins Kernwählern 
erodiert. Daher bleibt anzuwarten, ob die „Thaksinierung“ der thailändischen Po-
litik anhalten wird oder die thailändische Demokratie mittelfristig gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen kann. 


4.5 Indonesien: Die schwierige Konsolidierung 


Unter den hier untersuchten Transformationsfällen ist Indonesien nicht nur die 
jüngste Demokratie, sondern hat darüber hinaus auch mit den schwierigsten sozia-
len, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Ähnlich 
wie in Taiwan kam es auch in Indonesien zu ersten freien und fairen Parlaments-
wahlen, bevor der Institutionalisierungsprozess der Demokratie ab-geschlossen 
war. Aber anders als in Taiwan waren zentrale Bereiche des Regierungssystems 
institutionell nicht geregelt. Dies erwies sich schon nach kurzer Zeit als nachteilig 
für die weitere Entwicklung der Demokratie. So ist die Her-ausbildung eines 
funktionsfähigen und stabilen Verhältnisses von Regierung und Parlament eines 
der drängendsten Probleme für die mittel- und langfristige Konsolidierung der 
Demokratie. Begünstigt durch das geltende Verhältniswahlrecht produzierten die 
Wahlen von 1999 ein parteipolitisch stark zersplittertes Parlament, indem keine 
Partei alleine mehrheitsfähig war. Die Mehrheitsverhältnisse in der MPR waren 
aufgrund der Zusammensetzung der Versammlung noch enger. Zwar änderte sich 
die Reihenfolge zwischen den Parteien nur geringfügig. Die in den Provinzen aber 
weiterhin starke Golkar lag jedoch mit der PDI-P fast gleich auf und konnte zu-
dem auf die Unterstützung der Militärs in der Versammlung rechnen. Die unkla-
ren Mehrheitsverhältnisse zwangen die Parteien bei der Wahl des Präsidenten wie 
auch bei der anschließenden Kabinettsbildung zu Koalitionen. Mit Abdurrahman 
Wahid wurde schließlich mit den Stimmen der islamischen Parteien und der Gol-
kar ein Kompromisskandidat gewählt, dessen eigene PKB in der MRP weniger als 
10 Prozent der Abgeordneten stellte. Nach dem Amtsantritt von Präsident Wahid 
und des von ihm mit Unterstützung der sechs größten Parteien gebildeten „Kabi-
netts der Nationalen Einheit“ war nun auch die Exekutive demokratisch legiti-
miert. Aufgrund tiefer persönlicher Differenzen zwischen den Parteiführern und 
kaum überbrückbarer ideologischer Unterschiede zwischen den Parteien erwies 
sich die erste frei gewählte Regierung aber schon nach kurzer Zeit als instabil und 
außerstande, ihre nominelle Mehrheit in der DPR für die effektive Durchsetzung 
von policies zu nutzen (Mallay 2002: 124 f.; Sulistyo 2002: 88). 


_________________________________________________ 


20 Interview mit Surchai Wan’kaew, Mitglied der Nationalen Aussöhnungskommission, vom 
19. November 2005 in Bangkok. 
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Im Juli 2001 wurde der gewählte Präsident Wahib im Zuge einer Präsidentenklage 
seines Amtes enthoben. An seiner Stelle wurde die bisherige Vizepräsidentin Me-
gawati Sukarnoputro als Präsidentin vereidigt. Während der Konfrontation zwi-
schen den beiden Parlamentskammern auf der einen und Präsident Wahid auf der 
anderen Seite trat deutlich die damalige Schwäche des indonesischen Regierungs-
systems mit seinen unklaren Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zu Tage. 
Formal trifft die Verfassung von 1945 keine Aussage über Kontroll- und Abset-
zungsmöglichkeiten des Präsidenten. Nur die unterhalb der Verfassung angesie-
delten Beschlüsse der MPR thematisieren verfassungsrechtliche Fragen nach der 
Stellung des Präsidenten (Herberg 2002). So hatte die DPR zwar nicht das Recht 
auf Amtsenthebung, konnte aber die MPR zu einer Sondersitzung einberufen. 
Durch den institutionellen Zugriff der DPR auf die MPR und die Interpretation 
der Rechte dieser Beratenden Volksversammlung verschob sich das Machtgleich-
gewicht im indonesischen Regierungssystem eindeutig zugunsten der DPR. An 
die Stelle des für präsidentielle Regierungssysteme allgemein und in der indonesi-
schen Verfassung explizit geregelten Nichtabberufbarkeit der Regierung durch 
das Parlament, trat die Abhängigkeit des Präsidenten vom politischen Mehrheits-
willen des Parlaments, also eine quasi-Parlamentarisierung des „präsidentiellen“ 
Regierungssystems. Erst mit der Wahl von Ex-General Susilo Bambang Yudhoy-
on zum Präsidenten im September 2004 scheint sich die Beziehung zwischen E-
xekutive und Legislative in der indonesischen Demokratie einigermaßen stabili-
siert zu haben. Weiterhin aber erweist sich die relative Schwäche des direkt 
gewählten Präsidenten, dessen partei bei den Parlamentswahlen 2004 lediglich 
10,3 Prozent der Parlamentssitze gewinnen konnte, gegenüber seinen zahlreichen 
Koalitionspartner sowie die Tatsache, dass im indonesischen „hung parliament“ 
keine klaren Mehrheiten in Sicht und somit die Aussichten auf stabile Regie-
rungskoalitionen schlecht sind, als Belastung für die demokratische Konsolidie-
rung (Croissant 2006b: 347). 


Die Neuregelung des Verhältnisses von ziviler Regierung und Streitkräfte ist eine 
weitere noch ungelöste Herausforderung für die indonesische Demokratie (Schuck 
2003: 163 ff.). Mit Blick auf die die herausgehobene Stellung der Streitkräfte 
während des autoritären Regimes ist es wenig erstaunlich, dass die Kontrolle der 
demokratischen Regierung über das Militär noch wenig effektiv ist. So konnte 
Präsident Wahid zwar beanspruchen, in seinem „Kabinett der nationalen Einheit“ 
den ersten zivilen Verteidigungsminister des Landes ernannt zu haben, einer Be-
setzungspolitik, der auch Megawati Sukarnoputro in ihrem ersten Kabinett gefolgt 
ist. Andere „Machtministerien“ wie das Innenministerium, der Koordinierende 
Minister für Sicherheit und Politik etc. wanderten jedoch sowohl unter Wahid, als 
auch in der Regierung Megawati an ehemalige Militärs. Diese Rücksichtnahme 
auf die Interessen der Streitkräfte sicherte diesen ungeachtet ihrer auf 38 Abge-
ordneten verringerten Vertretung im Repräsentantenhaus die Beteiligung an poli-
tischen Entscheidungen (Malley 2000: 175; Malley 2002: 126). Während der kur-
zen Amtszeit von Abdurrahman Wahid wurden nur geringe Fortschritte in der 
Durchsetzung ziviler Kontrolle erreicht. Unbeabsichtigt trug die Präsidentschaft 
von Wahid dennoch dazu bei, dass die Demokratie eine erste Belastungsprobe der 
zivil-militärischen Beziehungen erfolgreich bestand. Dies war der Fall, als die 
Streitkräfte dem Präsidenten die Gefolgschaft verweigerten, nachdem dieser in 
den letzten Tagen seiner Präsidentschaft den Versuch unternahm, der Amtsenthe-
bung durch die Verkündung des Ausnahmezustands und die verfassungswidrige 
Auflösung des Parlaments zu entgehen (Malley 2002: 132). 
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Gleichwohl operieren die Streitkräfte in den Regionen, insbesondere „Problemge-
bieten“ wie Aceh, Papua oder den Molukken weiterhin nach den alten Methoden, 
setzten gezielt staatliche Gewalt ein, oder drohen damit gegenüber tatsächlichen 
und vermeindlichen Feinden des indonesischen Staates (Robinson 2001: 227). 
Unvermindert bedient sich das Militär im Kampf gegen Separatisten der auf Initi-
ative der Streitkräfte gegründeten und von diesen alimientierten Milizen. Die 
Streitkräfte dominieren weiterhin alle wichtigen inländischen Nachrichten- und 
Geheimdienste. Im Rahmen der dwifungsi-Doktrin hatte das Militär nicht nur pri-
vilegierten Zugang zu Positionen in Regierung und Politik, Verwaltung sowie 
Justiz, sondern auch das gesetzlich verbriefte Recht auf eigene wirtschaftliche 
Aktivitäten (Schuck 2003: 170). Letztes wurde von den Streitkräften zum Aufbau 
umfangreicher Unternehmensbeteiligungen in legalen und illegalen Aktivitäten 
genutzt, eine Praxis, die mit dem Euphemismus der „unkonventionellen Finanzie-
rung“ umschrieben wurde. Diese für die Unterordnung der Streitkräfte unter die 
Suprematie ziviler Autoritäten problematische Überschneidung von militärischen 
und unternehmerischen Funktionen ist unvermindert gegeben. Auch nach dem 
Regimewechsel finanziert sich das Militär „höchstens zu rund 25 Prozent der tat-
sächlichen Ausgaben aus dem staatlichen Haushalt, der Rest wird durch Beteili-
gungen an Wirtschaftsunternehmen gedeckt [...] Dadurch sind die Aktivitäten der 
Offiziere in vielfältiger Weise − ökonomisch, sozial, politisch − mit der lokalen 
Ebene verwoben und eine politische Kontrolle ist unter diesen Bedingungen kaum 
möglich“ (Heinz 2001b: 122). 


Trotz einiger in den letzten Jahren durchgeführter Reformmaßnahmen, wie die 
offizielle Abschaffung der dwifungsi-Doktrin, die Übernahme des Verteidigungs-
ministeriums durch zivile Minister und Unterstellung des Hauptquartiers der 
Streitkräfte unter das Verteidigungsministerium, die Trennung von Polizei und 
TNI, die Auflösung einiger, mit gesellschaftlichen und politischen Funktionen 
betrauter Einheiten der Streitkräfte, die Abschaffung der „Kekaryaan-Doktrin“, 
nach der Militärs im aktiven Dienst in Regierungspositionen entsandt wurden so-
wie die Reduzierung der Repräsentation der Streitkräfte in DPR und MPR domi-
nieren weiterhin die problematischen Aspekte im Bereich der zivil-militärischen 
Beziehungen: Auch das sogenannte neue Paradigma der Streitkräfte ist nicht mit 
dem Konzept der zivilen Kontrolle vereinbar. Die Aufsichts- und Kontrollmög-
lichkeiten der zivilen Minister sind stark eingeschränkt; aktive und ehemalige 
Militärs sind weiterhin im Kabinett vertreten; der Oberbefehlshaber der Streitkräf-
te hat Ministerrang. Die Aufstandsbekämpfung liegt bei den Streitkräften, die Ent-
flechtung von Polizei und Streitkräften ist lückenhaft. Die Restrukturierung der 
Geheimdienste und deren Überführung unter zivile Kontrolle stehen aus. Eine 
umfassende Militärreform ist nicht in Sicht. Vor allem in den Regionen besitzen 
die Streitkräfte noch erhebliches politisches Gewicht. Die Streitkräfte verfügen 
weiterhin über die garantierte Repräsentation von 38 Sitzen im Parlament. So ist 
festzuhalten, dass ungeachtet der bislang erreichten Reformen keinesfalls von 
einer gesicherten Kontrolle der demokratischen Autoritären über „ihr“ Militär 
gesprochen werden kann (Human Rights Watch 2006b). 


Die größte Gefährdung der demokratischen Transformation geht von den zahlrei-
chen lokalen Konflikten innerhalb der multiethnischen Gesellschaft aus, welche 
mit erheblicher Gewalt einhergehen und den Zusammenhalt des Staates bedrohen. 
Die ohnehin geschwächte Staatlichkeit Indonesiens wird erodiert. Die Ursachen 
der Konflikte sind häufig ethnischer, sozialer, religiöser und politischer Art. Reli-
giöse und ethnische Zugehörigkeiten decken sich in vielen Fällen und überlappen 
sich mit ökonomischen Statuszuschreibungen. Lokale Konflikte wie auf Borneo 
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und den Molukken sind deshalb meist multidimensional und lassen sich nicht al-
lein auf ihre religiöse Facette reduzieren, obwohl Gruppenbildungen und Solidari-
sierungen häufig entlang dieser Konfliktlinie erfolgen (vgl. Kreuzer 2000). Seit 
1999 entladen sich schlummernde ethnische oder religiöse Konflikte in immer 
neuen Gewaltexzessen. Die Gewalt zwischen Sicherheitskräften und pro-
indonesischen, häufig vom Militär geleiteten Milizen einerseits sowie ihre staatli-
che Unabhängigkeit fordernden Ethnien bzw. deren Rebellenorganisationen, wie 
in Aceh, dem westlichen Papua (Irian Jaya) oder 1999 in Osttimor, hat an Intensi-
tät seit dem Sturz des Suharto-Regimes zugenommen. Die Situation der ethni-
schen Chinesen − eine Bevölkerungsgruppe, deren Anteil nur etwa 3 Prozent 
ausmacht, deren Elite aber über einen herausgehobenen wirtschaftlichen Einfluss 
und Reichtum verfügt (Harymutri 1999: 78 f.) − bleibt prekär, obgleich es seit den 
Unruhen vom Mai 1998 zu keinen weiteren progromartigen Tumulten gegen sie 
gekommen ist. Inzwischen sind etwa 1,3 Millionen Vertriebene innerhalb des 
Landes vor gewaltsamen Auseinandersetzungen auf der Flucht. Allein in Aceh 
zeichnet sich inzwischen die Möglichkeit einer Beruhigung des Sezessionskon-
flikts durch politische Zugeständnisse der Zentralregierung und eine institutionelle 
Neuordnung des Verhältnisses von Zentrum und Peripherie ab (Schuck 2006; Ha-
diwinata 2006b). Auch von Seiten islamistischer Terrorgruppen wie Jemaah Isla-
miyah und der von islamischen Parteien und gesellschaftlichen Organisationen ins 
Leben gerufene Milizen wird das staatliche Gewaltmonopol herausgefordert. Hin-
zu kommt, dass die Bedrohung durch islamistische Akteure nach den Bombenan-
schlägen von Bali (2002) von reaktionären Akteuren in Militär und Politik als 
Möglichkeit für die Rechtfertigung der (erneuten) Beschneidung bürgerlicher und 
politischer Freiheiten erkannt wurde. 


5 Fazit: Die Konsolidierung im Vergleich 


Die Analyse des Verlaufs der demokratischen Konsolidierung sowie der Transiti-
on in Indonesien hat gezeigt, dass allenfalls Taiwan als liberale, rechtstaatlich 
eingehegte Demokratie gelten kann. Ungeachtet unterschiedlicher Ausgangsbe-
dingungen, differierender Verlaufsformen des Systemwechsels sowie teilweise 
erheblich voneinander abweichender Ergebnisse der demokratischen Institutiona-
lisierung ähneln sich manche Defizite und Risiken der demokratischen Konsoli-
dierung in den fünf Ländern.  


5.1 Institutionelle Konsolidierung 


Die fünf ost- und südostasiatischen Demokratien zeigen, dass die Funktionswei-
sen und die Konsolidierungschancen der demokratischen Institutionen ganz ent-
scheidend von der Beschaffenheit intermediärer Organisationen mitbestimmt 
werden. Dies gilt insbesondere für die Parteien und den Umgang der politischen 
und gesellschaftlichen Eliten mit den neuen demokratischen Institutionen. 


Orientiert man sich an den beiden Indikatoren der „vertikalen“ und „horizontalen 
Autonomie“ (Rüb 1996) der Institutionen des Regierungssystems, so kann für 
zwei der fünf Transformationsfälle zunächst festgestellt werden, dass sie auf der 
vertikalen Ebene einen relativ hohen Konsolidierungsgrad erreicht haben. In Süd-
korea und auf den Philippinen hat die Verfassung seit ihrem Inkrafttreten keine 
einzige Änderung erfahren; in Thailand und in Taiwan kam es zwar zu weitrei-
chenden Verfassungsänderungen oder zur Verfassungsneugebung. Dies ist jedoch 
aus konsolidierungstheoretischer Sicht positiv einzuschätzen, da die Verfassungs-
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systeme hierdurch von Legaten der autoritären Regime gereinigt wurden. In Thai-
land, Südkorea und Taiwan konnten Parlament und Präsidentschaft ihre Nachfol-
geprobleme bislang friedlich und in Übereinstimmung mit den Regeln der Verfas-
sung lösen. Dies gilt für die Philippinen aufgrund der problematischen Form des 
Regierungswechsels von Estrada zu Arroyo nur eingeschränkt. In Südkorea und 
Taiwan kam es einmal, auf den Philippinen dreimal und in Thailand sogar viermal 
zur Ablösung der regierenden Parteien durch die Opposition. Für Indonesien, die 
jüngste der hier untersuchten Demokratien, sind Aussagen über die vertikale Au-
tonomie der Verfassung nach den Verfassungsänderungen von 2001 und 2002 
sowie den Wahlen von 2004 noch nicht möglich. 


Tabelle 26:  Ökonomische Rahmenbedingungen demokratischer 
Konsolidierung  


Wachstum des BIP pro Kopf (pro Jahr in %) 


Land 1985-
1995 


1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 


Indonesien 6.0 6.8 5.2 5.5 5.8 6.5 6.0 3.2 -14.6 -0.7 3.3 1.9 2.2 - - 


Philippinen 1.2 -3.2 -2.1 -0.3 2.0 2.2 3.4 2.9 -2.8 1.2 2.3 1.1 2.4 2.2 2.3 


Südkorea 7.7 8.1 4.1 4.7 7.5 7.8 6.0 4.1 -7.4 10.2 8.5 2.4 5.7 3.4 4.7 


Taiwan 6.5 6.2 5.7 5.2 5.7 5.1 4.9 5.8 3.6 4.6 5.0 -2.9 4.0 2.6 3.3 


Thailand 8.4 7.1 6.8 7.0 7.6 7.6 4.5 -2.3 -11.5 3.4 4.5 1.2 4.1 3.9 4.6 


 
Inflationsrate (CPI, pro Jahr in %) 


Land 1980-
1990 


1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 


Indonesien 8.5 9.4 7.6 9.7 8.5 9.4 7.9 -42.9 58.5 20.4 3.7 11.5 11.9 10.0 8.5 


Philippinen 13.4 18.7 8.9 7.6 9.0 8.1 9.1 5.9 9.7 6.7 4.4 6.1 3.1 4.5 4.5 


Südkorea 6.4 9.3 6.2 4.8 6.2 4.5 5.0 4.4 7.6 0.8 2.3 4.1 3.7 4.0 3.5 


Taiwan 3.1 4.1 3.6 2.9 4.1 3.7 3.1 0.9 1.7 0.2 1.3 0.0 -0.2 0.4 0.6 


Thailand 4.4 5.9 5.7 3.3 5.1 5.8 5.9 5.6 8.1 0.3 1.6 1.6 0.7 1.3 1.6 


 


Arbeitslosenquote 


Land  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


Indonesien  2.8 2.8 2.5 2.6 2.7 2.8 4.4 7.2 4.9 4.7 5.5 6.4 6.1 8.1 9.1 - - 


Philippinen  8.3 8.4 8.1 9.0 8.6 8.9 8.4 8.4 7.4 7.9 9.6 9.4 10.1 9.78 11.4 10.0 10.0 


Südkorea  2.5 2.6 2.4 2.3 2.4 2.8 2.4 2.0 2.0 2.6 6.8 6.3 4.1 3.7 3.0 - - 


Taiwan  1.7 1.6 1.7 1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 2.6 2.7 2.7 2.9 4.6 5.2 5.2 - - 


Thailand  3.0 1.4 2.2 2.7 1.4 1.5 1.3 1.1 1.1 1.5 4.4 4.2 3.6 3.3 2.4 - - 


Anmerkungen: Angaben für Projektionen von 2003 und 2004. 


Quellen: Asian Development Bank, Asian Development Outlook, verschiedene Jahrgänge; Asian 
Development Bank, Key Indicators, verschiedene Jahrgänge. 
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Das vergleichsweise positive Fazit relativiert sich, wenn man die horizontale Ebe-
ne institutioneller Autonomie betrachtet. Hier erscheint vor allem in Südkorea und 
in Indonesien die „Funktionslogik“ der jeweiligen Institutionen nur ungenügend 
voneinander getrennt. In Südkorea dominiert bei synchronen parteipolitischen 
Mehrheiten in der Exekutive und Legislative der Präsident die Legislative so 
stark, dass die Demokratie ausgeprägte Züge einer delegativen Demokratie ange-
nommen hat. Indonesien ist das Gegenbeispiel zur exekutiv dominierten delegati-
ven Demokratie Südkoreas. Das Schauspiel um die Amtsenthebung des Präsiden-
ten sowie die Auseinandersetzung zwischen Präsidenten, Parlament und MRP, 
verdeutlichten dass auch hier keine klare Kompetenzabgrenzung und verfassungs-
rechtliche Selbstbeschränkung der Verfassungsorgane existiert. Subsumiert man 
horizontale Gewaltenkontrolle zusammen mit der Wahrung der Bürgerrechte und 
dem unparteiischen Wirken der Gerichtsbarkeit unter dem Begriff „Rechtsstaat“, 
lässt sich in Ostasien ebenso wie in Lateinamerika und Osteuropa eine signifikan-
te Qualitätslücke zwischen den partizipativ-polyarchischen Elementen der politi-
schen Regime und ihrer rechtsstaatlichen Garantie beobachten (vgl. Abb. 6). 


 


Abbildung 6: Ost- und Südostasien: Lücke Polyarchie – Rechtsstaat  
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Anmerkung: Die Säulen geben für jedes Land den Mittelwert der Rechtsstaat-Werte im Status-
Index des BTI 2006 an; die Punkte repräsentieren jeweils den Mittelwert der nach Teilregimen 
gruppierten Polyarchiewerte. 
Quelle: Bertelsmann Stiftung (2005). 


Auch der Einfluss der Institutionen des Regierungssystems auf die Konsolidie-
rung der Demokratie insgesamt muss (zumindest für Südkorea, Thailand und die 
Philippinen) kritisch bewertet werden. Mit der Ausnahme von Taiwan in den 
1990er Jahren weisen die Regierungssysteme der fünf jungen Demokratien Effi-
zienz- und Effektivitätsmängel auf, die sich in kurzlebigen Regierungen (Indone-
sien, Thailand) oder anhaltenden institutionellen policy-Blockaden äußern.  


Selbst dort, wo die Überlebensfähigkeit von Regierungen relativ hoch ist, sind 
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institutionelle Politikblockaden häufig zu beobachten, wie zeitweise in Südkorea 
und seit dem Beginn dieser Dekade auch in Taiwan, insbesondere aber auf den 
Philippinen. Diese Konsolidierungshemmnisse sind ihrerseits teilweise auf institu-
tionelle Faktoren des Regierungssystems zurückzuführen. So bestätigen die präsi-
dentiellen und präsidentiell-parlamentarischen Regierungssysteme der jungen 
asiatischen Demokratien inzwischen durchweg das von Kritikern des Präsidentia-
lismus vorgebrachte Argument, dass präsidentielle Regierungssysteme zur Bil-
dung konkurrierender parteipolitischer Mehrheiten in Exekutive und Legislative 
neigen. Vor allem bei zeitlich versetzt durchgeführten Präsidentschafts- und Par-
lamentswahlen (staggered elections) drohe die Gefahr asynchroner Mehrheitsver-
hältnisse, die zu wechselseitigen Politikblockaden und − im schlimmsten Fall − 
zum Zusammenbruch der konstitutionellen Ordnung führen können (Linz 1994; 
Ackerman 2000: 645 ff.). Diese im Kontext der Lateinamerikaforschung entwi-
ckelte These kann nicht nur für die Regierungssysteme Mittel- und Südamerikas 
empirische Gültigkeit beanspruchen.  


Der niedrige Institutionalisierungsgrad der Parteien und die geringe programmati-
sche Differenzierung der Parteiensysteme sowie die schwachen Abwehrkräfte der 
Parteiorganisationen gegen Abwerbungsversuche ihrer Parlamentarier durch die 
politische Konkurrenz (s. u.) wirkten sich in Südkorea und auf den Philippinen 
zunächst positiv auf die Funktionsfähigkeit der Regierungssysteme aus. Denn die 
Unterinstitutionalisierung des Parteiensystems ermöglichte es den Regierungen in 
beiden Ländern regelmäßig, unabhängig von Wahlergebnissen oder Parteizugehö-
rigkeiten der Abgeordneten mehrheitsfähige Stimmblöcke im Repräsentantenhaus 
bzw. der Nationalversammlung zu organisieren, indem unabhängige oder opposi-
tionelle Parlamentarier zum Übertritt in die Regierungsparteien bewegt oder wei-
tere Parteien durch Koalitionsabsprachen in das Regierungslager eingebunden 
werden konnten. In Indonesien waren mögliche Oppositionsparteien bislang durch 
ihre Mitarbeit in Allparteienregierungen in die Regierungsverantwortung einge-
bunden. Gleichwohl konnten außer in Südkorea diese nominellen Mehrheiten 
nicht für ein effizientes und effektives Regieren genutzt werden. Die Gründe hier-
für liegen vor allem im Zusammenwirken von institutionellen Arrangements und 
Konsolidierungsdefiziten des Parteiensystems.  


5.2 Repräsentationsebene 


Die stark personalistische Ausrichtung der politischen Auseinandersetzung und 
die hiervon auf die Parteien einwirkenden dysfunktionalen Anreize verhindern die 
Institutionalisierung funktionaler und stabiler Massenparteien in Südkorea, Thai-
land und auf den Philippinen. Der niedrige Institutionalisierungsgrad der Partei-
strukturen schlägt sich insbesondere auf den Philippinen und in Südkorea in einer 
kurzen Lebensdauer von Parteiorganisationen, einem hohen Anteil unabhängiger 
Abgeordneter im Parlament sowie einer im regionalen und interregionalen Ver-
gleich konkurrenzlos hohen Volatilitätsrate des Parteiensystems nieder. Die 
durchschnittliche Volatilitätsrate zeigt für Südkorea mit knapp 33 Prozent für den 
Untersuchungszeitraum sehr starke Wählerverschiebungen zwischen den Parteien, 
die im Vergleich nur noch von den Philippinen übertroffen werden. Die schwache 
soziale Verankerung der Kartellparteien in der Wählerschaft mindert deren Fähig-
keit zur Artikulation und Aggregation gesellschaftlicher Interessen und schwächt 
ihre sozialpolitische Integrationsleistung. Als funktionale Äquivalente fungieren 
häufig informelle politische, ökonomische und soziale Netzwerke. Sie sind aller-
dings noch weniger transparent und rechtsstaatlich kontrollierbar als politische 
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Parteien und wirtschaftliche Verbände. Ein Teil der Konsolidierungsschwächen 
und Defekte der jungen ostasiatischen Demokratien ist auf die von Klientelismus 
durchzogene Informalisierung der intermediären Interessenrepräsentation zurück-
zuführen. Lediglich in Taiwan, jenem „Fall“ mit der geringsten demokratischen 
Erfahrung und den in der autoritären Phase am engsten abgesteckten Grenzen des 
politischen Pluralismus, zeichnete sich in den 1990er Jahren eine erfolgreiche 
Stabilisierung des Parteiensystems ab. 


Hinsichtlich der Fragmentierung und geringen Polarisierung des Parteienwettbe-
werbs ähnelt das taiwanesische Parteiensystem im regionalen Vergleich am ehes-
ten dem südkoreanischen Mehrparteiensystem. Unterschiede bestehen jedoch hin-
sichtlich der cleavage-Struktur sowie der Stabilität der Parteiensysteme. Während 
in Taiwan die prägenden Konflikte − Festländer vs. Taiwanesen sowie Unabhän-
gigkeit vs. Gesamtchina − die Struktur des Parteienwettbewerbs wie das Wähler-
verhalten zwar noch beeinflussen, zunehmend aber durch andere, sozioökonomi-
sche, ökologische und postmaterialistische Issues oder Konflikte ergänzt werden, 
ist das südkoreanische Parteiensystem seit der Demokratisierung durchgehend 
durch einen dominanten Konflikt, den Regionalismus, geprägt. Zu nennen ist hier 
vor allem der Konflikt zwischen der südwestlichen Region Honam und der süd-
östlichen Region Yongnam. Der regionale cleavage (Lipset/Rokkan 1967) er-
scheint dabei als kumulativer Effekt ökonomischer Konfliktlinien innerhalb der 
südkoreanischen Gesellschaft, deren Ursprung in der systematischen Bevorzu-
gung einer Region liegt. Die stark regionalistische Ausrichtung des Parteiensys-
tems und des Wahlverhaltens der südkoreanischen Bürger hat einer stärker pro-
grammatischen Ausdifferenzierung des Parteiensystems bislang entgegengewirkt 
(Croissant 2002a). 


Tabelle 27:  Volatilität, Fragmentierung und effektive Zahl der Parteien 


Land Effektive Zahl der Parteien
(Stimmenanteile) 


Effektive Zahl der Parteien 
(Mandatsanteile) 


Volatilität 


Indonesien 
 1999 
 2004 (letzte Wahl) 


 
5,05 
8,79 


 
5,40 
7,10 


 
32,86 
23,0 


Philippinen 


 1987-2001a 
 2004 (letzte Wahl) 


 
3,99  
k. A. 


 
4,90 
3,50 


 
42,15 
k. A. 


Südkorea 
 1988-2000 
 2004 (letzte Wahl) 


 
3,99 
3,36 


 
2,95 
2,30 


 
32,86 
48,50 


Taiwan 
 1992-2001 
 2004 (letzte Wahl) 


 
3,09 
3,37 


 
2,69 
3,30 


 
15,75 
10,80 


Thailand 
 1992-2001 
 2005 (letzte Wahl) 


 
5,64 
2,31 


 
5,03 
1,60 


 
15,75 
15,10 


a Verfügbare Daten für den Zeitraum von 1995 bis 1998. 
Anmerkung: Eigene Berechnungen nach Daten aus Nohlen et al. (2001), Croissant et al. (2002) 


und Croissant/Martin (2006). 
Quellen: Nohlen et al. (2001), Croissant et al. (2002) und Croissant/Martin (2006). 


Ähnlich wie in Südkorea ist auch das Parteiensystem der Philippinen durch häufi-
ge Abspaltungen, Fusionen und Neugründungen charakterisiert. Es sind vor allem 
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die Orientierung politischer Loyalitäten primär an Personen, der ausgesprochene 
Faktionalismus sowie die geringe Organisationstiefe der Parteien, die für den vo-
latilen Charakter und die fluiden Strukturen philippinischer Parteien verantwort-
lich sind. Die große Mehrzahl der das Parteienspektrum prägenden Organisatio-
nen entstand, wie auch in Südkorea, erst in den 1990er Jahren. Bei den seitdem 
gegründeten Parteien handelt es sich meist um stark personenzentrierte Wahlver-
eine mit kaum ausgebildeten formal bürokratisierten Strukturen. Wie bereits vor 
1972 sind diese Parteien in erster Linie lose Wahlkoalitionen politischer Familien 
auf Provinz- und Regionalebene, die in ihrem strukturellen Muster Netzwerken 
persönlicher Abhängigkeitsbeziehungen zwischen regionalen und lokalen Eliten 
mit geographisch begrenzten Wählerhochburgen entsprechen, die auf nationaler 
Ebene bei der Person des Parteiführers zusammenlaufen (Foth 1996: 104). Ihrem 
Zweck nach sind philippinische Parteien ganz überwiegend „Wahlmaschinen“ zur 
Besetzung von politischen Ämtern. Ihre ideologischen und programmatischen 
Grundsätze sind nur rudimentär ausgeprägt. Politische Parteien bilden auf den 
Philippinen keine politischen Organisationseinheiten mit einheitlichen politischen 
Präferenzen und der Fähigkeit zu geschlossenem Auftreten in politischen 
Verhandlungs- und Konfliktsituationen. Insbesondere bei den regierenden Partei-
en handelte es sich bislang durchweg um patchwork coalitions (Timberman 1991: 
268), bestehend aus mehreren politischen Fraktionen und Gruppen, die Parteien (-
koalitionen) nicht als Instrument zur politischen Mehrheitsbildung ansahen, son-
dern zuallererst als Instrument, um im Verteilungskampf politischer Eliten um 
staatliche Ressourcen erfolgreich bestehen zu können. 


Obwohl auch in Thailand das Parteiensystem durch organisatorische Diskontinui-
täten gekennzeichnet ist, sind die Verbindungslinien zur Parteienlandschaft der 
vordemokratischen Periode stärker als in Südkorea oder auf den Philippinen (vgl. 
Croissant 2002a).Was die Polarisierung betrifft, ist festzustellen, dass die partei-
politischen Interaktionsmuster durchaus günstig für das Funktionieren parlamen-
tarischer Demokratie sind. Schon bei den Gründungswahlen waren die Grenzen 
zwischen reformorientierten, demokratischen Parteien („Engelsparteien“) und 
konservativ-promilitärischen Gruppierungen („Teufelsparteien“) verschwommen 
und die Unterscheidung der Parteien nach demokratisch-loyal vs. antidemokra-
tisch-unloyal empirisch kaum haltbar (McCargo 1997b: 120 ff.), so dass dem 
„Transformationskonflikt“ zwischen „alten“ und „neuen“ Eliten schon kurz nach 
der Demokratisierung für die Abgrenzung der Parteien voneinander keine Bedeu-
tung mehr zukam.  


Statt sich an gesellschaftlichen Konfliktlinien auszurichten, wurde die Entwick-
lung des Parteiensystems in den 1990er Jahren vor allem von drei Faktoren beein-
flusst: (1) die vertikale Zentralisierung politischer Macht und Ressourcenkontrolle 
innerhalb des zentralistischen Einheitsstaats; (2) die horizontale Dezentralisierung 
von Entscheidungsautorität zwischen Regierungsbehörden und Ministerien im 
Kontext schwacher Koalitionsregierungen; sowie (3) die Dispersion von innerpar-
teilichen Machtressourcen aufgrund des ausgeprägtem Parteienfaktionalismus. 
Das herrschende Mehrheitswahlsystem in Mehrpersonenwahlkreisen mit Mehr-
fachstimmrecht und allgegenwärtigen money politics verstärkten diese Faktoren. 
Das Resultat war ein fragmentiertes, faktionalisiertes und ideologisch-
programmatisch gering ausdifferenziertes Parteiensystem mit zentripetaler Wett-
bewerbstendenz und ohne bedeutende sozialen linkages. Zahlreiche Korruptions-
skandale, häufige Regierungswechsel sowie die Asienkrise von 1997 führten zu 
einer tiefen Vertrauenskrise der Parteien; in den Augen der Intellektuellen, zahl-
reicher Vertreter von Zivilgesellschaft sowie der Mendien war Parteienpolitik 
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gleichbedeutend mit politischer Instabilität, chronischer Korruption, Stimmenkauf 
und der Kollision von „dunklen Interessen“ aus Wirtschaft oder Unterwelt und 
Parteipolitik. Es enstand eine breite „taktischen Allianz aus liberalen, progressi-
ven und konservativen Kräften“, die der Reformdebatte der 1990er Jahre eine 
explizit gegen das etablierte Parteiensystem zielende Ausrichtung gab (McCargo 
2002: 5). 


Die Verfassung vom Oktober 1997 hat dem Rechnung getragen und lässt im Hin-
blick auf das Parteiensystem fünf Reformziele erkennen: (1) Verringerung der 
Parteienfragmentierung; (2) Bekämpfung des Einflusses von money politics und 
Stärkung der Programmorientierung der Parteien; (3) der Aufbau landesweiter 
Parteiorganisationen mit stabiler Mitgliederbasis; (4) Professionalisierung der 
Parteiapparate; sowie (5) Stärkung der Kohäsion von Parteien und Parlaments-
fraktionen. Um diese Ziele zu erreichen, legt die Verfassung ein neues Wahlrecht, 
eine reformierte Wahl- und Parteiengesetzgebung, die Schaffung einer unabhän-
gigen Wahlkommission sowie die Direktwahl des Senats unter Ausschluss der 
politischen Parteien fest und hat die Stellung des Premierministers gegenüber Par-
lament und Kabinett gestärkt. 


Tatsächlich hat das thailändische Parteiensystem seit 1997 tiefgreifende Verände-
rungen erfahren. Am stärksten sind sie im Hinblick auf die Zahl der relevanten 
Parteien. Wahlrechtsinduzierte Effekte sowie strategisches Lernen auf Seiten der 
Thai-Rak-Thai-Partei haben innerhalb von zwei Wahlen die effektive Zahl der 
Parteien von durchschnittlich 5,6 Parteien vor 1997 auf 1,6 bei den Wahlen 2005 
reduziert. Bei den Wahlen von 2005 gelang es nur noch vier Parteien, Abgeordne-
te in Parlament zu schicken: Mahachon (2), Chart Thai Party (28), Democratic 
Party (94) und Thai Rak Thai (376)21. 


Parallel zur Konzentration der Parteienlandschaft auf zwei Parteien, die sich in 
einer geringen Fragmentierung sowie elektoralen Kompetivität und einem hohen 
Aggregationsgrad des Parteiensystems und Dominanz der Regierung im Parla-
ment niederschlägt, hat die Polarisierung des Parteienwettbewerbs in den letzten 
Jahren zugenommen. Während die Wahlen von 2001 diese Entwicklung verstärk-
te, haben die Wahlen von 2005 sie konsolidiert. Auf der einen Seite des politi-
schen Spektrums steht die Demokratische Partei (DP), die sich von einer Provinz-
partei zur Partei der urbanen Mittelschichten und Unternehmer, vornehmlich im 
Großraum bangkok gewandelt hat, wenngleich die Partei im Süden des Landes 
weiterhin am stärksten ist. Auf der anderen Seite steht die TRT von Premierminis-
ter Thaksin Shinawatra, im Grunde eine faktionalisierte Koalitionspartei zahlrei-
cher verschiedener Gruppierungen. Die Partei findet den stärksten Zuspruch unter 
kleinen Gewerbetreibenden und Kleinstunternehmern, den städtischen Armen 
sowie den ländlichen Wählern. Die wachsende Polarisierung des Parteiensystems 
hat auch eine klare geographische Dimension. In den Wahlen von 2005 dominier-
te die TRT alle Regionen des Landes mit Ausnahme des Südens, wo die DP 52 
von 54 Sitzen gewann und der Zentralregion, in der die Chart Thai Erfolge erziel-
te (Croissant/Pojar 2005). 


In Indonesien verläuft die ideologische Trennlinie im Parteiensystem entlang der 
beiden Konflikte Zentrum-Peripherie sowie säkular vs. islamisch. Hieraus resul-
tieren zwei große Parteienlager, welche die legalen politischen Parteien umfassen: 


_________________________________________________ 


21 Daten nach Croissant (2006b). 
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säkular-nationalistische Parteien (PDI-P, Golkar) und islamische Parteien, die sich 
wiederum in tradionalistische Parteien (PKB) und modernistische Parteien (PAN) 
ausdifferenzieren. Hinzu kommen regionale Gruppierungen sowie am äußeren 
Rand des Spektrums fundamentalistische, islamistische Bewegungen. Damit weist 
das indonesische Parteiensystem eine wesentlich höhere Polarisierung auf, als die 
anderen hier untersuchten Parteiensysteme.  


Die Schwäche der Parteien korreliert in einem auffälligen Maße mit Defiziten im 
Bereich der verbandlichen Organisation von (Arbeiter-)Interessen. Zwar hat die 
Demokratisierung in den Untersuchungsländern zu einem signifikanten Anstieg 
gewerkschaftlicher Aktivitäten geführt. Dies gilt eingeschränkt auch für Thailand, 
wo der Anstieg auf einem ausgesprochen niedrigen Niveau stattfand. Sowohl in 
Taiwan als auch in Südkorea organisierte sich seit der Abnahme des autoritären 
Repressionspotenzials eine Vielzahl neuer Gewerkschaften außerhalb der alten 
Regimeverbände. Aber dies kann nicht notwendigerweise als Indiz für die Etab-
lierung neokorporatistischer Arrangements gedeutet werden. Ob sich dieses in der 
Forschung (Schmitter 1992; Merkel 1996a) als günstig für die demokratische 
Konsolidierung erachtete Ordnungsmuster industrieller Beziehungen zu etablieren 
vermag, erscheint gegenwärtig eher zweifelhaft. Vielmehr scheint sich zumindest 
kurz- und mittelfristig die Degeneration des einstigen Staatskorporatismus in ein 
Set autonomer, kompetitiver und sich überlappender Organisationen anzudeuten, 
wodurch die Konsolidierung eines effizienten und inklusiven pluralistischen Ver-
bändesystems erschwert wird. 


Als korporative Akteure sind Gewerkschaften − wiederum mit der partiellen Aus-
nahme Taiwans − überwiegend schwach. Das damit verbundene Defizit formal 
organisierter Interessenvertretung im Bereich der Arbeiterinteressen mag aus 
steuerungstheoretischer Perspektive teilweise durch funktionale Äquivalente in 
Form von informellen, allerdings meist klientelistisch strukturierten Netzwerken 
kompensierbar sein. Aus demokratie- und konsolidierungstheoretischer Sicht gilt 
diese Einschätzung jedoch nicht. Denn diesen informellen Formen der Interessen-
vertretung mangelt es in erheblichem Maße an demokratischer Inklusivität, Re-
präsentativität und Transparenz. Als „Schulen“ (Tocqueville) der Demokratie eig-
nen sich solche klientelistischen Netzwerke nicht (Croissant et al. 1998: 352). 


Besonders ausgeprägt ist das personalistische und klientelistische Element in der 
thailändischen und philippinischen Arbeiterbewegung. In beiden Fällen tendiert 
das dualistisch strukturierte Gewerkschaftswesen zu einem organisatorischen Plu-
ralismus, der sich u. a. in einer großen Zahl unabhängiger Betriebsgewerkschaf-
ten, miteinander konkurrierenden Dachverbänden, einem geringen Zentralisie-
rungsgrad und einer starken Fragmentierung der Gewerkschaften ausdrückt. 


5.3 Ebene der Verhaltenskonsolidierung 


Den autoritären Eliten ist es in allen fünf Ländern erneut gelungen, sich auch un-
ter demokratischen Systembedingungen dauerhaft in den politischen Institutionen 
zu etablieren und erhebliche politische Machtressourcen an sich zu ziehen. Damit 
boten sich für die wirtschaftlichen, politischen und militärischen Eliten kaum An-
reize, in erheblichem Umfang ihre Machtressourcen gegen das demokratische 
System zu mobilisieren. Allerdings bleibt das Militär in Thailand und auf den Phi-
lippinen sowie vor allem in Indonesien weiterhin ein potentieller Vetoakteur ge-
genüber Rechtsstaat und Demokratie. In diesen Ländern ist die Effektivität der 
zivilen Kontrolle über die Streitkräfte eingeschränkt.  
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Während mit Ausnahme Indonesiens von einem relativ erfolgreichen „elite sett-
lement“ gesprochen werden kann, existieren aber gleichzeitig erhebliche Defizite 
hinsichtlich der Habitualisierung demokratischer Verhaltensweisen unter diesen 
Eliten. Der im Zuge der Liberalisierung und Demokratisierung der „politischen 
Märkte“ gewachsene Konkurrenzdruck unter den politischen Eliten hat in Taiwan, 
Thailand, Südkorea und auf den Philippinen den Trend zu einer „Monetarisie-
rung“ der Politik (Pye 1996), d. h. zur politischen Korruption gefördert. In allen 
asiatischen Demokratien der dritten Welle sind Politik und staatliche Verwaltung 
in erheblichem Umfang mit dem Problem der Korruption konfrontiert. Damit be-
schränkt sich der „Austausch zwischen Geld, Waren und Dienstleistungen nicht 
auf die ökonomische Sphäre, sondern zieht weite Kreise“ (Rüb 1996: 64) in das 
Politische hinein, was mit Klientelismus, endemischer Korruption und mangelnde 
Rechtssicherheit einhergeht. Der machtpolitisch motivierte Umgang der Akteure 
mit den Verfassungsregeln in Südkorea und auf den Philippinen sowie Versuche 
der Verfassungsmanipulation in beiden Ländern zeigen, dass sich unter den rele-
vanten politischen Eliten in diesen Ländern bislang keine überparteiliche, über die 
kurzfristige individuelle Nutzenmaximierung hinausreichende Akzeptanz demo-
kratischer Verfahren ausbilden konnte. Im Rahmen der berechtigten Diskussion 
um institutionelle Reformen zur Steigerung der Effizienz, Effektivität und Inklu-
sivität der zentralen politischen Institutionen orientierten sich die politischen Eli-
ten nicht an diesen Zielen, sondern am eigenen politischen Machtgewinn.  


5.4 Ebene der Staatsbürgerkultur und Zivilgesellschaft 


Die Enthierarchisierung der Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft bedarf 
der Einübung neuer Formen gesellschaftlicher Steuerung. Insbesondere soziale 
Bewegungen und ihre Organisationen müssen etablierte Muster gesellschaftlichen 
Verhaltens und staatlichen Handelns überwinden und neue Techniken der Interes-
senartikulation erlernen. Während die Bedeutung klassen- und cleavage-
übergreifender Interessengruppen und bürgerlicher Vereinigungen in allen fünf 
Ländern wächst und von einer Ausdifferenzierung ihrer Interessen und Aktivitä-
ten begleitet wird, hat die Bedeutung traditioneller Formen radikaler zivilgesell-
schaftlicher Opposition − studentische und christliche Dissidentengruppen in 
Südkorea, linksradikale Organisationen in Thailand und insbesondere auf den 
Philippinen sowie die radikale Unabhängigkeitsbewegung auf Taiwan − stetig 
abgenommen (Schubert 1994; Grauwels 1996; Abelmann 1996: 227; Hewi-
son/Rodan 1996).  


Die politische Kultur- und Demokratieforschung der letzten Jahre hat in den letz-
ten Jahren in erheblichem Umfang Daten zur politischen Kultur und besonders zu 
den auf die politische Ordnung und ihre Repräsentanten bezogenen politischen 
Werte, Einstellungen und Meinungen der Bevölkerungen in den jungen Demokra-
tien Asiens erhoben. Besonders zu Taiwan und Südkorea wurden für den Zeit-
raum ab Mitte der 1990er Jahre zahlreiche Analysen der „kulturellen Dynamik“ 
(Shin/Lee 2006) der Demokratisierung vorgelegt (vgl. u. a. Rose/Shin 1997; 
Shin/Shyu 1997; Helgesen 1998; Chu et al. 2001; Shin 2005; Chaiwat/Stern 2005; 
Shin/Wells 2005; Lee/Shin 2003; Shin/Lee 2006; Shin, M. 2006). Freilich decken 
die meisten Datensätze und die darauf aufbauenden Analysen nur einen Teil der 
hier berücksichtigten fünf Gesellschaften ab; entsprechend problematisch sind 
Versuche, die unterschiedlichen Datensätze und Untersuchungsergebnisse mitein-
ander zu vergleichen oder gar zu kombinieren. 
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Dennoch lassen sich einige Trends zur „politisch-kulturellen“ Konsolidierung ost- 
und südostasiatischer Demokratien erkennen. So zeigen die meisten Untersuchun-
gen, dass das allgemeine Bekenntnis der Bürger zur Demokratie als politischen 
Regimetyp relativ hoch ist. Freilich gibt es große Unterschiede hinsichtlich der 
Unterstützung von Demokratie als prinzipiell befürworteter Herrschaftsordnung 
und der Beurteilung von Demokratie als Prozess – und zwar innerhalb der Gesell-
schaften als auch zwischen den Ländern. Während die Demokratie als Regime-
form in den meisten Ländern einen überwältigenden Zustimmungsvorsprung ge-
genüber der Autokratie genießt, befürworten in allen Ländern signifikant weniger 
Befragte Demokratie als Prozess, wobei der Anteil der Befürworter jedoch in 
Taiwan und Südkorea höher liegt als etwa auf den Philippinen und in Thailand. 


Tabelle 28: Zustimmung zu Demokratie und Autoritarismus (2002/03) 


Land Prozenta Netto-Präferenzb 
 Demokratie als 


Regime 
Demokratie als 
Prozess 


Demokratie als 
Regime 


Demokratie als 
Prozess 


Korea 90 66 +1,9 +1,0 
Philippinen 75 48 +1,5 +0,3 
Taiwan 83 69 +1,6 +1,0 
Thailand 90 40 +2,0 −0,1 
a Prozent der Befragten mit einer Netto-Präferenz für Demokratie als Regime oder Prozess (ge-
genüber der Autokratie). 
b Mittelwert des 7-Punkte-Index: −3 bis +3. Ein positiver Wert bedeutet, dass das Individuum 
zumindest eine leichte Präferenz für die Demokratie (als Prozess oder Regime) gegenüber der 
Autokratie hat; je höher der Wert, desto höher die Präferenz. 
Quelle: Shin/Wells (2005) auf der Grundlage der 2002-2003 Asia Barometer Surveys. 


Vergleichsdaten aus anderen Transformationsregionen zeigen, dass die Demokra-
tiezufriedenheit in Korea, Thailand und Taiwan über dem Durchschnittsniveau der 
lateinamerikanischen und südeuropäischen Demokratien liegt; auf den Philippinen 
liegt sie darunter, was angesichts der geschilderten Probleme der Demokratie 
kaum erstaunen mag. Das Vertrauen der Bürger in unterschiedliche Institutionen 
und Organisationen des politischen Lebens zeigt jedoch auch in Südkorea und 
Taiwan teils erhebliche Schwankungen. Gleichwohl zeigten wiederum Ver-
gleichsdaten für andere Transformationsregionen, in diesem Fall für Osteuropa, 
dass der Anteil der Bürger, welche den betreffenden Institutionen wie Gerichten, 
Polizei, Parlamenten, Militär, den politischen Parteien oder der Bürokratie Ver-
trauen entgegenbringen, bei keiner einzigen Institution unter dem Durchschnitts-
wert für Osteuropa, bei etlichen jedoch signifikant darüber liegt (Chu et al. 2001: 
130). 


Zumindest in jenen Ländern, für die vergleichbare Umfragedaten vorliegen, zeigt 
sich die Akzeptanzsteigerung der (defekten) Demokratien in den abgefragten Ein-
stellungen der Bürger zur Demokratie. Die latente und während der politischen 
oder wirtschaftlichen Krisen der letzten Jahre signifikant gestiegene Unzufrieden-
heit der Bürger mit dem Funktionieren „ihrer“ Demokratie, das gesunkene Ver-
trauen in die Problemlösungsfähigkeit der gewählten Autoritäten und die in Süd-
korea im Leistungsvergleich von Demokratie und Autokratie erkennbare 
autoritäre „Nostalgie“ (Shin 2003) stellen mittelfristig ein Instabilitätspotenzial 
für die Demokratie dar. Offensichtlich hat aber in einigen Gesellschaften bislang 
ein Prozess der temporären Entkoppelung zwischen der Zustimmung der Bürger 
zur Demokratie allgemein und der spezifischen, also output-orientierten Legitimi-


Bekennntnis der Bürger 
zur Demokratie 


Zufriedenheit und 
Vertrauen 
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tät des eigenen demokratischen Regimes stattgefunden. 


Hinsichtlich der Stabilitätsaussichten der Demokratie in beiden Ländern sind die 
Implikationen dieser Annahme positiv. Sie stützen die auch in der Literatur 
durchweg vertretene These, dass ihnen keine unmittelbare Systemgefährdung 
droht. Denn eine zentrale Bedingung für die Beseitigung der Demokratie lautet, 
dass die Gegener der Demokratie über eine Alternative, die sie schaffen wollen, 
zunächst Einigkeit erzielen und gesellschaftliche Unterstützung hierfür generieren 
müssen (Rose et al. 1998: 211). Die Unzufriedenheit der Bürger mit dem alltägli-
chen Fuktionieren der Demokratie in eine konkrete Systemalternative zu überfüh-
ren, ist jedoch keineswegs einfach und bildet angesichts der breiten Zustimmung 
zur Demokratie als prinzipiell präferierte Herrschaftsform in beiden Ländern eine 
besondere Hürde. 


Während die verfügbaren Daten zu den politischen Einstellungen der Bürger ge-
genüber der Demokratie und den sie tragenden Institutionen zumindest für Taiwan 
und Südkorea keinen demokratiegefährdenden Vertrauens- und Unterstützungs-
entzug erkennen lassen, kann in diesen und den anderen drei asiatischen Ländern 
noch nicht von der Konsolidierung einer demokratiestützenden Zivilgesellschaft 
gesprochen werden. Defizite im Bereich der Habitualisierung demokratischer 
Verhaltensweisen und Einstellungen unter zivilgesellschaftlichen Aktivisten, ein 
Mangel an demokratischer Streitkultur sowie die Logik von Nullsummen-Spielen 
prägen häufig die Konfliktaustragung und Interessenvermittlung zwischen Zivil-
gesellschaft und Staat. Insbesondere gilt dies für Südkorea.  


In Taiwan birgt die ideologische Konfrontation zwischen zivilgesellschaftlichen 
Akteuren und dem Regime ein viel geringeres Konfliktpotenzial (Chu, G. C. 
1993: 180). Ethnische und ökonomische Fragen waren von wesentlich größerer 
Bedeutung. Aber auch hier hat sich die Zivilgesellschaft zu einem Raum poten-
tieller und virulenter Konflikte zwischen konkurrierenden Interessen und Verhal-
tenstraditionen entwickelt, die teilweise gewaltsam ausgetragen werden. In Thai-
land und auf den Philippinen lässt sich dagegen seit den 1980er Jahren eine 
Tendenz zur Deradikalisierung der civil society verzeichnen (Hewison/Rodan 
1996: 48). Gleichzeitig profitiert die Zivilgesellschaft vom Niedergang kommu-
nistischer Bewegungen in Südostasien, die von den Mittelschichten stets als Be-
drohung wahrgenommen wurden und die Diffamierung zivilgesellschaftlicher 
Organisationen als „pro-kommunistisch“ effektiv ermöglichten. Vom Zustand 
einer vitalen zivilgesellschaftlichen Unterfütterung der Demokratie sind allerdings 
alle fünf Länder noch ein erhebliches Stück entfernt. 


 


6 Gibt es eine „asiatische Form“ der Demokratie? 


Mit Beginn der 1990er Jahre ist eine Debatte in Gang gekommen, in der kritische 
Stimmen aus den Ländern Ost- und Südostasiens wie aus dem „Westen“ (Nord-
amerika und Westeuropa) zu vernehmen sind, die die Vereinbarkeit asiatischer 
Werte- und Normensysteme, politischer und philosophischer Traditionen mit der 
liberalen, rechtsstaatlichen („westlichen“) Demokratie grundsätzlich in Frage stel-
len. Ausgangsprämisse für diese „Wertedebatte“ ist die Bezugnahme auf den Beg-
riff der Kultur sowie auf kulturelle Differenzen zwischen „Asien“ und dem „Wes-
ten“. In diesem Zusammenhang wird „dem“ Konfuzianismus – als quasi-
religiöses ethisches System sowie als soziales und politisches Ordnungskonzept – 
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eine besondere Bedeutung beigemessen. Die Bandbreite der Meinungen zur 
Kompatibilität der politischen, philosophischen und ethischen Traditionen asiati-
scher Gesellschaften mit zeitgenössischen Formen der Demokratie reicht dabei 
von der Idee eines „demokratischen Konfuzianismus“ (Kang 1996) bis zur Fest-
stellung, konfuzianische Demokratie sei eine „contradiction in terms“ (Huntington 
1991: 307). 


Ihre Bezeichnung verdankt die Wertedebatte der Behauptung, die Mehrzahl der 
asiatischen Gesellschaften verfüge über ein ähnliches Werte- und Normensystem, 
das sich in Form und Substanz grundlegend von den sozialen Systemen außerhalb 
Asiens unterscheide. Folglich sei es gerechtfertigt, von genuin „asiatischen Wer-
ten“ zu sprechen. Die spezifische Beschaffenheit dieser Werte führe wiederum 
notwendigerweise zu einer eigenen, eben asiatischen Interpretation von Men-
schenrechten sowie zur Zurückweisung des westlichen Konzepts der liberalen 
Demokratie (vgl. Schmiegelow 1997: 24; Foot 1997: 139).  


Die systematischen und argumentativen Schwachstellen dieser kulturgebundenen 
Erklärungsversuche werden deutlich, kontrastiert man die bislang vorgenomme-
nen Versuche der Konzeptualisierung „asiatischer Demokratieformen“ mit ande-
ren, nicht kulturalistisch argumentierenden sondern generalisierenden Konzepten 
demokratischer Herrschaftssysteme. 


So argumentierte Mitte der 1990er Jahre der amerikanische Politikwissenschaftler 
Clark D. Neher (1994; Neher/Marlay 1995), dass die zu Beginn der abgelaufenen 
Dekade in der Region vorhandenen Demokratien sowohl durch liberaldemokrati-
sche als auch autoritäre nichtdemokratische Elemente charakterisiert gewesen 
seien. Diese spezifisch asiatische, durch eine Reihe gemeinsamer politischer 
Merkmale gekennzeichnete Variante der Verschmelzung autoritärer und demokra-
tischer Elemente zu einer Art von „Semidemokratie“ bzw. „Semiautoritarismus“ 
fasst Neher unter dem Begriff „Asian Style Democracy“, die ihm zufolge durch 
fünf Spezifika geprägt ist (Neher 1994: 951-958; Neher/ Marlay 1995: 12-29): 


1. Die eigentliche Grundlage der politischen und sozialen Strukturen dieser „asi-
atischen“ Gesellschaften bilden hierarchisch strukturierte Klient-Patron-
Beziehungen, die sich zu informellen politischen und ökonomischen Netz-
werken der „informal politics“ verdichten. 


2. Die stark personalistische Prägung politischer Prozesse führt dazu, dass politi-
sche Führer eine wesentlich größere politische Rolle spielen als in „westli-
chen“ Demokratien. Die Macht- und Einflusspotenziale dieser Führungsper-
sonen sind weniger abhängig von ihren konstitutionellen Prärogativen als 
vielmehr von dem persönlichen Charisma. Dies führt zu dem für Demokratien 
problematischen Vorrang der Person vor rechtsstaatlichen, demokratischen 
Institutionen und Verfahren. 


3. Aus der konfuzianischen Tradition vieler asiatischer Gesellschaften lässt sich 
eine grundsätzlich größere Akzeptanz autoritärer Herrschaftsformen begrün-
den. 


4. In den durch formaldemokratische Institutionen gekennzeichneten politischen 
Systemen wie Südkorea, die Philippinen und Thailand führt die Dominanz 
einzelner Parteien faktisch zur Einschränkung des demokratischen Wettbe-
werbs und zu einer anhaltenden Monopolisierung der Macht durch die Spitzen 
der Regierung(-sparteien). 


5. Zusätzlich seien „asiatische Demokratien“ durch einen starken Interventions-
staat charakterisiert, der unabhängige Interessengruppen (Unternehmer- und 


„Asiatische Werte“ 
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Bauernverbände, Gewerkschaften etc.) entweder aus politischen Entschei-
dungsprozessen weitgehend ausschließt oder sie vereinnahmt. 


Ähnlich konstatierten Daniel Bell et al. (1995) Mitte der 1990er Jahre in Asien 
eine Entwicklung hin zu einer Form illiberaler Demokratie, in der sich ein im Ei-
geninteresse intervenierender starker Staat formaldemokratischer politischer Insti-
tutionen bedient, diese aber in einem etatistisch-antiliberalen Sinne umdeutet. Die 
ihrer liberaldemokratischen Substanz teilweise entleerten Institutionen und Ver-
fahren dienen dann den nationalen Entscheidungseliten dazu, die asiatischen Ge-
sellschaften als korporatistische Einheit etatistisch von oben zu steuern. Die Zivil-
gesellschaft soll dabei staatlich vordefinierte soziale, politische und ökonomische 
Ziele im Sinne eines kontrollierten öffentlichen Raumes vermitteln. Formale De-
mokratisierung ist in Ost- und Südostasien, so Bell et al. (1995: 9), lediglich ein 
Instrument zur Bewahrung technokratischer Steuerungsfähigkeit gegenüber der 
Gesellschaft. Politische Reformen drehen sich um das Management intra-elitärer 
Konflikte und nicht um die demokratieorientierte Restrukturierung von Staat und 
Gesellschaft. Die Folge ist die Herausbildung eines „paternalistischen Demokra-
tiemodells“ auf Kosten liberal-demokratischer Elemente. 


Die politischen Wechsel in Asien bedeuten bisher keine klare Entwicklung hin zur 
liberalen Demokratie. Während Demokratisierung im Westen eine Reaktion auf 
die Forderungen verschiedener gesellschaftlicher Akteure war, ist sie in Ostasien 
ein Instrument, das vor allem den technokratischen Bedürfnissen des Staates ent-
spricht: 


1. Der Staat nimmt eine erzieherische und disziplinierende Funktion wahr. Zur 
Bewahrung eines harmonischen und geordneten politischen Gemeinwesens 
darf der Staat fast unumschränkt in das soziale Leben intervenieren. 


2. Recht wird primär als ein Instrument administrativer Strategie zur Verfolgung 
kollektiver ökonomischer und sozialer Ziele gesehen, und nicht als Schutz der 
bürgerlichen Freiheit des Einzelnen vor staatlicher Willkür. 


3. Politische Reformen sollen vor allem die Zustimmung zu nationalen Entwick-
lungszielen sichern (Bell et al. 1995: 163 ff.). 


Gibt es also eine genuin „asiatische Form“ der Demokratie? Folgt man diesen 
deskriptiven Auflistungen der besonderen Merkmale der asiatischen Demokratien, 
so ergeben sich erhebliche Zweifel: 


Erstens resultieren die aufgelisteten „asiatischen Besonderheiten“ aus einem me-
thodisch zweifelhaften Vorgehen. Undifferenziert dienen autoritäre Systeme wie 
Singapur, Indonesien unter Suhartos „neuer Ordnung“ und Malaysia (Bell et al. 
1995) und sogar die kommunistischen Diktaturen in Nordkorea, Vietnam und der 
VR China (Neher) gemeinsam mit den Demokratien der „dritten Welle“ in Südko-
rea und Thailand, auf den Philippinen und Taiwan zur empirischen Untermaue-
rung der präsentierten Thesen. 


Zweitens bestehen erhebliche Probleme bei der Konzeptionalisierung von Kultur. 
Obwohl es sich hierbei um ein Kernkonzept handelt, bleibt die Bedeutung von 
Kultur als Analyseeinheit auf der Ebene der Deskription außerordentlich vage. 
Was asiatische „Werte“ oder asiatische „Kultur“ konkret bezeichnen, ist nicht klar 
erkennbar. Teilweise dienen die Begriffe als Code für „chinesische“ oder „konfu-
zianische“ Werte, teilweise aber auch für das Ideal einer hoch zentralisierten und 
regulierten politischen Ordnung. Der Begriff „Werte“ wird wenig eindeutig so-
wohl zur Bezeichnung von Werten im soziologischen Wortsinne oder von Kultu-
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ren bzw. Zivilisationen, aber auch zur Beschreibung politischer Ordnungsvorstel-
lungen verwendet (Chua 1995, Ghai 1995). Damit verstößt aber gerade diese kul-
turalistische Argumentation gegen die von ihr angemahnte differenzierte Betrach-
tung der kulturellen „Fundierung“ politischer Systeme. Denn die konfuzianischen 
Kernländer umfassen nur einen kleinen Teil der asiatischen Gesellschaften. Auf 
der Ebene der Erklärung wiederum oszilliert der Status von Kultur zwischen dem 
einer übergeordneten unabhängigen Variable und ihrer fast vollständigen Unter-
ordnung unter die Bedeutung sozialer Institutionen und Strukturen oder der öko-
nomischen Handlungszwänge staatlicher Planungseliten. Die behauptete Kausal-
beziehung zwischen kulturellen Phänomenen und den ihnen zugeschriebenen 
Effekten wird weder theoretisch differenziert, noch empirisch untermauert. 


Drittens hielten die behaupteten zentralen Merkmale einer „asiatischen Demokra-
tie“ schon Mitte der letzten Dekade einer empirischen Prüfung nur zum Teil 
stand; ihre empirische Validität hat seitdem weiter gelitten. Der Konfuzianismus 
kann als zentrale kulturelle Erklärungsvariable für politische Prozesse in histo-
risch-kulturell überwiegend buddhistisch (Thailand), christlich (Philippinen), 
shintoistisch (Japan), islamisch (Pakistan, Bangladesh, Indonesien) und hinduis-
tisch (Indien, Nepal) und animistisch (Papua-Neuguinea) beeinflussten Gesell-
schaften, bei denen es sich ebenfalls um (defekte) Demokratien in Asien handelt, 
keine Geltung beanspruchen. Zudem lässt sich Nehers These von den für „asiati-
sche Demokratien“ typischen dominanten Einparteiensystemen inzwischen für 
keine der hier untersuchten Demokratien mehr halten. Selbst in Japan ist die prä-
dominante Stellung der jahrzehntelang auf die Regierung abonnierten LDP in den 
1990er Jahren einen anhaltenden Erosionsprozess ausgesetzt gewesen. Dies hat zu 
ihrer zwischenzeitlichen Abwahl von der Regierung geführt und zwingt sie inzwi-
schen zu Koalitionen, in denen sie nicht mehr die alleine die Regierungspolitik 
bestimmende Partei darstellt. 


Die Charakterisierung der Demokratisierungsprozesse in den hier untersuchten 
Fällen als Strategie staatlicher Eliten, um die eigenen Entscheidungskompetenzen 
gegen gesellschaftlichen Partizipationsdruck abzusichern, ist in sich nicht schlüs-
sig: gerade aufgrund der angemerkten kulturellen Dispositionen dieser Gesell-
schaften hätte ein solcher Druck entweder überhaupt nicht entstehen dürfen oder 
hätte jedenfalls nicht stark genug sein können, um politische und soziale Refor-
men erzwingen zu können. Zudem hat die Analyse der Demokratisierungsprozes-
se in diesen Ländern gezeigt, dass mit der Ausnahme von Taiwan und (partiell) 
Indonesien in keinem der vier Fälle die autokratischen Eliten in ausreichendem 
Maße über Handlungsressourcen verfügten, um ein unilateral gesteuertes Projekt 
der formalen Demokratisierung implementieren zu können. Aber auch in Taiwan 
und Indonesien entglitt den alten Eliten mittlerweile die Kontrolle über den Trans-
formationsprozess und sie wurden abgewählt. 


Viertens gibt es die aufgelisteten und von uns analysierten Herrschaftselemente 
nicht nur in Ostasien, sondern auch in anderen Regionen, wie etwa in Lateiname-
rika und Osteuropa. Sie mögen teilweise unterschiedliche ideologische Wurzeln 
haben. In ihren Formbildungen ähneln sie sich jedoch. Werden die vermeintlichen 
Spezifika asiatischer Demokratien übertragen auf das von uns entwickelte Krite-
rienraster politischer Herrschaftstypen, so lassen sich drei der fünf von Neher 
(1994) und zwei der drei von Bell et al. (1995) genannten Spezifika jeweils den 
Kriterien der Herrschaftsweise bzw. des Herrschaftsmonopols zuweisen. In ihren 
zentralen Elementen entspricht die „asiatische“ Form der Demokratie damit der 
defekten Demokratie, oder genauer dem illiberalen Typ der defekten Demokratie, 
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wie er auch in Osteuropa (Russland, Belarus) und Lateinamerika (Argentinien, 
Peru) angetroffen werden kann (Merkel/ Puhle et al. 2003, 2005). 


Verglichen mit jungen Demokratien in anderen Weltregionen zeigen defekte De-
mokratien in Asien darüber hinaus insbesondere hinsichtlich der strukturellen Ur-
sachen ihrer Genese auffällige überregionale Gemeinsamkeiten. So zählen infor-
mal politics zu den herausragenden Merkmalen illiberaler Demokratien in 
Ostasien und in Osteuropa bzw. Lateinamerika. In allen drei Regionen sind sie 
auch das Resultat der politischen Prägewirkung sozialer Werte und Normen. Vor 
allem aber ist informales politisches Handeln jedoch eine Erblast der Institutio-
nenbildung aus der autoritären Regimeperiode. Dichte Geflechte klientelistischer 
und personalistischer Netzwerke, informelle pressure regimes und innerstaatliche 
Systeme des Lobbying lassen sich in unterschiedlichen kulturellen Kontexten lo-
kalisieren und sind weniger spezifische kulturelle Phänomene, sondern vielmehr 
„funktionale Äquivalente“, die in Übergangsgesellschaften zumindest zeitweise 
und partiell effiziente Formen der Kommunikation, Interessenvermittlung und 
Politikimplementierung bieten und so die Ineffizienz der formalen Strukturen und 
Institutionen der jungen demokratischen Regime in nichtdemokratischer Weise 
kompensieren (Merkel/Croissant 2004). 


Ebenso zeigen sich die als „asiatisches“ Spezifikum angemerkten Formen der 
Penetration des intermediären Raums durch den Staat oder eigeninteressierte und 
nutzenmaximierend agierende politische „rent-seeker“ auch in illiberalen Demo-
kratien außerhalb Asiens. Es ist also ein allgemeines, Kultur und Regionen über-
greifendes Merkmal defekter Demokratien, dass staatliche wie gesellschaftliche 
Akteure versuchen, die Schwäche formaler institutioneller Regeln und des 
Rechtsstaats durch intransparente interpersonale Netzwerkbildung zu kompensie-
ren.  


Fünftens ist die Kennzeichnung der „asiatischen Demokratie“ als legitime Form 
demokratischer Herrschaft zu verneinen. Denn, wie wir oben erläutert haben, sind 
gerade die vermeintlichen Charakteristika der asiatischen Demokratie in aller Re-
gel ihre Defekte. Klientelismus, Korruption, Verletzung der Gewaltenteilung 
durch die Exekutive, (zivil-)gesellschaftliche Unterordnung unter die staatliche 
Suprematie oder ideologisch begründete Begrenzung individueller Freiheiten sind 
keine regionalen Besonderheiten der Demokratie, sondern deren regionen- und 
kulturübergreifende Verletzungen. Sie werden nicht im Allgemeinen vom Demos, 
sondern im Besonderen von den herrschenden Eliten begangen. Die symptoma-
tischerweise von verschiedenen Autokraten und Ideologen.2223Ostasiens vorge-
brachte These der kulturspezifischen Variante der ostasiatischen Demokratie ent-
springt vor allem dem Motiv der legitimatorischen Absicherung ihrer eigenen 
undemokratischen Herrschaftspraktiken. Westliche Forscher, die mitunter eben-
falls der These von der besonderen „asiatischen Demokratie“ zustimmen, genügen 
damit mehr dem kulturrelativistischen Zeitgeist-Verbot des „Ethnozentrismus“ als 
der analytischen Bezugnahme auf klare Definitionskriterien, dessen, was Demo-
kratie genannt werden kann.  


 


_________________________________________________ 


22  Dies gilt insbesondere für Lee Kwan Yew (Singapur) und den Premierminister Malaysias, 
Mohammed Mahatiar. 
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Übungsaufgaben (Kap. IV)  


1. Welche politischen Systeme im pazifischen Asien können als Demokratien 
oder Defekte Demokratien bezeichnet werden? 


2. Nennen Sie die maßgeblichen politischen Akteure für die Einleitung des De-
mokratisierungsprozesses in den fünf analysierten Ländern. 


3. Welche Rolle spielte die USA bei den Regimewechseln auf den Philippinen, 
Südkorea und Taiwan?  


4. Welche Rolle spielten interne Legitimitätskrisen in Südkorea und Taiwan für 
die Einleitung der Demokratisierung?  


5. Warum entstand in Südkorea ein parlamentarisch-präsidentielles Regierungs-
system?  


6. Welche Demokratiedefekte bestehen in Taiwan Mitte der 90er Jahre?  


7. Welchen positiven und/oder negativen Beitrag leisten die politischen Parteien 
für die demokratische Konsolidierung der fünf Länder?  


8. Welche Charakteristika der politischen Kultur belasten Mitte der 90er Jahre 
die Demokratien Taiwans und Thailands?  


9. Nennen sie Gründe, warum die Demokratie Südkoreas stärker konsolidiert ist 
als in Thailand. 


10. Gibt es eine spezifisch ,,asiatische Form" der Demokratie? Begründen Sie 
Ihre Aussag







 
V.  Die dritte Demokratisierungswelle: Osteuropa 195


V.  Die dritte Demokratisierungswelle: Osteuropa 


1 Die besondere Transformationsproblematik in Osteu-
ropa 


Die Transformation der kommunistischen Regime Osteuropas und der zentralasia-
tischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion unterscheidet sich kategorial von allen 
Systemwechseln der ersten und zweiten Demokratisierungswelle (Offe 1991, 
1994; Beyme 1994a: 47 ff.; Glaeßner 1994: 141; McFaul 2002). Aber auch von 
den der dritten Demokratisierungswelle zugerechneten Transformationen Südeu-
ropas (ab 1974), Lateinamerikas (ab 1983) und Ostasiens (ab 1983) sind die ost-
europäischen Systemwechsel abzuheben. Michael McFaul spricht von „the fourth 
wave of democracy and dictatorship“ und meint damit zweierlei: Erstens unter-
scheiden sich die Regimewechsel der postkommunistischen Länder systematisch 
von jenen der dritten Welle in Südeuropa und Lateinamerika; zweitens haben sich 
von den 28 postkommunistischen Staaten nur acht zu liberaldemokratischen Re-
gimen entwickelt (Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowe-
nien und später Kroatien). Der Rest sind Diktatoren und Transitionsregime 
(McFaul 2002). Wir teilen diese Einschätzung mit zwei Modifikationen: Den libe-
raldemokratischen Regimen ist seit 2005 auch die Slowakei zuzuordnen; jene Re-
gime, die McFaul als „transitional regimes“ bezeichnet, sind häufig keine „transi-
torischen Regime“, sondern stabile Hybride oder defekte Demokratien, die ein 
dauerhaftes institutionelles Equilibrium zwischen dem politischen Regime und 
seiner sozioökonomischen Umwelt entwickelt haben. Wie in Teil I begründet, 
bleiben wir trotz der Anerkenntnis systematischer Transformationsunterschiede 
bei der Terminologie der „drei Demokratisierungswellen“, da sie von Samuel 
Huntington rein statistisch definiert wurde. 


Ein prinzipieller Unterschied zwischen den osteuropäischen und allen anderen 
Systemwechseln liegt in dem „Problem“, oder schärfer formuliert, dem „Dilemma 
der Gleichzeitigkeit“. Mit diesem Begriff haben die beiden Transformationstheo-
retiker Jon Elster (1990) und Claus Offe (1991; 1994) die Problematik bezeichnet, 
dass mindestens zwei, wenn nicht gar drei Transformationsprozesse im postkom-
munistischen Osteuropa gleichzeitig ablaufen: die politische Transformation (Ü-
bergang von der Diktatur zur Demokratie), die wirtschaftliche Transformation 
(der Wechsel von der Kommando- zur Marktwirtschaft) und − in manchen Fällen 
− die staatliche Transformation (Zerfall des Nationalitätenimperiums Sowjetunion 
und Gründung neuer Nationalstaaten).82 Wir haben es also bei den osteuropäi-
schen Systemwechseln mit Transformationsvorgängen zu tun, die im westeuropä-
ischen „Normalfall“ evolutionär und weitgehend konsekutiv Schritt für Schritt in 
Jahrhunderten abgelaufen sind. In Osteuropa waren sie jedoch vor allem ein „poli-
tisches Projekt“, das in einem Jahrzehnt maßgeblich von politischen Eliten konzi-
piert und gleichzeitig realisiert werden sollte. Für dieses Transformationsprojekt 
gibt es weder historische Vorbilder noch eine wohlwollende siegreiche Besat-
zungsmacht, die die Lösung der grundsätzlichen Territorial-, Verfassungs- und 
Wirtschaftsfragen „von außen“ oktroyieren könnte, wie dies in der zweiten De-
mokratisierungswelle in Deutschland und Japan der Fall gewesen ist. 


_________________________________________________ 


82 Hinzuzufügen sind ebenfalls die Fälle der friedlichen Staatstrennung der Tschechoslowakei 
(1993) und die über einen Bürgerkrieg vollzogene Auflösung Jugoslawiens (1991 ff.). 
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Dies warf für den Erfolg der postkommunistischen Systemwechsel erhebliche 
Probleme auf. Die drei wichtigsten sollen hier knapp dargestellt werden: (1) Prob-
leme der (National-)Staatsbildung; (2) Probleme der Demokratisierung; (3) Prob-
leme des Wirtschaftsumbaus. 


Die einfache Addition der Probleme auf diesen drei Ebenen gibt aber keineswegs 
den vollen Blick auf die komplexe Transformationsproblematik der postkommu-
nistischen Staaten frei. Denn alle drei Sphären folgen einerseits einer je eigenen 
Entwicklungslogik, sind aber andererseits hochgradig interdependent. Die Tatsa-
che, dass die Transformationsprozesse auf den drei Ebenen einer evolutionären 
Eigenlogik folgen, aber gleichzeitig ablaufen und in ihrer Entfaltung aufeinander 
angewiesen sind, wirft neue Transformationsprobleme auf, die leicht zu Interfe-
renzen oder gar „wechselseitigen Obstruktionseffekten“ (Offe 1991: 283) der drei 
„nachholenden Modernisierungsprozesse“ (Habermas) führen können. Darin liegt 
das eigentliche Problem der Gleichzeitigkeit, das in Extremfällen eine dilemmati-
sche Form annehmen kann. 


1.1 Probleme der (National-)Staatsbildung 


In vielen konzeptionellen Transformationsstudien und Demokratietheorien wird 
die Herausbildung der nationalen Identität (Mill 1872: 222; Dahl 1971: 110 f.), 
der staatlichen Integrität (Rustow 1970: 355) sowie der inneren Souveränität des 
Staates („stateness“: Linz/Stepan 1996: 16 ff.) als die fundamentale Vorausset-
zung für die Demokratisierung politischer Systeme betont. Im westlichen „Nor-
malfall“ hat sich diese grundsätzliche Voraussetzung, d. h. die Herausbildung der 
Nation und des National- oder Nationalitätenstaates langfristig, unzivilisiert und 
undemokratisch vollzogen. Entscheidungen zur Bildung eines Staates kamen nicht 
durch demokratische Prozeduren, sondern, wie die Geschichte zeigt, „durch die 
Faktizität von Krieg, Eroberung, Bürgerkrieg und Assimilation zustande, die al-
lenfalls durch die zerbrechlichen Regeln des internationalen Rechts und transnati-
onaler Organisationen gezähmt“ wurden (Offe 1994: 63). Die Bürgerkriege in Ex-
Jugoslawien und im Kaukasus zeigen, dass diese historische Regel auch am Ende 
des 20. Jahrhunderts kaum an Gültigkeit verloren hat. Die „samtene Scheidung“ 
der Tschechoslowakei 1993 muss bisher als eine historische Ausnahme angesehen 
werden. 


Worin aber besteht genau die Staatlichkeitsproblematik und warum war und ist 
stateness83 ein besonderes Problem innerhalb des Systemwechsels im Allgemei-
nen und für die Konsolidierung der Demokratie in Osteuropa im Besonderen? 
Allgemein lässt sich feststellen, dass die Staatlichkeit eines Landes dann beson-
ders gefährdet ist bzw. sich nicht hinreichend zu etablieren vermag, wenn: 


• Unklarheit und interner Dissens über die territorialen Grenzen, d. h. die terri-
toriale Integrität eines Staates bestehen; 


• Unklarheit und interner Dissens darüber besteht, wodurch die politische Ge-
meinschaft (Easton 1965) eines Staates konstituiert ist bzw. eine solche natio-
nale, politische Gemeinschaft gar nicht existiert; 


• Unklarheit und interner Dissens besteht, welcher demos oder welche demoi 
dem Staate als gleichberechtigte Bürger zugerechnet werden; 


_________________________________________________ 


83 Fehlende Staatlichkeit (fragile states, failed states) ist am stärksten in Afrika ausgeprägt und 
bildet dort ein fundamentales Hindernis für die Demokratisierung (BTI 2003, 2005). 
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• die Monopolstellung des Staates bestritten wird, als einziger legitimierter Ak-
teur Gewalt anzuwenden sowie politisch bindende und sanktionsbewährte 
Regeln zu definieren. 


Alle vier Herausforderungen an die Staatlichkeit treten typischerweise dann auf, 
wenn ethnische oder religiöse Konflikte weder sozial noch politisch befriedet 
sind.84 Ein Staat aber, der in seiner Staatlichkeit, in seiner Souveränität und Auto-
nomie nach innen beständig herausgefordert ist,85 kann nur schwerlich demokrati-
siert und noch schwerer demokratisch konsolidiert werden. John Stuart Mill, der 
große Theoretiker des demokratischen Liberalismus im 19. Jahrhundert, hat dieses 
Problem schon vor über hundert Jahren in seiner Schrift „Considerations on Re-
presentative Government“ weitsichtig zum Ausdruck gebracht: 


„Freie Institutionen sind in einem Staate, der aus verschiedenen Nationalitäten besteht, 
nahezu unmöglich. Unter einer Bevölkerung ohne ein gemeinschaftliches Gesamtgefühl, 
besonders wenn sie in verschiedenen Sprachen liest und spricht, kann jene einheitliche 
öffentliche Meinung nicht bestehen, welche eine wesentliche Bedingung für die Wirksam-
keit einer Repräsentativverfassung ausmacht. Die Einflüsse, welche Ansichten bilden und 
politische Handlungen bestimmen, sind in diesem Falle an verschiedenen Puncten des 
Staatsgebietes verschieden, und in dem einen Theile des Landes genießen ganz andere 
Führer das öffentliche Vertrauen als in dem anderen“ (Mill 1872: 222). 


Rund 100 Jahre später bestätigt mit Robert Dahl einer der bedeutendsten Demo-
kratietheoretiker des 20. Jahrhunderts John Stuart Mills Befund. Auf der Basis 
von empirischen Daten zeigt Dahl (1971: 111), dass von 114 Staaten 58 Prozent 
mit niedriger subkultureller Segmentierung86, 36 Prozent mit mittlerer und nur 15 
Prozent mit ausgeprägtem subcultural pluralism den Charakter von Polyarchien 
oder „Beinahe-Polyarchien“ angenommen haben. Ganz in der Tradition von Mill 
argumentiert der amerikanische Demokratietheoretiker, dass multinationale Staa-
ten dazu tendieren, die politische Partizipation eines Teiles ihrer Bürger, d. h. der 
Minoritäten, einzuschränken und damit die Chancen der Herausbildung einer ent-
falteten Polyarchie zu schmälern. Tatsächlich zeigte sich vor allem auf dem Bal-
kan und in der Slowakei, dass gerade demokratische Institutionen, Verfahren und 
insbesondere Wahlen in schwachen Zivilgesellschaften ein leicht funktionalisier-
bares Instrumentarium zur Verschärfung ethnischer Konfliktlinien darstellen. 
Wenn aber ethnische Identitäten leicht mobilisiert werden können, ist es für ratio-
nale Stimmenmaximierer unter den „politischen Unternehmern“ nur nahe liegend, 
in wettbewerbsoffenen Wahlen entlang ethnischer cleavages um Stimmen und 
Ressourcen zu konkurrieren (Gallagher 1995: 349). Geschieht dies wie in Ex-
Jugoslawien, der Slowakei oder den baltischen Staaten, werden ethnische Kon-
flikte paradoxerweise gerade durch demokratische Verfahren verschärft und die 
staatliche Integrität des sich im demokratischen Wandel befindlichen Systems 


_________________________________________________ 


84 Autokratische Systeme können bis zu einem gewissen Grade und offensichtlich auch für eine 
gewisse Zeitperiode ethnisch-nationalistische Konflikte durch Repression (unter anderem) so 
kontrollieren, dass sie keine aktuelle Bedrohung für die Staatlichkeit darstellen. Die Sowjet-
union ist dafür ein Beispiel. 


85 Zum Staatsbegriff und zur Monopolstellung des Staates in der physischen Gewaltanwendung 
sowie zur Autonomie des Staates vgl. aus soziologischer und historischer Sicht u. a. Weber 
1972: 822 ff.; Tilly 1975; Poggi 1978: 86 ff. 


86 Unter subcultural pluralism (subkultureller Segmentierung) versteht Robert Dahl (1971: 108) 
in erster Linie ethnische und religiöse Subkulturen. 
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herausgefordert. Insbesondere in der Übergangsphase ist der zerbrechliche Demo-
kratisierungsprozess v. a. durch das Aufbrechen gewaltsamer ethnischer und reli-
giöser Konflikte gefährdet. 


Aus der Tatsache, dass die innere Souveränität des Staates vor allem von nicht 
befriedeten und nationalistisch mobilisierten ethnischen Gruppen und Bewegun-
gen herausgefordert wird, kann zunächst die allgemeine Regel theoretisch herge-
leitet und empirisch bestätigt werden, dass postautokratische multinationale, mul-
tiethnische und multikulturelle Staaten es erheblich schwerer haben, sich als 
Demokratie zu konsolidieren als ethnisch und kulturell homogene Gesellschaften. 
Die besonderen Gefahren für junge, noch nicht konsolidierte multinationale oder 
multireligiöse Demokratien ergeben sich aus folgenden Problemen: Nationalisti-
sche oder religiöse Eliten können als „politische Unternehmer“ gerade in post-
kommunistischen Transformationsperioden, in denen sich noch wenig andere fes-
te kollektive Identitäten (Klasse, Schicht, Profession, etc.) herausgebildet und 
organisiert haben, über nationalistisch-chauvinistische Mobilisierungsstrategien 
ihre Machtinteressen verfolgen (Offe 1994: 135 ff.). Die Strategie serbischer und 
kroatischer Eliten aus Politik, Militär, Kultur und Wissenschaft im zerfallenden 
Jugoslawien seit Mitte der 1980er Jahre sind dafür jüngste Beispiele. Müssen zu-
dem wie bei den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und der Sozialistischen Föde-
rativen Republik Jugoslawiens die territorialen Grenzen neu gezogen und der de-
mos neu definiert werden, können daraus zwei besondere demokratiegefährdende 
Probleme entstehen: 


• Irredenta-Probleme: Wird kein grundsätzlicher, friedlicher und dauerhafter 
Konsens über strittige territoriale Ansprüche gefunden, bedrohen außenpoliti-
sche Konflikte die friedliche innere Entfaltung der Demokratie. 


• Minoritätenprobleme: Enthalten die neuen Titularnationen ethnischen Min-
derheiten die (vollen) Bürgerrechte vor und benachteiligen diese politisch, 
wirtschaftlich und sozial, bedeutet dies nicht nur eine qualitative Einschrän-
kung der Demokratie, sondern die benachteiligten, unterdrückten oder ausge-
schlossenen Minderheiten könnten die Legitimität des Staates insgesamt 
bestreiten. Für die Existenz einer jungen Demokratie ist dies dann besonders 
gefährlich, wenn die Minderheit stark ist oder gar auf mächtige ausländische 
Schutzmächte verweisen kann, wie dies bei den diskriminierten russischen 
Bürgern der baltischen Republiken (insbes. Lettland) der Fall war und in den 
Kaukasus-Staaten häufig noch der Fall ist. So ist es kein Zufall oder nur der 
fortgeschritteneren ökonomischen Modernisierung zuzuschreiben, dass unter 
den osteuropäischen Transformationsländern mit Ungarn, Tschechien, Slowe-
nien und Polen vier Staaten an der Reformspitze stehen, in denen der Anteil 
der Bürger, der sich mit der Titularnation identifiziert, über 92 Prozent liegt 
(Offe 1997: 217), es sich also um ethnisch weitgehend homogene politische 
Gemeinschaften handelt. 


Fassen wir zusammen: 


1. Je mehr die Bevölkerung eines Staates aus unterschiedlichen und segmentier-
ten nationalen, ethnischen, linguistischen, religiösen Gruppen und Teilkultu-
ren zusammengesetzt ist, umso schwieriger wird ein gesamtgesellschaftlicher 
Konsens über die Grundstrukturen des demokratischen Systems zu erreichen 
sein (Mill 1872; Dahl 1971). 


2. Dies bedeutet keineswegs, dass nur ethnisch und religiös homogene Gesell-
schaften demokratisch verfasst und konsolidiert werden können. Denn ethni-
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sche Identitäten sind nicht primordial vorgegeben, sondern vor allem histo-
risch konstruiert und können deshalb auch wieder „de-konstruiert“ werden 
(Przeworski 1995: 21). Allerdings schließen multinationale und multireligiöse 
Gesellschaften eine ganze Reihe von mehrheitsdemokratischen institutionel-
len Lösungen aus. Sie verlangen zudem eine hohe Kompromissbereitschaft 
und politische Gestaltungskraft (DiPalma 1990) gerade der politischen Eliten 
(Lijphart 1984; Burton et al. 1992; Merkel 1997). 


3. Je fragmentierter und segmentierter multinationale Gesellschaften sind, umso 
mehr Konsenselemente und Vetorechte87 müssen in die institutionelle Verfas-
sungsarchitektur eines Landes eingebaut werden. Eine solche „inklusive poli-
tische Struktur“ bietet aber Kompromiss verweigernden politischen Eliten 
mannigfache Optionen, den Reformprozess eines Landes zu sabotieren und zu 
lähmen.88 


Dennoch gibt es zu einer solchen „inklusiven“ Politik der Demokratisierung für 
strukturell heterogene Gesellschaften keine Alternative, soll nicht die Staatlichkeit 
eines Landes schon zu Beginn der Transformationsprozesse untergraben werden. 
Dies haben Juan Linz und Alfred Stepan (1996: 28) prägnant auf die Formel ge-
bracht: „Without a state, there can be no citizenship; without citizenship, there can 
be no democracy“. 


1.2 Probleme der Demokratisierung 


Folgt man David Easton (1965; vgl. auch Offe 1994: 60), lässt sich ein politisches 
System als das Ergebnis von drei unterscheidbaren und hierarchischen Festlegun-
gen begreifen: Auf der untersten Ebene befindet sich die Herausbildung einer kol-
lektiven Identität, also der politischen Gemeinschaft. Auf dieser Basis erst entwi-
ckelt sich nach innen wie außen eine souveräne Staatlichkeit. Darauf baut auf der 
zweiten Ebene die politische Ordnung auf, die durch die normativen Vorgaben der 
Verfassung konstituiert, definiert und − in den Grundzügen − auch reguliert wird. 
Hier werden also die Regeln des politischen Prozesses festgelegt, nach denen die 
politischen Akteure später zu spielen haben (vgl. u. a. Elster 1993; Merkel et al. 
1996; Rüb 1996a). Auf der darüber liegenden dritten Ebene sind die politischen 
Akteure (Regierung, Parlament, Parteien, etc.) angesiedelt, die nach den in der 
Verfassung fixierten Regeln und Prozeduren Entscheidungen fällen, Interessen 
verfolgen und Konflikte austragen. 


Die hier skizzierten drei Ebenen sind sowohl temporal als auch kausal hierar-
chisch miteinander verknüpft. Die unterste Ebene (politische Gemeinschaft) ist 
zeitlich wie sachlich die fundamentale Voraussetzung für das Zustandekommen 
einer Verfassung (politische Ordnung) auf der zweiten Ebene. Es muss also ein 
Minimum an gemeinsamer politischer Identität vorhanden und die territoriale In-
tegrität des Landes im Inneren unbestritten sein, bevor sich die politische Gemein-
schaft eine gemeinsame und für alle Bürger gültige Verfassung geben kann. Erst 
danach können sich normativ geregelte, legitimierte und sanktionierte politische 
Prozesse entfalten, wie die Aggregation und Artikulation von Interessen, bindende 
politische Entscheidungen und deren staatliche Implementation. Anders formu-


_________________________________________________ 


87 Zu den institutionellen Varianten der consensus oder consociational democracy vgl. Lijphart 
(1984, 1999). 


88 Ein Beispiel dafür bietet die Tschechoslowakei des Jahres 1992. 
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liert: die untere Ebene determiniert in erheblichem Ausmaß die Konturen der je-
weils darüber liegenden Ebene (Offe 1994: 61). 


Im Normalfall der westeuropäischen Demokratien vollzog sich die Herausbildung 
dieser drei Ebenen in konsekutiven Schritten und über lange Zeitperioden hinweg. 
Die Prämissen und Grundstrukturen des politischen Systems waren also Gegens-
tand langfristiger evolutionärer Prozesse, die von unterschiedlichen Elitengenera-
tionen eingeleitet und durchgesetzt wurden. Es lag, wie es Claus Offe (ibid.: 63) 
in Anlehnung an John Rawls formuliert, zwischen den drei Ebenen (insbesondere 
zwischen Ebene 1 und 2) ein „Schleier der Ignoranz“, der weitgehend verhinderte, 
dass die Ebenen 1 (politische Gemeinschaft, demos) und 2 (politische Ordnung, 
Verfassung) nach den Kalkülen strategisch handelnder politischer Akteure im 
Hinblick auf ihre Interessenlage auf der dritten Ebene geformt wurden. Unter dem 
Diktat der Gleichzeitigkeit drohen jedoch politische Gemeinschaft und Verfas-
sung „zum Objekt strategischen Handelns“ zu werden. „Sie werden es [in Osteu-
ropa, W.M.] umso mehr, als jetzt sämtliche Karten neu gemischt und somit die 
Lebenschancen ganzer ethnischer Gruppen und sozialer Klassen auf lange Zeit hin 
festgelegt werden“ (ibid. 64). Noch einmal anders formuliert: wenn amtierende 
Parlamente, Parteien und Politiker über Staatsgrenzen, Bürgerschaftsstatus und 
Verfassung entscheiden, dann schreiben sie die Spielregeln selbst, unter den sie 
gleich anschließend zu spielen haben. Sie definieren dabei aber nicht nur die 
Spielregeln (Verfassungsnormen), sondern bestimmen über diese Normen auch, 
wer über den Erhalt der vollen Bürgerrechte überhaupt berechtigt ist, unter glei-
chen Bedingungen mitzuspielen. Auch hier müssen die baltischen Staaten mit den 
Diskriminierungen der russischen „Bürger“ oder die Slowakei mit der zeitweili-
gen (1994-1998) Benachteiligung ihrer ungarischen Minderheit als ein demokra-
tieabträgliches und vernunftwidriges Beispiel für die ethnisch-nationalistische 
Definition von citizenship gelten. Die Gefahr liegt also darin, dass Verfassungen 
nach parteiischen Interessen in „konsequentialistischer Absicht“ entworfen wer-
den, also nicht an den Kriterien der „Vernunft“ oder dem „bonum commune“, 
sondern an „Leidenschaften“ und „Interessen“ ausgerichtet werden.89 


1.3 Probleme des Wirtschaftsumbaus 


Es genügt schon die Aufzählung der wichtigsten unabdingbaren Reformen wie die 
Freigabe der Preise, die makroökonomische Stabilisierung, die Änderung der Ei-
gentumsordnung, die Privatisierung der Betriebe, die Herausbildung einer Unter-
nehmerschaft, die Herstellung eines Arbeitsmarktes, die Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit, die Kompensierung des inländischen Kapitalmangels, die Anreizstruktur 
für das notwendige Auslandskapital, die Modernisierung maroder Kapitalstöcke 
und der Austausch obsoleter Produkte, um die gewaltige Reformlast anzudeuten, 
die beim Umbau des Wirtschaftssystems anfällt. Über das Projekt des ökonomi-
schen Umbaus soll am Ende des 20. Jahrhunderts in Osteuropa in kurzer Frist 
(„Schocktherapie“) politisch das geleistet werden, was sich im Westen langsam 


_________________________________________________ 


89 Claus Offe (1994: 61) assoziiert die drei Politikebenen von David Easton mit den drei 
menschlichen „Grundqualifikationen“, wie sie von den Staatsphilosophen insbesondere des 
18. Jahrhunderts unterschieden wurden, nämlich Leidenschaften, Vernunftbegabung und Inte-
ressen. „Der Ebene der fundamentalen Identitätsbestimmungen eines politischen Gemeinwe-
sens entsprechen „Leidenschaften“ wie Tugend, Ehre, Patriotismus und die sittliche Verwur-
zelung in den Traditionen der nationalen Gemeinschaft und ihrer kollektiven Geschichte. Die 
zweite Ebene entspricht der Vernunftbegabung der Bürger und die dritte ihren Interessen“. 
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evolutionär herausgebildet hat: nämlich eine funktionierende und leistungsfähige 
Marktwirtschaft. In diesem Sinne haben wir es in Osteuropa mit einem capitalism 
by design (Offe) oder auch political capitalism zu tun. So wie auf der Makroebene 
der großen konsekutiven Modernisierungsschübe (Nationalstaat, Marktwirtschaft, 
Demokratie, Sozialstaat) ein hinreichender Zeitabstand die Modernisierungsetap-
pen in West- und Nordeuropa begünstigte, droht die extrem verkürzte Zeitstruktur 
der gleichzeitigen Modernisierung von Politik und Ökonomie in Osteuropa auf 
der Mikroebene der einzelnen Akteure und Bürger zu einem erheblichen Risiko 
für den Gesamterfolg der Reformen zu werden. 


Vereinfacht lässt sich die „politische Ökonomie der Geduld“ (Offe 1994: 76) bzw. 
die Gefahr wechselseitiger Obstruktionseffekte von demokratischer Politik und 
marktwirtschaftlichen Reformen folgendermaßen darstellen (Przeworski 1991: 
162 ff.): In der Transformationsphase von der einstigen Kommandoökonomie zu 
einer prosperierenden Marktwirtschaft muss unvermeidlich und für einen a priori 
kaum zu definierenden Zeitraum ein „ökonomisches Tal“ durchschritten werden. 
Wirtschaftliche und soziale Transitionskosten, wie der Zusammenbruch obsoleter 
Produktionsstrukturen, steigende Arbeitslosenraten, Rückgang des Lebensstan-
dards großer Bevölkerungsteile, existentielle Verunsicherung, Abstiegsängste und 
die drohende Verarmung vor allem der älteren Generation, werden fast unver-
meidlich anfallen. Eine hinter den Erwartungen der Bevölkerung zurückbleibende 
ökonomische Entwicklung fördert aber die Enttäuschung der Bürger, die sich kei-
neswegs nur gegen die Marktwirtschaft, sondern auch gegen die noch instabile 
und wenig belastbare Demokratie richten kann. Denn spätestens seit den Erfah-
rungen der späten Weimarer Republik und der frühen Bundesrepublik wissen wir, 
dass die materiellen output-Ergebnisse von Politik und Wirtschaft entsprechend 
ihrem Leistungsniveau ein demokratisches System delegitimieren (Weimarer Re-
publik) oder legitimieren (BRD) können. 


Denn anders als bei den Demokratisierungsprozessen der „zweiten Welle“ in Eu-
ropa und Japan oder den Transformationen der „dritten Welle“ in Südeuropa, Ost-
asien und selbst in Lateinamerika verliefen die ersten sechs Jahre der Demokrati-
sierung in Osteuropa unter den Bedingungen eines deutlichen (z. B. 
Tschechoslowakei) bis dramatischen (z. B. Balkan) Rückgangs der wirtschaftli-
chen und sozialen Standards (vgl. Tab. 29). Nach einem Report der UNO war der 
erlittene wirtschaftliche Wohlstandsverlust in der Phase von 1990-1993 für die 
osteuropäischen Länder weit gravierender als jener, der die kapitalistischen In-
dustrieländer während und nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 traf. Es gibt 
nur sehr wenige Beispiele von Demokratien, die einen solch dramatischen Rück-
gang der wirtschaftlichen Leistungskraft und sozialen Existenzsicherung breiter 
Schichten überlebt haben. Denn können Wirtschaft und Politik nicht die von den 
Bürgern erwarteten Güter „liefern“, kann sich im politischen System weder die 
spezifisch-utilitaristische noch die affektiv-diffuse Unterstützung für die demokra-
tischen Institutionen und Verfahrensweisen ausbilden. In solchen Situationen 
droht die Aufzehrung des Anfangskredits, der den politischen Demokratisierungs-
eliten unmittelbar nach dem Systembruch von den Bürgern eingeräumt wurde. 
Die Gefahr der Re-Autokratisierung (z. B. Belarus, Georgien) oder der Verfesti-
gung gravierender demokratischer Defekte (z. B. Albanien, Bulgarien, Kroatien, 
Russland, Ukraine) erhöht sich drastisch. 


Wechselseitige 
Obstruktionseffekte 


Starke 
Wohlfahrtsverluste 
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Tabelle 29: Makroökonomische Fundamentaldaten für Osteuropa 


Bruttoinlandsprodukt 


 Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen (Veränderung zum Vorjahr in %) 


 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1989-2002


Ostmittel-
europa 


               


Polen 0 -11,6 -9 2,6 3,8 5,2 7 6 6,8 4,8 4,1 4,0 1,0 1,6 1,88


Slowenien - - 8,1 -5,4 1,3 5,3 4,8 3,5 4,6 3,8 5,2 4,6 2,9 3,2 3,49


ČSSR/ČSF
R 


1 -0,4 -16 -7 - - - - - - - - - - -


Tschechien - - -14,2 -6,4 -0,9 2,6 5,2 4,3 -0,8 -1,2 -0,4 2,9 3,1 2,0 -0,32


Slowakei - - -4,2 -7 -4,1 4,8 7,4 6,2 6,2 4,1 1,9 2,2 3,3 4,4 2,1


Ungarn -0,2 -3,2 -10 -3 -0,8 2,9 2 1,3 4,6 4,9 4,2 5,2 3,9 3,3 1,08


Balkan      


Albanien 11,8 -13,1 -22,7 -9,7 10,9 7,4 8,6 9,1 -7,0 8,0 8,0 7,8 7,3 7,0 2,4


Bulgarien -0,3 -11,5 -26 -7,3 -1,5 1,8 2,5 -10,1 -7,0 3,5 2,4 5,8 4,1 4,8 -2,77


Rumänien -8 -9,9 -13 -8,8 1,5 3,9 6,9 3,9 -6,1 -4,8 -2,3 1,6 5,7 4,9 -1,75


Baltikum      


Estland - 8,1 -10 -14 -8,6 -2,7 2,5 4,0 10,4 5,0 -0,7 6,9 6,5 6,0 1,03


Lettland - 2,7 -10,4 -35 -15 0,6 -1,6 3,3 8,6 3,9 1,1 6,6 7,9 6,1 -1,63


Litauen - -6,9 -13,1 -39 -21 0,1 1 4,7 7,3 5,1 -3,9 3,3 6,5 6,7 -3,79


SU/Russland - -2 -12,8 -14 -8,7 -13 -4 -6 -10,1 -4,9 5,4 8,3 5,0 4,3 -4,04
Quelle: 1996-2002: Europäische Kommission (2003) in: http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2003/index.htm; 
Albanien: EWIS, Rahmendaten Albanien in: http://www.ewis.de/alwirtschaft.html; Russland: Bankgesellschaft Berlin, 
Länderinfo SOE in: http://www. bankgesellschaft.de/vowi/14_laender/49_pdf_inter/emt.pdf. 


 
Arbeitslosenquote 


 Arbeitslosenquote (IAO-Methodik) 


1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1989-2002


Ostmittel-
europa 


Polen 0,3 6,1 11,8 13,6 15,7 16 15,5 12,3 11,2 10,6 13,9 16,4 18,5 19,9 13,00


Slowenien - 5,3 10,1 13,3 15,4 14,3 7,4 7,3 7,4 7,9 7,6 6,6 5,8 6,0 8,80


ČSSR/ČSFR 0 1 6,8 8 - - - - - - - - - - -


Tschechien - 0,7 4,1 2,6 3,5 3,2 4 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,0 7,3 5,09


Slowakei - 1,6 11,8 10,4 14,4 14,8 13,1 11,3 11,8 12,5 16,2 18,6 19,4 18,6 13,42


Ungarn 0,5 1,7 7,4 12,3 12,1 10,4 12 9,9 8,7 7,8 7,0 6,4 5,6 5,6 7,67


Balkan 
Albanien - 9,8 9,4 26,7 25 19 16,9 12,4 14,9 17,7 18,0 16,8 15,5 16,0 16,7


Bulgarien - 1,8 11,5 15,6 16,4 12,8 10,8 13,7 15,0 16,0 17,0 16,4 19,2 18,1 14,18


Rumänien - 1,3 3,1 8,2 10,1 10,9 8,9 6,7 6,0 6,3 6,8 7,1 6,6 7,0 6,85


Baltikum 
Estland - - 0,1 1,9 2,6 2,2 5 10 9,7 9,9 12,3 13,7 11,8 9,1 7,34


Lettland - - - 2,1 5,8 6,5 7 18,3 14,4 13,8 14,5 14,6 12,8 12,8 11,14


Litauen - - 0,3 1 3,4 4,5 7 16,4 14,1 13,3 14,1 16,0 16,1 13,1 9,94


SU/Russland - 1,4 4,8 4,8 5,5 7,1 8 10,0 11,2 12,4 14,2 10,5 8,7 8,5 8,24
Quelle: 1996-2002: Europäische Kommission (2003) in: http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2003/index.htm; 
Albanien: WIIW, Länderexpertise Albanien in: http://www.wiiw.ac.at/balkan/files/data/Albania.pdf; Russland: 
ILO/IC/99/EP/1/E und http://www.wiiw.ac. at/pdf/RR285_summary_dt.pdf. 
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Tabelle 29: (Forts.) 


Inflationsrate 


 Inflationsrate CPI (Veränderung zum Vorjahr in %) 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1989-2002


Ostmittel-
europa 


               


Polen 259 585 70,3 43 39,1 28,4 27 19,9 14,9 11,8 7,2 10,1 5,3 1,9 80,21


Slowenien 1285 552 118 201 207 18,3 8,6 9,9 8,3 7,9 6,1 8,9 8,6 7,5 174,79


ČSSR/ČSFR 1,5 9,9 58 11 - - - - - - - - - - -


Tschechien - - 56,7 11,1 14,3 11,1 11,5 9,1 8,0 9,7 1,8 3,9 4,5 1,4 11,93


Slowakei - - 61,2 10,2 25 11,7 7,2 5,8 6,1 6,7 10,6 12,1 7,0 3,3 13,91


Ungarn - 29,0 35 23 23 25,4 28 23,5 18,5 14,2 10 10 9,1 5,2 19,53


Balkan 


Albanien - - 104 266 85 15 6 17,4 42,1 8,7 -1 4,2 3,1 5,4 46,33


Bulgarien 6,2 19,3 254 79,4 64 122 33 123 1045 18,7 2,6 10,3 7,4 5,8 127,90


Rumänien 0,9 5,7 165 211 295 62 28 38,8 154,8 59,1 45,8 45,7 24,5 22,5 82,77


Baltikum 


Estland - - 283 969 89,8 42 29 19,8 9,3 8,8 3,1 3,9 5,6 3,6 122,24


Lettland - - 172 950 109 26 23 17,6 8,4 4,3 2,1 2,6 2,5 2,0 109,96


Litauen - - 216 1020 410 45 36 24,7 8,8 5,0 0,7 0,5 1,3 0,4 147,37


SU/Russland 1,9 5,3 100 1648 885 226 131 22 14,7 27,7 85,1 20,8 21,6 19,0 229,15
Quelle: 1996-2002: Europäische Kommission (2003), in: http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2003/index.htm; 
Albanien: EWIS in: http://www.ewis.de/alwrahmen.html und http://www.worldbank.org/data/countrydata/aag/alb_aag.pdf; 
Russland in: http://www.hypovereinsbank.de/media/pdf/rese_lada_russ.pdf; Bank Austria East-West Report 1/2000, in: 
http://www.brh-gov-pl.or.at/Statyst/plos0003.htm und http://www.wiiw.ac.at/pdf/RR285_summary_dt.pdf. 


 


Reallohnentwicklung 


Reallohnentwicklung (Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %) 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1989-2002


Ostmittel-
europa 


             


Polen 9,0 -24,4 -0,3 -2,7 -2,9 0,5 3,0 5,7 7,3 4,5 4,7 2,6 0,58


Slowenien 18,8 -26,5 -15,0 -2,9 14,4 6,0 4,7 4,4 2,9 1,5 3,0 1,4 1,06


ČSSR/ČSFR 0,8 -5,6 - - - - - - - - - - -


Tschechien - -5,5 -26,3 10,2 3,8 7,8 8,7 8,9 2,0 -1,2 5,9 2,6 1,54


Slowakei 2,6 -5,7 -26,3 8,9 -3,6 3,2 4,0 7,1 6,6 2,7 -3,1 -4,9 -0,71


Ungarn 0,9 -3,7 -7,0 -1,4 -3,9 7,2 -12,2 -5,0 4,9 3,6 2,5 1,5 -1,05


Balkan   


Albanien - - - - - - - - - - - - -


Bulgarien 1,1 5,3 -39 5,8 -8,7 -21,7 -5,5 -17,6 18,3 17,2 9,4 7,7 -2,31


Rumänien 2,1 5,6 -18,3 -12,7 -16,7 0,0 12,0 9,3 -22,6 3,4 -0,7 -4,0 -3,55


Baltikum   


Estland - 6,8 -43 -31 3,8 10,5 9 0,4 1,5 1,1 1,2 0,9 -3,53


Lettland - 5,3 -29 -23 5 11,9 -0,4 -6,2 12,4 1,7 2,4 0,1 -1,8


Litauen - 6,3 -18 -14 5 11,9 -0,4 3,3 10,1 -0,6 -7,9 -10,0 -1,3


SU/Russland 7,3 9,0 -3,0 -33,0 0,4 -8,0 -28 6,0 5,0 -13,4 -22 22,5 -4,77
Quelle: WIIW Database in: http://www.uni-tuebingen.de/uni/wwa/download/wsys/WiSy%202001Teil5.pdf; Estland: 
OECD Economic Surveys, verschied. Jahrgänge; Litauen: Nationales Statistikbüro in: http://www.std.li/default_e.htm; 
Lettland: Nationales Statistikbüro in: http://www.csb.lv/Satr/rad/E4.cfm?akurs3=E4. 
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Damit aber die „politische Ökonomie der Geduld“ nicht zu einer Demokratisie-
rungsfalle wird, kommt es bei der Lösung der komplexen ökonomischen und poli-
tischen Transformation vor allem darauf an, in welcher Weise die relevanten poli-
tischen Eliten und wirtschaftlichen Akteure die einzelnen 
Transformationspolitiken miteinander verknüpfen, koordinieren, sequenzieren 
und harmonisieren (Offe 1991; Przeworski 1991; Schmitter 1995; Merkel 2006a). 
Zwei idealtypische Lösungswege wurden zu Beginn der 1990er Jahre von Öko-
nomen und Sozialwissenschaftlern für den wirtschaftlichen Umbau vorgeschla-
gen: erstens der „Big Bang“, die radikale und rasche Transformation der Wirt-
schaft, wie sie von der OECD und dem Harvard-Ökonomen Jeffrey Sachs 
propagiert wurde. Die „ökonomischen Grausamkeiten“ sollten gleich am Anfang, 
durchgreifend und auf eine kurze Zeitspanne gedrängt begangen werden, damit 
die marktwirtschaftliche und gesellschaftliche Selbstregulierung ihre prosperitäts-
treibenden Kräfte möglichst schnell entfalten könnten. 


Die sozialen Kosten würden rasch und massiv anfallen, die wirtschaftlichen Re-
formerfolge könnten sich jedoch schnell einstellen. Das zu durchschreitende „Tal 
der Tränen“ (Dahrendorf) wäre in diesem Falle tiefer, aber kürzer. Offen und ris-
kant bleibt, ob die kurzfristig anfallenden sozialen Kosten nicht so hoch sind und 
so starken politischen Protest unter den Bürgern erzeugen, dass die Demokratie 
ernsthaft gefährdet ist. Dafür spricht der Umfang der sozialen Verwerfungen, da-
gegen die Kürze der Transitionsphase. Genau umgekehrt verhält es sich mit der 
zweiten, der gradualistischen Transformationsstrategie. Die sozialen Kosten wür-
den langsamer und möglicherweise in geringerem Umfang anfallen, die wirt-
schaftlichen Erfolge der Reformpolitik dürften aber länger auf sich warten lassen. 
Das „Tal“ wird weniger tief, dafür aber breiter sein. Hier stellt sich die Frage: 
Lässt sich die Geduld gegenüber der „schöpferischen Zerstörung“(Joseph Schum-
peter) solange erhalten, dass sie die demokratische Ordnung nicht gefährdet? 


In beiden Szenarien spielen zwei Gruppen von Akteuren die wichtigste Rolle: die 
politischen Entscheidungseliten und ihre Wähler (Przeworski 1991:162 f.). Ihre 
Interaktion bestimmt, welche wirtschaftspolitische Strategie mit welchen Folgen 
für die demokratische Konsolidierung eingeschlagen wird. Wenn die Wähler Ver-
trauen in die Regierung haben, kann diese die „harte“ Option der radikalen und 
raschen ökonomischen Transformation („Big Bang“) wählen. In einer Formel 
ausgedrückt heißt dies: 


Radikale Reform > Gradualistische Reform > Status Quo, also:  


R > G > S. 


Stellen sich die wirtschaftlichen Reformerfolge jedoch nicht schnell genug ein 
und steigen die sozialen Kosten in der Bevölkerung, so sinkt das Vertrauen vieler 
Wähler in die radikale wirtschaftliche Reformpolitik und die politische Oppositi-
on verschärft sich. Die rationale Antwort von Politikern in Wettbewerbsdemokra-
tien auf diesen Vertrauensschwund wäre im Hinblick auf die nächsten Wahlen, 
die radikale Strategie abzuschwächen, die sozialen Kosten zu mindern, sozialpoli-
tisch abzupuffern und langsam zu einer gradualistischen Reformpolitik überzuge-
hen. Die Formel würde dann lauten: 


G > R > S. 


Stellen sich auch bei einer gradualistischen Wirtschaftspolitik keine spürbaren 
Verbesserungen der Lebenssituation und Lebensperspektive ein und reichen die 
Ressourcen für eine wirkungsvoll kompensierende Sozialpolitik nicht aus, mündet 


„Big Bang“ 


Gradualismus 
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dies in der Regel in Abstiegs- und Zukunftsängste der Bevölkerung. Dies führt 
dann zu einem weiteren Vertrauensschwund der Bürger gegenüber der Reformpo-
litik. Die Bürgerpräferenzen für die Wirtschaftspolitik würden sich dann weiter 
verschieben von  


G > S > R 


bis hin zu  


S > G > R 


(vgl. Przeworski 1991: 164). 


Die oben dargestellte Logik ökonomischer Reformen unter demokratischen Be-
dingungen zeigt, dass optimale oder auch nur konsequente Wirtschaftsreformen 
unter demokratischen Bedingungen und vergleichsweise kurzen Wahlzyklen in 
Osteuropa eher unwahrscheinlich waren. Empirisch wurde diese These tatsächlich 
in den meisten osteuropäischen Ländern bestätigt. So wurde der radikalste Start in 
den ökonomischen Reformprozess zweifellos von dem polnischen Wirtschaftsmi-
nister Leszek Balcerowicz unternommen. Doch obwohl die unter Balcerowicz 
1989/90 begonnene und bis zu Hanna Suchocka (1992/93), der Premierministerin 
der Demokratischen Union90, fortgesetzte neoliberale Wirtschaftspolitik durchaus 
auf makroökonomische Stabilisierungserfolge verweisen konnte (OECD 1993: 
121), waren die sozialen Opfer in der mehrheitlichen Wahrnehmung der Bevölke-
rung zu groß. Die Polen wählten 1993 die alte Regierungskoalition der 
Solidarność-Nachfolgeparteien ab und das postkommunistische Linksbündnis 
(SLD), die ehemalige Block-Bauernpartei (PSL) und die sozialdemokratische U-
nion der Arbeit (UP) ins Amt. Alle drei Parteien hatten sich im Wahlkampf nach-
drücklich gegen das neoliberale Reformtempo und für einen langsameren, gradua-
listischen Kurs ausgesprochen.91 Konsequent plädierten sie unmittelbar nach 
ihrem Regierungsantritt für eine stärkere Rolle des Staates in der Sozial- und 
Wirtschaftspolitik und verlangsamten das wirtschaftliche Reformtempo. 


Auch in Ungarn, wo die Mitte-Rechts-Regierung (1990-1994) unter József Antall 
einen gemäßigten wirtschaftlichen Reformkurs eingeschlagen hatte, waren Kosten 
und Nutzen dieser Wirtschaftspolitik in der Bevölkerung zu ungleich verteilt. 
Nicht zuletzt deshalb bereiteten die ungarischen Wähler den Regierungsparteien 
eine vernichtende Niederlage und wählten die postkommunistische USP unter 
Gyula Horn mit der absoluten Mehrheit der Parlamentsmandate im Jahre 1994 zur 
dominierenden Regierungspartei (Körösényi 1997: 176 f.). Die Abwahl des bür-
gerlichen Staatspräsidenten und der bürgerlichen Regierung 1993 aufgrund man-
gelnder Reformerfolge und dem anhaltenden Absinken des Lebensstandards ist 
ein weiteres Beispiel für das Scheitern der ersten bürgerlichen Regierungen nach 
dem Systemwechsel. Aber auch die sozialistisch-liberale Regierungskoalition 
wurde 1998 aus dem Amt gewählt. Dieses Mal waren allerdings nicht wirtschafts-
politische Gründe primär ausschlaggebend, als vielmehr eine Reorganisation des 


_________________________________________________ 


90 Die Demokratische Union ist eine der politischen Parteien, die aus der (Gewerk- 
schafts-)Bewegung hervorgegangen ist. 


91 Hier soll nicht monokausal argumentiert werden, dass die Wirtschaftspolitik der Regierung 
der alleinige Grund für die Wahlniederlage war. Nach den Wahlanalysen können jedoch kei-
ne Zweifel bestehen, dass die Enttäuschung über die wirtschaftlichen Reformergebnisse aus-
schlaggebend für den Sieg der postkommunistischen Opposition war. 


Polen: Balcerowicz 


Ungarn: Antall 
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liberalkonservativen Parteienlagers und disproportionale Verzerrungseffekte des 
ungarischen Wahlsystems (Ágh 1998: 7). 


Selbst die „neoliberale Wirtschaftspolitik“ des tschechischen Ministerpräsidenten 
Václav Klaus, der von 1993-1997 ununterbrochen die tschechische Regierung 
führte, ist kein überzeugendes Gegenbeispiel zu dem oben skizzierten Zusam-
menhang von Wirtschaftspolitik und Wahlerfolg im postkommunistischen Osteu-
ropa. Zwar veränderte Klaus die neoliberale Rhetorik während seiner Regierungs-
zeit kaum, wenn er als bekennender Thatcherist eine „Marktwirtschaft ohne 
Adjektive“ forderte. Doch aufmerksame Analysen der tschechischen Wirtschafts-
politik hatten schon Mitte der 1990er Jahre enthüllt, dass der radikalen neolibera-
len Rhetorik meist keine ebenso radikalen Wirtschaftsreformen folgten. Dies gilt 
insbesondere für die Art der Privatisierung, die Umstrukturierung der großen 
Staatsbetriebe, die Arbeitsmarkt-, ja sogar die Haushaltspolitik (OECD Economic 
Surveys The Czech Republic 1996; Jennewein/Larischova 1996: 223 ff.). Die 
Versäumnisse der wirtschaftlichen Reformpolitik traten dann in der ökonomi-
schen Krise des Jahres 1997 deutlich hervor. Diese führte schließlich in Verbin-
dung mit einigen Korruptionsfällen in der größten Regierungspartei ODS (Demo-
kratische Bürgerpartei) zum Koalitionszerfall des Regierungslagers und Ende 
1997 zum erzwungenen Rücktritt von Václav Klaus. Bei den nachfolgenden Par-
lamentswahlen im Jahre 1998 wurde die liberalkonservative Koalition abgewählt 
und durch eine sozialdemokratisch geführte Regierung ersetzt, die mit einem gra-
dualistischen und sozialpolitisch stärker abgefederten Wirtschaftsumbau gewor-
ben hatte. 


Aber auch eine weitgehend am Status quo orientierte Wirtschaftspolitik schützte 
die ersten nachkommunistischen Regierungen nicht vor Abwahl und Machtver-
lust. Die Beispiele der von Postkommunisten geführten Regierungen Rumäniens 
und Bulgariens oder der „bürgerlichen“ Regierungen Albaniens belegen dies. Die 
Umstände ihrer Abwahl (1996: Rumänien, Bulgarien) oder ihres erzwungenen 
Rücktritts (1997: Albanien) zeigen, dass der Schaden für die Demokratie und ihre 
Konsolidierung in diesen Ländern weit höher war, als in jenen Staaten, die an-
fangs eine radikale Wirtschaftsstrategie verfolgten. Soweit Privatisierungen einge-
leitet wurden, verliefen sie noch unkontrollierter und begünstigten noch stärker 
die alte Nomenklatura als in den ostmitteleuropäischen Ländern. Der ökonomi-
sche Umbau verlief dort weniger vom „Plan zum Markt“ als „vom Plan zum 
Clan“, wie der Osteuropaforscher David Stark schon 1990 befürchtet hatte (Stark 
1990). Für die Wirtschaftsreformen aber wurde in diesen Ländern wertvolle Zeit 
verloren, und auch der Vertrauensverlust in Marktwirtschaft und Demokratie war 
beträchtlich. 


Ist also der gradualistische Reformpfad der Königsweg, der zwischen ökonomi-
scher Effizienz, sozialpolitischen Erfordernissen und demokratischen Zwängen 
die goldene Mitte findet? Die oben dargelegten Wechselwirkungen zwischen 
Wirtschaftsreformen, Wählerpräferenzen und den Kalkülen der politischen Eliten 
legen diese Vermutung nahe. Die unterschiedlichen Reformerfahrungen im post-
kommunistischen Osteuropa92 zeigen jedoch (vgl. Tab. 29), dass es weder einen 
generellen Königsweg gibt noch ein solcher Weg geradlinig verlaufen könnte. Es 
gibt vielmehr zwei logische und zugleich empirisch bestätigte Gründe, warum der 


_________________________________________________ 


92 Vergleiche etwa die so unterschiedlichen Reformerfolge in Ungarn, Tschechien und Slowe-
nien auf der einen und Albanien, Rumänien und Bulgarien auf der anderen Seite. 


Tschechien: Klaus 


Rumänien und 
Bulgarien 


Reformpolitische    
Zick-Zack-Kurse 
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wirtschaftliche Transformationspfad in der Regel im Zickzackkurs verläuft, d. h. 
zwischen radikalen Reformen, Gradualismus und Status-quo-Orientierung oszil-
liert: 


1. Die unmittelbaren nachkommunistischen Regierungen scheiterten schlicht an 
der gewaltigen Reformlast der ersten wirtschaftlichen Umbaumaßnahmen. 
Sie wurden in der Regel von der Opposition abgelöst, die die Wahlen meist 
mit dem Versprechen eines gradualistischen Reformkurses gewonnen hat. 
Nur in den seltensten Fällen vermochten sie jedoch, die (auch) in den Wahlen 
geweckten Wohlstandserwartungen der Bürger zu erfüllen und wurden wie 
im Ausnahmefall Tschechien (1996) wiedergewählt. Der wirtschaftspoliti-
sche Zickzackkurs wurde durch den nach einer Legislaturperiode fast obliga-
torischen parteipolitischen Regierungswechsel besiegelt und führte dadurch 
paradoxerweise zu einem wichtigen Konsolidierungsfortschritt, nämlich dem 
von Huntington (1991) und anderen geforderten postautokratischen Regie-
rungswechsel (turnover test). 


2. Aber auch innerhalb einer Legislaturperiode war die Wirtschaftspolitik der 
meisten Regierungen inkonsistent. Unmittelbar nach den Wahlsiegen läuteten 
diese meist radikale Reformen ein; schwand dann aber während der Regie-
rungszeit die Unterstützung der Bürger aufgrund der ökonomischen 
Wohlstandsverluste und sozialen Lasten, tendierten viele Regierungen ange-
sichts der näher rückenden Wahlen zu einer gradualistischen oder gar am Sta-
tus quo orientierten Wirtschaftspolitik.93 


Aus der Perspektive der notwendigerweise zunächst an demokratischen Wahler-
folgen interessierten Politiker war in den osteuropäischen Reformländern die op-
timale wirtschaftspolitische Strategie inkonsistent (Przeworski 1991: 174). Aber 
auch wenn eine solche inkonsistente Strategie für die Bewältigung der enormen 
Reformprobleme aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht alles andere als optimal 
ist, haben eine ganze Reihe von osteuropäischen Ländern wider den Lehrsätzen 
der Textbuch-Ökonomie oder dem fein konstruierten Pessimismus der Politöko-
nomie erstaunliche wirtschaftliche Erfolgsbilanzen vorgelegt. Dies gilt insbeson-
dere für Estland, Slowenien, Ungarn, Tschechien, Polen und selbst die Slowakei 
(vgl. Tab. 29). 


Es waren insbesondere zwei Faktoren, die stärkere positive Wirkung entfalteten 
als die vermuteten destruktiven Interferenzen der gleichzeitigen Einführung von 
Marktwirtschaft und Demokratie: 


• Der hohe Bildungs- und Ausbildungsgrad der Bevölkerung in den ostmitteleu-
ropäischen Ländern erwies sich innerhalb der Marktwirtschaft als eine enorme 
Produktivkraft, auf die weder die Länder Lateinamerikas noch Südostasiens, ja 
nicht einmal Südeuropas zu Beginn ihrer Regimewechsel zur Demokratie zu-
rückgreifen konnten. 


_________________________________________________ 


93 Das ist allerdings kein singuläres osteuropäisches Transformationsphänomen, sondern wird 
unter leicht abgewandelten Prämissen und Argumenten für die entwickelten marktwirtschaft-
lichen Demokratien des Westens über das Theorem des political business cycle diskutiert. Die 
(umstrittene) These heißt hier: Je näher die Wahlen rücken, umso mehr sind amtierende Re-
gierungen systematisch geneigt, die Staatsausgaben zu erhöhen, um wirtschafts- und sozial-
politische Geschenke zu verteilen. 
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• Die Nähe Westeuropas und die Aussicht, 2004 in die Europäische Union (EU) 
aufgenommen zu werden, entwickelten sich zu einem Push- und Pull-Faktor, 
der die forcierte Modernisierung vorantrieb. Die Attraktivität der EU-
Mitgliedschaft und die finanziellen wie logistischen Hilfen der EU erwiesen 
sich als ein überragender Faktor für die wirtschaftliche Transformation in den 
acht neuen EU-Mitgliedstaaten (Kneuer 2006). 


Zu den singulären Problemen der Staatlichkeit, der Demokratisierung der politi-
schen Strukturen, des ökonomischen Umbaus und der sie überwölbenden und 
verkomplizierenden Gleichzeitigkeit kommt noch eine vierte Problematik, die die 
osteuropäischen Systemwechsel von den Demokratisierungsprozessen der zweiten 
Welle und den meisten Transformationen Südeuropas und Lateinamerikas unter-
scheidet: Es handelt sich mit wenigen Ausnahmen meist nicht um Re-
demokratisierungen, sondern um die erstmalige volle Demokratisierung der politi-
schen Systeme. Dadurch fehlen demokratisch erprobte politische Eliten (wie etwa 
in Westdeutschland nach 1945), vorautoritäre, demokratische politische Parteien 
und Institutionen (wie in Uruguay und Chile) oder zivilgesellschaftliche Traditio-
nen (Westdeutschland, Italien), an die materiell oder ideell angeknüpft werden 
könnte. Und selbst wenn solche Erfahrungen wie in der Tschechoslowakei (1919-
1938) oder − vermindert − in Ungarn, Polen und den baltischen Staaten existier-
ten, waren sie viel schwächer ausgeprägt und weitgehend verblasst (Glaeßner 
1994: 141). 


Aus der besonderen Problematik der osteuropäischen Systemwechsel ergibt sich, 
dass der Erfolg der doppelten und dreifachen Transformation zum einen von der 
Lösung des Staatlichkeitsproblems, dem Elitenverhalten, der Sequenzierung der 
Reformen, der institutionellen Gestalt des politischen Systems sowie dem Erfolg 
der sozioökonomischen Modernisierung abhing und im östlicheren Osteuropa 
noch abhängt. Im Folgenden sollen deshalb an konkreten Beispielen ausgewählter 
osteuropäischer Länder konkret die Transformationspfade, die Institutionalisie-
rung und die Konsolidierung der postkommunistischen Demokratien analysiert 
werden. Es soll insbesondere auch gezeigt werden, wie und warum sich eine gan-
ze reihe von osteuropäischen Transformationsstaaten (v. a. in Mittel- und Nordeu-
ropa) trotz der besonderen Problematik der mehrfachen Transformation schneller 
konsolidiert haben als in allen anderen Weltregionen der dritten Demokratisie-
rungswelle (vgl. Bertelsmann Stiftung 2004, 2005; Freedom House seit 1990; 
Schmitter/Schneider 2004: 59 ff.). 


Übungsaufgaben (Kap. V.1.)  


1. Was ist unter dem ,,Dilemma der Gleichzeitigkeit" bei der Systemtransformati-
on in Osteuropa zu verstehen?  


2. Inwiefern beeinflusst das Problem der Staatlichkeit (stateness) die Erfolgschan-
cen der Demokratisierung?  


3. Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile radikaler und gradueller Wirtschaftsre-
formen in Hinblick auf die Konsolidierung der Demokratie in Osteuropa. 


Schwache 
demokratische Tradition 
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2 Transformationspfade: Vom kommunistischen Regime zur 
Demokratie 


Berücksichtigt man interne und externe Ursachen für die Ablösung autokratischer 
Regime, lassen sich idealtypisch mindestens sechs Ursachenkonstellationen für 
das Ende autokratischer Herrschaftsformen im 20. Jahrhundert benennen: 


• existenzgefährdende Legitimitätskrise aufgrund ökonomischer Ineffizienz des 
autokratischen Systems; 


• existenzgefährdende Legitimitätskrise aufgrund ökonomischer Effizienz des 
autokratischen Systems; 


• existenzgefährdende Legitimitätskrise aufgrund politischer Schlüsselereignisse; 
• Kriegsniederlagen der autokratischen Regime; 
• Wegfall existenzwichtiger externer Unterstützung; 
• Dominoeffekt zusammenbrechender autokratischer Regime in der Region und 


(vermindert auch) im globalen Maßstab. 


Für jede dieser Ursachen lassen sich Länder nennen, deren politische Systeme 
sich im Verlaufe der „dritten Welle“ demokratisiert haben. Allerdings können die 
einzelnen Regimezusammenbrüche nur selten eindeutig auf eine einzige, überra-
gende „Ursache“ zurückgeführt werden. Am ehesten ist dies noch im Falle der 
Kriegsniederlagen möglich, wie die Beispiele Deutschlands, Italiens und Japans 
nach 1945 belegen. Meist sind es aber Ursachenkonstellationen, also die Ver-
knüpfung mehrerer Ursachen, die zur Ablösung des alten Regimes führten. 


Betrachtet man die Regimezusammenbrüche der dritten Demokratisierungswelle 
aus der Perspektive der Transformationsregionen Südeuropa, Lateinamerika, Ost-
asien, Afrika und Osteuropa, so fällt auf, dass innerhalb der vier erstgenannten 
areas sehr unterschiedliche Ursachenkonstellationen zum Ende der autokratischen 
Herrschaftssysteme geführt haben. Auch hier bildet die Region Osteuropas eine 
Ausnahme. Denn dort lässt sich ein überragendes gemeinsames Ursachenmuster 
erkennen, das zum Niedergang fast aller kommunistischen Regime geführt hat. 
Weder kam es zu Kriegsniederlagen der Regime in der Region, noch forderten 
erfolgreiche sozioökonomische Modernisierungsschübe wie in Taiwan und Süd-
korea die autokratischen Machteliten heraus. Stilisiert man nicht Gorbatschows 
Machtübernahme 1985 ex post zum überragenden Schlüsselereignis heraus, lassen 
sich zwar viele wichtige Ereignisse94 im Verlaufe der Systemwechsel erkennen, 
aber sie waren meist nicht selbst Ursache, sondern politische Folgen tiefer liegen-
der Gründe. Nimmt man die Sowjetunion zunächst aus, so lässt sich für die Re-
gimezusammenbrüche fast aller osteuropäischen Länder95 folgende gemeinsame 
Ursachenkette erkennen: Verschärfung der Legitimitätskrise aufgrund wirtschaft-


_________________________________________________ 


94 Zum Beispiel Sowjetunion: Gorbatschow wird Generalsekretär der KPdSU (1985), Ende der 
Breschnew-Doktrin der begrenzten Souveränität der Staaten des Warschauer Pakts (1988); 
Polen: Gründung der Solidarność (1980), Verhängung des Kriegsrechts (1981), Runder Tisch 
und (fast) freie Wahlen (1989); Ungarn: Ablösung von János Kádár an der Partei- und Staats-
spitze (1988), Runder Tisch und Öffnung des Eisernen Vorhangs (1989); DDR: Massen-
flucht, Massendemonstrationen und Öffnung der deutsch-deutschen Grenze (1989). 


95 Teilweise Ausnahmen bilden Jugoslawien, Albanien und Rumänien, die nicht direkt unter 
dem hegemonialen Schutz und Zugriff der Sowjetunion standen, deren Existenz aber indirekt 
in hohem Maße gleichfalls vom weiteren Bestand des „kommunistischen Lagers“ abhing. 


Ursachen für das Ende 
der Autokratien 


Ursachenkette 







 
V.  Die dritte Demokratisierungswelle: Osteuropa 210 


licher Ineffizienzen führen zu Reformversuchen in der UdSSR, in deren Verlauf 
Gorbatschow spätestens 1988 mit der endgültigen Aufgabe der Breschnew-
Doktrin die externe Bestandsgarantie für die realsozialistischen Bruderländer auf-
gab. Die Preisgabe der sowjetischen Existenzgarantie verschärfte die Legitimi-
tätsprobleme der kommunistischen Machthaber in den osteuropäischen Bruder-
staaten und verminderte das Protestrisiko der politischen Oppositionsbewegungen. 
Als dann die kommunistische Führung der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei 
1989 in halbfreie Wahlen einwilligte und der ungarische Außenminister Gyula 
Horn den Eisernen Vorhang durchschnitt, nahmen die Protestbewegungen in den 
einzelnen Ländern zu. Die nun folgende Kette von Ereignissen erzeugte Anste-
ckungseffekte im gesamten osteuropäischen Raum, die die kommunistischen Re-
gime ohne großen Widerstand wie Dominosteine stürzen ließen. Die System-
wechsel in Osteuropa wurden nicht durch Revolutionen96 eingeleitet, sondern 
durch die Implosion der alten verbrauchten Regime (u. a. Beyme 1994a: 51 ff.; 
Offe 1997: 215). Langfristig verursachte die latente und sich verschärfende Dele-
gitimierung der realsozialistischen Herrschaftsformen und Herrschaftseliten die 
Krise der kommunistischen Regime in Osteuropa, „kurzfristig konnte aber nur der 
internationale Kontext − insbesondere die zögernde Haltung der Sowjetunion − 
den Zeitpunkt des Regimezusammenbruchs erklären“ (Beyme 1994a: 61). 


Der Dominoeffekt und die Schnelligkeit der fast reaktionslosen Implosion der 
kommunistischen Regime lassen sich systemtheoretisch durch ein Paradox erklä-
ren: Dieselbe enge innenpolitische Koppelung der gesellschaftlichen Teilsysteme 
und außenpolitische Koppelung der kommunistischen Staaten, die jahrzehntelang 
deren Herrschaftsstabilität garantiert hatten, führten in der Systemkrise von 1989 
zum beschleunigten kollektiven Untergang aller osteuropäischer kommunistischer 
Regime. Das vormoderne kommunistische Diktat des politischen Herrschaftssys-
tems über alle anderen gesellschaftlichen Teilsysteme (Wirtschaft, Recht, Kultur, 
Wissenschaft, etc.), beraubte diese Teilsysteme der Selbststeuerung (Luhmann) 
und Selbstverantwortung und ließ in der großen Systemkrise von 1989 alle gesell-
schaftlichen Teilkrisen ungefiltert im allzuständigen politischen System explodie-
ren. Auch außenpolitisch war die systemische Geschlossenheit des sogenannten 
Ostblocks unter dem Diktat der Sowjetunion und dem bündnisinternen Schutz-
schild des Warschauer Paktes zunächst eine wichtige Voraussetzung für das Über-
leben der kommunistischen Regime.97 In dem Moment aber, in dem sich ein Ele-
ment der inneren und äußeren Geschlossenheit löste, riss es die anderen 
Systemteile mit sich. In Osteuropa waren es Perestroika, die Aufgabe der Bresch-
new-Doktrin, Systemzugeständnisse an die Solidarność und die Grenzöffnung in 
Ungarn, die zu der bestandsauflösenden Krise des kommunistischen Herrschafts-
blocks führten. Außenpolitisch war es die zu enge „internationalistische“ Koppe-
lung unter den kommunistischen „Bruderstaaten“, innenpolitisch die zu enge 
Kopplung der Teilsysteme, die für fast alle kommunistischen Herrschaftssysteme 
Osteuropas das gleiche Ursachenmuster ihres gemeinsamen Zusammenbruchs 
produzierte (Pollack 1990). 


Eine solche systemtheoretische Argumentation vermag zwar zweifellos am besten 
die gemeinsamen Ursachen der Implosion der kommunistischen Systeme zu 


_________________________________________________ 


96 Zum Revolutionsbegriff vgl. u. a. Rittberger (1973). 
97 Dies gilt im ökonomischen, aber auch im militärischen Sinne. Besonders sichtbar wurde dies 


in den Regimekrisen in der DDR 1953, in Ungarn 1956 und in der Tschechoslowakei 1968.  
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erhellen. Sie versagt aber weitgehend bei der Erklärung der unterschiedlichen 
Verläufe der Systemwechsel. Solche Erklärungen können nur aus der konkreten 
Analyse der handelnden Akteure in den jeweils spezifischen Kontexten gewonnen 
werden. Und da sich die konkreten nationalen Umstände, die jeweiligen Konstel-
lationen der relevanten politischen Transformationsakteure und ihre Strategien in 
den einzelnen Ländern voneinander unterschieden, ergaben sich anders als bei den 
weitgehend ähnlichen Ursachenmustern deutlich unterschiedliche Verlaufsformen 
der Ablösung der kommunistischen Regime in Osteuropa. 


Im theoretischen Teil unserer Analyse haben wir für die drei Demokratisierungs-
wellen dieses Jahrhunderts sechs idealtypische Verlaufsformen festgehalten: 


• langandauernde Evolution; 
• von oben gesteuert er Systemwechsel; 
• von unten erzwungener Systemwechsel; 
• ausgehandelter Systemwechsel; 
• Regimekollaps; 
• Zerfall und Neugründung von Staaten. 


Die erste Verlaufsform der langanhaltenden Evolution liberaler, rechtsstaatlicher 
und demokratischer Strukturen war typisch für die klassischen Fälle der ersten 
Demokratisierungswelle wie den USA, Großbritannien oder Frankreich. Sie 
kommt für die abrupten Systemwechsel in Osteuropa nicht in Betracht. Für alle 
anderen fünf Transformationspfade gibt es jedoch Beispiele in Osteuropa nach 
1989. Welcher dieser Pfade tatsächlich beschritten wurde, hing in hohem Maße 
mit der Existenz, der jeweiligen machtpolitischen Konstellation und der einge-
schlagenen Transformationsstrategie folgender vier relevanter Akteure zusammen 
(vgl. Przeworski 1991: 67 ff.): 


• den orthodoxen Hardlinern des alten Regimes; 
• den reformbereiten Softlinern des alten Regimes; 
• den gemäßigten Kräften der Opposition; 
• den radikalen Kräften der Opposition. 


Unter Rückgriff auf diesen akteurstheoretischen Erklärungsansatz und die Be-
rücksichtigung konkreter struktureller Handlungsbedingungen soll im folgenden 
jeder der oben angeführten Transformationspfade durch besonders typische Bei-
spiele in Osteuropa illustriert werden. 


2.1 Von oben kontrollierter Systemwechsel: Der Balkan 


In den meisten Transformationsstudien zu Osteuropa werden insbesondere Alba-
nien, Bulgarien und Rumänien als Musterbeispiele eines von „oben gesteuerten“ 
Regimewandels angeführt (vgl. u. a. Beyme 1994a: 95; Glaeßner 1994: 211; Mer-
kel 1996b: 84). Eine genaue Analyse der drei Fälle zeigt, dass paradoxerweise 
Rumänien, wo der Systemwechsel mit „revolutionären“ Unruhen, erheblicher 
Gewalt und vielen Todesopfern98 begann, am stärksten von oben kontrolliert 
wurde. Diese These bedarf zunächst einer kurzen definitorischen und dann einer 


_________________________________________________ 


98 Da es keine offiziellen bzw. verlässlichen Zahlen der Opfer der Unruhen im Dezember 1989 
gibt, schwanken die Schätzungen zwischen „ungefähr 1 000“ (Gallagher 1995: 342) bis zu 
„2 000 bis 6 000“ (Linz/Stepan 1996: 346). 
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längeren empirisch-deskriptiven Klärung. Wenn wir „Kontrolle von oben“ so de-
finieren, dass nicht nur alte Regimeeliten den Systemwechsel initiieren, sondern 
auch bestimmen, auf welche Art das alte autokratische Regime abgelöst und in 
welcher Weise welche Strukturen der neuen Herrschaftsordnung etabliert werden, 
ist zweifellos Rumänien das Paradebeispiel einer „von oben“ orchestrierten und 
kontrollierten Transformation. Zwar können auch Albanien und Bulgarien unter 
die Gruppe der „von oben kontrollierten Systemwechsel“ gefasst werden, aber die 
Kontrollphase der alten kommunistischen Eliten war erheblich kürzer. 


In Albanien initiierten unter dem „Dominodruck“ der osteuropäischen Ereignisse 
die kommunistischen Eliten des alten Regimes eine vorsichtige Öffnung der tota-
litär geschlossenen Autokratie. Noch im Dezember 1989 erklärte Ramiz Alia, der 
Erste Sekretär der allein regierenden Partei der Arbeit, anlässlich der rumänischen 
Unruhen, dass die Krise des kommunistischen Regimes in Rumänien und dem 
restlichen Osteuropa nicht eine „Krise des Sozialismus in Theorie und Praxis“ 
bedeute, sondern nur die sowjetisierten Staaten des sogenannten Ostblocks betref-
fe: „Consequently, the events taking place there have nothing to do with us“ (Ra-
miz Alia zit. nach Biberaj 1992: 189). 


Doch ein Jahr später musste Alia die Legalisierung konkurrierender politischer 
Parteien zulassen. Nur drei Monate danach fanden im März 1991 die ersten de-
mokratischen Wahlen in Albanien statt. Den Parteien der Opposition wurde von 
den herrschenden kommunistischen Eliten kaum Zeit zur Selbstorganisation und 
Wahlvorbereitung gegeben. Die sich nun „Sozialistische Partei der Arbeit“ nen-
nenden „Post“kommunisten kontrollierten dagegen den Staatsapparat, die Medien 
und die wichtigsten ökonomischen Ressourcen des Landes. Ihr Wahlsieg mit 56,2 
Prozent der Wählerstimmen fiel deshalb insbesondere auf dem Lande überzeu-
gend aus (Domaschke 1997: 274), da es dort kaum alternative nichtstaatliche In-
formationsquellen gab und die Wähler im Durchschnitt älter, ungebildeter und 
konformistischer als in den Städten waren. Doch die Opposition erkannte das 
Wahlergebnis wegen offensichtlicher Irregularitäten nicht an. Die gesellschaftli-
chen Unruhen, die schon den Wahlkampf begleitet hatten, verschärften sich des-
halb nochmals in der unmittelbaren Nachwahlphase. Die Opposition nutzte den 
außerparlamentarischen Druck und konnte für den März 1992 die Neuwahl des 
Parlamentes durchsetzen.  


Den regierenden „Sozialisten“ um Ramiz Alia begann die Kontrolle aus der Hand 
zu gleiten. Besiegelt wurde dieser rapide Kontroll- und Machtverlust durch einen 
politischen Erdrutsch bei den Parlamentswahlen. Der Wähleranteil der oppositio-
nellen Demokratischen Partei (PDSh) um Sali Berisha stieg von 38,7 Prozent 
(1991) auf 62,1 Prozent (1992), während die Sozialisten (PDSSh) nur noch 25,7 
Prozent der Wähler hinter sich hatten (ibid.). Unter dem Eindruck des Wahldesas-
ters trat Ramiz Alia als Staatspräsident zurück und Sali Berisha wurde durch das 
von seiner Partei beherrschte Parlament zu seinem Nachfolger gewählt. Alia wur-
de verhaftet und zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt. Die postkommunis-
tischen Neosozialisten hatten damit im Frühjahr 1992 völlig die Kontrolle über 
den Systemwechsel in Albanien verloren. Stellt man zudem in Rechnung, dass in 
der kurzen Periode von Ende 1990 bis Anfang 1992 außer den formaldemokrati-
schen Institutionen und Verfahren noch kaum tiefergreifende politische und wirt-
schaftliche Reformen durchgeführt wurden, kann von einer durch alte Regimeeli-
ten gesteuerten Transformation von oben nur in einer sehr kurzen Phase − von 
Herbst 1990 bis Frühjahr 1992 − gesprochen werden. 
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Nur knapp zwei Jahre verfügten die alten kommunistischen Regimeeliten in Al-
banien über jene ebenso typischen wie notwendigen Vorteile und Ressourcen, die 
die Steuerung eines langsamen Systemwandels „von oben“ ermöglichten (Mer-
kel/Puhle et al. 2006: 423 f.): 


• die monopolistische Kontrolle des Staatsapparates; 
• die weitgehende Verfügungsmacht über die Wirtschaft; 
• die weitgehende Kontrolle der Informationsmedien, insbesondere des (staatli-


chen) Fernsehens; 
• ein zivilgesellschaftliches Vakuum, das keine wirksame soziale Gegenmacht 


gegenüber der etatistischen Suprematie erlaubte und die Bevölkerung gegen-
über der staatlichen Manipulation nahezu wehrlos machte. 


Als jedoch die überzogenen Wahlversprechen der regierenden Sozialisten nicht 
eingelöst werden konnten und die völlig unrealistischen Erwartungen der Bevöl-
kerung gegenüber Marktwirtschaft und Demokratie an dem Kollaps der Industrie 
und dem rapiden Zerfall der Landwirtschaft zerbrachen, wandte sich die ent-
täuschte Bevölkerung den ebenfalls unrealistischen und demagogischen Wahlver-
sprechungen der oppositionellen Demokratischen Partei zu. Als diese dann selbst 
an die Regierung kam, folgte auch sie weitgehend dem Muster ihrer eigenen 
„Steuerung von oben“. Allerdings erfolgte diese nun nicht mehr durch die ent-
machteten alten Regimeeliten, sondern durch die neuen Eliten einer zweifelhaften 
„demokratischen“ Opposition.99 


In Bulgarien verlief der Transformationspfad ähnlich wie in Albanien. Auch Bul-
garien besaß − wie Albanien und Rumänien − bis 1989 ein hochgradig geschlos-
senes kommunistisches System, das noch weitgehend die Züge totalitärer Herr-
schaft trug (Linz/Stepan 1996: 336). Doch anders als in Albanien wurde die 
vorsichtige Regimeöffnung nicht von der Partei- und Staatsspitze eingeleitet, son-
dern begann mit einem parteiinternen Coup gegen den Altstalinisten Todor 
Schiwkow, der die Kommunistische Partei Bulgariens von 1954 bis zum 10. No-
vember 1989 geführt hatte. Allerdings kann kein Zweifel bestehen, dass der Sturz 
Schiwkows von den höchsten Führungskreisen der Kommunistischen Partei ge-
plant und durchgeführt wurde. Insofern ist er am ehesten mit der Absetzung Erich 
Honeckers durch das SED-Politbüro im Herbst 1989 zu vergleichen. 


Die innerparteilichen Frondeure um den Präsidenten der kommunistischen Volks-
versammlung Petar Mladenov und den ehemaligen Chefideologen der Partei 
Aleksandăr Lilov waren zunächst mehr am reformkommunistischen Perestroika-
Kurs Gorbatschows als an durchgreifenden Liberalisierungs- und Demokratisie-
rungsmaßnahmen westlicher Provenienz orientiert (Gallagher 1995: 342; Todoro-
va 1992: 163). Aber unter dem Druck der osteuropäischen Ereignisse und insbe-
sondere der starken öffentlichen Proteste im eigenen Land wurden die 
Reformkommunisten zu weitergehenden Liberalisierungsmaßnahmen gezwungen. 
Sie initiierten einen „Runden Tisch“, dessen Organisation, Agenda, Verhandlun-
gen und Ergebnisse jedoch weitgehend von den Kommunisten bestimmt wurden 


_________________________________________________ 


99 Welch mäßige Reformerfolge die zunehmend korrupte „bürgerliche“ Regierung unter Berisha 
dann nach vier Jahren aufzuweisen hatte, bewiesen die beispiellosen bürgerkriegsähnlichen 
Unruhen von 1997 und der rapide Verfall der gesamten Staatlichkeit des Landes. Die erneut 
außerparlamentarisch erzwungenen Neuwahlen führten zu einer Rückkehr der Sozialisten an 
die Macht (vgl. Merkel/Puhle et al. 2006: 433 ff.). 
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(Linz/Stepan 1996: 338). So setzten sie − wie in Albanien − frühzeitige Neuwah-
len (Juni 1990) durch, noch bevor sich die Opposition effektiv organisiert hatte. 
Ebenfalls wie in Albanien gewannen die seit April 1990 in Bulgarische Sozialisti-
sche Partei (BSP) umbenannten Exkommunisten mit 47,2 Prozent der Wähler-
stimmen die absolute Zahl der Parlamentssitze. Vor allem auf dem Lande und 
unter den älteren Wählern erzielten die Postkommunisten ihre größten Stimmen-
gewinne, während sie in den urbanen Zentren insbesondere bei den jüngeren und 
gebildeteren Wählerschichten hinter der Opposition zurückblieben (ibid.: 339). 
Die oppositionelle Union der Demokratischen Kräfte (SDS) verlor mit 34,1 Pro-
zent die Wahlen, obwohl diese, abgesehen von dem frühen Wahltermin, als „basi-
cally fair“ (ibid.) angesehen werden können. 


Hier enden die Parallelen zur frühen albanischen Transformationsphase noch kei-
neswegs. Denn auch in Bulgarien zweifelte die Opposition die Legitimität des 
Wahlergebnisses an, blockierte die Arbeit des gewählten Parlamentes und behin-
derte die Ausarbeitung der neuen Verfassung. Gleichzeitig mobilisierte sie außer-
parlamentarische Proteste und Streiks. Die konzertierten außerparlamentarischen 
Aktionen erzwangen den Rücktritt des Altkommunisten Mladenov vom Amt des 
Staatspräsidenten, worauf der angesehenen Dissident und Philosoph Sheljo She-
lew zum neuen Präsidenten Bulgariens gewählt wurde. Wenig später im Januar 
1991 wurde der parteilose Popov zum Ministerpräsidenten ernannt, und für den 
Herbst desselben Jahres wurden vorgezogene Neuwahlen angekündigt (Segert 
1996: 121). Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Machtbalance im Lande schon 
verschoben. Den Postkommunisten entglitt die Kontrolle über den Systemwech-
sel. Endgültig wurde dies durch ihre Wahlniederlage bei den vorgezogenen Par-
lamentswahlen vom Oktober 1991, als sie mit 33,1 Prozent der Stimmen knapp 
der oppositionellen Union der Demokratischen Kräfte (SDS) unterlag (Schliewenz 
1997: 256). 


Von einer „von oben“ gesteuerten Transformation kann also auch in Bulgarien 
nur für eine kurze Phase von kaum mehr als einem Jahr die Rede sein. Die struk-
turellen Startvorteile der noch kaum gewendeten „Post“kommunisten (Verfügung 
über Staats- und Medienapparat, Kontrolle der ökonomischen Ressourcen, Frag-
mentierung der Opposition, Ausnutzung der schwachen Zivilgesellschaft) wurden 
sehr rasch durch den außerparlamentarischen Druck entwertet. Paradoxerweise 
waren es auch in Bulgarien extraparlamentarische, außerkonstitutionelle und de-
mokratisch zweifelhafte Methoden (Nichtakzeptanz der Wahlergebnisse, Mobili-
sierung der Straße gegen ein frei gewähltes Parlament) einer gegenüber der De-
mokratie nur „semiloyal“ (Linz/Stepan 1996: 341) auftretenden „bürgerlichen“ 
Opposition (SDS), die den Fortgang der Transformation zu beschleunigen schie-
nen. Dass vieles tatsächlich mehr Schein als Realität war, zeigten wenig später die 
heftigen Konflikte der SDS-Regierung mit dem umsichtig und überparteilich han-
delnden Staatspräsidenten Shelew, die innere Zerstrittenheit und Instabilität sowie 
schließlich der rasche Zerfall der bürgerlichen Koalitionsregierung im Dezember 
1992. Es war dann die von Shelew eingesetzte Expertenregierung, die die wich-
tigsten Reformvorhaben in der Wirtschaftspolitik initiierte, aber nach zwei Jahren 
am siebten parlamentarischen Misstrauensvotum scheiterte (Schliewenz 1997: 
255). Die erneut vorgezogenen Parlamentswahlen gewann eine Wahlkoalition um 
die Sozialistische Partei mit 43,5 Prozent der Stimmen und der absoluten Mehr-
heit der Parlamentsmandate. Die im Januar 1995 gebildete Koalitionsregierung 
der BSP und der „Bewegung für Rechte und Freiheiten der Türkischen Minder-
heit“ scheiterte ebenfalls an der gewaltigen Reformlast und dem Druck der Straße 
im Dezember 1996. 
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An Albanien und Bulgarien zeigt sich klar, dass allein der Wechsel der Regie-
rungsverantwortung von den Postkommunisten zu den bürgerlichen Parteien we-
der korrekt demokratisch verlaufen muss, noch allein schon ein aussagekräftiges 
Kriterium für den Erfolg der Institutionalisierung und Konsolidierung der Demo-
kratie in Osteuropa darstellt (Segert 1996: 113). Die wechselseitige Intransigenz, 
Kompromissfeindlichkeit und Blockierung zweier fast gleichstarker politischer 
Lager hat den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reformprozess 
in Albanien wie Bulgarien erheblich verzögert. 


Rumänien ist zweifellos das Paradebeispiel eines „von oben“, d. h. von den alten 
kommunistischen Regimeeliten kontrollierten Systemwandels. Für diese These 
sprechen zunächst folgende Faktoren (Gallagher 1995: 347; 1996; Linz/ Stepan 
1996: 344; Segert 1996): 


• In Rumänien wurde mit Ion Iliescu 1990 nicht nur ein hochrangiges Mitglied 
der alten kommunistischen Nomenklatura zum ersten Staatspräsidenten ge-
wählt, sondern auch nach zwei Jahren erneut durch demokratische Direkt-
wahlen im Amt bestätigt. Erst nach sechs Jahren ununterbrochener Präsident-
schaft wurde Iliescu nach der Wahlniederlage vom November 1996 von dem 
Kandidaten der bürgerlichen Opposition (CDR), Emil Constantinescu, abge-
löst; 


• Das semipräsidentielle Regierungssystem Rumäniens gibt dem rumänischen 
Präsidenten weitreichende konstitutionelle Prärogativen, die Iliescu noch 
durch seinen autoritären Regierungsstil bis über den Rand der Verfassung 
auszudehnen vermochte; 


• Iliescu verfügte über eine breite Wählerbasis, da er − anders als die Post-
kommunisten in Albanien und Bulgarien − nicht nur auf dem Land, sondern 
auch in der Stadt Wählermehrheiten gewinnen konnte; 


• In Rumänien gab es weder zu Beginn der Transformation noch später eine 
dem „Runden Tisch“ vergleichbare Institution, an der neben den exkommu-
nistischen Parteieliten auch andere politische Kräfte in die Institutionenbil-
dung und Entscheidungsfindung einbezogen worden wären; 


• Die Opposition war fragmentiert und besaß keinerlei Einfluss auf parlamenta-
rische Mehrheitsentscheidungen und Regierungsbeschlüsse; 


• Staats- und Sicherheitsapparat wurden ebenso wie weite Bereiche der noch 
verstaatlichten Wirtschaft und die elektronischen Informationsmedien weit-
gehend von den Postkommunisten um Iliescu kontrolliert. 


An dieser Machtfülle änderte sich im Verlaufe der postkommunistischen Regie-
rungsperiode nur wenig. Erst im November 1996 verloren die sich nun „Rumäni-
sche Sozialdemokratische Partei“ nennende Präsidialpartei100 Iliescus und ihre 
nationalistischen und stalinistischen Koalitionspartner knapp die Wahlen gegen 
das bürgerlich-konservative Oppositionsbündnis um die CDR (Shafir 1997: 148). 
Wenig später unterlag dann Iliescu im zweiten Wahlgang der Präsidentschafts-
wahlen mit 45,6 Prozent der Wählerstimmen seinem bürgerlichen Widersacher 
Constantinescu (54,4 Prozent) von der Demokratischen Konvention Rumäniens 


_________________________________________________ 


100 Die zunächst (1990) als Front der Nationalen Rettung (FSN) angetretene Präsidialpartei Ilies-
cus änderte nach Parteispaltungen 1992 ihren Namen in Demokratische Front der Nationalen 
Rettung (FDSN), um bei den Parlamentswahlen 1996 schließlich als Rumänische Sozialde-
mokratische Partei (PDSR) anzutreten (vgl. Gabanyi 1997: 196 ff.). 
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(ibid.: 153). Damit endete die von den alten postkommunistischen Regimeeliten 
kontrollierte Transformationsperiode erst nach fast sieben Jahren. 


In keinem Land Osteuropas regierten die Postkommunisten über eine so lange 
Periode mit so vielen Machtressourcen und so geringer Kontrolle durch die 
schwache politische Opposition (1990-1996) wie in Rumänien. Zwar wurden 
zweifellos die elementaren Institutionen der Demokratie wie freie Wahlen, Parla-
ment, Regierung, Präsidentenamt und Gerichtswesen eingerichtet. Die postkom-
munistischen Eliten selbst waren zudem durch freie und weitgehend faire Wahlen 
demokratisch legitimiert. Aber zwischen den Wahlterminen gelang es der alten-
neuen Nomenklatura, die wichtigsten horizontalen Gewaltenkontrollen wenn nicht 
auszuschalten, so doch in ihren Kontrollmöglichkeiten wirkungsvoll zu beschnei-
den. Von 1990 bis 1996 hatte sich in Rumänien eine Variante jener Demokratie-
form etabliert, die Larry Diamond (1996) als electoral democracy, O’Donnell 
(1994) als delegative democracy und wir selbst als defekte Demokratie (Merkel 
1999; Merkel/Puhle et al. 2003; Merkel/Croissant 2004) bezeichnet haben. In ei-
ner solchen Demokratie werden zwar wie in Rumänien allgemeine, freie und glei-
che Wahlen auf Wettbewerbsbasis stabilisiert und damit die „vertikale Verant-
wortlichkeit“ der politischen Eliten im Schumpeterianisch-minimalistischen Sinne 
realisiert. Aber die Steuerung der Transformation von oben durch die alten Re-
gimeeliten verhinderte, dass sich in Rumänien eine rechtsstaatliche und liberale 
Demokratie herausbilden konnte, die zusätzlich zur vertikalen auch eine „horizon-
tale Verantwortlichkeit“ zwischen den konstitutionellen Gewalten und damit die 
Sicherung von Rechtsstaatlichkeit, bürgerlichen Freiheitsrechten und Minderhei-
tenschutz garantiert hätte. Denn hätte die kaum veränderte alte neue Nomenklatu-
ra eine solche liberale Vertiefung der Demokratie zugelassen, wäre sie trotz ihrer 
Wahlerfolge nie im gleichen Maße in der Lage gewesen, die politische Entwick-
lung des Landes zu kontrollieren. 


So aber vermochte sie alle politischen, wirtschaftlichen und sozialen Reformen 
immer unter dem Aspekt der eigenen Machterhaltung zu filtern und gegebenen-
falls zu boykottieren. Wie das Beispiel Rumäniens zeigt, lässt sich eine längerfris-
tige Steuerung der Transformationsprozesse durch die alten Regimeeliten nur 
dann durchhalten, wenn die formellen demokratischen Institutionen nicht rechts-
staatlich und liberal ausgefüllt werden. Der Preis für diese formaldemokratisch 
legitimierte Machterhaltungsstrategie sind gravierende Demokratiedefekte, die 
Verzögerung der demokratischen Konsolidierung und ein langsames Tempo bei 
den sozioökonomischen Reformen. Auch 2006 kann in Rumänien trotz mehrfa-
cher parteipolitischer Regierungswechsel nicht von einer konsolidierten rechts-
staatlich-liberalen Demokratie gesprochen werden. Insbesondere im rechtsstaatli-
chen Bereich bestehen noch erhebliche Defizite (Bertelsmann Stiftung 2005). 
Daran ändert auch der für 2007 anvisierte EU-Beitritt nichts, da die EU die soge-
nannte Kopenhagen-Kriterien von 1993 für Rumänien und Bulgarien aus politi-
schen Gründen so weit dehnten, bis die beiden Balkanländer sie dann „wunsch-
gemäß“ erfüllten. Andererseits kann erwartet werden, dass der EU-beitritt dazu 
beitragen wird, die Demokratie- und Rechtsstaatsdefekte beschleunigt abzubauen. 


Warum konnten aber gerade in Rumänien die alten Regimeeliten den Transforma-
tionsprozess länger als in den anderen osteuropäischen Staaten kontrollieren? Linz 
und Stepan (1996) erklären dies vor allem aus dem besonderen Charakter des au-
tokratischen Vorläufer-Regimes unter Ceauşescu. Denn dieses unterschied sich 
nicht nur von den autoritären Regimen Polens und Ungarns, sondern auch von den 
ebenfalls noch weitgehend totalitären Regimen Albaniens und Bulgariens durch 
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einen bizarren Personalismus und Herrschaftsstil, den die beiden Politikwissen-
schaftler unter Rückgriff auf Max Webers Herrschaftskategorien als „sulta-
nistisch“, bzw. „sultanistic totalitarianism“ bezeichnen: 


„In Romania, there were no autonomous or even semiautonomous career paths in the 
state apparatus. Even the top nomenclature were hired, treated, mistreated, transferred, 
and fired as members of the household staff. There was growing personalism, beginning 
with the appointment of Elena Ceauşescu to the Politburo in 1972 and ending with the 
well-known ‘socialism in one family’ of the 1980's. In essence, Ceauşescu treated Roma-
nia as his personal domain“ (Linz/Stepan 1996: 346 f.). 


Es war aber gerade dieser bizarre Sultanismus, der es dann den Regimeeliten hin-
ter dem großen Führer erlaubte, die unter dem alten Regime erlittene Unterdrü-
ckung, Gewalt und Freiheitsberaubung der Person Ceauşescus zuzuschreiben. 
Indem die parteiinternen Putschisten das Ehepaar Ceauşescu in einem nicht 
rechtsstaatlichen Schauprozess zum Tode verurteilten und dann telegen exekutie-
ren ließen, gewannen sie als „Tyrannenmörder“ eine neue politische Identität und 
„revolutionäre Legitimität“. Die rasche Rücknahme der härtesten Repressions-
maßnahmen des alten Regimes, die Einführung völlig ungekannter Freiheiten und 
die Vorbereitung freier Wahlen verlieh den alten-neuen Machthabern weitere de-
mokratische Legitimität und Popularität. Die sultanistische Ausschaltung aller 
kollektiven Parteigremien erlaubte nicht die friedliche Ablösung der alten Partei-
spitze durch reformbereite Softliner des alten Regimes, wie dies in Bulgarien der 
Fall war. Auch eine von oppositionellen Organisationen geplante oder sozialen 
zivilgesellschaftlichen Bewegungen getragene revolutionäre Erhebung war sehr 
unwahrscheinlich, weil das sultanistische System jede oppositionelle und zivilge-
sellschaftliche Regung mit wirkungsvoller Repression zu unterbinden wusste. Der 
Weg zu einem vorsichtigen Regimewandel konnte deshalb nur durch die Aus-
schaltung des Ceauşescu-Clans über einen gewaltsamen Putsch passieren, der von 
dem Exilrumänen Codrescu unter Hinweis auf die Rolle der kommunistischen 
Eliten treffend als eine „scripted revolution“ (zit. nach ibid.: 346) bezeichnet wur-
de. 


2.2 Der ausgehandelte Systemwechsel: Polen 


Wenn sich in akuten Krisensituationen eines autoritären Systems zwischen Re-
gimeeliten und Regimeopposition eine Pattsituation herauskristallisiert und keine 
Seite die Möglichkeit besitzt, einseitig die Modalitäten der zukünftigen politi-
schen Herrschaft zu definieren, kommt es − vorausgesetzt, beide Seiten reagieren 
„rational − zu Verhandlungen über eine neue politische Herrschaftsform. Exakt 
diese Situation hatte sich im Jahre 1988 im spätkommunistischen Polen herausge-
bildet. Regime und Opposition sahen beide keine erfolgversprechende Möglich-
keit, ihre Interessen mit Gewalt gegen die andere Seite durchzusetzen. Wie im 
Lehrbuch skizziert, kam es in Polen zu Verhandlungen, die in „Transformations-
pakten“ mündeten. Polen gilt deshalb für Osteuropa − so wie Spanien für Südeu-
ropa und Brasilien und Uruguay, für Lateinamerika − als das osteuropäische Para-
debeispiel einer „pacted transition“ (Przeworski 1991: 78; Colomer 1995: 79; 
Linz/Stepan 1996: 244 ff.), d. h. eines „ausgehandelten Systemwechsels“ (Beyme 
1994a: 94; Rüb 1994: 272; Merkel 1996b: 86). 


Die lange Phase der politischen Transformation begann in Polen im Jahre 1980. 
Die neu gegründete Gewerkschaft Solidarność organisierte massive Streiks, die in 
die Besetzung der Schiffswerft in Danzig mündeten. Anders als in den großen 
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Streiks von 1970/71 fanden die Arbeiter dieses Mal breite Unterstützung aus 
Kreisen der Intellektuellen101 und der katholischen Kirche. Es dauerte weniger als 
ein Jahr, bis diese untereinander verflochtene und mobilisierte Zivilgesellschaft 
die „Hegemonie in der Gesellschaft“ (Linz/Stepan 1996: 263) innehatte und den 
Einfluss des kommunistischen Regimes aus der Gesellschaft immer mehr in den 
Staats- und Sicherheitsapparat zurückdrängte. Hier wird der Unterschied zwischen 
dem sultanistisch-totalitären System Rumäniens und der bürokratisch-autoritären 
Herrschaftsform Polens102 deutlich: während in Rumänien nahezu alle zivilge-
sellschaftlichen Initiativen unterdrückt waren, hatte sich in Polen eine „horizonta-
le Beziehung der Zivilgesellschaft mit sich selbst herausgebildet“ (ibid.: 262). 
Unter der Hegemonie der Solidarność entstand ein mächtiger zivilgesellschaftli-
cher Akteur, der die alten Regimeeliten herausforderte. Das Regime begegnete 
dieser Herausforderung mit dem Verbot der Solidarność und der Verhängung des 
Kriegsrechts im Dezember 1981. Von Ende 1981 bis zum Ende des Jahres 1987 
übernahm ein „autoritär-bürokratisches aber nicht ideologisches Armee-Regime“ 
(Staniszki, zit. nach Linz/Stepan 1996: 264) die Führung des Staates. Die Hege-
monie in der Gesellschaft konnte es jedoch nicht mehr zurückgewinnen. Trotz 
Verbots der Solidarność und des Rückgangs der zivilgesellschaftlichen Mobilisie-
rung kristallisierte sich langsam ein machtpolitisches Patt heraus. Tatsächlich hat-
te sich, nachdem General Jaruzelski ein Referendum zu seinem wirtschaftlichen 
Krisenprogramm im November 1987 verloren hatte und wenig später erneut mas-
sive Streiks auflebten, eine klassische „spieltheoretische Transformationssituati-
on“ herauskristallisiert, wie sie Schmitter und O’Donnell schon 1986 konzipiert 
und Adam Przeworski (1991) und Josep Colomer (1995) wiederholt theoretisch 
modelliert haben. Es standen sich zwei Lager gegenüber, in denen sich jeweils 
zwei Strömungen erkennen ließen: 


Regime: 
• die moderaten Regimeeliten um General Jaruzelski (Softliner), 
• die noch verbliebenen orthodoxen Ideologen in der Partei und dem inneren 


Sicherheitsapparat (Hardliner); 


Opposition: 
• die moderaten Reformer um Lech Wałęsa, 
• die radikale neue Generation jüngerer Gewerkschaftsaktivisten. 


In beiden Lagern dominierten die kompromissbereiten moderaten Kräfte. In einer 
Situation, in der beide Seiten ein machtpolitisches Patt wahrnahmen, erschienen 
Verhandlungen die logische Konsequenz. Diese Verhandlungen wurden im 
Herbst 1988 aufgenommen: der Runde Tisch war erfunden. Es begann ein macht-
politisches Verhandlungsspiel über die Reformschritte und die schließliche Form 
einer neu verfassten politischen Ordnung. In jeder Runde mussten Kompromisse 
zwischen den Verhandlungskontrahenten geschlossen werden. Von Runde zu 
Runde verschoben sich jedoch die Machtressourcen, die die kommunistischen 
Reformeliten und die Opposition für sich mobilisieren konnten. 


_________________________________________________ 


101 1977 hatten Intellektuelle um Jacek Kuroń und Adam Michnik das KOR, das „Komitee zur 
Verteidigung der Arbeiter“ gegründet. 


102 Linz und Stepan argumentieren überzeugend, dass Polen selbst in der stalinistischen Hoch-
phase bis 1953 kein totalitäres Regime gewesen sei. Dies gilt insbesondere für die Periode 
nach 1956, als der Kirche u. a. die Wiedereinführung des Religionsunterrichts in den Schulen 
zugestanden wurde. 
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In der ersten Verhandlungsrunde saßen sich die reformwilligen Teile des alten 
Regimes und die moderaten Kräfte der politischen Opposition als Hauptprotago-
nisten gegenüber (Rüb 1994: 272). Die Softliner der Vereinigten Polnischen Ar-
beiterpartei (PVAP) wollten mit der kontrollierten und möglichst subalternen Ein-
bindung der Solidarność in die politische Führung des Landes die 
Legitimitätsbasis des Regimes verbreitern. Die Solidarność dagegen wollte nach 
ihrer Legalisierung die ersten Schritte zu einem westlich orientierten pluralistisch-
demokratischen System vertraglich festschreiben. Die Machtverteilung zwischen 
den beiden Akteuren war freilich asymmetrisch. Nach wie vor kontrollierten die 
Regimeeliten den Kern der staatlichen Macht. Die Opposition konnte dem aller-
dings die Mobilisierungsbereitschaft der Arbeiter und der Bevölkerung entgegen-
setzen. Beide Seiten waren unsicher über die Zukunft und vermochten weder die 
eigene noch die gegnerische Machtposition präzise einzuschätzen. Dieser „Schlei-
er der Unwissenheit“ (Rawls)103 förderte die Kompromissbereitschaft der beiden 
Kontrahenten. 


Der erste fundamentale Verhandlungskompromiss wurde über das einmalige 
Wahlverfahren für den Sejm von 1989 geschlossen. Die Regimeeliten wollten das 
neu zu definierende Amt des Staatspräsidenten mit umfangreichen Kompetenzen 
ausstatten und auf die Person Jaruzelskis als staatlichem Garanten der reform-
kommunistischen Herrschaftssicherung zuschneiden. Die Verhandlungspartner 
von Solidarność stimmten dem in wesentlichen Bereichen zu: Der Präsident konn-
te danach den Premierminister ernennen, den Ministerrat einberufen und dort den 
Vorsitz führen. Ihm sollte im Sejm ein gesetzgebendes Initiativ-Vetorecht zuge-
standen werden. Schließlich sollte er gar das Recht erhalten, das Parlament unter 
bestimmten verfassungsmäßig vorgegebenen Bedingungen aufzulösen (Ziemer 
1993: 100). Damit wurden dem Staatspräsidenten konstitutionelle Prärogativen 
zuerkannt, die an die Machtfülle des Präsidenten der V. Französischen Republik 
erinnern. Im Gegenzug wurde der Solidarność ein semi-pluralistisches Wahlrecht 
eingeräumt. 65 Prozent der Sitze des Sejm sollten für die Regierungskoalition 
reserviert werden, 35 Prozent für die Opposition. Die Wahlen zum neu gegründe-
ten Senat104 blieben quotierungsfrei. 


Dieser Kompromiss wurde nicht zuletzt deshalb möglich, weil er auf Fehlkalkula-
tionen beider Akteure hinsichtlich ihrer mittelfristigen Machtchancen beruhte 
(Colomer/Pascual 1994: 291). Das Regime überschätzte, die Opposition unter-
schätzte die eigene Macht und den Rückhalt in der Bevölkerung. Es waren also 
fehlkalkulierte Erwartungen beider Seiten, die die Dynamik der Liberalisierungs- 
und Demokratisierungsmaßnahmen der ersten Verhandlungsrunde bestimmten. 
Die PVAP erlitt eine katastrophale Niederlage bei den ersten halbfreien Wahlen 
1989, wo sie für den Senat nur einen Kandidaten durchbrachte. Jaruzelski wurde 
vom Parlament nur mit einer hauchdünnen Mehrheit infolge der taktischen 
Selbstbeschränkung der Solidarność gewählt. Die ehemaligen Bündnisparteien 
ZSL (Vereinigte Bauernpartei) und SD (Demokratische Partei) verließen das sin-


_________________________________________________ 


103 Sowohl Adam Przeworski (1991: 87) als auch Linz/Stepan (1996: 266) beziehen sich auf die 
Denkfigur des „veil of ignorance“ von John Rawls, um die positiven Verhandlungseffekte zu 
erklären, wenn strategisch handelnde Akteure sich nicht über ihre eigenen Stärke und die zu-
künftigen Folgen der Entscheidungen im klaren sind. Solche Unsicherheitsbedingungen er-
weisen sich als günstig für vorsichtige Kompromisse als „zweitbeste Lösungen“, da mögliche 
negative Konsequenzen nicht einen einzigen Partner, wie in einem Nullsummenspiel, treffen. 


104 1947 war der Senat als zweite Kammer aufgelöst worden. 
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kende Schiff der alten Regimekoalition. Sie lösten sich von der Kommunistischen 
Partei und ermöglichten im Sejm die Wahl des Solidarność-Mitglieds Mazowiecki 
zum Premierminister. Wenig später löste sich die PVAP (Januar 1990) auf und 
benannte sich in „Sozialdemokratie der Republik Polen“ (SdRP) um. Damit hatte 
das alte „Regime“, der Gegenspieler der Opposition, als ein „maßgeblicher Part-
ner des Abkommens vom Runden Tisch aufgehört, zu existieren“ (Ziemer 1993: 
103). Der Kreis der „Spieler“ hatte sich verändert. Machtpositionen und Ressour-
cenausstattung der konkurrierenden Akteure hatten sich für die zweite Verhand-
lungsrunde zur neuen Verfassung zugunsten der Opposition verschoben. 


Mit dem Verschwinden ihres Kontrahenten spaltete sich typischerweise die eins-
tige Regimeopposition. Die Solidarność brach in die konservative Danziger Grup-
pe um Lech Wałęsa und die liberale Warschauer Gruppe um Mazowiecki, Gere-
mek und Michnik auseinander. Beide Gruppen waren die entscheidenden Spieler 
der zweiten Runde. Der dritte Spieler war der infolge seiner unzureichenden de-
mokratischen Legitimation zurückhaltende Staatspräsident Jaruzelski. Er wurde 
rasch ausgewechselt, als Wałęsa 1990 die Direktwahl des Präsidenten durchsetzen 
konnte und im Dezember desselben Jahres zum Nachfolger Jaruzelskis gewählt 
wurde. Im Oktober 1991 folgten die ersten wirklich freien und gleichen Wahlen. 
Damit war die Übergangsperiode des „verhandelten Systemwechsels“ vorbei. 


2.3 Regimekollaps: die Tschechoslowakei 


Zwischen Regimekollaps auf der einen und einem ausgehandelten oder von oben 
kontrollierten Systemwechsel auf der anderen Seite gibt es einen essenziellen Un-
terschied: organisierte Akteure und auf den Systemwandel oder Systemwechsel 
hin ausgerichtete Strategien spielen in der Kollapssituation kaum eine Rolle. Da-
gegen kommt es häufig aufgrund äußerer Ursachen zum Regimekollaps, wie dies 
in Deutschland, Italien und Japan nach der Kriegsniederlage 1945 der Fall war. 
Aber auch ohne direkte Einwirkungen von außen können autokratische Regime 
kollabieren. Ein solcher Kollaps wird dann durch den raschen Zusammenbruch 
der noch existierenden Legitimitätsreste sowie dem Verlust der Repressions- und 
Handlungsfähigkeit des alten Regimes eingeleitet. Der Transformationsakteur 
„Regime“ verschwindet; nicht einmal schnell gewendete „Reformkommunisten“ 
können dann noch nennenswerten Einfluss auf den Verlauf der Transformations-
ereignisse nehmen. Auf der anderen Seite bedarf es aber auch keiner organisierten 
und strategisch oder konzertiert handelnden Opposition, um die alten Regimeeli-
ten zur Aufgabe zu zwingen. So definieren Juan Linz und Alfred Stepan (1996: 
324) den Regimekollaps in folgender Weise: 


„In critical stages of a regime crisis vital parts of the state coercive staff equivocate, 
rebel, or melt away. Seeing this sudden absence of effective force, demonstrators swell in 
numbers and are emboldened in spirit. At a certain moment there can be so many anti-
regime demonstrators and so few regime defenders that the leaders of the regime lose all 
capacity to negotiate. At this moment, the regime is not so much overthrown as it col-
lapses.“ 


Dieses hier allgemein beschriebene Muster des Kollapses lässt sich in Osteuropa 
am besten in der Tschechoslowakei von 1989 erkennen. Der tschechoslowakische 
Transformationspfad soll deshalb im Folgenden etwas näher nachgezeichnet wer-
den. 


In der Tschechoslowakei war es eine Kettenreaktion von Ereignissen, die das 
kommunistische Regime in drei Wochen − 17. November bis 10. Dezember 1989 


Spaltung der Regime-
opposition 
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− kollabieren ließen. Im Verlaufe dieser Ereignisse wurde der kommunistischen 
Partei jeglicher Einfluss auf die weitere Transformationsentwicklung entzogen 
und führende Dissidenten an die Spitze des Staates befördert (Smutny 1992: 26). 
Die Ereignisse überstürzten sich: Acht Tage nach der Öffnung der Berliner Mauer 
am 9. November 1989 wurde eine Demonstration von Prager Studenten durch die 
Polizei niedergeknüppelt. Die Studenten beschlossen einen Streik, der unmittelbar 
in eine breite Diskussion über einen Generalstreik mündete. Gleichzeitig verstärk-
ten sich die Demonstrationen, auf denen der führende Dissident des Landes, Vác-
lav Havel, als die wichtigste Proteststimme auftrat. Am 27. November traten die 
tschechoslowakischen Arbeiter für zwei Stunden in den Generalstreik. Schon zu 
diesem Zeitpunkt kooperierte die Spitze der kommunistischen Parteijugend mit 
den Demonstranten. Eine massive „Fahnenflucht“ von Mitgliedern und Mitläufern 
der Partei sowie vieler Funktionäre wichtiger staatlicher Institutionen hatte einge-
setzt. Die Polizei missachtete Befehle und weigerte sich öffentlich, dem Aufruf 
kommunistischer Hardliner aus der Prager KP-Führung Folge zu leisten, die Pro-
teste mit Gewalt niederzuschlagen. Der Oberkommandierende der tschechoslowa-
kischen Armee, General Vaclavík, erklärte, dass die Streitkräfte sich nicht gegen 
das Volk wenden würden (Bradley 1992: 93). Der Parteiführung entglitten ihre 
wichtigsten Machtinstrumente. Am 24. November trat der Generalsekretär der 
Kommunistischen Partei, am 4. Dezember Gustav Husák, der Präsident der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, zurück. Am 29. Dezember wur-
de Václav Havel noch vom alten kommunistischen Parlament zum neuen Staats-
präsidenten gewählt. Die Siege des tschechischen Bürgerforum (OF) und der slo-
wakischen „Öffentlichkeit gegen Gewalt“ (VPN) in den ersten freien Wahlen vom 
Juni 1990 besiegelten nur noch, was sich längst vollzogen hatte: den Kollaps des 
alten Regimes, die völlige Ablösung der kommunistischen Regimeeliten und die 
Übernahme der Staatsmacht durch die in den Novemberereignissen mobilisierte 
Opposition. 


Soweit die Ereignisse. Die Frage, die sich aus transformationstheoretischer Sicht 
stellt, lautet: War dieser Zusammenbruch zwangsläufig? Warum kollabierte gera-
de das tschechoslowakische kommunistische System? Warum konnten nicht Teile 
der alten Regimeeliten den weiteren Transformationsprozess beeinflussen, wie 
dies auf unterschiedliche Weise in Bulgarien und Rumänien (Kontrolle von oben) 
oder in Polen und Ungarn (ausgehandelter Systemwechsel) geschah? 


Aus einer akteurstheoretischen Perspektive erscheint die Antwort klar. Der rapide 
Zerfall des Regimes, die ebenso gewaltlose wie rasche Entmachtung der Partei- 
und Staatsführung durch die massenhafte „Fahnenflucht“ der eigenen Staatsfunk-
tionäre und die Neutralitätserklärungen von Polizei und Armee bewirkten, dass 
auf Seiten des kommunistischen Regimes überhaupt kein handlungsfähiger Ak-
teur mehr bereitstand. Auf der Oppositionsseite gab es keine organisierte Bewe-
gung, die auch nur ansatzweise die Akteursqualitäten der polnischen Solidarność, 
der katholischen Kirche Polens oder des KOR aufwies. Dies gilt auch für die klei-
ne Dissidentengruppe „Charta 77“. Fehlen aber handlungsfähige Akteure auf bei-
den Seiten, kann es keine Verhandlungen geben. Genau dies war im November 
1989 in der Tschechoslowakei der Fall (Rüb 1994: 284). Dort übergaben die alten 
Regimeeliten unter dem Eindruck des Zusammenbruchs ihrer Machtstrukturen die 
staatliche Macht einer unorganisierten Dissidentenschar, die erst in der letzten 
Agoniephase des Regimes und unmittelbar danach (kurzfristig) zu einem von der 
Bevölkerung gestützten handlungsfähigen politischen Akteur wurde. 
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Allerdings ist die Frage nach der Ursache des Kollapses und der Unwahrschein-
lichkeit eines ausgehandelten Systemwechsels oder einer von oben gesteuerten 
Transformation mit dem Verweis auf die fehlenden Transformationsakteure noch 
keineswegs befriedigend beantwortet. Denn die weitergehende Anschlussfrage 
muss lauten: Warum haben sich weder auf der Regime- noch auf der Gesell-
schaftsseite handlungsfähige Transformationsakteure herausgebildet? Die tiefer-
liegende Ursache dafür muss vor allem im Charakter des autokratischen Systems 
gesucht werden.105 


Linz und Stepan (1996: 317) kennzeichneten das tschechoslowakische kommunis-
tische System als „frozen posttotalitarian regime“. Dies bedeutet, dass das nach-
stalinistische Regime sich auf der Systemachse (vgl. Abb. 1) nicht weiter in die 
Zone autoritärer Herrschaftssysteme bewegt hat, wie dies nach 1956 in Polen und 
später auch in Ungarn der Fall war. Der „Prager Frühling“ blieb eine kurze Zwi-
schenperiode, nach der die Regimeeliten unter Führung Husáks das System erneut 
schlossen und restalinisierten. Weder kam es zu Reformen wie 1968 in Ungarn, 
die der Zivilgesellschaft einen auch nur geringen autonomen Raum zur Selbstor-
ganisation gegeben hätten, noch entwickelte sich parallel zur Sowjetunion nach 
1985 eine tschechoslowakische Perestroika. Als Folge dieser stalinistischen Sys-
temschließung konnten sich weder reformbereite Softliner innerhalb des Regimes 
noch eine untereinander vernetzte und kollektiv handlungsfähige Zivilgesellschaft 
herausbilden. Es entwickelte sich, wie in der DDR, ein spezifischer spätkommu-
nistischer Herrschaftsvertrag, in dem das Regime auf die traditionelle gesell-
schaftliche Mobilisierung verzichtete und bescheidene materielle Sicherheit gegen 
politische Apathie und öffentliche Ruhe tauschte. Notorische Störer dieser Ver-
tragsruhe wie die Charta 77 blieben die Ausnahme. So war es vor allem der Cha-
rakter des „eingefrorenen“ quasitotalitären Regimes, der weder auf der Regime- 
noch auf der Gesellschaftsseite die Herausbildung von handlungsfähigen Eliten 
zuließ, die über Verhandlungen oder Kontrolle von oben den Verlauf des Trans-
formationsprozesses hätten steuern können. 


2.4 Regimekollaps und Staatsende: der Sonderfall DDR 


Auch der Regimewechsel in der DDR muss aus transformationstheoretischer Per-
spektive eher als Kollaps denn als „Revolution“ beschrieben werden106 (Merkel 
1991: 30 ff.; Offe 1994: 43; Beyme 1994a: 95; Linz/Stepan 1996: 322). Da aber 
mit dem Kollaps des SED-Regimes die Existenzgrundlage des gesamten DDR-
Staates wegfiel, soll die DDR als „Sonderfall“ analysiert werden. Der in der Pub-
lizistik und im politischen Diskurs meist verwandte Begriff der „friedlichen Revo-
lution“ hebt zu einseitig das friedlich revolutionäre Handeln hervor, da dieses in 
der Ursachenkette von Legitimitätsverfall, außenpolitischem Druck und Massen-
protest erst an dritter und letzter Stelle steht. Sowohl in Revolutionen als auch 
Regimezusammenbrüchen können sich auf der Regimeseite vorher keine verhand-
lungsfähigen Softliner herausbilden. Da die DDR wie die Tschechoslowakei in 
den 1980er Jahren als ein „eingefrorenes posttotalitäres Regime“ bezeichnet wer-


_________________________________________________ 


105 Der wichtige Einfluss des autokratischen Regimetyps auf den Verlauf der weiteren Transfor-
mation wurde schon vor den Systemwechseln in Osteuropa immer wieder von Philippe 
Schmitter betont (u. a. Schmitter 1985; O’Donnell/Schmitter 1986; Karl/Schmitter 1991). 


106 Der Abschnitt zur DDR stützt sich in wichtigen Teilen auf meinen Aufsatz: „Warum brach 
das DDR-Regime zusammen?“ (Merkel 1991: 19 ff.). 
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den kann, gab es bis zum Herbst 1989 auch keine Möglichkeit zur Profilierung 
einer reformkommunistischen Gruppe innerhalb der straff organisierten Führung 
der SED.107 Die Öffnung des weitgehend geschlossenen autokratischen DDR-
Regimes erfolgte deshalb auch nicht auf Initiative von Teilen der SED-Führung, 
wie dies 1988 innerhalb der Sozialistischen Arbeiterpartei Ungarns geschah 
(Szábó 1993: 18). Von einer Protestbewegung, die die Handlungsfähigkeit der 
Solidarność oder auch nur die zivilgesellschaftliche Ausprägung Ungarns erreicht 
hätte, kann in der DDR bis zum Sommer 1989 auch nicht die Rede sein (Knabe 
1990). Dennoch spielte der im Spätsommer einsetzende Massenprotest für den 
Fall des SED-Regimes durchaus eine Rolle. Nur muss er in der Ursachenkette von 
Legitimitätskrise, außenpolitischer Veränderung und innenpolitischem Protest 
sowohl zeitlich als auch seiner Bedeutung entsprechend eingeordnet werden. 


Der Legitimationsverlust des SED-Regimes 


Politische Systeme können auf unterschiedlichen Ebenen Legitimität für ihre Be-
standssicherung erzeugen. Die wichtigsten sind: die wirtschaftliche, die politische, 
die rechtsstaatliche, die wohlfahrtsstaatliche, die ideologisch-moralische und die 
nationalstaatliche Legitimationsebene (Merkel 1991: 32 ff.). 


Wirtschaftliche Legitimationsebene 


Auch wenn sich zentral verwaltete Kommandowirtschaften nicht umstandslos mit 
den makro- und mikroökonomischen Indikatoren kapitalistischer Volkswirtschaf-
ten messen lassen, wissen wir heute, dass sich die strukturell angelegten Ineffi-
zienzen und die systembedingte Innovationsfeindlichkeit der DDR-Ökonomie in 
den 1980er Jahren zu einer brisanten Wirtschaftskrise verdichteten. Das Autarkie-
streben und die Schließung der Binnenwirtschaft gegenüber dem Weltmarkt setzte 
in der DDR − wie in allen kommunistischen Systemen − die effizienzsteigernden 
komparativen Kostenvorteile der internationalen Arbeitsteilung außer Kraft. Ge-
ringer wirtschaftlicher Wettbewerb, fehlende Nachfrageorientierung, hohe Sub-
ventionen, fehlende Leistungsanreize, mangelnde Motivation der Produzenten und 
ein verzerrtes Preissystem ließen die Wirtschaft ineffizient und an den Bedürfnis-
lagen der Bevölkerung vorbeiproduzieren. Denn anders als die SED-Führung, die 
den wirtschaftlichen Fortschritt immer an den Standards des RGW-Raumes maß 
und sich mit der dort technologisch „führenden Rolle“ beruhigte, wurden die 
Konsumentenwünsche der DDR-Bürger in hohem Maße von den über das West-
fernsehen übermittelten Standards westlicher Produkte geprägt. Für ein Regime 
aber, das den gesellschaftlichen Fortschritt selbst sehr stark in produktivistischen 
Kategorien fasste, musste dies tagtägliche Legitimitätseinbußen zur Folge haben. 
In keinem anderen Land des Ostblocks hatte diese Diskrepanz zwischen offizieller 
Beschwörung des eigenen Wirtschaftsfortschritts und des von den Bürgern wahr-
genommenen Produktions- und Konsumvorsprungs des Westens eine solche Be-
deutung wie in dem ostdeutschen Teilstaat, der nahezu flächendeckend vom west-
deutschen Fernsehen versorgt wurde. 


_________________________________________________ 


107 Bis zum September 1989 ließen sich im Politbüro der SED keine Softliner erkennen. Als die 
Mehrheit des Politbüros unter dem Druck der Proteste den kranken Erich Honecker zum 
Rücktritt zwang und Egon Krenz einstimmig zu seinem Nachfolger bestimmte, wurden zum 
ersten Mal Differenzen hinsichtlich der Situationseinschätzung innerhalb der SED-Führung 
sichtbar. Dennoch lassen sich die Personen um Krenz und Schabowski nicht als reformkom-
munistische Softliner definieren, die einen Regimewandel einleiten wollten. 
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Politische Legitimationsebene 


Im Unterschied zu den westlichen Demokratien gab es in der DDR wie in den 
anderen kommunistischen Staaten Osteuropas keine politischen Verfahren, die 
über eine ergebnisoffene Teilnahme der Bürger an der politischen Gestaltung des 
Landes die Zustimmung der Bevölkerung zum Herrschaftssystem hätten erzeugen 
können. Die rituelle politische Partizipation konnte dies nur teil- und zeitweise in 
der „heroischen Phase“ des Antifaschismus und des sozialistischen Aufbaus in 
den 1950er Jahren. Die faktische Stellung der SED als führende Partei (und des 
Politbüros als eigentlicher Entscheidungsinstanz) wurde schließlich 1968 auch de 
jure in der „sozialistischen Verfassung“ der DDR festgeschrieben. Die vier klei-
nen „befreundeten Parteien“ (Honecker) CDU, LDPD, NDPD, DBD und die 
„Massenorganisationen“ wie der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) 
wurden im demokratischen Block zusammengefasst und in der Nationalen Front 
der Führung und Kontrolle der SED unterstellt. Den Blockparteien wurde ledig-
lich „Konsultativstatus“ (Lohmann 1989: 471) zugestanden; der Gewerkschafts-
bund konnte sich nie aus der subalternen Funktion eines „Transmissionsriemens“ 
der führenden Partei, bzw. der Beschlüsse des Politbüros befreien (Staritz 1989: 
301 ff.). Vor diesem Hintergrund einer a priori festgelegten Funktions- und 
Machtverteilung konnten Wahlen nicht den Legitimationsgehalt entfalten, der 
unauflöslich gerade an die Kontingenz ihrer Ergebnisse gebunden ist. In der ver-
staatlichten Gesellschaft der DDR standen zwar kontrollierte und ritualisierte Par-
tizipationskanäle offen, alternative Wahlmöglichkeiten waren für die Bürger je-
doch nicht vorgesehen. Demokratische Legitimation für einen Staat kann jedoch 
dort nicht entstehen, wo gesellschaftliche Interessen autokratisch und exklusiv 
vom Staat definiert, kontrolliert und sanktioniert werden (Merkel 1991: 34). Die 
für zentrale politische Entscheidungen folgenlosen und ritualisierten Partizipati-
onsformen vermochten dieses Defizit nicht auszugleichen. 


Rechtsstaatliche Legitimationsebene 


Auch die Ressource der rechtsstaatlichen Legitimation blieb dem DDR-Staat an 
wichtiger Stelle verschlossen. Denn der Rechtsstaatscharakter eines Regimes 
muss sich insbesondere an seiner Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsspre-
chung messen lassen. In allen drei Bereichen wies das DDR-Regime jedoch er-
hebliche rechtsstaatliche Defekte auf. In der DDR wurden die meisten Rechts-
normen nicht durch Gesetze des Parlaments, also der Volkskammer, sondern 
durch Verordnungen der vom SED-Politbüro kontrollierten Exekutive, dem Mi-
nisterrat, erlassen (Wolf 1990: 252). Die verfassungsrechtlich vorgeschriebene 
Rechtssetzungskompetenz der Volkskammer wurde umgangen. Ein Verfassungs-
gericht zur Überprüfung der Genese und Substanz der erlassenen Rechtsnormen 
gab es nicht. 


Rechtsstaatlichkeit ist aber nicht nur an eine verfassungsrechtlich festgelegte Vor-
schrift über die Entstehungsverfahren ihrer Normen gebunden. Sie realisiert sich 
insbesondere auch in der Möglichkeit zur Überprüfung staatlichen Handelns auf 
der Grundlage dieser Normen durch unabhängige Gerichte. Die entscheidende 
Kontrollinstanz der Bürger gegenüber dem Staat ist an dieser Stelle das Verwal-
tungsrecht und die Verwaltungsgerichtsbarkeit. In der DDR besaß jedoch die 
staatliche Verwaltung gegenüber den Bürgern einen unkontrollierten Ermessens-
spielraum. Der Bürger hatte keine Möglichkeit, gegen Verwaltungsakte des Staa-
tes zu klagen. Die Existenz eines Verwaltungsgerichtes war mit der marxistisch-
leninistischen Identitätsphilosophie von Staat und Gesellschaft nicht vereinbar. 
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Auch wenn die „überwiegende Anzahl“ (ibid.) aller Strafsachen und zivilrechtli-
chen Verfahren nach Recht und Gesetz abgewickelt wurde, entfalteten drei Män-
gel − die autokratische Normsetzung, das repressive politische Strafrecht und das 
Fehlen der Verwaltungsgerichtsbarkeit − ihre besondere delegitimierende Wir-
kung für das SED-Regime. Nicht zuletzt dies verhinderte, dass die verbliebenen 
rechtsstaatlichen Elemente doch noch eine bestimmte Regimeloyalität aus dem 
Rechtssystem heraus erzeugen konnten. 


Die wohlfahrtsstaatliche Legitimationsebene 


Unter allen Systemelementen war es vermutlich das sozialstaatliche Sicherungs-
niveau, das noch am ehesten eine begrenzte Legitimität für das SED-Regime 
schaffen konnte (Beyme 1990). Die standardisierten sozialen Lebensrisiken waren 
im staatssozialistischen System der DDR weitgehend ausgeschaltet (Schmidt 
2006: 138 f.). Tatsächlich hatte die DDR unter den Staaten des RGW-Bereichs 
auch die anspruchsvollsten wohlfahrtsstaatlichen Leistungen etabliert. Zudem 
nahmen die DDR-Bürger die eigenen sozialpolitischen Errungenschaften wie das 
staatliche Gesundheitssystem, die Kinderbetreuung oder das Recht auf Arbeit im 
Vergleich zur Bundesrepublik als höher entwickelt wahr. Aus der sozialpoliti-
schen Perspektive gründete sich das SED-Regime auf eine Art Sozialvertrag, in 
dem der Staat materielle Sicherheit und ein erträgliches Wohlfahrts- und Kon-
sumniveau gegen die Einschränkung der Freizügigkeit und die Vorenthaltung po-
litischer Freiheitsrechte „tauschte“. Während dieser „Sozialvertrag“ unter der älte-
ren Generation zweifellos eine bestimmte Bindungswirkung entfaltete, verlor er 
unter der jüngeren Generation, die in der Vergangenheit keine vergleichbare mate-
rielle Not erlitten hatte, zusehends an Verbindlichkeit (Staritz 1990: 23 f.). Die 
Folgen reichten von beruflichen Motivationskrisen bis zur zynischen Distanz zum 
Obrigkeitsstaat der DDR. 


Die ideologisch-moralische Legitimationsebene 


Der „Marxismus-Leninismus“ hat, in welch deformierter Form auch immer, den 
Rahmen des offiziellen Diskurses abgesteckt, innerhalb dessen die alten Regime-
eliten ihre Politik gegenüber „ihren Untertanen“ (Lukes 1990: 440) zu legi-
timieren suchten. Als politische Moral ist der Marxismus-Leninismus zukunfts-
orientiert. Er verheißt die Emanzipation von Klassenherrschaft, von 
Privateigentum, der Irrationalität der Marktbeziehungen, von Entfremdung und 
der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Er verspricht eine Gesell-
schaft frei von Mangel und Irrationalität, in der die Verteilung der Güter nach den 
Bedürfnissen der Menschen organisiert ist. Zum ersten Mal, so die eschatologi-
sche Geschichtsperspektive, gestalten dann die Menschen ihre Geschichte selbst, 
bewusst und kollektiv. Am Ende dieser Entwicklung steht die klassenlose Gesell-
schaft − das „Reich der Freiheit“ (Marx 1957). 


Diese objektivistische Geschichtsperspektive, argumentiert Steven Lukes, erfor-
dert aber eine monistische Ethik, die von den Bürgern verlangt, von der konkreten 
Vielfalt der individuellen Interessen abzusehen und einen „objektiven“ und kol-
lektiven Standpunkt einzunehmen (Lukes 1990: 437). Bleiben dann sichtbare ma-
terielle Teilerfolge auf dem Weg ins „Reich der Freiheit“, insbesondere im Ver-
gleich zu den „irrationalen“ kapitalistischen Gesellschaften aus, läuft die 
marxistisch-leninistische Ideologie vollends Gefahr, zu einer altruistischen Ethik 
zu werden. Die unmittelbare Gratifikation des Einzelnen besteht dann allein im 
Bewusstsein, eine „höhere Moral“ zu besitzen und auf der Seite der geschichtli-
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chen Wahrheit zu stehen. Eine solche Ethik steht jedoch auf tönernen Füßen. Poli-
tische Eliten, die ihre Gesellschaften auf diese geschichtsphilosophische Perspek-
tive verpflichten, müssen mittelfristig auch materielle Erfolge aufweisen, die 
glaubhaft andeuten können, dass man sich tatsächlich auf dem richtigen Weg be-
findet. Genau dies vermochte jedoch das realsozialistische System der DDR, wie 
alle kommunistischen Systeme des Ostblocks, nicht. 


Das Gegenteil war der Fall: Denn nicht nur die materiellen Erfolge blieben aus, 
sondern auch die Doppelbödigkeit der Regimemoral wurde zunehmend offen-
sichtlicher. Offiziell verkündete die Propaganda des SED-Regimes in ritualisier-
ten Diskursen Fortschritt, Frieden, soziale Gerechtigkeit und die Herstellung ega-
litärer Lebensverhältnisse. Real aber etablierten sich separate Konsummärkte, in 
denen die Nomenklatura Zugang zu der ganzen Produktpalette des westlichen 
Klassenfeindes hatte, während die „führende Klasse“ der Werktätigen für min-
derwertige Waren aus der sozialistischen Produktion anstehen musste. 


Auch wenn bezweifelt werden kann, dass die höhere Moral einer altruistischen 
Ethik den Verlockungen des augenscheinlich erfolgreicheren Utilitarismus der 
Marktgesellschaften stand gehalten hätte, sind aufgrund der doppelbödigen Re-
gimemoral mit den ideologischen Ressourcen auch Legitimationspotenziale preis-
gegeben worden, die die Regimeeliten in der Zusammenbruchsphase als Verhand-
lungsmasse gegenüber den protestierenden Bürgern hätten einbringen können. 
Selbst die spät gewendeten Reformkommunisten um Modrow hatten aber auf-
grund ihrer bis zum Schluss durchgehaltenen Regimetreue dann in der Zusam-
menbruchsphase jede Glaubwürdigkeit verloren. 


Die bisher angeführten Legitimationsprobleme bedrängten in unterschiedlichem 
Maße alle kommunistischen Regime in Osteuropa. Ein spezifisches Problem hat-
ten diese im Vergleich zur DDR jedoch nicht: Ihre staatliche Existenz war nicht 
unmittelbar an die Überlebensfähigkeit der realsozialistischen Gesellschaftsord-
nung gebunden. Aber gerade hier war der ostdeutsche Teilstaat mit einem beson-
deren Existenzproblem konfrontiert. 


Die nationalstaatliche Legitimationsebene 


Von den klassischen nationalen Identifikationsangeboten Volksnation, Kulturna-
tion oder Staatsbürgernation stand der Staatsführung der DDR aufgrund der deut-
schen Teilung und des Regimecharakters keines zur Verfügung (Lepsius 1982: 
21 f.). Der Versuch, das nationalstaatliche Problem zu lösen, führte in den 1950er 
Jahren zu der Doktrin der „Zwei Staaten in einer Nation“. In dem Bestreben, sich 
gegenüber der Bundesrepublik weiter abzugrenzen und ein ostdeutsches National-
bewusstsein jenseits der Identitätsangebote Volk, Kultur und Staatsbürger zu we-
cken, versuchte die SED-Führung über den Begriff der „Klasse“ eine genuine 
DDR-Identitätsbildung zu ermöglichen. Die Klassennation, in der die Legitimati-
onsfigur Sozialismus die kollektive, mit Westdeutschland geteilte, Volks- und 
Kulturnation überlagerte, sollte „sowohl ein Kriterium zur Rechtfertigung der 
Außengrenzen wie der Binnenordnung der DDR sein“ (ibid.: 22). Allerdings wur-
de dieses Identifikationsangebot von den Bürgern aufgrund der wirtschaftlichen, 
politischen und ideologischen Legitimationsprobleme kaum akzeptiert. Die Kon-
struktion eines sozialistischen Nationalgefühls misslang in der DDR. 


Mit diesen Legitimitätsproblemen war das SED-Regime aber schon bald nach 
seiner Gründung konfrontiert. Auch die Verschärfung der ideologisch-
moralischen Krise und die wachsende Wohlstandsdiskrepanz zur Bundesrepublik 


Doppelbödige 
Regimemoral 


Klassennation 







 
V.  Die dritte Demokratisierungswelle: Osteuropa 227


in den 1980er Jahren können nicht den Zeitpunkt seines Zusammenbruchs erklä-
ren. Zusätzlich zu klären ist vielmehr, warum sich die latenten Legitimitätsprob-
leme des DDR-Regimes zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine akute Existenz-
krise von Regime und Staat verwandelten. Die Ursachen dafür sind zunächst im 
Wandel der außenpolitischen Kontextfaktoren zu finden. 


Außenpolitischer Druck 


Für ein autokratisches System, dem liberaldemokratische Verfahrensweisen als 
legitimationsstiftende Quellen nicht zur Verfügung stehen, in dem rechtsstaatliche 
Garantien des Bürgers nicht institutionalisiert sind und die nationalstaatliche Iden-
tifikation nicht existiert, können die erheblichen latenten Legitimationsprobleme 
insbesondere dann virulent werden, wenn sich eng verbündete autokratische 
Nachbarstaaten sichtbar reformieren und außenpolitische Bestandsgarantien revi-
diert werden. Beide außenpolitischen Veränderungen trafen das eingefrorene or-
thodoxe kommunistische Regime der DDR seit 1989 mit ihrer vollen destabilisie-
renden Wirkung. Die Opposition in Polen sowie die Reformen in Polen, Ungarn 
und der Sowjetunion beendeten 1988/89 für die osteuropäischen Gesellschaften 
sichtbar die Fiktion einer einheitlichen sozialistischen Entwicklung innerhalb des 
Ostblocks. Als Folge und zugleich verstärkende Triebkraft dieser Reformen wirk-
te die endgültige Aufgabe des „sozialistischen Internationalismus“ und der 
Breschnew-Doktrin, die sich in Etappen von 1987 bis 1989 vollzog. Erst der Weg-
fall einer Interventionsgefahr der Truppen des Warschauer Paktes machte die Re-
formen in Polen und Ungarn sowie den Regimewechsel in der DDR überhaupt 
denkbar. Spätestens nach Gorbatschows Rede anlässlich der 40-Jahresfeier der 
Deutschen Demokratischen Republik im Oktober 1989 konnten DDR-
Bevölkerung wie SED-Spitze davon ausgehen, dass die in der DDR stationierten 
Sowjettruppen (380 000 Mann) nichts tun würden, um Protestaktionen gegen das 
Regime gewaltsam zu unterdrücken. Damit wurde die sowjetische Bestandsgaran-
tie für die DDR zurückgezogen. 


Gleichzeitig erzeugten die Perestroika in der UdSSR, die Erfolge von Solidarność 
in Polen und die marktwirtschaftlichen wie politischen Reformen in Ungarn eine 
Art Ansteckungseffekt unter den DDR-Bürgern. Als sich in dieser Situation die 
SED-Führung als besonders reformunwillig zeigte, kam es zu einer akuten Zu-
spitzung der latenten Legitimationsdefizite. In dieser Phase wurde in der DDR ein 
geradezu klassischer Fall der verpassten Politikanpassung deutlich, der nicht nur 
das Regime, sondern auch allen Regimeeliten in kurzer Zeit jegliche politische 
Macht kostete. 


Aber auch die Legitimitätskrise des SED-Regimes, das Ende der sowjetischen 
Bestandsgarantie und die Reformunfähigkeit der politischen Eliten erklären den 
Zusammenbruch des gesamten Systems noch nicht hinreichend. Der letzte Bau-
stein der Erklärung muss deshalb im Handeln der DDR-Bevölkerung gesucht 
werden. Hier gibt es einige Besonderheiten, die nur aus der Situation der staatli-
chen Teilung Deutschlands erklärt werden können. 


Massenproteste und Massenflucht 


Legitimationskrisen eines Systems können zwar die Motive und der Wegfall au-
ßenpolitischer Stützung die Opportunitätsräume kollektiven Handelns mit erklä-
ren, nicht jedoch den Fall des Regimes selbst, nicht seine Formen, nicht seinen 
Erfolg. Dazu bedarf es zusätzlich der Einsicht in die Mikrologik kollektiven Han-
delns. Beides soll hier abschließend über die Verknüpfung einer Überlegung des 
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Handlungstheoretikers Przeworski (1986) und einer Argumentationsfigur des Ö-
konomen Albert O. Hirschman (1970) geschehen. 


In einer theoretischen Studie zu Problemen der demokratischen Transformation 
schrieb Przeworski (1986: 51 f.): „What matters for the stability of any regime is 
not the legitimacy of this particular system of domination but the presence or ab-
sence of preferable alternatives.“ Auch wenn, wie wir gezeigt haben, erst der Ver-
fall von Legitimität „vorziehbare Systemalternativen“ für die Bürger provoziert, 
ist damit noch nicht hinreichend erklärt, warum und in welcher Weise sich Men-
schen in einer bestimmten historischen Situation gegen das bis dahin geduldete 
Regime auflehnen. Es muss also erläutert werden, warum die DDR-Bürger im 
Herbst 1989 massenhaft das Risiko regimeoppositionellen Protestverhaltens auf 
sich nahmen, das bis dahin allenfalls nur wenige überzeugte Dissidenten nicht 
scheuten. Die Rational-choice-Theorie liefert dafür wichtige Hinweise: 


• individuelles politisches Handeln wird in aller Regel von der Rationalität des 
Kosten-Nutzen-Kalküls gesteuert; 


• auch kollektives Handeln ist nur über die Mikrologik des utilitaristischen 
Kalküls handlungsbereiter Individuen zu erklären; 


• von den Akteuren wird jene Handlungsalternative gewählt, die den größten 
Nutzen erwarten lässt; 


• es müssen sich realisierbare Systemalternativen herausgebildet haben. 


Der Protest in autokratischen Herrschaftssystemen ist dann umso wahrscheinli-
cher, je realistischer sich Veränderungen oder gar Systemalternativen ohne zu 
große individuelle Risiken abzeichnen. So waren die Bürger der DDR nach dieser 
rationalen Handlungstheorie im Herbst 1989 vor folgenden Kalkül gestellt: Über-
wiegt bei der Teilnahme am Protest der zu erwartende Nutzen, wie die Ausdeh-
nung individueller Freiheitsrechte, die Erweiterung politischer Partizipation, die 
Einführung größerer Freizügigkeit oder die Erhöhung der beruflichen Lebens-
chancen die erwarteten Kosten des Protestes, wie weitere Einschränkung indivi-
dueller Lebensräume, berufliche Nachteile oder Haftstrafen, so ist der Druck auf 
und Protest gegen das autokratische Regime rational, verantwortbar und deshalb 
sinnvoll. Dieser Kalkül muss bei der übergroßen Mehrheit der Demonstranten 
zugunsten der Nutzenseite ausschlagen. Erklärbar wird die massive Kalkulations-
verschiebung innerhalb der DDR-Bevölkerung durch die Haltung der Sowjetunion 
und die sichtbare Handlungsschwäche der DDR-Führung gegenüber der „Repu-
blikflucht“ vieler Bürger über Ungarn und Prag im Herbst 1989.  


In dem Moment aber, in dem viele Bürger so kalkulieren, entfaltet das „Gesetz 
der großen Zahl“ seine spezifische Protestwirkung. Denn mit der Zunahme der 
Zahl der Protestierenden sinkt auch das individuelle Risiko der Teilnahme (Prze-
worski 1986: 316). Je mehr Menschen sich aber an den Demonstrationen beteili-
gen, umso rationaler wird die Demonstrationsteilnahme durch immer mehr Bür-
ger, da sie eine direkte Wirkung des Protestes erwarten können. Auf der anderen 
Seite macht ein solcher Massenprotest eine offene Repression der Regimehardli-
ner immer weniger rational, da ihr Erfolg unwahrscheinlich ist und zudem mit zu 
hohen Kosten (internationale Ächtung; völlige Diskreditierung in der eigenen Be-
völkerung; Gefahr der Bestrafung nach Machtverlust) für die Regimeeliten ver-
bunden ist. Aus Ex- post-Umfragen können wir heute zudem rekonstruieren, dass 
mehr als zwei Drittel der sogenannten Einsatzleitungen eine gewaltsame Nieder-
schlagung der Proteste für nicht legitim hielten (Linz/Stepan 1996: 323). 
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Diese Mikrologik kollektiven Handelns lässt sich in ein Erklärungsschema ein-
bauen, das Albert O. Hirschman (1970) sowohl aus der Reaktion von Konsumen-
ten auf Firmen als auch aus der Reaktion von Bürgern gegenüber politischen Or-
ganisationen gewonnen hat. Prinzipiell, argumentiert Hirschman, stehen den 
Konsumenten oder Bürgern drei fundamentale Handlungsoptionen gegenüber 
Firmen bzw. politischen Organisationen offen: exit, voice und loyalty. Ist etwa ein 
Kunde mit dem Produkt einer Firma nicht zufrieden, wird er zur Konkurrenz ab-
wandern (exit); missbilligt ein Parteimitglied wichtige Entscheidungen seiner Par-
tei, wird er in der Regel zunächst protestieren (voice) und bei wiederholt erfolglo-
sem Protest austreten; sind Kunde wie Parteimitglied mit der Firma oder Partei 
zufrieden, werden sie diesen gegenüber Loyalität (loyalty) bewahren. Diese drei 
Handlungsmöglichkeiten lassen sich auch auf die Bürger der DDR im Herbst 
1989 anwenden. 


Als Ungarn die „Grenzsicherungsgemeinschaft“ mit der DDR im September 1989 
aufgab, eröffnete sich erstmals nach dem Mauerbau von 1961 für die DDR-
Bevölkerung eine exit-Option, d. h. die Option, das Land zu verlassen. Die Ab-
wanderungsmöglichkeit über Ungarn in die Bundesrepublik wurde vor allem von 
jüngeren Bürgern genutzt. Ermutigt durch die Handlungsschwäche des Regimes 
gegenüber dieser Fluchtwelle, erzwangen DDR-Bürger ihre Ausreise auch über 
die westdeutschen Botschaften in Prag und Warschau. Die Handlungsohnmacht 
der SED-Führung gegenüber der Abwanderung von hunderten DDR-Bewohnern 
ermutigte wiederum immer mehr Bürger im Lande selbst, ihre voice zu erheben. 
Der zuvor individuell hochriskante Protest von Einzelpersonen wuchs so zum 
immer weniger riskanten Massenprotest an. Dieser wiederum führte am 9. No-
vember 1989 zu der Entscheidung des Politbüros, die Mauer zu öffnen. Auf die 
Flucht vieler folgte nun die Massenabwanderung zehntausender Bürger, die durch 
das im bundesdeutschen Grundgesetz verankerte Recht sofort auch Bundesbürger 
waren. Auf diese Weise griffen Abwanderung und Protest ineinander.  


Paradoxerweise verlieh gerade der exit aus dem Lande der voice im Lande ihr 
besonderes Gewicht. Gegenüber der sich wechselseitig verstärkenden Wirkung 
von Abwanderung und Widerspruch verblassten die letzten Reste von Regimeloy-
alität in Partei, Staatsapparat und Bevölkerung als Handlungsressourcen. Wie im 
Zeitraffer brachen die tragenden Säulen des Regimes zusammen. Der Absetzung 
Honeckers und dem Fall der Mauer folgte am 3. Dezember 1989 der Rücktritt des 
gesamten Politbüros der SED. Dies bedeutete den Anfang vom Ende jeglichen 
Einflusses der kommunistischen Parteieliten auf den weiteren Gang der Ereignis-
se. Dies wurde endgültig mit dem triumphalen Wahlsieg im März 1990 durch die 
von der Bundesrepublik importierten, kopierten und finanzierten demokratischen 
Parteien besiegelt (Merkel 1991: 42 ff.). Abbildung 7 soll noch einmal den Ablauf 
der Zusammenbruchsereignisse verdeutlichen.  
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Abbildung 7: Der Zusammenbruch des posttotalitären Systems der DDR 
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2.5 Neugründung von Staaten: die baltischen Demokratien 


In allen drei baltischen Republiken verlief der Transformationspfad ähnlich und 
entsprach weitgehend dem Typ des paktierten Übergangs. Allerdings vollzog sich 
der Systemwechsel unter einer grundsätzlich anderen Prämisse und mit einem 
prinzipiell abweichenden Ergebnis: Die Prämisse war der Zerfall des Sowjetimpe-
riums und das Resultat die Neugründung der baltischen Nationalstaaten. Demo-
kratisierung und Staatsgründung verliefen in einem sich dialektisch verstärkenden 
Prozess, so dass nicht immer zweifelsfrei zu entscheiden ist, ob die Gründung des 
Nationalstaates die Voraussetzung und Demokratie das Ergebnis war, oder ob 
umgekehrt erst die Demokratisierung die Nationalstaatsbildung ermöglichte. Den 
historischen Auftakt der Transformation im Baltikum bildete jedoch eindeutig die 
von Michail Gorbatschows Glasnost und Perestroika eingeleitete politische Öff-
nung der Sowjetunion. Die 1985 eingeleiteten Liberalisierungsschritte des neuen 
Generalsekretärs der KPdSU forcierten die sich bereits Anfang der 1980er Jahre 
abzeichnende Formierung nationaler, stark ethnisch geprägter Protestbewegungen. 


Die Estnische Sozialistische Sowjetrepublik (ESSR) bildete dabei zunächst eine 
Art Vorreiterin der Demokratisierungs- und Unabhängigkeitsbewegung in den 
einzelnen sowjetischen Republiken (Lieven 1994). Hier entstand bereits in den 
frühen 1980er Jahren eine Umweltschutzbewegung, die sich zunächst lediglich 
gegen die Bedrohung der Existenz als eigene Kulturnation durch die starke Russi-
fizierungs- und Immigrationspolitik der sowjetischen Behörden in Moskau wand-
te, damit aber rasch wachsenden Zulauf fand. Unter dem Einfluss von exil-
estnischen Kreisen in Skandinavien und den USA sowie nationalen Tendenzen im 
eigenen Land entwickelten die ursprünglich kulturellen Bewegungen ab 1987 ei-
nen stärker nationalistischen Charakter und bekamen mit der Gründung der soge-
nannten „Estnischen Volksfront“ eine explizit auf die Wiedererlangung nationaler 
Unabhängigkeit zielende Stoßrichtung (Raun 1997: 345; Lieven 1994: 220 ff.). 


Die politischen Ziele Demokratie und Eigenstaatlichkeit waren konzeptionell eng 
miteinander verbunden und entwickelten in ihrer wechselseitigen Verschränkung 
bald eine Vorbildfunktion für die anderen beiden baltischen Republiken. Ermutigt 
durch die Liberalisierungspolitik der sowjetischen Reformer um Gorbatschow, 
reagierten die estnischen Kommunisten nicht mit Repression, sondern mit Kon-
zessionen gegenüber der nationalen Opposition. So vereinte die in ihrer ideologi-
schen und sozialstrukturellen Zusammensetzung heterogene Volksfront bereits bei 
ihrer Gründung moderat eingestellte und verhandlungsbereite nationale Oppositi-
onelle wie auch eine große Zahl von estnischen KP-Funktionären. In der sich hier 
bereits abzeichnenden und die Transformationsphase bis zur Unabhängigkeit prä-
genden Akteurskonstellation bestimmten die verhandlungsbereiten Akteure − die 
moderat oppositionelle nationale Volksfront und vorwiegend estnische national-
kommunistische Teile der KPE als Softliner des Regimes − die politische Ausei-
nandersetzung. Die unter dem Dach des estnischen Bürgerkongresses zusammen-
gefasste radikale nationalistische Opposition108 sowie der pro-sowjetische 
orthodoxe Flügel der KPE gerieten zunehmend ins politische Abseits und spielten 
weder für die Demokratie noch für die Eigenstaatlichkeit eine große Rolle. 


_________________________________________________ 


108 In Estland wie in Lettland lehnten radikale Befürworter der Unabhängigkeit die Legitimität 
der amtierenden Obersten Sowjets als Republiksparlamente ab, da es sich bei diesen ihrer 
Meinung nach um Organe der sowjetischen Besatzungsmacht handelte (Lieven 1994: 274 f.). 
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Diese Akteurskonstellation erklärt sich vor allem aus zwei Faktoren. Zum einen 
waren sich Volksfront und nationalkommunistischer Flügel der KPE weitgehend 
einig in der Wahl einer gradualistischen Unabhängigkeitsstrategie gegenüber 
Moskau und der Ablehnung der radikal-oppositionellen Vorstellungen über den 
Umgang mit der russischen Minderheit. Angesichts eines Anteils der russischen 
Minderheit an der Gesamtbevölkerung von 30,3 Prozent (1989) (vgl. Raun 1997: 
336) und der ungleichen Machtverhältnisse zwischen der Sowjetregierung in 
Moskau und der estnischen Regierung in Tallinn erschien die Forderung des Bür-
gerkongresses nach einem völligen Ausschluss der nach 1940 zugewanderten Be-
völkerung von den politischen, ökonomischen und sozialen Rechten und einer 
sofortigen Unabhängigkeit, wie sie die radikale Opposition forderte, unrealistisch 
und in hohem Maße gefährlich. 


Zum anderen manövrierte der Wahlsieg der Volksfront bei den Wahlen zum O-
bersten Sowjet im Frühjahr 1990 nicht nur die radikale Opposition ins Abseits 
(Reetz 1995: 302). Die radikal nationalistische Opposition wurde dann durch die 
schnell erfolgte Unabhängigkeitserklärung des Obersten Sowjets der noch sozia-
listischen Sowjetrepublik Estland weiter marginalisiert. Nach den Wahlen spaltete 
sich der reformorientierte Flügel von der Kommunistischen Partei Estlands ab und 
konstituierte sich als eigenständige nationale KP. Damit waren die estnischen 
Hardliner isoliert und wurden im öffentlichen Bewusstsein als pro-sowjetische 
Minderheit diskreditiert. Der Wahlsieg und die darauf folgende Übernahme der 
Regierungsmacht durch die estnische Volksfront verdrängten die alten Regimeeli-
ten jedoch keineswegs von der politischen Macht. Zwar verlor die nationalkom-
munistische Partei als Organisation immer stärker an Rückhalt, aber dies übertrug 
sich keineswegs automatisch auf einzelne KP-Funktionäre. Einigen von ihnen 
gelang es vielmehr, sich als nationalbewusste Führungspersönlichkeiten zu etab-
lieren und in der Volksfront aktiv zu werden. 


Die estnische Volksfront, die sich aus Dissidenten, Reformkommunisten und na-
tional orientierten neuen sozialen Bewegungen zusammensetzte, übernahm 1990 
die Regierung der Republik Estland innerhalb der noch existierenden Sowjetuni-
on. In dem Maße, wie die Sowjetunion auseinander fiel, veränderte sich auch die 
Akteurskonstellation im Konflikt um nationale Unabhängigkeit und Demokratie. 
Der Regimekontrahent Sowjetunion/KPdSU verschwand und bewirkte damit die 
Auflösung der Antiregimekoalition. Diese saß nun in der estnischen Regierung 
und zerbrach − ohne direkten Gegner − infolge der eigenen inneren Heterogenität. 
Dies waren in den Jahren 1991/92 die eigentliche Geburt des estnischen Parteien-
pluralismus und damit die Erfüllung einer wichtigen Voraussetzung für eine funk-
tionierende Demokratie in Estland (Steen 1997: 155 ff.). 


Ganz ähnlich verlief auch der Transformationsprozess in Lettland. Hier, wo die 
Russifizierungs- und Immigrationspolitik der sowjetischen Führung nach 1940 am 
stärksten zu einer Verschiebung des demographischen Gleichgewichts geführt 
hatte und die russische Minderheit mit einem Anteil von 34 Prozent (1989) an der 
Gesamtbevölkerung am größten bzw. die Mehrheit der lettischen Titularnation (52 
Prozent) (vgl. Plakans 1997: 249) am knappsten war, kam es 1987 zu ersten De-
monstrationen gegen die sowjetischen Behörden. Im Gegensatz zur Entwicklung 
in Estland griffen die sowjetischen Sicherheitskräfte ein, und es kam zu gewalt-
samen Zusammenstößen. Ein Jahr später gründeten lettische Oppositionsgruppen 
nach dem Vorbild Estlands innerhalb und außerhalb der kommunistischen Partei 
die lettische Volksfront, die − gemäßigter als in der baltischen Nachbarrepublik − 
zunächst eine gradualistische Strategie verfolgte. Das unmittelbare Ziel war nicht 


Gradualistische Unab-
hängigkeitsstrategie 


Regierung  und Zerfall 
der Estnischen 
Volksfront 


Nationales 
Wiedererwachen 







 
V.  Die dritte Demokratisierungswelle: Osteuropa 233


die nationale Unabhängigkeit, sondern lediglich eine Republik Lettland innerhalb 
einer Union souveräner Republiken (Reetz 1995: 301). Auch hier nahmen bald 
lettische Vertreter des alten Sowjetregimes oder noch lebende Nationalkommunis-
ten aus der „Tauwetterperiode“ (1956-1961) unter Chruschtschow wichtige Posi-
tionen innerhalb der Opposition ein und avancierten zu Symbolfiguren des natio-
nalen „Wiedererwachens“. Der wachsende Druck der „Lettischen Nationalen 
Unabhängigkeitsbewegung“, die erfolgreich als radikaler Verfechter der nationa-
len Unabhängigkeit auftrat, zwang die gemäßigte Volksfront, sich ebenfalls die 
Forderung nach einem vollständig souveränen Staat Lettland zueigen zu machen. 
Gleichzeitig geriet der reformkommunistische Flügel der lettischen KP immer 
stärker in Gegensatz zu der sowjetischen Hardliner-Fraktion, die sich mehrheitlich 
aus der russischen Bevölkerungsminderheit rekrutierte (Lieven 1994: 228). Unter 
der Führung des ehemaligen Chefideologen der Kommunistischen Partei der Let-
tischen Sozialistischen Sowjetrepublik und dann Vorsitzenden des Obersten Sow-
jets Lettlands, Anatolijs Gorbunovs, spaltete sich der moderate Flügel im Frühjahr 
1990 von der Kommunistischen Partei Lettlands ab und schloss sich mehrheitlich 
der lettischen Volksfront an (Plakans 1997: 256). 


Unter den baltischen Transformationsländern bildet Lettland den einzigen Fall, in 
dem es sowohl der Partei der National- bzw. Postkommunisten als auch der or-
thodoxen kommunistischen Partei zunächst gelang, als relevante politische Akteu-
re weiter Einfluss auf den Transformationsverlauf zu nehmen (Lieven 1994: 
228 ff.). Zwar gewann die Volksfront auch hier die im Frühjahr 1990 abgehalte-
nen Wahlen zum Obersten Sowjet der lettischen SSR. Auf die Nationalkommu-
nisten entfiel nur ein Drittel der Mandate. Dennoch stellten sie mit Gorbunovs den 
Parlamentspräsidenten, was nicht zuletzt auf dessen gute Kontakte zum Politbüro 
der KPdSU und insbesondere Michail Gorbatschow zurückzuführen ist. Auch hier 
zwang, ähnlich der estnischen Entwicklung, die Pattsituation schon in einer frühen 
Transformationsphase zu einer Paktbildung zwischen der moderaten Opposition 
und den Regime-Softlinern, die sich auf zwei Ebenen vollzog: 


1. innerhalb der estnischen und lettischen Volksfront: Pakt zwischen Regime-
Softlinern und der gemäßigten Opposition; 


2. innerhalb der politischen Institutionen: Machtteilung zwischen Regime-
Softlinern und der gemäßigten Opposition.  


Obwohl die orthodoxe Kommunistische Partei Lettlands um die meist russischen 
Hardliner bei den Wahlen 1990 eine vernichtende Niederlage erfahren hatte, bil-
dete sie doch in den folgenden Monaten weiterhin einen nicht zu vernachlässigen-
den Machtfaktor in der lettischen Innenpolitik, zumal sie sowohl unter der rus-
sischsprachigen Minderheit als auch unter den Hardlinern in Moskau über starken 
Rückhalt verfügte. Mit dem gescheiterten Putschversuch pro-sowjetischer Kom-
munisten um Alfreds Rubiks im August 1991 schieden aber auch in Lettland die 
Hardliner des alten Regimes als relevante Akteure für den weiteren Transformati-
onsverlauf aus. 


Angesichts der ideologischen und programmatischen Differenzen zwischen den 
verschiedenen Flügeln der Volksfront, die in Lettland ähnlich wie in Estland vor 
allem hinsichtlich der Frage des zukünftigen Umgangs mit der starken russischen 
Minderheit und dem Verhältnis zur Russischen Republik bestanden, kam es schon 
bald nach der Unabhängigkeit im Sommer 1991 zum Auseinanderfallen der oppo-
sitionellen Front und mit den Wahlen von 1993 zu einer ausgeprägten Ausdiffe-
renzierung beider Parteiensysteme (ibid.: 256). Beide Volksfronten wurden damit 
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Opfer ihres eigenen Erfolgs, ein typisches Transformationsmuster vieler breiter 
Anti-Regimekoalitionen (nicht nur) in Osteuropa. Die dramatischen Kosten der 
wirtschaftlichen Transformation, die Unerfahrenheit der neuen politischen Eliten 
mit demokratischen Verfahren und staatlichen Institutionen sowie die Blockierung 
des politischen Entscheidungsprozesses durch das parteipolitisch fragmentierte 
Parlament können als ursächlich für die Wahlniederlagen der Volksfronten bei 
den demokratischen Gründungswahlen der jungen Staaten im Sommer 1992 be-
trachtet werden. Während in Estland eine national-konservative Parteienkoalition 
die Regierung übernahm und sich insbesondere bei den Parlamentswahlen 1995 
ein Rechtsruck im politischen System erkennen lässt (Reetz 1995; Raun 1997), 
ging die Regierungsmacht in Lettland 1993 von der Volksfront auf die gemäßig-
ten konservativen Parteien über. Kommunistischen oder postkommunistischen 
Parteien ist es nicht mehr gelungen, im demokratischen System erneut Fuß zu 
fassen. Zu groß waren noch die Ressentiments der estnischen und lettischen Titu-
larnationen gegenüber der russischen Minderheit, zu stark noch die Identifizierung 
der baltischen KP-Nachfolgeorganisationen mit einer pro-sowjetischen Haltung. 
Zu stark war der personelle Aderlass und zu tief die Diskreditierung der kommu-
nistischen Rumpfparteien aufgrund ihrer indifferenten oder gar feindlichen Hal-
tung in der Unabhängigkeitsfrage, als dass es ihnen möglich gewesen wäre, an die 
politische Macht zurückzukehren. Die kongruente Überlagerung des Systemkon-
flikts „Regime versus Opposition“ durch die Konfliktlinie „Russland versus Est-
land/ Lettland“ führte − durch ihre kumulative Wirkung − die nationalen Nachfol-
geparteien der KPdSU in die politische Bedeutungslosigkeit. 


Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 fiel nicht nur in Estland und 
Lettland, sondern auch in Litauen den Volksfrontregierungen die Unabhängigkeit 
„plötzlich und viel schneller als erwartet in die Hände“ (Reetz 1995: 320). Auch 
hier entstand nach estnischem Vorbild schon 1988 die Volksfrontbewegung 
Sąjūdis, die im Gegensatz zur estnischen Oppositionsbewegung weniger eine An-
sammlung politischer Führungspersönlichkeiten und ihrer Gefolgschaft, sondern 
vielmehr ein Sammelbecken verschiedener politischer Institutionen und Organisa-
tionen darstellte.109 Obwohl auch ihr eine große Zahl hochrangiger Vertreter des 
kommunistischen Establishments angehörten, dominierten schon früh radikale 
nationalistische Oppositionsströmungen die litauische Volksfront. Unter der Füh-
rung von Vytautas Landsbergis verstand es Sąjūdis, seine organisatorische Integri-
tät auch über die Transition hinaus zu erhalten und sich erfolgreich und ohne Ab-
spaltung größerer politischer Gruppierungen als Partei zu konstituieren 
(Ruutsoo/Siisiäinen 1996: 426 f.). 


Während die kommunistischen Nachfolgeparteien in Estland und Lettland in der 
politischen Bedeutungslosigkeit versanken, gelang es den litauischen Reform-
kommunisten unter Algirdas Mykolas Brazauskas, sich während des gesamten 
Transformationsverlaufs als wichtiger politischer Akteur zu behaupten. Bereits im 
Dezember 1989 spaltete sich der nationalkommunistische Mehrheitsflügel von der 
KPLi ab und konstituierte sich unter der Bezeichnung „Litauische Demokratische 
Partei der Arbeit“ neu. Früher noch als in den beiden übrigen baltischen Republi-
ken wurde hier ein freies Mehrparteiensystem legalisiert. Die erfolgreiche Etablie-
rung der Postkommunisten im politischen System Litauens hatte zunächst den 
paradoxen Effekt, dass − anders als in Estland und Lettland − die nationalistische 
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109 Darin war sie hingegen der lettischen Volksfront durchaus ähnlich. 
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Reformkommunisten 
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Volksfront nach ihrem Triumph bei den Wahlen zum Obersten Sowjet der Sozia-
listischen Sowjetrepublik Litauen exklusiv alle politischen Spitzenämter besetzte 
und die Postkommunisten in die politische Opposition drängte. Damit fehlte je-
doch innerhalb der Regierungselite jenes mäßigende Element im Umgang mit der 
Führung der Sowjetunion, das in Estland und Lettland die kooperations- und 
kompromissbereite Strategie der nationalen Regierungen kennzeichnete. Die li-
tauische Führung mit dem Parlamentspräsidenten und de facto Staatsoberhaupt 
Landsbergis an der Spitze setzte von Beginn an auf einen Konfrontationskurs ge-
genüber der Sowjetführung um Gorbatschow. Konsequent erklärte Litauens Re-
gierung als erste unter den baltischen Republiken nicht nur die Souveränität ihrer 
Republik innerhalb der Sowjetunion,110 sondern bereits im März 1990 ihre volle 
staatliche Unabhängigkeit (vgl. u. a. Ruutsoo/Siisiäinen 1996). 


Zwar überlebte in Litauen die Volksfront als Organisation den Transformations-
prozess, indem sie sich erfolgreich als politische Partei reorganisierte. Wachsende 
autoritäre Tendenzen innerhalb der Führung von Sąjūdis, deren Festhalten an ei-
nem innenpolitischen Konfrontationskurs gegenüber den litauischen Postkommu-
nisten und die außenpolitische Kooperationsverweigerung gegenüber Russland 
führten jedoch zu einer zunehmenden Enttäuschung der Bürger. Die innen- und 
außenpolitische Kooperationsunfähigkeit und die anhaltende Verschlechterung 
der Wirtschaftslage in den frühen 1990er Jahren erodierten bald die Unterstüt-
zungsbasis von Sąjūdis in der Wählerschaft (Krickus 1997: 301 f.). Nur knapp ein 
Jahr nach der Unabhängigkeit führte die Ernüchterung der Wähler im Sommer 
1992 zur Abwahl der nationalen Volksfrontregierung. Sąjūdis musste die politi-
sche Macht an die Postkommunisten um Brazauskas abgeben, der nur wenige 
Monate später auch zum ersten litauischen Präsidenten gewählt wurde (Reetz 
1995). Der vermeintliche politische Linksruck war jedoch keine Entwicklung von 
Dauer. Dies zeigte sich bei den Parlamentswahlen im Herbst 1995, als die 
Sąjūdis-Nachfolgerin „Heimat Union“ erneut die Regierungsmehrheit errang 
(Girnius 1997: 20). 


Fassen wir zusammen: Während sich auf Seiten der Opposition entsprechend ak-
teurstheoretischer Annahmen mit den moderaten baltischen Volksfronten und den 
radikal-nationalistischen Kräften zwei Akteursgruppen herausbildeten, war im 
Gegensatz zu den übrigen osteuropäischen Diktaturen die Akteurskonstellation 
auf Seiten des Regimes komplizierter. Denn sowohl innerhalb der baltischen 
Macht- und Staatsapparate als auch auf der sie überwölbenden gesamtsowjeti-
schen Regimeebene konkurrierten Reformkommunisten als Softliner mit den or-
thodox-kommunistischen Hardlinern um politischen Einfluss. Die Interessen und 
Strategien der baltischen und sowjetischen Eliten beider Lager waren dabei 
grundsätzlich unterschiedlich. Während die reformorientierten Flügel der kom-
munistischen Parteien Estlands (KPE), Lettlands (KPLe) und Litauens (KPLi) 
zunächst ökonomische und politische Reformen innerhalb des gesamtsowjeti-
schen Systems anstrebten, sich ihre Interessen damit noch weitgehend mit denen 
der Softliner um Gorbatschow deckten, zwang der oppositionelle Druck in allen 
drei Ländern die Reformkommunisten zunehmend zu einer Abkehr von dieser 
gradualistischen Strategie. Damit vertiefte sich jedoch zum einen die Spaltung 
innerhalb der nationalen kommunistischen Parteien und zum anderen weitete sich 
die Kluft zwischen den baltischen Reformkommunisten und den orthodoxen 
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110 Der Oberste Sowjet der Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik (ESSR) verkündete schon 
im November 1988 eine − allerdings noch eingeschränkte − Souveränitätserklärung. 
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Hardlinern in Moskau. Gleichzeitig wuchs auch die Distanz zwischen den Softli-
nern in der KPdSU und den baltischen Republiken. Es haben sich also sechs rele-
vante Akteure herausgebildet: vier Akteure auf Seiten der baltischen Staaten (radi-
kale nationalistische Opposition, moderat nationalistische Opposition, reform-
bereite Softliner, orthodoxe Hardliner) und zwei Akteure auf der Sowjetseite 
(Softliner, Hardliner). 


In der Dynamik der Ereignisse von 1987-1991 stellte sich der Konflikt zwischen 
den nationalen Befürwortern der Eigenstaatlichkeit und den Verteidigern des sow-
jetischen Status quo als entscheidend heraus. Die Konfliktlinie zwischen Demo-
kratie und Autokratie trat dahinter zurück. Auf diese besondere Konfliktkonstella-
tion ist es zurückzuführen, dass zwar die moderaten Nationalisten mit den 
reformbereiten Softlinern innerhalb der baltischen Nationalstaaten „paktieren“ 
konnten, aber nicht die baltischen Reformkommunisten (baltische Softliner) mit 
den sowjetischen Reformkommunisten (sowjetische Softliner) um Gorbatschow. 
Der Kern der siegreichen Koalition, die schließlich nationale Unabhängigkeit und 
Demokratie erreichte, waren die moderaten Nationalisten und die baltischen Re-
formkommunisten, während die orthodoxen Hardliner des Baltikums sowie die 
Hard- und Softliner des Sowjetregimes in Moskau zu spät kamen und von der 
Geschichte mit ihrer politischen Marginalisierung bestraft wurden. 


Abbildung 8: Akteurskonstellationen in den baltischen Republiken während der 
frühen Demokratisierungsphase 
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Die in ihrer ideologischen und personellen Zusammensetzung stark heterogenen 
Volksfronten, die sowohl moderate und radikale Oppositionelle als auch die nati-
onalen Softliner des Regimes vereinten, waren von herausragender Bedeutung für 
den raschen Erfolg des elite settlement und die dadurch möglich gewordene natio-
nale Unabhängigkeit und Demokratie. 


Demokratie und nationale Unabhängigkeit wurden in den baltischen Staaten also 
nicht von einer nationalrevolutionären Regimeopposition allein erstritten, sondern 
waren das Werk einer Koalition aus moderat national-konservativ eingestellten 
Dissidenten und Oppositionellen sowie Vertretern des alten kommunistischen 
Regimes, die aus rationalem politischen Kalkül und zum Zwecke des eigenen po-
litischen Überlebens in das nationale und demokratische Lager hinüberwechselten 
(Lieven 1994: 290 f.; Plakans 1997: 264; Raun 1997: 345). 
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Wie lassen sich aber die Unterschiede in der Transformation der drei baltischen 
Staaten erklären? Generell lässt sich erkennen, dass es den alten Regimeparteien 
dort am besten gelang, sich zu behaupten, wo die ethnische Segmentierung der 
Gesellschaft am schwächsten ausgeprägt war. In Litauen war der moskautreue, 
pro-sowjetische Flügel der KP am schwächsten und gleichzeitig die Identifizie-
rung der kommunistischen Partei mit der „russischen“ Fremdherrschaft am ge-
ringsten ausgeprägt. Hier, wo die russische Minderheit 1995 lediglich 8,4 Prozent 
der Bevölkerung ausmachte (Krickus 1997: 320), gelang es den Postkommunisten 
bereits Ende der 1980er Jahre, ein für die Wähler überzeugendes eigenes natio-
nalpatriotisches Profil aufzubauen. Die Nationalitätenfrage spielte eine geringere 
Rolle in der politischen Auseinandersetzung (Lieven 1994: 268 f.). In Estland, 
insbesondere aber in Lettland rekrutierten sich im Gegensatz dazu die kommunis-
tischen Parteien beider Republiken mehrheitlich aus der russischen Minderheit111 
(Steen 1997: 160). Die Frage der kommunistischen Vergangenheit spielte hier 
eine wesentlich geringere Rolle in der politischen Auseinandersetzung und war 
der Frage nach dem ethnischen Hintergrund der politischen Eliten untergeordnet 
(ibid.: 156 f.). Während in Litauen Demokratisierung für die Volksfront-
Opposition weitgehend gleichbedeutend mit einer „Entkommunisierung“ war, 
zielten die nationalistisch-oppositionellen Eliten Estlands und Lettlands weniger 
auf einen Ausschluss der (Post-)Kommunisten von den politischen Schlüsselposi-
tionen, als vor allem auf eine „Entrussifizierung“ des politischen Systems (ibid.: 
167). Für die estnischen und lettischen Reform- und später Postkommunisten war 
es also eine rationale politische Überlebensstrategie, sich oppositionellen Bewe-
gungen und Parteien anzuschließen und über diese erneut Zugang zu politischer 
Macht zu erlangen. 


Übungsaufgaben (Kap. V.2.)  


1. Welche Transformationspfad~ werden in Osteuropa unterschieden? Geben Sie 
eine knappe allgemeine Beschreibung für jeden Pfad.  


2. Vollzog sich die Transformation in Rumänien als eine „Revolution von unten“ 
oder eine „von oben gesteuerte“ Transformation? Begründen Sie Ihre Antwort.  


3. Warum kam es in Polen zu einer ,,ausgehandelten Transformation"?  


4. Beschreiben Sie die Mechanismen der ersten semi-demokratischen Wahlen in 
Polen im Jahre 1989.  


5. Analysieren Sie die strukturellen Faktoren, die zum Sturz des SED-Regimes in 
der DDR geführt haben.  


6. Welche Rolle spielte die Perestroika in der UdSSR für den Sturz des SED-
Regimes?  


7. Rechtfertigen es die Massendemonstrationen im Spätherbst 1989, von einer 
(friedlichen) Revolution in der DDR zu sprechen?  


_________________________________________________ 


111 In Lettland betrug die ethnische Zusammensetzung der KPLe seit den 1960er Jahren etwa 60 
Prozent Russen bzw. Nicht-Letten zu 40 Prozent Letten. In der estnischen KP war das ethni-
sche Mischverhältnis ausgeglichen. 
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3 Die Institutionalisierung der Demokratie 


Die Etappe der Institutionalisierung der Demokratie liegt zwischen der Ablösung 
des alten autokratischen und der Konsolidierung des neuen demokratischen Sys-
tems. Nach beiden Seiten ist sie in der Realität der Systemwechsel nicht exakt 
abzugrenzen. Sie beginnt unter Umständen schon, wenn − wie im „ausgehandel-
ten Systemwechsel“ − das alte Regime noch nicht völlig abgedankt hat, und ist 
mitunter noch nicht abgeschlossen, wenn der demokratische Konsolidierungspro-
zess bereits begonnen hat. Dennoch ist sie in einer fundamentalen Hinsicht das 
Kernstück eines Systemwechsels hin zur Demokratie, da in ihr die grundsätzli-
chen Regeln und Normen des neuen demokratischen Systems definiert und etab-
liert werden. Die demokratische Herrschaftsform wird durch demokratische Ver-
fassungen begründet. Vergleicht man die fast synchron ablaufenden 
Verfassungsgebungs- und Institutionalisierungsprozesse in Osteuropa nach 1989, 
lassen sich sowohl hinsichtlich der Genese als auch der Form der neu institutiona-
lisierten Demokratien erhebliche Unterschiede feststellen. Diese lassen sich aus 
politikwissenschaftlicher Sicht über drei zentrale Fragen analysieren: 


1. Welche Typen von demokratischen Regierungssystemen wurden installiert? 
2. Warum wurden diese und nicht andere Institutionen geschaffen? 
3. Welche Folgen hat die institutionelle Innenausstattung für die Konsolidierung 


der Demokratie? 


In diesem Kapitel werde ich mich den ersten beiden Fragen zuwenden. Die dritte 
Frage zum Zusammenhang von konkretem institutionellem Design und den Kon-
solidierungschancen soll innerhalb des anschließenden Kapitels zur demokrati-
schen Konsolidierung behandelt werden. 


3.1 Typen demokratischer Regierungssysteme in Osteuropa 


In Anlehnung an die Sichtweise von Shugart (1993) und Carey (1992), die sich 
gegen die unterkomplexe Dichotomie von parlamentarischen versus präsidentiel-
len Regierungssystemen aussprechen, lassen sich vier unterschiedliche Typen von 
demokratischen Regierungssystemen unterscheiden: 


• präsidentielle Regierungssysteme; 
• präsidentiell-parlamentarische Regierungssysteme; 
• parlamentarisch-präsidentielle Regierungssysteme; 
• parlamentarische Regierungssysteme. 


Betrachtet man Osteuropa und die zentralasiatischen Nachfolgestaaten der Sow-
jetunion unter dem Gesichtspunkt ihrer Regierungssysteme, so lassen sich für alle 
vier genannten Systemtypen konkrete Länderbeispiele finden (vgl. Tab. 40). 
Gleichzeitig zeichnen sich auch regionalspezifische Systemmuster ab. In Ostmit-
tel- und Nordosteuropa dominieren − Westeuropa vergleichbar − parlamentarische 
Regierungssysteme. Markante Strukturunterschiede zwischen ihnen ergeben sich 
vor allem aus der unterschiedlichen Kompetenzzuweisung für das Amt des 
Staatspräsidenten. Abweichungen von dem dominierenden Parlamentarismusmus-
ter der Region sind die semipräsidentiellen Mischsysteme Polens, Litauens und 
Kroatiens (Brunner 1996: 96). 


Regionale Muster bei 
Regierungssystemen 
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In Südosteuropa und dem ostslawischen Osteuropa haben sich vor allem semiprä-
sidentielle Mischsysteme entweder in der parlamentarisch-präsidentiellen oder der 
präsidentiell-parlamentarischen Variante etabliert. Nur Albanien, Bulgarien und 
Mazedonien bilden mit ihren parlamentarischen Regierungssystemen die Aus-
nahmen. Aber symptomatischerweise haben auch sie dem Präsidenten eine beson-
ders starke Stellung eingeräumt. Die mächtigste Position unter den semipräsiden-
tiellen Mischsystemen hält eindeutig der russische Staatspräsident (s. u.). Seine 
innenpolitische Macht übersteigt de jure und de facto klar jene des amerikani-
schen Präsidenten. 


Außer Belarus (nach 1996) haben sich nur die − meist islamischen − postsowjeti-
schen Staaten Zentralasiens für ein präsidentielles Regierungssystem entschieden. 
Dort hat die „überkommene exkommunistische Machtelite ihrem jeweiligen Füh-
rer eine autoritäre Präsidialverfassung nach Maß geschneidert“ (ibid.: 98). Von 
ihnen ist keine demokratisch zu nennen (BTI 2003, 2005; Freedom House 2004). 


Bei diesen regionenspezifischen Mustern lässt sich auch hinsichtlich der Demo-
kratisierungsfortschritte ein sichtbares Cluster erkennen. Die parlamentarischen 
Regierungssysteme Ostmittel- und Nordeuropas sind eindeutig am weitesten in 
der Konsolidierung ihrer politischen Systeme fortgeschritten. Je weiter die Länder 
im Osten liegen und je stärker die Position des Staatspräsidenten in der Verfas-
sung definiert ist, um so weiter sind die Länder von funktionierenden oder gar 
konsolidierten demokratischen Strukturen entfernt. Unter den präsidentiellen Re-
gierungssystemen erfüllt kein einziges Land die Dahl’schen Minimalanforderun-
gen liberaler Demokratien.112 


Tabelle 30: Typologie der Regierungssysteme in Osteuropa und Zentralasien 


Parlamentarische Systeme Parlamenta-
risch-
präsidentielle 
Systeme 


Präsidentiell-
parlamentari-
sche 
Systeme 


Präsidentielle Systeme mit 
Kabinett 


Schwacher  
Präsident 


Mittelstarker 
Präsident 


Starker 
Präsident 


Starker  
Präsident 


Starker  
Premier 


Mit  
Premier-
minister 


Ohne  
Premier-
minister 


Restjugosla-
wien 


Estland 
Slowakei 
Slowenien 
Tschechien 
Ungarn 


Albanien 
Bulgarien 
Mazedonien 


Litauen 
Moldawien 
Montenegro
Polen 


Armenien 
Kirgisien 
Kroatien 
Rumänien 
Russland 
Serbien 
Ukraine 


Kasachstan 
Tadschikistan
Usbekistan 
Belarus 


Georgien 
Turkmenis-
tan 


Anmerkung: Die Aufstellung schließt demokratische wie autokratische Regierungssysteme ein. 
Quelle: Brunner (1996: 113). 


Zunächst soll jedoch für jeden der vier Regierungssystemtypen ein Land exempla-
risch vorgestellt werden (Ungarn, Polen, Russland, Belarus). Dabei werden wir 
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112 Auch wenn dies nicht als eine monokausale Beziehung zu deuten ist, soll später an einigen 
Beispielen gezeigt werden, welche besonderen Konsolidierungsrisiken (semi)-präsidentielle 
Regierungssysteme bergen und welche Konsolidierungsprobleme parlamentarische vermei-
den können. 


Fortschritte der 
Demokratisierung 
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uns notwendigerweise auf die groben Züge der drei konstitutionellen Gewalten, 
der Exekutive, Legislative und Judikative sowie insbesondere ihre wechselseiti-
gen Beziehungen beschränken. Denn diese waren nicht nur in der jüngsten Ver-
fassungsgebung ihrer Länder besonders umstritten, sondern ihr konkretes Design 
hatte auch einen wichtigen Einfluss auf die Konsolidierungsentwicklung der jun-
gen Demokratien in Osteuropa (Ismayr 2004a: 11). 


3.1.1 Parlamentarische Regierungssysteme: das Beispiel Ungarns 


Parlamentarische Regierungssysteme lassen sich wie folgt definieren: Das Parla-
ment ist souverän sowohl bei der Wahl oder Abberufung der Regierung als auch 
in der Gesetzgebung. Das Staatsoberhaupt (direkt oder indirekt gewählter Präsi-
dent; Monarch) hat keine autonomen Befugnisse, in die Regierungsbildung ein-
zugreifen oder das Parlament aufzulösen. Es besitzt keine unabhängigen Befug-
nisse, in den parlamentarischen Gesetzgebungsprozess einzugreifen. Nach dieser 
Definition besaßen Mitte der 1990er Jahre in Osteuropa folgende Staaten ein par-
lamentarisches Regierungssystem: Albanien, Bulgarien, Estland, Lettland, Slowe-
nien, Slowakische Republik, Tschechische Republik und Ungarn. Am Beispiel 
Ungarns sollen im Folgenden die Besonderheiten eines parlamentarischen Regie-
rungssystems aufgezeigt werden. 


Die Staatsorganisation Ungarns folgt der klassischen Gewaltenteilung und Gewal-
tenverschränkung parlamentarischer Regierungssysteme: Sie besitzt ein Legisla-
tivorgan (Parlament), eine zweigeteilte Exekutive (Staatspräsident, Regierung), 
eine unabhängige Judikative (Gerichte, Staatsanwaltschaft) und als „eine Art vier-
te Gewalt“ (Brunner 1993: 65) ein kompetenzreiches Verfassungsgericht. 


Parlament 


Das Parlament besteht aus einer Kammer, deren 386 Abgeordnete für die Dauer 
von vier Jahren gewählt werden. Ihm obliegen vor allem die klassischen Aufga-
ben parlamentarischer Demokratien: die Gesetzgebung, das Haushaltsrecht, die 
Bestellung einiger hoher Staatsämter, die Kontrolle der Regierung und die Bera-
tung der großen Richtungsentscheidungen der Innen- wie Außenpolitik. 


Staatspräsident 


Nach scharfen politischen Auseinandersetzungen, insbesondere zwischen den 
postkommunistischen Reformeliten und der bürgerlichen Opposition, hat man 
sich innerhalb der Grenzen eines parlamentarischen Regierungssystems auf einen 
„mittelstarken Präsidenten“ (ibid.: 66) geeinigt (vgl. Tab. 30). Er wird vom Par-
lament für fünf Jahre gewählt; seine Wiederwahl ist nur einmal möglich. Die 
Kompetenzen des Staatspräsidenten sind keineswegs nur auf zeremonielle und 
symbolische Funktionen beschränkt. Zwar bedürfen die Handlungen des Staats-
präsidenten auch in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich der Gegenzeichnung 
durch den Ministerpräsidenten. Aber das Staatsoberhaupt besitzt seinerseits ge-
genüber dem Parlament eine Reihe von Befugnissen, die deutlich über die Kom-
petenzen etwa des deutschen Bundespräsidenten hinausgehen. Er verfügt im Par-
lament über ein uneingeschränktes Anwesenheits-, Rede- und Antragsrecht sowie 
über das Recht der Gesetzesinitiative. Er besitzt ein suspensives Veto, d. h., er 
kann verabschiedete Gesetze dem Parlament zur Beratung und erneuten Be-
schlussfassung zurücksenden. Bei verfassungsrechtlichen Bedenken kann er Ge-
setze dem Verfassungsgericht zur Stellungnahme vorlegen. In genau definierten 
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und eng begrenzten Fällen kann er das Parlament auflösen (Majoros 1990: 9 ff.; 
Brunner 1991: 310 ff.; 1993: 66 ff.). 


Regierung 


Das Parlament wählt auf Vorschlag des Staatspräsidenten den Ministerpräsiden-
ten, der zuvor sein Regierungsprogramm vorgestellt hat. In der personellen Zu-
sammensetzung seines Kabinetts ist der Regierungschef nach einer Verfassungs-
änderung vom Mai 1990 frei (Brunner 1993: 69). Ebenfalls nach einer 
Verfassungsänderung vom Juni 1990 wurde das ursprünglich destruktive in ein 
konstruktives Misstrauensvotum umgewandelt und die Möglichkeit eines Miss-
trauensvotums gegen einzelne Minister gestrichen (Brunner 1991: 311). Dadurch 
wurde die Regierung gegenüber dem Parlament erheblich gestärkt und stabilisiert. 


Verfassungsgericht 


Nach bundesrepublikanischem Muster wurde in Ungarn ein starkes Verfassungs-
gericht eingerichtet. Seine Kompetenzen überschreiten noch jene seines deutschen 
Vorbilds und machen es zu einem der einflussreichsten Verfassungsgerichte der 
internationalen Staatenwelt. Seine Richter werden mit Zweidrittelmehrheit auf 
neun Jahre vom Parlament gewählt. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Es 
kann ex post zur Normenkontrolle durch zahlreiche oberste Staatsorgane ebenso 
angerufen werden wie zur vorbeugenden Normenkontrolle noch während des Ge-
setzgebungsprozesses. Bei der abstrakten Normenkontrolle gibt es in Ungarn eine 
Form der „Popularklage“, mit der die Bürger ohne eigene Betroffenheit die Über-
prüfung der Verfassungskonformität von Gesetzen und Rechtsverordnungen bean-
tragen können (ibid.: 316). Die reiche Kompetenzausstattung machte das Verfas-
sungsgericht auch de facto, wie die ersten Jahre seiner Tätigkeit zeigen, zu einem 
wichtigen Akteur in der ungarischen Politik. 


Wahlsystem 


Das ungarische Wahlsystem ist „far too complex to be described here“ (Lijphart 
1992: 221). Dies wurde schon an anderer Stelle vermerkt.113 Dennoch sollen hier 
seine Grundzüge knapp dargestellt werden. Nohlen und Kasapović (1996: 35) 
rechnen das ungarische System den sogenannten „kompensatorischen Wahlsys-
temen“ zu, die in einer komplexen Weise mit unterschiedlichen Auszählungsver-
fahren Elemente der absoluten Mehrheits- und der Verhältniswahl kombinieren. 
Der Wähler besitzt nach dem Wahlgesetz zwei Stimmen, die, anders als im bun-
desrepublikanischen personalisierten Verhältniswahlsystem, beide Einfluss auf 
die Mandatsverteilung unter den Parteien haben.114 176 Sitze werden nach dem 
absoluten Mehrheitsprinzip und 210 nach der Proporzregel vergeben (ibid.: 
126 f.). Von den nach dem Proporzprinzip vergebenen Sitzen werden 152 in 20 
regionalen Mehrpersonenwahlkreisen vergeben. Die restlichen 58 Mandate wer-
den über eine Liste auf der nationalen Ebene verteilt und zwar nach Maßgabe der 
Gesamtzahl aller in den regionalen Wahlkreisen für die Mandatsvergabe noch 
nicht berücksichtigten Wählerstimmen. Für die regionalen Wahlkreislisten wie für 
die nationale Ausgleichsliste gilt die 4-Prozent-Klausel. 


_________________________________________________ 


113 Zu der genauen Beschreibung auch technischer Einzelheiten s. Nohlen/Kasapović 1996: 125. 
114 Dies ist im Wahlsystem der BRD nur der Fall, wenn Überhangmandate zustande kommen. 
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Das Wahlsystem produziert zwei Effekte: zum einen kommt es zu starken Dis-
proportionalitätseffekten zwischen Wählerstimmen und Parlamentsmandaten  
(ibid.: 130), die vor allem die stärkste(n) Partei(en) begünstigen. Zum anderen 
haben das Mehrheitswahlsystem und die 4-Prozent-Klausel einen Konzentrations-
effekt, der die Zahl der Parteien im Parlament verringert und mit dem faktischen 
Disproportionalitätsbonus der stärksten Partei hilft, regierungsfähige Mehrheiten 
zu finden. Also auch durch das Wahlsystem werden beim demokratischen Reprä-
sentativitätsgebot Abstriche zugunsten von Regierungsstabilität und parlamentari-
scher Entscheidungs- und Mehrheitsfähigkeit gemacht. 


Die Kompetenzverteilung zwischen Exekutive und Legislative wie auch innerhalb 
der Exekutive zwischen Ministerpräsident und Staatspräsident ist klar geregelt. 
Die konstitutionellen Kompetenzzuschreibungen der ungarischen Verfassung för-
dern eine starke Exekutive. Das Parlament wird deshalb zugunsten der Regie-
rungsstabilität und Entscheidungsfähigkeit bestimmten Einschränkungen unter-
worfen. Die Position des Parlaments, allerdings auch der Regierung, wird 
zusätzlich noch durch ein einflussreiches Verfassungsgericht judikativ begrenzt. 


3.1.2 Parlamentarisch-präsidentielle Regierungssysteme: das Beispiel 
Polens 


Das kennzeichnende Strukturprinzip, das semipräsidentielle von parlamentari-
schen Regierungssystemen unterscheidet, ist die „doppelte politische Verantwort-
lichkeit der Regierung sowohl dem Parlament als auch dem Staatspräsidenten 
gegenüber“ (Brunner 1996: 82). Charakteristisch für alle semipräsidentiellen 
Mischsysteme Osteuropas ist ebenfalls, dass die Staatspräsidenten über die direkte 
Volkswahl bestellt werden. Dies ist, wie Georg Brunner (1996: 91) mit Recht an-
merkt, ein notwendiges Legitimationserfordernis, da anders als in parlamentari-
schen Regierungssystemen im Semipräsidentialismus die auctoritas des Staats-
oberhauptes zur potestas gesteigert wird. Dominieren in einem semipräsi-
dentiellen System die parlamentarischen Prärogativen, so wird es parlament-
arisch-präsidentiell genannt, um es von präsidentiell-parlamentarischen Re-
gierungssystemen zu unterscheiden, in denen präsidentielle Elemente überwiegen. 
Für den ersten Typ soll im Folgenden Polen, für den zweiten Fall Russland näher 
vorgestellt werden. 


Die Verfassungsfrage war in Polen seit Beginn der Demokratie heftig umstritten. 
Nachdem Ende 1989 die kommunistische Verfassung von 1952 unter demokrati-
schen Prämissen revidiert worden ist, wurde 1992 nach erheblichen Kompetenz-
streitigkeiten zwischen den Verfassungsorganen die sogenannte „Kleine Verfas-
sung“ verabschiedet, die allerdings verfassungsrechtlich noch immer auf der total 
revidierten Verfassung von 1952 basierte. Die „Kleine Verfassung“ räumte zwar 
einige der Konfliktpunkte aus, konnte aber nicht verhindern, dass es bis 1995 
wiederholt zu heftigen Verfassungsstreitigkeiten zwischen dem Parlament auf der 
einen und dem Staatspräsidenten Lech Wałęsa auf der anderen Seite kam. Erst im 
April 1997 konnte nach zahlreichen gescheiterten Versuchen ein Verfassungsent-
wurf das Parlament (Sejm) passieren und mit dem Verfassungsreferendum vom 
Mai desselben Jahres legitimiert werden und in Kraft treten. Die Struktur der 
durch die Verfassung vorgeschriebenen Staatsorganisation weist Polen eindeutig 
als ein parlamentarisch-präsidentielles Mischsystem aus (Rüb 1994; Brunner 
1996: 82; Merkel 1996: 98). 
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Das Parlament 


Polen weicht in seiner Parlamentsstruktur vom osteuropäischen Regelfall ab, da es 
ein Zweikammersystem besitzt. Die erste und politisch weitaus bedeutsamere 
Kammer ist der Sejm. Als zweite Parlamentskammer wurde im Zuge eines 
machtpolitischen Kompromisses zwischen dem kommunistischen Regime und der 
Solidarność-Opposition der 1947 abgeschaffte Senat wiedereingeführt. Obwohl 
Polen kein föderalistisches Land ist, werden die Senatoren auf der Basis der 
(kompetenzarmen) 49 Woijwodschaften des Landes gewählt. Im Gesetzgebungs-
verfahren kann sich der Senat nur im Zeitraum von 30 Tagen nach der Verab-
schiedung gegen ein Gesetz äußern. Lehnt er Gesetze, die vom Sejm verabschie-
det wurden, ab, kann dieser den Senat mit absoluter Mehrheit überstimmen 
(Ziemer 1993: 117). Der erhebliche Kompetenzunterschied zwischen den beiden 
Kammern zugunsten des Sejms kennzeichnet das polnische Parlament als „asym-
metrisches Zweikammersystem“. 


Der Staatspräsident 


Der Staatspräsident wird auf fünf Jahre direkt vom Volk gewählt und kann nur 
einmal wiedergewählt werden. Ihm obliegt nicht nur die Ratifizierung der interna-
tionalen Verträge, sondern auch die „allgemeine Leitung“ der Außen- und Sicher-
heitspolitik. Er wird dabei von dem von ihm bestellten Nationalen Sicherheitsrat 
beraten und kann die Außen- und Sicherheitspolitik maßgeblich bestimmen (Fur-
tak 1996: 132). Sofern es ihm wichtig erscheint, kann das Staatsoberhaupt Kabi-
nettssitzungen einberufen, die Agenda bestimmen und den Vorsitz führen. 
Rechtsakte des Präsidenten bedürfen der Gegenzeichnung durch den Ministerprä-
sidenten oder den sachlich zuständigen Minister. Davon ausgenommen sind 13 
enumerierte Fälle, wie die Einberufung der ersten Sitzung des neu gewählten 
Sejms, die Auflösung des Parlaments oder die präsidentielle Gesetzesinitiative 
(Ziemer 1993: 116). Gegenüber den vom Parlament verabschiedeten Gesetzen 
besitzt der Staatspräsident ein Vetorecht, das nur mit Dreifünftelmehrheit des 
Sejms überstimmt werden kann (EECR 1997: 21). 


Generell besitzen die Staatspräsidenten in den semipräsidentiellen Regierungssys-
temen Osteuropas durch ihre Vorschlags-, Designierungs- oder Ernennungsbefug-
nisse einen erheblichen Einfluss auf die Regierungsbildung. Einerseits kann das 
polnische Parlament dem Präsidenten keinen Regierungschef aufzwingen. Ande-
rerseits sind die Prärogativen des Parlaments jedoch ausreichend, um zu verhin-
dern, dass der Präsident unilateral dem Sejm einen Ministerpräsidenten gegen 
dessen Willen oktroyiert. Dieses konfliktreiche Verfassungsproblem ist jedoch in 
den meisten semipräsidentiellen Regierungssystemen Osteuropas konstitutionell 
nicht eindeutig geregelt. Polen hat sich seit der „Kleinen Verfassung“ von 1992 
bemüht, diesen Konflikt dadurch zu lösen, dass es das Initiativrecht für die Regie-
rungsbestellung zwischen Parlament und Staatspräsidenten hin und her pendeln 
lässt (Brunner 1996: 83 f.). Der Präsident designiert den Ministerpräsidenten 14 
Tage nach der konstituierenden Sitzung des Sejms oder nach der Demission eines 
Regierungschefs. Spricht sich der Sejm mit absoluter Mehrheit für den Minister-
präsidenten und sein Regierungsprogramm aus, so ist dieser gewählt. Erhält der 
vom Präsidenten vorgeschlagene Kandidat nicht die Zustimmung des Parlaments, 
so geht die Initiative auf den Sejm über. Ist dieser aber seinerseits nicht dazu in 
der Lage, einen Regierungschef zu wählen, fällt die Initiative an den Präsidenten 
zurück, der nunmehr für sechs Monate eine Interimsregierung bestellen oder das 
Parlament auflösen kann (ibid.: 84). 


Asymmetrisches 
Zweikammersystem 


Kompetenzen 


Einfluss auf die 
Regierungsbildung 







 
V.  Die dritte Demokratisierungswelle: Osteuropa 244 


Auch wenn das Procedere der Regierungsbestellung in Polen präziser geregelt ist 
als in den meisten anderen semipräsidentiellen Regierungssystemen Osteuropas, 
zeigt auch diese Regelung das erhebliche Reibungspotenzial zwischen Präsident 
und Parlament sowie den hohen Zeitbedarf, wenn sich beide Verfassungsorgane 
nicht einigen können. Dasselbe gilt für die Bestellung der Außen-, Verteidigungs- 
und Innenminister, bei der dem Staatspräsidenten ein besonderes Mitspracherecht 
eingeräumt wird. Denn ob dies ein letztendliches Entscheidungsrecht des Präsi-
denten beinhaltet, ist in der Verfassungstheorie nicht eindeutig und in der Verfas-
sungspraxis hoch umstritten, wie die Konflikte in der Amtszeit von Lech Wałęsa 
belegen (Ziemer 1993: 106 ff.; Furtak 1996: 134 ff.). 


Die Regierung 


Die Regierung ist in erster Linie dem Parlament verantwortlich und von dessen 
Vertrauen abhängig. Dabei war das Abberufungsrecht des Sejms gegenüber der 
Regierung nicht völlig eindeutig geregelt. In der Frage des Abberufungsrechts der 
Regierung durch das Parlament oder der konstitutionellen Stabilisierungshilfe der 
Regierungskabinette haben die polnischen Verfassungsgeber sich erst in der neu-
en Verfassung von 1997 entschlossen, die Position des Premierministers zu stär-
ken und nur noch ein konstruktives Misstrauensvotum zuzulassen (Art. 158). Die 
Option des destruktiven Misstrauensvotums wurde abgeschafft. Trotz dieser Stär-
kung des Ministerpräsidenten bleibt dem Sejm weiter die Möglichkeit, einzelne 
Minister des Kabinetts ohne konstruktiven Gegenvorschlag abzuberufen. 


Das Verfassungsgericht 


Polen war das erste Land Osteuropas, das noch zu Zeiten des kommunistischen 
Regimes (1986) ein Verfassungsgericht etablierte. Zwar war es in der Normen-
kontrolle weitgehend auf die Regierungstätigkeit konzentriert und konnte auch 
hier durch eine Zweidrittelmehrheit des Sejms überstimmt werden, dennoch be-
deutete die frühe Einrichtung des Verfassungsgerichts einen ersten Schritt zur 
rechtsstaatlichen Kontrolle der Exekutive (Garlicki 1996: 281). Mit der Verab-
schiedung der neuen Verfassung 1997 wurde das Verfassungsgericht zur letzten 
Instanz der abstrakten Normenkontrolle erhoben. Dem Sejm wird dann nach zwei 
weiteren Übergangsjahren erst nach insgesamt einem Jahrzehnt demokratischer 
Rechtsstaatlichkeit die Überstimmungsmöglichkeit entzogen. 


Die Richter des Verfassungsgerichts werden vom Sejm auf acht Jahre gewählt. 
Eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. Die Hauptaufgabe des Verfassungsgerichts 
besteht in der abstrakten und konkreten Normenkontrolle. Es kann hierfür sowohl 
von staatlichen Institutionen (Präsident, Ministerpräsident, 50 Sejm-Abgeordnete 
bzw. 30 Senatoren, Ombudsmann) als auch von den höheren Gerichten in anhän-
gigen Streitfragen angerufen werden. Zusätzlich kann es auch aus eigener Initiati-
ve tätig werden. Für die Bürger gibt es jedoch kein Individualrecht zur Anrufung 
des Verfassungsgerichts. 


Die frühe Einrichtung des Verfassungsgerichts noch unter dem kommunistischen 
Regime hat ihm paradoxerweise hinsichtlich seiner Kompetenzausstattung zu-
nächst eher geschadet als genutzt (Brzezinski 1993: 40 f.), da die Verfassungsge-
ber sich in seinem Falle zunächst auf die Fortschreibung seiner institutionellen 
Kontinuität beschränkten. Erst die faktische Rechtssprechung nach 1989 hat die 
Reputation und damit auch den politischen Einfluss des Verfassungsgerichts er-
höht. Dazu trugen nicht zuletzt die Klärung brisanter Organstreitigkeiten zwischen 
dem Sejm und dem Staatspräsidenten Lech Wałęsa bei (Garlicki 1996: 306 f.). 
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Trotz dieser Einflusszunahme und der Aufhebung des Überstimmungsrechts 
durch den Sejm in der neuen Verfassung von 1997 ist das polnische Verfassungs-
gericht vom politischen Einfluss des ungarischen Verfassungsgerichts jedoch de 
jure wie de facto weit entfernt. 


Das Wahlsystem 


Im Sommer 1991 wurde kurz vor den ersten voll demokratischen Gründungswah-
len ein neues Wahlgesetz verabschiedet. Der zersplitterte Sejm konnte sich nur 
auf ein Verhältniswahlsystem mit stark proportionaler Wirkung einigen. Ein 
zweimaliges Veto des Staatspräsidenten wurde mit Zweidrittelmehrheit über-
stimmt (Nohlen/Kasapović 1996: 120). Das Wahlsystem ermöglichte 1991 29 
Parteien den Einzug in den Sejm. Auch wenn der Wahlmodus diese extreme 
Fragmentierung des Parteiensystems nicht produzierte, so verhinderte er in keiner 
Weise die Übertragung der starken Zerrissenheit der politischen Eliten und seg-
mentierten Subkulturen auch auf die Parlamentsebene. Als Reaktion auf diese 
enorme Zersplitterung der Parlamentsparteien wurde im Gefolge der „Kleinen 
Verfassung“ (1992) noch vor den Parlamentswahlen von 1993 das Wahlsystem 
geändert. Für die 52 Wahlkreise gilt seitdem eine 5-Prozent-Hürde für Parteien 
und eine 8-Prozent-Hürde für Wahlbündnisse; auf nationaler Ebene wurde die 
Sperrklausel von 5 Prozent auf 7 Prozent erhöht. Das neue Wahlsystem trug er-
heblich zu einer Reduzierung des Parteienspektrums bei. 1993 zogen nur noch 
sieben Parteien(-bündnisse) ein. „Erkauft“ wurde dieser Rationalisierungs- und 
Stabilisierungseffekt mit einem erheblichen Anstieg der Disproportionalitätswir-
kung im Verhältnis der Wählerstimmen und Parlamentssitze. Die nicht berück-
sichtigten Wählerstimmen betrugen 1993 über 34 Prozent aller abgegebenen 
Stimmen (ibid.: 124). Die Rationalisierungswirkung hielt auch bei den Parla-
mentswahlen von 1997 an. Die Zahl der im Parlament vertretenen Parteien ging 
weiter auf sechs zurück.  


Insgesamt gilt für Polen zunächst festzuhalten, dass die verfassungsrechtlichen 
Kompetenzen zwischen Exekutive und Legislative sowie innerhalb der doppel-
köpfigen Exekutive weniger klar definiert waren als im parlamentarischen Regie-
rungssystem Ungarns. Die unklaren Kompetenzabgrenzungen innerhalb der dop-
pelköpfigen Exekutive werden jedoch mit der Verfassung vom 2. April 1997 
weitgehend beseitigt. Die Kompetenzen des Präsidenten werden erheblich be-
schnitten. Bei wichtigen Entscheidungen bedarf der Präsident meist des Vor-
schlags oder der Bestätigung des Premierministers. Der Premierminister wurde 
sowohl gegenüber dem Präsidenten wie dem Parlament gestützt, da seine parla-
mentarische Abberufung nunmehr nur über ein konstruktives Misstrauensvotum 
erfolgen kann. Die schlechten Erfahrungen mit dem diffusen semipräsidentiellen 
Regierungssystem der demokratischen polnischen Republik während der ersten 
sieben Jahre haben bei der Verfassungsreform wesentlich zu seiner Rationalisie-
rung und Parlamentarisierung beigetragen (Bos 2004: 201). Seit 1997 besitzt Po-
len ein parlamentarisch-präsidentielles Regierungssystem, in dem die parlamenta-
rischen Verfassungselemente nunmehr klar überwiegen. 


3.1.3 Präsidentiell-parlamentarische Mischsysteme: das Beispiel 
Russlands 


Im präsidentiell-parlamentarischen Regierungssystem ist die Position des Staats-
präsidenten sowohl bei der Bestellung des Regierungschefs als auch bei der Abbe-
rufung der Regierung stärker herausgehoben als in parlamentarisch-präsidentiellen 
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Mischsystemen. Dies gilt auch für die Richtlinienbestimmung der Regierungspoli-
tik. Dieser Subtypus semipräsidentieller Regierungssysteme lässt sich folgender-
maßen definieren: „Das präsidentiell-parlamentarische Regierungssystem besitzt 
eine doppelköpfige Exekutive, in der der Staatspräsident direkt durch das Volk 
gewählt, der Premier vom Präsidenten nominiert und indirekt durch das Parlament 
bestätigt wird. Der Präsident besitzt das Recht, einzelne Minister oder das gesam-
te Kabinett auch gegen den Mehrheitswillen des Parlaments abzuberufen. Das 
Parlament seinerseits hat zwar die Prärogative des Misstrauensvotums gegenüber 
dem Regierungskabinett, doch der Präsident hält gegenüber dem parlamentari-
schen Misstrauensvotum Vetorechte bzw. in letzter Instanz die Möglichkeit, das 
Parlament aufzulösen“. Die russische Verfassung gibt dem Regierungssystem der 
Russischen Föderation geradezu idealtypisch die Konturen eines solchen präsi-
dentiell-parlamentarischen Regierungssystems. 


Zugespitzter als bei den meisten anderen Verfassungsgebungen in Osteuropa ver-
schärfte sich in Russland der Konflikt zwischen den Befürwortern des parlamenta-
rischen Regierungssystems auf der einen und des Präsidentialismus auf der ande-
ren Seite (vgl. u. a. Beyme 1994a: 238, 2001; Bos 1996a: 180 ff.; Brie 1996: 
155 ff.; Schneider 2001). Dabei vollzog sich die konstitutionelle Ausformung des 
politischen Institutionensystems Russlands seit 1990 einerseits durch umfangrei-
che Revisionen der alten sowjetischen Verfassung aus dem Jahre 1978 und der 
parallel verlaufenden Ausarbeitung einer neuen Verfassung (Bos 1996: 181). 
Nach einer blutigen Auseinandersetzung zwischen dem alten Volksdeputierten-
kongress (Legislative) und dem demokratisch gewählten Staatspräsidenten Jelzin 
(Exekutive) wurde am 12. Dezember 1993 mit einem Referendum (58,4 Prozent 
Zustimmung) die nach Jelzins Wunschvorstellungen ausgearbeitete Verfassung 
angenommen. Die Verfassung trat am 25. Dezember desselben Jahres in Kraft 
und stattete den Präsidenten mit umfangreichen Befugnissen aus, die ihn „zum 
dominierenden Machtfaktor“ (Furtak 1996: 116 aus Ismayr 2004) bzw. „beherr-
schenden Verfassungsorgan“ (Luchterhandt 1996: 253) der russischen Politik ma-
chen.115 


Der Staatspräsident 


Die russische Verfassung erhebt den Staatspräsidenten zur ersten Macht und zum 
überragenden Verfassungsorgan. Der Präsident ist zugleich „Staatsoberhaupt“, 
„Garant der Verfassung“, Hüter der „Souveränität“ und Bewahrer der „staatlichen 
Integrität“. Er stellt sicher, dass „die Verfassungsorgane koordiniert funktionieren 
und zusammenwirken“ (Art. 80, Abs. 2). Nicht zu Unrecht beurteilt der Verfas-
sungsrechtler Otto Luchterhandt (ibid.: 253) dies nicht nur als eine allgemeine 
Funktionsbeschreibung der präsidentiellen Aufgaben, sondern als eine Bestim-
mung, „die den Präsidenten unmittelbar und ‚blanko’ zu allen Maßnahmen er-
mächtigt, die ihm nicht durch Verfassung oder Gesetz definitiv versagt sind“. 


Aber auch die expliziten Kompetenzzuschreibungen durch die Verfassung sind 
erheblich. Dies kann zunächst an der dominierenden Rolle des Staatspräsidenten 
bei der Regierungsbildung gezeigt werden. Nach Art. 83 der Verfassung ernennt 
der Präsident den Ministerpräsidenten und auf dessen konkreten Vorschlag auch 
die Regierung. Dazu benötigt er allerdings die Zustimmung der Staatsduma. Lehnt 


_________________________________________________ 


115 Zum Text der russischen Verfassung wie der meisten anderen demokratischen Verfassungen 
Osteuropas siehe Brunner (1995). 
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die Staatsduma dreimal hintereinander die Bestätigung des vom Präsidenten no-
minierten Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten ab, kann der Präsident 
eine einstweilige Ernennung ohne Zustimmung vornehmen, danach die Kammer 
auflösen und Neuwahlen ausschreiben (Art. 11, Abs. 4). Obwohl der Staatspräsi-
dent kein eigenständiges Entlassungsrecht gegenüber der Regierung besitzt, sind 
auch hier seine Prärogativen erheblich. Zunächst obliegt es allerdings der Duma, 
der Regierung das Misstrauen auszusprechen (destruktives Misstrauensvotum) 
oder deren Vertrauensfrage negativ zu beantworten (Art. 117, Abs. 3 und 4). Al-
lerdings liegt es danach in der Entscheidungsbefugnis des Präsidenten, ob er die 
Regierung entlässt oder nicht. Belässt der Staatspräsident die Regierung im Amt 
und wird dieser in der Duma danach erneut das Misstrauen ausgesprochen, hat er 
die Option, die Regierung zu entlassen oder die Duma aufzulösen und Neuwahlen 
auszuschreiben. Zwar müssen Duma und Präsident bei der Regierungsbildung und 
der Abberufung der Regierung zusammenwirken, aber mit dem Auflösungsrecht 
besitzt der Präsident eine überaus wirksame Drohkapazität gegenüber dem Parla-
ment. Dies gilt sowohl in der Frage der Regierungsbildung als auch hinsichtlich 
der Durchsetzungskraft der präsidentiellen Politik gegenüber der Duma (Bos 
1996a: 197; Furtak 1996: 118; Mommsen 2004). 


In der Regierungspolitik besitzt der Präsident die eigentliche Richtlinienkompe-
tenz. Dies bezieht sich nicht nur auf die traditionellen präsidentiellen Domänen 
der Außen- und Sicherheitspolitik, sondern auch auf die Innenpolitik (Art. 89, 
Abs. 3). Die Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten (Art. 113) ist demge-
genüber subsidiär und nur im Rahmen der präsidentiellen Vorgaben zu verstehen: 
Sie ist nicht mehr als „eine spezifische Durchführungskompetenz“ (Luchterhandt 
1996: 254). Dies wird auch daran sichtbar, dass der Präsident die Kabinettssitzun-
gen leiten kann und der Ministerpräsident in diesem Moment zu seinem „ersten 
Minister“ wird. 


Um seine Richtlinienkompetenz in politisch wie rechtlich bindende Entscheidun-
gen umzusetzen, besitzt der Staatspräsident u. a. drei zentrale Instrumente: Geset-
zesinitiativen, präsidentielle Dekrete und Entscheidungen der Präsidialexekutive. 
In der Duma besitzt das Staatsoberhaupt das Recht der Gesetzesinitiative (Art. 
104). Gleichzeitig räumt ihm die Verfassung gegenüber den Gesetzesbeschlüssen 
der Föderalversammlung (Staatsduma und Föderationsrat) ein suspensives Veto-
recht ein. Sieht man sich die genaue Regelung an, wird deutlich, daß sich das sus-
pensive Vetorecht faktisch dem absoluten Vetorecht annähert (Luchterhandt 1996: 
257). Denn es bedarf jeweils einer Zweidrittelmehrheit der Duma wie des Födera-
tionsrates in ihrer nominellen Mitgliederzahl, um das suspensive Veto des Präsi-
denten zu überstimmen. Bisweilen wirkt diese hohe Hürde jedoch auch als Anreiz 
für die Duma, sich in wichtigen Fragen stärker zusammenzuschließen, um unter 
der Vetodrohung des Präsidenten nicht zu einer nachgeordneten Ratifikationsbe-
hörde zu degenerieren.116 Eine drohende Entfunktionalisierung des Parlaments ist 
zusätzlich noch durch die präsidentielle Befugnis gegeben, Rechtsetzung in der 
Form von Dekreten in jenen „normativen Freiräumen“ zu betreiben, die vom Par-
lament offen gelassen wurden (ibid.: 258). Da sowohl Jelzin als auch Putin in ih-
ren Amtszeiten von dieser Möglichkeit intensiven Gebrauch gemacht haben, wirk-


_________________________________________________ 


116 Als etwa Präsident Jelzin versuchte, gegen die Opposition im Parlament das Wahlgesetz zu 
ändern, und den Anteil der Direktmandate auf Zweidrittel aller Sitze erhöhen wollte, reagier-
ten Duma und Föderationsrat geschlossen und überstimmten das präsidentielle Veto mit je-
weils Zweidrittelmehrheit ihrer Häuser (Bos/von Steinsdorff 1997: 107). 
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te der Dekretismus manchmal als eine Art Damoklesschwert zur Erhöhung der 
inneren Konsens- und Kompromissbereitschaft des Parlaments. Die dritte Mög-
lichkeit, politische Entscheidungen durchzusetzen, eröffnet sich dem Staatspräsi-
denten durch die Präsidialexekutive in Gestalt des „Sicherheitsrat(es) der Rußlän-
dischen Föderation“ oder der „Administration des Präsidenten“, die mitunter über 
einen vertikalen administrativen Befehlsstrang bis hinunter auf Gebietsebene ver-
fügt (Furtak 1996: 120 aus Ismayr 2004). 


Das Parlament 


Das russische Parlament besteht aus zwei Kammern: der Staatsduma und dem 
Föderationsrat. Der Staatsduma gehören 450 Abgeordnete an, die auf vier Jahre 
gewählt werden. In die zweite Kammer, den Föderationsrat, entsendet jedes der 
89 Föderationssubjekte jeweils einen Vertreter der legislativen und exekutiven 
Gewalt. Anders als im Falle des polnischen Senats bezieht der Föderationsrat sei-
ne Existenzberechtigung aus dem föderativen Staatsaufbau Russlands. Mit der 
neuen Verfassung wurde der asymmetrische in einen de jure symmetrischen Fö-
deralismus umgewandelt, wodurch die unterschiedlichen Autonomiegrade der 
Föderationssubjekte weitgehend egalisiert wurden. Die 21 Republiken, 6 Regio-
nen, 49 Gebiete, die Städte Moskau und St. Petersburg, das Jüdische Autonome 
Gebiet und die 10 Autonomen Kreise sind laut Verfassung gleichberechtigt.117 
Während aber den Republiken eine Verfassung zuerkannt wurde, besitzen die 
„Gebiete“ nur ein Statut und sind de facto ersteren nicht ebenbürtig. Die Bestel-
lung der Vertreter der Föderationssubjekte für den Föderationsrat ist in der Ver-
fassung nicht geregelt. Es bleibt den Ausführungsgesetzen sogar überlassen, ob 
sie sich für die Volkswahl, die Wahl innerhalb der föderativen Kammern oder für 
eine Ernennung durch die Exekutive entscheiden (Alyushin 1995: 62). Nach der 
bisherigen Praxis sind die Chefs der Exekutiven der Föderationssubjekte (z. B. die 
Gouverneure) automatisch Mitglieder des Föderationsrates. Für die Legislative 
werden entweder die Vertreter aus den Föderationskammern gewählt, oder der 
Kammerpräsident übernimmt die Funktion qua Amt. Pro Föderationssubjekt sit-
zen je zwei Repräsentanten, also insgesamt 178, Repräsentanten im Föderations-
rat. 


In der Gesetzgebung spielt die Duma die weitaus wichtigere Rolle. Wird ein Ge-
setz von ihr verabschiedet, kann der Föderationsrat innerhalb von 14 Tagen das 
Gesetz zurückweisen. Tut er das nicht, ist das Gesetz gebilligt. Widerspricht er 
dem Gesetz, kann ein Vermittlungsausschuss beider Kammern einen Kompromiss 
suchen. Gelingt ihm dieser, bedarf das geänderte Gesetz noch einmal der Billi-
gung durch die Duma. Kommt keine Einigung zustande, kann die Duma den Ein-
spruch des Föderationsrates mit einer Zweidrittel-mehrheit zurückweisen (ibid.: 
62). 


Die Regierung 


Die ausführende Gewalt besteht, wie oben ausgeführt, aus einer doppelköpfigen 
Exekutive mit dem Staatspräsidenten einerseits und dem vom Ministerpräsidenten 
geleiteten Regierungskabinett andererseits. Das Kabinett ist sowohl vom Vertrau-
en des Parlaments wie des Staatspräsidenten abhängig. In der Politikformulierung 
ist das Regierungskabinett ebenfalls zwischen Präsident und Parlament erheblich 


_________________________________________________ 


117 Diese Einteilung entspricht wesentlich der Territorialgliederung aus der Sowjetzeit. 
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eingeengt. Die Korridore des Handlungsspielraums werden dann besonders eng, 
wenn wie nach den Dumawahlen 1995 die Opposition gegenüber dem Präsidenten 
über die Mehrheit im Parlament verfügt. Da auf der anderen Seite der Präsident 
die Organisationsgewalt in der Regierung, den Vorsitz im Kabinett, die eigentli-
che Richtlinienkompetenz, das Recht auf Suspendierung aller Regierungsakte 
sowie ein Entlassungsrecht gegenüber dem Ministerpräsidenten besitzt, erscheint 
die Regierung nach dem Verfassungsbuchstaben ohne den Präsidenten eher als ein 
Teil der exekutiven Verwaltung denn als eine aktive Gestalterin der russischen 
Politik.  


Stimmen die partei- oder koalitionspolitischen Mehrheiten von Präsident, Regie-
rung und Parlament überein, verfügt der Staatspräsident über eine kaum zu kon-
trollierende Machtfülle. Dies war insbesondere nach der Dumawahl von 2003 der 
Fall, die Putins Präsidialpartei „Edinaja Rossija“ (Vereintes Russland) eine Zwei-
drittelmehrheit im Parlament eintrug. Der sich danach verfestigende autoritäre 
Führungsstil Putins offenbarte die demokratiegefährdende Verfassungskonstrukti-
on des präsidentiell-parlamentarischen Regierungssystems Russlands (Beichelt 
2004: 122; Mommsen 2004: 423; Merkel/Puhle et al. 2006: 320). 


Verfassungsgericht 


Die Richter des Verfassungsgerichts werden auf ausschließlichen Vorschlag des 
Staatspräsidenten vom Parlament gewählt. Ihre Amtsdauer beträgt 12 Jahre (Gar-
licki 1996: 288). In der ersten Phase seines Bestehens von November 1991 bis 
Oktober 1993 besaß das Verfassungsgericht weitreichende Kompetenzen. Unter 
ihnen insbesondere das Recht, aus eigener Initiative die Verfassungsvereinbarkeit 
von politischen Organisationen und politischen Entscheidungen der Staatsorgane 
zu prüfen. Dies führte in dem harten Verfassungskonflikt zwischen dem Volksde-
putiertenkongress unter der Führung Chasbulatows und dem Staatspräsidenten 
Jelzin zu einer starken Politisierung des Verfassungsgerichts, das einige für Jelzin 
unliebsame Entscheidungen fällte. Nachdem Jelzin über den Bruch der geltenden 
Verfassung die neue demokratische Verfassung im Winter 1993 durchsetzte, 
stoppte der Staatspräsident die Arbeit des Verfassungsgerichts, erzwang den 
Rücktritt des Verfassungsgerichtspräsidenten Zorkin und suspendierte per Dekret 
die Arbeit des Verfassungsgerichts bis zur Verabschiedung eines neuen Gesetzes 
zur Verfassungsgerichtsbarkeit, das im Juni 1994 in Kraft trat (ibid.: 309). Jelzin 
verzögerte die Wiederaufnahme der Arbeit des Verfassungsgerichts noch weiter 
bis zum Februar 1995, indem er die Neuwahl von sechs zusätzlichen Richtern 
durch den Föderationsrat blockierte. Als das neue Gesetz schließlich in Kraft trat, 
beschnitt es die Kompetenzen des Verfassungsgerichts erheblich. Abgeschafft 
wurde das Initiativrecht des Gerichts, politische Entscheidungen und politische 
Handlungen von Staatsorganen und Inhabern der höchsten staatlichen Ämter auf 
ihre Verfassungsvereinbarkeit zu prüfen. Genommen wurde dem Verfassungsge-
richt das Recht, über die Verfassungsfeindlichkeit von politischen Parteien zu 
entscheiden (Nikitinski 1997: 85 f.). Als Kompetenzen sind geblieben: die Ent-
scheidungsbefugnis bei Organstreitigkeiten, die abstrakte und konkrete Normen-
kontrolle sowie die Prüfung von individuellen Verfassungsbeschwerden. Gerade 
bei letzterem erwies sich das Verfassungsgericht als durchaus effiziente Kontroll-
instanz für die Bürger gegenüber staatlichen Entscheidungen (Beyme 2001: 121). 
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Das Wahlsystem 


Wie die Verfassung im Allgemeinen war auch das Wahlsystem im Besonderen 
ein brisanter Konflikt zwischen dem Volksdeputiertenkongress und dem Staats-
präsidenten im Verfassungsstreit von 1991 bis 1993. Erst als Jelzin unter Bruch 
der geltenden Verfassung den Konflikt zu seinen Gunsten entschied, fiel auch die 
Entscheidung über das Wahlsystem. Für die Dumawahlen im Dezember 1993 
wurde durch ein präsidentielles Dekret das Grabensystem eingeführt (Bos/-
Steinsdorff 1997: 106). Erst nach den Wahlen wurde das Dekret mit der Verab-
schiedung der Verfassung zum Wahlgesetz. 


Das russische Grabensystem sieht vor, dass in 225 Wahlkreisen nach dem Prinzip 
der relativen Mehrheit gewählt wird und die weiteren 225 Mandate nach dem 
Proporzprinzip über landesweite Listen vergeben werden. An dieser Mandatsver-
teilung durch nationale Wahllisten dürfen nur Parteien teilnehmen, die über 5 Pro-
zent der Stimmen im gesamten russischen Wahlgebiet erhalten haben (Noh-
len/Kasapović 1996: 76). Bei den Wahlen zur Duma 1993 und 1995 führten 
paradoxerweise die Elemente der Verhältniswahl zu erheblichen Disproportionali-
tätseffekten in der Verrechnung von Stimmen und Mandaten. Dies ist vor allem 
auf die extreme Zersplitterung des Parteiensystems in Verbindung mit der 5-
Prozent-Sperrklausel zurückzuführen. So scheiterten bei den Dumawahlen von 
1995 acht Parteien mit Stimmenergebnissen zwischen 3,9 Prozent und 4,8 Prozent 
an der 5-Prozent-Hürde. Die demokratietheoretisch bedenkliche Folge war, dass 
47,1 Prozent der Wählerstimmen bei der Mandatsvergabe „unter den Tisch“ fielen 
(ibid.: 80). Durch die regionale Hochburgenbildung und die Stärke unabhängiger 
regionaler Kandidaten trug − ebenfalls paradoxerweise − das Mehrheitswahlprin-
zip zur weiteren Zersplitterung der Parlamentsparteien bei, reduzierte aber da-
durch etwas den über die Verhältniswahl entstandenen Disproportionalitätseffekt. 
Aufgrund wahlsystematischer Überlegungen sollten sich jedoch schon bei gerin-
gen Konsolidierungs- und „Nationalisierungs“fortschritten im Parteiensystem 
diese Effekte genau umkehren: „Die systematischen Auswirkungen dürften dau-
erhaft in der Abschwächung der Disproportionalitätseffekte der Mehrheitswahl 
durch die Verhältniswahl liegen, und nicht umgekehrt“ (ibid.: 81). 


Vorab soll für das russische Regierungssystem an dieser Stelle festgehalten wer-
den, dass die Verfassung und noch mehr Jelzins „Verfassungspraxis“ dem Staats-
präsidenten eine überragende Stellung einräumen. Dadurch ist das horizontale 
Gleichgewicht der drei Gewalten erheblich gestört. Ob ein solcher „superpresi-
dentialism“ (Holmes 1993/94) konstitutionelle Opportunitätsstrukturen für eine 
„defekte Demokratie“ (Knobloch 2002; Mangott 2002; Beichelt 2004; Mer-
kel/Puhle et al. 2006) öffnet, oder in ein „autoritäres Präsidialregime“ (Luch-
terhandt 1996: 258) abzugleiten droht oder überhaupt erst ein Minimum an Re-
gierbarkeit im politischen System Russlands der 1990er Jahre sichert, soll im 
Kapitel zur „demokratischen Konsolidierung“ diskutiert werden. 


3.1.4 Präsidentielle Regierungssysteme: das Beispiel Belarus 


In präsidentiellen Regierungssystemen wird der Staatspräsident grundsätzlich di-
rekt vom Volke gewählt. Er ernennt oder nominiert die Regierung. Die Exekutive 
und Legislative sind konstitutionell klarer als in parlamentarischen Systemen ge-
trennt, so dass es in der klassischen Variante kein Misstrauensvotum gegen die 
Regierung einerseits und kein Auflösungsrecht des Staats- und Regierungschefs 
gegenüber dem Parlament andererseits gibt. Das Kabinett ist also nicht dem Par-
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lament, sondern dem Staatspräsidenten verantwortlich. Der Präsident besitzt in 
der Regel eine von land zu Land unterschiedlich definierte Vetomacht gegenüber 
der Gesetzgebung des Parlaments. Als klassische Varianten des präsidentiellen 
Regierungssystems gelten die USA und die meisten lateinamerikanischen Staaten. 


In Osteuropa zählt allein Belarus seit der Verfassung von 1994 und insbesondere 
nach den Verfassungsänderungen von 1996 zu den präsidentiellen Regierungssys-
temen. Allerdings hat es seinen Charakter seit der Ausrufung des unabhängigen 
weißrussischen Staates am 25. August 1991 mehrfach geändert. In den ersten drei 
Jahren zwischen Unabhängigkeitserklärung und Verfassungsverabschiedung hatte 
das weißrussische Regierungssystem einen überwiegend parlamentarischen Zu-
schnitt. Das Parlament, der Oberste Sowjet, war das dominierende Verfassungsor-
gan. Sein Präsident (Stanislav Suschkevic) war zugleich Staatsoberhaupt. In Bela-
rus hat man von allen postsowjetischen Staaten am längsten an Gorbatschows 
Konstruktion der Identität von Parlamentsvorsitz und Staatsoberhaupt festgehalten 
(Luchterhandt 1996: 264). Dies wurde mit Verabschiedung der Verfassung von 
1994 geändert. Mit ihr erhielt das politische System präsidentiellen Charakter. 
Seine Konturen wurden zudem noch zweimal über Referenden 1995 und 1996 
zugunsten der Macht des Staatspräsidenten verändert (Sahm 1997; Timmermann 
1997). Im Folgenden werden die Institutionen des weißrussischen Regierungssys-
tems nach Verabschiedung der Verfassung von 1994 und den Verfassungsände-
rungen von 1996 dargestellt (vgl. Osteuroparecht 2/1995: 134-158; Steinsdorff 
2004: 431 ff.). 


Der Staatspräsident 


„Der Staatspräsident der Republik ist das Oberhaupt des Staates und der ausfüh-
renden Gewalt“ (Art. 95). Er wird auf fünf Jahre direkt vom Volke gewählt und 
kann nur einmal wiedergewählt werden. Traditionell ist der Präsident Garant der 
Souveränität und Sicherheit des Landes. Er besitzt alle wesentlichen diesbezügli-
chen Kompetenzen: Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte und kann den Aus-
nahmezustand118 verhängen. Dem Präsidenten werden die Organisations-, Ge-
schäftsführungs- und Personalgewalt zugesprochen. Er kann die Einrichtung von 
ministeriellen Ressorts ebenso bestimmen wie deren Auflösung. Er ernennt und 
entlässt den Premierminister, ist aber hier wie bei der Ernennung und Entlassung 
von Ministern der Schlüsselressorts an die Zustimmung des Parlaments gebunden 
(Luchterhandt 1996: 266). Der Präsident hat in der Gesetzgebung Initiativrecht 
und besitzt ein suspensives Veto gegenüber Parlamentsbeschlüssen. Das präsiden-
tielle Veto kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit des Parlaments zurückgewiesen 
werden. In besonderen Fällen wurde dem Präsidenten die Kompetenz eingeräumt, 
Dekrete zu erlassen. Diese in der Verfassung von 1994 festgelegten Kompetenzen 
räumen dem weißrussischen Präsidenten eine erhebliche Macht im Verfassungs-
gefüge ein, wenngleich diese jedoch de jure hinter jener des russischen oder uk-
rainischen Staatsoberhauptes zurückbleibt (ibid.: 265). 


Im Juli 1994 wurde Alexander Grigorjewitsch Lukaschenko gegen den amtieren-
den Regierungschef und Repräsentanten der alten sowjetischen Nomenklatura, 
Viaceslav Klebitsch, mit 81 Prozent der Stimmen in der Stichwahl ebenso überra-


_________________________________________________ 


118 Der Ausnahmezustand muss allerdings nach drei Tagen durch das Parlament bestätigt wer-
den. Die Verfassung lässt offen, was bei einer Nichtbestätigung geschieht (Luchterhandt 
1996: 265). 
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schend wie triumphal zum Staatspräsidenten gewählt. Die Wahlen waren frei und 
weitgehend fair. Aber schon bald nach dem Wahlsieg inszenierte der demokra-
tisch legitimierte Staatspräsident einen machtpolitisch motivierten Verfassungs-
konflikt mit dem noch vor der Auflösung der Sowjetunion (Dezember 1991) ge-
wählten Parlament. Über zwei mit verfassungsrechtlich bedenklichen Mitteln 
durchgesetzte Referenden 1995 und insbesondere 1996119 konnte Lukaschenko 
seine Präsidialmacht noch erheblich ausdehnen: 


• Dekrete des Präsidenten können nun „unter besonderen Umständen“ auf prä-
sidentiellen Antrag hin zum Gesetz erhoben werden; dies kann nur mit Zwei-
drittelmehrheit des Parlaments zurückgewiesen werden. Das gilt auch für den 
Staatshaushalt, der vom Präsidenten per Dekret durchgesetzt und vom Parla-
ment nur innerhalb von drei Tagen mit Zweidrittelmehrheit zurückgewiesen 
werden kann. 


• Die Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive wird einseitig zu-
gunsten des Präsidenten aufgehoben. Das Staatsoberhaupt ist befugt, das Par-
lament aufzulösen, wenn dieses der Regierung das Misstrauen ausspricht oder 
sich weigert, den vom Präsidenten designierten Regierungschef zu bestätigen 
(Sahm 1997: 477). Der Präsident kann dagegen nur im Zuge einer Staatsan-
klage abgesetzt werden. 


• Der Präsident erhält das Recht, Verfassungsänderungen zu beantragen. 
• Der Präsident ernennt die Hälfte der Mitglieder des Verfassungsgerichts und 


dessen Präsidenten. 
• Der Präsident ernennt den Vorsitzenden und die Hälfte der Mitglieder der 


Wahlkommission, die die Wahlen auf nationaler Ebene zu überwachen hat. 


Mit diesen erheblichen Verfassungsänderungen, aber insbesondere mit dem neu 
geschaffenen Auflösungsrecht des Parlaments durch den Präsidenten und der prä-
sidialen Gesetzgebungskompetenz wurde die für demokratisch-präsidentielle Re-
gierungssysteme typische Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative 
einseitig zugunsten des Staatspräsidenten aufgehoben. Es kristallisierte sich damit 
in Belarus noch stärker als in Russland ein spezifisch postsowjetischer „Superprä-
sidentialismus“ (Holmes 1993/94) heraus, der nicht nur durch demokratische De-
fekte − wie in Russland − gekennzeichnet ist, sondern am Ende der 90er Jahre des 
20. Jahrhunderts Züge eines offenen cäsaristisch-plebiszitären Autoritarismus 
trägt, der seit 1996 die äußere Form einer „Präsidialdiktatur“ (Luchterhandt 1996: 
268) angenommen hat. Es ist allerdings analytisch kurzschlüssig, das Abgleiten 
von Belarus in ein offen autoritäres Regime allein als die machiavellistische Intri-
ge von Manipulation und Repression von Lukaschenko zurückzuführen. Es ist 
vielmehr kennzeichnend, dass der Regimeumschlag Mitte der 1990er Jahre mit 
starker Zustimmung der Bevölkerung stattfand. Lukaschenko hat damit, wie etwa 
Fujimori 1992 in Peru, vor allem die populistische Prämie eines „starken Führers“ 
in einem zivilgesellschaftlich unterentwickelten Land eingestrichen. 


 


_________________________________________________ 


119 Dem Verfassungsentwurf von Lukaschenko stimmten 70,5 Prozent zu. Nach Regierungsan-
gaben nahmen 84,1 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung teil. Das Ergebnis wird 
in der Literatur und von internationalen Organisationen meist als manipuliert bezeichnet 
(Markus 1996: 15; Sahm 1997: 479; Timmermann 1997: 19). 
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Das Parlament 


Die Verfassung von 1994 hat sich für ein Ein-Kammer-Parlament entschieden 
(Art. 79).120 Er setzt sich aus 260 Abgeordneten zusammen, die für fünf Jahre 
gewählt werden. Das Parlament kann nur mit Zustimmung von zwei Dritteln sei-
ner Mitglieder vorzeitig aufgelöst werden. Neben den traditionellen Prärogativen 
in der Gesetzgebung, bei der Ratifikation internationaler Verträge und der Erklä-
rung von Krieg und Frieden besitzt der Oberste Sowjet u. a. das Wahlrecht für das 
Verfassungsgericht, für mehrere Oberste Gerichtshöfe, den Generalstaatsanwalt 
sowie die Mitglieder des Vorstands der Zentralbank (Art. 83). Damit hatte die 
Verfassung von 1994 dem starken Präsidenten de jure auch ein starkes Parlament 
entgegengestellt. 


Durch die Verfassungsänderungen von 1996 wurden dem Parlament jedoch in 
erheblichem Umfange Kompetenzen genommen.121 Der Oberste Sowjet wurde 
durch ein Zweikammer-Parlament ersetzt: der Repräsentantenkammer (Unter-
haus) mit 110 Abgeordneten und dem Rat der Republik (Oberhaus) mit 66 Mit-
gliedern. Der Präsident ernennt ein Drittel der Mitglieder des Rates der Republik; 
die restlichen Mitglieder werden von den örtlichen Exekutiven bestimmt, die wie-
derum vom Staatspräsidenten ernannt werden (Schuschkewitsch 1997). 


Durch die präsidentielle Umwandlung der Dekrete in Gesetze wurde die wichtigs-
te Prärogative des Parlaments, nämlich das alleinige Vorrecht, Gesetze zu erlas-
sen, durchlöchert. Der Präsident beruft ordentliche wie außerordentliche Sitzun-
gen des Parlaments ein. Das Recht des Präsidenten, das Parlament aufzulösen, 
ohne diesem ein komplementäres konstitutionelles Instrument zu geben (Miss-
trauensvotum)122, macht das Parlament gegenüber der Exekutive erpressbar. 
Konsequent wurden dem Parlament wichtige Wahl- und Ernennungsrechte für die 
Gerichte und die zentrale Wahlkommission genommen oder beschnitten und dem 
Präsidenten zugeordnet. Das Parlament wurde de facto zu einem sekundären Ver-
fassungsorgan degradiert. 


Die Regierung 


Die Exekutive ist in Belarus in die für präsidentielle Regierungssysteme unge-
wöhnliche Zweiteilung von Staatspräsident und Premierminister geteilt. Dies ist 
aus der historischen Perspektive der Entstehung des Regierungssystems, d. h. auf 
die Umwandlung des sowjetischen Ministerrates in das Ministerialkabinett zu-
rückzuführen. Aber verfassungssystematisch wird deshalb aus dem weißrussi-
schen präsidentiellen noch kein semipräsidentielles Mischsystem, da die typische 
doppelte Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber Präsident und Parlament 


_________________________________________________ 


120 Die deutschsprachige Übersetzung der weißrussischen Verfassung ist abgedruckt in Osteuro-
parecht 2/1995: 134-156. Alle Zitationen und Verweise folgen dieser Übersetzung. 


121 Die ansonsten sehr heterogene Opposition schloss sich gegen diese Verfassungsänderungen 
zusammen. Ihr Widerstand wurde aber in klassisch cäsaristisch-plebiszitärer Manier durch ein 
Referendum gebrochen (vgl. Timmermann 1997: 17 ff.). 


122 Der Präsident als Chef der Exekutive ist nur über ein kompliziertes Impeachment-Verfahren 
bei Verfassungsbruch oder bei Verübung einer Straftat unter Mitwirkung von Parlament und 
Verfassungsgericht abzusetzen (Art. 104 alte Verfassung). Das Impeachment-Verfahren wur-
de in der neuen Verfassung von 1996 noch weiter erschwert (vgl. Art. 88 und 97, Abs. 8). 
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ebenso fehlt123 wie das komplementäre Parlamentsauflösungsrecht der Exekutive 
(van Ooyen/Schäfer 1995: 403). Die Regierung ist als Ministerkabinett „bei dem 
Präsidenten der Republik Belarus“ eingerichtet (Art. 106), d. h. das Kabinett ist 
ihm unterstellt (Art. 95). Noch deutlicher wird diese Subordination aus Art. 107 
ersichtlich: „Das Ministerkabinett verliert seine Befugnisse gegenüber dem neu 
gewählten Präsidenten“. Als eine eigenständige politische Kraft wird das Ministe-
rialkabinett daher von der Verfassung nicht eigentlich anerkannt (Luchterhandt 
1996: 265). 


Über die Verfassung hinaus hat Lukaschenko zudem seit 1994 zielstrebig eine 
eigene Präsidialadministration aufgebaut. Sehr bald ist diese, dem sowjetischen 
System des Politbüros nicht unähnlich, zum eigentlichen Zentrum der Regie-
rungsentscheidungen geworden. Nicht die Regierung, sondern die „präsidiale Ver-
tikale“ ernennt die regionalen und lokalen Exekutivorgane. Schon vor dem Ver-
fassungsreferendum von 1996 war die Regierung also „zum ausführenden Organ 
der Präsidialadministration“ degeneriert (Timmermann 1997: 16). 


Das Verfassungsgericht 


Das Verfassungsgericht besteht aus elf Richtern, die für elf Jahre durch den O-
bersten Sowjet gewählt werden. Durch die Verfassung von 1994 wurden dem 
Verfassungsgericht umfassende Normenkontrollrechte eingeräumt, die es auch 
aus eigener Initiative wahrnehmen kann. Über die abstrakte und konkrete Nor-
menkontrolle hinaus ist das Verfassungsgericht u. a. auch befugt, Verordnungen 
des Ministerkabinetts oder präsidentielle Dekrete auf ihre Verfassungskonformität 
zu überprüfen (Art. 127). Die Möglichkeit einer Individualbeschwerde besteht 
nicht. 


Die umfangreichen Kompetenzen kontrastieren auffallend mit der faktischen 
Ohnmacht des Verfassungsgerichts auch schon vor der Verfassungsänderung von 
1996. Denn obwohl das Gericht mehrfach gegen den Staatspräsidenten Luka-
schenko und seine Administration entschieden hatte, wurden die Urteile nicht 
umgesetzt. Kennzeichnend für die Nichtbeachtung der Verfassungsgerichtsurteile 
durch die präsidentielle Exekutive ist die Aussage eines nach dem Verfassungsre-
ferendum vom November 1996 zurückgetretenen Verfassungsrichters:124 


„The president issued a special decree ordering all officials to execute his orders, includ-
ing those that had been struck down by the Court. The Court’s ruling were published, 
therefore, but not implemented. In reality, not a single decision of the Court was ever 
implemented“ (Lukashuk 1997: 64). 


Nach dem Verfassungsreferendum änderte der Präsident auch den Bestallungs-
modus des Verfassungsgerichts. Danach ernennt das Staatsoberhaupt die Hälfte 
der nunmehr 12 Verfassungsrichter. Darüber hinaus wurden das Eigeninitiativ-
recht des Gerichts und die Anrufungsmöglichkeiten durch das Parlament erheb-
lich eingeschränkt. Das Verfassungsgericht wurde damit de jure seiner De-facto-
Ohnmacht stark angenähert. 


_________________________________________________ 


123 Vgl. dagegen die doppelte Verantwortlichkeit in dem parlamentarisch-präsidentiellen Regie-
rungssystem Polens und des präsidentiell-parlamentarischen Systems Russlands. 


124 Nach dem Verfassungsreferendum traten sieben Mitglieder des Verfassungsgerichts zurück 
oder wurden durch ein präsidentielles Dekret entlassen (Lukashuk 1997: 63). 


Eigene Präsidial-
administration 


Umfangreiche 
Kompetenzen 


Faktische Ohnmacht 







 
V.  Die dritte Demokratisierungswelle: Osteuropa 255


Das Wahlsystem 


Das weißrussische Wahlsystem wurde noch in der Sowjetunion etabliert und seit-
dem nicht mehr wesentlich geändert. Anlässlich der „Vorgründungswahlen“ im 
März 1990 entschied sich die herrschende Kommunistische Partei von Belarus für 
das absolute sowjetische Mehrheitswahlsystem (Nohlen/Kasapović 1996: 73). 
Dieses wurde auch nach der Verfassung von 1994 bei den ersten demokratischen 
Gründungswahlen (Mai 1995) angewandt. Nach der Zahl der Parlamentssitze 
wurde das Land in 260 Einerwahlkreise eingeteilt. Allerdings besitzt das weißrus-
sische Wahlsystem zusätzlich zwei Besonderheiten. Erstens war ein Kandidat nur 
gewählt, wenn die Wahlbeteiligung über 50 Prozent betrug, und er zweitens in 
einer eventuellen Stichwahl mehr Pro- als Kontrastimmen erhielt. In das weißrus-
sische Wahlrecht wurde also ein sogenanntes „negatives Wahlverfahren“ integ-
riert, das es den Wählern erlaubt, gegen alle Kandidaten zu stimmen, indem sie 
die gesamte Wahlliste durchstreichen (ibid.: 74). Diese besondere Regelung führte 
in Verbindung mit den Antiparlamentskampagnen des Staatspräsidenten dazu, 
dass im ersten Wahlgang am 14. Mai 1995 nur 18 und in der folgenden Stichwahl 
erst 101 Abgeordnete gewählt werden konnten. Da dies das notwendige Zweidrit-
telquorum unterschritt, kam kein neues Parlament zustande. Erst nachdem im De-
zember 1995 weitere 79 Abgeordnete gewählt werden konnten, war der Oberste 
Sowjet beschlussfähig. 


Mehr als in jedem anderen osteuropäischen Land divergieren in Belarus Verfas-
sungsbuchstabe und Verfassungsrealität. Dies gilt insbesondere für die Phase von 
1994-1996. Mit der neuen Verfassung wurde allerdings die geschriebene Verfas-
sung den politischen Realitäten in weiten Bereichen angepasst. Während Belarus 
von 1994 bis zum Verfassungsreferendum 1996 de jure als Demokratie und de 
facto als defekte Demokratie bezeichnet werden konnte, ist das Regierungssystem 
seit Dezember 1996 schon nach dem Verfassungsbuchstaben als defekte Demo-
kratie zu beurteilen (Beichelt 2004: 119 f.; Bertelsmann Stiftung 2004, 2005). Re-
al hat das persönliche Regime Lukaschenkos aber mit dem Referendum die Züge 
einer Präsidialdiktatur angenommen. 


3.2 Die Genese der demokratischen Regierungssysteme 


Warum entstanden in einigen Ländern und Regionen Osteuropas parlamentari-
sche, warum in anderen semipräsidentielle oder präsidentielle Regierungssyste-
me? In Teil I, Kap. 7.2.2 (Genese demokratischer Regierungssysteme) haben wir 
vier allgemeine Erklärungsansätze zur Genese demokratischer Regierungssysteme 
vorgestellt: die historisch-konstitutionelle Erklärung, die Import-Erklärung, die 
prozessorientierte Erklärung und die akteurstheoretische Erklärung. Im Folgen-
den soll die Erklärungskraft dieser einzelnen Ansätze am Beispiel der vier oben 
dargestellten Regierungssysteme Ungarns, Polens, Russlands und von Belarus 
geprüft werden. Dabei werde ich die sich überlappenden prozessorientierten und 
akteurstheoretischen Ansätze zu einem Erklärungsstrang, dem prozess- und ak-
teursorientierten Ansatz, zusammenführen. 


3.2.1 Die historisch-konstitutionelle Erklärung 


Historisch-konstitutionelle Traditionen und Erfahrungen spielten nur in Ungarn, 
Polen und Russland, und auch hier lediglich nur eine sehr bescheidene Rolle. Da 
Belarus bis zum Zerfall der Sowjetunion 1991 überhaupt keine eigenstaatliche 
Tradition aufwies, kann es auch keine nationalen weißrussischen Verfassungskon-


Mehrheitswahl mit 
Besonderheiten 


Präsidialdiktatur 


Schwache 
Verfassungstraditionen 







 
V.  Die dritte Demokratisierungswelle: Osteuropa 256 


tinuitäten geben. In den beiden ostmitteleuropäischen Staaten griffen die Verfas-
sungsgeber kaum explizit auf die Erfahrungen der kurzen, instabilen und unvoll-
ständigen demokratischen Konstitutionen der Zwischenkriegszeit zurück, als 
vielmehr auf einzelne Verfassungspassagen der kommunistischen Regimephase. 
Denn anders als nach dem Zusammenbruch der faschistischen Regime in Italien 
und Deutschland oder den rechtsautoritären Herrschaftsordnungen in Spanien und 
Portugal verschwanden die alten Verfassungen nicht völlig mit dem unmittelbaren 
Regimebruch, sondern sie wurden teilweise übernommen, revidiert und ergänzt. 
Formal überlebten manche Institutionen oder gar die gesamte formale Verfas-
sungshülle der alten Regime. „Aber die toten Formen des Parlaments, der Justiz 
oder der lokalen Verwaltung bekamen erst durch den Systemwechsel Leben ein-
gehaucht“ (Beyme 1994b: 230 f.). Nachdem 1993 in Russland, 1994 in Belarus 
und 1997 in Polen völlig neue Verfassungen in Kraft traten, besitzt nur noch Un-
garn eine formale Verfassungskontinuität mit dem alten kommunistischen Re-
gime. 


In Ungarn wurde 1989 die stalinistische Verfassung von 1949, die 1972 im Sinne 
des weichen Autoritarismus des Kádár-Regimes reformiert wurde, einer Totalre-
vision unterzogen, die die alte autoritäre in eine neue demokratisch-pluralistische 
Herrschaftsordnung umwandelte (Brunner 1991: 298). Allerdings wurde damit 
noch keine neue Verfassung geschaffen. Das reformerische, aber demokratisch 
unzureichend legitimierte „Regimeparlament“ von 1989 legte sich aufgrund seiner 
mangelnden Legitimität gegenüber einem solch fundamentalen Gründungsakt 
eine bewusste Selbstbeschränkung auf. Die endgültige Verfassungsentscheidung 
sollte erst von einem frei gewählten Parlament 1990 getroffen werden. Seitdem 
wurden zwar einige zusätzliche Verfassungsänderungen vorgenommen, nicht zu-
letzt aufgrund einer einschneidenden und umfangreichen Judikatur des Verfas-
sungsgerichts (Brunner 1993: 102; Szabó 1994: 84), aber die Einberufung einer 
verfassungsgebenden Versammlung rückte immer mehr in die Ferne. Zwar wur-
den zwischen 1989 und 2002 im Parlament 20 Verfassungsänderungen beschlos-
sen (Kőrősényi/Fodor 2004: 327), aber das „revolutionäre Gelegenheitsfenster“ 
für einen breiten Verfassungskonsens war in Ungarn nur sehr kurz geöffnet. 


Das 1990 eingeführte parlamentarische Regierungssystem steht in einer gewissen 
ungarischen Tradition, die sich von den konstitutionell-parlamentarischen Anfän-
gen in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie nach 1867 bis in die An-
fangsphase des semidemokratischen Horthy-Regimes (1920-1944) erstreckte. Al-
lerdings besaß die von dem Reichsverweser Horthy verwaltete konstitutionelle 
Monarchie ein Zweikammerparlament, in dessen Oberhaus Abgesandte der Hoch-
aristokratie, der Verbände und der Kirche oder vom Reichsverweser ernannte Ver-
treter der kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften vertreten waren. So lässt 
sich zwar für das parlamentarische Prinzip, nicht jedoch für seine konkrete institu-
tionelle Ausprägung eine dünne Traditionslinie erkennen. Klassisch präsidentielle 
Traditionselemente gibt es dagegen in der Verfassungsgeschichte Ungarns über-
haupt nicht (Szoboszlai 1992: 323). Tatsächlich war Ungarn das einzige Land des 
kommunistischen Osteuropas, in dem das Parlament schon zu Regimezeiten (seit 
1985) eine zunehmend wichtigere Rolle für die Parlamentarisierung und Demo-
kratisierung des Landes spielte (Ágh 1995: 254). 


In Polen sind die historischen Kontinuitätslinien der Verfassungsstrukturen von 
den vier Ländern am deutlichsten sichtbar. Zwar wurde 1997 die bis dahin nur 
revidierte (1992) sozialistische durch eine neue demokratische Verfassung ersetzt, 
aber dennoch sind von ihr einige Verbindungslinien zu den Verfassungen sowohl 
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der Zwischenkriegszeit als auch des kommunistischen Nachkriegsregimes zu er-
kennen. So wurde wie 1992 (Kleine Verfassung) und 1997 (große Verfassung) 
auch die erste demokratische Verfassung Polens 1919 und 1921 nur in zwei 
Schritten zustande gebracht. Das Verhältniswahlrecht ohne Sperrklauseln von 
1921 entsprach jenem von 1991, das man freilich dann 1993 änderte. Allerdings 
schrieb die Verfassung 1921 ein parlamentarisches Regierungssystem vor, in dem 
der Staatspräsident nur eine schwache Stellung erhielt.125 Dies geschah aus 
Furcht vor dem starken Mann Polens, General Józef Piłsudski, der als der wahr-
scheinliche Präsident galt. Tatsächlich lehnte Piłsudski das schwache Amt des 
Staatspräsidenten ab und sicherte sich mit einem militärischen Staatsstreich 
(1926) weit reichende Vollmachten, die dann 1935 nach seinem Tode auch de 
jure in die neue Verfassung aufgenommen wurden. Gleichzeitig wurde die institu-
tionelle Trinität von Sejm (erste Kammer), Senat (zweite Kammer) und Präsident 
ebenfalls konstitutionell festgeschrieben. So ähnelt das demokratische Regie-
rungssystem Polens nach 1990 strukturell stärker jenem der Präsidialdiktatur von 
1935 als dem der ersten demokratischen Verfassung von 1921. 


Eine bestimmte konstitutionelle Kontinuität ergab sich auch aus den institutionel-
len Reformen in der Spätphase des kommunistischen Regimes. Das 1985 einge-
richtete Verfassungsgericht und der 1987 etablierte Ombudsmann wurden beide in 
der neuen Demokratie als Institutionen übernommen und nach demokratischen 
Prinzipien mit mehr Kompetenzen ausgestattet. Paradoxerweise ließ sich von 
1989 bis 1997 eine stärkere institutionelle Kontinuität zu der rechten und linken 
Autokratie der Geschichte Polens nachweisen als zu der ersten demokratischen 
Verfassung von 1921. Dies änderte sich mit der Verfassung von 1997, als der Prä-
sident geschwächt und das Parlament (Sejm) gestärkt wurden (Ziemer/Matthes 
2004: 194). 


In Russland gibt es keine genuin demokratischen Verfassungstraditionen. Die 
nach der bürgerlichen Revolution von 1905 eingerichtete Duma als vorsichtiger 
Versuch der konstitutionell-parlamentarischen Begrenzung des absolutistischen 
Zarentums konnte diese Funktion nur in einer kurzen Phase übernehmen. Eine 
parlamentarische Tradition wurde durch sie jedoch nicht begründet. So erscheint 
die Bezeichnung des gegenwärtigen Unterhauses als Duma eher als rein termino-
logischer denn als ein institutioneller Rückgriff auf die nationale Verfassungstra-
dition. 


3.2.2 Die Import-Erklärung 


Wie der historische Kontinuitätsansatz besitzt auch die Import-Erklärung nur se-
kundäre Aussagekraft. Sie gilt in erster Linie nur insoweit, als sich die Akteure 
der Transformation nach Vorbildern und erfolgreichen Mustern im Ausland um-
sehen und mit ihren eigenen gegenwärtigen Interessenkalkülen abgleichen. Dabei 
sind zweifellos historische Freundschaftslinien zwischen zwei Nationen förder-
lich, um im eigenen Lande mit einem angesehenen ausländischen Regierungssys-
tem erfolgreich für die eigenen Interessen zu werben. Unterhalb der großen 
machtstrategischen Kalküle der wichtigsten politischen Akteure hat im Falle 
Russlands sowohl der Präsidentialismus der Vereinigten Staaten von Amerika als 


_________________________________________________ 


125 Die starke Stellung des Parlaments unter den Verfassungsgewalten fand in dem von linken 
und rechten Demokratiekritikern geprägten Begriff der „Sejmdemokratie“ ihren verächtlichen 
Ausdruck. 
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auch der Semipräsidentialismus Frankreichs eine gewisse Rolle in der verfas-
sungsgebenden Kommission gespielt (Bos 1996: 182; Mommsen 2004). Die von 
Jelzin im Dezember 1993 durchgesetzte neue Verfassung mischt und ergänzt je-
doch Elemente des französischen und amerikanischen Regierungssystems aus 
primär machtpolitischen Motiven. So entstand ein für die Person Jelzin „maßge-
schneiderter“, genuin neuer russischer „Superpräsidentialismus“ (Holmes 
1993/94: 123), der die Machtposition Jelzins − und später Putins − kaum antastbar 
und über weite Strecken auch unkontrollierbar machte. In der polnischen Verfas-
sungsgebung wurde häufig explizit auf das Vorbild des semipräsidentiellen Regie-
rungssystems der V. Französischen Republik Bezug genommen. Im Endergebnis 
sind die Parallelen zwischen beiden Regierungssystemen tatsächlich auch unver-
kennbar (Ziemer 1993: 104). Dies gilt insbesondere für die durch die Verfassung 
angelegte Möglichkeit und von 1993 bis 1995 und 1997 bis 2000 bestehende co-
habitation126 von Staatspräsident und Regierung; eine Konstellation, die der 
mächtige russische Staatspräsident konstitutionell verhindern kann. 


So wie sich historische und verfassungssystematische Verbindungslinien zwi-
schen den demokratischen Verfassungen Frankreichs und Polens ziehen lassen, ist 
auch der bundesdeutsche Einfluss auf die neue ungarische Verfassung deutlich 
sichtbar. Insbesondere das konstruktive Misstrauensvotum im Parlament und die 
Übernahme des bundesrepublikanischen Modells der Verfassungsgerichtsbarkeit 
lassen die Verbindungslinien zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
erkennen. Tatsächlich hatte sich schon früh in den 1980er Jahren eine enge 
rechtswissenschaftliche Kooperation zwischen den beiden später einflussreichen 
Verfassungsvätern Kilényi (Regimereformer) und Sólyom (Opposition) sowie 
bundesdeutschen Staats- und Verfassungsrechtlern entwickelt. 


In Russland waren insbesondere französische Verfassungsexperten als Berater 
sowohl auf Seiten des Präsidenten als auch des Parlamentes tätig. Der letztliche 
Verfassungsentwurf, der im Dezember 1993 den russischen Bürgern in einem 
Referendum vorgelegt wurde, trug jedoch die genuine Handschrift des Machtpoli-
tikers Jelzin. 


3.2.3 Die prozess- und akteursorientierte Erklärung 


Das Kerntheorem der prozess- und akteurstheoretischen Erklärung lautet: Die 
konkreten institutionellen Konfigurationen des Regierungssystems, insbesondere 
die Machtbalance zwischen Parlament und Exekutive, Regierung und Staatspräsi-
dent sowie der Modus des Wahlsystems werden in entscheidendem Maße von den 
selbstinteressierten Strategien rational handelnder Akteure während der Institutio-
nalisierungsphase der Demokratie geprägt. Dabei kommt es vor allem darauf an, 
welche Einschätzungen die relevanten individuellen und kollektiven Akteure 
(Führerpersönlichkeiten, Elitengruppen, soziale Bewegungen, Organisationen und 
Institutionen) von ihren gegenwärtigen Interessen und zukünftigen Einflusschan-
cen haben, welche Machtressourcen sie mobilisieren können, welche Strategien 
sie verfolgen und welche Koalitionen sie eingehen (Colomer 1995; Colo-
mer/Pascual 1994; Elster 1994; Offe 1994). Politische Institutionen werden also 
vor allem etabliert, weil sie den strategischen Kalkülen der durchsetzungsfähigs-
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126 Der Begriff der cohabitation kommt aus der politischen Terminologie des semipräsidentiellen 
Regierungssystems Frankreichs. Er bezeichnet das gemeinsame Regieren von einem Kabinett 
mit anderer parteipolitischer Färbung als jener des Staatspräsidenten.  
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ten politischen Akteure entsprechen und weniger, weil sie in der ökonomischen, 
sozialen und politischen Tradition eines Landes stehen. Vereinfacht lassen sich 
theoretisch folgende Zusammenhänge in drei Hypothesen formulieren: 


1. Dominiert ein Akteur entscheidend den Verfassungsgebungsprozess, wird 
sich später seine interessen- und machtpolitische Präferenz in der Struktur des 
Regierungssystems erkennen lassen. In den osteuropäischen Umbruchprozes-
sen wird allgemein den alten Regimeeliten eine Präferenz zu stärker präsiden-
tiellen Regierungssystemen mit Mehrheitswahlrecht und der demokratischen 
Opposition eine Tendenz zu parlamentarischen Systemen mit Verhältniswahl 
unterstellt (Rüb 1994, 1996: 49, 2001). 


2. Ist das Machtverhältnis zwischen den alten Regime- und den neuen Oppositi-
onseliten weitgehend ausgeglichen und kommt es deshalb zu konstitutionel-
len Verhandlungslösungen, drückt sich dies häufig in Mischsystemen hin-
sichtlich der staatlichen Gewaltenteilung und der konkreten Ausgestaltung 
des Wahlrechts aus. 


3. Ist das gegenwärtige wie zukünftige politische Kräfteverhältnis nur schwer 
absehbar, tendieren rationale Akteure im Verfassungsgebungsprozess vor-
sichtigerweise dazu, machtpolitische Nullsummenspiele zu vermeiden und in-
stitutionelle Lösungen zu bevorzugen, die Kooperation, Kompromiss, Kon-
sens, Minderheitenschutz und Vetorechte begünstigen (Rüb 1996: 50). Die 
dann etablierten institutionellen Muster besitzen häufig konsensuellen Cha-
rakter. 


Wie weit entsprachen Praxis und Ergebnis der Verfassungsgebungen in Osteuropa 
diesen Hypothesen? In Ungarn entstand die totalrevidierte demokratische Verfas-
sung in zwei Verhandlungsrunden zwischen den Reformern des Regimes und der 
Opposition. In der ersten Runde saßen sich die Reformkräfte der noch regierenden 
Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei (MSZMP)127, der „Oppositionelle 
Runde Tisch“ und einige gesellschaftliche Organisationen als wenig bedeutsame 
dritte Partei gegenüber (Brunner 1991: 297). Die Machtverteilung zwischen der 
MSZMP (staatliche Ressourcen, aber begrenzte Legitimität) und der demokrati-
schen Opposition (gesellschaftliches Mobilisierungspotenzial und moralische Le-
gitimität) tendierte zu einer Pattsituation, in der jede Seite die Zustimmung des 
jeweils anderen Kontrahenten benötigte, um handlungsfähig zu bleiben und zu-
mindest einen Teil der eigenen Interessen durchzusetzen. Beide Seiten stimmten 
überein, dass sie gemeinsam Lösungen finden müssen. Dissens herrschte jedoch 
hinsichtlich der institutionellen Gestaltung der politischen Entscheidungsarenen. 
Besonders umstritten waren deshalb zwischen beiden Kontrahenten insbesondere 
jene Institutionen der neuen demokratischen Herrschaftsordnung, die für die zu-
künftige Machtverteilung von erheblicher Bedeutung waren: die Kompetenzen 
und die demokratische Legitimationsbasis des Staatspräsidenten, die Rechte und 
wechselseitigen Abhängigkeiten von Regierung und Parlament, die Befugnisse 
des Verfassungsgerichts und die Modalitäten des Wahlsystems. 


Als besonders konfliktreich erwiesen sich die institutionelle Ausstattung des 
Wahlsystems und des Staatspräsidentenamtes. In der Frage des Wahlsystems be-
vorzugten die Reformsozialisten die Mehrheits-, die Opposition dagegen mehr-
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127 Die alte MSZMP löste sich auf ihrem Parteitag vom Oktober 1989 auf und benannte sich in 
Ungarische Sozialistische Partei (MSZP) um. Die neue MSZP trat die Rechtsnachfolge der al-
ten MSZMP an. 
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heitlich die Verhältniswahl. Gelöst wurde dieser Interessenkonflikt nach der Lo-
gik der Machtteilung durch einen geradezu klassischen institutionellen Kompro-
miss: Es wurde ein „segmentiertes Wahlsystem mit kompensatorischem Element“ 
(Nohlen 2000: 225) festgelegt, in dem Elemente der Verhältnis- wie der Mehr-
heitswahl fast gleichgewichtig miteinander kombiniert wurden. Auf die Kompe-
tenzen des Verfassungsgerichts konnten sich beide Seiten rasch einigen. Dagegen 
blieben die Fragen nach dem Wahlmodus des Präsidenten und seinen Befugnissen 
gegenüber Parlament und Regierung zunächst ungeklärt (Rüb 1994: 282; Merkel 
1996: 88). Dieser Konflikt bestimmte die zweite Verhandlungsrunde nach den 
Parlamentswahlen vom März/April 1990. 


Die postkommunistische Sozialistische Partei (MSZP) favorisierte nach wie vor 
einen direkt vom Volk gewählten, kompetenzreichen Staatspräsidenten, da sie − 
vermutlich aufgrund einer Fehleinschätzung − ihrem Kandidaten die besseren 
Wahlchancen einräumten. Sie trafen nunmehr aber auf die durch die Parlaments-
wahlen (1990) gestärkten bürgerlichen Parteien128, die einen informellen Pakt für 
die noch anstehenden Fragen der Verfassungsrevision geschlossen hatten (Szabó 
1993: 35). Nach einem jeweils von der Opposition (1989) und den Sozialisten 
(1990) initiierten Referendum konnten sich die bürgerlichen Parteien der ehema-
ligen Opposition schließlich durchsetzen: Der Staatspräsident wurde und wird 
indirekt durch das Parlament gewählt und erhielt weniger Befugnisse als von den 
Postkommunisten gewünscht (Kőrősényi/Fodor 2004: 328). Ein Kompromiss war 
in dieser Verfassungsfrage und zu diesem Zeitpunkt nicht mehr notwendig, da 
sich die Machtressourcen mit den ersten freien Parlamentswahlen so weit zuguns-
ten der einstigen Regimeopposition verschoben hatten, dass sie in der zweiten 
Verhandlungsrunde nicht mehr zu Zugeständnissen gezwungen waren, sondern 
über das Parlament und ein Referendum ihre institutionelle Option eines schwä-
cheren, indirekt gewählten Staatspräsidenten ungeschmälert durchsetzen konnten. 
Während in der ersten Verhandlungsrunde eindeutig Hypothese 2 bestätigt wurde, 
verlief die zweite Runde nach der Voraussage von Hypothese 1. 


Auch in Polen lässt sich das machtpolitische Spiel um die Verfassung über meh-
rere Verhandlungsrunden deutlich nachzeichnen. In jeder Runde mussten Kom-
promisse zwischen den beteiligten Akteuren geschlossen werden. Von Runde zu 
Runde verschoben sich die Machtressourcen, die die beteiligten Akteure für die 
eigenen Ziele mobilisieren konnten. Die Akteure waren die Reformeliten des 
kommunistischen Regimes (Softliner) und die Regimeopposition (Solidarność) 
sowie später innerhalb der Solidarność die „Danziger“ und die „Warschauer 
Gruppe“ bzw. die staatlichen Organe und später Präsident, Regierung und Parla-
ment. Aus spieltheoretischer Sicht lassen sich diese Verhandlungsrunden als eine 
Sequenz von Spielen verstehen, bei denen das jeweilige Verhandlungsergebnis 
der letzten Runde zugleich der erste Schritt in die neue Runde bedeutete. Die Ver-
handlungsergebnisse engten so zunehmend die noch zu bearbeitenden Materien 
ein und schufen durch die schon getroffenen Vereinbarungen einen immer enge-
ren und institutionell stabilisierten Verhandlungsrahmen, der schließlich zu einem 
tragfähigen Ergebnis (spieltheoretisch: Äquilibrium) führte (Colomer/Pascual 
1995: 293). 
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128 Das waren vor allem der klare Wahlsieger, das Ungarische Demokratische Forum (MDF), 
und die Vereinigung Freier Demokraten (SZDSZ), die gemeinsam rund 67 Prozent der Par-
lamentsmandate auf sich vereinigen konnten (Stöss/Segert 1997: 410). 
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In der ersten Verhandlungsrunde saßen sich die reformwilligen Eliten des alten 
Regimes (softliner) und die gemäßigten Kräfte der Regimeopposition (moderates) 
als Hauptkontrahenten gegenüber. Als Ergebnis dieser Runde, in der die Regime-
eliten zwar noch dominierten, aber beide Spieler unsicher über ihre eigenen 
Machtperspektiven waren, kam ein zunächst semidemokratisches Wahlrecht und 
ein auf den kommunistischen General und Staatspräsidenten Jaruzelski zuge-
schnittenes mächtiges Präsidentenamt heraus. Das Regimezugeständnis halbfreier 
Wahlen an die Opposition und die starke Position des Staatspräsidenten als erwar-
teter Garant für die Interessen der alten Regimeeliten lassen die Logik der Macht-
teilung in einer konkreten historischen Situation auch in Polen erkennen (Rüb 
1994: 273). Damit waren nach der ersten Verhandlungsrunde schon die großen 
Institutionen des neuen semipräsidentiellen Regierungssystems festgelegt. In den 
folgenden „Runden“ wurden dann nur noch Korrekturen, Modifikationen und 
kleinere Innovationen ein- und hinzugefügt. Der typische semipräsidentielle Cha-
rakter des Regierungssystems wurde jedoch nicht mehr verändert. Nur die Di-
rektwahl des Präsidenten durch das Volk war noch nicht eingeführt. Es ging des-
halb vor allem um die Verfassungsfrage, ob sich der Systemcharakter stärker in 
Richtung parlamentarisches oder präsidentiell-parlamentarisches Regierungssys-
tem verschieben würde. Aber in diesem Konflikt traten schon andere Spieler mit 
veränderten Machtressourcen gegeneinander an. 


Der Wahlsieg der Solidarność von 1989 und die Bildung der Regierung unter Mi-
nisterpräsident Mazowiecki, einem liberalen Führungsmitglied der Solidarność, 
verschob die Machtbalance endgültig zugunsten der demokratischen Opposition. 
Nachdem aber der ursprünglich gemeinsame Kontrahent „Regime“ für die Sys-
temopposition weggefallen war, traten die unterschiedlichen Positionen innerhalb 
der Solidarność deutlicher hervor. Der herausragende und für die Verfassung be-
deutsame Konfliktgegenstand berührte den Wahlmodus und die Kompetenzaus-
stattung für das Präsidentenamt. Die liberale „Warschauer Gruppe“ um Mazowie-
cki, Geremek und Kuroń plädierte für die Direktwahl, da sie darin größere 
Wahlchancen für ihren Kandidaten Mazowiecki sah. Die Danziger Gruppe ver-
suchte, die Wahl durch den Sejm durchzusetzen, da sie so den Sieg Wałęsas für 
sicherer hielt. Schließlich setzte sich die Warschauer Gruppe durch, hatte jedoch 
die Wählerpräferenzen der Bürger völlig falsch eingeschätzt. Mazowiecki konnte 
sich als Drittplazierter nicht einmal für die Stichwahlen qualifizieren, die Wałęsa 
gegen den Populisten Tyminski für sich entscheiden konnte (Ziemer 1993: 104). 


Die dritte Runde der Verfassungsstreitigkeiten wurde von dem Staatspräsidenten 
Wałęsa auf der einen und dem Sejm auf der anderen Seite ausgetragen. Der dritte 
Spieler war die von beiden Institutionen abhängige Regierung. Die offenen kon-
stitutionellen Expansionsbestrebungen Wałęsas trieben die Regierung nicht selten 
in eine Interessenkoalition mit dem Parlament. Infolge dieser Koalition und auf-
grund des sich abnutzenden Charismas Wałęsas verschoben sich die Machtge-
wichte zuungunsten des Staatspräsidenten. Alle drei Seiten fanden dann 1992 ei-
nen Kompromiss in der „Kleinen Verfassung“. Die De-facto-Kompetenzen des 
Präsidenten wurden dort vorsichtig begrenzt, blieben aber insbesondere bei der 
Regierungsbildung noch erheblich. Der Sejm erhielt ein neues „rationalisiertes“ 
Verhältniswahlrecht129 und die Regierung wurde durch das neu eingeführte kon-
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129 Seit 1992 gilt das Verhältniswahlsystem in Mehrpersonenwahlkreisen, das durch eine Sperr-
klausel von 5 Prozent für Parteien und 8 Prozent für Wahlbündnisse (auf Wahlkreisebene) 
„rationalisiert“ wurde. 
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struktive Misstrauensvotum gegenüber dem Parlament etwas gestärkt.130 Es hatte 
sich damit eine prekäre Balance zwischen Präsident, Regierung und Parlament 
herausgebildet, die zwar einige Konflikte durch die Präzisierung der Gewaltentei-
lung und Gewaltenverschränkung entschärfte, die grundsätzliche Strukturproble-
matik des parlamentarisch-präsidentiellen Regierungssystems jedoch nicht lösen 
konnte. Auch die nächsten Verhandlungsrunden, die sich bis zur Verabschiedung 
der Verfassung im Mai 1997 hinzogen, änderten, sieht man von der Stärkung des 
Verfassungsgerichts einmal ab, nichts Wesentliches mehr am Modus der Gewal-
tenteilung und am innerexekutiven Verhältnis von Regierung und Staatspräsident 
(EECR 1/1997: 21 f.). Diese vollzogen sich erst mit der neuen Verfassung (Rüb 
2001: 189; Ziemer/Matthes 2004: 193 f.; s. Kap. 6.4.1). 


Dies gilt auch für Russland nach der Verabschiedung der Verfassung im Dezem-
ber 1993. Allerdings verlief hier der Streit um die Verfassung und das Regie-
rungssystem im Allgemeinen und das Verhältnis von Exekutive und Parlament im 
Besonderen noch konfliktreicher als in den anderen osteuropäischen Ländern. Die 
Auseinandersetzungen um die Verfassung von der Unabhängigkeitserklärung vom 
12. Juni 1990 bis zum Inkrafttreten der Verfassung im Dezember 1993 sind ein 
Musterbeispiel interessengeleiteter und machtbestimmter Verfassungsgebung im 
Zuge eines Systemwechsels. Allerdings führten die rationalen Strategien der maß-
geblichen Akteure nicht zu Verhandlungslösungen, sondern folgten der Logik 
eines Nullsummenspiels und führten damit zu einem unilateral durchgesetzten 
Verfassungsdiktat. 


In der langgestreckten Institutionalisierungsphase der Demokratie lassen sich drei 
Konfliktrunden erkennen (vgl. u. a. Beyme 1994a: 238 ff.; Brie 1996: 155 ff.; Bos 
1996: 181 ff.; Linz/Stepan 1996: 368 ff.; Mommsen 2004: 374 ff.): 


1. Juni 1990 bis Dezember 1991: Souveränisierung Russlands; 
2. Januar 1992 bis August 1993: Doppelherrschaft und Verfassungskrieg; 
3. September 1993 bis Dezember 1993: Staatsstreich als Verfassungsgebung. 


1. Runde: Souveränisierung Russlands. Die Phase von der Souveränitätserklärung 
Russlands (Juni 1990) bis zur Auflösung der Sowjetunion war durch eine doppelte 
Frontstellung geprägt: zum einen zwischen den Protagonisten der russischen Un-
abhängigkeit und der Staats- und Parteispitze der Sowjetunion und zum anderen 
innerhalb Russlands zwischen Exekutive und Legislative. Eine klare Frontlinie 
zwischen der wenig bedeutsamen Regimeopposition und der großen Mehrheit der 
alten Regimeeliten gab es nicht. Die einstigen Eliten des Sowjetregimes hatten 
sich auf alle Lager verteilt. Dennoch lassen sich auf russischer Seite die reformbe-
reiten Kräfte um Jelzin und die in politischen Regimefragen stärker Status quo 
orientierten Regimeeliten um den Vorsitzenden des Volksdeputiertenkongresses, 
Chasbulatow, unterscheiden. Auf sowjetischer Seite führte der Präsident der Sow-
jetunion, Gorbatschow, die Softliner an, während die Putschisten vom August 
1991 den Kern der sowjetischen Hardliner ausmachten. Unter diesen vier Grup-
pen bildeten sich keine Koalitionen heraus. Weder fanden die sowjetischen Hard- 
und Softliner zu einem Bündnis gegen die russischen Autonomiebestrebungen, 
noch konnten die russischen und sowjetischen Softliner auf der einen oder die 
Hardliner beider Lager auf der anderen Seite zu einer Kooperation finden. Das 
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130 Da auch das einfache Misstrauensvotum (bis 1997) bestehen blieb, war die Stärkung der 
Regierung nur minimal. 
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Ergebnis dieser anarchischen Akteurskonstellation war auch ein anarchischer De- 
und Reinstitutionalisierungsprozess. Dies betrifft sowohl die Sowjetunion als 
Staat als auch den Regimewandel im Kernland Russland. Die Parallelisierung 
russischer und sowjetischer Rechtsquellen auf der einen (Beyme 1994a: 245) und 
die Gleichzeitigkeit ständiger Revisionen an der alten Sowjetverfassung und der 
Arbeit an einem neuen russischen Grundgesetz auf der anderen Seite (Bos 1996: 
181) schufen einen rechtsunsicheren politischen Handlungsraum, den die Akteure 
eher zu unversöhnlichen Nullsummenstrategien als zu gemeinsamen Verhand-
lungslösungen auszubeuten suchten. 


Dennoch kam es in der Phase vom Sommer 1990 bis zum Dezember 1991 zu 
konkreten Ergebnissen in der Verfassungsfrage, die allerdings schon eindeutige 
Verlierer und Gewinner sahen. Eindeutige Verlierer waren die sowjetischen Hard- 
wie Softliner. Die Gewinner befanden sich im „russischen Lager“, denn im De-
zember wurde die Sowjetunion endgültig aufgelöst und Russland erhielt seine 
volle Souveränität. Unentschieden, da kaum ausgetragen, blieb der sich abzeich-
nende Konflikt zwischen dem alten Obersten Sowjet und dem im Juni 1991 direkt 
vom Volk gewählten Präsidenten Jelzin. Zu den wichtigsten Ergebnissen in der 
Verfassungsfrage zählen: ersatzlose Streichung des Führungsmonopols der Kom-
munistischen Partei (Juni 1990), die Einrichtung eines Verfassungsgerichts sowie 
die Etablierung des Staatspräsidentenamtes (April 1991). Das russische Präsiden-
tenamt wurde mit weit reichenden Kompetenzen ausgestattet, ohne aber de jure 
auch die Prärogativen der Legislative entsprechend zu verändern. Damit wurde 
ein Institutionenkonflikt angelegt, der sich zu einer lähmenden institutionellen 
Doppelherrschaft verfestigte, die geradewegs in einen „Verfassungskrieg“ (Bos 
1996: 183; Mommsen 2004: 374 ff.) mündete. 


2. Runde: Doppelherrschaft und Verfassungskrieg. Die Konstellation der Akteure 
hat sich mit der Auflösung der Sowjetunion vereinfacht. Die sowjetischen Kont-
rahenten fielen weg. Nun standen sich alleine der russische Präsident Jelzin und 
die Mehrheit des Volksdeputiertenkongresses und des Obersten Sowjets131 unter 
Führung des Vorsitzenden Chasbulatow gegenüber. Die Fronten verliefen nun 
klarer und die Konfliktmaterie verengte sich zusehends auf die relative Machtver-
teilung von Parlament (Oberster Sowjet) und Präsident. Mit der Verengung der 
Verfassungsfrage ging auch eine Verschärfung des Verfassungskonfliktes einher. 
Im April 1992 lagen dem 6. Kongress der Volksdeputierten drei Verfassungsent-
würfe vor. Der offizielle Verfassungsentwurf, der unter dem Vorsitzenden der 
Verfassungskommission, Oleg Rumjancev, erarbeitet worden war, sah eine se-
mipräsidentielle föderative Republik mit einem Zweikammerparlament vor 
(Beyme 1994a: 246). Dieser Entwurf traf auf Jelzins Widerspruch, der einen Al-
ternativentwurf vorlegen ließ, der sich vor allem durch die überstarke Position des 
Präsidenten auszeichnete. Ein dritter Entwurf wurde von Anatolij Sobtschak, dem 
Bürgermeister von St. Petersburg, und der Bewegung für demokratische Refor-
men vorgelegt. Dieser hatte seinen besonderen Schwerpunkt im Grundrechtsteil, 
während er in der Frage der Gewaltenteilung für ein parlamentarisch-
präsidentielles Mischsystem eintrat. Die Entwürfe blockierten sich gegenseitig, da 
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131 Der Kongress der Volksdeputierten wurde mit der Verfassungsänderung von 1988 als obers-
tes Staatsorgan geschaffen. Von seinen 2 250 Deputierten wurden 750 von „gesellschaftli-
chen Organisationen“, 750 in Wahlkreisen nach der Nationalität und 750 nach der Bevölke-
rungszahl gewählt. Der Volksdeputiertenkongress wählt den Obersten Sowjet, der aus zwei 
Kammern, dem Unionsrat und dem Nationalrat, besteht. 
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weder der Präsident noch die Parlamentsmehrheit zu Kompromissen bereit waren. 
Die Verfassungskommission erhielt den Auftrag, ihren Vorschlag noch einmal in 
einer überarbeiteten Fassung vorzulegen (Bos 1996: 185). 


In der Zwischenzeit verloren Chasbulatow und die Mehrheit der Parlamentsabge-
ordneten zunehmend das Interesse an einer neuen Verfassung und benutzten er-
folgreich ihre Parlamentsmacht, um die präsidentiellen Prärogativen im Rahmen 
der alten, wiederholt revidierten Verfassung weiter einzuschränken und gleichzei-
tig die parlamentarische Verantwortlichkeit des Ministerrats zu stärken (Beyme 
1994a: 247). Jelzin versuchte, aus der für ihn ungünstigen Situation mit einem 
Referendum über die Grundprinzipien der neuen Verfassung herauszukommen. 
Nach Konflikten mit dem Parlament und einer Entscheidung des Verfassungsge-
richts gegen die plebiszitäre Strategie Jelzins wurde die Referendumsfrage auf 
eine Volksbefragung zum Vertrauen in den Präsidenten, zu seiner Wirtschafts- 
und Sozialpolitik sowie zu vorgezogenen Neuwahlen reduziert. Bei einer Wahlbe-
teiligung von 64,5 Prozent sprachen 58,8 Prozent dem Präsidenten ihr Vertrauen 
aus, 52,7 Prozent stimmten der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu, aber nur 42,9 
Prozent bzw. 32,8 Prozent votierten für vorgezogene Parlaments- und Präsident-
schaftswahlen. Dies war ein bescheidener Sieg für Jelzin, löste aber nicht die um-
strittene Verfassungsfrage zwischen den Befürwortern eines starken Parlaments 
und der Gruppe um Jelzin, die für einen „Superpräsidentialismus“ (Holmes 
1993/94) und die Einschränkung der Parlamentskompetenzen eintraten. 


Beide Seiten hatten den Verfassungsgebungsprozess in eine Sackgasse manöv-
riert, in der „die Annahme einer neuen Verfassung erst durch ein neu gewähltes 
Parlament zu erwarten war, vorgezogene Parlamentswahlen aber erst nach der 
Verabschiedung einer neuen Verfassung möglich erschienen“ (Bos 1996: 186). 
Diese dilemmatische Situation nützte zweifellos mehr den reformfeindlichen 
Kräften des Parlaments als den stärker reformorientierten Kräften um Jelzin. Bei-
de Kontrahenten beriefen sich auf unterschiedliche Legitimitätsquellen. Jelzin 
setzte auf die demokratische Legitimität seiner direkten Wahl durch das Volk, und 
Chasbulatow auf die konstitutionelle Legitimität der geltenden Verfassung, die 
den Obersten Sowjet als das „höchste Organ des Staates“ ausweist. Beide Legiti-
mitätsquellen sind schwer miteinander zu „verrechnen“.132 Klar war jedoch, dass 
der Staatspräsident innerhalb der geltenden Verfassung seine politischen Vorstel-
lungen nicht durchsetzen konnte. 


3. Runde: Staatsstreich als Verfassungsgebung. Auf dem Boden der geltenden 
Verfassungsbestimmungen gab es für Jelzin kaum Chancen, seine konstitutionel-
len Vorstellungen durchzusetzen. Jelzin entschied sich deshalb für den Bruch der 
Verfassung und löste am 21. September in einem kalten Staatsstreich das Parla-
ment mit einem präsidentiellen Dekret auf und kündigte Neuwahlen an. Eine gro-
ße Gruppe von Abgeordneten um Chasbulatow und den Vizepräsidenten Ruzkoj 
verschanzten sich im Parlament. Jelzin ließ das Parlament beschießen und mit 
Waffengewalt erstürmen, wobei es zahlreiche Tote gab (Schneider 1995: 40). Da-
nach setzte er erneut eine Verfassungskommission ein, die seine Systemvorstel-
lungen eines starken Präsidenten umsetzte. Am 10. November wurde der Entwurf 
veröffentlicht und für den 12. Dezember das Verfassungsreferendum angesetzt. 
Eine Diskussion des Entwurfs fand weder in den demokratischen Gremien noch in 
der Öffentlichkeit statt. Über 70 Prozent der Bevölkerung gab in Umfragen an, 
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132 Vgl. zu jeweils unterschiedlichen Interpretationen Bos 1996: 192 ff. und Brie 1996: 155 ff. 
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mit dem Verfassungsentwurf nicht vertraut zu sein (Bos 1996: 193). Nur 55 Pro-
zent der Bürger beteiligten sich an dem Referendum und von ihnen stimmten nur 
58,4 Prozent dem Entwurf zu (Mommsen 2004: 377). Auch wenn man die häufig 
unterstellten Manipulationen an diesem Ergebnis nicht berücksichtigt (Brie 1996: 
157), kann eine Zustimmungsrate von knapp 30 Prozent der Wahlbevölkerung 
nicht als ein legitimes Votum für das Grundgesetz einer neuen Demokratie ange-
sehen werden. Die russische Verfassung ist deshalb weder Ausdruck eines kon-
sensuellen Volks- und Elitenwillens, noch genügte ihre Einsetzung den Minimal-
standards demokratischer Verfahrensweisen. Die neue demokratische Verfassung 
Russlands muss deshalb als das paradoxe Ergebnis eines unilateral und gewaltsam 
oktroyierten Willens des Staatspräsidenten gelten (ibid.: 156). 


In Russland setzten beide Hauptkontrahenten im Verfassungskonflikt auf eine 
Nullsummenlogik und waren deshalb nicht zu wechselseitigen Zugeständnissen 
oder Kompromissen bereit. Die rationale Strategie der first best solution ging nur 
für den Präsidenten auf. Schwer wiegt der Geburtsfehler der russischen Demokra-
tie, dass es im Zuge der Verfassungsgebung nicht zu einem elite settlement oder 
auch nur zu einer Elitenkonvergenz gekommen ist. Die Verfassung einte das Land 
nicht auf einen Basiskonsens, sondern spaltete es und trug erheblich zur Polarisie-
rung der politischen Eliten bei. Berücksichtigt man Genese und Inhalt der drei 
Verfassungen, nahm zweifellos Russland die größte Hypothek mit in die Phase 
der demokratischen Konsolidierung. 


 


Übungsaufgaben (Kap. V.3.)  


1. Nennen Sie je zwei Beispiele für parlamentarische, parlamentarisch-
präsidentielle, präsidentiell-parlamentarische und präsidentielle Regierungssyste-
me in Osteuropa.  


2. Warum ist Polen ein parlamentarisch-präsidentielles, Russland dagegen ein 
präsidentiell- parlamentarisches Regierungssystem zu nennen?  


3. Welche Rolle spielte der "Verfassungsimport" für die Ausarbeitung der neuen 
Verfassungen in Ungarn und Polen?  


4. Erklären Sie die Genese des Verfassungssystems in Russland mithilfe des pro-
zess- und akteurszentrierten Ansatzes.  


Kein elite settlement 
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4 Demokratische Konsolidierung, Stagnation und Scheitern:   
Ungarn, Polen, Russland und Belarus  


Im abschließenden Kapitel133 zu den Systemwechseln in Osteuropa soll der Stand  
der demokratischen Konsolidierung von vier ausgewählten ost-(mittel-) europäi-
schen Ländern 15 Jahre nach dem Systembruch erfasst werden. Für die Konsoli-
dierungsanalyse sollen dabei weiterhin die vier Länder Ungarn, Polen, Russland 
und Belarus berücksichtigt werden. Damit haben wir innerhalb des most similar 
cases design (Transformationsstaaten der „dritten Welle“ der Region Osteuropa) 
bewusst ein dissimilar cases design134 gewählt, um die Wirkungen unterschiedli-
cher Institutionen, politischer Entscheidungen und sozioökonomischer Entwick-
lungen in Hinblick auf die Konsolidierungserfolge und Misserfolge komparativ zu 
erfassen. Denn unterschiedlich sind die Transformationsentwicklungen der vier 
Länder bis zum Beginn der Konsolidierungsphase in mehrerlei Hinsicht gewesen: 


1. Unterschiedliches Ende der autokratischen Regime: 
Ungarn: Einleitung der Transformation durch die Regimeeliten, dann Ver-
handlungen zwischen reformorientierten Regimeeliten und der Opposition; 
Polen: Einleitung der Transformation durch Druck von unten, dann Verhand-
lungen zwischen reformorientierten Regimeeliten und Regimeopposition; 
Russland: Einleitung der Transformation von oben (in der UdSSR), Imperi-
umszerfall, Staatsneugründung und Reform durch „gewendete“ Softliner der 
Nomenklatura und Reformkräfte ohne Aushandlung; 
Belarus: Imperiumszerfall, Staatsneugründung, Reform von oben, Abbruch 
der Demokratisierung von oben. 


2. Etablierung unterschiedlicher Regierungssysteme: 
Ungarn: parlamentarisches Regierungssystem; 
Polen: parlamentarisch-präsidentielles Regierungssystem; 
Russland: präsidentiell-parlamentarisches Regierungssystem; 
Belarus: präsidentielles Regierungssystem. 


3. Zivilgesellschaft: 
Ungarn: zivilgesellschaftliche und rechtsstaatliche Traditionslinien, die bis in 
die Habsburger Zeit zurückreichen und sich nach 1968 in Ansätzen erneut 
entwickeln konnten; 
Polen: schwächere Habsburger Traditionen und massenhafter zivilgesell-
schaftlicher Protest nach 1980; 
Russland und Belarus: keine vergleichbaren rechtsstaatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Traditionen im 19. und 20. Jahrhundert. 


4. Wirtschaft: 
Ungarn und Polen: höheres BIP/capita, Chancen auf EU-Assoziation und Bei-
tritt, hohes Bildungsniveau; 
Russland und Belarus: geringeres BIP/capita, geringeres Bildungsniveau, kei-
ne Aussicht auf EU-Mitgliedschaft. 


_________________________________________________ 


133 Dieses Kapitel basiert auf Merkel/Puhle 1999: 185 ff., ist aber bis zum Jahre 2004 fortgeführt 
worden. 


134 Zur Methodik des Vergleichs und der Funktion von most similar cases und most dissimilar 
cases design vgl. Przeworski/Teune 1970. 
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Die Analyse der demokratischen Konsolidierung wird auf den in Kapitel 1 skiz-
zierten vier interdependenten Ebenen des politischen Systems analysiert werden: 
Verfassungsinstitutionen, intermediäre Organisationen, Neutralisierung der Veto-
akteure und Zivilgesellschaft.135 Dabei werden die Konsolidierungsfortschritte 
vor allem daran gemessen, inwieweit auf den genannten Ebenen folgende drei 
konsolidierungsfördernde Prinzipien realisiert wurden: 


1. Die institutionelle Effizienz: Die politischen Institutionen müssen zügige poli-
tische Entscheidungen zulassen und dazu beitragen, politische Stabilität zu 
produzieren; 


2. Die institutionelle Transparenz: Die politischen Entscheidungen müssen de-
mokratisch legitimiert, zurechen- und kontrollierbar sein; 


3. Die institutionelle Inklusion: Die Institutionen müssen eine weitgehende poli-
tische und soziale Einbindung zulassen bzw. fördern; es dürfen keine relevan-
ten Minderheiten bei der politischen und gesellschaftlichen Partizipation in-
stitutionell benachteiligt werden. 


Eine Messung der Demokratiequalität in Osteuropa für den Zeitraum 2003-2005 
zeigt Polen und Ungarn in der Spitzengruppe hinter Slowenien und Litauen, wäh-
rend sich Russland an vorletzter und Belarus an letzter Stelle befinden. 


Abbildung 9: Demokratiequalität in Osteuropa 
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Anmerkung: Die Balken zeigen für jedes Land den Mittelwert aus fünf Demokratiwerten, die den 
Teilregimen der embedded democracy entsprechen; die Daten des BTI 2006 wurden hierfür neu 
gruppiert bzw. aggregiert. Die Skala reicht von 1 (nicht gegeben) bis 10 (vollständig erfüllt).  
Quelle: Bertelsmann Stiftung (2005). 
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135 Natürlich entscheidet sich der Erfolg demokratischer Konsolidierung nicht allein auf diesen 
Ebenen. Wirtschaftliche Faktoren spielen ebenso eine erhebliche Rolle. Sie sollen in politik-
wissenschaftlicher Bescheidung aber nur insofern berücksichtigt werden, wie sie die gesam-
ten Ebenen beeinflussen. 
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4.1 Konstitutionelle Konsolidierung: die Regierungssysteme 


Ungarn 


Das parlamentarische Regierungssystem Ungarns zeichnet sich durch eine starke 
Exekutive aus, in der das Regierungskabinett dominiert und dem Staatspräsiden-
ten durch die Verfassung keine konkurrierenden Prärogativen zugeschrieben wer-
den. Die Kompetenzbereiche sind klar voneinander getrennt. Dasselbe gilt auch 
für das Verhältnis von Parlament und Präsident. Gegenüber dem Parlament besitzt 
der Präsident in der Gesetzgebung keine intervenierenden (suspensives Veto) oder 
konkurrierenden (präsidentielle Domänen, Dekrete) Kompetenzen. Die Wahl der 
Regierung geschieht durch das Parlament und die Regierung ist nur dem Parla-
ment, nicht aber zusätzlich dem Staatsoberhaupt verantwortlich. Das Parlament 
kann jedoch die parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung nicht destruk-
tiv gegen diese, etwa durch ein einfaches Misstrauensvotum, einsetzen. Die Ein-
führung des konstruktiven Misstrauensvotums stärkt deshalb die Stabilität der 
Regierung und die Kontinuität der Politikformulierung während der Legislaturpe-
riode. Die starke Stellung der Regierung wird aber nicht nur durch das Parlament 
„konstruktiv“ kontrolliert, sondern auch durch das kompetenzreiche Verfassungs-
gericht konstitutionell eingehegt. Mit dem Institut der vorbeugenden wie der Ex-
post-Normenkontrolle vermag es die Rechtsetzung der Regierungsmehrheit im 
Parlament wirkungsvoll auf ihre Verfassungsgemäßheit zu überprüfen. 


Die eindeutigen Kompetenzzuschreibungen, die kooperative Verschränkung der 
Verfassungsorgane und ihre wechselseitigen Kontrollmöglichkeiten haben in Un-
garn einen institutionellen Rahmen geschaffen, der die Regierungsstabilität för-
dert, die Entscheidungseffizienz nicht durch überlappende oder konkurrierende 
Kompetenzen beeinträchtigt, die politischen Entscheidungen zurechenbar macht 
und die politische und soziale Inklusion zumindest nicht behindert (vgl. u. a. 
Brunner 1991: 297 f.; Ágh 1993; Rüb 1994: 287; Merkel 1996b: 97; 
Kőrősényi/Fodor 2004: 368). 


Polen 


Als Gegenbeispiel zum stabilen institutionellen Rahmen Ungarns erwies sich bis 
1997 die Verfassungskonstruktion des parlamentarisch-präsidentiellen Regie-
rungssystems in Polen. In der doppelköpfigen Exekutive wurden Staatspräsident 
und Parlament mit annähernd gleichbedeutenden Machtressourcen ausgestattet, 
die zur institutionellen Konkurrenz von Parlament und Präsident sowie innerhalb 
der Exekutive einluden. Die unklar formulierten Kompetenzabgrenzungen zwi-
schen Legislative und Exekutive verschärften sich zu Verfassungskonflikten. Ins-
besondere die problematische Konstellation der parlamentarischen Verantwort-
lichkeit der Regierung einerseits und die erheblichen Vorschlags- und 
Designierungsbefugnisse des Präsidenten andererseits veranlassten den Staatsprä-
sidenten nach 1990, präsidentielle Machtarrondierung zu betreiben. So prägte ein 
konstitutioneller Dauerkonflikt zwischen Staatspräsident und Parlament die In-
nenpolitik Polens und hemmte bis zur Abwahl Wałęsas im Jahre 1995 die legisla-
tive und exekutive Entscheidungseffizienz des Regierungssystems. 


Der semipräsidentielle Verfassungsrahmen förderte auch die Instabilität der Re-
gierungskabinette. Während Ungarn bis 2003 nur drei Regierungen hatte, wech-
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selten sich in Polen im selben Zeitraum neun Kabinette136 ab. Die fehlkonstruier-
te Gewaltenteilung und Gewaltenfusion zwischen Legislative und Exekutive so-
wie die institutionelle Konkurrenz innerhalb der Exekutive hat die Konsolidie-
rungsgüter der Regierungsstabilität, der Entscheidungseffizienz und Entschei-
dungstransparenz sichtbar beschädigt (vgl. u. a. Ziemer 1993; Rüb 1994; 
Linz/Stepan 1996; Merkel 1996b). Allerdings trugen drei politische Ereignisse in 
den 1990er Jahren dazu bei, diesen Schaden zu begrenzen: 


• die Verabschiedung der „Kleinen Verfassung“ 1992 klärte einige der Kompe-
tenzstreitigkeiten zwischen Exekutive und Legislative; 


• die Abwahl Wałęsas 1995137 beendete die cohabitation des klerikalkonserva-
tiven Präsidenten mit der postkommunistischen Parlamentsmehrheit (seit 
1993); 


• die Verabschiedung der neuen Verfassung 1997 räumte weitere Konflikt-
punkte im Verhältnis von Legislative, Exekutive und Judikative sowie inner-
halb der Exekutive aus (Ziemer/Matthes 2004: 194). Die Verabschiedung der 
Verfassung im Jahre 1997 war ein wichtiger Schritt zur konstitutionellen 
Konsolidierung in Polen. Dass er nicht ausreichte, zeigt die anhaltende Insta-
bilität der Kabinette. Von 1997 bis 2006 wurden sechs weitere Kabinette ver-
schlissen. 


Russland 


Auch das präsidentiell-parlamentarische Regierungssystem Russlands litt unter 
dem Dauerkonflikt zwischen Parlament und Präsident (Linz/Stepan 1996: 398 f.). 
Während jedoch in Polen die Machtbalance sich spätestens 1997 zugunsten des 
Parlaments neigte, besitzt in Russland der Staatspräsident wirkungsvollere Präro-
gativen in der Konkurrenz von Legislative und Exekutive. Mit seinem Recht, das 
Parlament aufzulösen, vermag er die formelle Verantwortlichkeit der Regierung 
gegenüber dem Parlament sowohl bei der Kabinettsbildung als auch bei seiner 
Entlassung zu umgehen. Jelzin machte wiederholt von der Drohung der Parla-
mentsauflösung und der Ausschreibung von Neuwahlen Gebrauch, um ein Miss-
trauensvotum gegen die Regierung durch die Parlamentsmehrheit zu verhindern. 
Damit sicherte er zwar eine gewisse Regierungsstabilität, höhlte aber de facto 
wichtige Parlamentsrechte aus. Diese „Entmachtung“ des Parlaments wurde noch 
durch die extensiv gehandhabte Dekretierungspraxis des Präsidenten auch auf die 
Gesetzgebung ausgedehnt (ibid.; Brie 1996). Dieses „autoritäre Verfassungsver-
ständnis“ (Mommsen 2004: 380) wurde von Putin noch „effizienter“ umgesetzt. 
Nach der Parlamentswahl 2003 konnte Putin zudem auf eine Mehrheit in der Du-
ma zurückgreifen (Merkel/Puhle et al. 2006). 


Das präsidentiell-parlamentarische System Russlands gibt dem Staatsoberhaupt 
aufgrund der einseitig zugunsten des Präsidenten aufgeweichten Gewaltentren-
nung zwischen Exekutive und Legislative eine Machtfülle, die jene der Präsiden-


_________________________________________________ 


136 Damit hatte Polen nach Lettland (10 Regierungswechsel) die kurzlebigsten Kabinette in Ost-
mitteleuropa (Müller-Rommel et al. 2004: 874). 


137 Paradoxerweise wurde der einstige Führer der Regime-Opposition, Lech Wałęsa, der erheb-
lich mit dazu beitrug, die kommunistische Autokratie durch eine pluralistische Demokratie in 
Polen und ganz Osteuropa zu ersetzen, als demokratisch gewählter Staatspräsident infolge 
seiner politischen Intransigenz und mangelnden Sensibilität für konstitutionelle Regeln zu ei-
nem beachtlichen Verzögerungsgrund der demokratischen Konsolidierung in Polen. 
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ten in rein präsidentiell-demokratischen Regierungssystemen deutlich über-
steigt.138 Die Konstruktion des russischen Regierungssystems löst damit zwar das 
Problem der Regierungsstabilität und politischen Entscheidungseffizienz besser 
als die polnische Variante des Semipräsidentialismus; aber dies geschieht auf 
Kosten demokratierelevanter Rechte des Parlaments. Das Ergebnis ist eine unkon-
trollierte exekutive und legislative Machtakkumulation in der Person des Präsi-
denten. Die daraus resultierende geringe Transparenz und mangelnde effektive 
Kontrolle der präsidentiellen Entscheidungsmacht stabilisierte zwar die politische 
Situation Russlands in den letzten zehn Jahren, erkaufte dieses aber mit problema-
tischen Demokratiedefekten (Mommsen 2004: 423; Merkel/Puhle et al. 2006: 
313 ff.). 


Die Wirkung des Regierungssystems auf die Konsolidierung der russischen De-
mokratie ist also ambivalent. Zum einen sichert der mächtige Präsident die Ent-
scheidungsfähigkeit in einem politischen System, in dem das Parteiensystem flui-
de ist und stabile parlamentarische Mehrheiten die Ausnahme bilden. Zum 
anderen behindert die Konzentration der Macht auf sein Amt und seine Person die 
Entwicklung des Verständnisses bei den Bürgern für die komplexen demokrati-
schen Entscheidungsverfahren. Sowohl der positive wie der negative Aspekt tra-
ten in Putins konsequenterem Regieren prononcierter hervor, als dies bei Jelzins 
erratischem Regierungsstil der Fall war. Wenn der Übergang von autoritären zu 
demokratischen Systemen u. a. auch den Transfer der politischen Macht von Per-
sonen auf ein Set von Institutionen, Regeln und Verfahren (Przeworski 1991) be-
deutet, muss auch nach über einer Dekade nach dem Systemwechsel konstatiert 
werden, dass sich dieser Transfer noch nicht hinreichend vollzogen hat und durch 
die Verfassungskonstruktion und Verfassungspraxis unter Putin sichtbar behindert 
wird (BTI 2003, Russland-Report). Die latente Gefahr für die junge russische 
Demokratie liegt dabei nicht nur in der Verfestigung der genannten „Demokratie-
defekte“ (Mangott 2002; Shevtsova 2003: 261 ff.; Beichelt 2004; Merkel/Puhle et 
al. 2006: 363 f.), sondern kann in Krisensituationen auch das Abgleiten in präsidi-
al-autoritäre Regimeformen begünstigen, wie das Beispiel Belarus zeigt. 


Belarus 


Die besondere Struktur des weißrussischen Regierungssystems liefert ein histori-
sches Beispiel par excellence für die spezifischen Risiken (semi-)präsidentieller 
Regierungssysteme in nicht konsolidierten Demokratien. Wie im Lehrbuch trat 
eine jener Entwicklungen ein, die insbesondere Juan Linz (1990) und Arturo Va-
lenzuela (1994 zus. mit Linz) als generalisiertes Argument für die spezifischen 
Destabilisierungsgefahren präsidentieller Arrangements in die Institutionendebatte 
der Transformationsforschung eingeführt hatten. 


Nachdem Lukaschenko139 1994 mit großer Mehrheit (81 Prozent in der Stich-
wahl) zum Präsidenten vonBelarus gewählt wurde, reklamierte er für sich eine 
höhere demokratische Legitimität dem Parlament gegenüber, da dieses noch zu 
Zeiten der Sowjetunion (1991) gewählt worden war. Als das Parlament sich nach 


_________________________________________________ 


138 Dies insbesondere deshalb, weil aufgrund der klaren Gewaltentrennung der Präsident (etwa 
der Vereinigten Staaten von Amerika) nicht das Recht hat, das Parlament aufzulösen, und in 
der Gesetzgebung in hohem Maße vom Parlament abhängig ist. 


139 Hier wie im Folgenden wird die russische Schreibweise (Lukaschenko) verwendet. In der 
weißrussischen Diktion lautet der Name Łukašenka. 


Latente Gefahren 
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1994 mehrheitlich gegen die Verfassungsänderungen des Präsidenten sträubte, die 
die parlamentarischen Prärogativen auch de jure stark eingeschränkt hätten, be-
gann ein offener Konflikt zwischen beiden Verfassungsorganen. Das Parlament 
blockierte Gesetzesvorhaben des Präsidenten; dieser umging daraufhin den Obers-
ten Sowjet durch eine Flut von Dekreten, sabotierte die Parlamentswahlen von 
1995 und erzwang 1996 schließlich die Verfassungsänderung durch ein Referen-
dum (Sahm 1997: 476 ff.). Die herausragende Stellung des Präsidenten im weiß-
russischen Regierungssystem ermöglichte Lukaschenko zweierlei: zum einen 
konnte er in autoritärer Manier die Machtinstrumente der Exekutive gegen das 
Parlament instrumentalisieren, zum anderen vermochte er in demagogisch-
plebiszitärer Art und Weise, die Bevölkerung für sich und gegen die geltende Ver-
fassung zu mobilisieren (Frye 1997: 543). Das paradoxe Ergebnis war die plebis-
zitär-demokratisch legitimierte Transformation einer demokratischen Präsidialver-
fassung in eine autoritäre Präsidialdiktatur. 


Neben den allgemeinen Konstruktionsproblemen präsidentieller Regierungssys-
teme waren es v. a. folgende spezifische Faktoren, die Lukaschenkos kalten 
Staatsstreich begünstigten (Lindner 1997; Sahm 1997; Timmermann 1997: 18; 
Timmermann/Ott 1997): 


• In der nicht konsolidierten Demokratie in Belarus fehlte es an konstitutionel-
lem Respekt, der die handelnden Funktionseliten im Präsidentenamt, im Par-
lament und im Verfassungsgericht zu wechselseitiger institutioneller Selbst-
beschränkung veranlasst hätte. 


• Parlament (bis 1995) und Verfassungsgericht verfügten nicht über gleichwer-
tige demokratische Legitimitätsquellen, die sie zu effektiver Kontrolle der 
präsidentiellen Exekutive befähigt hätten.  


• Nach 1996 verkamen die demokratischen Institutionen zur bloßen Fassade. 
Dies gilt insbesondere für das Parlament. Durch ein undemokratisches, neues 
Wahlgesetz, durch die von Lukaschenko kontrollierten oder kujonierten Me-
dien, durch massive Wahlmanipulationen sowie den Wahlboykott großer Tei-
le der Opposition konnte der Staatspräsident im Jahre 2000 ein ihm willfähri-
ges Parlament installieren. Die Abgeordneten wurden als „Unabhängige“ vor 
allem aus Lukaschenkos Staatsapparat rekrutiert (Steinsdorff 2004: 445). 
Auch wenn die Konstruktion des präsidentiellen Regierungssystems nicht als 
Ursache für die Re-Autokratisierung des politischen Regimes in Belarus an-
gesehen werden kann, bot sie eine günstige Gelegenheit und einen Vorwand 
für Lukaschenkos „kalten Staatsstreich“. 


• Es fehlten funktionierende intermediäre Strukturen wie politische Parteien 
und Verbände, die die demagogisch-plebiszitäre Strategie des Präsidenten 
hätten durchkreuzen können. 


• Es mangelte an einer demokratischen politischen Kultur und lebendigen Zi-
vilgesellschaft, die die Gesellschaft gegenüber der autoritären Demagogie des 
Staatspräsidenten hätte immunisieren können. 


Fazit 


Gemessen an den vier Konsolidierungsimperativen der Stabilität, Effizienz, 
Transparenz und Gewaltenkontrolle lässt sich eine Rangfolge der vier Regie-
rungssysteme erstellen: Das parlamentarische Regierungssystem Ungarns erwies 
sich am günstigsten für die demokratische Konsolidierung; danach folgen das 
parlamentarisch-präsidentielle System Polens, das präsidentiell-parlamentarische 
System Russlands und am Ende das in eine Präsidialdiktatur „abgerutschte“ Re-
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gierungssystem in Belarus. Allerdings ist die Kausalität keineswegs unilinear. Es 
ist nicht nur die institutionelle Ordnung eines Regierungssystems, die die anderen 
Konsolidierungsebenen beeinflusst, sondern diese wiederum haben einen wesent-
lichen Einfluss darauf, ob erstere jene Leistungen erbringen kann, die der demo-
kratischen Konsolidierung förderlich sind. Der Fall Belarus mit seinen fundamen-
talen Demokratiedefiziten auf der Ebene der intermediären Strukturen und 
politischen Kultur illustriert diese Einsicht eindrucksvoll. 


 


4.2 Die repräsentative Konsolidierung: Parteiensysteme und 
Verbände 


4.2.1 Parteiensysteme 


Ungarn 


Auch für das Parteiensystem wurde in Ungarn durch die Wahlgesetzgebung ein 
stabiler institutioneller Rahmen geschaffen. Das kompensatorische Wahlsystem, 
das Elemente der Verhältnis- und Mehrheitswahl miteinander verbindet, hat eine 
moderat konzentrierende Wirkung auf das Parteiensystem. Die disproportionalen 
Effekte, die sich insbesondere durch die Majorzelemente bei der Umrechnung der 
Wählerstimmen in Parlamentsmandate und durch die 4-Prozent-Sperrklausel er-
geben, lassen sich unter dem Gesichtspunkt der sozialen und politischen Inklusion 
(demokratische Inputseite) durchaus kritisieren.140 Allerdings werden sie durch 
das ebenfalls hohe demokratische Gut der Reduzierung der Parteienzahl, der da-
durch erleichterten Formierung von parlamentarischen Mehrheiten und der Bil-
dung stabiler Regierungen getauscht. So wird der Regierungswechsel während der 
Legislaturperiode erschwert, an deren Ende durch die Parlamentswahlen jedoch 
begünstigt. Beides, die Regierungsstabilität und der turnusgemäße erleichterte 
Wechsel von Regierung und Opposition, ist in der Situation unkonsolidierter De-
mokratien für die Erzeugung spezifischer und diffuser Unterstützung der Bürger 
wichtiger als die exakte proportionale Verrechnung von Wählerstimmen in Par-
lamentsmandate. Dies gilt allerdings nur unter der Bedingung, dass strukturelle 
Minderheiten der Gesellschaft dadurch nicht in ihrem Zugang zu politischen 
Repräsentations- und Entscheidungsarenen behindert werden. Dies ist in Ungarn 
weder bei ethnischen, religiösen noch bei weltanschaulichen Minderheiten der 
Fall. 


Tatsächlich ist Ungarn bisher das einzige Land Ostmitteleuropas, in dem über drei 
volle Legislaturperioden (1990-1994, 1994-1998, 1998-2002) drei handlungsfähi-
ge Regierungen die Politik des Landes bestimmt haben: zunächst eine relativ ho-
mogene und handlungsfähige Mitte-Rechts-Regierung, die nach dem Wahlsieg 
der Sozialisten (MSZP) 1994 von einer kompakten oversized141 Mitte-Links-


_________________________________________________ 


140 So kam es bei den Parlamentswahlen 1998 zu dem paradoxen Effekt, dass das liberalkonser-
vative Parteienbündnis FiDESZ-MPP zwar nur die zweitmeisten Stimmen, aber in der Man-
datsverrechnung die meisten Parlamentssitze erhielt und die Regierung stellen konnte (Grotz 
1998: 642). 


141 „Übergroße Koalitionen“, die gegen das rationale office seeking verstoßen (Riker 1962), sind 
deshalb, wie im Falle Ungarns (1994-1998), ein Zeichen dafür, dass der Wahlsieger sich stär-
ker am Konsens- als am Majoritätsprinzip orientiert (Lijphart 1984: 23 f.). 
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Koalition der Sozialisten und dem Bund freier Demokraten (SZDSZ) ohne Turbu-
lenzen abgelöst worden ist, und danach die nationalistisch-konservative Regie-
rung unter Victor Orbán (FiDESZ), die erneut 2002 von einer sozialistisch geführ-
ten Koalitionsregierung abgelöst wurde.142 Sowohl die reibungslosen richt-
ungspolitischen Wechsel in der Regierungsverantwortung wie auch die in der 
zweiten Legislaturperiode zu beobachtende Hinwendung zu einem stärker kon-
sensorientierten Politikstil müssen als positiv für die Konsolidierung der ungari-
schen Demokratie angesehen werden. Die nachfolgende Mitte-Rechts-Regierung 
(FiDESZ-MPP, FKGP) ersetzte den Konsensstil durch eine stärker konfrontative 
Politik − aber da war die ungarische Demokratie schon konsolidiert. 


Das ungarische Parteiensystem kann mit Sartori (1976) als moderat pluralistisch 
klassifiziert werden. Es ist also weder durch die demokratiegefährdenden Charak-
teristika einer hohen Fragmentierung noch durch eine ideologische Polarisierung 
gekennzeichnet. Relevante Antisystemparteien, die dem Parteienwettbewerb eine 
zentrifugale Tendenz verleihen könnten, gibt es nicht. Auch die Volatilität der 
ungarischen Parteien ist von 1990-2003 unter 11 osteuropäischen Parteiensyste-
men am niedrigsten gewesen, gleichgültig ob man sie an den Wählerstimmen oder 
Parlamentsmandaten misst (Weßels/Klingemann 2006: 21). Trotz dieser im osteu-
ropäischen Vergleich positiven Zeichen repräsentativer Konsolidierung auf der 
Parteienebene erfüllt selbst das ungarische Parteiensystem auch nach 2000 nicht 
zufrieden stellend seine intermediäre Funktion. Die gesellschaftliche Verankerung 
der politischen Parteien ist nur schwach ausgeprägt. Auch in Ungarn kontrastiert 
diese „gesellschaftliche Schwäche“ der Parteien, wie in den meisten parlamentari-
schen Regierungssystemen Osteuropas, scharf mit ihrer staatlichen Kompetenzfül-
le. Die regierenden osteuropäischen Parteien sind deshalb in einem noch stärkeren 
Ausmaße „etatisiert“ als ihre westeuropäischen Pendants. Die mangelhafte gesell-
schaftliche Verankerung solcher „Kartellparteien“ (Katz/Mair 1995) befördert die 
soziale Schließung ihrer Organisationen gegenüber den Wünschen, Ängsten und 
Forderungen der Bürger. Verringert sich die Diskrepanz zwischen mangelnder 
gesellschaftlicher Verwurzelung und der monopolistischen Okkupation staatlicher 
Entscheidungsmacht nicht, können die politischen Parteien auch ihre intermediäre 
Repräsentations- und Vermittlungsfunktion gegenüber Staat und Gesellschaft nur 
unzureichend erfüllen. Der ungarische Parteienforscher Attila Ágh (1996) nennt 
diesen Konsolidierungsdefekt der postkommunistischen „schwebenden Parteien-
systeme“ zutreffend eine elitäre „overpartitization“ der jungen Demokratien Ost-
europas. Doch von allen osteuropäischen Parteiensystemen hat sich das ungari-
sche am stärksten konsolidiert. Ungarn ist in dieser Region neben Estland das 
enzige Land, in dem seit 1990 das Vertrauen der Bürger in die Parteien nicht ab-
genommen hat (Wessels/Klingemann 2006: 36). 


Polen 


Im Gegensatz zu Ungarn hat in Polen das fehlkonstruierte Wahlsystem von 1991-
1993 die Konsolidierung des postkommunistischen Parteiensystems noch zusätz-
lich erschwert. Aber auch mehr als zehn Jahre nach der neuen Wahlgesetzgebung 
(1992/93) ist das polnische Parteiensystem noch deutlich von einer demokratie-


_________________________________________________ 


142 Diese von Péter Medgyessy geführte Regierung war die erste Regierung, die nicht abgewählt, 
sondern 2004 parlamentarisch durch eine identische Koalition unter einem neuen Minister-
präsidenten (Ferenc Gyurcsány) abgelöst wurde. Dies hielt aber erneut bis zum Ende der re-
gulären Legislatur im Jahre 2006. 
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fördernden Konsolidierung entfernt.143 Berücksichtigt man die Kriterien der 
Fragmentierung, Polarisierung, Volatilität und gesellschaftlichen Verankerung, ist 
das polnische Parteiensystem deutlich weniger konsolidiert als das ungarische 
(Ágh 1996; Ziemer/Matthes 2004: 221 ff.; Wessels/Klingemann 2006). 


Von allen Parteiensystemen Ostmitteleuropas wies Polen in der ersten Legislatur-
periode die mit Abstand höchste Fragmentierung auf. Von 1991-1993 gelangten 
29 Parteien in den Sejm. Die effektive Parteienzahl lag bei 10,8144. Das Wahl- 
und Parteienrecht begünstigte die kleinen Parteien, förderte die extreme Pluralisie-
rung und damit die Instabilität der Regierungen in der ersten Legislaturperiode. 
Diese Fragmentierung machte es vielen Wählern schwer, die Vorteile des pluralis-
tischen Parteienwettbewerbs zu erkennen (Segert 1997: 88). Zwar ging in der 
zweiten Legislaturperiode die Zahl der im Parlament vertretenen Parteien und 
Wahlallianzen auf sieben zurück, und auch die effektive Parteienzahl betrug nur 
noch 3,9 (ibid.: 61 f.). Doch viele der Parteien bzw. der nun unter dem Druck des 
geänderten Wahlsystems neu formierten Wahlkoalitionen sind intern außerordent-
lich heterogen und mussten immer wieder Abspaltungen hinnehmen. So ist die 
Zahl der im Parlament vertretenen Parteien seit Ende der 1990er Jahre erneut an-
gewachsen.  


Bis 2005 wurde die  Zersplitterung des Parteienspektrums nicht durch ideologi-
sche Polarisierung verschärft. Denn die extreme Linke war und ist nicht besetzt, 
und die nationalistisch-reaktionären Parteien auf der Rechten waren zersplittert 
und fast bedeutungslos (Ziemer 1997: 76 ff.). Dies hat sich mit den Parlaments-
wahlen von 2005 jedoch geändert, als sich mit der nationalistisch-
rechtskonservativen Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS), der Liga der polni-
schen Familien (LPR) und der Samoobrona (Selbstverteidigung Republik Polen) 
ein chauvinistisch reaktionäres lager sammelte und nach 2005 die Regierungskoa-
lition bildete. Auch die Volatilität zwischen den Parteilagern sowie den einzelnen 
Parteien war relativ hoch, was auf eine geringe Parteien-Wähler-Bindung und 
damit eine niedrige Konsolidierung des Parteiensystems hinweist. Mit einer Vola-
tilitätsrate von 13,4 zwischen den vier Parteilagern lag auch die richtungspoliti-
sche Wählerfluktuation in Polen deutlich über dem osteuropäischen Durchschnitt 
(Wessels/Klingemann 2006). 


Die gesellschaftliche Verankerung und Akzeptanz der politischen Parteien ist in 
Polen schwächer als in Ungarn ausgeprägt. Dies ist nicht allein an der in beiden 
Ländern hohen Volatilitätsrate abzulesen, sondern vor allem auch an der extrem 
niedrigen Wahlbeteiligung und dem geringen Vertrauen zu erkennen, das den 
polnischen Parteien in allen Umfragen attestiert wird (Ziemer 1997: 58). Bei den 
Parlamentswahlen betrug in Polen die Wahlbeteiligung 1991 43 Prozent, 1993 52 
Prozent, 1997 48 Prozent, 2001 44 Prozent und 2005 nur noch 40,6 Prozent. Dies 
sind im Durchschnitt die niedrigsten Wahlbeteiligungsquoten in ganz Osteuropa. 


_________________________________________________ 


143 Dies zeigt, dass Wahlsysteme zwar die Konsolidierung (v. a. Fragmentierung) von Parteien-
systemen fördern oder hemmen können, aber keineswegs als die grundlegende Ursache für 
eine verzögerte oder gar gescheiterte Konsolidierung von Parteienlandschaft und Demokratie 
anzusehen sind. 


144 Die effektive Zahl der Parteien in einem Parteiensystem wird errechnet, indem die Summe 
der quadrierten Stimmenanteile aller Parteien an der Gesamtzahl der gültigen Wählerstimmen 
gebildet und die Zahl 1 durch diese Summe dividiert wird. An dieser Stelle wurden als Be-
rechnungsgrundlage die Parlamentsmandate herangezogen. 
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Die intermediäre Ebene der Interessenvermittlung zwischen Gesellschaft und 
Staat ist in Polen in der Wahrnehmung der Bürger noch defizienter als in Ungarn. 
Die auch auf Ungarn anwendbare These der „Kartellparteien“ (Katz/Mair 1995) 
oder der über der Gesellschaft „schwebenden Parteiensysteme“ (Stöss/Segert 
1997: 380) lässt sich noch trefflicher auf das demokratische Polen der letzten 15 
Jahre anwenden. Auch 2006 ist das polnische Parteiensystem von einer stabilen 
Konsolidierung weit entfernt. 


Russland 


Noch weiter von einer Konsolidierung seines Parteiensystems entfernt als Polen 
präsentiert sich die Parteienlandschaft Russlands 15 Jahre nach dem Systemwech-
sel. Die Einschätzung unter Politikwissenschaftlern ist einhellig: In Russland ha-
ben sich in den 1990er Jahren nur wenig mehr als „Protoparteien“ herausgebildet, 
die untereinander kaum differenziert, personalistisch orientiert und machtlos in 
der realen Politik Russlands sind (Fish 1995: 340). White, Wyman und Kryshta-
novskaya (1995: 198) sprechen von einem „Parteiensystem ohne Parteien“, Ellen 
Bos und Silvia von Steinsdorff (1997: 101 ff.) überschrieben ihre Analyse des 
russischen Parteiensystems mit der Quintessenz: „Rußland: zu viele Parteien − zu 
wenig System“, Margareta Mommsen (2004: 393) spricht von „Lobbystrukturen“ 
mächtiger Finanzgruppen und einzelner Politiker. Tatsächlich konnte sich in 
Russland auch 15 Jahre nach dem Systembruch nur ein rudimentäres Parteiensys-
tem entwickeln. Dies ist auf mindestens vier Ursachen zurückzuführen (Fish 
1995; Bos/Steinsdorff 1997; Beyme 1997, 2001; Mommsen 2004): 


• den Verlauf des Systemwechsels; 
• die institutionellen Rahmenbedingungen; 
• die noch unzureichende Herausbildung beständiger und damit parteienprä-


gender sozialer und politischer cleavages; 
• die Traditionslinien der Interessenrepräsentation in Russland. 


Verlauf des Systemwechsels: In Russland war der politische Systemwechsel weit-
gehend von oben gesteuert. Eine starke Regimeopposition, aus der sich später 
politische Parteien hätten entwickeln können, existierte nicht. So gingen nahezu 
alle relevanten Parteien „in der einen oder anderen Weise aus der KPdSU hervor“ 
(Bos/Steinsdorff 1997: 134). Es ist insbesondere auf das Fehlen des klassischen 
Transformationskonflikts zwischen Regime und demokratischer Opposition zu-
rückzuführen, dass erst sehr spät − nämlich im Dezember 1993 − die demokrati-
schen Gründungswahlen zur Staatsduma stattfanden. Diese Verzögerung verhin-
derte eine frühzeitige organisatorische und programmatische Festigung der 
Parteien, die häufig mit Wahlen, Parlamentsarbeit sowie der Regierungs- und Op-
positionstätigkeit einhergehen. 


Institutionelle Rahmenbedingungen: Ebenfalls negativ wirkte sich die Institutio-
nalisierung (1993) eines präsidentiell-parlamentarischen Regierungssystems auf 
die Konsolidierung des Parteiensystems aus. Wie oben dargestellt, weist diese 
Variante des Semipräsidentialismus dem Staatspräsidenten eine überragende Posi-
tion in der Politikgestaltung eines Landes zu. Parlament und insbesondere die po-
litischen Parteien werden auf eine Sekundärrolle verwiesen. Die institutionellen 
Anreize zur Konsolidierung starker Parteien sind in einem solchen Regierungssys-
tem deshalb nur schwach ausgeprägt (Beyme 1994a: 245). 
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Cleavage-Struktur: Bisher haben sich in der russischen Gesellschaft und der poli-
tischen Auseinandersetzung noch keine dauerhaften und klaren Konfliktlinien 
herausgebildet, entlang derer die Parteien ihre Wählerschaft kontinuierlich mobi-
lisieren könnten. Den klassischen Transformationskonflikt zwischen kommunisti-
schem Regime und demokratischer Opposition gab es nicht. Die gesellschaftliche 
Konfliktlinie zwischen Reformbefürwortern und Transformationsgewinnern auf 
der einen sowie Reformgegnern und Transformationsverlierern auf der anderen 
Seite scheint sich zwar zu verfestigen, aber die meisten Parteien verändern ihre 
Position auf der Achse von Reform und Reaktion ständig. 


Traditionslinien der Interessenrepräsentation: Die Interessenartikulation und In-
teressenvermittlung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft sowie dem Staat wird 
bisher nur sekundär von den Parteien und Verbänden besorgt. Einer noch verwur-
zelten sowjetischen Tradition folgend werden wirtschaftliche und politische Ent-
scheidungen in erster Linie von Staatslobbys um die großen industriellen Kom-
plexe145 herum direkt ausgehandelt (Stykow 1998). „Folgerichtig haben auch der 
Staatspräsident und die Regierung ihre wichtigste Machtbasis nicht in den Partei-
en, sondern in den Staatslobbys“ (Bos/Steinsdorff 1997: 135). Neben dieser 
staatslobbyistischen Variante der funktionalen Interessenrepräsentation vermag 
sich die territoriale Interessenrepräsentation durch die Parteien kaum durchzuset-
zen. Soweit diese dennoch funktioniert, ist sie weniger von klaren programmati-
schen Positionen bestimmt, sondern mehr vom Klientelismus und Personalismus 
regional verankerter Abgeordneter und Regierungsmitglieder geprägt. 


Diese hier aufgeführten Gründe verhinderten bisher die Strukturierung und erst 
recht die Konsolidierung des Parteiensystems. Die Fragmentierung, Volatilität 
und Polarisierung des russischen Parteienspektrums ist sehr hoch, Konsolidie-
rungstendenzen trotz der durch Paten von oben formierten Präsidialpartei „Verein-
tes Russland“ kaum zu erkennen. Zudem macht die interne Heterogenität der an 
sich schon großen Zahl der Fraktionen eine rationale Parlamentsarbeit sowie eine 
kontinuierliche und transparente Regierungs- und Oppositionsarbeit in der Staats-
duma extrem schwierig. 


Der hohe und steigende Volatilitätsgrad von 52,5 Prozent der Wähler bei den Par-
lamentswahlen 1995, von 55,2 Prozent (1999) und 64 Prozent (2003) zeigt an, 
dass sich keine stabilen Parteien-Wählerbindungen herausgebildet haben. Dies gilt 
sogar für die Kommunistische Partei KPRF, die 2003 eine Halbierung ihrer Wäh-
lerschaft hinnehmen musste. Alle Indikatoren deuten darauf hin, dass ein konsoli-
dierungsfördernder Konzentrationsprozess des russischen Parteiensystems nicht in 
Sicht ist. Die Dekonsolidierungswirkung des fragmentierten und volatilen Partei-
ensystems wird noch durch eine ausgeprägte ideologische Polarisierung verstärkt. 
Mit der Liberaldemokratischen Partei (LDPR) des antisemitischen Nationalisten 
Schirinowski und der orthodox gebliebenen Kommunistischen Partei der Russi-
schen Föderation (KPRF) unter Sjuganow waren die äußeren Pole auf der Rechten 
wie der Linken des Parteienspektrums stets durch relevante Parteien besetzt. Dies 
gilt auch, obwohl sich im tatsächlichen Abstimmungsverhalten die LDPR in der 
Duma zu einer Gefolgspartei der Staatspräsidenten Jelzin und Putin entwickelt hat 
und selbst die Kommunisten keineswegs eine ausgeprägt destruktive Strategie im 
Parlament verfolgen. Beide Parteien mobilisieren aber nach wie vor mit überwie-
gend demokratiefeindlichen Programmen und Kandidaten ihre Wählerschaft und 


_________________________________________________ 


145 Dies ist v.a. der Erdöl-, Gas-, militärisch-industrielle und agrar-industrielle Komplex. 
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verhindern so einen konsolidierungsfreundlichen zentripetalen Parteienwettbe-
werb. 


Tabelle 31: Die Ergebnisse der Wahlen zur Staatsduma seit 1993 (in %) 


Wahljahr 
1993 1995 1999 2003 


Parteien und Wahlvereinigungena 


Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen 
KPRF 12,4 22,3 24,3 12,8 
Vereintes Russland - - 23,2 38,2 
Vaterland - - 13,1 9,2 
Wahl Russlands / Union der rechten Kräfte 15,5 3,9 8,6 4,0 
Jabloko 7,9 6,9 6,0 4,4 
Schirinowski-Block (1993 und 1995 LDPR) 22,9 11,9 6,1 11,6 
Kommunisten, Werktätige Russlands für die 
Sowjetunion 


- 4,5 2,2 - 


Frauen Russlands 8,1 4,6 2,1 - 
Unser Haus Russland - 10,1 1,2 - 
Agrarpartei Russlands 8,0 - - - 
Partei der russischen Eintracht und Einheit 6,7 - - - 
Demokratische Partei Russlands 5,5 - - - 
Kongress der russischen Gemeinden - 4,3 0,6 - 
Andere Parteien und Unabhängige 8,7 24,7 7,7 14,6 
Gegen alle 4,3 2,8 3,3 4,8 
a Nur Parteien mit gewonnenen Sitzen in mindestens einer der drei Wahlen zur Staatsduma. 


Quelle: Mommsen (2002: 371 ff.); Datenbank des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialfor-
schung (WZB). 


Die meisten russischen Parteien sind, wie ihre Schwesterorganisationen in Osteu-
ropa, nur unzureichend in der Gesellschaft verankert (Mommsen 2004: 393). Ihre 
Programmatik bleibt diffus und häufigen Wendungen unterworfen. Die Mitglie-
derzahlen sind niedrig, die Organisationsstrukturen mit der Ausnahme der KPRF 
schwach und instabil. Am politischen Entscheidungsprozess sind die politischen 
Parteien aufgrund der übermächtigen Position des Staatspräsidenten und seiner 
Präsidialbürokratie nur begrenzt beteiligt. Dies fördert die programmatische Un-
verbindlichkeit, perpetuiert die Wählerfluktuation, erleichtert Parteispaltungen 
und motiviert zu Parteineugründungen. Aus diesen Gründen vermochte sich das 
russische Parteiensystem bisher noch nicht zu konsolidieren oder erkennbare posi-
tive Leistungen zur Konsolidierung der Demokratie in Russland zu erbringen. Da 
sich dieses intermediäre Vakuum der territorialen Interessenrepräsentation nicht 
gefüllt hat, hat der Weg Russlands weg von der „repräsentativen“ tiefer in die 
„delegative“ Demokratie hineingeführt (Brie 1996; Beichelt 2004; Merkel/Puhle 
et al. 2006). 


Belarus 


Noch weniger als in Russland kann in Belarus von einer Konsolidierung der De-
mokratie die Rede sein. Dort ist auch nach über einer Dekade Unabhägigkeit und 
Transformationsbeginn von einem ausgeprägten intermediärem Vakuum zu spre-
chen. In dem kaum besiedelten Raum der territorialen Interessenrepräsentation 
versuchten vor den Parlamentswahlen 1995 drei inoffizielle Wahlbündnisse zu 
bestehen (Sahm 1995: 1028; Zagorul’skaya 1995: 680 ff.): 


• das nationaldemokratische Wahlbündnis, dem die nationalistische weißrussi-
sche Volksfront (BNF), die sozialdemokratische Hramada, die Christlich-
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Demokratische Partei, die Nationaldemokratische Partei und die Bauernpartei 
angehörten; 


• das zentristische Wahlbündnis, dem die Partei für Volkseintracht (PNS), die 
liberale Vereinigte Bürgerpartei und die liberal-demokratische Partei (ADPB) 
angehörten; diese Parteien sind ausgesprochen mitgliederschwach, haben nur 
einen geringen Rückhalt ausschließlich in der städtischen Bevölkerung und 
verdanken ihre Existenz meist wenigen prominenten Einzelpersönlichkeiten; 
sie treten insbesondere für die Einhaltung der bürgerlichen Freiheitsrechte 
und den Rechtsstaat ein; 


• das linke Wahlbündnis, das sich aus der Partei der Kommunisten von Belarus 
(PKB), der Agrarpartei, der Sozialistischen Partei und der Partei für Arbeit 
und Gerechtigkeit zusammensetzte; insbesondere die PKB als Regimepartei 
und die neue Agrarpartei verfügten als ehemalige Regimeparteien noch über 
relevante Organisationsressourcen und eine gewisse soziale Verankerung aus 
der Sowjetzeit. 


Allerdings wurden aus diesen Wahlbündnissen keine arbeitsfähigen Fraktionen, 
die zu einer programmatischen Profilierung der „Parteienlager“ oder auch nur 
einige ihrer Parteien (Ausnahme: Kommunisten) beigetragen hätten. Nicht zu Un-
recht beschrieb Astrid Sahm (1995: 1031) das Ergebnis der missglückten Plurali-
sierung der parlamentarischen Parteien als „monolithisches politisches Spektrum“. 
Belarus kann als ein Beispiel dafür gelten, dass demokratische Wahlen (1995) 
allein keineswegs zwangsläufig ein pluralistisches Parteiensystem produzieren. 
Die zunehmende Autokratisierung des politischen Systems durch Lukaschenko 
nach 1996 verhinderte die Herausbildung und erst recht die Konsolidierung eines 
pluralistischen Parteiensystems. Die Selbstauflösung des Parlaments, ein klarer 
Verfassungsbruch (Steinsdorff 2004: 445), und eine ohne Wahlen zusammenge-
setzte Kammer trugen zur weiteren Marginalisierung der Parteien bei. Die Neu-
wahlen im Jahre 2000 wurden von den meisten Oppositionsparteien boykottiert 
und waren von zusätzlicher Manipulation begleitet. Bis auf zwei oppositionelle 
Parlamentarier gehören alle Lukaschenko-treuen Parteien oder sogenannten „Un-
abhängigen“ an, die direkt aus dem autokratisierten Staatsapparat des Präsidenten 
kamen (ibid.). 


Der desolate Zustand der weißrussischen Parteien ist auf eine Reihe von Faktoren 
zurückzuführen, die auch für die Parteienschwäche in Russland ursächlich sind. 
Allerdings traten diese in Belarus in verschärfter Form auf. Die wichtigsten sind 
(vgl. Sahm 1995; 1997; Schuschkewitsch 1997; Timmermann 1997; Steinsdorff 
2004): 


• verschleppte Gründungswahlen zum demokratischen Parlament; 
• institutionelle Hindernisse im präsidentiellen Regierungssystem; 
• der autoritäre Politikstil von Staatspräsident Lukaschenko; 
• die Selbstmarginalisierung wichtiger Oppositionsparteien; 
• die unterentwickelte civic culture. 


Verschleppte Gründungswahlen: Obwohl Belarus schon im Sommer 1991 unab-
hängig wurde, kam es erst im Mai 1995 zu den demokratischen Gründungswahlen 
des Parlaments. Das im Wahlgesetz vorgeschriebene Quorum (174 der 260 Par-
lamentssitze) der gewählten Abgeordneten wurde trotz zweier Wahlgänge nicht 
erreicht. Es bedurfte einer erneuten Wahl im November und Dezember desselben 
Jahres, bis mit 197 gewählten Abgeordneten das demokratisch gewählte Parla-
ment verfassungsgemäß seine Arbeit aufnehmen konnte (Sahm 1997: 476). Wah-
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len und insbesondere die Parlamentstätigkeit können unter Umständen erheblich 
zur organisatorischen und programmatischen Konsolidierung von Parteien beitra-
gen. In Abwesenheit eines klassischen Transformationskonfliktes zwischen Re-
gime und demokratischer Regimeopposition und infolge noch nicht ausgebildeter 
sozialer Konfliktlinien vermochte es allerdings auch das weißrussische Parlament 
nicht, zur Stabilisierung der politischen Parteien beizutragen. Die spezifische Se-
quenzierung bestimmter Etappen des weißrussischen Systemwechsels (späte par-
lamentarische Gründungswahl erst nach der Direktwahl des Staatspräsidenten) 
trug zweifellos mit dazu bei, dass sich bisher kein nennenswertes pluralistisches 
Parteiensystem herausbilden konnte. 


Institutionelle Hindernisse: Der negative Effekt der verschleppten Gründungs-
wahlen auf die Herausbildung pluralistischer Parteien wurde durch die Etablie-
rung des präsidentiell-parlamentarischen Regierungssystems mit der Verabschie-
dung der Verfassung von 1994 noch weiter verstärkt. Die herausgehobene 
Position des Staatspräsidenten ließ den Parteien nur begrenzten politischen Raum 
zur Entfaltung. Von vielen Bürgern wurden sie zudem, wie das Parlament insge-
samt, weniger als repräsentative Akteure einer demokratischen Politikgestaltung, 
sondern als überflüssige Blockaden eines ansonsten effizienten, präsidial gesteu-
erten politischen Entscheidungsprozesses angesehen (Lindner 1997: 1048). Das 
restriktive und komplizierte Wahlsystem behinderte zusätzlich den Akzeptanzzu-
wachs der Parteien in der Bevölkerung. Eine kontinuierliche staatliche Parteienfi-
nanzierung gibt es nicht. Der Präsident bestimmt per Dekret, wie viel der Staat für 
die Vorbereitung der Parlamentswahlen aufwendet. Es waren also auch konstituti-
onelle Entscheidungen, die die Herausbildung und Stärkung eines pluralistischen 
Parteiensystems verhinderten. 


Der Politikstil von Präsident Lukaschenko: Der 1994 gewählte Staatspräsident 
benutzte und veränderte erfolgreich die politischen Institutionen des weißrussi-
schen Regierungssystems, um seine Machtansprüche gegenüber dem Parlament 
und den politischen Parteien durchzusetzen. Über die von ihm weitgehend kon-
trollierten Medien kommunizierte er ohne intermediäre Instanzen in cäsaristisch-
populistischer Manier direkt mit den Bürgern. Die demagogisch inszenierten Re-
ferenden von 1995 und 1996 (Timmermann 1997: 12; 19) ermöglichten ihm mit 
hoher Zustimmung der Bürger, an den Parteien vorbei und gegen das Parlament, 
den Rechtsstaat auszuhöhlen und seine unkontrollierte Macht auszudehnen. 


Die Selbstmariginalisierung der Oppositionsparteien: Die vom Westen finanziell 
unterstützten Oppositionsparteien sind organisatorisch nicht gefestigt, heterogen 
und in der Gesellschaft nur schwach verankert. Keineswegs bedeutet die oppositi-
onelle Position zu Lukaschenko, dass all diese Parteien per se demokratisch sind 
(Steinsdorff 2004: 455). Zu einer konzertierten Opposition gegen den Präsidenten 
konnten sie sich ebenfalls nicht zusammenfinden. Der weitgehende Wahlboykott 
im Jahre 2000 und der damit verbundene Selbstausschluss vom Parlament trugen 
noch weiter zur politischen Marginalisierung bei. 


Civic culture: Lukaschenkos häufig und öffentlich geäußerte Verachtung gegen-
über den Parteien fiel infolge der zivilkulturellen Defizite der politischen Kultur 
bei der weissrussischen Bevölkerung auf fruchtbaren Boden. So geben seit der 
staatlichen Unabhängigkeit der Republik Belarus alljährlich mehr als 50 Prozent 
der Bürger an, dass sie keiner Partei vertrauen (Sahm 1995: 1025). Die Referen-
dumserfolge des Staatspräsidenten sind deshalb auch nicht primär über präsidiale 
Manipulationen und staatliche Medienzensur zu erklären, sondern müssen tiefer-
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gehend als die erfolgreiche Kommunikation des populistischen Führers Luka-
schenko mit einer Bevölkerung verstanden werden, in der demokratiefreundliche 
Einstellungen und zivilgesellschaftliche Aktivitäten noch kaum verankert sind 
(ibid.: 1030; Lindner 1997: 1044; Lorenz 1998: 20 f.). 


4.2.2 Verbände in den industriellen Beziehungen 


Die Strukturierung des intermediären Raumes zwischen Gesellschaft und Staat 
kann nicht allein den Parteien überlassen werden. Denn erst Verbände befähigen 
die Bürger, dauerhaft und kollektiv funktional spezifizierte Interessen gegenüber 
anderen Interessengruppen und dem Staat zu vertreten. Mit dieser Aufgabe erfül-
len Verbände für die Demokratie eine doppelte Funktion: zum einen aggregieren 
und artikulieren sie bestimmte (meist wirtschaftliche) Interessen der Gesellschaft, 
zum anderen entlasten sie dabei häufig den Staat von bestimmten Aufgaben. Dies 
gilt in entwickelten Gesellschaften in besonderem Maße für die Spitzenverbände 
von Kapital und Arbeit, d. h. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften (vgl. u. a. 
Beyme 1977; Armingeon 1994; Wiesenthal 1998; Schröder 2004). Für das nach-
kommunistische Osteuropa sind sie in Hinblick auf die Demokratisierung deshalb 
von besonderer Bedeutung, weil sie die Gefahr der Etatisierung, der Parteiendo-
minanz und der soziopolitischen Steuerungsschwäche mindern helfen. Aber gera-
de in den postkommunistischen Gesellschaften müssen die Verbände erst gegrün-
det (Arbeitgeberverbände) oder hinsichtlich ihrer Funktionen umstrukturiert 
(Gewerkschaften) werden. Dieser Umstrukturierungsprozess führt im Erfolgsfalle 
von den „monistisch-etatistischen Transmissionsriemen“ der kommunistischen 
Regime hin zu „pluralistisch-gesellschaftlichen Interessensorganisationen“ in den 
neuen marktwirtschaftlichen Demokratien. Idealtypisch kann dieser Systemwan-
del der Verbände in drei unterschiedliche Konfigurationen von Arbeitsbeziehun-
gen münden: 


Unsere These lautet: die günstigste Form, die die Arbeitsbeziehungen in jungen 
postkommunistischen Demokratien annehmen können, ist die neokorporatistische 
Variante. Sie erfüllt am ehesten den Pluralisierungs- und Steuerungsbedarf der 
nachkommunistischen Gesellschaften, ohne die Konsolidierung von Marktwirt-
schaft und Demokratie zu behindern. Im Folgenden soll knapp dargestellt werden, 
welche Form die industriellen Beziehungen146 in den vier Untersuchungsländern 
nach 1990 angenommen haben. 


Tabelle 32: Verbandskonfigurationen in den industriellen Beziehungen 


 Staatssozialismus Transformations-
gesellschaften 


kapitalistische Demokratien 


Verbands-
konfiguration 


monistisch  staatskorporatistisch pluralistisch neokorpora- 
tistisch 


Gewerkschafts-
politik 


Transmissions-
riemenpolitik  


etatistisch-
klientelistische 
Netzwerke 


pressure-group- 
Politiken 


tripartistische 
Konzertierung 


Quelle: Modifiziert und ergänzt übernommen aus Dittrich (1997: 119). 


_________________________________________________ 


146 Der Begriff „industrielle Beziehungen“ wird synonym zu der Bezeichnung „Arbeitsbeziehun-
gen“ verwandt. 
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Ungarn 


Weder die Gewerkschaften oder die Spitzenverbände der Wirtschaft noch ihre 
wechselseitigen Beziehungen können in Ungarn auch 15 Jahre nach dem System-
wechsel als konsolidiert gelten. Dennoch sind positive Ansätze zur Konsolidie-
rung und Konzertierung der wirtschaftlichen Interessen von Arbeit, Kapital und 
Staat erkennbar. Dieser beginnende Konsolidierungsprozess durchlief bisher zwei 
unterschiedliche Phasen (Deppe/Tatur 1997; Kurtan 1998). 


1. Phase: Die bürgerliche Regierungskoalition unter Antall (1990-1994) versuch-
te, die Gewerkschaften zu neutralisieren und diese so wenig wie möglich in den 
Umgestaltungsprozess von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft mit einzubeziehen. 
Dies gelang der Regierung zunächst, da die ungarischen Gewerkschaften zu Be-
ginn der 1990er Jahre vier besondere Schwächen aufwiesen (Deppe/Tatur 1997: 
137 f.; Bertelsmann Stiftung 2004, 2005): 


• Die Gewerkschaften waren nur eingeschränkt repräsentativ für die Arbeit-
nehmer und besaßen deshalb nur eine begrenzte Mobilisierungsfähigkeit; die 
Verpflichtungsfähigkeit gegenüber den Arbeitgebern war aufgrund der nur 
mittleren Repräsentativität unsicher und begrenzt. 


• Die Gewerkschaften waren organisatorisch sowohl vertikal als auch horizon-
tal stark fragmentiert. Aus der alten staatssozialistischen Monopolgewerk-
schaft gingen vier Konföderationen hervor, denen drei neu gegründete „Al-
ternativverbände“ (ibid.: 138) gegenüberstanden.147 


• Die ungarischen Gewerkschaften waren von einem besonderen „asymmetri-
schen Dualismus“ (ibid.) geprägt. Die alten kommunistischen Nachfolgever-
bände waren organisatorisch stark, besaßen aber zunächst aufgrund ihrer Re-
gimevergangenheit nur begrenzte Legitimität als Verhandlungspartner 
gegenüber den Arbeitgebern und dem Staat. Die neu gegründeten Gewerk-
schaften dagegen konnten zwar auf ihre politische Legitimität verweisen, be-
saßen aber keine nennenswerte Repräsentativität. 


• Die Stellung der Gewerkschaften gegenüber den politischen Parteien war von 
Anbeginn subaltern (Kurtan 1998). Dies gilt in besonderem Maße für die 
neuen „Alternativgewerkschaften“ gegenüber den „befreundeten“ Regie-
rungsparteien MDF (Ungarisches Demokratisches Forum) und SZDSZ (Bund 
Freier Demokraten). 


Der Dualismus von organisatorischer Stärke und demokratischer Legitimität, die 
Dominanz der Parteien (Ágh 1994) und die fortschreitende Deindustrialisierung 
der Wirtschaft schwächte die ungarische Gewerkschaftsbewegung und erlaubte es 
der konservativ-liberalen Koalitionsregierung (1990-1994), die Gewerkschaften 
von der Mitgestaltung des demokratischen Konsolidierungskurses in den ersten 
drei Jahren weitgehend auszuschließen. Auch der schon 1988 gegründete und 
1990 neu organisierte „Rat für Interessenausgleich“, der Arbeitgeber, Gewerk-
schaften und Regierung zu Verhandlungen formell zusammenbringt, war in den 
ersten Jahren aufgrund der Schwäche der Verbände staatsdominiert, deshalb bei 
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147 Die beiden größten Nachfolgeorganisationen der alten Systemgewerkschaft sind der „Ungari-
sche Gewerkschaftsbund“ (MSZOSZ) im industriellen Bereich und das „Gewerkschaftliche 
Kooperationsforum“ (SZEF) im öffentlichen Dienst. Die drei „Alternativverbände“ sind: 
„Demokratische Liga“, „Unabhängige Gewerkschaften“, „Landesbund der Arbeiterräte“. 
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den Verbänden umstritten und außerhalb der engen Tarifpolitik nur wenig wir-
kungsvoll (Deppe/Tatur 1997: 139). 


2. Phase: Die „Neutralisierungspolitik“ der bürgerlichen Koalitionsregierung ließ 
sich nur bis Ende 1992 durchhalten. Denn um ein Austeritätsprogramm zur Be-
grenzung des Haushaltsdefizits wirkungsvoll umsetzen zu können, musste die 
bürgerliche Koalitionsregierung die Gewerkschaften in die Politikformulierung 
mit einbeziehen. Zu diesem Zwecke wurde der „Rat für Interessenausgleich“ auf-
gewertet und der stärkste Gewerkschaftsverband MSZOSZ148 realpolitisch legi-
timiert. In der Folge verschoben sich die Kräfteverhältnisse unter den ungarischen 
Gewerkschaften zugunsten der reformierten „Nachfolgeverbände“ der alten Re-
gimegewerkschaft. „Damit wurde die anfänglich für den ungarischen Gewerk-
schaftspluralismus charakteristische Asymmetrie zwischen organisationspoliti-
schem Status, demokratischer Legitimation und politischem ‘Verbindungskapital’ 
weitgehend aufgehoben“ (Deppe/Tatur 1997: 144). Dies bedeutete eine Stabilisie-
rung der Steuerungsfähigkeit der Arbeitsbeziehungen in Hinblick auf eine ge-
samtwirtschaftlich verträgliche Konzertierung der Tarif-, Sozial- und Wirtschafts-
politik. Tatsächlich haben diese korporatistischen Arrangements in der 
Lohnpolitik in den ersten Jahren der neuen Demokratie zu volkswirtschaftlich 
verantwortungsbewussten Abschlüssen geführt (Brusis 1994: 9). 


Die tripartistische Kooperation wurde mit dem Wahlsieg und der Regierungs-
übernahme durch die postkommunistische Sozialistische Partei Ungarns weiter 
stabilisiert. Die enge Verzahnung der postkommunistischen „Nachfolgepartei“ 
und der postkommunistischen „Nachfolgegewerkschaften“ erleichterten korpora-
tistische Arrangements, die zwar selten sektorenübergreifend sind, aber zuneh-
mend an Bindungskraft gewannen (Kurtan 1998). Damit ist die Dominanz des 
Staates allerdings noch keineswegs verschwunden, was manche Kritiker von ei-
nem „asymmetrischen Staatskorporatismus“ sprechen lässt (Brusis 1994: 13). 
Auch die Integrations- und Verpflichtungsfähigkeit der Verbandsspitzen von Ar-
beit und Kapital ist gegenüber ihren Mitgliedern keineswegs stabil und ausge-
prägt. Dies gilt in besonderem Maße für die Wirtschaftskammer MGK, die die 
Interessen vieler Unternehmer vertritt. Dennoch gibt es in Ungarn von allen ost-
mitteleuropäischen Staaten am ehesten erfolgversprechende organisatorische und 
institutionelle Ansätze zur Herausbildung eines liberalen Neokorporatismus, der 
die Ordnungssysteme Markt und Staat in ihren Steuerungs- und Integrationsfunk-
tionen entlastet. 


Polen 


Auch in Polen vollzog sich die Herausbildung der Arbeitsbeziehungen nach 1990 
bisher in zwei Etappen. Die erste Phase dauerte ebenfalls bis Ende 1992. Sie war 
gekennzeichnet von einer von der Solidarność geführten Regierung, die den wirt-
schaftlichen Umbau mit der radikalen Schocktherapie (Big Bang) des damaligen 
Wirtschaftsministers Balcerowicz einleitete (Quaisser 1997: 3 f.) Das Besondere 
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148 Die „Nationale Allianz der ungarischen Gewerkschaften“ (MSZOSZ) organisierte am Ende 
der 1990er Jahre 40 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder des Landes. Mit fast 1 000 000 
Mitgliedern ist die Nachfolgeorganisation der alten kommunistischen Einheitsgewerkschaft 
der mitgliederstärkste Gewerkschaftsverband. Gefolgt wird er von der SZEF (750 000 Mit-
glieder), der ASZOK (350 000 Mitglieder) und der ESZT (90 000 Mitglieder). Die beiden 
neu gegründeten Gewerkschaftsverbände LIGA und MOSZ haben zusammen ca. 150 000 
Mitglieder (Kurtan 1998). 
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daran war, dass die Schocktherapie der Solidarność-Regierung von der 
Solidarność-Gewerkschaft abgesichert wurde, obwohl sie mit erheblichen sozialen 
Härten, Konsumverzicht und steigender Arbeitslosigkeit einherging. Die poli-
tisch-moralische, personelle und organisatorische Verklammerung von Regierung 
und Gewerkschaft verwandelten zumindest in der Startphase der Transformation 
das gewerkschaftliche Blockadepotenzial in reformförderndes „Sozialkapital“ 
(Deppe/Tatur 1997: 134) für die ersten demokratischen Regierungen Polens. Die 
politische Einbindung der Gewerkschaften basierte auf einem politisch-
symbolischen Reformkonsens, der durch die enge Elitenverschränkung stabilisiert 
wurde. Der Regierung wurde dadurch eine Schonfrist und der Gewerkschaft 
Solidarność ein privilegierter politischer Status gegenüber der in der Spätphase 
des kommunistischen Regimes gegründeten offiziellen Gewerkschaft OPZZ ein-
geräumt (Schienstock/Traxler 1993: 501). Zwischen beiden zunächst annähernd 
gleich starken Gewerkschaftsverbänden149 entwickelte sich so rasch ein Dualis-
mus, der ideologisch begründet war und sich durch die unterschiedlichen Positio-
nen zu Regierung und Wirtschaftspolitik verfestigte. 


Doch der enge Schulterschluss und der moralisch-politische Konsens der Gewerk-
schaft „S“ und der Regierung „S“ wurde brüchig, als sich die sozialen Opfer der 
Schocktherapie verschärften und die konkurrierende Gewerkschaft OPZZ auf ei-
nen härteren Konfrontationskurs einschwenkte. Von der alten, regierungstreuen 
Solidarność spaltete sich die regierungskritischere „Solidarność 80“ ab, die zu-
sammen mit den Branchengewerkschaften der OPZZ und einigen kleineren syn-
dikalistischen Gewerkschaften die Streikwelle vom Sommer 1992 trug. Die Re-
gierung schloss daraufhin einen formellen „Pakt zur Umgestaltung der staatlichen 
Unternehmen“ mit allen relevanten Gewerkschaften ab, der das privilegierte 
Bündnis zwischen den Regierungseliten und der Gewerkschaft Solidarność vor-
erst beendete. Die Solidarność-Gewerkschaft hatte sich nach zwei Jahren „Flan-
kenschutz“ als „legitimatorische Ressource der liberalen Reformpolitik“ ver-
braucht und musste aus Gründen der eigenen Existenzsicherung „nach einem 
neuen Selbstverständnis“ suchen (ibid.: 141). 


2. Phase: Der Wahlerfolg und die Regierungsübernahme durch das postkommu-
nistische „Bündnis der demokratischen Linken“ (SDL) im Jahre 1993 drehte die 
Rollenverteilung um. Nun war es die OPZZ-Gruppierung, die die Modernisie-
rungspolitik der SDL und PSL (Bauernpartei) teilweise absicherte, da sie der 
stärksten Partei der Linkskoalition, der „Sozialdemokratie der Republik Polen“ 
(SdRP), personell und programmatisch verbunden war. Die Gewerkschaft 
Solidarność konnte dagegen mit einer dezidierten Oppositionspolitik wieder an 
gewerkschaftlichem Profil gewinnen. Sie favorisierte nun ein weitgehendes libe-
rales Tarifvertragssystem mit ausgeprägter Distanz zum Staat, während die OPZZ 
stärker auf einen „paternalistisch-korporatistischen“ Kurs einschwenkte. 


In Polen wie in Ungarn haben sich bei allen organisatorischen Unterschieden rund 
15 Jahre nach dem Systemwechsel ähnliche Konfigurationen der Arbeitsbezie-
hungen herausgebildet. Frank Deppe und Melanie Tatur (1997: 150) bezeichneten 
diese in Abgrenzung zum westlichen „societal corporatism“ oder „liberal corpora-
tism“ (vgl. u. a. Schmitter/Lehmbruch 1979) als „zyklisch höchst instabilen und 
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149 Beide Gewerkschaftsverbände wiesen zu Beginn der 1990er Jahre in den industriellen Kern-
zonen einen Organisationsgrad von jeweils ca. 25 Prozent der Beschäftigten auf (Schien-
stock/Traxler 1993: 501). 
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segmentierten Korporatismus“. Dieser ist v. a. durch drei Merkmale gekennzeich-
net: 


• Die ungarische und die polnische Regierung waren insbesondere zu Beginn 
des Regimewechsels aufgrund ihrer Steuerungsschwäche angesichts der um-
fangreichen Transformationsprobleme bei der Implementation wirtschafts- 
und sozialpolitischer Entscheidungen auf die Kooperation der Gewerkschaf-
ten angewiesen. 


• Die Gewerkschaften ihrerseits waren infolge ihrer Organisations- oder Legi-
timitätsschwäche und der sich segmentierenden Güter- und Arbeitsmärkte zu 
ihrer eigenen Stärkung auf einen „institutionalisierten öffentlichen Status“ (i-
bid.: 151) angewiesen, wie ihn neokorporatistische Arrangements verleihen. 


• Aufgrund der sich fast gewerkschaftsfrei entwickelnden neuen Industrie- und 
Dienstleistungssektoren konzentrieren sich die gewerkschaftliche Stärke und 
die organisierten Arbeitskonflikte v. a. auf die alte verstaatlichte Industrie und 
den öffentlichen Dienst. 


„Zyklisch instabil“ sind die polnischen Arbeitsbeziehungen, weil der Staat zwar 
die Kooperation der Gewerkschaften prinzipiell benötigt, aber aufgrund von deren 
Schwäche immer wieder versucht war, die Regierungspolitik unilateral und hie-
rarchisch ohne Absprachen mit und ohne Zugeständnisse an die Sozialpartner 
durchzusetzen. „Segmentiert“ ist der Korporatismus, weil er sich fast ausschließ-
lich auf die alten verstaatlichten Industriebereiche und den öffentlichen Dienst 
bezieht und die dynamischen Sektoren der mittelständischen privaten Industrie 
und der modernen Dienstleistungen aufgrund der Gewerkschaftsschwäche weit-
gehend ausschließt. Hinsichtlich der für die demokratische Konsolidierung wich-
tigen Güter wie gesellschaftlicher Konsens, wirtschaftspolitische Effizienz und 
soziale Gerechtigkeit ist die oben skizzierte Form der Arbeitsbeziehungen ebenso 
weit vom worst case eines konfliktreichen fragmentiert-pluralistischen Systems 
entfernt wie vom best case stabiler, effizienter und inklusiver Strukturen, wie sie 
der liberale Neokorporatismus in westlichen Ländern (Österreich, Schweden, 
Norwegen, Finnland) bisweilen hervorgebracht hat. Eine weitere Konsolidierung 
der industriellen Strukturen in Richtung des best case steht aufgrund der gegebe-
nen Voraussetzungen und der absehbaren Probleme allerdings auch mittelfristig 
kaum zu erwarten. 


Russland 


In Ungarn und Polen sind erste Konsolidierungstendenzen von verbandlichen 
Strukturen der beiden Antagonisten Kapital und Arbeit innerhalb der Marktwirt-
schaft zu erkennen. Allerdings haben sie sich noch nicht stabilisiert und der Staat 
spielt eine für kapitalistische Demokratien immer noch ungewöhnlich starke Rol-
le. Für Russland haben sich selbst diese verhalten positiven Entwicklungstrends 
bisher noch nicht abgezeichnet. Das ist zunächst auf die Tatsache zurückzuführen, 
dass der wirtschaftliche Umbau dort weit weniger fortgeschritten ist und die Kapi-
tal-Arbeit-cleavage sich noch keineswegs klar herausgebildet hat (Wiesenthal 
1995: 30). Diese für westliche Marktgesellschaften typische Konfliktlinie wird in 
Russland gegenwärtig noch stark von sektoralen, regionalen und branchenspezifi-
schen Arbeitnehmer-Unternehmer-Koalitionen überlagert (Stykow 1998). Auf-
grund der nach wie vor dominanten Position des Staates in der Wirtschaft (Höh-
mann 1997: 201 ff.) ist dieser, und nicht der wechselseitige Sozialpartner, der 


Diffuser Kapital-Arbeit-
cleavage 







 
V.  Die dritte Demokratisierungswelle: Osteuropa 285


zentrale Adressat der Einflussnahme von Unternehmern, „Direktoren“150 und 
Gewerkschaften. Es sind deshalb weniger die verbandlich organisierten Tarifaus-
einandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit, die die industriellen Beziehun-
gen in Russland prägen, als vielmehr die direkte Einflussnahme von Unterneh-
mern, Lobbygruppen und Gewerkschaften auf die Exekutive und Legislative. 
Noch immer definieren staatliche Manager, Unternehmer und Gewerkschaften 
häufig „gemeinsame Produzenteninteressen“ in bestimmten Industriesektoren, 
Regionen oder auch nur großen Unternehmen, die sie dann vereint gegenüber dem 
Staat vertreten. Parallel zu diesem direkten lobbying von Unternehmen und pres-
sure groups (RSSP Research Institute 1995: 77 ff.) beginnen sich noch andere 
Strukturen der postsowjetischen „Verbandslandschaft“ (ibid.) herauszubilden. Sie 
sind allerdings in erheblichem Maße von den strukturellen Erbschaften der staats-
sozialistischen Vergangenheit und dem noch wenig fortgeschrittenen Umbau der 
russischen Wirtschaft geprägt. Dies soll im Folgenden anhand der Gewerkschaf-
ten und Unternehmerverbände aufgezeigt werden. 


Die Gewerkschaften 


Wie in fast allen postkommunistischen Gesellschaften haben auch in Russland die 
alten Regimegewerkschaften überlebt. Allerdings sind nun „von unten“ neue so-
genannte „alternative Gewerkschaften“ entstanden. Aber anders als in Polen und 
stärker ausgeprägt als in Ungarn dominieren in Russland die Nachfolgeverbände 
der alten sowjetischen Regimegewerkschaft. Diese haben sich in der „Föderation 
der Unabhängigen Gewerkschaften Russlands“ (FNPR) als Dachverband zusam-
mengeschlossen. Von den einst 140 Millionen Mitgliedern waren nach Eigenan-
gaben der FNPR 1994 noch 50 Millionen verblieben (Hoffer 1996: 208). Diese 
Selbstschätzung mag − auch aus strategischen Gründen − etwas hochgegriffen 
sein. Dennoch zählt die FNPR rund sieben Mal so viele Mitglieder wie alle neu 
gegründeten „alternativen Gewerkschaften“ zusammen (Stykow 1998). Und auch 
wenn die FNPR mit dem Verlust der einstigen umfassenden sozialpolitischen 
Funktionen heute manche der „selektiven Anreize“ (Olson 1968) aus der Vergan-
genheit für ihre Mitglieder verloren hat, fungiert sie auf betrieblicher Ebene doch 
immer noch häufig als „Sozialabteilung“ für die Belegschaft. In Tarifauseinander-
setzungen mit der Betriebsführung treten sie meist nur dann ein, wenn alternative 
Gewerkschaften im Betrieb existieren und der damit verbundene Konkurrenz-
druck sie dazu zwingt: 


„Wo es diesen Konkurrenzdruck nicht gibt, bleiben Kollektivverträge meist eine wenig 
bedeutungsvolle Willenserklärung zwischen de facto zwei Ressorts der betrieblichen 
Verwaltung oder werden gar nicht abgeschlossen“ (Stykow 1998). 


In Konkurrenz zu der postsowjetischen Nachfolgekonföderation FNPR sind klei-
nere „alternative Gewerkschaften“ neu entstanden. Sie vermochten sich sektoral 
spezialisiert vor allem im Energie- und Transportsektor zu etablieren. Aber insbe-
sondere als berufsständische Gewerkschaftsvertretungen bei den Fluglotsen, den 
Piloten, den Seeleuten, Hafenarbeitern und anderen strategisch exponierten und 
lohnpolitisch privilegierten Berufsgruppen konnten sie sich als ernsthafte Vertre-
tung gegenüber den Arbeitgebern profilieren. Diese alternativen Gewerkschaften 
erfüllen am ehesten die klassischen gewerkschaftlichen Vertretungsfunktionen in 
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150 Damit werden hier wie im Folgenden die Spitzenmanager der großen staatlichen Konzerne 
bezeichnet (vgl. auch Stykow 1998). 
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einer Marktwirtschaft. Trotz der sich langsam pluralisierenden Gewerkschafts-
landschaft dominiert jedoch die FNPR und mit ihr die oben dargestellten hybriden 
Interaktionsformen aus der gleichzeitigen Repräsentation von Arbeiter- und Un-
ternehmerinteressen. Das alte Gewerkschaftssystem hat zu beachtlichen Teilen 
überlebt, wird aber zunehmend von neuen Gewerkschaftsformen und -funktionen 
komplementiert, die allerdings auch acht Jahre nach dem Untergang der Sowjet-
union nur als Minderheit die Gewerkschaftslandschaft Russlands prägen. 


Unternehmerverbände 


Wie die Gewerkschaften sind auch die Interessenvertretungen der Unternehmer 
durch den Dualismus von Staats- und Privatwirtschaft geprägt. Die Verbandsfor-
scherin Petra Stykow (1998: 143 ff.) unterscheidet vier Varianten verbandlich 
organisierter Wirtschaftsinteressen in Russland: 


1. Multisektorale Verbände: sie umfassen die Branchenverbände mehrerer Wirt-
schaftssektoren und beanspruchen häufig den Status von „Spitzenverbänden“, 
den sie allerdings bisher in der Realität nicht umsetzen konnten. 


2. Branchenverbände: sie repräsentieren die einzelnen Unternehmen innerhalb 
eines Wirtschaftszweiges. Hier sind zunächst die Verbände zu unterscheiden, 
die in den alten Industriesektoren um die „Direktoren“ der Staatsbetriebe ent-
standen, und jene, die sich in den neuen privaten Wirtschaftszweigen wie 
Banken, Versicherungen, Immobilien und Dienstleistungen organisiert haben, 
und die von den „biznesmeny“ kontrolliert werden. In jüngster Zeit wird die-
ser Dualismus zunehmend von den neuen Differenzierungen der Wirtschafts-
bereiche überlagert, wie z. B. den arbeitskraftintensiven versus kapitalintensi-
ven Sektoren, dem monopolistischen versus wettbewerbsoffenen Bereich 
sowie der Industrie gegenüber dem Dienstleistungsbereich. 


3. Intersektorale Regionalverbände: sie bilden branchenübergreifend regionale 
Dachverbände der nationalen Konföderationen. Diese werden in der Regel 
von der staatlichen Großindustrie der „alten“ Sektoren dominiert (ibid.). 


4. Assoziationen kleiner und mittelständischer Unternehmer: sie werden aus-
schließlich von privaten Unternehmern gebildet und bilden das schwächste 
Glied in der wirtschaftlichen Verbändelandschaft. 


Generell gilt, dass bisher die privaten Unternehmer weit weniger organisiert sind 
als die alten, politisch erfahrenen „Direktoren“ der staatlichen Großbetriebe. Diese 
verfügen in der Regel über einen direkteren Zugang zu den staatlichen Entschei-
dungsorganen und Behörden (Stykow/Zotov 1996: 12) und agieren nicht selten 
unter der neuen verbandlichen Hülle weiter als interpersonelle Netzwerke alter 
Regimeeliten. Wie die Gewerkschaftslandschaft ist auch die Verbändelandschaft 
der Unternehmensinteressen fragmentiert, hierarchisch kaum organisiert und 
durch den asymmetrischen Dualismus dominierender alter Strukturen und noch 
schwacher neuer Organisationen geprägt. 


Trotz der beschriebenen unklaren Funktionsteilung zwischen „Arbeit“ und „Kapi-
tal“, trotz der organisatorischen Fragmentierung der Verbändesysteme und der 
damit einhergehenden geringen Verpflichtungsfähigkeit der Verbände wurde 
1992 eine tripartistische Kommission per Regierungsdekret ins Leben gerufen. 
Die jährlichen Vereinbarungen der tripartistischen Kommission haben jedoch 
mehr „symbolische Bedeutung“ (Wiesenthal 1995: 30) als faktische Bindungs-
kraft. Sie sind bisher aufgrund der defizitären verbandlichen Repräsentativität von 
Kapital und Arbeit zentralistische Absichtserklärungen geblieben. „Vor Ort“ ver-
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mochten sie nicht zuletzt deshalb keine Wirkung zu entfalten, weil es für ihre 
Durchsetzung weder juristische noch wirtschaftliche Sanktionsmöglichkeiten gibt 
(Hoffer 1994; Stykow 1998: 149; Schröder 2004). 


Die begrenzten Fortschritte des wirtschaftlichen Umbaus in Russland spiegeln 
sich in einem hybriden Regime der industriellen Beziehungen wieder, in dem 
staatssozialistische Relikte mit klientelistisch-kapitalistischen und marktwirt-
schaftlich-liberalen Strukturen konkurrieren. Die Wirtschaftsverbände sind dabei 
weniger neue kollektive Akteure, die ihre Interessen innerhalb einer marktwirt-
schaftlichen Demokratie artikulieren, organisieren und aushandeln, als häufiger 
formale Hüllen bereits existierender Interessensnetzwerke. Aber auch als korpora-
tive Akteure, die zwischen Gesellschaft und Staat vermitteln, konnten Gewerk-
schaften und neue Unternehmerverbände bisher noch nicht annähernd die Wir-
kung entfalten wie die alten und neuen klientelistischen Netzwerke, über die 
große Konzerne ihre monopolistischen oder sektoralen Interessen direkt mit der 
Exekutive verhandeln (Stykow/Zotov 1996: 12; Stykow 1998; Mommsen 2004: 
405). Die Funktion der intermediären Interessenrepräsentation zwischen Gesell-
schaft und Staat im demokratietheoretisch-zivilgesellschaftlichen Sinne Alexis de 
Tocquevilles (1985) ist in Russland erst recht unterentwickelt. Es ist vielmehr ein 
intransparentes Netzwerk zwischen der dominanten staatlichen Exekutive, indus-
triellen Monopolen und Oligopolen sowie teilweise kriminellen Kapitalgruppen 
entstanden, das den intermediären Raum zwischen Staat und Gesellschaft durch-
zieht. Auf die Konsolidierung einer entfalteten liberalen Demokratie wirken die 
Konfiguration der Arbeitsbeziehungen und die Interaktionsformen der großen 
wirtschaftlichen wie gewerkschaftlichen Verbände eher kontraproduktiv. Denn 
diese sind in ihren Organisationsformen und Einflussstrategien, wie Petra Stykow 
(1998: 171) überzeugend schreibt: 
„komplementär zu einem System der delegative democracy mit seiner Schwäche rechts-
staatlicher Institutionen und Prozeduren, kaum entwickelten Mechanismen der öffentli-
chen Kontrolle, klientelistischen Praktiken und geringer politischer Partizipation der 
Bevölkerung. Interessengruppen sind in diesem System eingebunden, passen sich in ihrem 
Verhalten an dieses an und stabilisieren es - einschließlich des „undemokratischen“ Po-
tentials, das einer solchen ‚delegierten Demokratie’ eigen ist“. 


Nicht den Aufbau einer funktionierenden Polyarchie fördern diese Formen der 
Interessenvermittlung, sondern die Etablierung einer „defekten Demokratie“, die 
sich in Russland zu konsolidieren beginnt. 


Belarus 


Wie stark die Verbandsbildung in den industriellen Beziehungen vom Stand des 
wirtschaftlichen Umbaus abhängt, wurde schon am Beispiel Russlands gezeigt. 
Diese Kausalbeziehung kann im Falle von Belarus noch stärker sichtbar gemacht 
werden. In Belarus ist der Übergang von der zentralen Kommando- zur Markt-
wirtschaft nie über die Anfänge hinausgekommen. So befanden sich Ende 1994 
noch immer 83 Prozent des Produktivkapitals in staatlichem Besitz (Zago-
rul’skaya 1995: 670). Die Dominanz des Staates im Industrie- und Agrarsektor ist 
erdrückend. Lediglich im Bereich der Dienstleistungen und des Handels hat das 
Privateigentum sich stärker entfalten können. Die Privatisierung, die nach der 
Unabhängigkeitserklärung 1991 nur schleppend anlief, wurde durch die Direkt-
wahl Lukaschenkos im Jahre 1994 zunächst verzögert und dann gestoppt. Sie hat 
mit ihrem undurchsichtigen Verfahren nicht nur die alte Nomenklatura bedient, 
sondern noch weniger als in Russland die für kapitalistische Gesellschaften kenn-
zeichnende Konfliktlinie zwischen Kapital und Arbeit entstehen lassen. Dieses 
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embryonale Stadium des wirtschaftlichen Umbaus und die sich allenfalls im statu 
nascendi befindlichen typischen Konfliktlinien einer Marktgesellschaft werden 
von den Organisationsstrukturen und Interaktionsformen innerhalb der industriel-
len Beziehungen getreulich abgebildet. So verläuft die entscheidende interessens-
politische und verbandliche Konfliktlinie auch am Ende der neunziger Jahre nicht 
zwischen Kapital und Arbeit, sondern dem staatlichen und privaten Wirtschafts-
sektor. 


Die Gewerkschaften 


Der für die gesamten wirtschaftlichen Beziehungen prägende Dualismus von 
„privat“ und „staatlich“ durchzieht auch die gewerkschaftlichen Organisationen 
der weißrussischen Arbeitnehmer. Hier wie dort dominiert der staatliche Sektor, 
so dass präziser von einem asymmetrischen Dualismus gesprochen werden muss. 
Der staatliche Sektor wird gewerkschaftlich von dem Dachverband Federation of 
Unions of Belarus (FUB) vertreten (ibid.: 674). Er übernahm nicht nur das gesam-
te Finanz- und Organisationsvermögen der alten Regimegewerkschaft Belsovprof, 
sondern auch viele der Transmissionsfunktionen, die die Gewerkschaftsaktivitäten 
in staatssozialistischen Systemen auszeichnet (ibid.). Dem FUB historisch, ideo-
logisch und in der Funktionsweise eng verbunden ist die Arbeiterunion des agro-
industriellen Komplexes. Beide Gewerkschaftsverbände verfügen über erhebliche 
materielle Ressourcen und einen privilegierten Zugang zum Obersten Sowjet, zur 
Regierung und der „präsidentiellen Vertikalen“. Sie dominieren die Gewerk-
schaftsbewegung in Belarus. 


Der alten Regimegewerkschaft stehen die neuen „alternativen Gewerkschaften“ 
gegenüber. Sie sind stärker pluralisiert und sowohl nach dem Branchenprinzip als 
auch in branchenübergreifende Dachverbände gegliedert. Die wichtigsten der 
neuen Gewerkschaften sind: die „Konföderation der Arbeit von Belarus“, die 
„Freie Union von Belarus“, die „Unabhängige Union der Bergleute in Belarus“ 
oder die „Union der Fluglotsen“. Während die ersten beiden branchenübergrei-
fenden Dachverbände sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer organisieren, stehen 
die meisten Branchengewerkschaften nur Arbeitnehmern offen (ibid.: 675). Da 
zudem nicht selten auch Doppelmitgliedschaften möglich sind, gibt es nach dem 
pluralistischen Muster auch einen intensiven Wettbewerb der neuen Gewerk-
schaftsverbände untereinander. Überlagert wird diese Konkurrenz allerdings noch 
durch den scharfen Wettbewerb zwischen den neuen Gewerkschaften des Privat-
sektors und dem hegemonialen Dachverband der verstaatlichten Industrie, dem 
CUB. Die Mitgliedschaft der neuen Gewerkschaftsverbände wurde 1995 auf zwi-
schen 200 000 und 500 000 Personen geschätzt. Damit blieben sie weit hinter dem 
Mitgliederstand und dem Organisationsgrad der alten Gewerkschaft des Staatssek-
tors (CUB) zurück. Diese Position der Unterlegenheit wird noch durch das Fehlen 
bekannter Gewerkschaftsführer und dem nur geringen Einfluss auf die staatliche 
Politikformulierung verstärkt. Auch der 1995 gegründete Dachverband, der 
„Kongress der unabhängigen und freien Gewerkschaften von Belarus“, konnte 
aufgrund seiner geringen zentralen Kompetenzen die relative Schwäche der neuen 
Gewerkschaftsverbände des privaten Wirtschaftssektors bisher kaum mildern. 


Die Unternehmerverbände 


Der Dualismus zwischen staatlichem und privatem Wirtschaftssektor, bzw. zwi-
schen alten und neuen Verbandsorganisationen, prägt die Assoziationslandschaft 
der Unternehmer ebenfalls. Auch hier dominiert der Verband der verstaatlichten 
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Industrie. Er wurde schon 1990 als „Wissenschaftlich-industrielle Assoziation von 
Belarus“ (BSIA) vor der staatlichen Unabhängigkeit gegründet und vereinigte 
rasch die 55 größten Unternehmen des Landes als kollektive Mitglieder (ibid.: 
665). 1995 waren über 180, d. h. nahezu alle staatlichen Firmen Mitglieder des 
Verbandes. Damit besitzt der BSIA ein faktisches Repräsentationsmonopol für 
alle Beschäftigten des staatlichen Sektors. Da dieser mehr als 80 Prozent des In-
dustriesektors umfasst, nimmt der BSIA auch insgesamt eine unangefochten do-
minierende Position in der Verbandslandschaft der industriellen Unternehmen ein. 
Dasselbe gilt für die „Union der Agrarier“, die als Vertreterin der Kolchosen und 
Sowchosen ebenfalls eine Monopolstellung im landwirtschaftlichen Unterneh-
mensbereich innehat. Beide Dachverbände bemühen sich erfolgreich um direktes 
lobbying oder schicken ihre Repräsentanten gleich in den Obersten Sowjet und die 
Regierungsadministration (ibid.: 669). Damit ist es ihnen gelungen, über 
staatskorporatistische Kanäle die wesentlichen Parameter der Wirtschaftspolitik 
und Wirtschaftsabläufe entscheidend mitzubestimmen. 


Demgegenüber haben die Unternehmerverbände der Privatindustrie kaum Zugang 
zu den staatlichen Entscheidungsinstanzen. Sie liegen im Wettlauf um staatliche 
Subventionen rettungslos im Hintertreffen und werden häufig durch die Netzwer-
ke der alten und neuen Nomenklatura mit bürokratischen Auflagen in der freien 
Verbandskonkurrenz behindert. Da sie trotz der Gründung der „Belarusischen 
Assoziation der nichtstaatlichen Unternehmen“ bisher zudem kaum in der Lage 
waren, die „interne“ Konkurrenz unter den neuen Unternehmerverbänden aufzu-
heben, haben sie ihre Verhandlungsposition gegenüber den staatlichen Stellen und 
den Gewerkschaften noch zusätzlich geschwächt. Noch stärker als für Russland 
gilt deshalb in Belarus: 


• der Kapital-Arbeit-cleavage ist infolge unterentwickelter marktwirtschaftli-
cher Strukturen nur schwach ausgeprägt; 


• der steckengebliebene Umbau der Kommandowirtschaft bestimmt Strukturen, 
Funktionen und Machtverteilung der weißrussischen Verbandslandschaft; 


• es existiert ein asymmetrischer Dualismus zwischen den staatlichen und pri-
vaten Wirtschaftsverbänden; 


• die Verbände des staatlichen Sektors nehmen eine hegemoniale Position ein; 
• die Unternehmensverbände und Gewerkschaften betrachten nicht sich wech-


selseitig als eigentlichen Verhandlungspartner, sondern sehen diesen im 
Staat; 


• es haben sich staatskorporatistische Strukturen entwickelt, die dem autoritä-
ren Korporatismus näher sind als liberalen, neokorporatistischen Arrange-
ments. 


Die Dominanz der Verbände des staatlichen Wirtschaftssektors garantiert eine 
gewisse Inklusivität und Effizienz in den industriellen Beziehungen von Belarus. 
Diese werden jedoch zu einem guten Teil durch die kaum gewandelten Funktio-
nen verbandlicher Transmissionsriemen erreicht. Damit entspricht die Funktions-
weise der Verbände zwar weitgehend den Funktionsimperativen der etatistischen 
Ökonomie in Belarus, mit den Erfordernissen von marktwirtschaftlichen Demo-
kratien sind sie jedoch kaum vereinbar. Die industriellen Beziehungen Russlands 
lassen sich vielmehr als „staatskorporatistisch“ bezeichnen - ein Zustand, der dem 
autoritären Korporatismus näher ist als den liberalen neokorporatistischen Arran-
gements westeuropäischer Prägung. 
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Fazit 


Auch die intermediären Strukturen (Parteien, Verbände) haben sich in den vier 
Ländern unterschiedlich entwickelt. So kann von einem relativ konsolidierten 
Parteiensystem nur in Ungarn die Rede sein. Selbst in Polen steht eine Stabilisie-
rung wichtiger Parteien noch aus. In beiden Ländern aber drohen sich „Kartellpar-
teien“ ohne nennenswerte soziale Verwurzelung zu etablieren. In Russland trägt 
das Parteiensystem darüber hinaus viele Defekte (hohe Polarisierung, Fragmentie-
rung, Volatilität der Wähler und Parteiformationen), die sich destabilisierend auf 
die fragile Demokratie auswirken. Politische Parteien spielen in den staatlichen 
Entscheidungsprozessen des präsidentiell-parlamentarischen Regierungssystem 
Russlands nur eine sekundäre Rolle. Eine Konsolidierung des Parteiensystems ist 
mittelfristig nicht zu erwarten. In Belarus kam es bisher nur begrenzt zu einer plu-
ralistischen Ausdifferenzierung des Parteiensystems. Der konstitutionelle Staats-
streich Lukaschenkos 1996 hat politische Parteien zudem zur irrelevanten Staffa-
ge eines autoritären Präsidialregimes degradiert. 


Noch schwächer ist der intermediäre Raum der funktionalen Interessenvermitt-
lung in den vier Ländern besetzt. Zwar gilt auch hier, dass sich in Ungarn be-
scheidene Zeichen verbandlicher Konsolidierung erkennen lassen. Diese sind in 
Polen schwächer, in Russland und Belarus nicht zu erkennen. Insbesondere die 
Gewerkschaften konnten weder zum Staat noch den Arbeitgebern (mit oder ohne 
Verbände) gegenüber ein angemessenes Gegengewicht entwickeln. Wolfgang 
Schröder (2004) nennt für alle ostmitteleuropäischen Gewerkschaften folgende 
Gründe: 


In den ersten Jahren der Transformation entwickelte sich eine „unheilvolle Dia-
lektik von ökonomischer Modernisierung und organisatorischer Marginalisierung“ 
(ibid.: 10). 


• Die Privatisierung und der Strukturwandel der Betriebe führten zu vielen ge-
werkschaftsfreien Unternehmern. 


• Die Gewerkschaften haben keine strategische Antwort auf die rasche Ver-
schiebung von Groß- zu Kleinbetrieben und vom industriellen Sektor zum 
Dienstleistungsbereich gefunden. 


• Insbesondere die jüngere Generation setzte kein Vertrauen mehr in die Ge-
werkschaft als wirkungsvolle Interessenorganisation. 


• Die Konkurrenz der Gewerkschaften untereinander band erhebliche Kräfte, 
was den Einfluss auf Staat und Gewerkschaften schmälerte. 


• Von der Privatisierung des Produktivkapitals über den Rückzug des Staates, 
die Individualisierung der Gesellschaft bis zur Schwäche der Gewerkschaften 
deuteten viele Anzeichen darauf hin, dass sich in vielen Staaten Ostmitteleu-
ropas eher Varianten des „unkoordinierten“ als des „koordinierten Kapitalis-
mus“ (Hall/Soskice 2001) durchsetzten. 


In Russland und noch stärker in Belarus werden die Verbändesysteme der indus-
triellen Beziehungen von den etatistisch-klientelistischen Netzwerken des poli-
tisch-industriellen Komplexes geprägt. Der für Marktgesellschaften charakteristi-
sche Antagonismus von Kapital und Arbeit manifestiert sich nur mit sekundärer 
Bedeutung. Die Folge sind Intransparenz, Klientelismus, Korruption und eine 
staatliche Dominanz in den industriellen Beziehungen. Beide Länder haben sich 
mit mehr (Belarus) oder weniger (Russland) offen autoritären Methoden einem 
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direkten Zugriff auf das Verbändewesen gesichert. Von autonomen, in der Zivil-
gesellschaft wurzelnden Interessengruppen kann nicht die Rede sein. Staat, Kor-
ruption und kriminelles Kapital dominieren. Die Schwäche der intermediären 
Repräsentation ist in beiden Ländern zu einem Stabilisierungsfaktor des autoritär-
vertikalen Regierungsstils geworden. Während in Russland der Staat, Oligopole 
und kriminelles Kapital die Marktwirtchaft behindern, hat sich in Belarus der 
Markt noch kaum gegen den Staatskapitalismus durchsetzen können. 


4.3 Die Verhaltenskonsolidierung der Vetoakteure 


Ungarn und Polen 


Die Integration potentieller Vetoakteure in die neuen demokratischen Strukturen 
war für Ungarn und Polen wie für die meisten ostmitteleuropäischen Staaten kein 
bedeutsames Konsolidierungsproblem. Das Militär als der klassische und gefähr-
lichste Vetoakteur in Lateinamerika, Afrika, Ostasien und selbst in Südeuropa151 
stellte in den neuen Demokratien Ungarns und Polens keine Vetomacht dar. Die 
Streitkräfte waren im kommunistischen wie im nachfolgenden demokratischen 
System von Anfang an weitgehend der zivilen Kontrolle „der Partei“ unterstellt. 
Eine Ausnahme stellte Polen von 1981 bis 1983 dar, als General Jaruzelski mit 
Unterstützung der Kommunistischen Partei (PVAP) das Kriegsrecht verhängte 
und die politische Führung des Landes dem Oberbefehl der Streitkräfte unterstell-
te. Danach trat das Militär weder während des politischen Systemwechsels von 
1988-1990 noch nachher als aktiver oder drohender Akteur in der Innenpolitik der 
beiden Länder auf. 


Eine reaktionäre Klasse mächtiger und interventionsbereiter Großgrundbesitzer 
wie in Lateinamerika existiert in beiden Ländern ebenso wenig wie radikal-
terroristische Gruppen oder Bewegungen. Die einzige Bedrohung der Demokratie 
durch vetomächtige Gruppen könnte von der Seite der alten Nomenklatura oder 
des „Kapitals“ kommen. Allerdings ist das „Kapital“, also Investoren auf den Gü-
ter-, Dienstleistungs- und Kapitalmärkten, kein klassischer Vetoakteur. Sein 
„Handeln“ könnte allenfalls im „Unterlassen“ bestehen, nämlich dann, wenn die 
Investitionen im Lande zurückgehalten und massiv ins Ausland verlagert werden, 
oder aber, wenn keine ausländischen Direktinvestitionen mehr in die beiden ost-
europäischen Länder hineinfließen. Dies könnte dann der Fall sein, wenn die poli-
tischen Rahmenbedingungen instabil, die Arbeitskonflikte chronisch und die Ren-
diteerwartungen niedrig und unsicher sind. Das war jedoch weder in Ungarn noch 
in Polen in der ersten Dekade der Demokratie der Fall. Für Russland und Belarus 
sieht die Situation allerdings anders aus. Dort waren die ausbleibenden Investitio-
nen ein schleichender Misstrauensbeweis gegenüber den zögerlichen und inkon-
sistenten politischen und wirtschaftlichen Reformmaßnahmen. So blieben die Fo-
reign Direct Investments (FDI) in beiden Ländern meist unter 1 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP). Dies soll an dem Indikator der kumulierten auslän-
dischen Direktinvestitionen von 1990-2001 verdeutlicht werden. 


 


_________________________________________________ 


151 Dies gilt für Griechenland bis 1974, für Portugal und Spanien bis Anfang der 1980er Jahre. 
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Tabelle 33: Ausländische Direktinvestionen von 1990-2001 


Land Ausländische Direktinvestitionen 
 1990-1992 1993-1996 1997-1999 2000 2001 
 Mio. US$ 


(kumuliert) 
% 
BIP


Mio. US$ 
(kumuliert)


% 
BIP


Mio. US$
(kumuliert)


%
BIP


Mio. US$ 
(kumuliert) 


% 
BIP 


Mio. US$
(kumuliert)


% 
BIP


Ungarn 3,241 3,1 10,214 6,0 6,179 4,4 1,649 9,8 2,443 8,7 
Polen 411 0,2 5,022 1,1 14,677 3,2 8,294 5,3 6,929 3,9 
Russland 1,554 0,7 6,546 0,5 10,936 1,7 2,714 1,0 2,540 0,8 
Belarus − − 115 0,3 793 2,2 116 1,1 100 0,8 
Quelle: UNECE (2002). 


Die Nomenklatura des alten Regimes erwies sich in Polen und Ungarn ebenfalls 
als keine Bedrohung der Demokratie. Die Hardliner zogen sich meist unbehelligt 
ins Privatleben zurück. Die zweite Garde übernahm dagegen sehr rasch (Wirt-
schaft) oder verzögert (Politik) wieder führende Positionen. Dies geschah in der 
Politik erstmals mit der Regierungsübernahme der postkommunistischen Sozialis-
tischen Partei Polens (SDL) im Jahre 1993 und ein Jahr später auch in Ungarn 
(Magyar Szocialista Párt / MSZP). Paradoxerweise erwiesen sich in beiden Län-
dern die Postkommunisten als die verfassungstreueren Regierungsparteien, als 
dies bei den rechtskonservativen Regierungen der Fall war. 


Ebenso gut gelang die Integration der alten Nomeklatura in das kapitalistische 
Wirtschaftssystem. Da beachtliche Teile von ihr die ersten Profiteure der Privati-
sierung waren, wurden sie aus schierem Eigeninteresse rasch gute Kapitalisten 
und nolens volens auch gute Demokraten. Dies war vor allen Dingen in Ungarn 
der Fall. Das mag aus einer moralischen Perspektive nicht zu rechtfertigen sein, 
funktional erwies sich diese privilegierte Interpretation der alten Regimeeliten 
konsolidierungsfördernd für die jungen Demokratien in beiden Ländern. 


Russland und Belarus 


Auch in Russland und Belarus ist das Militär bisher noch nicht als offener Veto-
akteur in Erscheinung getreten. Dennoch treten insbesondere in der russischen 
Politik immer wieder Generäle mit zweifelhafter demokratischer Reputation in die 
Politik ein. Verteidigungsminister kommen stets direkt aus dem Militär und wer-
den vom Präsidenten meist in Abstimmung mit Teilen der Streitkräfte ernannt. 
Die Reduzierung der Truppenstärke, der gesellschaftliche Statusverlust der Mili-
tärs und die mangelhafte Ressourcenausstattung der Streitkräfte machen diese zu 
einem nur schwer kalkulierbaren Unsicherheitsfaktor für die demokratische Kon-
solidierung Russlands. Der Tschetschenien-Krieg hat das russische Militär zu ei-
nem undurchsichtigen Spieler in der russischen Politik gemacht. Zum einen zeigte 
die Kriegsführung und Repression in Tschetschenien, dass das Militär eigenmäch-
tig außerhalb zivil-politischer Kontrolle des Parlaments handelte. Zum anderen 
deutet manches darauf hin, dass viele Aktionen a priori und ex post die implizite 
oder explizite Zustimmung der Präsidenten Jelzin und insbesondere Putin hatten 
oder gar ihren Anordnungen folgten. So ist die intransparente Kollaboration von 
präsidentieller Vertikale und Militär keine offene Herausforderung des (defekt-) 
demokratischen Regimes im lateinamerikanischen Sinne einer Putschgefahr, son-
dern trägt zur weiteren inneren Aushöhlung demokratischer Institutionen und Ver-
fahren bei. 
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Die größte Vetogefahr für die defekten Demokratien in Russland und in Bela-
rus152 kommt paradoxerweise aus dem Inneren der demokratischen Verfassungs-
institutionen selbst, nämlich den gewählten Staatspräsidenten als der mächtigsten 
politischen Instanz beider Länder. Die russische wie die weißrussische Verfassung 
gibt dem Präsidenten mit dem Dekrete-Recht, der unilateralen Prärogative der 
Parlamentsauflösung (Russland), dem Aufbau unkontrollierter vertikaler Präsi-
dentialadministrationen und dem Institut präsidentieller Plebiszite weitreichende 
machtpolitische Instrumente an die Hand (Mommsen 2004). Sie entfalten insbe-
sondere in jungen, noch nicht konsolidierten Demokratien mit gewaltigen Trans-
formationsproblemen ihre ambivalente Bedeutung. Zum einen vermögen sie die 
Regierbarkeit des Landes zu sichern. Dies ist besonders im russischen Fall seit 
1993 und verstärkt mit Putin nach 2000 immer wieder deutlich geworden. Zum 
anderen geschieht dies aber häufig mit undemokratischen Mitteln. Beide Länder 
lieferten dafür seit dem Systemwechsel immer wieder Beispiele. Im Falle von 
Belarus wurde gar offenbar, wie die Machtkonzentration in den Händen eines 
charismatisch-autoritären Präsidenten die demokratischen Anfänge zerstören und 
in die offene Autokratie führen kann. Dies geschah nicht mit den spektakulären 
Mitteln eines militärischen Putsches oder einer paramilitärischen Machtergrei-
fung, sondern vor allem mit den konstitutionellen Ressourcen und Mitteln, die 
unspektakulär und mit des Volkes mehrheitlicher Zustimmung bis über die Rän-
der der Verfassung ausgedehnt wurden. Unterstützt wurde der „konstitutionelle 
Putsch“ allerdings durch eine massive Manipulation des staatlichen Fernsehens, 
das insbesondere die ältere Generation im Sinne Lukaschenkos beeinflusste. 


Die hauptsächliche Gefahr für die beiden Länder bestand also weniger in der In-
tervention klassischer Vetoakteure wie in Lateinamerika und Ostasien. Sie kam 
vielmehr von innen, von den gewählten Exekutiven, d. h. insbesondere den 
Staatspräsidenten. Dies geschah in offener Form wie bei Lukaschenko in Belarus 
oder aber in der verdeckten Variante Jelzins und Putins in Russland. Ersteres hatte 
nach 1996 eine autoritäre Präsidialdiktatur zur Folge, letzteres hat sich mit Putin 
zu einer defekten Demokratie verfestigt. In den zentralasiatischen Staaten blieben 
die demokratischen Institutionen und Verfahren von Anbeginn an bloße formale 
Fassade, wie in Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan oder Turkmenistan. Die Prä-
sidenten werden dort rasch zu plebiszitär akklamierten Despoten (Bertelsmann 
Stiftung 2004, 2005). 


4.4 Konsolidierung der Bürgergesellschaft 


Im Allgemeinen gilt, dass die vierte Ebene, die Herausbildung einer Bürgergesell-
schaft, den größten Zeitbedarf für ihre demokratische Konsolidierung benötigt. 
Dieser Befund wurde auch durch die Konsolidierungsentwicklung der Demokra-
tien Südeuropas nach 1974 empirisch bestätigt. Auch für die im Zuge der dritten 
Welle demokratisierten oder wieder demokratisierten politischen Regime Ost-
asiens und Lateinamerikas gilt, dass die Entwicklung einer demokratiestützenden 
politischen Kultur länger dauert – und dort auch meist noch nicht abgeschlossen 
ist – als der Aufbau der institutionellen Infrastruktur einer neuen Demokratie. Die 
Entwicklungen der ersten 15 Jahre nach dem Umbruch in Osteuropa haben ihrer-


_________________________________________________ 


152 In Belarus haben sich in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre die Defekte der embryonalen 
Demokratie so verstärkt, dass sie auch grundlegende Logiken des „demokratischen Spiels“ 
suspendiert haben. Seitdem muss Belarus als offenes autoritäres Regime gelten. 
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seits gezeigt, dass sich auch dort der Mangel an staatsbürgerlicher Kultur und zi-
vilgesellschaftlicher Vitalität als ein besonderes Problem stellt. Die Dimension 
und die Entwicklungstendenzen dieses besonderen Konsolidierungsproblems sol-
len zunächst für Osteuropa im Allgemeinen und danach für unsere vier osteuropä-
ischen Untersuchungsländer im Besonderen abschließend untersucht werden. 


Um den Stand der Demokratieverwurzelung in den kognitiven und affektiven 
Werte- und Einstellungsmustern der Bürger zu erfassen, hat die Politische Kultur-
forschung unterschiedliche Begriffs- und Messinstrumentarien entwickelt (vgl. 
u. a. Almond/Verba 1963; Barnes/Kaase et al. 1979; Gabriel 1992; Plasser et al. 
1997; Klingemann et al. 2006). Auf einer stark generalisierten Ebene haben Klin-
gemann et al. (2006: 5 f.) zwischen vier unterschiedlichen Einstellungstypen un-
terschieden153: den überzeugten Demokraten (strong democrats), den schwachen 
Demokraten, den unentschiedenen Bürgern sowie den Antidemokraten (autoc-
rats). In ihrer empirischen Untersuchung vergleichen sie drei Ländergruppen: 
Etablierte westliche Demokratien als Referenzstaaten, Mitteleuropa sowie die 
sowjetischen Nachfolgestaaten Nordost- und Osteuropas.  


Die westlichen Referenzdemokratien Norwegen, Deutschland und die USA wei-
sen erwartungsgemäß die meisten „strong democrats“ und die geringste Zahl der 
„autocrats“ auf. Der Anteil der Bürger mit strikt autokratischen Einstellungen ist 
vernachlässigbar gering. Er liegt in den USA bei 3 Prozent und in Deutschland bei 
1 Prozent. Danach folgt die Gruppe der ostmitteleuropäischen Länder (Central 
Europe), die sich ihrerseits von den postsowjetischen Staaten Nord- und Osteuro-
pas unterscheiden. Letztere Gruppe weist mit der Ausnahme Estlands prozentual 
die meisten Menschen mit autokratischen und die wenigsten mit stark demokrati-
schen Überzeugungen auf. Die wenigsten Demokraten der 16 Vergleichsländer 
finden sich in Russland. Dies hat seinen Ursprung auch darin, dass in den Jahren 
nach 1993 die politischen und wirtschaftlichen Eliten die konstitutionellen und 
rechtsstaatlichen Regeln selbst wenig achteten und die Exekutive die allgemeine 
Regelbefolgung weder durchsetzen konnte und oft auch nicht wollte. (Rechts-) 
Staatsversagen „imprägnierte“ so auch die Einstellungen und Werte der Bürger. 
Gemeinsam verfestigten sich diese Faktoren wechselseitig und hinterließen eine 
schwere Erblast für die weitere Demokratisierung Russlands und der anderen öst-
lichen osteuropäischen Länder (Bashkirova 2006: 377 f.). 


Für unsere vier Untersuchungsländer ergibt sich hinsichtlich der demokratie-
freundlichen Einstellungen folgende Rangfolge: Ungarn vor Polen, Belarus und 
Russland. Innerhalb der ostmitteleuropäischen Länder schneidet Polen − mit der 
Ausnahme Bulgariens, aber noch hinter Rumänien − am schlechtesten ab. Dies 
widerspricht landläufigen Mythen der besonders raschen demokratischen Konso-
lidierung Polens, die ihren Ursprung in der revolutionären Vorreiterrolle der 
1980er Jahre haben. Es komplementiert aber die schlechten Werte, die Polen bei 
der politischen Partizipation und den semidemokratischen Akteuren in der inter-
mediären Repräsentationssphäre aufweist. Über Polen hinaus lässt sich generell 
festhalten, dass die Demokratiezuwendung in Europa von West nach Ost ab-
nimmt. 


  


_________________________________________________ 


153 Damit schließen sie an Konstruktionen der demokratischen Kulturforschung an, wie sie von 
Montero/Morlino (1995) und Plasser et al. (1997) vorgelegt wurden. 


Politische 
Kulturforschung: vier 
Einstellungstypen 


Rangfolge 
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Tabelle 34: Demokratie-Autokratie-Index: Anteil der Demokraten und Au-
tokraten 


 Starke  
Demokraten 
% 


Schwache  
Demokraten 
% 


Unentschlossene
Bürger 
% 


 
Autokraten 
% 


Vergleichsländer 
 USA 
 Norwegen 
 Westdeutschland 


 
44 
60 
56 


 
49 
36 
41 


 
4 
2 
2 


 
3 
2 
1 


Ostmitteleuropa 
 Ostdeutschland 
 Polena 
 Tschechien 
 Slowakei 
 Ungarn 
 Rumänien 
 Bulgarien 


 
32 
20 
33 
34 
42 
28 
11 


 
64 
64 
62 
60 
51 
58 
68 


 
3 
8 
3 
3 
3 
6 
9 


 
1 
8 
2 
3 
4 
8 
12 


Nord-/Osteuropa 
 Estland 
 Lettland 
 Litauen 
 Belarus 
 Ukraine 
 Russland 


 
27 
10 
7 
10 
7 
4 


 
63 
76 
75 
67 
67 
54 


 
6 
8 
11 
11 
13 
16 


 
4 
6 
7 
12 
13 
26 


a European Values Survey (EVS) (1999). 


Quelle: Klingemann et al. (2006: 5). 


Die typologisch geordneten Surveys fassen generalisierte Einstellungsmuster der 
Bürger gegenüber dem Gesamtsystem zusammen. In der Begrifflichkeit von Al-
mond und Verba (1963) kann man das die Systemkultur nennen. Sie lässt auf drei 
Ebenen konkretisieren: den Institutionen des staatlichen Regimes (Institutionen), 
der Prozess- und der Politikfeldkultur. Die Prozesskultur umfasst insbesondere die 
intermediäre Vermittlungsebene zwischen Staat und Gesellschaft, die vor allem 
von politischen Parteien und Verbänden, aber auch zivilgesellschaftlichen Assozi-
ationen besetzt wird. Die Politikfeldkultur misst die Wahrnehmung des materiel-
len Outputs bzw. der Performanz der Regierung in bestimmten Politikbereichen. 


Betrachtet man Polizei, Militär, staatliche Verwaltung und Parlament als staatli-
che Institutionen, fällt auf, dass das Vertrauen in die Institutionen exekutiven 
Herrschaftsmonopols − Polizei und Armee − relativ hoch, in die ausführende 
Verwaltung mittel, in die demokratische Institution Parlament jedoch niedrig ist. 
Damit folgt Osteuropa allerdings einem Muster, das auch in der etablierten De-
mokratie Westdeutschlands (Jahr 2000) sichtbar ist (vgl. Tab. 35). Das gleiche gilt 
für die intermediäre Ebene. Parteien haben in Osteuropa kaum Vertrauenskapital 
akkumulieren können (Plasser et al. 1997; Weßels 2003). Ein Befund, der mit 
dem zunehmenden Vertrauensverlust politischer Parteien auf dem europäischen 
Kontinent korrespondiert. Für Gewerkschaften gilt dies noch stärker (vgl. Tab. 
46). Während der sozialen Sicherung (Politikfeld) noch durchschnittlich mehr 
Vertrauen in Osteuropa als in Westdeutschland entgegengebracht wird, ist das 
Vertrauen in den Rechtsstaat in Osteuropa signifikant niedriger als in West-
deutschland. Dies ist der problematischste Befund, der aus Tabelle 35 hervorgeht, 
weil das Vertrauen in den Rechtsstaat auf einen Kernbereich demokratischer Legi-
timität zielt. Die Erosion oder ein niedriges Niveau des Vertrauens in rechtsstaat-
liche Regelungen birgt längerfristig ein größeres Destabilisierungspotenzial für 
die Demokratie als die niedrigen Sympathiewerte für Parteien und Gewerkschaf-


Vertrauen in 
Institutionen 
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ten. Andererseits reflektiert es durchaus die osteuropäische Wirklichkeit sowie die 
Realität anderer Transformationsstaaten, in denen eine besondere Rechtsstaatslü-
cke zu konstatieren ist (Bertelsmann Stiftung 2005; Merkel/Puhle et al. 2006). 


Tabelle 35: Vertrauen in staatliche Institutionen und gesellschaftliche Orga-
nisationen 


Land Kirche Militär Presse Gewerk-
schaften


Polizei Parla-
ment 


Staatli-
che 
Verwal-
tung 


Soziale 
Ver-
siche-
rungs-
systeme


Rechts-
system 


West-
deutsch-
land 


44 59 36 38 77 35 40 43 65 


Ost-
deutsch-
land 


26 46 38 35 65 39 35 49 49 


Estland 44 35 42 33 34 27 41 50 33 
Lettland 67 48 45 32 40 27 49 57 47 
Litauen 68 47 75 38 24 11 20 27 17 
Polen 68 69 48 34 56 34 33 39 43 
Tsche-
chien 


20 26 37 22 33 13 23 34 23 


Slowakei 69 77 49 43 44 43 39 36 35 
Ungarn 45 45 30 23 43 33 49 41 44 
Rumä-
nien 


83 83 38 27 45 19 27 30 40 


Bulga-
rien 


34 58 26 15 46 28 24 25 27 


Slowe-
nien 


35 42 61 31 50 25 25 47 44 


Durch-
schnitt 


50 54 40 35 59 36 40 50 45 


Anmerkung: Vertrauen wurde auf einer Skala von 1-4 gemessen: 1 = großes Vertrauen; 2 = etwas 
Vertrauen; 3 = kaum Vertrauen; 4 = kein Vertrauen. Die Zahlen in der Tabelle geben den Anteil 
der Werte 1 und 2 an allen vier Werten in Prozent wider. 


Quelle: European Values Study Group and World Values Survey Association (2000), Erhebungs-
jahr 1999. 


Die Daten geben Einstellungen und Werte der Bürger gegenüber dem demokrati-
schen System, seinen Institutionen, Akteuren und einem Politikfeld wider. Wenn-
gleich positive Korrelationen zwischen den Demokratieeinstellungen der Bürger 
und der Stärke der Zivilgesellschaft nahe liegen, werden sie von den Umfragen 
nicht direkt ausgewiesen. Die Stärke von Zivilgesellschaften wird unterschiedlich 
gemessen. Das große Forschungsprojekt der Johns Hopkins University zur Zivil-
gesellschaft in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat sich insbe-
sondere auf die Organisations- und Assoziationsstärke einer Gesellschaft konzent-
riert. Abgesehen davon, dass kein Konsens besteht, welche Organisationen in eine 
solche Kalkulation mit einbezogen werden sollten (Menschenrechtsorganisationen 
genauso wie Kegelklubs oder Schützenvereine?), bleibt eine solche „Additions-
wissenschaft“ hoffnungslos unterkomplex (vgl. u. a. Merkel/Lauth 1998), um ein 
so vielschichtiges Phänomen wie Zivilgesellschaft angemessen empirisch zu er-
fassen.  


Bernhard Weßels (2003) hat in jüngerer Zeit einen anspruchsvolleren Versuch 
unternommen, um die Stärke von Zivilgesellschaften zu erfassen. Aus den drei 
Dimensionen „Mitgliedschaft in gesellschaftlichen Organisationen“, „interperso-


Index zivilgesellschaft-
licher Stärke 
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nelles Vertrauen, Vertrauen in Institutionen und politische Akteure“ sowie „Grad 
sozialen und politischen Engagements“ konstruiert er einen komplexeren Index 
zivilgesellschaftlicher Stärke. Auch mit diesem Index ergeben sich signifikante 
Unterschiede zwischen den Ländern. In Ostdeutschland, Slowenien, Tschechien 
und Estland sind alle drei Dimensionen des Index gleichermaßen überdurch-
schnittlich gut entwickelt. In vier Ländern, nämlich Rumänien, Ukraine, Polen 
und Russland sind sie gleichmäßig unterdurchschnittlich. Russland rangiert (er-
wartungsgemäß) an letzter, Polen wider Erwarten an vorletzter Stelle. Die in den 
1980er Jahren mächtigste, einflussreichste und am stärksten mobilisierte Zivilge-
sellschaft um die Antiregime-Gewerkschaft Solidarność bildet 15 Jahre später 
nach diesem Index das Schlusslicht der ost(mittel)europäischen Zivilgesellschaf-
ten. Eine allgemeine Erklärung dafür liefert die Denkfigur „shifting involve-
ments“ von Albert O. Hirschman (1982). Nach einer Hochphase der Leidenschaft 
für die res publica beginnt sich die Verfolgung privater Interessen in den Vorder-
grund zu schieben. Dies war in Polen nach der öffentlichen Dauermobilisierung 
der 1980er Jahre und dann in den neunziger Jahren mit dem Rückzug ins Private 
der Fall. Verstärkt wurde diese „Privatisierung“ der persönlichen Aktivitäten in 
Polen durch einen für Transformationsgesellschaften nicht untypischen „Enttäu-
schungseffekt“: die hochgesteckten ethischen Motive der Regimeopposition bra-
chen sich an den Notwendigkeiten pragmatischer Kompromisse in demokrati-
schen Aushandlungsprozessen (Siemienska 2006: 231). Der Übergang von einer 
mobilisierten Anti-Regime-Zivilgesellschaft zu einer demokratiestützenden civil 
society ist in Polen weniger erfolgreich verlaufen als in den meisten anderen ost-
mitteleuropäischen Transformationsländern. 


Auch Eckhard Priller hat jüngst ein signifikantes Gefälle jedweder zivilgesell-
schaftlichen Aktivitäten von den alten 15 Mitgliedsländern der Europäischen Uni-
on zu den neuen Beitrittsstaaten anhand des European Social Survey (2002/03) 
festgestellt (Priller 2006: 155). Die Abnahme der zivilgesellschaftlichen Stärke 
und der demokratischen Einstellungen der Transformationsstaaten von West nach 
Ost korreliert auch mit dem wirtschaftlichen Entwicklungsstand und der Prosperi-
tät der Länder. Damit bestätigt sich zum einen das modernisierungstheoretische 
Argument der Demokratieforschung, dass mit ansteigender sozioökonomischer 
Entwicklung auch die Chancen für stabile Demokratien steigen (Lipset 1981; We-
ßels 2003: 193; Inglehart 2006). Zum anderen unterstreicht dies auch die Bedeu-
tung der für Transformationsgesellschaften so wichtigen „Ökonomie der Geduld“: 
Die Bürger der Übergangsgesellschaften müssen hinsichtlich materiellem Wohl-
stand die Fähigkeit entwickeln, Gratifikationen aufzuschieben. Linz/Stepan (1996: 
439) haben dies deferred gratification genannt. Nur so konnte die Demokratie 
gerade in postkommunistischen Gesellschaften überleben, in denen ein ökonomi-
sches „Tal der Tränen“ unvermeidlich war.  


Aber trotz aller Rückschläge hat sich die wirtschaftliche Entwicklung in den balti-
schen Staaten, in Slowenien, Tschechien und mit Abstrichen auch in Ungarn und 
Polen stetig verbessert. Wenn auch schichtenspezifisch sehr ungleich verteilt, 
konnten doch hinreichend viele Bürger seit Mitte der 1990er Jahre von diesen 
Gratifikationen profitieren. In den meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
stellte sich die zivile „Ökonomie der Geduld“ jedoch ungünstiger dar. Sie war und 
ist dort weit weniger ausgeprägt als in Ostmitteleuropa. Dementsprechend enger 
ist auch die Kopplung in der Beurteilung der wirtschaftlichen und politischen 
Ordnungssysteme. Je länger wirtschaftliche Erfolge und Wohlstandsentwicklung 
ausblieben, umso unterschiedsloser wurde die gleichermaßen negative Perzeption 
von Marktwirtschaft und Demokratie. Zwischen beiden Ordnungssystemen wird 


„Ökonomie der Geduld“ 


Wohlstandsentwicklung 
und Konsolidierung 
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in der negativen Wahrnehmung kaum mehr unterschieden. Neben der wirtschaft-
lich enttäuschenden Entwicklung ist die engere Kopplung von Ökonomie und 
Politik und die daraus resultierende Nostalgie für autoritäre Regierungsformen in 
Russland, Weißrussland, Georgien, der Ukraine und den GUS-Staaten vor allem 
auf folgende Faktoren zurückzuführen: 


• kaum rechtsstaatliche oder demokratische Traditionen in der Vergangenheit; 
• positivere Einstellungen zum Sowjetsystem aufgrund der Modernisierungser-


folge und sozialen Sicherheitsgarantien in den einst sehr rückständigen Län-
dern; 


• eine längere autokratische Regimephase (1917-1991), die sich zudem bis 
1985 in zeitweise totalitären Herrschaftsstrukturen manifestiert hat; 


• Resignation aufgrund des Zerfalls des Sowjetimperium und den Verlust des 
Supermachtsstatus; sowie  


• ein stärkerer wirtschaftlicher Niedergang als in Ostmitteleuropa und eine 
noch anhaltende Blockierung der marktwirtschaftlichen  Wohlstandsentwick-
lung. 


Die aufgeschobene materielle Gratifikation hat zweifellos dazu beigetragen, dass 
die erneute Autokratisierung in Belarus möglich und die starken autoritären Ten-
denzen in Russland, Georgien und der Ukraine befördert wurden. In Belarus und 
Georgien hat dies zu diktatorialen Regimen und in Russland sowie der Ukraine zu 
defekten Demokratien geführt (Merkel/Puhle et al. 2006: 302 ff.; Bertelsmann 
Stiftung 2005). Insofern bestätigt die unterschiedliche Entwicklung in Ostmittel-
europa und im östlichsten Europa auch David Eastons These, dass die langfristige 
Stabilisierung eines politischen Systems stets beider Legitimitätsquellen bedarf: 
der diffus-affektiven wie der utilitaristisch-spezifischen Unterstützung. Dies be-
deutet, dass länger anhaltende Leistungsschwächen der soziopolitischen Teilsys-
teme wie der Wirtschaft und der sozialen wie inneren Sicherheit auch das affek-
tiv-diffuse Legitimitätspotenzial gar nicht erst entstehen oder schmelzen lassen. 
Dies ist dort besonders gefährlich, wo, wie in Russland und den GUS-Staaten, 
dieses diffuse Legitimitätspotenzial noch nie besonders stark ausgeprägt war und 
antidemokratische Akteure wie semiloyale Eliten von Anbeginn eine gravierende 
Hypothek für die demokratische Konsolidierung darstellten. Belarus und Geor-
gien und mit Einschränkungen auch Russland sind auch Belege dafür, dass noch 
nicht konsolidierte Demokratien ohne staatsbürgerliche und zivilgesellschaftliche 
„Immunitätspotenziale“ gegenüber populistisch-charismatischen Autokraten wie 
Lukaschenko oder Putin keine ausreichenden Pufferzonen oder kontrollierenden 
Öffentlichkeiten besitzen, die sie vor dem Abgleiten in autoritäre Systemstruktu-
ren bewahren können (Beichelt 2004; Bashkirova 2006: 377 f.; Merkel/Puhle et al. 
2006: 355 ff.). 


Diese für Ostmitteleuropa nicht vollständig positiven Befunde relativieren sich 
allerdings in einer breiteren vergleichenden Perspektive. Dasselbe lässt sich für 
die vier östlichen Nachfolgestaaten der Sowjetunion nicht sagen. Der zusammen-
fassende interregionale Vergleich der vier grundsätzlichen politischen Formen der 
politischen und gesellschaftlichen Integration liefert folgendes Bild: Bei allen vier 
Dimensionen führen die ostmittel- und südeuropäischen Länder vor Lateinameri-
ka und der Karibik. Die vier Nachfolgestaaten der Sowjetunion im östlichen Eu-
ropa Belarus, Russland, Georgien und die Ukraine liegen abgeschlagen auf dem 
letzten Platz. Auch dies erklärt, warum wir es im östlichsten Osteuropa eher mit 
Diktatoren, defekten Demokratien und blockierten Transformationen als mit er-
folgreichen Systemwechseln zu tun haben.  


Nachteile der GUS-
Staaten 
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Übungsaufgaben (Kap. V.4.)  


1. Welche konstitutionelle Konfiguration des Regierungssystems bietet in wel-
chem osteuropäischen Land besonders günstige Voraussetzungen für die Konsoli-
dierung der Demokratie? Begründen Sie ihre Wahl  


2. Welche konstitutionelle Konfiguration bietet besonders ungünstige Vorausset-
zungen für die Konsolidierung der Demokratie? Begründen Sie ihre Wahl  


3. Erläutern Sie typische Defekte osteuropäischer Parteiensysteme in Hinblick auf 
die demokratische Konsolidierung.  


4. Welchen Beitrag leistet das russische Parteiensystem für die demokratische 
Konsolidierung des Landes?  


5. In welchem Dilemma befand sich die Gewerkschaft Solidarnosc zwischen 1990 
und 1993?  


6. Warum können die Industriellen Beziehungen Weißrusslands als 
,,staatskorporatistisch" bezeichnet werden?  


7. Stellt das Militär in Polen, Ungarn, Russland und Weißrussland gegenwärtig 
einen Vetoakteur gegenüber der demokratischen Konsolidierung dar?  


8. Mit welcher Typologie "demokratischer Orientierungen" lassen sich Aussagen 
zur demokratischen "Systemkultur" in Osteuropa treffen?  


9. Was bezeichnen Linz und Stepan als "deferred gratification" in der politischen 
Kultur Osteuropas?  
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VI.  Schlussbetrachtung 


In diesem Abschnitt sollen abschließend zwei Fragen behandelt werden, die nach 
30 Jahren Systemwechselforschung noch immer zu den zentralen Fragestellungen 
zählen. (1) Die erste Frage dient der Vergewisserung des Status quo: Welcher 
Stand der Demokratisierung ist erreicht worden? Die Antwort darauf bündelt noch 
einmal die bisherigen Ergebnisse und spitzt sie zu einer Gesamteinschätzung zu. 
Der Blick auf die weltweiten Entwicklungen soll dabei zeigen helfen, dass oder 
besser: inwieweit die Dritte Welle zu ihrem Ende gekommen ist. (2) Die zweite 
Frage ergibt sich unmittelbar daraus, wenn man sich nicht einfach mit der Analyse 
der Demokratieentwicklung und schon gar nicht mit den stagnierenden Erfolgen 
bescheiden will. Sie dreht sich somit um die Perspektiven der weiteren Demokra-
tieentwicklung, soll aber hier nicht auf Spekulation oder Szenarien gerichtet sein. 
Sie lautet vielmehr: Inwieweit war und ist eine gezielte Steuerung politischen 
Wandels hin zu (mehr) Demokratie möglich, welche Erfahrungen liegen hier vor?  


 


1     Das Ende der Dritten Welle 


Als im Jahre 1989 die Bürger Osteuropas gegen ihre Unterdrückung aufzubegeh-
ren begannen und die desolaten Systeme des „real existierenden Sozialismus“ fast 
lautlos implodierten, verkündete Francis Fukuyama (1992), ein Mitarbeiter des 
Planungsstabes des US-Außenministeriums, „das Ende der Geschichte“. Seine 
These lautete: Die westlichen Werte des wirtschaftlichen und politischen Libera-
lismus, d. h. von Kapitalismus und Demokratie, hätten nun endgültig den Wettlauf 
der Systementwürfe gewonnen und blieben fortan ohne Alternativen. Für Fukuy-
ama konnte es deshalb nur eine Frage der Zeit sein, bis sich die siegreiche Idee 
des Liberalismus auch in realen marktwirtschaftlichen Demokratien in allen Regi-
onen dieser Welt materialisieren werde. Fukuyamas Vision − bestechend klar und 
einfach − trat einen weltweiten Siegeszug durch die Publizistik an. Lässt sie sich 
aber auch auf den zweiten Blick halten? Oder etwas nüchterner formuliert: Was 
können wir nach über 30 Jahren über den weiteren Verlauf der dritten Demokrati-
sierungswelle aussagen? 


Zunächst schienen die empirischen Fakten zu Beginn der 1990er Jahre Fukuya-
mas These zu stützen. Denn im Verlauf der dritten Welle wechselten zwischen 
1974 und 1996 nicht weniger als 79 Staaten von diktatorischen zu demokratischen 
Herrschaftssystemen (Huntington 1991: 26; Diamond 1997: 22). Obwohl mit dem 
Auseinanderbrechen der Sowjetunion und Jugoslawiens neue unabhängige Staa-
ten entstanden, stieg nicht nur die absolute Anzahl der Demokratien, sondern auch 
deren prozentualer Anteil an den Staaten dieser Welt von 27,5 Prozent im Jahre 
1974 auf 61,8 Prozent in 1996. Auch wenn wir nur jene Staaten in der Statistik 
berücksichtigen, die über 1 Million Einwohner haben, lag der prozentuale Anteil 
der Demokratien 1996 immer noch bei 57 Prozent (Diamond 1997: 21). 
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Tabelle 36: Zahl der „elektoralen Demokratien“ (1974, 1986, 1990-2006) 


Jahr Anzahl der  
Demokratien 


Anzahl der  
Staaten 


Anteil der  
Demokratien an allen 
Staaten (in %) 


Jährliche  
Zuwachsrate der 
Demokratien (in %) 


1974 39 142 27 - 
1986 69 165 41 - 
1990 76 165 46 - 
1991 91 183 50 19,7 
1992 99 186 53 8,1 
1993 108 190 57 8,3 
1994 114 191 60 5,3 
1995 117 191 61 2,6 
1996 118 191 62 0,9 
1997 117 191 61 -0,8 
1998 117 191 61 0 
1999 120 191 63 2,6 
2000 120 191 63 0 
2001 121 191 63 0,8 
2002 121 192 63 0 
2003 117 192 61 -3,3 
2004 119 192 62 1,7 
2005 123 192 64 3,3 
2006 123 193 64 0 


Quelle: Freedom House: Freedom in the World 2007. 


Allerdings müssen an der Interpretation der Daten als beispiellosem Siegeszug der 
Demokratie zwei wichtige Einschränkungen gemacht werden. Erstens gingen die 
Zuwachsraten der neuen Demokratien seit 1991 deutlich zurück und tendieren seit 
1995 gegen Null. Tabelle 36 zeigt, dass nach den Einstufungen von Freedom 
House das quantitative Verhältnis zwischen Demokratien und Autokratien bei 
62%-64% stagniert. Zu einem ähnlichen Ergebnis – Anteil der Demokratien etwa 
60% – kommt auch der Bertelsmann Transformation Index, der nur die so ge-
nannten Transformationsländer umfasst. So konnten zwar in den letzten fünf Jah-
ren einige, teils spektakulär anmutende Regimewechsel zur Demokratie verzeich-
net werden wie etwa in einigen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion 
(Ukraine, Georgien) oder in Afrika. Alles in allem sind aber sind in den vergan-
genen Jahren allenfalls die zumeist extern gestützten oder gar erzwungenen „De-
mokratisierungen“ markant geworden, wobei die betroffenen Länder – etwa Af-
ghanistan, Irak, Haiti, Burundi, die Demokratische Republik Kongo oder das 2002 
unabhängig gewordene Ost-Timor – nur mühsam oder gar nicht stabilisiert wer-
den konnten und in ihrem Freiheitsgrad zumeist deutlich hinter gemäßigten Auto-
kratien wie Singapur oder Malaysia rangieren. Die Stagnation zeigt sich auch dar-
in, dass einige Länder, allen voran China, von ihren Regierungen auf einen 
autoritären Modernisierungskurs eingeschworen wurden und sich relativ resistent 
gegenüber politischer Öffnung zeigen. Zudem erleben Staaten wie Russland oder 
Venezuela aus unterschiedlichen Motiven ein Zurückdrehen der Demokratisie-
rung, während es 2006 in Thailand gar wieder zu einem Militärputsch kam. Auch 
wenn damit das Leitbild der Demokratie nicht grundsätzlich ins Wanken geraten 
ist, scheinen autoritäre Entwicklungspfade im Zuge des Rohstoffbooms in der 
Weltwirtschaft wieder eine gewisse Attraktivität zu besitzen. Dies lässt sich nicht 
ohne weiteres mit Fukuyamas Postulat vereinbaren, dass der Wettlauf der Sys-
tementwürfe schon der Geschichte angehört.  
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Abb. 10: Elektorale Demokratien 1974 und 1986 – 2006  
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Quelle: Freedom House: Freedom in the World 2007. 


Noch schwerer wiegt allerdings der zweite Einwand gegen die These vom Ende 
der Geschichte. Er zielt auf die Qualität der jungen Demokratien der Dritten Welle 
ab, die in den letzten Jahren zunehmend die Aufmerksamkeit der Forschung er-
fahren hat.154 Denn ganz im Sinne des Konzeptes der Defekten Demokratie ist es 
notwendig, diese electoral democracies differenzierter betrachten. Zu ihnen zählt 
Larry Diamond (1996: 28 f.) alle politischen Systeme, die mit den allgemeinen, 
freien und gleichen Wahlen auf nationaler Ebene die vertikale demokratische Le-
gitimität der regierenden politischen Eliten verwirklicht haben. Diese Minimalde-
finition liegt noch unterhalb des Schumpeterianischen oder auch Dahl’schen de-
mokratischen Minimums (Dahl 1971).  


Mit den Daten des Bertelsmann Transformation Index lässt sich für die jungen 
Demokratien insgesamt zeigen, dass die „Dritte Welle“ auch in qualitativer Hin-
sicht stagniert, wenn nicht eine Regression erlebt. Während eine Gruppe von etwa 
20 Ländern große Fortschritte zur konsolidierten Demokratie unternommen hat, 
sind die übrigen etwa 50 jungen Demokratien in Lateinamerika, Asien, Afrika und 
– wenngleich in viel geringerem Ausmaß – auch in Osteuropa mehr oder weniger 
weit vom Status einer funktionierenden Demokratie entfernt. Wie auch einige der 
hier analysierten Beispiele zeigten, ist das zentrale Manko der demokratischen 
Qualität dieser Regime, abgesehen von der prekären Staatlichkeit in zahlreichen 
Ländern, in erster Linie ihre mangelnde rechtsstaatliche Einhegung. Dieses Phä-
nomen hat sich mittlerweile als recht dauerhaft eingestellt. So erreichen die be-
troffenen politischen Systeme zwar durchaus eine relative Stabilität über Jahre 
hinweg, sie sind aber latent anfällig für politische Krisen. Diese können sich zu 
größeren Systemkrisen ausweiten, wie in den letzten Jahren vor allem lateiname-
rikanische Länder unter Beweis stellten (Argentinien, Bolivien, Ecuador, Venezu-


_________________________________________________ 


154 Siehe etwa  die Schwerpunktausgabe des Journal of Democracy 4/2004, insbesondere den 
Beitrag von Diamond/Morlino.  
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ela).  


Abbildung 11 zeigt auch im globalen Maßstab deutlich die funktionalen Schwach-
stellen, wie sie hier an ausgewählten Ländern verdeutlicht wurden. Geregelte Ge-
setzgebungsverfahren, die einen demokratischen Willensbildungsprozess respek-
tieren, sind nur in Ansätzen gegeben. Nur 13 von 75 der im Bertelsmann 
Transformation Index erfassten Demokratien verfügen über eine funktionsfähige 
Gewaltenteilung. In einigen Ländern – allen voran Venezuela und Russland – 
kommt die Machtmonopolisierung in der Exekutive einer Schwindsucht der De-
mokratie gleich. Diese Mängel resultieren nicht nur aus abweichenden Rechtstra-
ditionen, sondern auch aus Machtanmaßung, ungünstigen Akteurskonstellationen 
und Entscheidungsnotlagen, die typisch für defekte Demokratien sind.155  


Abb. 11: Leistungsprofil der Demokratien  
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Die Säulen markieren die Durchschnittswerte für die fünf Einzelkriterien der politischen 
Transformation im BTI 2008, BTI 2006 und BTI 2003 für alle 75 bzw. 71 Demokratien sowie die 
aggregierten Demokratiewerte. „Partizipation“ umfasst dabei die „Polyarchie“-Elemente im Sinne 
Dahls (Teilregime A, B und E der embedded democracy), Rechtsstaat die konstitutionelle 
Einbindung (Teilregime D und E der embedded democracy). „Stabilität“ und „Integration“ messen 
den Grad der Konsolidierung im Sinne des in den vorigen Analysen zugrunde gelegten 
Konsolidierungskonzeptes. „Integration“ umfasst die Elemente Parteiensystem, Verbändesystem, 
Verankerung demokratischer Normen und Zivilgesellschaft.   


 
Den schwächsten Wert erzielen die jungen Demokratien beim Kriterium „politi-
sche und gesellschaftliche Integration“, einem der beiden Konsolidierungskrite-
rien. Er zeigt an, dass der soziopolitische Unterbau der meisten Demokratien recht 
schwach ausgeprägt ist. Zwar scheint die Verankerung demokratischer Normen 
(„Zustimmung zur Demokratie als Regierungsform“) hinreichend stabil und eine 
solide Bastion gegen autoritäre Bestrebungen darzustellen, doch sind die Vermitt-
lungsstrukturen zwischen Staat und Gesellschaft eher labil und etablierte Macht-
gruppen oder klientelistische Beziehungsgeflechte beherrschen einen verzerrten 
Willensbildungsprozess. Entsprechend zeigen die Einzelwerte im Durchschnitt 
eine mangelnde Funktionsfähigkeit der Parteiensysteme, der funktionalen Reprä-


_________________________________________________ 


155 Peter Thiery: Horizontal accountability in jungen Demokratien, in: Sabine Kropp/Hans-
Joachim Lauth (Hrsg.): Gewaltenteilung und Demokratie, Baden-Baden 2007.  
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sentation und der Zivilgesellschaft. (Im Ensemble aller erhobenen Demokratie-
Einzelwerte im BTI werden sie lediglich von der Korruption – „Ahndung von 
Amtsmissbrauch“ – unterboten.)  


Die unterschiedliche Quantität und Qualität der Demokratien ergeben auch ein 
deutliches Gefälle zwischen den Regionen. Von den hier behandelten Ländern 
haben sich die drei südeuropäischen Demokratien relativ rasch konsolidiert. Wäh-
rend danach Ostmittel- und Südosteuropa (also ohne Russland und Belarus) als 
relativ gefestigte demokratische Region anzusehen ist, nimmt zwar Lateinamerika 
den zweiten Platz ein, ist aber im Durchschnitt näher an den afrikanischen Län-
dern als an Osteuropa. In Asien wiederum schlägt zu Buche, dass mehr als die 
Hälfte der Staaten noch immer Autokratien sind.  


Abb. 12: Politische Transformation im regionalen Vergleich   
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Quelle: Bertelsmann Transformation Index 2008. Die Säulen markieren die regionalen 
Durchschnittswerte der Bewertungen für die politische Transformation im BTI 2003, BTI 2006 und 
BTI 2008. Russland und Belarus zählen im BTI zur Region GUS/Mongolei.  


 


Im Anschluss an diese differenzierenden Zahlen stellen sich mindestens zwei Fra-
gen: Ist die dritte Demokratisierungswelle vorbei? Erleben wir am Anfang des 21. 
Jahrhunderts den Beginn der dritten Gegenwelle? Zusammengefasst sprechen für 
die These des Endes der dritten Demokratisierungswelle deutliche Anzeichen: 


• der Zuwachs an neuen Demokratien tendiert seit 1995 gegen Null; 
• der Anteil der liberalen Demokratien an den Staaten insgesamt, aber insbe-


sondere an den „elektoralen Demokratien“ geht seit 1991 kontinuierlich zu-
rück;  


• viele der neuen Demokratien der dritten Welle in Afrika, Zentralasien, Osteu-
ropa und Lateinamerika haben sich noch nicht konsolidiert; 
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• die meisten sozialen und wirtschaftlichen Probleme dieser Staaten wurden 
nicht gelöst, sondern haben sich teilweise gar verschärft (wirtschaftliche 
Prosperität, Armut, Bildung, ethnische Konflikte, Kriminalität, Gewalt); 


• viele der Demokratiedefekte haben sich stabilisiert (Klientelismus, Korrupti-
on, Rechtsstaatsverletzungen, Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten, Ü-
bergriffe der Exekutive auf Legislative und Judikative); 


• es ist gegenwärtig keine neue (regionale) Ländergruppe für die Demokratisie-
rung in Sicht; 


• mit wenigen Ausnahmen (etwa Singapur) haben die verbliebenen autokrati-
schen Systeme aus modernisierungstheoretischer Sicht schlechte Vorausset-
zungen (wirtschaftliche Entwicklung, gesellschaftliches Modernisierungsni-
veau, Bildungsgrad, Religion etc.) für eine erfolgreiche und nachhaltige 
Demokratisierung.  


Wenn aber eine Erosion der Demokratien nicht unwahrscheinlich ist, zeichnen 
sich gar die Umrisse einer dritten autoritären Gegenwelle ab? Samuel Huntington, 
der den Begriff der Demokratisierungswellen geprägt hat, schließt dies nicht aus 
und macht auf die besonderen Gefahren, die den neuen Demokratien drohen, auf-
merksam. Sollte eine dritte Gegenwelle ausgelöst werden, so Huntington, dann 
werden vermutlich nicht Militärs, Faschisten oder Revolutionäre die maßgebli-
chen Akteure sein, wie dies noch häufig bei der ersten und zweiten Gegenwelle 
der Fall war. Vielmehr droht den Demokratien die eigentliche Gefahr von jenen, 
die an Wahlen teilnehmen und dann die demokratische Ordnung von innen her 
aushöhlen. Dazu schreibt Samuel Huntington (1996: 8): 


„With third-wave democracies, the problem is not overthrow but erosion: the intermittent 
or gradual weakening of democracy by those elected to lead it“. 


Dies scheint in der Tat die größte Gefahr zu sein. Regierungschefs, vorzugsweise 
direkt vom Volke gewählte Staatspräsidenten, benutzen ihre direkt-demokratische 
Legitimation als Vorwand, um die eigenen Kompetenzen gegenüber anderen Ver-
fassungsorganen wie dem Parlament und der Judikative auszudehnen. Dafür las-
sen sich in der jüngeren Geschichte der Demokratisierung zahlreiche Beispiele bei 
so unterschiedlichen Staaten finden wie Russland, Kroatien, Serbien, Bosnien, 
Slowakei, Türkei, zentralasiatische Nachfolgestaaten der Sowjetunion, Argenti-
nien, Peru, Venezuela oder die meisten elektoralen Demokratien Schwarzafrikas 
(vgl. u. a. Karl 1995; Huntington 1996: 9 f.; Diamond 1997: 33 ff.; Merkel 1999: 
361 f.; Merkel/Puhle et al. 2006). Vollzieht sich eine solche, die rechtsstaatlichen 
Prinzipien umgehende Machtarrondierung in multiethnischen Staaten, birgt sie 
zudem die Gefahr einer Tyrannei der ethnischen Mehrheit über die strukturell 
festgeschriebene, ethnische Minderheit in sich.  


Eine weitere Gefahr droht den neuen Demokratien durch ein „demokratietheoreti-
sches Paradoxon“: Weltanschaulich, religiös und völkisch fundamentalistisch fi-
xierte anti-demokratische Gruppen, Bewegungen und Parteien kommen durch 
demokratische Wahlen an die Macht und zerstören die Demokratie von innen. 
Diese Gefahr droht am ehesten durch fundamentalistisch-islamistische Gruppen, 
in geringerem Maße aber auch durch autoritär-konfuzianistische Führer. In Alge-
rien etwa rief der Wahlsieg der undemokratischen und illiberalen Islamischen 
Heilsfront (FIS) im Jahr 1992 die Militärs auf den Plan, die paradoxerweise mit 
undemokratischen Mitteln den säkularen Staat vor den demokratiefeindlichen, 
religiösen Fundamentalisten schützen wollen. Jüngstes Beispiel dieses Phänomens 
waren der Wahlsieg der Hamas in den Palästinensergebieten und die nachfolgende 
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politische Eskalation. Eine mildere Form dieses Konflikts existiert in der Türkei 
zwischen der Regierungspartei AKP (bzw. zuvor der islamischen Wohlfahrtspar-
tei) und dem türkischen Militär (Huntington 1996: 9). Das demokratische Paradox 
droht aber auch, wenn vorzeitig in polarisierten multiethnischen Gesellschaften 
demokratische Wahlen eingeführt werden. Wie die Beispiele Jugoslawien und 
Ruanda zeigten, ist dann die Gefahr sehr hoch, dass politische Eliten entlang der 
ethnischen Konfliktlinien den Wahlkampf führen und die ethnischen Konflikte 
dadurch auch aus machtpolitisch rationalen Kalkülen schüren (Offe 1994: 135 ff.). 
Diesen paradoxen Sachverhalt fasste Huntington (1996: 6) pointiert zusammen: 


„In non-Western societies, the introduction of democracy also creates what can only be 
described as „the democracy paradox“. It facilitates the coming to power of groups that 
appeal to indigenous ethnic and religious loyalties and are very likely to be anti-western 
and antidemocratic“. 


Deutlich geworden ist auch, dass defekte Demokratien keineswegs „natürlich“ zu 
Demokratien oder Autokratien gravitieren werden (Merkel 1999; Mer-
kel/Croissant 2000; Croissant/Merkel 2004; Thiery 2006), sondern ein relativ sta-
biles Equilibrium innerhalb bestimmter Kontexte finden können. Thomas Ca-
rothers hat dies in seiner Kritik am „Transitionsparadigma“ noch einmal bestätigt: 


„Of the nearly 100 countries considered as ‘transitional’ in recent years, only a rela-
tively small number − probably fewer than 20 − are clearly en route to becoming success-
ful, well-functioning democracies or at least have made some democratic progress and 
still enjoy a positive dynamic of democratization. […] By far the majority of third-wave 
countries has not achieved a relatively well-functioning democracy or do not seem to be 
deepening or advancing whatever democratic progress they have made” (Carothers 
2002: 9). 


Wie ist es angesichts dieser eher ernüchternden Realität um die Zukunftsperspek-
tiven der jungen Demokratien bestellt? Abgesehen von den drei schon seit länge-
rem konsolidierten südeuropäischen Ländern hat von den hier behandelten Regio-
nen sicherlich Ostmitteleuropa die besten Entwicklungschancen. Hier finden wir 
unter den neuen Demokratien auch die meisten nicht-defekten, konsolidierten 
demokratischen Regime. Dies zeigen die Verlaufsdaten der letzten Jahre bei Free-
dom House, Polity und dem Bertelsmann Transformation Index gleichermaßen. 
Schneider und Schmitter (2004) zeigen zudem eindrucksvoll, dass sich die Länder 
des nördlichen und westlichen Osteuropa in den 1990er Jahren ähnlich schnell 
konsolidiert haben wie Portugal, Spanien und Griechenland in den 1970er Jahren. 
Die Europäische Union mit dem Anreiz des Beitritts hat dabei eine wesentliche 
Rolle gespielt (Dimitrova/Pridham 2004; Kneuer 2006). Nach 2004 hat sie zudem 
eine Art Garantiefunktion für die Stabilität der neuen Mitgliedstaaten übernom-
men. Der Sog- und Schubeffekt der Europäischen Union hin zur konsolidierten 
rechtsstaatlichen Demokratie konnte exemplarisch für die zunächst nur defektde-
mokratische Slowakische Republik, mit Abstrichen auch für Estland und Lettland 
beobachtet werden (Henderson 2004). Diese positive Entwicklung lässt sich je-
doch nicht umstandslos für den östlichen Rand Osteuropas oder den Balkan prog-
nostizieren. Die singulär viel versprechenden Perspektiven Kroatiens bilden die 
Ausnahme. Dies gilt a forteriori für Albanien und Russland. Beide sind vom Zu-
stand rechtsstaatlicher konsolidierter Demokratien gleichermaßen entfernt. Ein 
EU-Beitritt steht aufgrund aktueller Probleme (Albanien) wie prinzipieller Erwä-
gungen (Russland) nicht auf der Tagesordnung. 
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Auch für Lateinamerika sind die Fortschritte im Demokratisierungsprozess unver-
kennbar. Dennoch sind außer Uruguay, Costa Rica und Chile die meisten der la-
teinamerikanischen Demokratien mit hartnäckigen Defekten behaftet. Brasilien, 
Jamaika, Panama, Argentinien und Mexiko haben noch am ehesten Chancen, sich 
zu konsolidierten rechtstaatlichen Demokratien zu entwickeln. In Peru, der Domi-
nikanischen Republik, Nicaragua und Paraguay haben sich die Defekte jedoch fest 
in das politische System eingeschrieben. Trotz einer Verschlechterung der zivilen 
und konstitutionellen Rechte in der letzten Dekade erscheinen die Chancen zur 
Redemokratisierung in einem Venezuela nach Chávez größer als in dem bürger-
kriegsgeplagten Kolumbien oder dem krisengeschüttelten Bolivien.  


Trotz aller Fortschritte in der Partizipation der Bevölkerung hat sich in Latein-
amerika noch nicht der pluralistische soziopolitische Unterbau entfaltet, der das 
politische Gleichheitspostulat jenseits der formalen Garantien auch in tatsächliche 
politische Teilhabe umsetzt. Die prekäre wirtschaftliche Lage, aber insbesondere 
die extreme sozioökonomische Ungleichheit ist nach wie vor die Achillesferse der 
meisten jungen Demokratien des Subkontinentes. Bei der weiteren wahrscheinli-
chen Verfestigung dieser sozioökonomischen Exklusion drohen die unteren 
Schichten auch unter formalen demokratischen Verfahren von den Schutzgaran-
tien des Rechtsstaates und den politischen Partizipationsmöglichkeiten ausge-
schlossen zu bleiben. An dieser Situation der low intensity citizenship (O’Donnell 
1998) ändern freie Wahlen allein nichts. Die Hoffnung O’Donnells, dass sich die 
Garantie der formalen Rechte sukzessive – und das heißt in einem langwierigen 
Prozess – auch in substantiell gleichwertige Rechte übersetzt, hat durch das „indi-
gene Erwachen“ in den Andenländern und partiell auch in Zentralamerika neue 
Nahrung erhalten.  Die dadurch entstehenden Konflikte werden aber – zumindest 
vorübergehend – auch einige Errungenschaften der Demokratisierung auf die Pro-
be stellen, wie die Tendenz zur Schwächung der Institutionen in diesen Ländern 
(insbesondere Bolivien und Ecuador) zeigt.   


Obwohl das Militär in den meisten lateinamerikanischen Ländern noch eine he-
rausgehobene Position besitzt, droht gegenwärtig keine Neuauflage der frühen 
1970er Jahre mit klassischen militärischen Staatsstreichen, zumal keine internati-
onale (US-amerikanische) Unterstützung oder auch nur Akzeptanz, wie zu Zeiten 
des Kalten Kriegs, zu erwarten ist. Wahrscheinlicher ist vielmehr die Persistenz 
der meisten Demokratiedefekte. Dafür sprechen sowohl die habitualisierten 
Rechtsstaatsverletzungen als auch der ‚semi-periphere’ Entwicklungspfad der 
meisten lateinamerikanischen Länder, mit der ihm eigenen niedrigen Machtdis-
persion und hohen sozioökonomischen Segmentierung. Dies gilt für viele latein-
amerikanische Länder im Allgemeinen, wie für vier unserer Untersuchungsländer, 
Peru, Mexiko, Nicaragua und Venezuela,  im Besonderen. Große Konsolidie-
rungschancen des Rechtsstaats und der Demokratie bestehen prinzipiell zwar für 
Argentinien, doch ist das Land nach der Überwindung der Systemkrise 2001/02 
wieder in das bekannte „suboptimale Gleichgewicht“ zurückgefallen. Es verfügt 
schlichtweg nicht über die politischen Eliten, die good governance effektiv zum 
Maßstab politischen Handelns auch nur in Erwägung ziehen könnten.  


In Asien, insbesondere in Ost- und Südostasien hatten sich die Demokratiewerte 
im Durchschnitt vorübergehend verbessert (Bertelsmann Stiftung 2005), doch 
sind in den letzen Jahren auch die Gegentendenzen spürbarer geworden. Der posi-
tive Trend wurde wie in Lateinamerika vor allem durch die verbesserten Werte im 
Bereich des demokratischen Wahlregimes und des politischen Wettbewerbs ge-
tragen. Ebenfalls wie in Lateinamerika liegen die Defizite und Defekte vor allem 
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im Bereich der Rechtsstaatlichkeit und der horizontalen Gewaltenkontrolle ge-
genüber der Exekutive. Die typische Differenz zwischen relativ gut gesicherten 
politischen Partizipationsrechten und weniger gut gesicherten zivilen Bürgerrech-
ten ist die verfestigte Signatur der defekten Demokratien Ost- und Südostasiens. 
Die Verminderung des Risikos von Militärputschen – wie Thailand zeigt: nicht 
seine Eliminierung – wird nicht von einer Reduzierung der endemischen Korrup-
tion begleitet. Deren Ausmaße suspendieren in bedenklichem Maße das politische 
Gleichheitsgebot der Demokratie.  


Neben dem erfolgreichsten asiatischen Transformationsland Taiwan hat insbeson-
dere Südkorea sichtbare Fortschritte bei der Überwindung seiner Demokratiede-
fekte gemacht. Ein vergleichbarer Fortschritt wurde in Thailand nicht zuletzt 
durch den autoritär-populistischen Regierungsstil des Premierministers Thaksin 
und dann durch die offene Intervention der Militärs verhindert. Auf den Philippi-
nen hat sich in den vergangen Jahren die Qualität der Demokratie am wenigsten 
verbessert. Südost- und Ostasien bleibt im Hinblick auf die  politischen Regime 
eine weit heterogenere Region als Lateinamerika und Osteuropa. Neben den bei-
den rechtsstaatlichen Demokratien Japan und Taiwan befindet sich allein die süd-
koreanische Demokratie auf dem Wege, ihre Defekte abzustreifen. Dem defekt-
demokratischen Thailand, den semi-autoritären Regimen Singapurs oder gar 
Malaysias dürften längerfristig größere Demokratisierungschancen zu attestieren 
sein als den Philippinen. Die Akkumulation der ethnischen, religiösen, territoria-
len, sozioökonomischen und politischen Probleme Indonesiens, des größten isla-
mischen Landes der Erde, lassen weitere Demokratisierungserfolge auf kurze oder 
mittlere Sicht als unwahrscheinlich erscheinen. Harte autokratische Regime wie 
China, Vietnam und Laos, nicht zu reden von Myanmar oder Nordkorea, werden 
wohl auch in den nächsten Jahren Ostasien nicht zu einer neuen Demokratieregion 
wie Osteuropa und, mit Einschränkungen, Lateinamerika machen. 


 


2     Die Steuerung politischer Transformation  


Die Frage nach der Steuerung bzw. der Steuerbarkeit von Demokratisierung stellt 
sich aus unterschiedlichen Motiven und Gründen. Sofern man Demokratie für ein 
wünschenswertes Gut hält, interessiert zunächst natürlich schon prinzipiell, ob 
dieses Gut durch intentionales, also rationales Handeln erreicht werden kann, oder 
ob wir bestenfalls günstige Chancen dafür klug nutzen können. Des weiteren hat 
die sowohl theoretisch wie praktisch ausgerichtete Diskussion über good gover-
nance einen Paradigmenwechsel erzeugt, der von der hohen Relevanz und der 
Möglichkeit zielgerichteten Akteurshandelns ausgeht. Sind solche Forderungen 
angemessen oder werden nationale wie internationale Akteure dadurch überfor-
dert? Nicht zuletzt speist sich die Frage nach der Steuerung politischer Transfor-
mation auch aus einem Kosten-Nutzen-Kalkül: Nach 1989 hat nicht nur ein Para-
digmenwechsel in der Entwicklungspolitik stattgefunden, der die Notwendigkeit 
politischer Konditionalität – d.h. demokratische Fortschritte als Bedingung für die 
Vergabe von Entwicklungshilfe – betont. Vielmehr haben sich auch die politi-
schen wie finanziellen Anstrengungen multipliziert, eine Welt der Demokratien zu 
schaffen, wobei altruistische und egoistische Motive (Frieden, Stabilität) glei-
chermaßen eine Rolle spielten (vgl. Studienbrief zu Good Governance).   


Die Antworten auf diese Fragen lassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven 
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angehen. Zwei zentrale Aspekte sollen hier zumindest umrissen werden: Wie ist 
es aus politikwissenschaftlicher Sicht um die Steuerbarkeit demokratischen Wan-
dels überhaupt bestellt, d.h. welche Handlungsspielräume werden ihr eingeräumt? 
Welche Ergebnisse zur Steuerung von Demokratisierung liegen vor? Systematisch 
betrachtet ist die Frage nach der Zukunft der Demokratie bzw. nach der Perspekti-
ve weiterer Demokratisierung eng damit verknüpft, welchen Spielraum strukturel-
le Gegebenheiten für eine erfolgreiche Demokratisierung lassen. Ihre Beantwor-
tung ist abhängig vom Wissen über Erfolg und Scheitern von Demokra-
tisierungen, vom Wissen über Steuerbarkeit politischer Transitionsprozesse, von 
den internationalen Rahmenbedingungen sowie von der konsistenten Ausrichtung 
interner und externer Förderungspolitiken 


Welche Schlüsse kann die Systemwechselforschung für erfolgreiche Wege oder 
gar Steuerung der Demokratisierung und Konsolidierung ziehen? Gewiss gibt es 
keinen ‚Königsweg’ der Demokratisierung oder gar ein praktikables „Rezeptbuch 
für Demokratisierer“ á la Huntington (Merkel 1996; Schmidt 2000: 482ff.). Aus 
den Faktorenbündeln lässt sich kein holistisches Design für erfolgreiche Demo-
kratisierungsprozesse ableiten. Allerdings bewegen wir uns auch nicht in einem 
Raum völliger Kontingenz. Es sind vielmehr die Konstellationen von wirtschaftli-
chen, sozialen, kulturellen und politischen Bedingungen, die als Ermöglichungs- 
und Restriktionssyndrome über den Erfolg und Misserfolg maßgeblich mitent-
scheiden. Diese Faktorenkomplexe sind die strukturellen Kontexte politischen 
Handelns. Sie sind als Handlungskorridore zu begreifen, innerhalb derer politi-
sche Akteure - seien es politische Eliten, seien es die sogenannten Massen, Orga-
nisationen, Assoziationen oder soziale Bewegungen - den tatsächlichen Ablauf 
der Transformationsprozesse bestimmen. Diese Entscheidungen sind also nicht 
determiniert, den politischen und gesellschaftlichen Akteuren verbleibt immer ein 
gewisser Spielraum. Sie können aber auch nicht über bestimmte strukturelle Bar-
rieren hinwegspringen, wobei kulturelle Bedingungen sich schwieriger gestalten 
lassen als etwa ökonomische.  


Die strukturellen Faktoren stecken auch den Möglichkeitshorizont in der Instituti-
onenbildung ab, indem sie Ressourcen bereitstellen, Interessen formen, Perzeptio-
nen prägen und die Strategiewahlen der unterschiedlichen Akteure beeinflussen. 
Wie gesehen sind bestimmte institutionelle designs von erheblicher Bedeutung für 
den Erfolg oder das Scheitern von Demokratisierungsprozessen, da sie einen 
zweiten Filter vor das Handeln der Akteure schalten und damit auch Anreizsyste-
me für demokratieförderliches oder abträgliches Verhalten darstellen. Darüber 
hinaus hat der Neoinstitutionalismus zunehmend Einsichten auch in die erfolgrei-
che Bildung von Institutionen im Bereich der Politik und des Rechts erlaubt. Insti-
tutionen lassen sich in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich leicht oder 
schwer etablieren, was mit von den jeweiligen Akteurskonstellationen abhängt 
(Elster et al. 1998). 


Die Transformationsforschung weiß bislang allerdings mehr über Strukturen als 
über das Handeln in Transformationsprozessen. Würden wir allein auf Strukturen 
rekurrieren, wären Kausalitätsaussagen leichter zu treffen, als wenn wir holistisch 
Strukturen mit Akteurshandeln vernetzen. Der innerhalb der Strukturen bestehen-
de Möglichkeitsraum unterschiedlicher Handlungsvarianten ist zu groß, um all-
gemeine Theorien formulieren zu können. Wir werden deshalb bei unseren empi-
rischen Transformationsanalysen das neo-institutionelle Instrumentarium, das 
formelle und informelle Institutionen, Akteurspräferenzen und politisches Han-
deln in ihren wechselseitigen Interdependenzen ernst nimmt, systematischer auf 
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empirisch vergleichende Studien anwenden müssen, als dies bisher geschehen ist.  


Im Hinblick auf die unterschiedlichen Phasen und Konstellationen der Demokrati-
sierung ist auch bei der Frage der Steuerung prinzipiell zwischen der Phase der 
Transition im engeren Sinne (Ablösung des autoritären Regimes) und der Phase 
„danach“ (Konsolidierung, Defektbeseitigung etc.) zu unterscheiden (Lauth 
2007). Eine gezielte politische Steuerung der Transition gilt vor allem aus akteurs-
theoretischer Perspektive als wenig plausibel, da ja gerade die Unsicherheit und 
der oft nicht-intendierte Ausgang von Transitionen deren zentrales Charakteristi-
kum sind. Allerdings gibt es hier zwei wichtige Ausnahmen: Zum ersten gibt es 
die gelenkten Transitionen, in denen die alten Eliten zwar nicht alle Etappen, aber 
doch einen Großteil der Veränderungen steuern können, wie z.B. in Chile. Zum 
andern gibt es die von externen Mächten gewaltsam herbeigeführten Regime-
wechsel á la Afghanistan und Irak – allerdings zeigen die beiden Fälle auch die 
Risiken einer solchen Strategie und verweisen einmal mehr auf die Beachtung 
struktureller und kultureller Kontextvariablen, um hier auch nur die erste Phase 
der Transition zu  Ende zu bringen, ganz zu schweigen vom weiteren Aufbau der 
Demokratie. Dies ist in den beiden genannten Staaten anders als etwa in den Fäl-
len Deutschland, Italien oder Japan am Beginn der „zweiten Welle“.   


Deutlich anders gestaltet sich das Steuerungsszenario in der Phase der Konsolidie-
rung. Diese Periode kann in manchen Ländern in einer relativ kurzen Zeitspanne 
verlaufen, in anderen dagegen ist ein Ende kaum abzusehen. Besonders drama-
tisch zeigt sich die Situation in Nachkriegsgesellschaften (post-conflict societies; 
vgl. Debiel/Terlinden 2005), denn dort fehlen nicht nur demokratische und rechts-
staatliche Strukturen, sondern die Staatlichkeit selbst gestaltet sich äußerst prekär. 
Daher wird eine bestimmte Phasenfolge (Sequencing) des Aufbaus vorgeschlagen 
(Collier 2003). Vorrangig sind die Etablierung eines Sicherheitsregimes, die pro-
visorische Errichtung von staatlichen Einrichtungen und die Befriedigung von 
grundlegenden humanitären Bedürfnissen. In dieser ersten Phase spielen ausländi-
sche Akteure eine große Rolle. In der zweiten Phase werden die Sicherheitsaufga-
ben zunehmend auf nationale Organisationen in ihrer funktionalen Aufteilung 
(Militär, Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichtswesen) übergeben. Rechtsstaatli-
che Regeln und Prinzipien werden stärker verankert und die Partizipationsmög-
lichkeiten für die Bevölkerungen langsam erweitert. Im ökonomischen Bereich 
werden die grundlegenden Rahmenbedingungen institutionalisiert. Erst in der drit-
ten Phase, in der sich Staat und Rechtsstaatlichkeit verfestigt haben, können wei-
tergehende demokratische Rechte verwirklicht und umfassendere Entwicklungs-
pläne gestartet werden. In einem abstrakten Sinne geht es um den stufenweisen 
Aufbau von staatlichen, rechtsstaatlichen und demokratischen Strukturen als Folie 
für eine gelungene Entwicklung.  


Inwieweit diese unter Einbezug der vorhandenen Bedingungsfaktoren zu realisie-
ren ist, bleibt offen. Zu gering erscheint der kulturelle Faktor berücksichtigt zu 
sein, insbesondere wenn man bedenkt, dass solche Prozesse dann am erfolgreichs-
ten verlaufen, wenn sie in ihren unterschiedlichen Teilsystemen miteinander in 
ihrer normativen Ausrichtung kompatibel sind. Ethnologisch ausgerichtete Stu-
dien haben auf unterschiedliche Reform- und Wandlungsgeschwindigkeiten der 
verschiedenen Teilsysteme hingewiesen (Müller u.a. 1991: 24), die folgende Rei-
hung mit fallender Wandlungsdynamik erlaubt: politische Strukturen, wirtschaft-
liche Strukturen, Glaubenssysteme, interpersonale Beziehungssysteme. Die unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten des Wandels von politischen, ökonomischen und 
kulturellen Systemen erlauben den Hinweis, dass die Möglichkeit des Scheiterns 
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von politischen Reformen steigt, wenn diese nicht mit den anderen Ebenen kor-
respondieren und sich im Spannungsfall nicht an die langsamere Dynamik anpas-
sen. So liegt zwar eine logisch plausible Vorstellung einer Sequenzabfolge vor, 
doch fehlt die Verbindung mit empirischen Theorien, die angeben könnten, unter 
welchen Bedingungen (Struktur und Akteurskonstellation) mit welchen Strategien 
erfolgreich agiert werden kann. Aufgrund solcher Unwägbarkeiten hat Thomas 
Carothers die Vorstellung einer Sequenzierung jüngst gar als Täuschung bezeich-
net (Carothers 2007). Vielmehr erfordere die Vielgestaltigkeit der Kontexte ein 
gradualistisches Vorgehen.   


Zum Aspekt der Steuerung von Demokratisierungsprozessen gehört nicht zuletzt 
auch der internationale Kontext bzw. die externen Akteure. Ohne Zweifel wurde 
ein Großteil der Demokratisierungsprozesse durch den Wandel des internationalen 
Systems beeinflusst. Betrachtet man dessen Entwicklung seit Mitte der 80er Jahre, 
so ist zunächst die Auflösung des Ost-West-Konflikts von Bedeutung, die 1989 
ihren spektakulären Einschnitt fand. Schon zuvor hatte der ‚Klimawandel’ zu ei-
nem Wandel der US-Außenpolitik vor allem in Lateinamerika geführt, wo die 
USA sukzessive von der Unterstützung ‚befreundeter’ autoritärer Regime abrück-
ten und zu einer Politik der Demokratieförderung übergingen. In den Staaten des 
Ostblocks führte das Ende der internationalen Eiszeit zu Glasnost und Perestroika 
und damit zu größeren Freiheiten für politische Eliten und am Ende auch für die 
Bevölkerung. In den 90er Jahren herrschte durchweg ein Klima vor, das günstig 
für Demokratisierung war und nicht zuletzt auch von der westlichen Welt als zent-
raler Baustein einer globalen Zukunftsordnung betrachtet wurde. Poltische Kondi-
tionalität in der Entwicklungshilfe war hier nur die andere Seite der Medaille.  


Dieses Klima hat sich mit dem 11. September 2001 schlagartig gewandelt. Nicht, 
dass nun die Vorstellung der Ausbreitung von Demokratie aufgegeben wurde – 
sie geriet allerdings zunehmend auch unter das Kalkül strategischer Sicherheitsin-
teressen. Während im Verlauf der 90er Jahre durchaus mit der Vorstellung des 
„demokratischen Friedens“ Demokratieförderungspolitik betrieben wurde, bra-
chen nunmehr wiederholt Zielkonflikte zwischen Demokratisierung und Sicher-
heitspolitik auf. Zwar wurden und werden Entwicklung und Demokratie stets als 
Bausteine für langfristigen Frieden ausgegeben, indem u.a. dem Terrorismus 
durch mehr Entwicklungshilfe der Nährboden entzogen werden sollte, doch stellte 
sich die Lage mittelfristig oft genau anders da – etwa im Umgang mit den Auto-
kratien im Nahen Osten und Nordafrika. Zudem äußerte sich in vielen Handlun-
gen gerade der ‚Vorzeigedemokratie’ USA ein Geist, der den Grundsätzen einer 
liberalen Demokratie diametral widerspricht (etwa Guantánamo). Es scheint, als 
habe sich dieses window of opportunity vorübergehend wieder geschlossen. Dazu 
trägt auch bei, dass im Zuge der boomenden Weltwirtschaft gerade die politischen 
Eliten in den ressourcenreichen Länder bessere Chancen haben, sowohl der Kon-
ditionalität des Westens zu entgehen als auch andere Ideologien zur Legitimierung 
ihrer Herrschaft zu nutzen – dies gilt für autoritär agierende Politiker in defekten 
Demokratien (Chávez) genauso wie für zahlreiche der noch verbliebenen Auto-
kratien.  


Auch mit Blick auf die Akteure hat sich zunehmend eine gewisse Skepsis breit-
gemacht, die scharf mit der Euphorie der 90er Jahre kontrastiert. Die oftmals ge-
ringen Fortschritte hingen dabei oft mit naiven oder gar simplen Ansätzen der 
Demokratieförderung zusammen (Carothers 2002). Allerdings kann es nicht dar-
um gehen, das Kind mit dem Bade auszuschütten und das komplette Scheitern der 
Demokratieförderung auszurufen. Denn angesichts der hier skizzierten komple-
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xen, in den meisten Ländern sich unterschiedlich gestaltenden Szenarien wäre es 
schlicht vermessen, sich zu hohe Ziele zu stecken. Denn selbst der ursprünglich 
als ‚Fingerübung’ angesehene Institutionenaufbau bzw. -transfer stellte sich zu-
meist als enorm schwierig heraus, wenn er nicht gar scheiterte – oder scheitern 
musste, wie es uns erneut Fukuyama am Beispiel des state building vorexerzierte 
(Fukuyama 2004). Dennoch muss man hier die große Erfolgsgeschichte erwäh-
nen, die die Demokratisierung in Osteuropa dank der externen Unterstützung der 
EU darstellte, auch wenn mit der Beitrittsperspektive sehr starke Anreize gesetzt 
werden konnten, die für die anderen Regionen so nicht wiederholbar sind (Kneuer 
2006).  


Aus unseren Analysen lassen sich abschließend handlungsstrategische Überle-
gungen zur externen Unterstützung von Demokratisierungsprozessen begründen. 
Da die einsetzbaren Hilfsressourcen endlich sind, sollten sich die Exportanstren-
gungen für die Demokratie gegenwärtig eher auf die Stabilisierung junger unkon-
solidierter Demokratien konzentrieren als auf die demokratische Transformation 
jedweder autokratischer Systeme, deren Demokratisierung häufig nur wenig Aus-
sicht auf längerfristigen Erfolg hat. Unterstützt werden sollte in den noch nicht 
konsolidierten Demokratien insbesondere die Herausbildung eines stabilen Eli-
tenkonsenses hinsichtlich der fundamentalen Voraussetzungen, Werte und Spiel-
regeln vom Rechtsstaat und Demokratie. Gestärkt werden sollten die intermediä-
ren Organisationen zwischen Gesellschaft und Staat sowie innerhalb der 
Zivilgesellschaft selbst. Last, but not least bedarf es des Ausbaus fairer, d. h. sozi-
al- und demokratieverträglicher marktwirtschaftlicher Strukturen. Setzen Unter-
stützungsleistungen in diesen Bereich an, steigen die Chancen, dass ausreichend 
jenes kulturelle, soziale und ökonomische Kapital akkumuliert werden kann, das 
für eine nachhaltige Demokratisierung unerlässlich ist. 


 


Übungsaufgaben 


1. Rekonstruieren Sie an ausgewählten Länderbeispielen (1 oder 2 defekte 
Demokratien) intentionale Strategien zur Entwicklung der Demokratie un-
ter Bezugnahme auf relevante Akteure (intern und/oder extern)! 


2. Skizzieren Sie den strukturellen Handlungskorridor (institutionell, ökono-
misch/ sozial, kulturell), der den Akteuren zur Verfügung stand! 


3. Bewerten Sie den Einsatz der Handlungsstrategien (Frage 1) vor dem Hin-
tergrund des Handlungskorridors (Frage 2)! 


4. Formulieren Sie für die konkreten Fälle eine alternative Handlungsstrate-
gie, welche die konstatierten Mängel überwinden könnte! (Wenn keine 
Mängel in Frage 3 konstatiert wurden, formulieren Sie eine Handlungs-
strategie für einen anderen empirischen Fall!). 


5. Diskutieren Sie! Die externe Förderung der Demokratisierung ist nach 
dem weitgehenden Abflauen der dritten Welle überflüssig. Wichtig ist da-
gegen der Ausbau rechtsstaatlicher Institutionen.  
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